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_ Vorwort.

Unter der unendlichen Zahl der Rätsel, die in das Werden und Sein
alles Belebten eingesponnen sind, und an deren Lösung die biologische
Forschung mit; dem ganzen Aufwande ihrer Hilfsmittel arbeitet, stellt
das Geheimnis der Individualität dasjenige dat, an dem sich am
längsten Forscher undDenker‘ aller Zeiten und aller Völker versucht
haben. Die Hoffnung ist gesunken, das Wesen dieses Unbegreiflichen
auf dem Weg deduktiver Spekulation zu begreifen. 'Und
selbst wenn es dem menschlichen Geiste je gelingen
sollte, was meiner Ansicht nach nur eine Hoffnung bleiben
wird, die letzten Ursachen des Entstehens, _Lebens und
Vergehens einer Zelle analytisch zu erkennen, so würde

das Geheimnis der Individualität mit ihren unendlich

zahlreichen funktionellen Äußerungsformen, die an jede
Zelle oder jede Zellengemeinscha.ft gebunden sein
können, den Forscher vor weitere millionenfa.che

Probleme stellen, von denen jedes zu lösen so schwierig
sein würde, ‚wie die Enthüllung des Wesens des nor—

malen Zellebens.

Und doch muß immer wieder der Versuch gemacht werden, dem

begrifflich Unfaßlichen dadurch wenigstens näherzukommen, daß man

seine Äußerungen kennen lernt, falls splche vorhanden sind. Der

gwwungene Verzidht auf volle Erkenntnis bedingt nicht den Ver-
zicht _au.f Forschung.

Den ersten größeren Versuch, auf induktivem Wege Licht in
dieses dunkle Gebiet zu bringen, hehe ich in meinem Handbuch „Die-
Nebenwirkungen der Arzneimittel“ gemacht, dessen Zweck wesentlich
war, eine kritische Bearbeitung derjenigen Arzneiwirkungen zu geben,
die auf dem Boden einer besonderen Disposition erwachsen, und da-
durch dem weiteren Eindringen in die hierbei auftauchenden Fragen
den Weg zu ahnen.

Sind ja. doch Pharmakologie und Toxikologie die_ besten Eingangs—
pforten für solche Forschungen. Sie gestatten eine Beurteilung der Größe
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individueller Veranlagung, da ihnen die hierzu erforderlichen Elemente
gegeben sind: Größe des wirkenden Objektes und Wirkungsäußerung

' desselben.

Auf den folgenden Blättern habe ich versucht, die reaktive Dis-
position eines einzelnen, des für die Menschheit wichtigsten

Organes, der Gebärmutter, darzustellen: Vielleicht offenbart sich
die Eigentümlichkeit einer individuellen, zeitlichen oder angeborenen
Anlage gegenüber innerlichen und iiußerlichen Einflüssen sm keinem
Körperteil so wie an diesem.

Wie weiterhin dem Dargestellten in toxikologischer, gerichtlich-
medizinischer, juristischer und in der bisher lange nicht genug berück-
sichtigten, und. doch so besonders wichtigen sozialwissenschaftlichen

Beziehung eine Bedeutung zukommt, das wird das Studium der ein—
zelnen, sehr vermehrten und umgearbeiteten Kapitel schnell lehren.
Vielleicht Wird man erkennen, daß hier neben anderem auch neue
Grundlagen für eine gesetzgeberische Auffassung der Abtreibung geliefert
werden.

Die sehr schnelle Verbreitung, welche die erste Auflage dieses Werkes
gefunden hat, zeugt dafür, daß es einem Bedürfnisse entsprang. "Daß
es auch wissenschaftlich die Beachtung gefunden hat, die ich erhoffte,
dafür habe ich zu meiner Freude der Beweise genug bekommen.

Vorwort zur dritten Auflage.

Dem Werke hat es nicht an Beurteilern gefehlt. Es konnte mir
genug sein zu wissen, daß der berufenste von allen,}Prof. Broua.rdel.
es in der Pariser Medizinischen Akademie als „ouvra.ge aujourd’hui
classique“ bezeichnet hat. Auch sonst ließ sich der Erfolg nicht nur
an dem Anreiz, den es reichlich vielen gab, über das gleiche Thema. zu

—schreiben, sondern auch daran erkennen, daß sein lnha.lt — Gedanken—
und. Tatsachenßtoff —— in Bücher und Abhandlungen, manchmal recht
umfänglich und wenig verschämt ohne Quellenangabe, übernommen
wurde. So ist; immerhin dadurch manche Aufklärung über die hohe
Bedeutung, die dem Problem der Fruchtabtreibung zukommt, stark
verbreitet worden, dem Problem, das als ungelöstes, weil
unlösbares, vielleicht erst mit dem letzten Menschenpaare
von der Welt 'schwinclen wird.
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Es War erforderlich, auch_ das Neue, was in den letzten anderthalb
Jahrzehnten a.n Erfahrungsmaterial und 1111 Anschauungen in Wort
und Schrift zum Ausdruck gebracht worden ist, zu beleuchten. Da.-
dureh hat das Werk teilweise eine andere Gestalt e1halten und Wild
in ihr vielleicht ebensoviel Billigung finden und Aufklärung schaffen
wie seine Vorgänger.

L. Lewin.

Vorwort zur vierten Auflage.

Schon nach etwa Jahresfrist war wieder eine neue Ausgabe dieses
We1kes, des ersten seiner Art, nötig gew01den und damit auch die Pflicht
erwachsen, den Inhalt eines oder des anderen der zahheieh erschienenen
Schriften über Fruchta.btreib1mg und Sterilisierung zu_ berücksichtigen..
Man begegnet unter ihnen neben einigen ernsten Darlegungen auch

literarischen Produktionen, die als 11ntaugliches Geschneibsel zu be-
zeichnen sind, oder aus zwecklich parteipolitiseh gefärbten und. in

geistig kommunistischem Empfinden aus fremdem Besitz entnommenen
Brocken bestehen. Manche spielen sich als „sozialhygienische“ Weisheit
auf, ohne Erlebtes, Selbstdurchdachtes, Förderndes zu geben. Über
sie, als unreife Kundgebungen, konnte deswegen hinweggegangen

werden.

Dagegen mußte unter anderem auf die praktisch immer bedeutungs-

vo er werdende Ausbreitung der Sterilisierung des Weibes, die den Staat.

zu einem, bisher freilich noch im Stadium des guten Wunsehes befind-

lichen Abwehrversuch aufgerüttelt hat, näher eingegangen werden. Sie,

'Wie die Fruchta.btreibung, gehen keine politische Partei beson-

ders an. Für das gesamte Volk und für jeden Denkenden in der

Welt haben die einschlägigen Fragen, die, wie ich in diesem Werke

'schon vor vielen. Jahren dariegte, zur Mensehheitsgeschiehte

gehören, ein Interesse. Sie haben sich zu einem Mensch-

heitsproblem hoher Größenordnung entwickelt, dem nicht

mit utopistischen Ideen oder flachen Schlagworten näher getreten

werden sollte, die vielmehr, an der Hand der Geschichte und offen—

kundigen Tatsachen _c_1er Jetztzeit, nüchteme Überlegungen über die

Erreichbarkeit einer Besserung und die Wege, die zu einer solchen

führen, heischen.



VIII Vorwort.

Es ist an der Zeit, daß der Staa._t nicht durch Strafpara-

graphen eines irgendwie neu zu gestaltenden Gesetze5 allein

zu wirken versucht, vielmehr seinm-'Abwehrleistung Rich—

tung und Stütze durch die Ärzteschaft geben läßt. In siv

ist, meiner Überzeugung nach, jetzt der Schwurpunkt aller

auf Erfolg gérichteten Bestrebungen zu legen, weil in ihr

noch ein überaus reicher Schatz von reinem, sauberum Den-

ken und Handeln, humanem Empfinden und kluger Vor-

aussicht liegt, der energetiseh stark genug hat, um über die

infektiöse Aufdringlichkeit und Gefährlichkeit eines so—

genannten Zeitgeistes zu Gericht zu sitzen und obsiegen

zu können.

L. Lowi'n.
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Quid 1eges sine moribus?

I; Einleitung.

Es gibt mannigfa.che Fragen, die seit dem Bestehen einer Medizin

und einer staatlichen Ordnung gleichermaßen Ärzte, Philosophen,

Gesetzgeber und Staatsmänner interessierten, sie zum Nachdenken und

zu einer Umsetzung ihrer Denkergebnisse in praktische Formen ver-

en1aßten, aber keine, die vom Altertum an bis heute die gleiche Be-

deutung beibehalten hätte, wie diejenige der Fruchtabtreibung: Gerade

diese greift weit über ihre rein medizinische Bedeutung hinaus in die

sozialen Verhältnisse ein, und es ist unmöglich, sich der Einsicht zu ver-

schließen, daß wenn schon vor Jahrhunderten oder Jahrtausenden bei

zivilisierten und unzivilisierten Völkern nicht der kleinste der Beweg-

gründe für die Vornahme der Fruchta.btreibung in dem Zwange

ungesunder sozialer Verhältnisse lag, gerade diese Veranlassung in

unserem J ahrhundert und in den kommenden, angesichts der immer

schwieriger sich gestaltenden Lebenshaltung in einem viel größeren

Umfange als früher zur Beseitigung des keimenden Lebens führen

muß. Und tatsächlich läßt sich in allen Ländern eine rapide Zu—

nahme der Abtreibung nachweisen, resp. erschließen.

Die Zeit von Jahrtausenden hat keinen mildernden und mindernden

Einfluß auf dieses Übel auszuüben vermocht.‘ In dem Wunsche und in der

Ausführung der Tat begegnet sich die Dame derjenigen Gesellschafts-

schiohten, in welchen die Nahrungssorgen unbekannt sind und Überfluß

Gewohnheit ist, mit der nach Beschäftigung suchenden, die Straßen

der Stadt; durchirrenden Lustdirne, mit der Dienstmegd, der Fabrik-

a.rbeiterin und der Arbeiterfrau. Wunsch und Tat sind vorhanden,

wo der Mensch ist. Von Pol zu Pol vernimmt man den einen, und

sieht die andere vollendet werden. In den sonnenkergen Eisesdistrikten

des Nordens werden keimende Leben ebenso vernichtet wie in den

sonnendurchglühten Tropengegenden und den gemäßigten Zonen. So

weltfern auch eine Insel liegen mag, sie wird dieses Übel aufweisen

gleich den Zentren der Kultur in den großen Erdreichen.

Es ist meiner Meinung nach nicht besonders oder ausschließlich

eine bestimmte Schicht der Bevölkerung, etwa. die Arbeiterklasse, die

'Lewin, Fruchtabtreibung durch Gifte usw, 4. Aufl. 1
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das Zweikindersystem praktisch mit allen, eventuell dem Strafgesetz

zuwiderlaufenden Konsequenzen durchführt, obschon hier die Beweg-

gründe, wenn auch nicht entschuldbar, so doch vielleicht menschlich

begreiflich wären. Man begeht ein Unrecht und zeigt wenig Weltkenntnis,

wenn man solche Frauen oder durch Verführung oder gar durch Not-

zucht Geschwängerte, die abtreiben lassen wollen, als „zu einer sittlich

verkommenen Minderheit gehörig bezeichnet, an der doch ‚nichts verloren

ist“. Der häufig unzulängliche Arbeitsverdienst des Ernährers, die

Arbeitslosigkeit mit ihren ökonomischen Schrecken, die Schwangerschaft

der Mütter, die in Fabriken angestrengt für den Unterhalt der Familie

mitarbeiten müssen und die ihre Arbeit durch ihren Zustand mit sehr

viel mehr Aufopferung leisten, weil sie unter solchen Verhältnissen von

den natürlichen Beschwerden mehrWie andere Frauen zu leiden haben,

veranlassen trotzdem nicht, daß in diesen Kreisen der gesetzwidrige

Abort häufiger vorkommt als in anderen, ja, vielleicht ist er hier sogar

seltener." Vielmehr scheint es, daß häufig in den Schichten, deren

Vermögens- und Erwerbsverhältnisse es gestatten würden, mehr als
zwei Kinder großzuziehen und auch ihrer größeren Nachkommenschaft

eine gewisse ökonomische Sicherung zu geben, vorgezogen wird, sich
auf zwei Kinder zu beschränken und auf diese den Besitz kommen

zu lassen.

Die Folgen einer solchen Absicht müssen sein: entweder die Ver-
hütung der Konzeption, die nicht straffällig ist, für die in popu—

lären Schriften Anleitungen gegeben werden, für die in Tageszeitungen

bis vor kurzem unverblümt Mittel angepriesen wurden, für die Ärzte
Instrumente erfunden haben „und ausbeuten ließen, und für die

Arzneiformen erlangbar sind, oder, wo ohne solche oder trotz solcher
prophyla.ktischer Maßregeln die Schwangerschaft zustande kommt: der

kriminelle Abort. ,

Ökonomische Verhältnisse sind es auch, die bei vielen die Unmöglich—
keit schaffen, sich eine Familie zu gründen, und die ihrem geschlecht-

lichen Triebe entweder bei bisher Unverdorbenen genügen, die sie
durch Verführung, durch Erregung der Sinnlichkeit oder durch Ver-
sprechen der Ehe zur Gewährung gebracht haben, oder bei denen, die
sich ihnen als bereits Gefallene oder Prostituierte darbieten. Bei so

Geschwiingerten ist das Bestreben, sich der werdenden Fru_eht zu ent—

ledigen, viel dringender und meist auch zwingender als bei der vorbei
bezeichneten Gruppe. Denn auf der einen Seite besteht eine gewisse

Notlage, die dazu führt, aus Gründen der Scham oder der baldigen

moralischen Äohtung, oder des Ma.kels für die Zukunft, oder des Ver-
lustes von Stellungen, oder der Last, die das Kind sein würde, die

Schwangerschaft zu unterbrechen, auf der anderen Seite regt sich der

\
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Wunsch, den Abort eintreten zu sehen oder herbeizuführen, weil die
außereheliche Vaterschaft in der Zukunft dem Erzeuger bei einer
Verheiratung mit einem anderen Mädchen moralisch unangenehm sein
kann, oder ihm meistens pekuniäre Opfer auferlegt, die zu bringen ihm

' schwer fällt. .

Nicht. minder erregt bei einer dritten Gruppe von Erzeugern die
Auséicht, Kinder geboren zu sehen, eine unangenehme Empfindung.
Wo verheiratete Männer oder Frauen außerehelich geschlechtlichen
Umgang gehabt haben, da. ist die Triebfeder, die Früchte nicht zur
Reife kommen zu lassen: die im anderen Falle nie endende Furcht vor
der schließlichen Entdeckung des Ehebruches, mit allen jenen recht-
lichen Folgen, die imstande sind, die Familie zu sprengen und eventuell
Bestrafung der Schuldigen herbeizuführen. Eine unglückselige Last
würde auch hier das geborene Kind sein, so lange es atmet.

Und noch andere Gründe für die kriminelle Fruchtabtreibung gibt
es! Die folgenden Blätter werden historisch begründen, was leider auch
in unserer Zeit sich, allem Anschein nach, recht häufig ereignet, daß es
nämlich Frauen gibt, die wohl empfangen aber nicht gebären wollen,
die nicht gewillt sind, die Schwangerschaft mit ihren Beschwerden und
die Einbuße, die sie durch dieselben an geselligen Vergnügungen und
vielleicht auch an Jugendfrische .und Schönheit erleiden, zu ertragen.
Man nähert sich wohl der Wahrheit, wenn man annimmt, daß solche
moralischen Defekte besonders dort vorkommen, wo eine hereditäre
Belastung vorhanden ist, oder die Erziehung mangelhaft war, oder die
Nachahmung schlechter Vorbilder in gewissen Gesellschaftsschichten
ermöglicht wird.

Und nun steht das Weib vor dem Wunsche, sich der Frucht zu ent-
ledigen‚ der unangenehmen Bürde, die von Tag zu Tag mehr zu einem
Unglück oder einer Last ihres Lebens auswächst!

Der Gemütszustand eines unehelich oder vielleicht gewaltsam ge—
schwängerten Weibes, das die Abtreibung versucht oder ausgeführt hat,
sollte bei der “Beurteilung der Tat sehr ins Gewicht fallen. Von jeher
haben Menschenfreunde auf den verzweiflungsvollen seelischen Zustand
eines solchen Weibes hingewiesen, daß, falls sie die Frucht austrägt,
nicht nur der Schande anheimfällt, sondern auch recht häufig bitterer
Not und “dem Elend ausgesetzt ist, da sie für den Unterhalt eines
zweiten Wesens zu sorgen hat, während sie, vielleicht nur mit Auf—
wand ihrer ganzen physischen Kraft, den eigenen zu bestreiten
imstande ist. Keiner hat dies letztere ergreifender geschildert als
Victor Hugo in der Gestalt der Fantine.

Ist es nicht menschlich zu verstehen, wenn auch nicht zu entschul-
digen, daß ein solches Mädchen in dem Sturm leidenschaftlicher Ver-

! 1*
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zweiflung die wachsende Bürde, auch bei der vollen Einsicht der Gefahr,
die sie dabei selbst läuft, zu entfernen bestrebt ist? Und. mag es wohl
eine geben, die wunschlos und untätig die Frucht wachsen läßt,
wenn sie sich ihre Zukunft richtig und klar vorstellt, eine, die dann
nicht —mit. der eigenen Hand gegen ihren Leib wütet oder andere
dies tun läßt?

Schon vor fast zwei Jahrhunderten mahnte Camper die Richter,
hier Milde walten zu lassen. Er fand, daß das Gesetz zu streng
vorgehe. Die Geber drakonischer Gesetze vergäßen‚ wie stark der Trieb
der Zeugung in der ersten Jugend sei, besonders bei dem weiblichen
Geschlecht, das durch seine Jugend zu schwach sei, den Verführungen
zu entgehen, durch Geld und Versprechungen, bezaubert, öfters be—
rauscht, leicht verführt wird, den unerlaubten Lüsten derjenigen ein
Genüge zu leisten, die, nach erfolgter Schwängerung grausam genug
sind, wo nicht Spötter, doch wenigstens'kalte Zuschauer der Leiden-
den zu sein, die sie durch List verleitet haben, und die jetzt ihr Blut,
das unglückselige Kind, mit vielen Schnierzen unter ihrem Herzen
tragen.

Die Mutterliebe kann bei solchen Individuen während der Schwanger-
schaft nicht vorhanden oder nicht groß sein, da. der seelische Kampf,
den sie, mehr oder minder stark, je nach dem Grade der Gemüts— nnd
Vefstandesbildung, durchzukämpfen haben, die Regungen der mütter-
lichen Liebe übertönt. Der drohende Verlust der Ehre durch des
Unterliegen den Lockungen des Sinnentaumels, die Gefahr, das bis—
herige Familienglück zu verlieren, die denen droht, die im außerehe-
lichen Leben gefehlt haben, lassen alles wagen um alles zu erhalten, was
verloren zu gehen droht. Und vielleicht regt sich bei jeder, die einen
Abtreibungsversuch unternimmt, die selbstentschuldigende Vor—
stellung, die ja, im Altertum sogar die Straflosigkeit der Fruchtab-

treib1’mg bedingte, daß die Abtreibung der Frucht keine
Tötung sei, da der werdende Mensch kein Mensch sei!

Fruchtebtreibung, Kindsmord, Engelmacherei, Aus—
setzrmg sind die Wege, die zu einer Befreiung führen, jene
Wege, auf denen Tausende von kleinen Herzen zu schlagen aufgehört
haben. Das scheinbar Uneuffälligste wird gewählt: die Fruchtab-
treibungf . -

_ Schon der Wunsch läßt ]l—Ielferinnen oder Helfer — I-Iyänen für
den Mutterleib —- entstehen, die berufsmäßig die Vernichtung der
Frucht betreiben, und denen oft genug auch die Mutter zum Opfer
fällt. Man braucht sie nicht sehr zu suchen. Preisen sie sich doch noch
immer so unauffällig und. scheinbar harmloé an, daß die Organe der
staatlichen Ordnung nieht daraufhin einschreiten können, und doch so
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leicht für diejenigen auffindber, die danach verlangen! An sie wendet

eich das Weib, oder an vereinzelte Ärzte, die der Gewinn mehr lockt

als sie Moral und Gesetz ehren. Ich' bin überzeugt, daß nicht jede

der Frauen, die sich Fruchtabtreibern in die Hände gibt, oder Männer

und Frauen, die bei Ärzten offen oder versteckt um Auskunft über Mittel

bitten, die den Abort veranlassen könnten, sich der ganzen Tragweite

ihrer Handlungen bewußt sind. Ist es mir doch vorgekommen,

daß einer meiner Zuhörer mich nach der Vorlesung mit einer starr

mechenden Naivität fragte, welches Mittel wohl eine ihm bekannte

junge Dame, die wahrscheinlich schwanger sei, anwenden könne, um

zu abortieren! '

Es wird niemand behaupten wollen, daß die schweren Strafen, mit

denen das Gesetz diejenigen, die sich der Frucht entledigen und ihre

Helfer und Helfershelfer bedroht, einen prophylaktischen Einfluß auf

die Vornahme oder— das numerische Wachsen der Fruchtabtreibung

ausübt. Und wenn die Strafe nicht, wie jetzt, auch in Zuchthaus be-

stünde, sondern, wie es in alter Zeit vielfach der Fall war, der Abtreiber

oder die Mutter den Tod dafür erleiden müßten, so würde die Kunst

des Verheimlichens deeVerbrechens vielleicht Fortschritte machen,

das letztere selbst aber sich nicht vermeiden lassen. Denn es gibt

Verhältnisse, die mächtiger sind als jedes Gesetz, und

dez_u gehören manche derer, die die Quellen des kriminéllen

Aborts sind.

Wo hätten je die Leidenschaften der Menschen halt gemacht

angesichts des Verderbens, das ihnen durch dieselben droht? Die Aus“

breitung des Opiumgenusses in Ostasien hat sich keinen Augenblick

einschränken lassen, obwohl in einigen der Staaten derselbe rnit der

Todesstrafe belegt war, und der Alkoholismus und der Morphinismus

und der Kokainismus machen unaufhaltsame Fortschritte trotz der

Erkenntnis der ihnen fröhnenden Individuen, daß sie durch diese

Leidenschaften ihre Existenz in jeder Beziehung untergreben.

Ob die sozialen Verhältnisse, so weit sie einen bestimmenden Einfluß

auf die Häufigkeit des kriminellen Aborts haben, sich je so ändern

werden, daß dadurch eine Besserung des Übels erzielt wird, ist mehr

als zweifelhaft. Bräche je, was jeder Menschenfreund wünschen muß,

eine so ideale Zeit an, dann würde vielleicht der Fruchtmord so selten

werden, wie der Menschenmord. Aufhören wird er nie, weil

seine Ursachen zu mannigfaltig sind.

Mancherlei ist vorgeschlagen und durchgeführt worden, um dem

Überhandnehmen der Fruchtabtreibung zu steuern. Drakonische Be—

strafungen haben nichts erzielt. Die in dem Edikt Heinrichs II. vom

Jahre 1556 zur Pflicht gemachte Anzeige der unehelichen Schwanger-
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schaft, die auch in Deutschland, z. B. in den kurpfälzischen Gebieten,
im vorigen Jahrhundert bestand, ja sich teilweise noch in dem „AllgeQ
meinen Landrecht für die Pre1ißischen Staaten“ im ersten Dritteil
unseres Jahrhunderts fandl), konnte aus inneren und äußeren Gründen
keinen Erfolg haben, ja, bewirkte vielleicht gerade das Gegenteil, da. mit
einersolchen Anzeige auch schon die Entehrung verbunden war. Man
hat auch dem Arzte oder der Hebamme die Pflicht auferlegen wollen,
jeden Abort den Behörden anzuzeigen. Dieser Weg kann, wie ich
weiterhin noch eingehend darlegen werde, einen schweren Verstoß
gegen das ärztliche Berufsgeheimnis in sich schließen
und ist auch sonst mit so vielen praktisch unüberwindlichen Schwierig-
keiten verknüpft, daß er unbegehba.r ist.

Das einzige, wovon ein, wenn auch kleiner Erfolg zu
erwarten ist, scheint die Errichtung von genügend zahl—
reichen Gebärasylen zu sein. In solchen Gebärasylen, in
denen jede Frau Unterkommen zu finden berechtigt sein
sollte, müßte die Sicherheit der Anonymität der Asyli-
stinnen in jeder Beziehung gewährleistet sein; und eine
solche Anstalt müßte auch mit den Mitteln versehen sein,
um, falls die Abgabe der Kinder in ein Kinderasyl nicht
gewünscht Wird, der Mutter für die Erhaltung ihres Kindes
beizuspringen. Sache des Staates oder der Gemeinden und
nicht privater Initiative ist es, helfend vorzugehen.

Die Dringlichkeit, hier einzugreifen, ist größer als für irgendeinen
anderen allgemein hygienischen Zweck, j a . selbst größer, als die Be —
kämpfung chronischer, die Bevölkerung verseuchender Infektionskrank—
heiten, da ja) die fortschreitende Minderung der Volksza.hl auch eine
Minderung der Existenzfähigkeit eines Staates bedingt. Wa. s die

' von mir an dieser Stelle zuerst gegebene und jetzt so
vielfach unter falscher Eigentumsflagge segelnde An—
regung bisher veranlaßt hat, ist völlig ungenügend .
Mit Schwangerschafts— und Entbindungsheimen gewöhnlichen Wohl—
tätigkeitsstiles bringt man für die Verhütung der Abtreibung nichts
I—Ielfendes zutage.

Angesichts der unumstößlichen Tatsache, daß jährlich Tausende von
Fruchtabtreibungen, also von Rechtsverletzungen, auf welche schwere
Strafe steht, unentdeckt begangen werden, kann man sich einem
solchen Plane nicht mit der fadenscheinigen Begründung widersetzen,

1) 5988. „Eine Geschwächte, welche die Entdeckung der Schwangerschaft
an Eltern‚‘Vormünder usw. länger als 14 Tage, nachdem sie dieselbe zuerst wahr-
genommen hatte, verschiebt, macht "sich einer strafbaren Verheimlichung der
Schwangerschaft schuldig.“
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daß seine Verwirklichung die Tmmoralität sanktionieren oder befördern

hieße. Eine solche Anschauung läßt zuvörderst den Geist

der Liebe und der ausgleichenden Gerechtigkeit, die die

Grundlage aller Religionen und des reinen Menschentums.

sind, ganz vermissen. Aber auch praktisch ist sie hinfällig. Denn

durch solche Institutionen würde wohl kaum eine unrechtmäßige

Zeugung mehr zustande kommen, wohl aber eine wesentliche Pflicht

staatlicher Fürsorge erfüllt werden: Schutz und Rettung der Em-

bryonen, d. h. von Individuen, die selbst sich nicht schützen können,

und Verhütung vieler Yerbrechenstaten, die sonst ohne Sühnung aus-

geführt worden wären.

So siehtbarlich, von allen gewußt, von niemand verraten,

darf das Gesetz, wie es jetzt geschieht, nicht verhöhnt

werden. Palliative Abhilfe kann nur die Prophylaxe des Verbrechens

liefern und diese besteht, da. alles andere unausiührbar ist, in der

Schaffung sicherer I-Iorte‚ in denen die Schande und die

Not Schutz, die graue Sorge aber keine Heimst_ätte'finden

kann. Auch die geringste Verminderung der Zahl dieser Verbrechen,

die dadurch veranlaßt würde, böte reichen Lohn für die Opfer, die

_ die Allgemeinheit dafür bringt.

Und wenn solche Gebära.syle zum Staunen derer, die die wirklichen

Verhältnisse nicht kennen, stets überfüllt sein werden, und wenn die

Zahl der unehelichen Geburten plötzlich erschreckend hoch gegen

früher sich darstellen würde, dann wolle man annehmen, was der

”Wahrheit entspräehe, daß dieser Zuwachs kein Zeichen plötzlich

gewachsener Immora1ität darstelle, sondern einen Bruchteil der zur

Welt gekommenen Kinder, die ohne solche Einrichtungen in irgend-

einem Stadinm ihres intrauterinen Lebens vernichtet worden wären.

Es wäre kein geringer Ruhmestitel unseres Jahrhunderts,

hier Mustergültiges geschaffen zu haben, was vergangene

Jahrhunderte nicht, oder das unsrige nur vereinzelt in unzu-

länglicher Form zu leisten vermochten —— selbst Findel—

häuser großen Stiles wären ein Fortschritt gegenüber den jetzigen

Zuständen. Was im Jahre 1790, in schlimmer Zeit der französischen

Revolution in Paris noch ermöglicht wurde, nämlich 5742 Kinder im

Findelha.us zu versorgen und 17000 Ammen auf dem Lande für sie

zu halten, könnte als Erfüllung eines Stückes des Problems der

Fruchtabtreibung auch heute noch vorbildlich sein.



II. Die Verbreitung der Fruelüabtreibung in

alter und neuer Zeit.

A. Die Abtreibung bis zum 19. Jahrhundert.

Griechenland und Rom.

Die Anwendung von einfachen oder zusammengesetzten Mitteln,
welche dazu dienen sollen, vor dem normalen Ende der Schwangerschaft
eine Ausstoßung der Frucht aus der Gebärmutter zu bewirken, reicht
bis weit in das Altertum zurück. Dies gilt sowohl von den mechanisch
wirkenden äußerlichen, _als auch von den auf den folgenden Blättern
eingehend besprochenen innerlichen Abortivmitteln, und nicht allein von
denen, welche von seiten des Arztes bei krankhaften Zuständen der_

Mutter angewandt werden, um die Gesundheit oder das Leben der
letzteren zu erhalten, sondern auch von denen, welche aus irgend einem
Grunde in verbrecherischer Absicht appliziert werden.

Der kriminelle Abort war im Altertum vielleicht verhältnismäßig
noch mehr in Übung als in unserer Zeit, nicht allein deshalb, weil es in
früheren Abschnitten desselben keine Gesetze gab, welche denselben
verboten, sondern weil auch die hervorragendsten Geister jener Epoche,
z. B. ein Plato und ein Aristoteles, ihn aus nationalökonomischen
und. sozialen Gründen empfehlen. Die Erhaltung des Gleichgewichts der
Bevölkerung sollte dadurch erzielt werden.

„Haben die Frauen und Männer die zum Kinderzeugeu
bestimmte Zeit überschritten, dann geben wir ihnen
frei, der Liebe zu pflegen mit wem sie wollen . . . indem wir
es ihnen ans Herz legen, vor allem keine einzige Leibes-
frucht, wenn sie sich bilden sollte, das Licht erblicken
zu lassen; sollte aber einmal dies nicht abzuwenden sein,
so darüber zu verfügen, als wenn für dieselbe keine Nah—
rung verhanden geil.)“ ‘

1) Platonis, HOÄneux‚ Cap. V, 9. Edit. Chr. Schneider, 13. 82. „. . . nalzaüm 7’ 4j547 miwa önaneÄavaoiywon ngoüv‚uetcüat yciÄwra ‚uéa: pmö’ eig (pair;
énqoégew nimm ‚unöé 75 £’v, ääw ye’wyma‚ éäv öé “ ßtoian'tou oözco uöévm‚ (bgaim oöaoyg rgoq)fig 153 zozov'tq)“.
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Noch deutlicher spricht sich Aristoteles aus:
„In Rücksicht auf die Anzahl der Kinder muß, wenn

die Gebräuche der Völker es nicht verstatten‚ kein ge-
borenes Kind ausgesetzät werden, sondern man muß nur
dann der Zeugung selbst gewisse Schranken setzen, und
wenn es dessenungeachtet doch unter Eheleuten vor-

fiele, daß eine Frau, die schon «die gesetzmäßige Zahl der
Kinder hat, schwanger würde, dann muß man die Frucht,
ehe sie Leben und Empfindung hat, von ihr abtreiben
lassen“).

I-Iiernach sollte also in jedem Staats die Zahl der zu gebärenden
Kinder durch ein Gesetz festgelegt werden, und die Abtreibung des
Überschusses pflichfigemäß zu einer. Zeit erfolgen, ehe Empfindung
und Leben in das Kind eingezogen seien. Diese letzte Einschränkung
entspringt der im Altertum, besonders bei den Stoikern, z. B. Em-
pedokles, Diogenes, I—Iermophilus verbreiteten Meinung, daß ein

Embryo, ehe er belebt ist, nur einen Teil der mütterlichen Eingeweide
darstelle.

I-Iippokrates erklärt zwar ausdrücklich, daß keiner Frau ein Ab—
treibungsmittel, ein qn%ng‚ gereicht werden dürfe, weil es Sache der
I—Ieilkunst sei, das von der Natur erzeugte zu beschützen und zu er-
halten, und untersagt auch in seinem „Schwure“ den Gebrauch abtrei-
bender arzneilicher Bougies oder Pessarien“). Andererseits rät er aber,
vorausgesetzt, daß der entsprechende Abschnitt wirklich von ihm her-‚
rührt, einer Harfenspielen'n, die im Hause einer ihm bekannten Dame

„ lebte, mit Männern Umgang hatte, nicht schwanger werden wollte,
aber es doch wurde, so_ zu springen, daß sie mit den Fersen das Gesäß
berühre. Sie befolgte seinen Rat und abortierte nach dem siebenten
Sprünge 3). Dieser Widerspruch, der zwischen dem Eide und einem solchen
Rate liegt, hat die Kommentatoren viel beschäftigt‘), und vielleicht
ist er so zu erklären, daß ändgm9agpaos und qn%gmv, Abtreibung und

1) Aristo telis Politioorum libr. octo Ed. Schneider Vol. I, p. 309. Franoof.
1809. „ALä öé 7zÄ.a7üog zéwuwv‚ édtu 17 zeigt; 1634) 3319va xmßvioz ‚cmöäv, ä7wrl-
198019(1L 'L'Ö'" ytyvo,m‘qzwv‘ cbg[m9az. yc‘zg 682 3175 temio:zat[ag $Ö ruifiöog. ’EBW
645 um ylymymn nagé raöm o‘vvövma'öa’vzwv nglv a2'an9qaw äyyavéä0ab Mal
5101711, ép7rowün?ou 682 fir» äpßÄwo‘w”. ‘

“) I-Iippocrates, "Oguog, Ed. Littré T. IV. p. 680. „öyo[wg öé ovöé
yvvaml 7zw<röv 93069401: (31600) . . .“

a) Hippocrates, JIan q:üznog :maölov, Ed. Littré T. VII. 13. 490 . . .
„Mal äycb äuozfiaocg éneÄevo‘oipmv a‘öfiru ngög :wyäv mzöfiaou %al énzoimg 47617
én'eneäöeto, am! 97 701197 nateg’évfiay änl n)?) 71?» . . .“

‘) Francisci Vallesii Commentar.‚ Ameliae 1604, p. 122.
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Abtreibungsmittel, sich nur auf "Gifte beziehen, die verboten seien,

dagegen é’mqmcng und énßöÄwv andere Methoden der Fruchtabtreibung

umfassen, die erlaubt seien‘). Wie dem auch sein möge, ein die Abtreibung

verurteilendes Wort findet man auch an anderen Stellen nicht, in denen

klar von der Abtreibung durch Gifte gesprochen wird. Es bezeugen

aber gerade diese Bemerkungen, wie gewöhnlich die Abtreibung war

und wie sie als etwas teilweise Notwendiges angesehen worden sein muß,‘

wenn man sie vielleicht auch als unsittlich empfand. An einer bisher

nur wenig beachteten Stelle findet man sogar die Mittel für die Ab-

treibung bezeichnet: „Abführmittel oder Getränke oder Nahrungsmittel

oder Pessarien oder andere Eingriffe“ß)

Unter den öffentlichen Mädchen scheint die Abtreibungskunst gut

verbreitet gewesen zu sein; denn Iakonisch sagt Hippokra.tesz „Die

öffentlichen Mädchen erkennen, wenn sie beim Manne gewesen sind, ob
sie empfangen haben. Alsda.nn treiben sie die Frucht ab““). Und

welchen Ausgang eine solche Prozedur auch bei ‘ verheirateten Frauen

nehmen kann, erfährt man ebenso klar aus einer weiteren Mitteilung '
dieses Arztes:

„Die Frau des Simos abortierte, nachdem sie irgendein Getränk

hierfür eingenommen hatte, oder freiwillig. Sie bekam Schmerzen, Er-
brechen galliger, reichlicher, gelblicher, pbreeartiger, schwarzer Massen;

am dritten Tage Krämpfe; sie biß sich hierbei in die Zunge. Ich be-

suchte sie am vierten Tage: Zunge schwarz, dick; das Weiße der Augen
rot; Schlaflosigkeit. Am vierten Tage Nachts starb sie“).

Der Eindruck der großen Verbreitung des veranlaßten Aborts im
Altertum wird mehr noch als durch die angeführten Stellen des großen

1) Bezeichnungen fürAbtreibungsmittel sind: éußäÄaov (éußpziov nal
"baréng}‚ öwxßdÄcov, qzädgzov‚ dpzßlwfiglöwv, &;LßÄmtmdv, dnogoöoigya‚ nord;
ml ngoa&su‘z övuoipeva zo'ng éäoiyew u.a.m. Abtreibung ist: äpbßÄwotg,
dnoqoüogoi, zga)ayo'g usw.

2) I—IippoerMea, vaamalcov, I, 72, Ed. Littré, Tom. VIII, p.152 . .
„oö ydg éau ‚M) al ßmlwg q)19dgfivan 16 äußng *if goagydmp if now} 17
‚690919? 47 ngoaüétom'w 17 äÄÄ.{p rwl.“

8) Hippocrates, IIte cmgna'w, Cap. XIX, Ed.. Littré, T. VIII, p. 610.
„ai étaigm ai öqmdmm, a2zweg aöréwv 7zrme[gnwao noÄÄaimg, ömizow nagöc
ävögoc 3111977, y;yvaßtmovaw ön6tow Ädßaww év yaargl' währen." ävömtpüelgomrw.“

“) Hippocrateg , ’Emönpmü” fiLß/Ua émti, VII, 74. Ed. Littré, T. V, p. 432.
‚Ti; Z'lpov rö tgmnoawi‘ov andqa«9agpoc n-wüdn „ fif aäräpazov' £vua‘ßa; ndvog,
.ifiusrog xoÄwöéwv noÄÄa”w, Öxgcüv,‘ ngaaoetöémv, yeÄcivcov, 5113 Mon. Tgmxlp,
o'mxa‘poög' m‘71/ 7111300an uatepcaaa‘äw. Hgög tezagwhgv alo'fiziöov‘ (if yÄcöao'oa
paélawa‚ MeyoiÄn‘ rä‘w öq:n%alyaöu r& Äevnoi, égm9pd‘ äygwwog' retagmßp
änéz9avea: é; ‘))259t10t.“
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griechiséhen I—Ieilkundigen bestätigt und zur Sicherheit erhoben durch
das, was die hervorragendsten Geiste$r späterer Zeiten berichteten.

Plutarch, in dessen Schriften sich so viele wahre Züge aus dem
' Leben alter Völker, der Griechen, Römer, Ägypter und anderer finden;

sagt mit einer gewissen Bitterkeit: „erle greifen zu verderblichen
Arzneien gleich den unzüchtigen Weibern, die, um die Wollust ununter-
brochen zu genießen, Abtreibungsmittel gebrauchen“). Es bezieht sieh

. dieses gewiß auch auf römische.thä1tnisse.

Römer selbst, die Gelegenheit nahmen, die Sittengeschichte ihres
Volkes zu beschreiben, haben diese 'moralischen Defekte des ganzen
Volkskörpers noch eingehender und offener dargelegt. Sie zeigten, wie
zumal in den ersten zwei Jahrhunderten des Keiserreiches, die Frucht—
a.btreibung ebensowenigwie früher in Athen, als Mord, sondern höch- '
stens in den Augen moralisch empfindender Menschen als eine unsitt-
liche Handl_1mg angesehen wurde. Rechte des keimenden Menschen
gab es damals nicht. Anfangs wurde dieser Eingriff ifi Rom geheim

betrieben, im Laufe der Zeiten wurde er jedoch ein so zulässiger und
allgemeiner Gebrauch, daß man davon, z. B. von der Bühne herab, wie
von einer gewöhnlichen Angelegenheit sprach.

Selbst im Kaiserpala.ste war Fruchtabtreibung gebräuchlich. Denn
schon bei Tacitus lesen wir, daß Nero der Octavia. neben Ehebruch
„aba.ctos partus“ vorwirft 2), und. der Wüstling Domitian verführte seine
verheiratete Nichte J u1ia noch bei des Titus Lebzeiten, und nötigte
sie, da. sie von ihm schwanger geworden war, die Frucht abzutreiben.
Sie bezahlte diesen Eingriff mit ihrem Leben 8). Juvenal4) drückte
dies, drastisch genug, folgendermaßen aus:

„. . Ein solcher Mensch hat kürzlich erst
Durch unheilvolle Buhlsoheft sich befleckt,
Und trotzdem Satzungen aufs Neu erdacht‚
So schlimm, daß Venus selbst und Mars davon

Erschauern: Als er Julia’a Schoß durch Zwang
Geöffnet, und. die Embryonen draus

Entschlüpften‚ ihrem Oheim ähnlich. .“
.

1) Pluta.rohi , Scripte mornlia. Ed. Dübner, Parisiis 1868. Tom. I, p. 160.
„xaüaineg duo'Äaazoo yvvoctneg éxfioÄ[ozg xga'wavaz nal qn‘}oglotg ö7täg roü 7zoiz?.w
nlngofim9ao nal fiövnaäsiv.“

2) Tacitus, Annalen XIV, 68, Ed. Nipperdey 1862, p. 220: „At Nero
praefectum in spam sociandae ola.ssis oorruptum, et incusa.tae paulo ante steri-

litatxis oblitus aba.ctos partus consoientia libidinum, eaque sibi oonperta edicto
memomt insulaque Pandataria Octavia.m olaudit.“

3) Suetonii Tranquilli Opera, Domitianus, ed. Roth 1862, p. 253.
‘) Juvenalis Satin II.
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Wie weit dieses Übel in bürgerlichen Kreisen— um sich gegriffen haben
mußte, geht z. B. daraus hervor, daß ein Seneca. in seinem Schreiben
an seine Mutter Helvia, die er über seine Verbannung nach der Insel
Corsika. trösten wollte, ihr nachrühmt:

„Nie hast du dich deiner. Fruchtbarkeit, als ob sie dir dein Alter
verrückte, geschämt. Nie hast du nach der Sitte anderer, die sich
nur durch ihre Gestalt zu empfehlen suchen, deinen schwangeren Leib
wie eine unanständige Bürde zu verbergen gesucht, und nie hast
du die in deinen Schoß aufgenommene Hoffnung auf Kinder ver-
nichtet“ 1).

Es mußten schon ganz besondere Verhältnisse vorliegen, die wir
heute aus den vorhandenen kurzen Andeutungen nur tailweise zu über—
sehen vermögen, wenn die Staatsgewalt sich in einem Einzelfalle zum
Einschreiten genötigt sah, Wie in demjenigen, den Cicero mit folgenden
Worten erwähnt:

„Ich erinnere mich, daß ein Milesisches Weib, während ich in Asien
war, weil sie sich durch das von Seitenerben angenommene Geld hatte
bewegen lassen, die empfangene Frucht abzutreiben, als eine Mörderin
verurteilt Wurde, und dies nicht mit Unrecht, da. sie die Hoffnung des
Vaters, den Stammhalter des Namens, die Stütze der Geschlechter, den
Erben der Familie, einen dem Staate bestimmten Bürger vertilgt
hatte“ 2).

Was dem Weihe in Milet eine Verurteihing, vielleicht nach römischem
Recht3), eintrug, war nicht die Abtreibung an sich, sondern der er-
reichte Zweck, das Vermögen ihres Mannes jenen Erben zugewandt zu
haben, da ja die Abtreibung in Rom alltäglich vorgenommen wurde;
denn in derselben Rede teilt Cicero mit, daß Oppianicus die
schwangere Gattin seines verstorbenen Schwagers Cnejus Magius durch
Geld bewog, die Frucht.abzubreiben und sie selbst fünf Monate nach
des Mannes Tode heiratete.

Sind es hier Gründe der materiellen Selbstsucht und. der Leiden-
schaft, die als Ursache der Abtreibung hervortreten, so ergibt sich aus
den Bemerkungen anderer Schriftsteller, daß auch die Eitelkeit der
Weiber die Triebfeder hierzu sein konnte, wie sie es auch gar nicht selten
heute noch ist.

1) Senecae Opera, Ed. F. Haase Lips. 1862, Vol. I, p.255.
2) Ciceronis Opera, Ed. Klotz, Lips. 1866, Vol. II. Oratio pro Cluentio

p. 97.

8) Wahrscheinlicher scheint zu sein, daß die griechische Anschauung dieses
Urteil bedingt hatte; denn Milet war eine Kolonie von Athen, und wird. sein
Recht wohl nicht mit dem Übergangs an Rom aufgegeben haben.
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„‘Wahnsinnig muß es auch erscheinen“, ruft Aulus Gellius1) aus,
„wenn man sich künstlicher und sträflicher Abtreibungsmittel bedient,
um die Frucht im Mutterleibe zu vernichten, damit nicht Runzeln auf
dem glatten Leibe entstehen und Schwangerschaft und Geburt keine
Belästigung erzeugen! Man verdiene öffentlichen Haß und Ver-
abscheuung, wenn man den Menschen in seinem Werden tötet, dann,
wann er Form ‚und Seele gewinnt.“ ‘

Noch dringlicher. weist Ovid auf das allgemeine' Übel hin, _das der
Eitelkeit der Weiber entspränge:

„Nunc uterum vitiat, quae vu“; formosa videri:
Ram.tu in hoc aevo est, quae velit esse parens.“

Er— kennzeichnet gleichzeitig die Gefahren, die hierbei _der Mutter
drohen: ' -

„Sie, die zu'erst es gelehrt hat, die zarte Frucht zu vernichten,
Hätt’ durch ihr eigenes Tun unterzugehen verdient. '
Weil du von häßliohen Runzeln den Leib wolltest frei dir erhalten,
Soll dir den traurigen Tod schaffen dein sündiger Kampf?

Warum durchwühlt ihr den Leib mit eingebrachten Geschossen‘
Und gebt furchtbares Gift noch nicht Geborenen ein?”)

Und von der Corinna. sagt er:)'

„Da sie verwegen die Last des schwangeren Leibes verdarb sich,
Lieget Corinna jetzt da, matt und in Lebensgefaln“‘°).

Areta.eus gibt Zitterzustände als Folge der Beibringung eines
abortiven Suppositoriums an 4).

Aber nicht nur Gefahren der Fruch£abtreibung waren den Alten
bekannt, sondern auch die Erfahrung, die viele abtreibende Weiber in
späteren Jahrhunderten bis in unsere Zeit gemacht haben, daß nämlich
die Abtreibungswrsuche erfolglos bleiben können 5):

„Wachsen schon seh’ ich die traurige Last des geschändeten Leibes
Und. die verborgene Frucht drückt mich Krä.nkelnde schwer.
Weleherlei Mittel und Kräuter brachte die Amme nicht zu mir,
Die sie verwegenen Muts mir in den Körper geführt,

1) Aulus Gelliue , Noctes Atticae, Lil). XII, Cap. I, 5 8. Ed. Herz, II, p. 50.
%) Ovi dii Carmina, Amor. Lib. II, XIV, 5 u. 27.
8) Ibid. Lib. II, XIII, 1.
4) Aretaei Gappadocii quae supersunt Ed.. Emerins, Traj. ad Rhenum 1847,

I). 54 . . . &ÄÄ’ é; ö7tm9éobog &pfllwögtötou

“) Ovidii Carmina, Heroidum, XI, 87 u.ff.
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Hoffend dadurch —- nur dies eine verschwieg ich bisher dir — die wachsende
Frucht meiner Liebe zu dir hemmen zu können zur Zeit!

Ach, das zu kräftige Kind widerstand den arzneiliohen Künsten,
Und dieser grimmige Feind tat keinen Schaden ihm an.“

Daß es hauptsächlich reiche Frauen waren, die zu solchen Mitteln
griffen, die ihnen von berufsmäßigen Abtreiberinnen geliefert wurden,

geht unter anderem aus Juvena.N) hervor:

„...Solche arme Frauen setzen sich doch noch dien Gefahren und
Schmerzen der Geburt aus, und übernehmen, hart bedrängt von ihrem

Schicksal, alle Mühen, die sonst Ammen übernehmen. Selten sieht auf
goldnem Bett man eine Wöchnerin!» So viel vermag durch Kunst und
Mittelchen das Weib, das unfruchtbar zu machen weiß, und Mord des
Kindes im_Mutterleib geschäftsmäßig übt. Freue dich, Unglücklicher,

und biete selbst deiner Frau den Trank; denn ließe sie sich dehnen den
Leib, worin vielleicht zwei Knä.blein hüpfen, wärest du vielleicht der
Vater einer Äthiopenbrut. “

Charakteristisch ist auch das Folgende: „Weiber gibt es auch, die
der matte Kuß des Eunuchen erfreut, und die dadurch sicher sind, keines
Abortivmittels zu bedürfen“ 2).

Um eine Vorstellung von den ungeheuerlichen Beweggründen zu
erhalten, die Weiber dem Abtreibungsverlangen zugrunde legten, braucht
nur des von Ovid 3) erwähnten Vorkommnisses gedacht zu werden. Man
feierte das Fest der parrhasischen Göttin. Auf dem „Carpentum“, einem
zweirädrigen, verdeckten Staatsivvagen, fuhren sonst' Vestalinnen und
Matronen zu den Opfern und Spielen. Diese Ehre wurde ihnen aber
entzogen. Darauf:

„ . . . . . . . . . ‚jede der Hausfrau’n
Schwur, dern undankbaren Mann nicht das Geschlecht zu erneuen!
Daß die Geburt; nicht folge, verdrängten durch heimliche Schläge
Sie aus dem inneren Leib, frevelnd. die wachsende Last. “

Nachdem die Männer den Frauen Vorwürfe wegen ihres grausamen
Tuns gemacht hatten, gaben sie ihnen das Recht in der Staatskutsche
zu fahren wieder.

1) Juvenalis Satirae, Lib. II, Sat. VI, 592, erkl. von Weidner, Leipz.1878.
2) Juvenal, 1. 0. Vers 366: „„ . . et quod abortivo non opus est“.
3) 0vid, Fast0rum 1ib. I, Vers 623:

„ . . . . . matronaque destinat omnis
Ingratos nulla prole novare ViI'OB.
Neve daret partus, ictu tememria. ca.eco
Visceribus crescens excutiebat onus.“
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Einen großen Anteil an der I-Ierbeiführung des kriminellen Abortus
scheinen neben den Sagae 1), den Zauberinnen, die_in vermfenen Vierteln
Roms lebten und sich mit Wahrsagen, Giftverkauf usw. abgeben, die
Hebammen gehabt zu haben.

Plate 2) läßt den Sokrates im Theaetetos sagen:

„Ja. es können auch die Hebammen durch Arzneimittel und Zauber-
sprüche die Wehen erregen, und wenn sie wollen, sie auch wieder lindern
und den Schwergebälrenden zur ‚Geburt helfen, oder auch das Kind,
wenn diese beschlossen haben, sich dessen'zu entledigen, so lange es
noch ganz klein ist, können sie abtreiben.“

Es Wird also hier die Fruchtbeseitigung als ein ganz
gewöhnlicher Fall hingestellt.

Einer Thebalnerin Olym'pias, sowie der La.'1's und Elephantis,
vielleicht schriftstellernder Hebammen, welche Mittel für den Abort
angegeben haben, gedenkt Plinius*), der auch für die Abtreibungen
selbst ein verurteilendes Wort hat, insofern er von den „schändlichen
Mitteln zum Abtreiben der Leibesfruch “ spricht“). Ja, Soranus ver-
langt sogar ausdrücklich von einer guten Hebamme, daß sie nicht
schnöden Gewinnes wegen den Frauen Abtreibungsmittel gewähre°).
Er gestattet,_ vom Standpunkt des Gynäkologen aus, solche Stoffe dann
anzuwenden, wenn die Geburt eine gefährliche Wendung zu nehmen
droht, besonders bei zu engem Muttermund, Kleinheit des Uterus usw.
Es sei aber vorzuziehen, die Konzeption überhaupt zu verhindern, als
den Fötus durch Abortiva. zu töten, denn jede Tötung des Fötus sei
gefährlich“). ‚

Die Ursachen der eußerordentlichen Verbreitung des
künstlichen Aborts" im griechischen und römischen Alter-
tum liegen sowohl in dem gesteigerten allgemeinen Sittenverfa.ll, als

aueh in dem Mangel einer Bestrafung dieser Prozedur. Beide Ursachen

1) Von dem Worte „Sagae“ leitet sich das Wort „sages femmes“, Heb-
amme, eb.

") Platonis Theaetetus rec. M. Wohlrab, Lips. 1869, VI, 149, p. 67: „Mi
.u1}v nal öcöoöaozl ya al „aim q)ozg‚waimac na). énézöovrraa öz5vawon éyelgew 'L'é‘
Täg nööivas nal pmäq9anwréeag d'v ßov'Äwwat‚ mueiv‚ nal tlmew te 6%] to‘cg
övcnouov’aag. Mal ädv véov 611 66577 d‚ußÄlmcew‚ dpßßtmcovaw.“

8) Plinii, Histor. mundi, Basil. 1554, Lib. XX, p. 377 und Lib. XXVIII,
p. 499.

‘) Ibidem, Lib. XVIII, p. 498.
5) Sorani Ephesii, Heel yv’uamelwv nai0wv, Ed. Ermerins, Traj. ad Ehen.

1869, Cap. II, p. 7. „&guÄzigyvgov, cbg pH] ÖLÖL mgööv xa%äg öoiwau qn%gmv.“
6) Ibid. Cap. VII, 1). 82, 83, 88. „%zvöumböqg yoig éon nahm épzßgziov

<pöogd . . .“
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‘hängen inm'g mit einander zusammen. _Das Bewußtsein der moralischen
Unzulässigkeit der Fruchtabtreibung war auch in Rom vorhanden ——
daß trotzdem gesetzgeberisch nichts dagegen getan wurde, scheint mir
hauptsächlich an dem Kreise gelegen zu haben, der an der Gesetzgebung
wesentlich beteiligt war. Er und nicht die niedere Bevölkerung war
der typische Vertreter der geschlechtlichen und andersartigen Zügellosig-
keit, und er hatte somit keinen Grund, eine Änderung des bisherigen
Zustandes zu veranlassen. So war die Frucht im Mutterleibe in ihrem
Bestande nur noch auf die- nimmer ganz auszurottende Mutterliebe an—
gewiesen. Deshalb konnte Plautusl) von der Bühne herab die Schau-
spieler sagen lassen:

Diniarchus.
„———————————— Was

Erzählst du da.? Sie, die nicht schwanger war,
Wie konnte sie gebären‘? Denn so viel
Ich mich entsinne, sah ich ihren Leib
Nie aufgetriebenl

As taphium.

Sie verheimlicht’ es‘,
Weil sie sich vor dir fürchtepe, du möchtest
Den Wunsch ausdrücken, daß sie abortiere
Und tödte dieses Kind.“

Der Kindermord, resp. das Aussetzen der Kinder, waren wie auch
manche andere Anspielungen beweisen, in Athen gebräuchlich und
erlaubt. Das ältere römische Recht gestattete dem Vater die Tötung
seines Kindesö! Noch zur Zeit des Lactantius war diese in Übung,
und diejenigen, die zum Christentume übergetreten waren, glaubten
ein frommes Werk zu tun, wenn sie die Kinder nicht töteten, sondern
nur aussetzten.

Wie weiterhin noch eingehender gezeigt werden soll, betrachtete
‚ das römische Gesetz der späteren Ka.iserzeit die Abtreibung als ein

1) Plauti Comoedia.e rec. Useing, V01.V‚ Truculentus, I, 196, p. 351:

Diniarchus.

„ Quid ais tu? quae nunquam fuit pmegnans qui parere potuit‘?
Nam equidem i11i uterum, quod sciam, nunquam extumere sensi.

As taphium.

Celabat metuebatque te, ne tu sibi persuaderes
Ut abortioni operam daret puerumque ut enecaret.“

2) Institut. 1ib. I, tit. 9.



Griechenland und Rom. . ' 17

„malum exemplum“, eine unmorelisohe Handlung, bestrafte sie aber
nur als Handlung zur Erreichung eines unleuteren Zweckesl)‚ z. B.
die Abtreibung, die eine Frau aus Rsxohe oder Gewinnsucht vornehm,
um den Mann der materiellen oder anderer Vorteile zu berauben, die
ihm durch die Geburt eines Sohnes entstanden wären, oder sein Ver—
mögen Seitenerben zukommen‘zn lassen. Und weiter kommt hinzu,
daß man die Leibesfrucht entWeder nun bis zu einem gewissen Stadi1im
der Ausbildung, oder meistens überhaupt nicht als 1ebencles Wesen,
sondern nur als einen Teil der Mutter ansah, wie die Früchte eines
Baumes, ehe sie a]ofellen*).

Die ethische Stellung des. Weibesdm,Altertnmkenn nicht als Ursache
für die Häufigkeit der„Abtreibnng__engeeprochen werden; denn wenn sie

' auch eine niedrigere war, als in unéérefr Zeit, wenn sie kaum besser als
ein notwendig'es Übel, angesehen und jedenfalls nur a.ls‚ein Beohtsgeschäft
behandelt m;a, dessen sittlioheé Gepfäée auf der allgemeinen Bedeutung
bé,ruhte‚ welche "das Recht Selbst" dies'er Vereihighng der Geschlechter
fündie Grunä1ägender bürgeäcliéhen mid reh'giösen' Gés’ellschaft beilegte,
wenn eine Ehegql}ließüng aus persönlicher Zuneigung äußerst selten wer“),
so wal_r {die ‚Stellung der Frau doch auch nicht so niedrig, daß daraus
allein alles erklärt werden kann. Es waren eben außerdem die Trieb-
federn in jenen Zeiten dafür wirksam, die zum Teil heute noch wirken
und die ich in der Einleitung erwähnt habe. Der Einfluß der Religion
resp. der Kirche war vielleicht zeitweilig imstande, dieses Übel zu
mindern; wenn die äußeren Verhältnisse dem günstig waren, konnte es
aber nicht ausrotten._ ‘

Schon Polybius schrieb 250 v. Chr.“ die Verödung der hellem'schen
Städte nur der Weichlichkeit nnd Bequemlichkeit ihrer Bewohner zu,
welche überhaupt keine "Kinder aufziehen Wollten oder höchstens eines
bi!"zwei‚ um ihnen das Vermögen zu hinterlassen. Prämien au.fi Kinder—
reävehtum waren nicht ‘imstende,_ dieAbtr-eibungsmittel zu besiegen.
Ee “fiat vielleicht nicht zu viel gesagt, wenn man behauptet, daß an
de‘m'Unfiergang von Griechenlanä und_ Rom wesentlich das
Überhau'c'ünehmen des Hetärentums und die Minderung
der Mefiflohenze‚hl dureh Abtreibungsmittel als Ursache
gewirkt halben; ‘ '

1) Spangenberg, Neues Archiv des Kriminalrechtes, Bd. II, 1818, p. 18.

“) Plutaroh, De plecitis philosophor. V, 15. Ed. 'Dübner 1856. Tom. II,
p. 1108. „. . .u'5cmae yäg roe)g %dgnobg .aégoy näv qwuöv ö'wag nenawopévovg
&nog’éela: oü'zw mx2 zb Jpaflgvov.” ‘ “

8) Hermann.‚ Lehrb. der griechischen Privataltertümer, 3.Aufl.‚ seo,
p. 260.

Lewin, Fruchtabtreibung durch Gifte usw. 4.Aufl. 2
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War überhaupt das Leben des Kindes in jenem Altertum hoch ein-
geschätzt? Was bedeutet denn jene, aus der Sammlung Borghese in den
Louvre gelangte Statue, auf der Aphodrite, als Feindin der Nachkommen-
schaft, einen Embryo in seiner Hülle mit Füßen tritt? Sie] hält in der
rechten Hand einen Flügel, den sie einem, ebenfalls auf einem Postament
sitzenden, und die Hände emporstreckenden Eros genommen hat, während
der rechte Fuß &uf den Foetus tritt. '

Ägypten. Der jüdische Staat. Die ersten Christen.

Die abendländischen Völker.

Gesetzmäßige Feststellungen oder Äußerungen über die Beurteiluhg
der Fruchtabtreibung aus dem alten Ägypten kenne idh nicht.
Wohl aber läßt, wie ich später anzugeben haben Werde, der
Papyrus Ebers aus Vorschriften zur- Herbeiführung dieses Aktes
erkennen, daß er nicht nur allgemein gekannt, sohdern auch mit
einer gewissen Methodik geübt wurde. Es ist deswegen mehr als
unwahrscheinlich, daß gesetzliche Bestimmungen '-hie‘riilöér vorhanden
gewesen sind.

Im j üdischen Altertum scheint die Fruchtabtreibung unbekannt
oder nicht in Übung gewesen zu sein, vielleicht weil das: „Seid fruchtbar
und. mehret euc “ und die dem Abraham gemachte Verheißung von
der Vermehrung seiner Nachkommenschaft wie die Sterne des Himmels
und. der Sand am Meerel) davon ubhielt, und dadurch dem keimenden
Menschen stillschweigend ein Recht auf Sein zuerteilt wurde, wie der
Geborene es als göttliches Recht besaß. Es ist ferner zu bemerken,
daß das jüdische Strafgesetz bei den Bestimmungen über den Mord
so ins einzelne geht und ihn so schlimm etrafte‚ daß dies allein schon
ausreichte, um anzunehmen, daß es die rechtswidrige, bewußte Frucht—
abtreibung nicht erwähnte, weil sie nicht vorkam. Vielleicht ist aber
trotz des Gewichtes, das auf Kinder und Nachkommen gelegt wurde
—— schrieb doch schon Tacitus”) von den Juden: Augendae

1) Genesis I, 22, 17.

2) Tacitus, Historiae, Lib. V, Cap. 5, Ed. Ritter, p. 381. In der
folgenden Stelle: „nam et necare quemquam ex agnatis nefa‚s“ liest J ustus
Lipsius geistvoll und richtig: ex gnatis. In der Tat war das bei Römern
nicht seltene Töten und Au'ssetzen der Kinder bei den Juden als Mord
verboten.
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multitudini oofisulit;ur»—-:üfotz$ des geradadaei Juden zu allen
%eiten so sehr lebßndig<an Familiem'sinnes und} des„lfi‘admiilienglückes, des
einzigen, das sie Jahrtausende ‘‚‘bjndurch :b-esaßen; ‚ der— Abort in
späteren Zeiten vorgekommen. Die Berührung mit dan: Römern und
Griechen.kömmte, da. es imnm sbrebsame Assimil'anten unter den Juden
gegeben hat„da.s ihxiga hiemuabeigetragen haben, aber nicht minder
dia Varsehä.rrfung sozialer Gegensätze» die zur Zeit der Entstehung
des —Ohfistentums sich besonders; stark bemerkbar machten und @n'e
Labemshaltumg\‚größerer'Famigli-emya erschwerten- SQ *kormte denn auch
Josephus‘) angeben, was sichßonst weder in der Bibel, noch in
talmudischen \Schntftdn bestät1gt ..„Af‘ip‘dßt, und möglicherweise doch als
Tatsache angenommen: werdegka.nng„„ , -_ „ \ ' " ‘ ‚

„ „Das Gesebßn befahl, .a]J.e„Kinder aufzuzieh„exp„ |‚D.en Weibern
verbot es,.„di;e‚„Fruqht abgutreibénwler-„zu töten; wenn
a.ban—dies=‚an.„däap„ng küma, sp‚„solfli;<e die Betmefifmde„gleich einer
Kindsmörderin sein, die 7ein Leben zerstört und die Familie var-
mindert hätte.‘f _

‚ Dibfb\hpisjgiliche'Kirphé xhat"_i‚n. den ferst9h Ja.hrhunderten ihi‘as
Béstehéns\ {oft genug \ lgegen' _ die ' {Erfiqhtaßtreibung’ Stéllung génofnmél'},
uhd' vielleicht isfi die früheire _und zeitweilige réla.tive Abnahme äés
krindin1ellen Abortes im Abendlande “gegenüber der Häufigkeit ihres
Vorkommens in Athen und Rom darauf zurückzuführen. So kommt
_Aiigustihus mehrfth auf den Abort in seinen Schriften zurück”)
und läßfi darüber keinen Zweifel, daß derselbe als Mord anzu—
sehen sei.

—,},Nulla mulier potationes ad abortum accipiat, neo filios auf; con—
flei3tds' auf; jam‘ na.th oociclat: quia. quaecun'que fecerit höo, ä.nte
C\hris;ti tribüna.l scia.t, _se i11i’ eorum causam, 'quos ' oecidemt, 'esse
däafiumin; sed nee aliaé diabolicas potatiohes muh'eres débent 'accipére;
quotiescunque parere ‘poterat, tantorum homicidiorum se esse
ream cognoscat.“ ‘ ’

In diesem Ausspruch, der im wesentlichen sehr an J osaph‘uä
minmwt, 4 vermißt man die Strafandroh1mg für den Bereiter des ahor-
tiven Tmnkes, während die Mutter, die durch iainen solohén den Fötus
abgetrißbeh hat, so angesehen wird, als hätte sie ein bemeits geborenes
Kind getötet.-" , - _ " ‘ '

1) Flavii J osep.hi Opera.„ Öqntra. Apionem Lilo. II. Augéliae Allobrog. 1511.
p. 1074. „zénva zpégoew &navzg; ngop'égaé'gv ocql yvgoué‘ly dnei7;ev ‚u7jr’ dpflßoüv
rö_ßftagév .wfire ömq)äelgew (%)./M. &}v\ gmyahy rauyou_rävog & e2'ay 1pvxfiv äq;owl-
£qva-oa mx). tö„yévog éÄazvqöoa.f‘ _ ‚ '

2) Verg1. auch das Kapitel übér Cénonisches Recht.
. _ 2*
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Die in einem \späteren_ K&pitel angeflührten Gesetzé gegen die Frucht—
abtreibung zeigen inctas, daß die Ietzterv aueh in dann Zeiten nach
dem Zusammenbruch der Griechen- und Bömerwelt, trotzdem die
christlichen Kaiser dia bestehenden V®rbote nicht nur aufrecht
erhielten, sondern noch verschärften, durch das ganze Mittelalter und
die neuere Zeit hindurch in wlan Kultmetaaten reichlich oft vor-
genommen worden'sein muß; Auch in dem Palaste der christ—
lichen römischen Kaiser kam die Abtreibung so vor, wie in
dem der heidnischen, so daß Ammiamus Marcellinusl) berichten
konnte: ' ' '

„Zu derselben Zeit war auch Helena, des Constantius
Schwester und des Kaisérs J uliän Gemahlin; von vorgespiegelter
Zärtlichkeit geblendet, in Rom angekommen; ihr stellte die Kaiserin
Eusebia, die unfruchtbar war, nach, und verleitete sie climh
Tücke Gift zu nehmen, das ihr nach jeder Konzéption die Frucht
abtrieb.“

So glaubte auch Priscianus”) gegen das Ende des 4. Jahrhunderts
noch einmal betonen zu müssen: „Niemand habe das Recht, ein Abdrtiv‚—
mittel zu verabreichen.“ Ein Arzt dürfe sich nicht mit solcher Schulä
beladen. Nur wo der Uter'us krank sei, oder die Mütté'f
aus anderen Gründen durch die' Geburt eine G’efahr'liéfe„
sei die Abtreibung erlaubt, „so wie man auchdür're Z‘Weigé éihes
Baumes zweckmäßig zum I-Ieile des Ganzen entferne, oder Wie ein
schwer beladenés Schiff im Stumm nur durch Überbordwerfen der
Ladung Rettung findet.“ ‘ “

Aötius von Amida"), der Leibarzt des byzanfiitu'schen Kais9rs
J ustinian, berichtet aus . der Mitte des\ 6. Jahrhunderts über
eine große Reihe' von schwachen und starken dynamischen ufid

—

1) Ammiani Marcellini, Barum gest&r. libri‚ Ed. Gardthausen, Vol. I‚
Lib. XVI, 10, 18, Lips.1874, 13.94.

3) Theodor Priscia.ni Arohio‚tri u.ä. Salvinam Gynaeoia, Lila. III, Cap. VI,
Basileae. 1532, p. 146. „Abortivum dam nulli few est.“

5) Aetii Medici Graeoi Ta’srabiblos per J„ Gornarium, Basil. 1642,
Senno IV, Cap. XVI, XVIII, 867, 868. . . „Quaedem mulieres, quamvis
concipant, in partü tamen periolitantur give quod totus uterus nimium
busillus sit, ut propterea. factum perficere nequeat, sive quod collum
angustissimum habeat‚ aive quod‘ in‘ 9jusdem ostio condyloma. auf; tale
quidda.m parturn impediens supervenerit‘.‘ Ha,e quidem optima agent si
conceptum c&vebunt, sed. ubi concepei*int satius est foe'c'um corrum-
para quam exoidere.“ Verg1. auch das Kaptiel Abti‘eibungsmitt'el
historisch . . . - ‘
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mechanischen„Abortivmittel1n,:1die, ‘wie es schainb,1 von einer. Heb-
amme Aspasia angewandt wurdßn Nach dieser Darstellung, die
ein ganzes System der Abtreibekunst vvidarspiegelt, muß trotz der
Verbreitung des Christentums der Abort damals oft; veranlaßt
worden sein, nicht nur in jenen Fällen, die, wie die Kleinheit
des Uterus und die dadurch bedingte Unmöglichkeit, das Kind
auswachsen zu lassen, oder wid Tumoren, nach der medizinischen
Anschauung jener Zeit, eine Indikation für die _Ein_ieitu_ng der
Frühg_ebürö*—111111111111}* séhfießi1“ä$uf>h 111 11111111‚H111111 en1äes sich
um eine rechtswidnge Tat handelte.

Einen weiten Ausbisicl£“üilu‘ér"däfi M1ngfl des kriminellen Abortes
in den Zeiten des neunten bis dreizehnten Jahrhunderts im Orient
und in“ Spani@n*“gastwtténwuch diirä Sohria“:t*em’defarabischen
Ärzte. Dieselhatten“ für die Vornahme ”der künstlichen Früh—
geburfi, Wie 111111 ihren? wbmü1änciischnäm Voxgängw, T1111111'1m111113 Indi»
kationem 1111 3011111116 aber,» 115 wm1mspanisoüm Ämte,-wb.f1]3 zur Zeit
d1s Albudas-is,_1aimhohne ‚1111d111a111011,11111:1 um die Frauen! vom
der 1311wh1‘1 zü"lb®éfir@ißn, ’111111'11A1501111 sehr 1ofit1=1varanlaßt “haben. » "DW

111111) -ermaihn*is 'Alvb.uoä.sisfi ‘_'di@ Ärzte,-. si*ch‘ nicht vom "den v—'Weib1m
täuschen '2111 ‘lassen,-‘ die einß'-Wiedmixehr dar: ausgebliebenen Memainru—
abidn wün‘schen, und nicht auf ”die Männer zu hören, „quibus nu11a
rätio‘ neque lex inesh“; dii_a 1101111» Amt zur Einléitu11g eines Aborte$
bewegen ‘w11111n. —' ‘“11 " *

K1ndesaussetzung iind Fruchfia'btrmbüng war auch béi g_erma.n‘i‘-
scheh Stä'1m'méh in Übung T&oi‘tus, der sich ja in so' mahohen
seiner Be'richfie 1111 ein le‘iohtgläiubigér, und, wie es sC11eint, auch sta‘rk
voreingerioxfifi1e>fler Sbhfiftsfiel‘ler erwiesen hat, gm; von den Germ‘aneh

an, daß sie "cii'e' Zahl‘ (161 Kinder zu b'esehränkéri fiir ein Verbrechen
hielten.‘ Demgeg'enübe‘r wiés Gr1111111 nach, 11113 bei ihnen die Sitte,

Kinder auszuset_Zen, Th_errschte

3Daß auch Deutschland111 171911päterer Zeit Weiber besaß, die in
dér Kunst eier Fruchtabtreibung erfahren warm und diese reichlich
übten, beweisßn die Bemerkungen des Dominikaners Albertus Mag-

nus”), der als Arzt und später als Erzbischof von Prag wirkte, und
reichlich Gelegenheit hatte, dieses Übel praktisch zu beobachten.

Hebammen und Bader bewirktendenibort mit innerlicth und mache.-
_ nischen Mitte1n”),- -

11 “'1‘1 ‘

1) Albuoasis, De Chirurgia‚ Oxom'i 1778, Cap. XVl'I.

2) Albertus Magnugs‘, De semizis_mmlierum. Amstelod;1669, p..73..‚

3) J. Rueff, De oonceptu et generatione hominis. . . Tigur. 1554.
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Zur Zeit des Papstes Sixtus V. (1588) war die Abtreibung in
Italien sehr verbreitet: „M05 sceleatiseimus abigendi conceptos foetus

clericis et iaicis familiaris amt.“

& Der ki°iminelle Abort in 11nseref Zeit.

1. Das Abendland.

<?

Der kriminelle Abort-ist auch im vorigen Jahrhundert geübt wordien.
Schon zu Beginn desselben klagte J ohann Peter Frank darüber,
daß nach seinem eigenen Erfahrung „dergleichen Unfug, wenigstens
von Medikastern beiderlei Geschlechts, trotz der Einsicht in die Größe
des Verbrechens noch häufig genug getrieben mdnoch so
manche Leibesfrucht abgetrieben, noch.. ma.mhe uneheiich Schwangere
bei solchen Versuchen selbst getötet werde“. In Frankreich erschien
dieses Verbrechen in einem solchen Umfange, daß ein. Ami?) wine
Zeit in dieser Beziehung mit derjenigen des Juvenal vergh'ah. »Der
Verfall der Sitten, die Kriege der Republik und N apoleons, durch
welche so viele Frauen ihrer Männer beraubt wurden, und die Sunht
nach Geld, ließen auch ärztliche Abtreiber und Abtreiberinnen mit
dynamischen und mechanischen Mitteln zu einer überreichen Tätigkeit
kommen. Die Häufigkeit der Abtreibung' hat in den letzten fünfzig
Jahren beträchtlich zugenommen. Die vor Gericht abgsurteilten Fälle

zeigen dieses Anwachsen, geben aber nur einen äußerst schwachen
Anhalt für die Erkenntnis des ganzen Umfanges, in dem sie vor—
genommen Wird. Wenn auch das flache Land und die kleinen
Städte daran in wachsendem Maasse beteiligt sind, so sind. es
doch gerade die großen Städte, in denen aus vielen Gründen,
und nicht am wenigsten wegen der größeren Leichtigkeit des
Verbergéns des veränderten Zustandes, dieses Verbrechen am häu—
figsten begangen Wird.

Die ziviiisierten Länder unterscheiden sichin diese1 Beziehung wohl
wenig voneinander. Keines kann sich tugendhafter 1118 das.
andere nennen. Alle umschlingt das Band des heissen Ver»

1) Fodyéré, Traité de Médec. 1égale, Paris 1813,‘p. 387.
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langens‚ das oft die Fruchtabtreibung zur Folge hat.. Nach

einer älteren Statistik aus dem Jahre 1865 wurde das Verbrechen der

Fruchtabtreibung en 13 d e c 11171) :
‘ "<" :“ Zn "* ;“ “-5‘Mf. '|'„ ‘11;\r ..

in Österreich _ 1i1:_i_47 Fällen jährlich;

„ Großbritä.nnien_„ 35 ‘ „ 4 _ „„ .

„ Preußen „ 21 „. ‘ . „

’ „ Frankreich „ 20 „ „

' Bayérn‘ „‘20' '

„ Hännöver ‘ ;, 12 „e „

„ Spanien „ 10“ „ '„

_ „„ Saphsen „ 8- “„ „

. » Württemberg ‘n‘ 5 n „
1

Die Verhiäü=ühisée liegen heute ganz anders. Wié sie aber

auch sein mögen „___‚. die angegebenen Zahlen sind so weit

en‘tfe'rht‚ ein Bild oder euch nur eine Ahnung der wirklichen

Verhältniäse‘%u geben, daß sie als völlig wertlos anzusehen

sind.v Sie zeigen indirekt nur die größere oder geringere

Geschicklichkeit, mit der die Früchtabtreibung in einzelnen

Ländern verheimlicht wird.

Jederierfa.hrene Arzt sah genügend Fälle in seiner Praxis, in denen

ein Zweifel über die Ursache des Aborts nicht möglich war. Trotzdem

sind absolute Beweise, die zu einem Eingreifen des Richters führen

könnten, sehr selten zu geben, und selbst wenn sie sich derböten, nicht

zu verwerten, da. die Verpflichtung, des Berufsgeheimnis

zu wahren, auch in solchen Fällen meiner Überzeugung

nach besteht. Zu allen Zeiten ist es auch so gewesen, daß der

Arzt um solche Mittel als Helfer angegangen wurde. Vor 800 Jahren

brach ein Arzt darüber in die Klage aus: „Et si sa.epe mulieres in-

honestee, hujusmodi remedia & Medico requirant‚ ut satisfaciant

li'bidini et ‘ vituperiin fugamt, quae omnes refienandee sunt: haec

omnia. subjicio sacrosainctae fidei.“ Und diese Erfahrung nebst der

sehr einseitigen Auffassutng der Gründe für den “Ahort wurde zu einer

Zeit kundgegeben‚ in der die ebtreibenden Frauen geradezu gemartert

wurden, wenn ihr Verbrechen bekannt wurde!

1) Hausner, Vergleichende Statistik von Europa., 1865, Bd.. I,-

S.153. -
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Der kriminelle Abort in Deutschland.

Für Preußen ergibt sich für die Jahre 1854—1859 als mittlere Fre
quenz der wegen Abtreibung Angeklagten 1 : 882 000, die der Verurteilten
auf 1 1 162 000 Einwohner.

Diese Zahlen geben, wie, dies die später anzuiäührende Statistik
des Deutschen Reiches beweist, absolut kein Bild von den heuti-
gen Verhältnissen. ‘ ‘

In Bayern diesseits des Rheins wurden in den Jahren 1851—1861
915 Untersuchungen wegen Verdachtes gewalt'samer Abtreibung an-gestellt, während nur 67 Verurteilungen erfolgten. Wie ungenügende
Auskunft äerartige Statistiken über das wirkliche Vorkommen einessolchen Verbrechens liefern, geht daraus hervor, daß hier von je 56 856
geschlechtsreifen Frauen durchschnittlich jährlich eine wegen Kinds-
mord, und von'158'731 eine wegen Abtreibung auf der Anklage—
bank war. Als wenn die letztere nicht unendlich häufiger wäre als der
erstere! '

Ein ähnliches Verhältnis ergibt sich für den gleichen Zeitraum ausder Berechnung der kriminellen Fälle in der Pfalz, wo auf 152 900
gesehlechtsreife Frauen nur 0,6 mal Aburfseilung wegen Abtreibung,
dagegen Verurteilung wegen Kindsmord in einem Verhältnis von
1:47780 erfolgte! Alle diese Zahlen haben ‘nur noch ein
historisches Interesse.

Einen lehrreichen Beurteilungsanhalt über die seit 1882 in Deutsch—land zur Aburteilung gekomrinenen Fälle liefern die „Statistikendes Deutschen Reiches“, mit Hilfe derer ich die folgenden Tabellen, bearbeitet habe. '

Sie zeigen zuvörderet, was ich mehrfach in diesem Werke schon be-hauptet habe, daß in der Tat dieses Verbrechen, trotz der Möglichkeitdes Verheimlichens und trotz bisweilen sogar erheblicher Schwankungen,im Gesamteigebnis zunimmt. ' Schon der sehr kleine Aus-schnitt der Wahrheit, die sich in den erfolgten Verurteilungenausspricht, läßt dies erkennen.

Wie das Anwachéen der Verurteilungen wegen Frucht-abtreibung nach der Bevölkerungszahl sich gestaltet hat, ergibtdie folgende Tabelle, deren Berechnung in den angeführten Zeiträumen
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ich die Zahlen der weitesten Gpenzjahre‚'also der Jahfe 1900 bzw. 1914,
mügrundé gal‘égt'ifihböi'“ ‘ “ -"

. Verurteilungen in de1£Zeiten
von ‚ "

4:19015—r914
auf

1882—1909
. auf ‘

0,17-
. ‘ '- b,33*

Württexhbexg‘f. . . .. _. _\ f ©‚47f‘. _
Baden .. . . . . .. ;. 10,165' b,46‚-.Ä
Hessen .' .. '. . ....... ' 0,11 @,28:
Méok1enbmg%ßhm'efifiz . . . . *‘ 0,08 ' 0,28”
Meolrlenburgi»$ehvxferin . . . ‘ ', o‚os * b‚2s€f
Sachsen—Kßhmgr-Gotha. .' . . \ . —— ' 6,089“...
Saohsen—Wéimar . . . . . -—„ 9,07...’
Sachseh-Altßfiburg‘ ....... , — “ 0,2
S&ohsen-Mainingen; ...... —-{’ 0,11 ‘
Schwamzburg-Sondßrshausen. . . —— 0,12 '
Schwarzburg—Rudolstadt '. . . . . _ 0,13'
Lippe ........ :. . . , ? —-» 0,22
Reußj.L. . . . -. . .. . . . . — 0,28
Reuß ä.1t.L. . . ....... 4 — 0,16
Anhalt ........ .. . . . __ -b‚17„
Braunschweig ..... .. . .—=. —— Q,41*.
Oldenburg . . . .' . . . ‘. 0,05 0,22%
Lübeck. . ; ........ _. , 0,27“
Bremen . _. ........ ‘ . —— 0,622
Hambmg. . .. ....... . 0,16 „' . 0,28.

Die Zunahme der Verurteilungen erstreckt sich au£_ nprd-f‘_ünd süd—
deutsche Staaten und beträgt etwa. das Zwei- bis Vierfa„bhe.ä;Auffällig
ist es, daß>einzelne der letzteren, wie Baden und Württemberg,
mit einer hohen Quote an der prozentualem 'Abtreibüngsbestrafung
beteiligt_sind.„ IQ]; glaube nicht,__ daß‚die&m„it_gfi_rier wachsen—
den Industriali_siepmgég im. Zug.amnq‚cfanhang\‚stglgfi. .‚

Liefert die vorstehende Tabelle nur Verhältniszahlen, so gewinnt man
aus der folgenden Übersicht'ein Bild von dem gerichtsnotorischen
Vorgekommensein der Abtreibung in allen deutschen Staaten
nach absoluten Zahlen. ' '
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Das Verbrechen der Abtreibung:

Gesamt— _ %“ %
zahl der ‚= 29 & u: ‚c: ';

Ve)“- E 3 _ä % _ä 5 B‚mm— urtexlten ; E = 0 :: £! :'a eu &
„ gnh » % ii 3% 5% 3»;V, 9 u u ..

älc°heen . ä ; ä ; “ g W % ° „€.;

1882 191 9 95 1 1 40 14 5 12 — — 1 —-
1 883 167 6 108 5 21 8 10 — 1 3 — —
1884 258 16 121 14 7 31 36 9 — — — 2
1885 - 243 11 111 13 18 32 5 —-— 5 _ — ——
1886 226 23 131 24 12 12 12 6 5 13 —— 1
1 887 226 33 162 10 5 7 10 7 ‘ 6 — — *—
1888 216 23 142 12 20 6 13 3 —— 3 —— 2
1889 268 19 165 17 22 37 7 5 —— -— — 1
1 890 243 26 147 32 23 14 4 4 3 —— 1 2
1891 287 53 177 11 34 6 14 5 —— — —— 2
1892 330 48 193 14 57 7 29 —- 3 —- —— ——
1893 313 21 165 24 24 15 11 12 3 —— — ——
1 894 402 95 276 18 28 1 8 27 12 —— —— —— ——
1895 361 96 263 18 29 4 16 2 2 2 —— 2
1 896 403 92 265 15 33 24 17 21 2 -— — 3
1897 458 107 269 42 29 28 18 8 2 2 —-— 1
1898 376 61 230 28 29 19 19 4 9 —— ——- 4
1899 395 70 235 36 32 22 28 15 5 — 2 —
1 900 411 67 252 46 30 17 19 7 6 —— —— 1
1901 457 74 282 31 49 24 16 12 4 —— —« 3
1902 558 72 283 48 101 22 23 13 3 — 1 3
1903 575 105 308 46 66 36 27 19 9 2 2 ——
1904 634 93 413 41 60 40 23 7 10 —— — 2
1905 549 70 331 37 59 23 23 17 7 —— 4 ——
1906 609 75 400 48 39 14 40 16 9 2 1 _
1907 656 82 411 45 54 61 17 4 14 —« — —
1908 799 107 476 65 82 66 19 8 10 *— 1 *-
1 909 1030 134 589 78 127 77 36 15 12 1 8 A
1910 976 121 617 61 67 65 50 11 11 —« — _‚
1911 1028 102 696 56 53 65 40 20 10 » 1 —>
1912 1318 76 766 73 152 98 65 83 24 1. —— ——
1913 1518 74 822 72 135 - 116 194 83 7 —« 6 —
1914 1755 60 1011 89 141 113 168 17 8 2 —— —
1915 937 53 491 86 92 48 57 4 8 —— —— 3______m_____________

Sa.. 19173 2174 11403 1266 1770 1184 1093 361 193 30 23 32

1916 1210
1 917 1013
1921 4248
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Die hohe Gesamtsteigerung, die in den einzelnen Jahrzehnten, bis
zum Krieg und. nachher sich vollzogen hat, geht aus meiner folgenden
Berechnung hervor. .

Es wurden verurteilt :

Vdn 1885—1894 ......... 2 754 Individuen
„ 1895—1904 ......... 4628 „

1905—1914 ......... 10288 „
1915—1917 ......... 8160 ‚.

1921 ......... 42481) „ ‘

Die Zahl aus den ersten drei vollständigen Kriegsjahren beweist, selbst
für diese Zeit, das Wachsen des Übels, und die für 1921 übertrifft alle bis-
herigen Feststellungen.

Aus dem statistischen Material des >Déutschen Reiches, das fort-
laufend bis zum Jahre 1917 vorliegt, und vereinzelt für 1921 mir
durch das _Statistische Amt zugänglich gemacht worden ist, geht
noch manches andere Bedeutungsvolle hervor, vor allem, in welchem
Umfange Jugendliche, sogar solche unter 15 Jahren, an
den Verurteilungen wegen Abtreibung beteiligt sind.
Auch hier erscheint, trotz Schwankungen in einzelnen Jahren — wenn
man von den Kriegsjahren 1915—1917 absieht —— zumal im Jahre 1921,
eine auffällige, verhältnismäßig große Steigerung der Verbrechenszahl.
Während aber bei ihnen die Tat fast nur von weiblichen Individuen
begangen worden ist, lehren dié entsprechenden Feststellungen bei den
verurteilten Erwachsenen »— beru.fsmäßigen Abtreibern oder Schwän-
gerern »— die beträchtliche Beteiligung von Männern an der Abtreibung!!-
handlung. Ihr Anteil beträgt ziemlich typisch in allen Jahren 1/„—1/5.

Alter und Geschlecht ‚der wegen Abtreibung; Verurteilten.

Erwachsene
von 18 und mehr Jahren

Gesamtzahl Davon weiblich

Jugendliche
von 12 bis unter 18 Jahren

Gesamtzahl Davon weiblich

10 0 248 201
3 2 240 204

12 11 214 168

1) Angeklagt in diesem Jahre waren insgesamt 5168.
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Jugendlich'e . ‘ Erwachsene
von 12 bis unt9r 18 Jahren von 18 und mehr Jahren

— Gesamtzahl Davon weiblich Gesamtzahi

219 177

206 161

256 _ 209

231 4 189

275 216

320 257

297 242

380 — 301

348 290

383 308

437 356

345 284

368 . 285

337 '308

431 332

527 410

541 431

600 463

521 337

560 425

615 460

742 591

975 570

908 692

948 741

1240 956

1416 1041

1663 1263
1915 59 56 878 748
1916 59 56 1151 1021
1917 36 33 977 890
1921 135 126 4243 3216

Das ‚Verhältnis der zu Zuchthaus Verurteilten- zu dem
der mit Gefängnis bestraften Personen wechselt in den einzelnen
Jahren außerordentlich. Die folgende Tabelle zeigt, daß Schwankungen
von 1 :4 bis 1 :12 vorkommen. Im Durchschnitt aus 85 Jahren stellt
sich nach meiner Berechnung das Verhältnis wie 1 :8.
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Die Art der Bestrafung fiir Abtreibung. _

1883 31 136

1884 33 225

1885 44 199

1886 40 186

1887 38 188

1888 38 178

1889 51 217

1890 41 202

1891 48 ‘ 239

1892 61 269

1893 53 260

1894 65 337

1895 ; 53 308

1896 ' 52 351

1897 ; 56 402

1898 31 345

1%9 . 89 %6

1900 ; 46 365

1901 7 56 401

1902 - 60 . 498

1903 65 510

1904 ‘ 60 574

1905 45 ‘ 504

1906 » 46 . 563

1907 ' 42 614

1908 48 751

1909 65 965

1910 58 918

1911 79 949

1912 78 ‚ 1238

1913 _ 87 1431

1m4 B2 um3

1915 66 871

1916 93 1117

1917 \ 76 937

1921 69 ‘ 41791)

1) hl 140 Fällen wurde auf Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte erkannt.
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Nicht ohne Interesse ist es, darauf hinzuweisen, daß das Verbrechen
der Abtreibung bei Evangelischen und Katholischen im Laufe der
Jahrzehnte zugénommen hat —— bei Katholischen unverhältnismäßig
stärker und kontinuierlicher als bei Evangelischen. Bei J uden war die
Gesamtz'ahl der wegen Abtreibung Verurteilten im letzten Jahrzehnt

größer als im vorangegangenen, in einzelnen Jahren aber relativ viel
kleiner 318 bei den Verurteilten 'anderer Religionen.

Die Religion der wegenAbtreibung- verurteilten Personen.

_“Exgeliscififlmolisch IM J Evangelis@ Jüdiseh

1883 115 49 2 ‘ 1901 316 136 4
1684 190 ‘ 65 _ 1902 411 142 4
1885 170 73 —— 1903 433 139 2
1886 148 77 1 1904 459 ‘ 168 _ 6
1887 162 61 3 1905 394 149 3
1888 136 78 2 1906 407 189 11
1889 193 74 1 1907 471 176 5
1890 157 83 3 1908 584 210 ] 3
1891 231 50 6 1909 1 724 . 294 4
1892 221 102 7 1910 662 396 4
1893 202 108 3 1911 683 333 5
1894 294 105 2 1912 663 308 4
1895 280 ‘ 76 5 1913 1040 461 12
1896 295 102 5 1914 1255 482 - 4
1897 356 100 1 1915 579 351 2
1 898 260 114 2 1916 790 412 6
1899 277 115 ' — 1917 467 351 8
1900 285 120 ’ —— 1921 nicht mehr ermittelt.

Zieht man die in der folgenden Tabelle zusammengestellten Reihen-
entwicklung in Betracht, so macht sich in der fünfunddreißigjähfigen
Periode 1882—1917 bei Kindesmord und Aussetzung eine Ab-
nahme bzw. ein Stillstand, bei Abtreibung ein Anwachsen bemerkbar.
Es tritt dadurch eine stärkere Hinneigung zu den radikaleren Mitteln
der Abhilfe für die drohende Schande oder die Erschwerung der Lebens-
führung des S_chwängerers resp. der Geschwängerten zutage.
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Die Zahl der verurteilten Personen.

wegen
Im Jahre: Kindsmord Abtreibung Aussetzung

1882 171 191 54
1883 175 ' 167 70
1884 161 \ 258 65
1885 189 243 47
1886 187 226 45
1887 168 226 31
1888 172 216 39
1889 191 268 28
1890 161 243 , 38
1891 148 287 ' 35
1892 222 330 — 37
1893 193 313 34
1894 167 402 27
1895 167 361 27
1896 173 403 271897 185 458 . 32
1898 159 876 22
1899 _ _ 203 395 30
1900 163 411 25
1901 174 457 33
1910 134 976 22
1914 130 1755 - 30
1915 145 ' 937 25
1916 157 1210 20
1917 152 1013 23
1021 87 4248 38

Einen tieferen Einblick in das wirkliche Abtreibungsgeschehen, ‚ads
jede offizielle Statistik ihn gestattet, liefern gerade auf diesem Gebiete
die Erfahrungen von Gynäkologen und die in öffentlichen Kliniken
gemachten. Danach sind in Berlin von

100 Aborten etwa 80 kriminell provoziert.

In einer Poliklinik würde durch ein bestimmtes Fragesystem heraus-
gebracht, daß von 100 hilfesuchenden Frauen 89 zugeben, Abtreibung
vorgenommen zu haben1). In anderen Kliniken, wie der I—Iallenser‚ nahm
man einen Prozentsatz von 90 an.

1) Bu'mm, Zeitschr. f. Geburtshilfe 1917, Bd. 79, S. 345.
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Übertrüge man solche Zahlen auf die Berliner Verhältnisse, so würden
von den hier jährlich vorkommenden

10 000 Aborten, 9000

und für das Deutsche Reich von

_ 800000 Aborten 270000

kriminell herbeigeführt worden sein. Diese Zahl wurde für zu hoch
gehaltenl), was nach dem jetzigen Zustande aber nicht mehr zutrifft.
Selbst wenn man sie aber noch beträchtlich vermindert, so bleibt
noch ein erhebliches Minus von Nichtgeborenen und ein erheblicher
Bestand an Gesetzesdurchbrechung übrig. ‘

In kleinen Bezirken bricht sich eine endemische Abtreibungswelle
leichter mit Getöse als in einer großen Stadt, weil das Geheimnis
nicht so gut gewahrt bleiben kann. So erfährt man dann, daß hier
und da. mit einem Male eine größere Zahl von Frauen mit den ent—
sprechenden Paragraphen des Strafgesetzbuches in Konflikt gekommen
sind2). Aber wie viele Tausende von Malen verebben solche Wellen
still, ohne daß davon Kunde wird!

Der kriminelle Abort in Frankreich.

Die Abtreibung mit ihrer Gesetzesverletzung trat auch in alter Zeit
in Frankreich zutage. Zeitweise ging ihre Wege hoch. Paris war, wie
es immer mit Großstädten der Fall ist, voran.

Im Jahre 1660 wurde dort eine Hebamme Constantin, die aus dem
Fruchtabtreiben ein Geschäft machte und die Frauen auch zu diesem
Zwecke in ihr Haus aufnahme, was durch einen unglücklichen Zufall
ans Tageslicht kam, verhaftet. Ein Fräulein, das ihre Schwangerschaft
verheimlichen wollte, wurde vermißt, und als man Nachforschungen
amstellte, fand man, daß sie sich, wie viele andere, zu jener Hebamme
begeben, dort abortiert hatte und umgekommen sei. Die Hebamme
wurde gehenkt“). Es ließ sich feststellen, daß der Abort auf mecha-
nische Weise durch ein Instrument herbeigeführt worden war. Die
„Zauberinnen“ zur Zeit Ludwigs XIV., eine Voisin und andere“),

1) Bumm, Zeitschr. f. Geburtshilfe 1.917, Bd. 79, S. 345.
2) Im Jahre 1906 wurden in dem Stadtteil Friesenheim von Ludwigshafen

200 Frauen in eine .äbtréibungsaffäre hineingezogen.

3) Guy Patin, Lettres choisies, Paris 1692, Tom. I p. 438, 444, 448, 452,
456, 465.

‘) L. Lewin, Die Gifte in der Weltgeschichte 1920, S. 15. —— Dort auch wei-
teres Geschichtliches.

Lew1n, Fruchtabtreibung durchGifte usw. 4.Aufl. 3
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betrieben das Fruchtabtreiben geschäftsmä-ßig. Sie hatten ihre stän-

digen Lieferantinnen, Hebammen, die sieh bemühten, Mädchen und

Frauen ausfindig zu machen, denen daran lag, sich der Früchte des

Leichtsinns oder des Ehebruehs zu entledigen.

Die Generalvikare nebst den Beiehtviitern erklärten damals dem

Präsidenten des Gerichts, daß im Verlauf eines Jahres 600 Frauen das

Bekenntnis abgelegt hätten, ihre Früchte naeh den erhaltenen An—

weisungen vernichtet zu haben.

Schon im Beginne des siebzehnten Jahrhunderts gab die berühmte

Hebamme Louise Bourgeois, die Maria von Medici, die Frau

Heinrichs IV., von allen ihren Kindern entbunden und auch ihre

Erlebnisse niedergeschrieben ha.“), ihrer Tochter, die gleichfalls

Hebamme würde, Ratschläge für ihr‘Verhalten, unter denen auch der

folgende, bezüglich der Aufnahme Schwangerer in ihr eigenes Haus,

war: „Ne receuez en vostre vie, fille ni femme pour accoucher en

vostre maison. Je le vous recom1nande: c’est un ma.querellage reuestu

de quelque couleur que l’on appropie ä cherité, et mesme que 1'ori

veut £ait croire que votre art vous y oblige...“ Man versteht diese

Mahnung, wenn man an das vorstehende denkt. Noch dringender

war ihr Rat, für keine Schätze der Welt ein Abtreibungsmittel zu

geben?). „Verruchte vernichteten dadurch Leib und Seele des Kindes.

Grausa.m und böse seien auch diejenigen, die solche Mittel verlangten.

Und nicht nur vor deren Abgabe sollte sie sich hüten, sondern über-

haupt in einer solchen Sache einen Rat zu erteilen. Sie dürfte sich

auch nicht von denen täuschen lassen, die, als Mittelsperson_für angeb-

lich Kranke, derartige Stoffe herauszulocken versuchten.“

Man ließ die Apotheker um die Mitte des siebzehnten Jahrhunderts

schwören: „De ne ja.nm.is donner ä. boire aucune potion abortive

De ne jameda essayer de faire sortir du ventre de la mére le fruit, en

quelque fagon que ee seit, que ce ne soit par wie du médecin.“

Es gibt in Paris, wie ja auch in anderen Großstädten, sog.

Privat-Gebiiranstalten, in denen die Abtreibung sehr häufig geübt

Wird und förmlich geschäftsmäßig organisiert ist. Die Kundschaft

für solche Häuser wird durch Frauen von zweideutigem Ruf erwarben,

welche sich dem Anschein nach mit dem Verkauf von Toiletten-

gegenständen beschäftigen. Sie bieten ihre Objekte einer Klasse von

1) Observations de Louyse Bo urgeois (lite Boursier, Livre deuxieme, Paris
1652, p. 156.

2) „. . . c’est que pour tous les biens qui sont sur la term, il ne faut
que vous adheriez & une seule meehanceté: comme font ces damnées, qui
donnent les remédes pour faire aborter.“
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1Veibern an, die durch ihre soziale Stellung für jene Zwecke die meiste
Aussicht geben. Sie erkundigen sich dabei nach ihrem Befinden,

stellen bedeutungsvolle Fragen, und wenn sie auf eine nicht sehr Will-
kommene Schwangerschaft trefien, sb sprechen sie von den Mitteln,
welche deren Dauer abkürzen. Hat die Betreffende nicht die Absicht;
zu solchen Mitteln ihre Zuflucht zu nehmen, so Wird sie ersucht,
ihren Freundinnen die bezüglichen Mitteilungen zu machen. Hat die
Vermittlerin nun endlich eine Unglückliche gefunden, welche die ihr
gebotene Hilfe annimmt, so werden die Bedingungen vereinbart, und
jene liefert das Mittel, welches zum Ziele führt, oder sie vollführt
selbst den mechanischen Eingriff. Es gab in Paris schon vor vielen
Jahren, nach Versicherung eines der ausgezeichnetsten Gerichtsärzte,
vollkommen eingerichtete Abortiemnstalten, in welche auch Frauen von
auswärts, ja. selbst aus weiter Ferne, kamen1).

Einen Einblick in die Verbreitung des kriminellen Abortes gibt
auch die' Mitteilung, daß in einem halben Jahre in einem einzigen
Krankenhause 20 Weiber sich“ fanden, die, aller Wahrscheinlichkeit
nach sich die Frucht abgetrieben hatten, und. der Prozeß Thomas-
Floury, der durch eine Anzeige der Abtreiberin selbst veranleßt

wurde, in den 118 Personen verwickelt waren, und der schließlich
52 Menschen (26 unverheiretete, 28 verheiratete und 3 Witwen) auf
die Anklagebank führte, lieferte ein weiteres Miniaturbild der be-
stehenden Verhältnisse.

In Paris, wie in allen Großstädten, liegen die Abtreibungsverhältnisse
besonders schlimm. Von den im Hospital Boucica.ut im Jahre 1904
behandelten Aborten wurden mehr als 50% als kriminell angesehene).
Nimmt man diese Prozentzehl an, so wird, angesichts der starken
Zunahme der Aborte überhaupt ein Bild von den verhängnisvollen
Verhältnissen gewonnen werden können. In sechs Pariser Kranken-
häusern kamen vor:

1898 ..... 876 Aborte

1908 . . . . 1069 „ = 14 %
1904 . . . . 1341 „ = 16 %

Diese Summe von 2786 Aborten würde, falls man die Hälfte als pro-
voziert annähme, schon 1898 ausmachen. Aber der Prozentsatz wird
auch noch höher angenommen. Aus dem Jahre 1906 wurden von

1) Pi chler, Allg. Wiener medicin. Zeitung. V. 1860. p. 343.
2) Dolé ris, Annales de Gynécologie, avril 1905, Deux. Sér. I, II, p. 206.

3*
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den im Hospital Tenon behandelten Aborten 66% als kriminelle

angesehenl).

Für 1907 und 1908 nimmt man von den Weibern, die in (lie Pariser

Krankenhäuser aufgenommen wurden, um sich wegen Aborts behandeln

zu lassen, 4000—5000 solcher an, bei denen Abtreibung vorgenommen

worden ist. Bertillon schätzt die Gesamtzahl der in Paris jährlich

vorkommenden kriminellen Aborté auf 50 000—70 000, und Lacas-

sagne*) für Frankreich, bei einer jährlichen Geburten-

ziffer von 700000, auf 400 000—500 000. Selbst wenn diese

Zahl um ein beträchtliches kleiner angenommen würde, schüfe diese

Ursache allein schon einem Lande eine hohe Gefahr für seinen

Menschenbestand. Tatsächlich war es in Frankreich schon dahin

gekommen, daß im Jahre 1909 die Todesfälle die Geburtenziffer über-

troffen haben. Dies kann, bei den steigenden Abtreibungen und.

den Vorbeugungsmeßnehmen gegen Schwangerschaft nicht wunder-

nehmen.

Auch Provinzialstädte haben jetzt Aschon eine hohe jährliche Ab-

treibungsfrequenz. So nimmt man für Marseille eine solche von

12 000—18 000, für Lyon bei einer Bevölkerungszahl von 450000

von 19 0003) an. In der mittelgroßen Stadt Toureoing sank die

Geburtsziffer von 2450 im Jahre 1898 auf 1675 im Jahre 1906,

wesentlich durch die Tätigkeit einer größeren Zahl von Abtreiberinnen.

Wie solche ihr Unwesen treiben, geht aus neueren Prozessen in Paris

hervor. Die Untersuchung gegen .die Hebammen Jeanne Simon ‚und

Bernard, ale Chefs einer Bande, die Kindertötung bzw. Abtreibungen

vornehmen, ergab, nach deren eigener Liste, für sieben bis acht

Jahre eine Kundensehaft von etwa. 15000, allen Ständen angehörender

Mädchen.

Vielleicht trägt zu einer solchen Dreistigkeit bei, daß die Verfolgung

wegen Abtreibung in Frankreich verhältxfismäßig selten ist.

So wurde eine Untersuchung vorgenommen von:

1881—1909 gegen 14 781 Abtreibende.

Angeklegt wurden davon 715 „

Unverfolgt blieben 14 016 „

H 4,85%,

95,15%.11

Auch Freisprüche werden sehr häufig gefällt. Vor 1890 betrugen
sie 40%, stiegen 1894 bis auf 70%, um 1908 80% zu erreichen.

1) Brissaud, Société d’Obstétr. 1907; févr.

2) LacassaQne, Le Matin 1910, 21 Dec., in Du Moriez. l. c. p. 28.
") Anna1. d’hyg. pub1. 191], p. 269.
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In, ganz Frankreich wurden von 1851—1865 1143 Menschen
wegen Fruchtabtreibung angeklagt, und zwar 294 Männer und
849 Weiber. Darunter befanden sich 148 Ärzte und Hebammen. Das

Seine-Département, also vorzugsweise Paris, ist allein ungefähr mit
einem Zehntel an jener Zahl beteiligt. Es 1ieß_sich ferner fest-
stellen, daß die Zahl der Anklagen und der Angeklagten von
1851—1866 größer war als diejenige der vorangegangenen 25 Jahre,

d. h. von 1826—1850.

Eine weitere Statistik ergibt für die Jahre 1865—1869 einschließlich
folgendes: Angeklagte 254 in 101 Anklagen. Davon waren 187 Weiber

und 67 Männer. Die folgenden Jahre bis 1880 lieferten aber einen 50

beträchtlichen Zuwachs, daß die vorangegangenen Perioden dadurch

weit übertroffen wurden. Im Jahre 1880 allein wurden 269 Personen

wegen Abtreibung angelclagfl).

Von 1881 an ist auffälligerweise die Zahl der wegen Abtreib1ing
Angeklagten und ‚Verurteilten beträchtlich kleiner als in

Deutschland.

Von 1882—1911 einschließlich wurden nach meiner Berechnung

insgesamt angeklagt:

In Deutschland .......... 13 645 Personen,

„ Frankreich ........... 2007 „

Ich bin weit davon entfernt anzunehmen, daß dies die Folge
eines selteneren Vorkommens des Verbrechens ist, sondern meine,

daß es nur ein Zeichen größerer Kunst des Verheim-
lichens darstellt. Aber auch dort. wurde zeitweise eine Zu-
nahme der Anklagen beobachtet, besonders stark in den Jah19n
1891—1895 — eine Emeheinung, die auch für Deutschland sich fest-
stellen läßt.

Die Gesamtzahl der wegen Abtreibung angeklagten Städter ist
seit 1851 größer als die der Landbewohner, während umgekehrt
mich sicheren Feststellungen die Zahl der Kindesmorde auf dem
Lande größer als in Städten ist.

Ich habe nach amtlichem französischen Material die folgenden

Tabellen herstellen können:

1) Socquet, ‚Contribut. ä, l’étude statistique de la Griminalité en France.
r’aris, 1884.
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Die ‚jährliche Zahl der in Frankreich wegen Abtreibung: Angeklagten
im Mittel aus ‚je. 5 Jahren.

Von 1826—1830 ....... 12 | Von 1871—1875 ....... 54
„ 1831—1835 _....... 14 „ 1876—1880 ....... 54
„ 1836—1840 . . . .". . . 22 „ 1881—1885 ....... 52
„ 1841—1845 ....... 40 188r—1890 ....... 58

1846—1850 ..... 48 ‚. 1891—1895 ....... 102
1851—1855 ....... 88 „ 1896—1900 ....... 05
1856—1860 ....... 79 1901—1905 : ...... 50
1861—1865 ....... 62 1906—1910 ....... 78
1866—1870 ....... 45| , 1911 .......... 78

Die Zahl der Anklagen und der Verurteilungen in den Jahren 1880
bis 1911 ist aus der folgenden Tabelle ersichtlich, die ich nach den
offiziellen Unterlagen geformt habe.

Das Verbrechen der Fruchtabtreibung vor (1811 Gerichtshöfen der
86 französischen Départements.

———_—ü__———————_‚

Zahl der Angeklagten Zahl ' Zahl der Angeklagten Zahl
Jahr Gesamt- Davon Davon der Ver- Jahr Gesamt- Davon Davon der Ver—

zahl Frauen Männer urteilten zahl Frauen Männer urteilten

1880 46 41 5 28 1896 79 71 8 23
1881 71‘ 51 20 31 1897 49 38 11 24
1882 ' 38 33 5 15 1898 65 59 6 26
1883 46 38 8 20 1899 60 52 8 23
1884 56 ' 49 7 29 1900 73 64 9 28
1885 47 48 4 17 1901 1 63 60 3 211—
1 886 63 55 8 13 1902 . 36 34 2 1 C1
1887 54 43 11 21 1903 48 41 7 10
1888 ' 53 44 0 25 11104 49 48 11 14
1889 68 44 24 23 1905 54 50 4 16
1890 54 46 8 18 1906 56 49 7 16
1801 169 147 22 59 1507 63 52 11 18
1892 97 91 6 35 1908 | 66 58 8 13-
1893 80 69 11 27 1909 77 62 15 20
1894 69 . 62 7 29 1910 103 90 13 34
1805 94 81 13 20 1911 78 63 15 ' 25

Von 1828 bis jetzt hat die Zahl der angeklagten Männer ab—‚ die der
Frauen zugenommen.
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Die Altersstufen der Angeklagten.

1 I ‘
] _ Zdaäl Unter Von Von Von Von Von Von X$1‘212

‚ ah1 Ange_ 16 16—21 21—25 25—30 30—40 40—50 50—60 und
klagten Jahren Jahren J ahren J uhren. Jahren J uhren Juhren darüber .

1880 46 — 7 16 9 7 5 2

1881 71 —— 6 20 21 11 9 4

1. 882 38 —- 4 5 6 9 5 7 2

1883 46 — 4 7 6 11 8 8 2

1 884 56 — 4 9 12 15 11 3 2

1885 47 ——- 4 7 7 10 10 6 3

1886 63 — 7 4 7 27 15 1 2

1887 54 _- 6 9 8 18 9 2 ' 2

1888 53 -— 5 8 10 10 13 3 4

1889 68 -— 5 6 ;13 22 12 5 5

1 890 54 — 7 5 13 12 6 ' 7 4 ‘

1891 169 — 10 19 31 ' 55 34 13 7

1 892 97 — 7 14 25 25 17 7 2

1 893 80 —— 4 1 8 — 14 ' 20 18 3 3

1 894 69 1 8 8 9 17 13 9 4

1 895 94 1 7 11 16 28 22 5 4

1896 79 —— 3 16 10 27 10 9 4

1897 40 —— 5 7 8 6 16 6 1

1 898 65 —- 7 11 11 21 11 2 2

1 899 60 -— 7 9 9 14 11 7 3

1 900 7 3 —— 8 11 13 18 13 7 3

1901 63 —— 8 8 8 16 14 5 4

1 902 36 1 1 9 b 5 8 4 2

1 903 48 —- 5 9 9 8 9 6 2

1904- 49 ‘ — 7 3 9 13 10 5 2

1 905 54 1 12 10 16 15 6 3 ' 1

1906 56 1 10 6 7 13 7 9 4

1 907 68 —— 9 1 3 11 10 12 6 2

1908 66 -— 9 12 3 17 18 5 2

1 909 77 — 7 14 9 1 8 18 9 1

1910 103 — 10 21 20 28 11 7 6

1911 78 .— 12 12 16 20 10 5 3

Einen interessanten Einblick gewährt auch die folgende Tgbelle, in der

ich die Beteiligung Unverheirateter und Verheirateter, Kinderhabender

und Kinderloser an der Anklage wegen Abtreibung dargestellt habe.
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Familienstand der Angeklagten.

Jahr zahl der Unverheimtet Millerhämt(fltm Mit WitW9n0hne
Angeklagte“ Kindern Kind2r Kinderl;,__liinder

1880 46 23 16 5 2 —
1 881 71 35 25 5 5 —-
1882 38 s 15 4 _ 10 1
1883 46 20 12 6 0 2
1884 56 26 20 6 4 —
1 885 47 19 16 6 6 ——
1886 63 15 37 7 4 —
1887 54 27 15 3 7 2
1888 53 25 20 1 0 1
1 889 68 17 41 2 7 1
1890 54 25 16 3 10 ——

« 1 891 169 63 55 2 3 24 4
1892 97 53 29 4 9 2
1 893 80 35 35 (> 3 1
1894 69 27 19 7 9 7
1895 94 34 41 9 9 1
1896 79 33 22 12 11 1
1 897 49 23 15 0 5 —
1898 65 28 21 10 6 ——

' 1899 60 . 21 29 3 4 3
1900 73 29 25 7 10 2
1901 63 28 30 7 2 1
1 902 36 18 1 3 -—- 2 2
1903 48 ' 23 15 2 (a ‘1
1904.- 49 1 1 23 0 () 2
1905 54 24 20 5 4 1
1 906 _ 56 22 23 7 3 -——
1907 63 26 21 5 6 2
1 908 66 20 29 8 5 1
1900 77 _ 27 30 9 9 2
1 910 103 47 33 10 9 2
1911 78 35 23 9 8 3

Weshalb hier 2. T. jähe Hebungen und Senkungen der Frequenz-
kurve in einzelnen Jahren eine so absonderliche Gestalt haben, läßt
sich nicht “erkennen. Wie für alles Geschehen werden auch hierfür
zulängliche Gründe vorhanden sein. Die hohe Zahl der Abtreibunan



Belgien. Niederlande. 41

seitens Verheirateter mit Kindern zeigt wohl deutlich, daß das Ver—
brechen begangen wurde, um den Kinderzuwachs als unerwünscht zu
verhindern.

Belgien.

Für Belgien wurde festgestellt, daß die Zahl der illegitimen Tod—
geburten immer viel höher sei als die der legitimen — eine Tatsache,
die das Vorhandensein von professionsmäßigen Abtreibern und
Abtreiberinnen voraussetzt, welche ihr verbrecherisches Geschäft
ohne Skrupel ausführen. Niemlas kann man auch nur annähernd die
Zahl der veranla.ßten Aborte bestimmen, da nur der Tod der Mutter
zuweilen die Entdeckung des Verbrechens erlaubt. Weniger als
vier Verurteilungen durchschnittlich jährlich und fast ebensoviel
Freisprechungen wa.an noch vor etwa 80 Jahren das Fazit der
belgischen Justizl). Es ist heute anders geworden.

Niederlande.

Aus dem Kreise rfiederländischer Gynäkologen liegen positive An-
gaben über eingestsmdene Abtreibungen von Frauen vor, die dann in

den Kliniken Hilfe suchten. Diesen Feststellungen, so weit sie auch

auseinanderzugehen scheinen, kommt für die Beurteilung der Aus-

dehnung der Abtreibung ein nicht geringer Wert zu.

! %
' n_ ' ::

ä %%% fig%
11 = =!

0 r t Zelt 2 g % “g“ % ä'ä‘ Bemerkungen.

3 gar; ääE

Anus terdam 1900—1907 57
(Hebammenschule)

Amsterdam 1897—1907 408 Im Jahre 1906 war (im

(Mendez de Leon) Prozentzah150

Amsterdam ' 1899—1907 409 411 12
(Vrouwengagathuis) F

I='treoht 1899—1907 237 33 13,9
(Klinik)

Leiden 1903--1906/07 221 12 5
(Klinik)

(‘ ‘ ‚ „ __ g 02 24 24 Von 9 Unverheirateten
Y?äinngiir)l 1901 “08 1 wurde 8mal die Abtrei-

bung eingestanden. Die
jüngste war 13 Jahre
alt, als sie schwanger

; wurde.

1) Janssens, Académie beige de Médecine, Séance du 29. Déc. 1888.
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In der Amsterdamer Klinik behandelte man:

Jahr ? Aborte Davoxll{jlägleeslizndene

1897 119 1 5
1898 107 ‘ 4
1899 124 7
1900 102 0
1901 170 11
1902 178 22
1903 233 21
1904 202 26
1905 209 24
1906 265 24
1907 218 , 52

___—___—

In 11 Jahren 1924 202 = 10,5%

Im Jahre 1907 waren es = 24%.

Von den 202 kriminellen Fällen betrafen:

Ledige.............100

Verheiratete. . . . . . . . .. 97

Witwen.....„..... 5

Dem Glaubensbekenntnis nach waren:

Protestantisch 138. Im Verhältnis zur Bevölkerung 141
Katholisch 47. „ „ „ „ 44
Jüdisch 5 y, :: ‚n H 5

England.

In England blüht die Abtreibung wie anderwärts. Ein Blick auf
die weiter hinten in diesem Werk folgende Besprechung der einzelnen
Abtreibungsmit’ael genügt schon, um dies erkennen zu lassen. Es
gibt noch andere Hinweise.

Auf Zeitungsannoncen hin, in denen von einem Erpresser zu-
verlässige „Frauenmittel“ empfohlen waren, meldeten sich in weniger
als zwei Jahren über ‘ 12000 Frauen, die dann von demselben
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Individuum Drohbriefe erhielten, Geld zu zahlen, oder von den
Behörden verfolgt zu werden1).

Es wird auch angegeben, daß Engländerinnen in großer .Zahl
nach Paris kommen, um hier in Entbindungsanstalten sich die Frucht
abtreiben zu lassen.

Trotzdem weist die Statistik der Verurteilungen in England und
Wales so niedrng Zahlen auf, wie vielleicht nirgendwo soqst, auch

‘ keinerlei ins Gewicht fallende Steigerung. Die Höchstziffer der
Verurteilten betrug bei Einwohnerzahlen von 22 bis 34 Millionen:

In den Jahren 1870—1880 ausschließlich . ‘. . . 12
„ „ „ 1880—1890 . . . . 13
„ „ „'_ 1890—1900 „ . . . . 12

99 „ „- 1900—1905 „ . . . . 11

Schweden.

Für Schweden sind die folgenden statistischen Feststellungen von
Hedrén gemacht worden:

Die Gesamtzahl der Abtreibungsharidlungen, die offiziell bekannt
geworden sind, beträgt, für die Jahre 1851—1908, 1558. Ganz
stetig stieg sie, besonders in den Jahren 1891—1900, in denen je
zwischen 90 und 100 Fälle vorkamen.

Auf 100 000 Einwohner kamen 1851—1880 8,04 ”Fälle

„ 100 000 „ „ 1881—1890 6,66 „
„ 100 000 ., „ 1891—1900 19,01 „

In den verschiedenen Bezirken des Landes ist die Häufigkeit
und Ausbreitung des Verbrechens sehr verschieden. Es wird in den
Städten mehr wie auf dem Lande verübt. Bestimmend für dieses
Ergebnis sind aber nur die großen Städte. Schaltet man diese aus
der Rechnung aus, dann ist der Unterschied nicht mehr groß.

Von 1894 Fällen waren 1262 Unverheiratete

„ 1894 „ „ 86 Verheiratete

., 1894 „ „ 46 Witwen.

Das Hauptmotiv der Abtreibung bei den 86 Verheirateten war die
Beseitigung des außerehelichen Produktes, sodann folgte die Furcht vor

1) The media. and surgic. Review of Reviews 1898. p. 9.
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einem Familienzuwachs, und in einigen Fällen wu.r der Beweggrund die
Beschwerden der Schwangerschaft und die Mühe des Kindaufziehens
—— also alle jene Gesichtspunkte, die ich, zusammenfassend, schon vor
Jahren in diesem Werke dargelegt habe.

Das Alter der eben bezeichneten Abtreiberinnen war:

15—20Jahre. .. .. .. ......121
' 21—25 . . . .......... 899

26—30 „ . ............ 281

81—35 „ ............. 109
36—40 ‚. ............. 47
41—45 „ ............ 22

In 1018 Fälien wurde die Abtreibung vorgenommen:

Im 1.—— 2. Schwa.ngerschaftsmonat 160 mal
„ 3.__ 4. „ 291 „
„ 5.— 6. „ 849 „

„ 7.— s. 171 „
„ ‚().—10. „ ‘ 47 „

Mithin ist die Zeit nach dem vierten Monat die bevorzugte.

Vom Jahre 1902 an vollzog sich eine auffällige Abnahme, so daß
1903 beinahe nur 20 Abtreibungen bekannt wurden. Da. sich die
Sittlichkeit nicht so schnell zum Besseren gewendet haben kann,
müssen andere Umstände dies bewirkt haben. I-Iedrén sieht sie
in der wachsenden Kenntnis und Verbreitung der pritventiven Mittel
im Geschlechtsverkehr, die allmählich Allgemeingut auch der Land-
bevölkerung werden. Außerdem wird der Eingriff von gewerbs-
mäßigen Abtreibern und Abtreiberinnen mit immer größerem Sach-
verständm's vollzogen.

Zur weiteren Aufklärung der vorstehenden Tabelle ist zu berück-
sichtigen, daß die strafmündige Bevölkerungsziffer betrug:

1882 . . . . . . etwa 32 Millionen

1900...... „ 39 „
1906 . . . . .'. „ 48 ‚=:
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Schweiz.

Für den Kanton Zürich liegen die folgenden Bestrafungszahlen
vor1):

1870—1879 . . . . 17 Verurteilte bei 284 786 Einwohnern

1880—1889 . . . . 22 „ „ 817 574 „
1890—1899 . . . . 78 „ „ 387188 „

1900—1909 . . . . 108 „ „ 480856 „

Ein Licht fällt auf das weitverzweigte Abtreibungsgeschäft, wenn
man erfährt, daß in Zürich im Jahre 1907 bei einer Frau Haus—
suchung gehalten wurde, die Abtreibungsmittel gewerbsmäßig auch
als Exportartikel vertriebl Bei ihr beschlagnahmte man 59 Bestell-
briefe allein aus Meininge'n. Die Geschäftsanzeigen erschienen
als Insemte auch sonst in Deutschland, was ahnen läßt, wie groß der
Betrieb gewesen sein muß. '

Von Genf Wird angegeben, daß es ein Abtreibungszentrum für die
ganze Schweiz, Süddeutschland, das angrenzende Frankreich bis
nach Lyon, Saint Etienne und Marseille sei. In einem neueren
Prozeß wegen 'Kindtötung sagte ein Gynäkolog aus, daß 80% der

Hebammen Genfs berufsmäßig abtreiben. „Die Abtreibung sei in

Genf absolut geduldet*).“

Italien.

Italien folgt der in allen Ländern vorhandenen, wenn auch nur ganz

vereinzelt in der offiziellen Kriminalistik zutage tretenden Abtreibungs-

flut. Sie geht in allen Landesteilen ziemlich hoch, wie es scheint, be-

sonders im Süden. Dies wird von Sizilien berichtet. In Neapel fand

man Entbindungshäuser, in denen die Abtreibung bewerkstelligt

wird. In eleganten Vitrinen waren dort Föten, in Alkohol konserviert,

sichtbar, als Zugmittel ‘für das Geschäft.

Österreich.

Aus den österreichischen statistischen Erhebungen springt ein

besonders starkes Anwachsen der Abtreibung hervor.

Wegen Abtreibung wurden verurteilt nach meiner Berechnung

in den fünfjä-hrigen Zeiträumen von:

1) v. Liszt, Die kriminelle Fruchtabtreibung, Zürich 1910, I, 8.5.

2) Lardy, La. chronique méd. du 15. Févr. 1009, p. 23. Cit. bei du Moriez,

L’avortement, 1912, p.28. -
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1880—1884 . . . . . . . . . 122 Angeklagte
1885—1889 . . . . . . . . . 194 ..
1890—1894 . . . . ..... 277 ‚.
1895—1899 . . ....... 846 ..
1900—1904 . . . . ..... 476 ..
1905—1909 . . ....... 597 ..
1910—1913 ......... 778 „ -

In dem letztgenannten nur vierjährigen Abschnitt sind allein in
dem Jahre 1913 229 Verurteilungen erfolgt.

Ungarn.

Das vorliegende offizielle Bem‘teilungsmaterial habe ich für das
bessere Erkennen auf das Wesentliche reduziert und berechnet:

. Zahl der Verurtellten Art der verhängten

J & h 1 Insgesamt Tfiäiiiä‘äfr J Mitschuld'g" Gefänjäfsihei|tsmilcf:rker

1880 45 — —— — ——
1900 59 — — —— 31
1901 78 72 5 39 ’ 35
1902 80 75 5 _ ——
1903 83 77 6 35 35
1904 86 77 9 40 40
1905 73 65 8 39 34
1906 73 65 8 46 25
1907 109 98 11 72 35
1908 99 92 7 60 37
1909 110 ' 99 11 59 47
1910 117 105 12 71 43
1911 91 80 11 65 25
1912 89 82 7 52 25
1913 139 123 10 , 84 45
1914 1 133 123 10 90 43

Rußland.

Für Rußland werden 75% kriminelle Aborte 3.ngenommen.
Im Warschauer Gerichtsbezirk kamen in den ersten zehn Jahren

dieses Jahrhunderts 880 Prozesse wegen Kindesmord, und nur 47 wegen
Fruchtabtreibung zur Verhandlung?

1) Jacobson, Zentralbl. f. Gynäkologie 1912, S. 396.
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Der Orient.

Kleinasien.

Sehr häufig scheint der kriminelle Abort schon in den unteren Donau-
]ändern, zumal in Serbien und weiter darüber hinaus im Orient, be-
sonders in der Türkei, zu sein! Vielleicht tritt er aber hier nur mehr
zutage infolge einer gewissen nachsichtigen Duldung. Schon im_acht-
zehnten Jahrhundert klagte ein Arzt, der ein Mädchen, das ein Abtrei-
bungsmittel genommen hatte, unter den schrecklichsten Krämpfen nach
einem Tage, und eine Frau durch den gleichen Eingriff nach zwei Tagen
sterben ssxh, darüber, daß die Regierung solche Verbrechen unbesfiraft
lasse und es selbst du1de, daß Ärzte sich offen dazu hergäben sie zu
begehenl). Fiir Konstantinopel ist die Zahl von 8000—4000 Aborten
jährlich noch zu niedrig“). Die Hauptanlässe dazu sind_ Armut, der
Wunsch, die Schönheit zu konservieren um der Gefahr einer Ehe-
scheidung zu entgehen, die die Gesetzgebung bei den Muhamedanern
ja sehr erleichtert, und Furcht vor den Wehen und dem Wochenbett.
In Konéta.ntinopel soll die größere Zahl aller Frauenleiden von Aborten
und den Versuchen dazu herrühren„ Die kriminellen Abtreibungen
wurden als eine der I-Iauptursachen angesehen, welche langsam aber

sicher eine der gesundesten und kräftigsten Rassen der Menschheit

‘zu vernichten droht. An einer mangelhaften Gesetzgebung liegt es

hier ebensowenig wie anderwärts, da. sich der Koran und die alten

muselmännischen Juristen in dieser Beziehung klar und. bündig aus-
drücken. Sidi Khalil, der große arabische Rechtsgelehrte sagt

darüber: „Die Abtreibung ist jedem Weihe untersagt.“ Es gibt noch

Ärzte, die zu dem Verbrechen ihre Hand bieten, vorzugsweise sind es
aber Hebammen (Mamy), die ungescheut dieses Handwerk treiben“).

Abgesehen von einzelnen solcher, die ihre Kunst rechtschaffen aus—
üben, gibt es verrufene und unwissende Frauenzimmer. Diese fordern
diejenigen zum Verbrechen auf, die sie vorher zu Fehltritten verleitet
haben, und die dann in der Regel damit enden, gänzlich ihre Opfer

zu werden.

Ein Appell an die Regierung*‘) konnte keinen Erfolg haben. Im Jahre

1875 erließ die Mutter des Sultans Abdul—Azis eine Verordnung, in

welcher sie allen Insassen des Palastes ein bestehendes Gesetz ein-

1) Paris, Journ. de méd., chir., pharm. etc. 1776, Vol. I, p. 310.

2) Pardo , Berlin. klin.Wochenschr. 1873, p. 118. —- Ziffo , Premier Congrés
des méd. grecs. Constantinople 1883.

3) Pardo, 1.0.
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schärfte, wonach dafür gesorgt werden mußte, daß jede Schwangere
innerhalb des Pelastes a.bortieren müsse. Gelänge die Operation
nicht, so dürfe bei der Geburt des Kindes die Nabelschnur nicht unter-
bunden werden.

Aus dem Jahre 1877 wird in einer türkischen Zeitung berichtet,
daß 95% der Kinder und viele Mütter durch die Abtreibung zugrunde
gehen sollten — was in diesem Umfange kaum wahr sein kann.

In Persien wäre einem unverheirateten Mädchen, einer Witwe
oder einer Geschiedenen, die gebären sollte, der Tod gewiß. Der Fall
ist aber unerhört. Ein uneheliches Kind (haerum zede) findet sich
nirgends unter den Schüten. Das Wort Wird nur zum Schimpf ge—
braucht. Alle außerehelichen Schwangerschaften enden mit Abortus,
in denen man die Eihäute mit einem Instrument sprengt‘).

Asien.

In Indien soll der kriminelle Abort, der von dem Volke für nichts
Unrechtes gehalten Wird2), ebenfalls stark verbreitet sein, doch ‚scheint
dies nicht in allen Teilen des Landes in gleichem Maße der Fall zu
sein. Wenigstens Wird von den Munda-Kohls in Chota-Nagpore
berichtetfi, daß daselbst nur zuweilen ärmere Ehefrauen, wenn die
Schwangerschaften zu rasch aufeinander foigen, zu alten Weibern
gehen und Abtreibemittel anwenden. Sie lassen sich auch ohne Wissen '
der Männer den Uterus verdrücken und verschieben, um Abort
herbeizuführen. Es scheint, daß sie diese Unsitte von den niederen
Kasten der Hindus gelernt haben. Dieselbe wird übrigens von der
öffentlichen Meinung entschieden verurteilt. Die Entrüstung ist aber
viel geringer, wenn die gewaltsame Abtreibung kurz nach der Kon—
zeption stattgefunden hat. Als eine Ursache der Häufigkeit der Ab—
treibung unter den I-Iindu wird das Heiraten in frühestem Alter
angegeben. Junge Witwen sind zum Zölibat verurteilt, obschon sie oft
noch unberührt sind. Tritt die Verführung an sie heran und unter-
liegen sie, so harrt ihrer die Schande, falls die Frucht geboren wird.
Als ‘ Abtreiberinnen fungieren dann die Frauen von Wäschern (Mai-
netes). Die Schwangere unterliegt nicht selten dern Eingriffe. Des
gewöhnlich gebrauchte Abortivum ist N igella sativa L., das in
großen Dosen ——« 8——5 g — den Zweck erfüllen soll. Ein französischer
Arzt hat in den ersten sechs Monaten seines Aufenthaltes in Ka.riknl

1) Polak, Persien, Das Land und seine Bewohner, 1865, I, 8.217.
2) Shortt, Trensaet. of the Obstetr. Soc. of London, IX, 1868, 13.6.
8) Jellinghaus, Zeitschr. f. Ethnologie III, 1871, p.365.
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(Französisch-Vorderindien) fünf gerichtiiche Gutachten in bezug auf
Abtreibung geben müsserfl). ' ‘

111 Catch wurde ein großer Umfang der Abtreibungshandlung
gefunden.

Allein in der Präsidentschaft Ma.dras wurden in den Jahren
1868 und 1864 wegen kriminellen Aborts 440 Personen gefänglich
eingezogen. Davon Wurden 119 Verurteilt. Hier dient Vielfach
Plumbago zeyla.nica. dem Zwecke. '

Einer Schätzung eines Brahmanen nach, sollen in Kaflkutta im
Monat 1000 kriminelle Aborte vorkommen.

'In den südlichen Teilen Bengalens, besonders in Tipperah,
dem Tributärstaat‘ und.nördlich dävon in Sylhet, ist Abtreibung
ein gewöhnliches Vorkomrrmis. Hebammen, die dafür 4 Rupien be—
kommen, und Barbiere vollziehen sie. Es mag übertrieben sein, daß
in ganz Bengalen monatlich 10000 Abtreibungen zustande kommen.
Im Manipurgebiet, im Ober—Chindwindistrikt von Burma usw. Wird

Abtreibung geübt, z. B. bei den Kulii, den Vuite und Thado, bei
dem erstgenannten Stamm nicht unhäufig, wenn Witwe"n schwanger
werden.

TeluguiVi/'G>iber verrichten in I—Iaidarabad Hebammendienst9. Sie
und die Barbierfräuen sind professionierte Abtreiberinnen. Das Ver-
brechen ist hier ziemlich allgemein, und wird von vielen nicht als ein,
solches angesehen. ' '

In Bombay wird für die Abtreibung ein I-Iolzstäbchen eingeführt,
das in der umgelegten Watte ein Bleis'alz oder ein Quecksilbei-
sa.1z enthält. - ‘

In Singapur treiben mala.yische Weiber ab. Abtreibung heißt
„Pet phela.“‚ die Abtreiberin „Pet phelanee.“

Auf Ceylon soll früher eine jede Frau, die vor ihrem 86. Jahre
schwanger geworden war, sich die Frucht abgetrieben haben. Mac-
mundo kannte in der indischen Provinz Cutch eine Frau, die nicht
weniger als fünfmal diesen Eingriff an sich vorgenommen hatte”).

'Auf M ala.kka„ bei den Orang—Laut ist Abtreibung verboten.

In I-Iinterindien, z. B. in Cochinchina, gilt bei der Eingeborenen-

bevölkerung die Abtreibung nicht als verbrecherischer Akt. Man

macht von ihr bei außerehelichen Schwangerschaften und auch sonst
wohl, wo die Mühe der Kinde_rerziehung abgewehrt werden soll,

Gebrauch. Auch in Anna.m herrscht der Gebrauch.

1) Canolle, De 1’avortement. Paris 1881;

") 'l‘mnsact. of the lit. Soc. of Bombay T.II, 1920, p.234.
Le win, Fruchtabtrei'bung durch Gifte usw. 4. Aufl. 4
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Hier endet nicht die Zone der Fruchta.btreibung für das estasiatische
Festland. Sie dehnt sich nach Osten in China hinein und nach Norden
in das Gebiet der Mongolei. Die Häufigkeit der Abtreibung in China
ist trotz der Strafen, die im Si-Yuen-Lu dafür genannt werden, groß.
Das dort sich findende Giftgesetz besagt, daß, wer Giftstoffe kauft, um
sie verbrecherisch zu gebrauchen, mit hundert Bambushieben und. drei
Jahren Exil bestraft Wird. Trotzdem werden Abortivstoffe mit anderen
Indikationen öffentlich angepriesen und reichlich gekauft.

Bei den Mongolen überwiegt die männliche Bevölkerung gegenüber
der weiblichen. Die Sterblichkeit des weiblichen Geschlechts ist größer.
Schon in sehr jugendlichen Jahren beginnt der Geschlechtsverkehr.
Abtreibung ist allgemein verbreitetl). ' Diese und die Syphilis lassen
die Mongolin schnell altem. '

Auf der Insel Formosa. dürfen Weiber vor dem 86. Jahre keine
Kinder haben. Daher wird alles„ was vorher gezeugt wird, gewöhn-
lich durch rohe mechanische Insulte, Bauchtrampeln usw., ab-
getrieben.

Aus alter Zeit wird aus J a.psm folgendes berichtet, was in dem
ersteren Teile auch heute noch zutrifft: „Die schwangeren Frauen
bringen entweder durch Gift oder anders ihre Frucht um das Leben;
wenn sie nicht viel Mittel haben, die Kinder zu erziehen:
sonderlich weil ihre Pfeifen solche Mordtat für keine Sünde halten*).“
Auch in neuester Zeit scheint der kriminelle Abort dort in gewissen
weiblichen Bevölkerungskreisen nicht selten ausgeübt zu werden. Volks-
tümlich ist die Einführung einer Pflanzenwurzel oder eines Holz-
stäbchens in den Uterus, die einige Zeit liegen bleiben sollen und
wahrscheinlich durch Verletzung der Eihäute wehenerregend wirken”).

Ostasiatische Inselwelt.

Ein Blick auf die ostasiatische Inselwelt wird die gleichen Bilder
wie die bisherigen erkennen lassen. '

In Niederländisch—Ostindien scheint die Abtreibung auf
manchen Inseln nicht häufig vorzukommen. Von den Bewohnern der
Insel Engano (westlich von Sunmtra.) wird dies z. B. nusdrücklich
angegebenfi.

1) Paquet, Südsibirien, Jena 1909, S. 76.
2) Montanus, Denkwürdige Gesundtschaften der Ost—Indischen Gesell-

schaft, Amsterdam 1669, p.276.
3) Grimm, Zeitschr. f. Geburtsh. u. Gynäkol. Bd. XXX, p. 261.
4) v. Rosenberg, 1. c., p. 212. v
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Sehr verbreitet ist die Fruchtabtreibung in den verschiedenen
Teilen von Neu—Guinea:

Die Nveforezen auf Mana.swari und Doreh und auf Nvefoor
in der Gee1vinkbai üben die Abtreibung. Die Zahl der Kinder ist
gewöhnlich nicht groß. Wenn die Frauen drei bis vier Kinder geboren
haben, so erklären sie müde zu sein und nicht_mehr gebären zu wollen.
Hierfür bedienen sie sich der Fruchtebtreibungsmittel. Außer dem
Gebräu, das sie einnehmen, lassen sie sich den Leib mit einem Rohr—
band fest zusammenschnüren und denn mit den Füßen treten. Bis—

weilen hilft auch dieses rohe Mittel nicht1).

Die Kai-Leute, Pepuas des waldreichen Hinterlandes von Einsch—
hefen, stimmen mit ihren Frauen in der Abneigung gegen Kinder-
reichtum überein. Die letzteren scheuen auch die Geburtsschmerzen
und versuchen deshalb die Abtreibung. Hierfür schlagen sie mehrere
Wege ein. Entweder essen sie die sehr scharfen Wurzeln einer Grasert
(Zemeng), wodurch der Fötus abgetötet und eusgestoßen werden soll,
oder sie essen ein mit den Fruchtkernen aus dem Kote des Kesuars
gekochtes Gemüse. Die Kerne bleiben zurück. Die letzte Art des Vor-
gehens besteht darin, daß man das Kind im Mutterleibe durch Klopien
.auf den Bauch mit einem Stein totschlägt. Diese Prozedur ist aus
begreiflichen Gründen gefürchtet.

Die Bukena oder Bugawa, ein Volksstemm am Nordgestade des
Huongolfes, speziell in der Landschaft bei Cap Arkone, bewirken
die Abtreibung: '

1. Durch einen künstlichen Blutverlust, der etwa die Stelle des in
Europa. früher benutzten Aderlesses einnimmt.

2. Durch Reihen des Leibes mit Basttüehern und durch Kneten.
Alte Frauen führen dies aus. ‘

8. Die Schwangere läßt sich von zwei anderen Frauen im Walde
durch eine Baumgebelung hin- und. herziehen bis der Erfolg
eintritt.

Sie benutzen sogar Mittel für die Schwangerechaftsverhütung.

"Dafür ißb das Weib eine Zwiebel „mum“ oder sie'nimmt einen Trank
aus dem Saft; einer Bananena.rt und einem Fern „suse. ngetequi“ oder
noch andere Abkochungen.

Auch bei den (Demi, Eingeborenen des Huongolfes, wird Ab-
treibung und Kindermord geübt.

1) E. Re clus , Revue internet. des Sciences, T. X, 13. 497. —— van Hesselb,
Zeitschr. f. Ethnol. 1876, Bd. 8, S. 184. —— v. Rosenberg, Der malayische
Archipel, 1878, 13.454. '

400
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Im Bismarck-Archipel ist das Vorkommen dvr l4‘ruvhhu»trvihuug
unter den Eingeborenen anscheinend nicht selten, ebenso wiv ‚Kindes-
tötung gleich nach der Geburt vorkommt.

Die Stämme des westlichen Neupommern und dir frmxzüsim-hen
Inseln üben die Abtreibung der Leibesfrucht und die Tötung der
Kinder mehr als es irgendwo im Archipel geschieht. Mädchen von der
(&azellen-Halbinsel, welche, ohne verheiratet zu sein. Ruhw&nger
werden, versuchen zunächst die L@ibesfrucht zu zerstören. Gelingt
dies nicht, so töten sie das Kind bald nach der Geburt.

Auf Neu-Mecklenburg und Neu-qumnvvr sehen die Weiber
Kinder als ein unbequemes Anhängsel an und gebrauchen (lin ver-
schiedensten Mittel zur Abtreibung, teils 'mechfmifiche, Wie starkes
Kneten des Unterleibes, Hera.bspringen von einem hohen Steinblnck
oder Baumstamm, starke Umsvhnürung des Unterleibes usw.. tnils
a.uch pflanzliche Stoffe.

Die geschilderten mechanisuhen Insulte‚ zumal das Herabspringen
von einem hohen Gegenstand, werden auch von den M () änuweibern
»« Küstenbevölkerung der Admiralitätsinseln ‘— verwendet.

Auf den Salomon—Inseln, z. B. den Shurtla.ndinseln‚ wird Ab—
treibung Vor allem von den Kebsweibern betrieben. Man scheint
keine direkten Mittel zu 'kennen, sondern nur durch äußere Gewalt
einzuwirken. Es werden hauptsächlich starkes Klopfen auf den
Bauch, heiße Bäder und heiße Steine angewendet. Der bei vielen
mela.nesischen und polynesischen Stämmen gebräuchliche Kindermord
Wird auch hier von den Weibern ausgeübt, freilich ohne Wissen und
Willen der Männer. Häuptlingsfrauen und wirkliche Frauen werden
den Kindermord wohl nie ausüben, denn für dieselben ist es von
Vorteil, möglichst viele Kinder zü haben, da. alle, was Ansehen und
Rechte anbelangt, der Mutter folgen. Anders ist 08 mit den Skla-
vinnen. Sie Wissen, daß ihre Kinder Sklaven bleiben, (111.15, je mehr
Kinder sie haben, desto größer auch ihre Sorge und Mühe ist. und
deswegen töten sie die Neugeborenen. Lassen HiU siuh dabei Hr—
wischen, so werden sie häufig mit dem Tode bestraft. T)io Abtreibung
wird vom dritten bis zum siebenth Monat vorgunnmnwn.

Auf Rubianu. nehmen Witwen oder Mädchen dann Abt1‘eiimugen
Vpr‚ Wenn sie aus einem illegitinmn Verhältnis schwanger geworden
sind. was zwar keine Schande ist. aber zu Unzutriiglichkeiten für
die Ledige führt. Auf Ugi legen die Frauen feste Bandagen um
den Leib. 7

Auf den. Santa-(‘ruz—Inselnist die Verwendung der Abortivn.
selbstverständlich in Übung. Außerdem aber lassen die Männer an
den Küsten ihre Weiber die Blätter einer bestimmten Pflanze gessen,
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1111111 111011 si1» steril werden. Sie verraten den Binnenstämmen die
Pflanze nicht, um diese von dem Gebrauche freizuhalten und weiter
Von ihnen Weiber bekommen zu können. Englische und französische
Ma1ineiirzte sollen schon. freilich vergeblich, versucht haben, diese
111111t1111sianistische Pflanze zu erhalten Ich halte das Vorhandensein
vi1114r so]1hen für ein Märchen.

Ani" N1411-051191i1111i9n bleibt die eingeborene Frau zur Zeit ihrer
Schwangerschaft und während des Stillens, welches mindestens drei
T11.h111 dauert unberührba.r. Eine Folge davon ist die geringe Zahl
der Kinde1 und die vielen Abtreibungen. Für diese werden angeblich
Abkochungen der roten Schößlinge des Bananen- Blütenstandes
111191, Wie andere meinen, der noch grünen Früchte genossen. Die
Damen auf den Loyalty— Inseln trinken für den Zweck das Wasge1
heißer Schwefelqueiien.

Besonders häufig werden Abtreibimge_n auf den Fidschi-Inseln‘)
vorgenommen, wo fast die Hälfte aller Embryonen teils durch mecha-
niéche Mittel und teils durch Genuß von Kräutern, welche die F1a11
auf Geheiß ihres Mannes verzehren muß, zerstört werden soll. Man
hat angegeben, daß auf diesen Inseln sich kaum ein Weib fände, das
nicht anfangs ein Kind abget1ieben bzw. getötet habe.

Ai1f der Insel R11]; war der künstliche Abnrt besonders sta1k iin
Schw11111111.

Auf den (1‘ilb ertinseln werdén selten mehr als zwei bis drei Kind141
gmßgezogen.

Die Abtreibung der Frucht durch mechanische Mittel ist auf 8111111111.
Nuhr verbreitet. Die Ursachen dafür sind Scham. Furcht vor frühen1
Alter und Trägheit. Kindesmord ist verboten.

Auf den Sandwichinseln sollen die „Zauberer“ mit großer
Hexv11n1lhuü den Eihaubstioh durch Bambusstähe ausführen...

A ustralion.

in einigen iegenden Australiens wurde die Abnahme der 'Ein—
geborenenbevölkerung auf die Fruchtabtreibung zurückgeführt. Manche
Maoriweiber sollen 10 bis 1211111! die Früchte abgetrieben haben. Du
die Weiber die Kinder auf allen Wanderungen mit herumschleppen
müssen. su fürchten sie ein Kind in die. Welt zu setzen, wenn ein

.__ . .

‘) Williams and. Calvert, Fijiand 1119 I‘ljians, London 1870.1 p 1111.
— Wilkes, Die Entdeck1mgs-Expedit. d.- V%1'°ein. Staaten, Stuttgart 11. 'I‘i'1-

hingen 1848—50,II.11.52.



54 Die Verbreitung der Muchtabtreibung in alter und heuer Zeit.

anderes vorhanden ist, welches ihres Beistandes noch bedarf. Die

abortive Operation, deren sie sich, um dies zu verhüten, bedienen,

heißt Mibra und besteht darin, daß die Schwangere von mehreren

Weibern solange auf den Leib gedrückt wird, bis der Zweck erreicht

ist, wobei nicht selten die Mutter selbst zum Opfer fall“).

Auf Tasma.nien war, resp. ist die Fruchtabtreibung in bestimmten

Grenzen Übung 2).

Afrika.

Ägyptische Frauen nehmen Abtreibungen an sich vor“). -

Die Zuverlässigkeit der Fruchtabtreibung wird von dem ka,nonischen-

Autoritäten der Mohamedener, sofern sie vor dem Ende des vierten

Monats geschieht, verschieden beurteilt, in einem späteren Zeitraum

verpönen sie alle. Die Hebammen (Dajah’s) in Mekka. treiben jedoch

zu jeder Zeit die Frucht ab. Starke Negerinnen bewirken dies durch.

wiederholtes Kopfüberstürzen. Feiner organisierte Weiber werden

von der Dajah mit Arzneimitteln behandelt, die sie meistens in den

Uterus bringt. Des Erfolges ihrer Behandlung sind die Hebammen

so sicher, daß sie gewöhnlich Kontrakte abschließen, worin sie sich

zur Rückerstattüng des Preises verpflichten, falls die Medikamente

nicht die gewünschte Wirkung haben sollten. Jede von ihnen hat

ihre eigenen Mittel, deren Zusammenfsetzung ihr Geheimnis bleibt,").

In Massaua. ist die Fruchtabtreibung sehr häufig. Die Väter sind

verpflichtet, ihre Töchter, die unehelich geboren haben, zu töten. Wie

Brehm angibt, werden solche eigenmächtigen Handlungen von niemand

gerügt.

Die Suaheli Ostafrikas, die gelegentlich auch versuchen, die

Schwangerschaft durch Medikamente zu verhüten, halten das Ab-

treiben der Frucht bis zum zweiten und vierten Schwangerschafts—

1nonat für möglich.

Bei den Ma.ssa.i wird die Fruchtabtreibung nicht geübt“), wohl aber

bei einigen, ihnen benachbarten Stämmen, z. B. den Dschagga. Bei

1) Collins, An account of the english colony in New South Wales, Vol. II..
p.125. —— Schayer, Monatsberl d. Ges. f. Erdkunde, Berlin 1846, IV. 1). 228-
— Vergl. euch Oberländer, Globus. IV. 1863. p. 279. —— Tuke, Edinb. Med„
Journ. Vol. IX, 2, 1864. p. 725. _

2) Bonwick, The day1y life of the Tasmanians, London 1870, 1. p. “76.
“) Hartmann, Naturgeschichtl.—mediz. Skizze der Nilläncler, 1866, 404.
4) Snouck Hurgronje, Mä<ka‚ Haag 1889, V01.II, 13.130.
5) Wer sie ausführt ist straflos.



Afrika. 55

ihnen ist dieser Eingriff sehr verbreitet. Er Wird sowohl durch

innerliche als durch mechanische Mittel herbeigeführt, um uneheliche

Geburten zu verhindern oder die Schwangerschaft einer Frau innerhalb

der Säugezeit zu unterbrechen, oder auch dann, wenn ihre verheiratete

Tochter bereits ein Kind geboren hat.

Die Frauen der Waboni in Ostafrika treiben sich häufig die Leibes—

frucht ab, um auf der Wande1schaft nicht durch zu viele Kinder be—

lästigt zu werdenl).

In der Landschaft Kiziba. am Westufer des Victoria Nyanza.

ist die Abtreibung den‘Frauen nicht ausdm'icklich erlaubt, ebensowenig

Mittel zur Verhütung der Schwangerschaft. Es Wird jedoch allgemein

vermutet, daß Abtreibungsmittel in weitestgehendem Maßstabe im

Gebrauche seien. Den Männern sind diese Mittel nicht bekannt, von

den Frauen kennen sie nur die Ärztinnen. Da. die gewöhnlichen Heil-

mittel jedermann bekannt zu sein pflegen, so kann man aus der Geheim—

haltung der Abtreibungsmitte] schließen, daß ihr Gebrauch als jenseits

de1 guten Sitte liegend angesehen wird. Häufig soll es vorkommen,

daß die Mutter ihrer unverheirateten schwangemn Tochter ein 'Ab-

t19ibungsmittel besorgt.

Im Bezirk Bukoba sind die Hebammen, die stets bei dem

Geburtsakte zugegen sind, Besitzerinnen der Kenntnis der Abtreibungs-

mittel.

Die Verminderung der I—Iottentotten soll u. a.. auch durch künst— _

lichen Abort beschleunigt worden sein. Um die Beschwerden der

Schwangerschaft, die während der Sklavenarbeit sich doppelt füh1bar

machten, zu sparen, benutzten ‚die Hottentottenweiber eine kleine rote

Deere von Johannisheergröße, um den Abort herbeizuführen“).

Den Zulukriegern verbot ihr Führer Tschaka, Kinder zu haben

und nötigte sie, bei den schwanger gewordenen Weibern die Abtreibung

zu bewerkstelligen. ‘ '

In Nameland wird ein alter Aufguß aus Klippdachshaaren,

wenn nötig, mehrere Tage hintereinander, getrunken, um wirksam

abzutreibenl Die Prozedur wird als „änat“ bezeichnet, (1. h. Trinken

und Fallen. Die Ovambo—Weiber sollen auch aus Rache gegen ihre

Männer abtreiben.

Bei den Auin—Buschleuten soll der künstliche Aborh manchmal

durch Treten auf den Leib von Schwangeren eingeleitet werden.

Das Abtreiben bei den Herero geschieht meistens durch äußerliche

Gewalt, durch Schlagen und. Stoßen des Unterleibes mit den Fäusten

1) v. d. Decken, Reisen in Ostafrika, II, 1871, S. 305.

2) Moodie, Ten years in South Africa, 1835, II, p. 850ff.
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odvr mit Steinen. Daß hier auch Mutiw für div Abtreibung vnr-
kommen, die sogar das römisché Recht unter Ulnstiindvn schwu-
bestrafte, ergibt sieh aus dem Berichte. nach welchem eine Herem-
frau aus Ärger darüber. daß ihr Mann sie verstivß. das Kind. daß
sie von ihm unter dem Herzen trug, zu töten vorsuchto‘).

An der Loanguküst-e scheinen nur ledige I*‘ra.uenzimnwr‚ nament-
lich solche, welche längere Zeit ein allzu freies Leb9n geführt haben
und in reiferen Jahren sich vor der Entbindung fürchten, im geheimen
die Abtreibung zu bewirken£). ‘

‘Im Kongogebieb Wird Abtreibung stark geübt. Sn ist sie z. B.
bei den Boloki häufig. Die Frauen trinken hierfür die Abkochung
von Kungubololoblättern. die sehr bitter schmecken soll.

In Kamerun wird, falls sich eine Frau schw im ersten Jahre
nach einer Geburt wieder schwanger fühlt; der Abnrt durch PiU('
Medizin herbeigeführt. deren es unter den Negern viele und vrfu]grt=ich
wirkén'de gibt.

In ’Calabar unterwerfen sich die Negerinnen einem Abtreibungs-
verfahren, um den dritten Monat der Schwangerschaft herum. Sie
nehmen anfangs Mittel hierfür ein. und wenn dadurch Blutungen aus
der Vagina. bewirkt worden sind, so unterstützen sie diese Wirkng
durch Einlegen eines Euphorbin-zweiges, aus dem, qemdé die Milch
fließt.

'Die Haussa, wie andere Völker Nigerias, verwenden für div
Fruchtabtreibung bestimmte pflanzliche Stoffe.‘ Div Abtreibung
heißt bei ihnen „asharuf'. Abtreibung vollziohun: initu. child.
yasd-a. (Iiya. ‘

lm französischen Sudan muß der größte Teil der recht ]iiiufiguu
Aborte auf bewußte Abtrei1mngen bezogen werden. An dieser haben
Reiche und Arme teil. Sn %. B. besteht. wie überall. auch in dem
großen Djennégebiet div Ahl'ieigili'ig. viele Kindvr zu haben —_

zumal bei reichen Leuten. '
Bei den Mossi ist die Tötung nicht gesunder. mil.igustu[tuin-

Kinder im Gebrauch. V un %willingen wird einm- getötvt. Div
‘Weiber kennen eine Anzahl von Vnrsahriftun vun Abtwibnngs-
mitteln, die sie wiihrend einer langen Ahwosunhvit ihror Miimu-r
verwenden.

In St. Initiifl (an der Senegaimündung) konnte Bncheiu-une in
einem Jahre allein 88 Fälle von künstlichem Abm-t nachweisen.
Bersele Wird in jenen Gegenden teils durch Arzneien 119rvnrgerufen.

‘) Büttner, Das Ausland. Bd.öö, 1882, S. 852.
2) Pechuel-Loesehe, Zeitschr.f. Etlmologie. Bd. H). 1878, S.:?S.
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teils durch 111echanische Mittel, teils durch wilde Tänze, wie-bei den

Wulnffs, wobei intensive Rotationen des ganzen Beckens eine

Hauptrolle spielen1 ). Infolge der Häufigkeit der Abtreibung übe1steigt

(iin Zahl der Sterbefälle diejenige der (:eb1uten.

Auf den Kanarischen Inseln wenden Lustdirn-en, aber auch

Frauen oft Abortivmittei an, um der allzu großen Fruchtbarkeit zu

steuern. Es ist kein Mangel an Weibern. die neben der K11pjaelei

das Abtreibegewerbe üben und die entsprechenden pflanzlichen Mittel

kennenz). ' ‘

In den Lündergebieten an der afrikanischen Nördküste wird auch

unter den Muhameda.nern Abtreibung geübt, von Marokko bis Tripoii-

tfl.11ivn. Die Reweggründe sind die gleichen wie anderwärts. '

4. Amerika.

In den Vereinigten Staaten von N01damerika und besonders in

New Y or]; ist die Fruchtabtreibung ein gewöhnliches Ereignis, dessen

Häufigkeit, wie auch aus allerlei Resolutionen. die hier und da gefaßi

wurden, hervorgehfl), sehr umfassend ist. Bei einer Bevölkerung von

m. 8,5 Millionen rechnet man mit einer jährlichen Abtreibungsziffer

von 80 000. Die Prozentza.hi der Abtreibungen wird im Durch—

schnitt auf 85% angenommen. Auch in den gebildeten Ständen sinii

(iiv Rechtsbegriffe über die Zulässigkeit der beliebigen Schwanger-

svhn.ftsunterbrechung getrübt Überall herrscht die Anschauung:

—-'\\O kein Leben, (111. kein Verbrechen“, 1101a.us die Zulässigkeit der

Einleitung des Almrts vor Eintritt der Kindsbewegung gefolgert Wi1d.

Sugar Geistliche fordern gelegentlich die Unterbrechung der Schwanger-

schaft bei ihren Frauen. Ärzte machen sich vielfach aus Sucht nach

Gelderwerh oder „aus Freundschaft“ solcher Eingriffe schuldig, und

«lie Schar der gewefl1smäßigen Abtreib9r ist in allen Städten groß.

(iiviohwohl existieren strenge Gesetze gegen diesen Unfug4).

Die Verhältnisse, die eine Erfolglosigkeit der hindernden Bestre—

bungen bedingen, sind die gleichen wie anderwärts, und die Gew1nn-

sucht der Abtreiber 111111 Abtreiberinnen sowie der sehnende Wunsch

‘) RU cl1ebrune, Revue d’Anthropologie. 2. Sér. T. IV, 1881. 3.283.

“) Mac Gregor, Die Canarischen Inseln. S. 74.

“) British med. Journ. 1892, II, 5.695.

‘) Marcy, Ann. of Gynec. and Paed. Philadelph. Bd. VII S. 64. —— Jahre»

lwri(ht. 1"1ho1 die Fortschritte d. Geburtshilfe. 1803, 3.841").
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auf Erfüllung baldigster Entleerung der Gebärmutter gehören zu
der gleichen Größenanordnung.

Schon vor mehreren Jahrzehnten wurde unter anderem darauf hin-
gewiesen, daß der Staat Massachusetts ein dreizehnmel größeres
Verhältnis der Fehlgeburten aufweise, als N ew York. Die Täter dieser
Verbrechen seien nicht ausschließlich Personen der Art, die es in Europe.-
ausüben. Es sei eine Klasse von heilkundigen Personen, welche auf
der Grenze zwischen berechtigten Ärzten und Pfuschern stehen, die
den Abort sowohl anrieten als vollzögen 1).

Die Zahl der kriminellen Abortfälle in New York wird,
wie schon angegeben wurde, auf 80000 pro Jahr geschätzt. Nur
ein Fall unter 1000 kam zur Kenntnis der Behörde“). ln
Chicago rechnet man mit 6000 bis 10000 kriminellen Abörten, von
denen 75—90% verheiratete Freuen betreffen.

Nach den Mitteilungen einer Ärztin“) kommen Frauen und Mädchen
in ihre Sprechstunde, um ein Abortivmittel zu erlangen, und von anderer
Seite Wird darauf hingewiesen, daß Abtreibungsmittel mehr oder weniger
offen in den Zeitungen und in den Drogenläden feilgehalten werden. JedeS-
Schulmädchen kenne die Bedeutung und den Zweck jener Zeitungs—
anzeigenfl.

Eine gerichtliche Untersuchung ergab, daß in N ew York mindestens
200 Personen das Abtreiben der Frucht berufsmäßig betreiben, und. zwar
mit Vorwissen der Polizei. Ein „Abortionist“ mußte innerhalb 6 Wochen.
fast 8000 Dollars Schweigegelder bezahlen 5).

Mehrfach wurde darüber geklagt, daß in Amerika. bei „achtbaren
verheirateten Frauen“ der Abort jetzt so häufig sei, wie vor dem
Freiheitskriege bei den Negerinnen").

Auch in Südamerika hat die kriminelle Fruchtabtreibung in den
letzten zwanzig Jahren enorme Fortschritte gemacht, so daß sie in den
Anschauungen der-breiten Volksmasse jetzt zu einem harmlosen Ereignie
geworden ist. Die gewerbsmäßigen Abtreiber gehen sehr geschickt zu
Werke, 50 daß nur selten ”Infektion oder Uterusruptur vorkommt.

In Uruguay ist die Geburtsziffer von 1904—1914 von 41 auf 82 bis—
88% gesunken“).

1) London Media. Times 1868, 2. Mai.
2) N. York, Media. Record, Bd.. XLIII, 8.691. ‚
3) Mary A. Dixon-Jones, Med. Record, New-York 1894, 7. July, S. 9.
‘) v. d.. Warker, New York Medico-Leg. Society 13. June 1872.
5) Kendall, New York Media, Record 1892, 8.572.
") Turenne, Zentralbl. f. Gynäkol. 1914, S. 748.
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Die Naturvölker Amerikas.

Unter den Naturvölkern Amerikas, die, wesentlich infolge der bei

ihnen allgemein üblichen Fruchtabtreibungen, bereits ihren Untergang

gefunden haben oder demselben nahe sind, finden sich namentlich Ein-

geborene Südamerikas, speziell Paraguays. So berichten verschiedene

Reisendel) aus dem Anfang des achtzehnten Jährhunderts, daß die Zahl

der Guaycumfis immer geringer werde durch Kriege und durch-die un-

natürliche Gewohnheit der Weiber, sich, solange sie noch nicht 80 Jahre

alt sind, die Leibesfruoht vor der Geburt zu töten, um so den Sorgen und.

Mühseligkeiten der Erziehung und den Entbehrungen der Schwanger-

schaft zu entgehen. Zur Zeit Azaras waren von diesem Stamme

nur noch ein einziger Mann und. drei Frauen übrig. Von den Guaycurüs

soll diese Sitte auch auf andere Völkerschaften übergege.ngen sein, z. B.

auf die Lenguas, von denen im Jahre 1794 nur noch 22 Individuen

existierten, auf die Maekficuys und auf die Mba.ya.s.

Bei den letzteren hatte Azara Gelegenheit, selbst die Vornahme

eines künstlichen Abortus mitenzusehen. Er beschreibt diese Prozedur

folgendermaßen: Die Frau legte sich, ganz nackt, der Länge nach mit

dem Rücken auf den Boden,“ und zwei alte Weiber schlugen sie dann

mit großer Heftigkeit auf den Bauch, bis Blut abzugeben begann.

Noch an demselben Tage kam es zum Abort. Durch eine derartige

Manipulation werden die Frauen manchmal für ihr ganzes Leben an

ihrer Gesundheit geschädigt, einige sterben auch daran. So sollen es

alle Frauen jener Stämme machen, um nicht durch das Austragen der

Kinder bis zum normalen Ende der Schwangerschaft deformiert zu

werden und um später keine Last mit den Kindern zu haben. Nur das

'Kind, von dem man annimmt, daß es das letzte der betreffenden Era.u

sein wird, läßt man zur Geburt kommen.

In ähnlicher Weise lassen sich die Frauen der Payaguas in Paraguay,

wenn sie schon mehrere Kinder haben? bei der nächsten Schwanger—

schaft den Leib mit Fäusten kneten, um eine frühzeitige Niederkunft

herbeizuführm, ein Verfahren, das sogar von weißen Mädchen daselbst

nachgeahmt werden soll“).

1) Azera, Voyages dans 1’Amérique méridionale, II, 1809, S. 146. ‚"

Eschwege, Journal von Brasilien, II, 1818, S. 274. — Spix und v. Mar-

tins, Reise in Brasilien,-I, 1823, S. 720. —— Prinz Max von Neuwied,

(Reise nach Brasilien) konnte unter den Tapuyas von solchen Gebräuchen

nichts finden. Er hält die Angaben von Azara für. nicht zuverlässig.

”) Rengger, Reise nach Paraguay, Aarau 1835, S. 829.

.
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Auch um Orinnkn snllvu mwh Ilumlmldt') nm.nvlw Distrikh- clu-
(l111‘0h entvölkert werden. «laß div Müttur giftige Krz'iutur ;.5«|.rauu-Iu-n.
damit sie nicht suhwmigm- werden. Div Träan Hullle «Ivr (h-muullwil
nicht sehr schädlich sein, und Humlmhlt wüuseht ht'i <liwu-r (}uh'gvn-
heit den zivilisierten Völkern Europas Glück, daß ihnle his _ivtzl
‚.Ecbolia“, die der Gesundheit u.uscheincnd rm wenig xvhadun, unlwkanut
wären. da durch deren Einführung vielleicht div Sittmvvnh-rlmis in dem
Städten noch größ9r würden Ebunsu führen die Mawusix in Britisch-
Gu_vana häufig Abort herbei“).

Aus neuester Zeit wird b9richtet. daß bei den Tauliprlng und ihrm1
Nachbarn (Orinoko-Gebiet)“)‚ zumal die jungen Mädchen. Aburtivmittvl
gebrauchen. Sie lassen sich von großen Tocandira-Amvisen nm Leibv
beißen. Sie zerstoßen diese Ameisen und trinken siefri'1hnwrgens mit kaltvmWasser. Falls ein Erfolg eintreten sollte, würde vr nicht allein auf div
Ameisensiiure. sondern auch auf das Leibeseiwvil.i (“PSPI‘ 'I‘iurv zurüvk-zuführrm sein.

Als harmlos kann der Gebrauch von ('itrunensaft mit Wasser mn—gesehen werden. Sie trinken aber auch die zerriebene Rinde- eines Baunws„Iikauä“ mit Wasser, und reiben die nessolnden Blätter eines Baumesüber den Leib.

Bei manchen Indianerstämmen Nordamerikas kommen artifiziullvAhorte gar nicht vor, bei anderen steigt ihre Zahl ins Ungemessene.Sn erzählt eine fünfundvierzigjährige Crowindißnerin, daß sie sich591b9r dreiunddreißigmal die Frucht abgetrieben habe. Die Methodenschwanken bei den verschiedenen Stämmvn vum uinfnchatvu 'l‘rii nkchonbis zum Bauchtrampeln 4).

Die Eingebnrenvn u.n der Hudsunlmy vuremlußtun nft ihre Frmwn.sich die Frucht mittels eines Krautes ahzutreihm, um der-(101). Unterhalt einer zu znhlruiu}wn Familie zu 9ntgoh9n‘).Aus demselben Grundv lassen sirh auch (lin quun der Pimtu—Indizuwr‚in Arizona häufig durch alte Frauen ihrma Stammes die Frucht n.l.—treiben“). Berüchtigt wvgm _I(‘ruuhtn.l)tl'eiblmg waren die Woilwr' dvrlenwbw-Indianer”). Am-h Iwi don Indimmrinnml von Asturin

Soma für

im.„ ‚. „. „__ „ _.__....__

‘) A. V. [Iumlmldl„ Huim* in «lin Äquinnktiul-(k-\gmuhm.
v. Hun1'f. Bd. III, S. 15741'1'.

2) R. 8'uhnmburgk, Reisen in Iiritimeh—(iuyunn. U. ‘.'€. 312. ‘") Knnh-(irünaburg. Vum Rm‘uimu zum Ori1mlm‚ Bd. I“. H,. l322.4) Holder, Americ. Jnuru. uf ()lmtetr. June, “July 1892.") E“ifi‚ Voydge -ä la BnyH dv Hudson, Leide‘17ß‘0, _S. 252.") Grossmann, Smi_thf4mn. R9ports for the year 1871, 5.415.") Smith, A "tour in the United Stat95 of Am. 1784, I, 8.182).

“Pl‘tlllxgßgflh.
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()rugungebiete und den Dalmta.frmwn werden Wege gefunden‚ um sich
«ler Frucht zu entledigen. Auf Vancouver hintertreiben die Aht die
Vernwhrung oft durch künstliche Mittel“, und auch in Kalifornien
wird sehr häufig von den Eingeborenen der Abort eingeleitet; und. zwar
lwsundvrs durch mechanisohe Mittel“).

Daß übrigens Fruchtabtreibung bei den Eingeborenen Amerikas
Schon zur Z9it der Entdeckung dieses Erdteils bekannt war. beweist
win Bericht von Las Casas*), welcher erwähnt, daß sich auf Cuba
vinige Frauen durch Gebrauch gewisser Kräuter die Frucht im Mutter-
leibe töteten.

Die Inuit (_Eskimo) des Smith-Sundes morden nicht nur
mich der Geburt die Kinder, sondern sie leiten auch Abnrt ein,

was um so eigentümlicher ist, als Kindesmord weder bes'trait

noch als etwas Absonderliches angesehen wird. Ähnlich, wie sich
im missionarischen Grönland die Schwangere des Kamiutstockes (ein

Stück Holz zum Ausweiten der nassen Fußbekleidung) zu diesem

Zwecke bedienen, so benutzen die Itanerinnen entweder den Peitschen—
stiel oder einen anderen Gegenstand und klopfen und messen sich

damit gegen den Leib, welche Prozedur mehrmals des Tages wieder-

holt wird.

Eine andere Art der Abtreibung der Leibesfrucht durch die Schwangere

selbst besteht in der Perfora.tion der Embryonalhüllen. Eine

dünn geschnitzte Walmß- oder Seehundsrippe ist an ihrem Ende messer-

.<(‘hileidenartig zugesvhärft, während das entgegengesetzte stumpf und

abgerundet ist. Das erstere trägt einen. mm gegerbtem Soehunds_foll

geniihtvn zylindrischen Überzug, der an beiden Enden offen ist und

dessen Länge derjenigen des sohneidenden Teiles des Knochenstückes

vntßpricht. Sowohl an das obere wie an das untere Ende dieses Futtera.ls

ist. vin etwa 15——18" langer Faden aus Rvnntiersehne befestigt. Wird

diese Bunde in die Scheide eingeführt, so ist der schneidende Teil durch

den Ledorüherzug bedeckt. Wenn die Operierende weit genug in die

( }oschlm-htsöi'i‘mmg eingedrungen zu sein glaubt, su übt sie einen sanften

Zug n.uf den an dem unteren Ende des Futtemls befestigten Faden aus.

Hivnlurt'h wird die Messerschneide bloßgelegt, worauf eine halbe Um-

thwhung der Sonde vorg9nnmmen wird. wrbunden mit einem Stoß

-‘) v. Hellwald, Nat-urgesuh. (1. Menschen, Stuttg.1882, I, 3.286.

2) Co ulter . Journ. of the Royal GeOgraph. Society of London, V. 1835, S. 67.

—- Hoffmann , Philadelphia Medic. and. Burg. Report. 1879, Febr. —- Engel-

mann, Ameria. Journ. of Obstetrics, 1881. ‘

3) Las Casas, Oeuvres, Ed. Llorente Vol. I, 1822, I. S. 224. —- Petrus Martyr,

De rebus oceanicis‚ Col.1574. '
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nach oben und innen. Nachdem die Ruptux der Embryonalhüllen er-
folgt ist, zieht man das Instrument wieder zurück ; zuvor aber wird ein
Zug auf den oberen Faden des Messerfutterals ausgeführt, um den
scharfen Teil der Sonde zu bedeckenl).

Die vorstehenden Angaben, die noch weit vermehrt werden könnten,
dürften genügen, um zu zeigen, wie weitverbreitet die' Fruchtabtreibung
zu allen Zeiten und in allen Weltteilen unter Kultur- wie unter Natur-
völkern verbreitet war und ist?).

1) Bessels, Arch. f. Anthropol. Bd. 8, 1875, S. 112.
2) Vergl. auch das Kapitel: Die Abtreibungsnfittel historisch und ethno-

graphisch betrachtet.



III. Die Gesetzgebung über die rechtswidrige-

Fruchtabtreib1mg.

' A. Die Grundlagen, die eine Bestrafung der Frucht-

abtreibung heisehen.

Aus den auf den folgenden Blättern angeführten mannigfaltigen

Formulierungen der gesetzlichen' Bestimmungen über die Frucht-

abtreibung, die, abgesehen von allen anderen Verhältnissen, je nach

der Zeit und dem Orte ihrer Geltung, den kriminelrechtlichen An-

schauungen und. dem Stande der t'heoretisch- und praktisch-medizinischen

Forschungen yerschiedeh sein mußten, geht hervor, daß diese Materie

zu den schwierigsten forensischen Fragen gehört. Es ist dies begreiflich,

wenn man die große Zahl der in Betracht kommenden Verhältnisse

berücksichtigt, für die alles 'umfassende, deutungsfreie, gesetzliche

Formeln zu finden fast unmöglich ist.

Bestraft wird das Verbrechenän sich, die Auflehnung gegen die

Rechtsordnung, gleichgültig, welche Beweggründe dazu geführt haben.

Die Grundlagen eines luiminalrechtlichen Vorgehens in diesem Falle

können vielfältig sein. Fast alle derselben hat man durch mehr oder

minder treffende philosophische Deduktionen ihres inneren Wertes zu

entkleiden versucht, und doch sind sie in ihrer Gesamtheit so

zwingend für eine strafrechtliche Beachtung, daß kein Staats-

wesen, Will es anders seinen Bestand nicht in Frage stellen,

eine solche außer acht lassen kann.

1. Die medizinischen Gesichtspunkte fiir die Auffassung

der Fruchtabtreibung als einer Tötung.

a.) Die Frucht.

Man hat gegen die Berechtig1ing, in der Abtreibung die Vernichtung

eines Lebens zu erblicken, eingewandt‚ daß das Leben des Embryo

kein menschliches, selbstbewußtes Leben sei. Das erstere ist falsch,

das zweite Kriterium nicht erforderlich. Das Leben eines mensch—

lichen Fötus ist ein menschliches Leben mit bestimmten

physiologischen Qualitäten. Das Bewußtsein seiner selbst
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ist zum Inmmchiiclwn Leben nicht erfurdprlivh, (hu
auch das geborene Kind lange Zeit. trotz seiner? nnhv-
streitbu.r menschlichen Lebens Sellmtbewußtxein nicht
hat, und. wie der Embryo, Wesentlich vinvn Refluxnr-
gamism us darstellt. Überdies gibt es genug (ie-istvskranke. dmwu
«las Eigenbewußtsein völligr fehlt und deren Qualität als Mensrlwn
niemand bezweifelt.

Hi9rnach könnte man auch von einem Rechte «les Fötus. nämlich
vorerst von dem auf Leben, d. h. auf Fortentwicklung und den sich daraus
ergebenden Konsequenzen sprechen, und man würde hiermit den Boden
Eier" Realität nicht Verlassen haben, da., soweit nicht rein zivilrechtliche
Urhstän'de mitsprechen. nicht der Schutz tierischen oder pflanzlichen
Lebens, sondern nur derjenige des nwnschlichen Lebens, gleichgültig,
in welcher Gestalt sich dasselbe dm-bietet, Gegenstand ggsetzlichor Be-
stimmungen ist. Das Recht des Fötus hai; dieselben Wurzeln wie das
Recht des Geborenen auf Weiterlebcn, (l. h. Forientwicklung in einem
der beiden möglichen Sinne. Ob dem zivil- oder strafrechtliche An—
schauungen entgegensteheh, berührt die Wesenheit dieser, wie ich glaube,
richtigen Auffassung nicht. Ja, es, verwirrt ‘ Sogar die "Frage. wenn
man 1;1_ der rechtswidrigen Verletzunäii‚igéß‘ötus_.die Verletzung eineir
z111iji_rifiäge1i Persönlichkeit erblicken will}_klenn‚mit"Récht kann dagegen
éiiiééikai'iäfi werden, daß Zivil- Oder. Stiaifrechfl zukünftige Persönlich-
keitep _ als rechtliche Objekte oder «Suibjekte ‚nicht kennen.-„‚> ‚‘ . ‘. ‘ . ‚ ‚„ .„„Der 1i1_enéchliche Fötus isi; trotz ‚seinés Werdieganges ein Individuum.
Sein körpe_1qliéhgs_Sein ist, 1ii1geachtet ydqr midersartigen Nahrungs-
z}qfnfl.hpng, (}enscglben ‚wesentlichen Gesetzén der Stoffumsetzung unter—
7xyori'en‚_die beim Geboi-enen herrscheri. Bei ihm werden die
glei\chßn] (%ewehe aus séiiwm, von der Mutter golieful‘t011
„Ernährungsnmteriail neu gebildet, die bei dem Geburuuun
naeh der Eigentiitigkeit der Nahrungsaufnahm0 durch
stetige partielle Neubildung erhalten wurden. ’

Sein zeitliches Gubundensein urn die (iobiirmutter, «len Mutterkuulwn
\lS»|W-__ißfi kein Widerspruch gegen sein eigeneß, spezifisches Lohan. _Der
Begriff des i_ridividuellvn Lebens setzt nicht im und für sich sehon «lin
volle Selbstämliglwiia voraus; denh (’8 gibt „in. sogar tierische Lahnt-
wesen, die iblfl Individuen bestimmter Art unfgefn.ßt wm-dun
und die. doch als Existenzbedingung einen Wirtskörper
voraussetzen. Ohne ihn gehen sie zugrunde, und in ihm bleiben sie
immer. Das körperliche Sein des Fötus ist; ein selbständiges,
da er einen selbständigen Stoffwechsel hat.

Er? produziert z. B. für sich Wärme, die sogar um etwas: höher als
die ‘seiner Mutter ist.
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Der Gasausta.usch vollzieht sich, dem Wesen und der-A Lebens—
notwendigkeit nach, wie bei einem Menschen: Sauerstoff gelangt in

‚ihn und Kohlensäure sendet er wieder aus. Daß die letztere in das
mütterliche Blut geht, ändert an der ganzen Auffassung nicht das;
mindeste.

Er bildet sogar seinen nicht geringen Vorrat an Fett selbst,
wahrscheinlich aus Eiweißstoffen.

Im Harn findensich u. a.. I—Iarnsäme und Harnstoff als Beweise für
die normale Stoffwechselarbeit.

Etwa in der sechzehnten Woche seines Daseins macht der Fötus schon
Bewegungen. Sein Herz schlägt schon frühzeitig. Schluckbewegungen
werden gemacht und wahrscheinlich auch Atembewegungen.

Durch die Schluckbewegungen geht —-— vielleicht erfolgen sie zur
Durststillung —— reichlich Fruchtwasser in seinen Nahrungsapparat
und damit auch Eiweiß und Fett, die, so gering sie auch an Menge
sind, doch der Assimilation,unterliegen.

Der Magensaft enthält Pepsin, und der Darm die ihm zukommenden
Enzyme. --

Die Leber bildet Glykogen.

Das Herz schlägt nachweisbar in der zwanzigsten Woche und die
Muskeln arbeiten schon von der achten Woche an.

Auch in bezug auf die Ausscheidung fremder, von der Mutter in den
Fötus gelangter Stoffe zeigt sich ein mit den Vorgängen am Menschen
übereinstimmendes Verhalten. So ist z. B. nachgewiesen worden, daß
das neugeborene Kind Bromäthylda-mpf durch die Lungen abschied,
nachdem die Mutter vor der Entbindung mit diesem Stoff narko-

Atisiert worden war. ,
Die Drüsen arbeiten. Für die Sekretion der föta.len Niere spricht die

Tatsache, daß nach Verabreichung von Benzoesäure an die Mutter im
Fruchtwa‚sser I-Iippursäure nachweisbar ist. Da _die Paarung der Benzoe-
Säure in der Niere erfolgt, so kann- die im Fruchtwasser befindliche
Hippurs'alure nicht aus dem mütterlichen Blute direkt in das Frucht-
wasser übergetreten sein, sondern muß die fötalen Nieren passiert haben.

Er reagiert auf Reize durch Abwehräußerungen und kann auch
Unlustbewegungen zeigen. Der Geschmacksinn ist nachweisbar.

Aus diesen biologischen Gründen kann der Fötus die gleichen Rechte
auf seine Anerkennung als Mensch und seine Erhaltung beanspruchen,
wie nach seiner Geburt. '

Befremdlich klirigt es, wenn man von juristischer Seite neuerdings
Wieder auf die alte römische Rechtsansehauung zurückgreift und den
Fötus nicht als „Person“ sondern als „para viscerum“ ansieht, und

Lewin, Fruchtabtreibung durchGifte usw. 4.Aufl. 5 ‘



66 Die Gesetzgehung über die rechtswidrige Fruchtqueilmng.

diesen Standpunkt formal auch im Bürgerlichen Gesetzbuch inne—

geha.lten sieht.

Der % 1 desselben lautet: „Die Rechtsfähigkeit des Menschen beginnt

mit seiner Geburt“, und. ‚& 1912:: „Eine Leibesfrucht erhält zur Wahrung:

ihrer künftigen Rechte, soweit diese einer Fürsorge bedürfen‚ einen

Pfleger.“

Der Fötus ist nicht eine „para viscerum“ im anatomischen

oder klinischen Sinne, sondern ein Mensch. Wäre er dies

nicht, so müßte seine Entfernung, wie die irgendeines

anderen innerlichen, normalen oder pathologischen Ge-

bildes, das Beschwerden macht, erlaubt sein und jedem

Arzte müßte das Recht hierfür zustehen, . wenn die Leidende es

wünscht. '

Ein Teil der Eingeweide kann nicht Gegenstand der Strafrechts-

pflege sein, weil jeder Mensch mit seinen Eingeweiden, als seinem Besitz,

machen oder machen lassen kann, was ihm gutdünkt. Kein Dritter

hat danach zu fragen, ob eine Frau sich einen Eierstock entfernen,

oder der Mann das Anhängsel der Eingeweide, die Hoden, sich

beseitigen läßt. Der Fötus ist aber ein Mensch: darum ist ein

Angriff gegen ihn, der seine Existenz bedroht, ein stmffälliger Eingriff

in seine Rechte.

Ich erblicke in der Verletzung des Menschtums des Fötus

das wichtigste, wenn nicht das einzige wahre Prinzip

für die Bestrafung. Es ist ganz gleichgültig, ob es sich

juristisch stützen läßt, wenn es nur biologisch zutrifft.

Und dies ist meines Erachtens der Fall. Es ist unbegreiflich, wie ein

Arzt in unserer Zeit drucken lassen konnte, daß das römische Gesetz

(sie!): „Infans pars viscerum est“ ein Segen gewesen wäre, und daß

man die Menschen in ihrem Privatleben in Ruhe lassen sollte. Dis-

kussionen über solche Fragen sind nur mit biologisch gebildeten

Medizinern möglich.

Der absolute Radikalismus in der Auffassung der Abtreibung spiegelt

sich in einer Resolution des Kongresses der russischen Gruppe der_

Internationalen kriminalistischen Vereinigung aus dem Jahre 191—1-

wider. Nach ihr soll jede Fruchtabtreibung, ob aus egoistischen

Motiven oder im Zustande der Verzweiflung, von der Schwangeren

selbst oder von Kurpfuschern gegen Entgelt ausgeführt, straflos sein.

Hier, wie in anderen, zahlreichen Auslassungen von J uristen,

Tagesschriftstellern, jungen unc1'weniger jungen Damen.
Wird der Fötus nur als Inhaltsstoff der Gebärmutter angesehen und

auf ihn als Mensch keinerlei Rücksicht genommen. Diese Qualität

scheint gar nicht diskutabel zu sein. ’Er muß hinaus wie der Polyp
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aus der Nase oder wie ein festverhakter Botrioeephalus'letus, der
fast zur pars viscerum geworden ist. '

Als eine Oase in der sterilen Sandwüste aller gekennzeichneten
Emanationen über diese Frage ist das hervorzuheben, was E. v.Lisztl)
darüber hat verlauten lassen, obschon es sich auf einem retrograden
Pfade bewegt. Er Will den ausgebildeten Menschen in der
Gebärmutter nieht ungestraft töten lassen. Kaum ist dieser
Satz ausgesproohen, so stellt sich schon der Erkenntnis Not ein. Wann

ist das Kind im mütterlichen Leibe „ausgebildet“? Die Frage, die vor
anderthalb Jahrtausenden, als Augustinus sich mit ihr beschäftigte,
schon mehr als fünfhundert Jahre alt {war: Wann ist der Fötus
„formatus“ oder „non formatus“? hat in allen ihren Beantwortungs-
formen, die ich an anderer Stelle zus‘ammenfassend kritisch zuerst
beleuchtet habe*)‚ nur Unheil angerichtet, sobald eine positive Beant-
wortung erfolgte. Wenn sie v. Liszt_jetzt wieder aufwirft, und, ohne
als Laie eine sichere Zeitgrenze angeben zu wollen, meint, daß es die
Zeit sei, in der der Embryo menschliche Formen annimmt, vielleicht
die zweite Hälfte des zweiten Monats, eine Entscheidung darüber aber
der „medizinischen“ und „physiologischen“ Wissenschaft überlassen
Will, so würde das Handeln auf einer solchen Basis zu den mittelalter-
lichen Zuständen führen, in denen die Willkür in breitestem Umfange
darüber entschied, ob der abgetriebene Fötus ein formierter Mensch
gewesen sei oder nicht. Wir sind heute in der Feststellungsmöglich-
keit des Embryonenalters sehr weit vorgerückt. Und doch, wer
wollte, falls eine gesetzliche, zeitliche Begrenzung der Abtreibungs-
freiheit gegeben wäre, sagen, ob das Alter der abgetriebenen Frucht
genau in die festgesetzte Lebenswoche fiele? Solehen Schwierigkeiten
bezüglich der sicheren Diagnose, für die ja. nur ein Gynäkologe in
Frage käme, gesellen sich viele, viele andere hinzu, auf die ich, weil
es sich hier um der Verwirklichung niemals zugängliche Meinungen
handelt, nicht eingehen will. Hervorgehoben sei nur das bittere Un-
recht, das denen zugefügt würde, die eine Frucht abgetrieben hätten,
die irgendeine kleine Zeitspanne älter als eine andere gewesen ist,
die mit Erlaubnis ein Lebensende gefunden hat. In beiden Fällen
—— ob erlaubt oder unerlaubt aus der Gebärmutter entfernt —— ist
es eine Tötung.

Bei einer Gelegenheit hat das Reichsgericht richtig zum Ausdruck
gebracht, daß Abtreibung zu den Tötungsverbrechen gehört:
„Durch die Strafandrohung für die Fälle der Abtreibung ist vermöge
einer Fiktion die Leibesfrucht als, Rechtsobjekt geschützt, dem ein

1) v. Liszt, l. o., S. 385.
2) Vergl. weiter hinten.

5*
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ständiger Anspruch auf Leben zukommt. Diese Fiktion ist nicht weiter

verwendbar als die Notwendigkeit des Schutzes begründet ist.“

Es wäre besser gewesen, hier nicht von einer Fiktion zu sprechen,
obschon es in den Konsequenzen gleichgültig ist, ob etwas durch eine

Fiktion oder durch Wirklichkeitsa.nerkennung mit einem Recht um—
kleidet ist. Da. aber der Fötus ein menschliches Lebewesen ist, dessen
Tötung bestraft wird, dem Grunde nach wie die Tötung eines extrauterin
Lebenden, so ist damit allein schon der Rechtsschutz für ihn begründet.
Es bedarf also keiner Fiktion für dessen Anerkennung. Eine Fiktion
kann man nicht töten, sondern nur ein lebendes Wesen, das ein

‘ schlagendes Herz, empfindende Nerven und sich bewegende Muskeln
hat. Ein solches ist der Fötus. Daß ‚sein zeitlicher Aufent-
halt zufällig in der Gebärmutter ist, niinmt ihm nichts
von seiner Mensehenqualität.

b) Die Schädigung der Mutter.

Die künstliche Abtreibung ist für die Mutter, gleichgültig ob der
Embryo lebt oder intrauterin abgestorben ist, in der Regel, mit
größeren akuten Gefahren verbunden als die natürliche Geburt, und
kann noch spätere funktionelle Ausfallserscheinungen am Zeugungs-
apparat, sowie chronische anderweitige Erkrankungen zur Folge haben.
Die Einmülligung der Schwangeren zur Abtreibung befreit den Abtreiber
ebensowenig yon Schuld, als denjenigen, der für irgendeine andere,
eventuell tödliche Körperverletzung die Einwilligung des zu Ver-
]etzenden besitzt.

2. Anderweitige Beurteilungsg‘liecler.

a) Der Staat.

Die Abtreibungen können dem Staate einen Nachteil zufügen:

&) durch 'die Durchbrechung der Rechtsbestimmungen, die jedem
Individuum Schutz gewähren sollen,

b) durch Infrag‘estellung seines Bestandes bzw. der Minderung seines
Bestandwertes, wenn durch die Abtreibung‘en die Zahl seiner Be-
standstützen abnimmt.

Das letztere Prinzip lag, falls man dem Ausspruche des Josephus
folgen will, in Judäa der Bestrafung zugrunde. Gestraft wurde, „weil
durch eine solche Fehlgeburt das Volk um einen Menschen
verringert wird“. Viele, die in den folgenden fast zwei Jahr-
tausenden, bis zu unseren modernen Gesetzverfertigern, der Frage
nahegetreten sind, haben a.üch diesen Gesichtspunkt -verwertet. Der
Entwurf zu dem neuen Strafgesetzbuch von 1919 hat dafür die Formel
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gewählt: „die Schädigung des Volkswohls“. Dagegen bestreiten manche
Juristen_ ein Recht des Staates auf das kommende Kind. v. Liszt1)
fa.ßt die Gegengründe klar zusammen. Er gibt zu, daß es im Interesse
des Staates liegt, daß nicht abgetn'eben wird, daß aber dadurch kein
Recht des Staates verletzt wird. „Wäre ein solches Recht des Staates
konstruierbar, so würde sich daraus ergeben, daß der Staat nicht erst
die Grundlegung zur Erfüllung seiner Wünsche dem Willen seiner

Untertanen anheimstellen, sondern einfach jedem Weihe oder doch

jeder verheirateten Frau bei sonstiger Strafe die Pflicht auferlegen
würde, ein oder nach seinem Belieben mehrere Kinder auf die Welt

zu bringen.“ Und gegenüber der juristischen Verirrung: die Pflicht

der Mutter zur Austragung der Leibesfrucht als eine Art Kriegs-
dienst, die sie der Gesellschaft sehulde, anzusehen, hebt v. Liszt

richtig hervor, daß in Konsequenz einer solchen drolligen Anschauung
das Weib sogar zur Lieferung eines Kindes und folglich auch zur

Empfängnis und in letzter Linie zum Beischlaf verpflichtet sei.

Als Grund für einen gerichtlichen, d. h. staatlichen Eingriff bei einer

vollzogenen Abtreibung könnte evtl. die Schädigung eines Dritten

in zivilrechtlicher Beziehung in Frage kommen. Die vorhandenen

Möglichkeiten könnten jedes der Eltern oder deren nächste erbberechtigte

Verwandte umfassen. Auch jetzt noch, wie im Altertum, mäg eine

solche beabsichtigte Schädigung gelegentlich ein Abtreibungsgrund sein.

b) Die Ethik. '

Der ethischen bzw. religiösen Gesiqhtspunkte gibt es genug, die

an und für sich für viele Menschen ausreichen, um die Verwerflichkeit

der Fruchtebtreibung zu begründen. Ich habe bereits in der Ein—

leitung zu diesem Werk meinen billigenden Standpunkt zu diesem

Stück subjektiven Empfindungsurteilé zum Ausdruck gebracht. Nur

eines muß hier noch hinzugefügt werden. Wenn in der Neuzeit der

Versuch gemacht worden ist, die Unsittlichkeit der Abtreibung in dem

Christentum, „in der christlich—ethischen Anschauung“ begründet zu

sehen, so muß er als ganz abwegig bezeichnet werden und begründeten

Widerspruch hervorrufen. Es geht mit einer solchen Auffassung von

der Leistung des Christentums wie mit mancher anderen behaupteten‚.

z. B. der angeblichen Veredelung der Liebe oder der Veredelung des

Verhältnisses vom Mann zum Weib. „Nicht das Christentum hat

dieses veredelt, sondern die trotz des Christentums vorschreitende

moderne Kultur”). Die Kirchenväter haben, wie ich es dartat, das

1) E. v. Liszt; Die kriminelle Fruchtabfireibung 1910, Bd. I, S. 41.

2) Johannes Scherf, Farmgo, S. 47 u. 76.
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jüdische Gesetz und die diesbezüglichen jüdischen Anschauungen vor—
gefunden, übernommen und pamphrasiert. Für das letztere dienten ihnen,
schon allein genügend, die vorhandengewesenen Äußerungen ungetaufter
oder getaufter Römer. Die verurteilende Auffassung der Frucht-
abtreibung hat absolut nichts mit christlich - ethischer,
sondern nur mit allgemein menschlicher Ethik zu tun.

Zu dieser gehört auch, daß durch das unentwickelt aus dern Uterus
gestoßene Kind eine Verletzung des Zweckes der Ehe ver-
anlaßt wird, als derjenigen Institution, die in allererster Reihe für die
Erhaltung der Art bestimmt ist.

Vielfach findet man der Meinung Ausdruck gegeben, daß Gesetze
gegen die Fruchtabtreibung mit dem Volksgefühl in Widerspruch stün-
den, daß eine Kluft zwischen dem Standpunkt des Gesetzgebers und
der sittlichen Beurteilung der Abtreibung durch das Volk vorhanden
wäre usw. Ich glaube annehmen zu dürfen, daß von einer solchen Warte
aus das Volk die Fragé überhaupt nicht betrachtet. Ihm liegt der
Zwang zur Unterlassung der Tat schwer auf sowie das Gefühl der Ge-
fahr, die eine Durchbrechung dieses Zwanges mit sich bringt. Solcher
Zwangsauflagen gibt es viele andere im Strafgesetzbuch, gegen die propa-
ga.ndistisch nicht vorgegangen worden ist. Wie viele Menschen haben
z. B. die Gesetze gegen die Verletzung der Wehrpflicht als schwer-
sten Zwang, als Eingriff in ihre persönliche Bewégungsfreiheit und als
Verhinderung des Dispositionsrechtes über sich selbst empfunden und
sie doch ertragen und ertragen müssen. Vernünftigerweise, obschon sie
dadurch in eine harte Notlage kamen. Der Wehrpflicht wegen straft
der’ Staat ja sogar die Selbstverstümmelung —— die zu den selbst—
verständlichen Rechten eines jeden Menschen gehört —— falls damit
die Umtauglichmachung zum Heeresdienst bezweckt worden ist, unter
Umständen sogar mit Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte.

Das Volksempfinden sollte durch die Aufklärung geweitet werden,
daß Abtreibung Tötung bedeutet, weil das Kind im Mutterleibe
lebt, und es kein „Recht zur Beseitigung des Lebens", wie es eine
Propagandistin des „Volksempfindens“ verlangt, geben darf. Die bio—
logischen Gründe, die ich für diese Auffassung zuerst dargelegt habe,
sind nicht widerlegt worden.

Auch noch ein weltschmerzlicher Grund ist zugunsten der straf-
freien Fruchtabtreibung herangezogen worden: „Das verzweifelte lebens-
längliche Ringen des geborenen Kindes mit dem Leben“1). Wenn
dies auch nur um ein Gran ins Gewicht fallen sollte, dann müßte die
stärkste Propaganda. für eine erlaubte Kindestötung einsetzen.

1) v. Liszt, ]. c.ä10, S. 31.
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B. Elemente für die strafrechtliche Beurteilung der

Abtreibung.

Um eine Vorstellung von dem Umfange der Schwierigkeiten zu

geben, die hier in Frage kommenden Umstände strafrechtlich fest-

zulegen, seien die folgenden Elemente, die in den verschiedenen Gesetz-

gebungen zutage treten, für die Beurteilung angeführt:

I. Subjekte des Verbrechens können sein:

1. Die Schwangere:

a.) indem sie allein tätig ist,

b) indem sie sich duldend, aber dadurch mithelfend verhält.

2. Ein Dritter:

&) als Ehemann,

13) als unehelicher Schwitngerer,

@) als gelegentlicher unbezahlter' Abtreiber,

(1) als bezahlter oder persönlich interessierter Abtreiber,

9) als gewerbsmäßig bezahlter Abtveiber‚

f) als unabsichtlicher Verursacher,

g) als Medizinalperson, die über die Methoden der Abtreibung resp.

die dazu geeigneten Mittel unterrichtet ist oder solche besitzt,

oder leichter als ein änderer sich beschafft, also: Ärzte, Arzt-

gehilfen, Hebammen, Apotheker, Chemiker usw. in Verletzung

ihrer Berufspflicht.

II. Jeder v'on den angeführten Verbrechen kann bei dem versuchten

resp. vollendeten Verbrechen beteiligt sein als:

&) Anstifter,

b) M?thfalfm*, mit dem äußerlich betätigten Willen auf Verübung

c) M1ttater, der Handluntt.
d) Täter ' °

HI. Als Objekt des Verbrechens kommen in Frage:

]. Die Frucht‘):

&) vor der gehörigen Reife und nicht lebensfähig‚

b) intrauterin tot,

c) lebensfähig, aber nach der Abtreibung weiterlebend.

1) Nach den obigen Ausführungen ist die Einstellung der Frucht in diese

Rubrik entgegen der Ansicht von Hrehorowi cz begründet.



72 Die Gesetzgebung über die rechtswidrige Fruohtahtreibung.

2. Die Mutter:

3.) als wirklich Schwangere,

b) als irrtümlich für schwanger gehalten,

0) als ihrer freien Willensbestimmung durch Geisteskrankheit be-
raubte Schwangere. *

In allen Fällen können bei ihr als Folgen der Abtreibung 'entstehen:

3.) akute Gesundheitsbeschädigmug, auch da., Wo der Fötus bereits
abgestorben ist,

b) chronischer körperlicher oder geistiger Nachteil,”
c) der Tod.

IV. Beweggriinde der Abtreibung seitens der Gehilfen, Mittäter oder
Täter:

a.) Rettung der Ehre durch Beseitigung des Objekts der Schande,
b) Beseitigung einer zukünftigen Last für die Mutter und den

unehelichen resp. ehelichen Vater, .
@) Erlangung materieller oder anderer Vorteile,

d‘) rechtswidrige Vermögensbenachteiligung Dritter oder Vermögens-
beschaffung für Dritte. *

V. Die Abtreibung kann vorsätzlich oder unabsichtlich begangen
werden:

1. Der Vorsatz der Handlung kann gerichteteein:

&) seitens der Mutter:

a) auf Abtreibung resp. Tötung resp. Lockerung der Leibes-
frucht,

ß) auf Ermöglichung der von einem Dritten zu begehenden
Handlungen.

b) seitens eines Dritten:

«) auf Abtreibung 1jesp. Tötung; resp. Lockerung des Embryo,
‚€) auf Ermöglichung der von der Schwangeren allein oder mit

Komplizen zu begehenden Handlungen.

2. Die Unabsichtlichkeit der Handlung kann zur Grundlage
haben:

&) seitens der Mutter:

04) dynamische oder mechanische Mittel,
ß) den Selbstmordversuch.
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b) seitens eines Dritten: .

a) mechanische Gewalt, dynamische Mittel oder psychische
Einflüsse, ’

ß) einen ärztlichen Eingriff ohne Erkennung der Schwanger-
schaft. ‘

VI. Die Abtreibung kann vollendet oder nur versucht sein.

V II. Die Abtreibung kann rechtswidrig oder als medizinisch geboten
ausgeführt werden.

VIII. Die Abtreibung kann zustandekommen oder versucht werden:

a) mit Wissen und Willen der Mut_ter,

b) ohne Wissen und Willen der Mutter,

0) unter der irrtümlichen Annahme" des Einverständnisses der

Mutter.

IX. Begehungsarten des Verbrechens:

1. Beschaffenheit der Mittel:

&) innerliche' {vollkommen unta-ugliche, relativ taugliche, taug-

b) äußerliche liche,

c) psychische Einflüsse.

2. Nutzbarma.chung der Mittel:

durch Hinweisen, Empfehlen (mündlich oder schriftlich

oder durch Druckschriften), Drehen, Verschreiben, Ver-

schaffen, Verkaufen, Verabfolgen, Zureden anzuwenden,

Anwenden, Beibringen. '

3. Ausführung des Verbrechens: . ‚

a) als Versuch;

05) durch unzweckmäßige Anwendung der Mittel,

#) durch nicht genügend langen Gebrauch der Mittel infolge

freiwilliger Abstandnahme,

y) durch individuelle Widerstandsfähigkeit des Organismus

gegenüber den Mitteln.

b)a1s vollendete Tat.
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\
;. Spezielle Gesetze gegen die Abtreibung.

]. Jüdisches Recht.

Die älteste gesetzliche Bestimmung über die gewaltsmne Unter-

brechung der Schwangerschaft findet sich in der BibeP):

„Und wenn Männer miteinander streiten und sie stoßen ein schwan-

geres Weib, daß ihr die Frucht abgeht, aber es ist keine Lebensgefahr:

so werde er am Gelde gebüßt, soviel ihm der Gatte des Weibes auferlegt“),

und er zahle nach der Richter Erkennen. Wenn aber Lebensgefahr ist,

so gebe er Leben um Leben, Auge um Auge, Zahn um Zahn, Hand um

Hand, Fuß um Fuß, Brandmal um Brandmel, Wunde um Wunde,

.Strieme uni Strieme.

Dem Sinne nach übereinstimmend, gibt J osephusa) die Stelle wieder:

„Wer eine schwangere Frau durch einen Stoß trifft und ihr eine un-

zeitige Geburt verursacht, soll von den Richtern mit einer Geldstrafe

bestraft werden, weil durch diese Fehlgeburt das Volk um einen Menschen
vermindert wurde; auch dem Manne der Frau soll er eine Geldstrafe
zahlen. Stirbt die Frau aber durch den Stoß (Schlag), so soll er auch

sterben;'denn nach dem Gesetze soll man Leben um Leben geben.“

Diese Bestimmungen, die auf alle'kirchlichen sowie nach—
römischen Gesetze europäischer Staaten bis zum vorigen
Jahrhundert einen bestimmenden Einfluß ausübten, haben
die verschiedenartigsten Deutungen gezeitigt, da, wie manche Ausleger
meinten, der Wortlaut es zweifelhaft sein ließe, ob von der Schädigung
der Mutter oder des Embryo die Rede ist. Die VulgatM), sowie der
Talmud5) nahmen, entsprechend dem vorliegenden Wortlaut, an, daß

' für die durch die mechanische Gewalt abgetriebene Frucht eine Geld-

1) Exodus, XXL 22—25.

2) Die jüdischen Exegeten verlangen als Übersetzung, was mu-h besser paßt:
„insofern ihm der Gatte dee Weibes solches auferlegt“.

3) F1. Josephi, Opera, Antiquitnt. Jusaic. Lib. IV, 8, B3. Aurel, Allobr.
1011, S. 128: „6 yuvaz‘na Äcmtirrag é’yn'vov äv ‚uäu é5apßlcbagy ;? va}, Cayysmzim9lu
zw}.uarrw 15m) ra"w ömama‘w «bg nagöc u) ömqn9agév air» 227 yaargl ‚ueuöo'ag zb
n/'lfiüog' öLödrh9co (Se Mal rg") duögl zfig yvvamög mxé ocörov) x917„uaroc' öwyo'noüng
6’ €» tr}; mlnyfig nal aörög énm9m7<méno, apvxäv &sz 1pvxp‘lg uaraz‘)érrz‘)ub
ömouoüvrog 705 vdyov.“ ‚

*) „Si rixantes viri percusserint pmegnanfßm, ut; foetus ejus exierit, nee
tamen more fuerit secuta;(mulieris), mulctentur pro multa, quam eis imponat
Vir mulieris eamque dens apud judices: si vern more fuerit. seeuta‚ animam
pro anime. dabit.“ . .

°) Kethubot 33a, Sanhedrin 74a. Alle späteren Kommentatoren, wie
Raschi, Ras chbam, Abraham ibn ESI‘EL, Ramban teilen diese Auffassung.
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buße erlegt werde, der Tod der Mutter aber die Todesstrafe nach sich
ziehe. Die Vulgata. hat, wie man aus der Fußnote ersieht, iu Überein-

stimmung mit der altjüdischen Überlieferung statt des Wortes„Lebens-

gefahr“ (;1DN) das Wort „Tod“ gesetzt. Viel weiter geht alex noch die

Septuaginta‚ die, vielleicht auf Grund eines anderen ihr vorgelegen

habenden, wie manche irrigerweise glauben, verdorbenen Textes, oder,

wie ich annehme, auf Grund einer zu ihrer Zeit bestehenden

neuen, hier zuerst, freilich ohne &utoritative Berechtigung kodifizier—

ten, Rechtsenschauungl), den Sinn des Textes, speziell des Wortes

WDR, so geändert hat, daß der dureh die Gewalt entstandene Schaden

statt auf die Mutter auf das ausgestoßene Kind Bezug hat. Sei es ein

unausgebildetes und. damit 1ebénsunfähiges Kind, so solle dem Täter

eine Geldstrafe auferlegt werden, er solle aber sterben, wenn das Kind

ausgebildet gewesen sei2).

Die gleiche Anschauung äußert auch Philo3) und. nach ihm_ viele

Kirchenväter, die die Septuaginta als zuverlässig anerkannten. Da.-

mit ist sie auch in das ka.nonische Recht übergegangen und. hat durch

die mannigfaltigen falschen Schlußfolgerungen, die theoretisch und

praktisch daraus gezogen wurden, im Laufe der Zeit erkenntnishemmend

und strafrechtlich unheilvoll gewirkt. Die Karäer lehrten das gleiche,

während das talmudische Kriminalrecht bezüglich der Bibelstelle sich .

an den masoretischen Text hält, die Frage der rechtswidrigen bewußten

Fruchtahtreibung aber gar nicht in Erwägung zieht 4).

1) Hugo Grotius, Annot. in vetus Testament. T. I. Hala.e 1775, S. 99,

meint, daß die Verfasser der Saptuaginta. mit Rücksicht auf griechische

Gesetze, die damals auch in Ägypten in Geltung waren, den Text so wie er

ist, gefaßt hätten. Für beide Behauptungen gibt es keine Belege.

2) Vetus Testamentum gmece juxta LXX Interpretes, ed. de Tischen-

dorf. Ed.. V, T. I, Lips. 1875, p. 88:

„éöw öé yoijngzaa 6150 ävögag ua). natoié'mm yvvatxa &} yaa1:gl é’xovaav, xa_l

ééélz‘ly 1:Ö naaölov aözfig M7 é5unowir‚uévov‚ é:za{fiwov anma9‘tfic7ema' xaq%u äar

émßcilp 6 dwr?;g zfig yuvozmdg, öa’m‘et pezä &5u6‚mxzog' éo‘w öé égemovaévov 17,

r3a’meß mpvxv‘yv dwzl quq7g, öq)öaßyöv dvtl ötpz9alpoö‚ ööävw dvtl ’ööävrog . . ."

") Philonis Judaei Opera, ed Manguey, 1742, Vol. I, De congressu que.e-

renda.e erudition. gratia. p. 539. ’Eäv ptaxo.uévmv ävögöv 6250, natai£77 ng

yvva2ua év yourle äxava-av, nal 35.5”); 16 7zanöloa: aörfig ,m‘7 éäemovaévov

ém_l‚';fpuov qubiwöfiaama, naq9’ &, tl äa: émßoiÄy 6 dv?;g 1:1'75‘ yvvamög ual öa’m‘ea

„uerc‘c &éacbparog' éc‘w öé ä£emowa‚uévov f}, öa'm‘et 1puxa‘w cfwrl gwxflg.

4) Ich habe auf diese Verhältnisse zuerst en dieser Stelle hin-

gewiesen und die Erklärung für die Auffassung der Septuaginta.

gegeben. Daraus haben schlecht Begreifende den Schluß ge—

ZOgen, daß die ganze Bestrafung der Abtreibung auf einem

Irrtum der Septuaginta. beruhe, und sekundäre Nachschreiber

haben dieser Verkehrtheit Verbreitung gegeben.
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Es ist wichtig, darauf hinzuweisen, daß die älteste -halachische Aus—
legung zu Exodus, die Mechilta des Rabbi Ismael, die Bibelstelle
durchaus nach dem vorhandenen Urtext benutzt. Sie bezieht richtig
den „Unfall“ auf das Weib und. erachtet die Geldstrafe als Silith
für den zustande gekommenen Abort oder besser für den Verlust
des Kindes, den der Mann durch den Abort erfährt, für genügend.
Es wird sogar auch die Möglichkeit berücksichtigt, daß das Wort
„Lebensgefahr“ sich ä.uf die Frucht im Mutterleibe bezieht, aber als
nicht begründet wieder verworfenl)

Mit Ausnahme des bereits erwähnten Ausspruches von J osephus.
der von einem gesetzlichen Verbote der Kindsabtreibung und deren
Bestrafung wie Kindesmord. spricht, ist schlechterdings keine Angabe
im frühen jüdischen Altertum über dieses Verbrechen zu finden. Es ist
anzunehmen, daß J osephus dies geschrieben habe, weil wahrscheinlich
zu seiner Zeit unter anderen lasterhaften griechischen und römischen
Sitten auch diese hier und da bereits Eingang in die jüdische Gemein-
schaft gefunden hatte. 'Oft genug mag die Abtreibung verheimlicht
worden sein. Deswegen hebt er aüsdrüeklich hervor: „Wenn sie an
den Tag käme, so würde sie wie Mord bestraft.“

Unter der klar ausgesprochenen Annahme, daß durch
die Abtreibung ein Leben vernichtet werde, bedurfte es
keiner besonderen Bestimmungen über Abtreibung; denn
der Richter urteilte nun nach den Gesetzesbestinimunägen
über Kindesmord. „

1) Mechilta de Rabbi Ism ae], herausgeg. von M. Friedmann, Wi61'1187(hS. 841):

mm 1111511: pm: a'm nm: in 13 “mm nm: n11511: was» mw mon: por: mw «'N‘ab m 1111511: my» way mm: 11mc mw N’: 17315 11an m: im mm 11cm nm wm?» -nn$n nm:fim$ *nnbn m: Rn -n=n am um:: zn"; 75°13 nn 13 mr:a m: R‘»; n'fi'm: a';1 mm:: R') pure n‘fl°
-n115‘n:1 mw may man: 11cm mm R5

In 'einer vorhergehenden Erläuterung zu den Worten: „WennMänner miteinander streiten“ wird von der Mechilta scheinbar eine derWiedergabe der Septuaginta günstigere Auffassung ausgesprochen, diedarin gipfelt, daß die Strafandrohung der Bibel‚die auf'l‘ötung geht, nurfür den Fall Geltung habe, daß ein lebensfähiges Kind durch den Stoßgetötet wird.
‘

mama }: HR m: snow n-m wm n:rz 9: mm mm mnw 755 :nwm 1sz 9:1 17315 11an nm
“””?” 13 “THW "& im www mm mm 1sz m ‘1731‘7 1m‘m

Der ganze Verlauf der in der M e chilta wiedergegebenen Diskussion undmanches andere, was aufzuführen hier nicht der Ort ist, widerspricht einer be-wußten Übereinstimmung dieses Satzes mit dem Sinne, den die Septuaginta mitihrer Fassung verband.
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Es ist aber auch nicht ausgeschlossen, daß in der jüdischen Diaspora,

z. B. in Rom, Griechenland und den römischen Kolonien, also in jenen

Zentren, in denen ethische Anschauungen und Rechtsauffassungen herrsch»

ten, die denen des Judentums z. T. widersprechen, sich eine Ju1'*is-

diktion für besondere, vom mosaischen Gesetze nicht direkt namhaft

gemachte Fälle herausgebildet hatte, die kennenzulernen J osephus

in Rom selbst Gelegenheit hette, oder von der er durch I—Iörensagen

Kenntnis erhielt.

Nicht viel anders verhält es sicli mit einem Passus, den Josephus

auf seine Ausführurigen über ein angebliches Verbot der Fruchtabtreil_aung

unmittelbar folgen läßt:

„Kein Ismth soll Gift oder sonst etwas Schädliches bei sich tragen, _

und wofern man etwas dergleichen bei ihm findet, so soll er sterben und

dasselbe Schicksal erleiden, das er anderen zugedacht hatte.“

Auch ein solches Verbot findet sich nirgends in der Bibel, und die

Vermutung hat Vielleicht eine Berechtigung für sich, daß dieser Passus

gedanklich zu dem vorhergehenden in bezug stehe und mit ihm unter

anderem auch die „pocula abortionis“ gemeint seien, die Josephus

in Rom aus allernächster Nähe hat gebrauchen sehen können.

Finden sich auch in ta.1mudischen Schriften keine kriminalrechtlichen

Bestimmungen über die Fruchtabtreibung, offenbar, weil im Bedarfsfalle

die vorhandenen eusreichten, so war doch die Abtreibung durch

Gifte, die ja. allenthalben, wo die Juden zerstreut unter den Völkern

lebten, geübt wurde, auch diesen bekannt.1m Talmud wird an ver-

schiedenen Stellen generell ein Abtreibungsmittel als RnBBJ“; NDD be—

zeichnetl)‚ aber nur an einer Stelle kommt ein solches Mittel rechtlich,

und. auch da. nur zivilrechtlich in Frage?). Dort wird es 5113 ein Grund

für die Scheidung angesehen, wenn der Ehemann seiner Frau die Abt

treibung anbefiehlt. Die Auffassung ist jedoch auch zulässig, daß es

sich nicht um Abtreibung, sondern Verhütung der Konzeption handele,

ein Verfahren, das zu allen Zeiten und wohl bei allen Völkern bis in

die Gegenwart hinein in verschieden großem Umfange geübt wurde

und auch durch kirchliche Verordnungen, wie später noch auseinander-

gesetzt werden soll, ve1boten wm Es versteht sich von selbst, daß

die Beteiligten allein Beurteiler der Zulässigkeit ihres Ve1falnens sein

können.

Die Tötung eines Fötus im Mutte1leibe sowohl du1ch Gift als du1ch

Zerstückelung War für medizinische ZWecke dann eflaubt. wenn eine

Lebensgefahr für die Mutter bestand; es war jedoch unerlaubt, dies

1) Nidda. 30h und in den Erläuterungen hierzu.

2) Ketubot 72a.
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zu tun, wenn der Kopf bereits aus dem Fterus &uflgetreten war.
Ma.imonides% der selbst ein hervorragender Arzt war. führt diese Be-
stimmung, als aus alter Zeit von den jüdischen Weisen herstmnmend, an.

2. Babylon.

In dem etwa. um das Jahr 2000 vor unserer Zeitrechnung in
Babylon Geltung habenden Rechte wird, wie in dem jüdischen, nur
die Möglichkeit in Betracht gezogen, daß durch mechanische Gewalt
die Fehlgeburt zustande gekommen ist. Ist aber in der Bibel, deutlich
genug, hierbei nur von einem Zufallsereignis die Rede, nämlich
wenn zwei Männer bei Gelegenheit ihres Streites absibhtslus eine
Schwangere gestoßen haben, so hat in dem Gesetze des I-Iammurabi
das Zustandekommen des Fruchtabganges die rohe. bewußte Miß-
handlung einer Schwängeren zur Grundlage. Schon dadurch
allein kann von einer inneren Übereinstimmung (les
babylonischen mit dem biblischen Gesetze keine Rede
se1n: '

5209. Wenn ein Mann eine Freigeborene schlägt und ihr dadurch eine
Fehlgeburt verursacht, zahlt er zehn Schekef Silber Wegen der Fehlgeburt.

5210. Wenn diese Frau stirbt, tötet man seine (des Totschlägers)
Tochter.

.
5211. Wenn er einer Armenstiftlerin (Pfründnerin) durch einen Schlag .

eine Fehlgeburt verursacht, zahlt er fünf Schekel Silber. ‘
5212. Wenn diese Frau stirbt, zahlt er eine halbe Mine Silber.
5213. Wenn er, nachdem er eines Mannes Sklavin geschlagen hat, ihr

eine Fehlgeburt verursacht, zahlt er zwei Schekel Silber.
ä214. Und. wenn die Sklavin gestorben ist. zahlt er ein Drittel Mine

Silber. ‘

Die schlimmste Klassenjustiz tritt hier zutage. Derartiges ist der
Bibel fremd. Ai1c:h die Talion für die durch die Mißhandlung gestorbene
Freigeborene _ und nur bei dieser kommt eine snlche in Frage —- ist
weit abweichend von der biblischen.

Die neuesten Forsahungsergebnisse nach jetzt gefundenen Tulli'tbfölll
lehren 1m übrigen, daß der Codex des I—Iammurnbi auf sumerische
Vorbilder sehr alter Zeit zurückgeht.

3.G1*iechisches und römisches Recht.

Nach altem griechischen iind römischen Rechte hatte das
Kind im Mutterleibe gar keine menschlichen Rechte und war, ebensu

1) Maimonides, Halach. Rozeach I.
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wie das neugeborene Kind, ausschließlich Privateige'ntum des Vaters,

der damit machen konnte, was ihm beliebte. Nur der Zensor, dem

die Fürsorge für die „Proles augenda“ und für gute Sitten oblag, hätte

eingreifen können, wenn der Ehegatte, was gewiß nicht häufig vorkam,

an der Fruchtabtreibung beteiligt war. Aber mit Recht bemerkt schon

Petrus Aérodius: „Quem _pater potuit jubere ne natus educaretur:

homicidium sit prohibere nasci?“ Die freie Verfügung über das Leben

des Neugeborenen ist so viel mehr als die Abtreibung eines Embryo,

daß, das erstere vorausgesetzt, den Vater für die Fruchtabtreibung

keine Stmfe treffen konnte. '

Einer gewissen Rücksichtnahme auf den Fötus begegnet man hier

und da in den alb€n gesetzlichen Bestimmungen. So enthalten die dem

Numa. Pompilius zugesohriebenen „Leges regiae“ (ä12) den folgenden

Satz:

„Mülierem, si praegnans mortua fua.t, nisi exciso partu‚ ne humato:

qui secus faxit, quasi spem animantis peremerit reus este.“

Wird hier das sittliche Widerstreben in eine Verordnung gekleidet,

ein evtl. noch lebendes Kind mit der toten Mutter zu beerdigen, so

kommt eine solche moralische Empfindung doch gesetzlich klar und

einwandfrei weder bei Griechen noch bei Römern bis zum_ Ende der

Republik, und noch lange über jene" Zeit hinaus, zum Ausdruck, sobald

es sich um die vorzeitige Entfernung der Frucht aus dem Leibe der

gesunden Mutter handelt. Und doch bedeutet eine solche ebenfalls

den Tod des Embryo! Galen*) behauptet zwar, daß Lykurg untl

Solon den kriminellen Abort mit Strafe bedroht haben, indessen ist

dies unwahrscheinlich weil anderweitig keinerlei positive Nachricht

uns hierüber zuka.m‚ das Negative aber, was hierüber vorhanden ist.

geradezu das Gegenteil beweist. Denn es berichtet Pluta.rch£), daß

nachdem Lykurg zur Regierung gekommen war, ohne zu wissen, daß

die Witwe seines verstorbenen Vorgängers und Bruders schwanger sei,

diese ihm insgeheim den Antrag machen ließ, sie wolle ihr Kind ab-

treiben unter der Bedingung, daß er als König sie zu seiner Gemahlin

nähme. So sehr nun auch Lykurg eine solche Denkungsa.rt verabs.cheute,

gab er ihr doch nicht gerade eine abschlägige Antwort, sondern stellte _

sich, als wenn er den Vorschlag annähme, und ließ ihr sagen, sie brauchte

durch Abtreibung der Frucht und durch gefährliche Arzneimittel ihrem

1) Galeni Opera, Basil. 1672, p.660. An animal sit quod in utero est (ei

{im: 16 mm;? yaazgdg ...) „Nisi enim animalia essent (foetus) non in ipsos

abortus auctores legibus aperte proposita poena animadvertis-

sent. Quoniam vero animalia esse dicebant idcirco poenam in-

stituerunt.“. _

’) Plutarchi Vitae. Lycurgus 111, 8. Ed. Doehner, Vol. I. Pants 1946.
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Körper keinen Schaden zu tun. Er wolle schon dafür sorgen (was er
nicht tat), daß das Kind gleich nach der Geburt beiseite geschafft
würde. Die Verurteilung, die Lykurg diesem Vorschlage zuteil
werden ließ (zb ‚uév 771909 aözfig é,ulmyoe)‚ gründete sich nicht auf
einer von jener Frau gewollten Gesetzesübertretung und richtete sich
auch nicht gegen die Abtreibung als solche, sondern gegen die
Benachteiligung des präsumptiven Thronerben, resp. des verstorbenen
Vaters, dem auch noch nach dem Tode ein Recht auf das Kind
allein zuka.m. '

Auch das, was aus der verlorengegangenen, von einigen alten
Grammatikern als unecht bezeichneten Rede des Lysias „xon’ ’Avu-
yévovg dpaßÄcöaecog“ noch bekannt ist, läßt uns keinen bestimmten
Schluß über die rechtlichen Ansichten der Athener in bezug auf die
Abtreibung ziehen. Wollte man sich aber daraus eine Vorstellung
bilden, so könnte es nur die sein, daß der Abort nicht als Tötuxig an-
gesehen wurde.

Denn es wurde nach den übereinstimmenden vorhandenen Berichten
darüber in der Rede die Frage erörtert, ob das Kind im Mutterleibe
rechtlich als ein menschliches Wesen zu betra chten sei1). Die Auffassüng
der Alten widerstrebte aber durchaus einer solchen Meinung, und damit
war es unfiaöglich, die Abtreibung an sich zu bestrafen.

Deutlicher spricht eine andere alte Bemerkung des Musonius:
„Deswegen untersagten die Gesetzgeber denWeibern sich der Frucht
zu entledigen und belegten die Zuwiderhandelnden mit Strafe*)“. In
demselben Satze wird aber weiter noch hinzugefügt, daß es auch ver-
boten gewesen sei, Sterilität durch Medikamente zu erzeugen
oder den empfangenen Samen zu entfernen —— also Eingriffe, die
auch heute noch nicht verboten sind und auch gar nicht verboten
werden könnten. Die Unwahrscheinlichkeit dieser Behauptung läßt
den gleichen Rückschluß auf die erstere machen.

Es läßt sich tatsächlich aus den vorhandenen Angaben über die
rechtlichen Institutionen vun Griechenland und Rom der früheren

1) Theonis Sophistae Pr0gymnasmata Stuttg. 1834, Cup. 2, 14, 13.84:
., . . . 511 0atég(p (5% et 'EÖ && éynvoüyevov äm99w7zdg écru‚ Mal 65 dwüüvva zä
HTW d;zßßaßaecov mi; 7v41at51 . . .“ _

Sopater, Schal. in I—Iermogenem in Walz, Rhetores graeai, V01.V‚ 1833
$. 3. „ . . . %al iatgmoü yév {mai‚uowog naqoiösty‚uoc‚ 8 nal ye‚uéÄnmß 1:97
Avolgt' et 6 nonfimxg éé'apßziu'10'flL yuvai‘na q;dvov é7zolnaev’ 653 74359 yvd‘wm
71:903101), al 13517, 3921) étéx19;y.“

2) Musoni us bei Stobaeus Florilegium rec. A.Meineke , Vol. III, LXXV,
15, 1856, p. 74: „ . . . Q‘aw£ow änéz9wav' roöro öé äzom'g ngoatäöetn9m nal
rip} m57;aw algyew dnnyägevaow aö1:ocig . . .“
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Epochen keine Stütze dafür finden, daß das allgemeine Reohtsbewußt-
sein bezüglich der Fruchtftbtreibung auch nur entfernt auf der Höhe

der moralischen Verurteilung stand, die viele denkende Männer diesem

Eingriffe zuteil werden ließen.

Es ist ein müßiges Spiel mit Worten, wenn man trotz aller vor-

liegenden Beweise einerseite die prinzipielle Straflosigkeit der Ab-

treibung in Rom leugnet, andererseits aber die tatsächliche zugeben

muß. Das Schweigen aller Schriftsteller, die den kriminellen Abort

erwähnten, über gesetzliche Bestrafungen desselben ist bereclt genug,

und es würden sich, da die Besten der Nation diese Praxis verurteilten,

schnell Ankläger gefunden haben, falls eine gesetzliche Handhabe zum .

Eingreifen vorhanden gewesen wäre. Es ist denkbar, daß gelegentlich

einmal Verbrechen einer bestimmten Person nicht geahndet wurden,

wie z. B. die Schandtaten des Oppianiéus, von denen Cicero spricht,

aber es ist undenkbar und schlösse ein geordnetes Steatswesen aus,

wenn bei Vorhandensein von Gesetzen diese offenkundig täglich verletzt

würden.

Erst im Beginne des 3. Jahrhunderts n. Chr. erscheinen, wie aus

dem J ustinianischen Rechtsbuche zu ersehen ist, Verfügungen gegen

die Abtreibung, aber keineswegs gegen die von Unverehelichten an

sich selbst herbeigeführte, sondern nur gegen die durch Eheweiber

provozierte, und, wie es scheint, anfangs auch hier nur dann, wenn

sie aus Gewinnsucht oder einer bosheften Absicht gegen den Mann

vollführt worden war. Die erste Bestimmung geht von den Kaisern

Alexander Severus (222—285) und. Antoninus aus, trägt die Be-

zeichnung eines Reskriptes und aueh in bezug auf seine Halbheit

den ganzen Stempel eines Gelegenheitsgesetzes,- das vielleicht einer

direkten Klage eines Benachteiligten bei jenen Kaisem sein Entstehen

verdankt.

„Divüs Severus et Antoninus reseripserunt, ea1n quae data. opera,

abegit‚ a, Praeside in temporale exilium dandam; 1nd1gnum en1m

videri potest, impune ea.m ma.ritum liberis fraudasse‘”).

Diese Verfügung weist sprechender als alle Konjekturen darauf hin,

1. daß die Straflosigkeit, die bis dahin für abtreib_ende Ehefrauen bestand,

als ein „unleidlicher Zustand“ angesehen wurde, der nunmehr „extra

ordinem“ mit einer' Strafe belegt wurde, und 2. daß nur diejenigen Weiber

bestraft werden sollten, die in Erfüllung eines gehässigen Zweckes so

gehandelt hätten.

1) Mar ci anti s , libr. I regular. Digest. IAb.XLVII, II. De extraord. criminib.

recogn. Th. Mommsen, Vol. II,. p. 784.

Lewin, Fruchta'btrei'bung durch Gifte usw. 4.Autl. @
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Auf dieses Reskript bezieht sich auch Tryphnninus. der dasselbe

noch begründen zu müssen glaubte durch jene von Cicero mitgeteilte

Verurteilung eines Weibes in Milet, die sich, weil sie von Seiten-

verwandten bestochen war, die Frucht abgetrieben hatte.

„Cicero in oratione pro Gluentio Avito scripsit Nilesian1 quandam

mulierem cum esset in Asia, quod ab heredibus secundis accepta pecunia.

partum sibi medicamentis ipsa. abegisset, rei eapitalis esse damnatam.

Sed et si qua. visceribus suis post divortium‚ quod praegnans fuit, vim

intulerit, ne ja.m inimico ma.rito filium procrearet: ut temporali exiliu

coerceatur, ab optimis imperatoribus nostris rescripturn est‘).

Die Heranziehung der Bemerkung des Cicero konnte nur den Zweck
haben, die Bestrafung der noch Zu jener Zeit straflosen und im Volke
als erlaubte Handlung angesehenen Abtreibung für diejenige Gruppe
von Fällen, in denen die schändliche Absicht der Schädigung eines
Dritten zutage trat, plausibler zu machen. Wäre die Abtreibung schon
damals ein Kapitalverbrechen gewesen, so würde, wie Rein?) mit Recht
bemerkt, Cicero nieht unterlassen haben, dies geltend zu machen und
nicht auf einen fremden Rechtsfall hingewiesen haben, der von einem

Provinzstatthalter an einer Nichtrömerin nach irgendeinem, nur nicht
römischen Rechte entschieden worden war.

Durch die beiden angeführten Stellen der Digesten wurde die Be-
strafung der verehelichten und der geschiedenen Abtreiberinnen geregelt.
und deswegen ergänzen sie sich.

Während Marcian und T1yphoninus nur von einer zeitweiligen
Verbannung sprechen, findet sich im J net1n1amschen Rechtsbuch.
eigentümlicherweise unter dem Titel „Ad legem Corneliam de sica.riis
et veneficiis“ eine Stelle aus dem U1pia.n“)‚ die eine dauernde Ver-
bannung als Strafe festsetzt.

„Si mulie1em visce1ibus suis vim intulisse quo parlum n.bigmet‚
const1terit: 911111 in exilium Praeses provineiae exiget. “

Trotzdem kann es keinem Zweifel unterliegen, daß diese Bestimmung
eine vielleicht später verstümmelte Wiedergabe des Reskripts der beiden
genannten Kaiser darstellt; denn in dem lib. 88 ad Edict., dern die Stelle
entnommen ist, handelt; Ulpia.n von einem Verhältnis zwischen Mann
und. Frau nach der Scheidung, wie er im lib. 34 von der „eustodie1

1) Tryphoninus , Digest. Lil). X.LVIII‚ 19. De poenis, 39, rec. Mommsen ,
Vol. II, p. 854. Siehe auch S._12.

2) Rein, Das C1iminalreahl; der Römer, Leipzig 1844 S. 447
3) Ulpianus, Hbf. 33 ad Edict. Big. XLVILI, 8 ad leg. Corn. de sicar. et-

venef. 8, reco,gn. Mommsen, VoI.II‚ 11.820.
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ventris post divertium“ handelt‘). Das 'Wort „mulier“ kann

deswegen nicht auf jedes Weib bezogen werden, vielmehr ist der

Ausdruck gewählt werden statt des für eine geschiedene Frau nicht

mehr passenden Wortes „uxor“. Immer handelt es sich um eine

verheiratete oder gesehieäene Frau, nie um eine unehelich Geschwän-

gerte. Dies geht auch aus der Bestimmung des J ustinian hervor,

daß die Abtreibung als Ehescheidungsgrund gelten s_olle.

Ob Teilnehmer an der Abtreibung bestraft wurden, läßt sich nach

dem Wortlaut nicht entscheiden.

Wie sehr der Widerstreit zwischen der Sthflosigkeit des Abortes

und dem Wunsche, dem Überhandnehmen desselben als einer moralisch

schändlichen, das Volkswohl untergrabenden Handlung zu steuern

bestand, läßt sich aus der viel zitierten Stelle des Paulus“), eines der

Berater des Alexander Severus, ersehen:

„ Qui abortionis, aut amatorium poculum dant, etsi dolo non faciant‚

tamen quia mali exemplum res est, humiliores in metallum, honestiores

in insulam, amissa. parte bonorum relegantur; quod si eo mulier ve]

home perierit, summo supplieio adficiuntur.“

Liebes- und Abortivtränke werden hier gleichgestellt. Beide

' werden nicht als „erimen“ oder „delictum“ sondern als ein „malum exem-

plum“ bezeichnet, und nur demjenigen werden Strafen angedroht —-— den

Leuten aus dem Volke Strafarbeit in Bergwerken, den „feinen Leuten“

Verbannung nach einer Insel —-—-, der auch ohne vorsätzliches, böswilliges

Handeln, d. h. ohne die Absicht schaden zu wollen, z. B. d1u'0h Bitten

anderer bewegen, einen solchen Trank verabfolgte. Gerade die Gleich-

stellung des“ ein Leben vernichtenden Abortivmittels mit

dem vielleicht eine gesteigerte Geschlechtslust oder nur

eine Erektion des Penis vera.nlassenden Liebestranke be-

weist mehr wie jede andere Beweisführung, wie gering die

Abtreibung an sich, trotz des Bestrebens, ihren Umfang

einzudiimmen, eingeschätzt wurde. Und weiter verdient besonders

hervorgehoben zu werden, daß die ihr Kind selbst abtreibende Mutter

durch diese Verordnung nicht getroffen wurde. Was schon zu eines

Ovids Zeiten in Rom bestand, nämlich eine ausgedehnte Fabrikation

von Abtreibungsmitteln, Wird in den späteren Jahrhunderten sich

notwendig weiter ausgedehnt und. vielleicht auch vervollkommnet

haben. Diesem Betriebe sollten durch diese Bestimmung die Adern

1) Hreho rowic z , Das Verbrechen der Abtreibung der Leibesfrucht. Dorpat

1876, S. 52.

2) Paulus, Digest. XLVIII, 19, de Poenis 38, rec. Mommsen, Vol. II,

p. 853. ‘ '
6*
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unterbunden werden. Daher blieb die Mutter, was sonst gar nicht zu
begreifen wäre, als Abtreiberin schuldfrei, vorausgesetzt, «laß familien-
rechtlich dadurch nicht gesündigt wurde.

Die Todesstrafe sollte auch nicht eintreten, wenn das vielleicht
schon lebensfähige Kind abgetn'eben und zugrunde gegangen war,
sondern nur, wenn die Mutter durch das Abortivmit’cel getötet oder
der Mann, der einen vergifteten Liebes- ‚resp. I-Iassestrank er—
halten hatte, dadurch zugrunde gegangen war. Das Wort „homo“ ist
natürlich auf diesen Mann und nicht auf die Frucht zu beziehen. Wem
Martial dem Onanisten Pontius zurief:

„Hoc quod tu digitis, Pontice, perdis home est“

ist eine philosophisch-dichterische Freiheit und känn nicht für die Wert-
bestimmung des Embryo nach alter Auffassung dienen. Nach römischer
Anschauung war der Fötus kein Mensch. Der Partus in utero
wurde von den römischen Rechtsgelehrten nie „infans“ sondern „spes
animantis‘“) oder „homo speratus“ genannt, und. als Grundsatz ausge-
sprochen: „partus nondum editus homo non recte dicitur“*)‚
oder „pmtus antequa.m eda.tur mulieris ‘portin est, ve]
viscerum““).

Als Mensch, Volk, Nation fa.ßt nur die Bibel die müttBr—Ä
liche Frucht auf4) und diese Anschauung ist naturgemäß in die
christliche Gemeinde übergegangen, so daß Ter_tullia.nfi)‚ der am
Ende des zweiten christlichen Jahrhunderts lebte, sagen konnte:
„Homo est et qui est futurus: étiam fructus omnis ja.m in semine est.“

Haben die angeführten Bestimmungen noch eine Beziehung zu der
Frucht im Mutterleibe, so ist dies nicht der Fall mit dem Gesetze der
Kaiser Valentinia.n (864—875), Valens (864—878) und Gratia.n
(867—888):

„Si quis neéandi infantis piaculum agressus agressa.ve sit exit
capitale istud ma.1um °).

1) Ma.rcellus , Digest. Lila. XI, 8, De mortuo inferendo, 2, ren. Momméen,
Vol. I, p. 356.

2) Papini anne , Digest. Lib. XXXV, 2, Ad legem Faloidiam $l‚ rec. Monnm —
sen, Vol. II, p. 208.

“) Ulpianus , Digest. Lil). XXV, IV, De inspiciendo ventre, ], rec. Monun -
sen, V01.I‚ p. 740.

") Genesis, Cap. XXV, 23: „Der Ewige sprach zu ihr (Rebekah):
Zwei Völker smd in demem Leibe und zwei Stämme aus deinem Schoße
werden sich scheiden.“ ‘

5) Tertullia‚ni Opera, Lutet. Paris 1664, Apologeticus, Cap. IX, 13. 9.
°) Codicis Theodosiani, Lib. IX, Tit. XIV. Ad legem Corneliam de sicariis

Ed.. G. Haenel 1837, p. 862. '
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Diese Verfügung bezieht sich auf ein „infans‘fl d. h. ein geborenes

Kind, und will demnach nur dem Kindesmorde wehren.

Das gleiche bezweckte schon vorher Constantin (823—387) mit

dem Gesetze „de parricidio“, das in grausamster Weise den Verwandten-

mörder dadurch strafte, daß man ihn zusammen mit Schlangen in einen

Sack nähte und ins Meer oder in einen Fluß WMP). .

Auf rein zivilrechtliche Verhältnisse bezieht sich dagegen die ein-

leitende Bemerkung zu dem Eclikt der Kaiser Theodosius und Valen-

tinian: De patérnis et ma;térnis bonis, die folgenden Wortlaut hät:

„Officium est Imperatoriae majestatis iis etiam qui 110ndum nati

gunt providere*).“

Cha1a.kteristisch ist auch eine Verfügung des Kaisers Leo, daß,

wenn das Weib, um den Mann zu kränken, durch Abortieren die Frucht

vernichtet, der Mann sie verstoßen müsse, weil dies das deutlichste

Zeichen der Feinds'chaft der Frau gegen den Man sei. Eine andere

Bestrafung der Frau wird nicht erwähnt“).

Es bedai—f keiner Weiteren Beweis'e, daß die rnit der Zunahme de1

allgemeinen Demo1a.iisation zu einér öffentlichen Kalamita:t angewachsene

F1uchtabtreibung schließlich gesetzliche Maßnahmen erhéischte und in

gewissen engen Grenzen auch damit bedacht wu1de. Daß diese staat-

lichen Eingriffe das Übel nicht beseitigten, weil sie es nicht an da

Wurzel angriffen, weil sie die römische Volksanschauung von der Zu-

lässigkeit der Abtreibung im allgemeinen und im besonderen nicht bei

unverheirateten Weibern aufhoben‚ geht aus manchen zeitgenössischen

Aufzeichnungen, besonders von zum Christentum bekehrten Männern

1) Oodiois Theodosiani Lib. IX, Tit. XV, Edit. sit. p. 865: „Si quis in

parentis auf; fi1ii auf. omnino affectionis ejus, quae nuncupati'one pa.rrioidii

oontinetu1, fata p1opera.vmit, sive ola.m sive palam id fue1it enisus, neque

gladio, neque ignib11s, neque 111111 alia. solenni poena subjugetur, sed insutus

culeo et; inter ejus fe1a,les &ngustias oomp1ehensus serpentum oontuberniis

misoea.tur et ut regionis qualitas tulerit‚ ve]m vioinum mare, vel1n amnem

projioiatur, ut omni elementorum usu vivus oarere incipiat, ut ei coeium

superstiti‚ terra mortuo aufemtu1.”

”)Codex Theodosim1us, Leges Novellae, Ed. Goihofredus, Lugd. 1(‘(11'3,

T. IV, hit. VII, 19. 3

a)Inr1perato1-is Leonis Augusti Constitutiones Novellae 1560, Con-

shit. XXX, p. 70: „Quum de muliere, qua‚e propter inimicitias, quas cum

marito habet, de industria abortando, neque in vitae lucem foetum pro-

ducendo, seminis ipsius fruotum opprimit, duae leges latae sint, quarum

una. repud.iare injuria affeotum maritum jubeat, altem vero non per-

mittat: nos legi divortium suadenti assentientes illi ut multo utiliori

autoritatem attribuimus.“
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hervor. Der um das Jahr 170 lebende Athenagoras schrieb:

„Qui mulieres medicamentis abortivis utentes homines oecidere et

rationem reddituras Deo dicimus“. Als Strafe wird hier also nur die

Ablegung der Rechenschaft vor Gott angegeben. Und später ruft

Minucius Felixl)‚ der zur Zeit des Alexander Severus schrieb,
also gerade dann, als die erste wirkliche, wenn auch eingeschränkte

Verordnung gegen den kriminellen Abort erschien, den Römern auf

die Beschuldigung, daß die Christen mit dern Morde und Blute

eines Kindes eingeweiht “werden, zu:

„Von Euch sehe ich, daß Ihr neugeborene Söhne bald wilden Tieren
und Vögeln aussetzt, bald die durch elendigliche Todesart erwürgten

aus dem Wege schafft. Es gibt Personen, welche durch eingenomené

Arzneimittel in ihrem Leibe selbst die Entstehung des künftigen
Menschen vernichten und einen Kindermord begehen, ehe sie gebären.“

Dieser Erguß deckt sich mit der Anschauung des Tertullian“),
der in seinem, unter Septimius Severus (193—211) geschriebenen

„Apologeticus“ die gleichen Vorwürfe gegen die Römer erhebt, den
Christen aber die Ansicht zuspricht, keinen Unterschied zwischen
dem Morde eines Erwachsenen oder einer Frucht des Mutterleibes zu
machen.

Diese Auffassung ist aber keine originelle und das Urheberrecht
kommt weder dem Tértullian noch einem anderen Kirchenvater
zu, denn sie ist jüdischen Uréprunges, wie der oben wiedergegebene
Ausspruch des J osephus*‘) beweist.

4. Kanonisches Recht.

Hatten auch die erörterten Erlasse der römischen Kaiser gegen
die Fruchtabtreibung, wie aus den Entrüstungsworten der Kirchen—
väter hervorgeht, keinen sonderh'chen praktischen Erfolg, auch nicht
als späterhin noch manche Strafverschärfungen hinzugefügt worden
waren, so bedeuteten sie doch vom reinen Rechtestandpunkt aus,
trotz ihrer Beschränkungen, einen Fortschritt gegen frühere Zeiten.
Das kenonisehe Recht, das sich in den folgenden Jahrhunderten bildete
und allmächtig wurde, hat, wenn es euch bestrebt war, den breiten
Volksmassen die Überzeugung beizubringen, daß die Abtreibung an

1) M.Minucii Felicis Octavius, Edit. Lübkert, Gap.XXX‚ Leipzig
1886, p.62.

2) Tertullian, ]. c.: „Nobis vero homicidio semel interdoito, etiam
conceptum utero, dum adhuc sanguis in hominem delibatur, dissolvere
non 1icet.“

„) Vid. p. 19.
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sich un1noralisch sei, und dies auch in gewissen Grenzen er17eiohte,

doch in vielen Beziehungen jenen alten zivilen Rechtsboden verändert,

und durch seine Bestimmungen bis in die neue Zeit hinein die Kri-

minalität der Fruchta.btreibung zum Gegenstand unsubstantiierter,

meistens willkürlicher Auffassung gemacht.

Die ältesten Kirchenvä.ter waren bestrebt, die Frage des kriminellen

Aborbes vom ethischen und strafgerichtlichen Standpunkte aus radikal

zu behandeln, d. 11. sie erblickten allgemein in der Fruchtabtreibung

den Kindesmord. Der Frucht im Mutterleibe erkannten sie, nach der

Anschauung der „Alzadexnie“, die zur Zeit des Severus und Auto—

ninus populär wurde, und1m Gegensatze zu der Auffassung der Stoiker,

in einer bestimmten Periode eine Seele zu. Wie diese Anschauung

auch in spezifisch römischen Kreisen verbreitet war, ersieht man aus

‘ einer Stelle des Talmudl).

Antoninus Pius„ der mit dem berühmten jüdischen Gelehrten

Rabbi in sehr freundschaftlichem Verkehr stand, warf einst die F1&ge

auf: zu welcher Zeit die Seele der- werdenden menschlichen Leibes-

fruchi; zuteil werde, ob schon während der Befruchtung des Eies“) oder

nach Ausbild1mg des Embryo”)? Der Kaiser behauptete das erstere,

weil sonst der lebenlose Samen verderben' würde, während

Rabbi das letztere glaubte.

In der Didaskaliu, der Grundschrift der apostolischen Kon-

stitutionen, die seit dem dritten Jahrhundert nicht nur in ihrem

Vaterlande in Geltung war, sondern auch in Oberitalien Eingang ge-

funden hatte und dort als apostolische Schrift und kirchliches Recht

gegolten hat, ist die Frage der Abtreibung durchaus in jüdischer Auf-

fassung behandelt —— wie ich glaube — weil der Verfasser, wie aus allen

Einzelheiten deutlich genug hervorgeht, ein übergetretener Jude ge-

wesen ist. Es wird als Vorschrift gegeben, weder die Frucht im Mutter-

leibe noch das geborene Kind zu vernichten, weil nicht ungestraft das.

Ausgebildete und von Gott mit einer Seele Versehene getötet

werden könne‘). Die Beseelung der ausgebildeten Frucht erinne1t auch

-dem _Worte é£emowauévov nach an die Septuaginta.

Nach der Meinung der Kirchenväter erhielte die Frucht_ die Seele

nicht erst beim Geborenwerden. „Anima. non est aér ore conceptus,

1) Sinedr. 91, 2.
2) nvpa hmm.

3) 11-1533 mm:.

‘) Constitutiones a,joostolciae ed. Ueltzen, Suerini 1853, Lib VII

cap 3,1).162: „013 (powvfiaezg zé;wov 000 54: <pöogé‚ oööé zö 7wvn8äa: 6:71:09;-

zeveig‘ miv yag 16 éé'emovaévov, 1‚bvxiyv Äaßöal nagä 19'805, q)ovwöév énößmg-

Öfiaetaz.‚ äöluwg dwaageöév. ‚



88 Die Gesetdebung über die rechtswidrige Fm}chtnbtreibung.

quia multo prius gignitur zmima quam concipi && possit‘). Sie fanden
ferner die Macht, die das römische Recht den Vätern über ihre Kinder
einräumte, zu groß, trotz der Einschränkungen, die dieselbe zu den_
Zeiten Trajans, Hadrians und. der Antonine erfahren hatte. Das
Ankämpfen gegen die väterliche Gewalt über die Geborenen mußte
aber notwendig die Anschauungen über das unbedingte Recht auf die
Frucht im Mutterleibe aufheben. -

In der ersten Zeit hatte dieser Standpunkt keinen sichtbaren Einfluß
auf das staatliche Recht; denn selbst der christliche Justinian fand
sich noch nicht veranlaßt, ihn bei der Kodifizierung des römischen
Rechts zu berücksichtigen.

Die ethisch und faktisch klare, einschränkungslose Stellungnahme
der frühen Kirche fand auf vielen Konzilien ihren Ausdruck.
Für die Beurteilung der Natur des Verbrechens der Fruchta.btreibung
hatte auch der Umstand eine sehr wichtige Bedeutung, daß dem Fötus
die zur Seeligkeit notwendige Taufe entzogen wurde?).

Das Konzil zu Elvira verbot schon im Jahre 805, den des_ Ab—
treibens schuldigen Müttern auch in der Todesstunde das Abendmahl
zu reichen: „si qua mulier per adulterium absente marito conceperit,
idque post facinus occiderit‚ placuit, neque in finem danda. esse
ccmmunionem, eo quod geminaverit scelus“.

Das Konzil zu Ancyra im Jahre 314 bestrafte die Abtreiberin
milder, nämlich mit einer zehnjährigen Buße.

Das Konzil zu Lerida im Jahre 524 bestimmte eine siebenjährige
Buße und siebenjährige Verweigerung des Abendmahls:

„ut in utroque sexu adulteris post septem annorum curricula onm-
munio tribueiwtur; ita. tamen ut omni tempore vit_a.e sua.e fletibus et
humilitate insisterent, ipsis veneficiis autem in exitu terntum, si
facinora sua omni tempore vitae suae deflevissent, communio trib1w-
retur“.

‘

1) Lactantius, De opific. Dei, Oxonii, 0.17, p. 833.
2) Dagobert, Cap. III, Tit. VII, Cap. 20: „Quod. sine sacrament(f

regenerationis (anima infantis) a,bortivo modo tradita, sit ad inferos.“Ferner Menochius, De arbitrar. judic. quaestionib. et causis Colon.
Agr. 1599, p. 518 , ‚ . . .‘mtione sacroszmcti baptismatis habenda est majorratio animati foetus quam inanimati“. —— Hieron. Florentini: Von zwaifal—
haften Menschengeburten etc. 1658, behauptete, was alle theologischen Fa-kultäten damaliger Zeiten beschäftigte und. bis an den Papst ging, daß dieTaufe allezeit und. auch dann einem Fötus nötig werde, wenn er kaumeines Gerstenkoms Größe hätte. Bullarium magnum„ Lugd. 1655, T. II,p. 648. Bulle des Papstes Sixtus V. —- Zachias, Quaest. medic-o-Iegal.Lips. 1630, Tit. II‚ quaest IX, p. 202.
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Das Konzil zu Konstantinopel (692) setzte Abtreibung und
Totschlag gleich, „weil es keinen Unterschied mache, ob jemand einen

erwachsenen Menschen töte oder ein Wesen in den Anfängen seiner
' Bildung, in der Zeit seiner Beseelung, wenn es sich noch in den Händen

des Schöpfers befinde1). _

Ein im Jahre 847 zu Mainz abgehaltenes Provin2ialkonzilium stellte
das Verbrechen der Abtreibung der4Leibesfrucht zwischen Parricidium
und Homicidiunfi). '

Ebenso deutlich sprach sich das Konzil zu Worms im Jahre 868
aus. Es heißt im 81, Canon desselben: „Mulieres igitur, qua.e ante
tempofis plenitudinem conceptos utero infantes voluntate excutiant, ut
homiciclae procul dubio habendae sint.“

Die Synoden zu Bamberg und Würzburg in den Jahren 1298.
1446 und 1491 und die „Casus reservati“ 1687 exkommunizieren und
verweisen diejenigen, welche „sterilitatem vol abortum mulierum quo—

modolibet proburant“ unter die „Casus -episcopo reservati“.

Aber. sicherlich schon lange vor dem Konzil von Konstantinopel

war, wie man rückwärts aus den ältesten deutschen Gesetzen schließen

kann, in die klare kirchliche Auffassung. des Aborts als Mord ein dieselbe
trübender Faktor eingetreten. Augustinus, der gegen Unfruchtbar-

Inachung und Abort eiferte, hatte sich so darüber geäußert: „Soweit

ist diese grausame Leidenschaft schon gediehen, daß man sich Gifte

für die Sterilität besorgt und, wenn diese nicht helfen, man die

empfangene Frucht auf irgendeine Weise innerhalb der Eingeweide

tötet oder austreibt. Der Untergang des Embryo wird mehr gewünscht

als sein Leben.‘ Wenn er bereits im Uterus gelebt hat, will man ihn

nicht geboren lassen werden“)“

Die Belebung und Beseelung; dos Fötus.

Die Frage, Wann der Fötus lebt oder beseelt ist, beant-

wortet Augustinus nicht, ja. er bezweifelt an einem anderen Orte“),

1) Pott. Aerodius, Lib. 8, rerum Judie. tit.5, de venificiis.

2) COneiliurn Moguntinum I: Canon 20: „Parricidius severius poenitentia
injungatur.“ — Canon 21: „Idem de mulieribus partum necantibus.“ ——
Canon 22: „Idem de homioidiis.“ ‘

“) Augustini Opera, Paris. 1690. T. X, lib. I de Nupt. et concupiscentia.
Cap. XV, p. 289.

‘) Opera, T. VI, Enchirid. de fide spa et caritate. Cap. LXXXVI. p. 228.

„Ac per hoc scrupulosissime quidem inter doctissimos quaeri ao disputari
potest‚ quod utrum ab homine inveniri possit ignoro, quando
incipiat home in utero vivere, utrum sit quaedam vita et ooculta
quae nondum motibus vivantis appamat.“

‚.



90 Die Gesetzgebung über die rechtswidrige Fruchtabtreihung.

ob Menschen dies je werden feststellen können. Die Lösung dieser
Frage Wird aber doch auf Grund seiner Erläuterung der Bücher Mosis
gegeben‘). Die Verwendung der Übersetzung der Septuaginta, die
zwischen einem Foetus formatus mad non formatus unterscheidet,
führt dazu, das durch Gratian (1150) im Decret“) formulierte
Dogma auszusprechen: Derjenige begehe keinen Kindesmord, der den
Abort veranlaßt, bevor die Seele dem Körper eingehaucht sei. Es
sei aber die Seele (Leben) nicht früher im Fötus a.ls_ der Körper
gebildet sei, da ja auch Adam erst geformt und. dann belebt worden
sei. Daß Augustinus die Wertigkeit des „ geformten und unge-
formten Fötus auch noch anderweitig hervorhob‚ beweisen seine Aus-
führungen über die Wiederauferstehung, die er der geformten Frucht
noch gerade zukommen lassen will, der ungeformten aber ebensowenig
wie vergossenem Samen 8).

Selbstverständlich mußten, einer solchen Auffassung entsprechend,
auch die für die Abtreibung festgesetzten Strafen sich wesentlich von-
einander unterscheiden. Auch hier folgte man nicht eigener Überlegung,
sondern der Tradition, die sich wiederum auf die eigentümliche Über-
setzung der Septuaginta. und dießrläuterung des Philo stützte:

„Wenn das Abgetriebene ungestaltet war, soll der Täter mit Geld
bestraft werden, sowohl wegen der Mißha.ndlung, als auch wegen des

1) Augustini Opera, Paris. 1680, T. III, Lib. II, Quaestion. in Exod.,
Quaest. LXXX, p. 448. Zugrunde gelegt wird folgende Bibelübersetzung

nach der Septuaginta (vide vorher): „Si eutem litigabunt duo viri
et perousserint mulierem i_n utero habentem, et exierit infa.ns
ejus nondum formatus detrimentum patietur quantum indixerit
vir mulieris et dabit cum postulatione.“ Alsdann fährt er folgender-
maßen fort: „Quod vera non formatum puerperium noluit'. ud homicidium
pertinere, profecto nee hominem deputswit quod tale in utero geritur. Hic
de anime» quaestio salat agita‚ri (hiernach ist dies also eine alte Streit-
frage) utrum quod formatum non est ne animatum quidem post!“:
intelligi, et idee non sit; homicidium quia nee exnnimatum dici
potest si adhuc animam non habeba.t.“

2) Corpus juris canonici, Para I, Decretum Gratiemi, ed. Richter,
Lips. 1836, Pars II, Cause XXXII, Quaest. II cap. VIII, IX, X, 13. 974.

.. „Si ergo i11ud inforrne puerperium jam q11idem fuerit, sed adhuc quo-
dummodo informiter animatum (quoniam magne de anime, est quaestio)
non est, praecipitanda indisoussa temeritate sententiae, ideo lex ndluit
ad homicidium pertinere, quia nondum dici potest anime. vivn. in

eo corpore, quod sensu caret.“
3) Opera, T. VII, Cap. LXXXV, p. 228: „Si enim resurrecturos eos

clixerimus, de iis qui jam formati sunt tolerari potest, utounque quod
dicitur: informes vera abortus quis non proclivius perire arbitretur, sicut
semina quae concepta non fuerint?



‘ Kanonisehes Recht. 91

Hindernisses, das er der Natur hei Gestalttmg des Menschen, des
schönsten Lebéwesens, bereitet hat. .Wa.r aber das Abgetriebene
schon mit Gestalt versehen, besaß es bereits ordnungsmäßig seine
Gliedmaßen und seine menschlichen Qualitäten, so soll der Übeltäter
sterben.“

Man erkennt, daß Philo zu dem Texte der Septuaginta noch ein
begründendes Rankenwerk hinzutat, das weiter Zweifel erregen konnte.
Besonders zu bemerken ist jedoch, daß, während sich so-
wohl die Septua.ginta als Philo nur auf den zufälligen,
durch mechanische Gewalt bewirkten Abort beziehen, aber
weder die beabsichtigte mechanische noch die dynamische
Fruchtabtreibung berücksichtigen, die Kirche jede Art des
Zustandekommens von Abort mit der Erläuterung der
Septuaginta deckte.

Das kanonische Recht nahm die Auffassung des Augustinus an.
Um dieselbe praktisch durchzuführen, bedurfte es aber noch einer
genauen Fixierung des Zeitpunktes, wann die Beseelung der aus-
gebildeten Frucht erfolge. Ein Knäuel willkürlicher Annahmen
wurde hier von den Glossatoren des J ustinianeischen und kam-
nischen Rechtes gewickelt, das zu zerstören erst spät, im vergangenen

Jahrhundert, gelang.

Hippokra‚tes hielt für die Gestaltung des männlichen Embryo 30,
des weiblichen 42 Tage für erforderlich. Aristoteles, der nicht von
der Beseelung, sondern von der Bewegung des Fötus spricht, ist der
Meinung, daß sich diese bei einem männlichen Fötus am 40.‚ bei dem

Weiblichen am 90. Tage der Schwangerschaft einstelle, will dies aber
nicht als sicher angesehen wiss’en. Diese Angabe wiederholt auch

Plinius, und der Talmudl) meint: „Wenn jemandes Weib sehon
schwanger ist und —er wollte dann erst Gott bitten, daß sie einen Sohn

gehéire‚ dessen Gebet wäre vergeblich ; doch dürfe man darum noch

bitten bis zum 40. Tage.“ Auch Galen*) glaubte, die Frucht werde

am 40. Tage nach der Konzeption belebt.

Wesentlich kam für die Festsetzung des Beseelungstermines wieder

die Bibel“) in Frage. Eine Mutter solle nach derselben, wenn sie einen

Knaben geboren hatte, nicht vor dem 40., und wenn sie ein Mädchen

geboren, nicht vor dem 80. Tage im Tempel erscheinen.

Und zu dieser, zweifellos aus rein hygienischen Ursachen ge-

gebenen Vorschrift, macht Johannes Teuton1cus, der Glossator

_

1) Mischna Berachot @. 9, M. 3.

2) Galeni Opera, Lugduni 1643, lib. XV, cap.5.

“) Leviticus Cap. 12, Vers 2.



92 Die Gesetzgebung über die rechtswidrige“ chhtnbtreibung.

des Dekretsfi) die „erkläronde“ Bemerkung, dies sei angeordnet, „quia
tot diebus (40) mortuus est infans ante infusionem animae sed foetus
femineus 80 diebus“ und fügt ferner hinzu: „Die Seele Wird dem männ-
lichen Embryo früher als dem weiblichen eingehaueht.“

Die Gelehrten des Tolmud sehen diese Termine nur als für die
definitive Ausbildung des Geschlechtes maßgebend an. Der größere
Teil war sogar der Meinung, daß beide Geschlechter mit 41 Tagen
differenziert seien.

Dem einzig widersprechenden R. Ismael wird in der Gemara. ein
historisches Experiment zur Widerlegung vorgehalten. Die Königin
Cleopa.tra ließ zwei Mägde, die zum Tode verurteilt waren, schwängern,
und als man die Früchte nach 41 Tagen untersuchte, war die eine männ—
lich, die andere weiblich. Auf den Einwurf R. Ismaels, daß die
mit dem weiblichen Kinde Schwangere dann wahrscheinlich schon
40 Tage vorher schwanger gewesen war, wurde ihm erwidert, daß
die Magd der Sicherheit des Experimentes wegen vorher ein Ab-
treibungsmittel erhalten habe. Darauf erwiderte R. Ismael sehr
richtig, daß manche Frau auf ein solches Mittel nicht
reagiere.

Der Glossator des J ustinianeischen Rechtsbuches, Accursius,
kennt nur einen Termin der -Beseelu:ug‚ den 40. Tag. Er bemerkt zu
der Stelle des Ulpian*)z „Wenn es erwiesen ist, daß ein Weib ihrem
Leibe Gewalt angetan und dadurch die Frucht abgetrieben hat, so solle
sie verbannt werden“: ante 40 dies, quia. antea non era,t homo; postea
de homicidio tenetur secundum legen Moysis, ve] legem Pompejam de
parricidiis.

Die späteren Rechtslehrer folgten mit sehr wenigen Ausnahmen")
in der Berücksichtigung nur eines Termines für die Beseelung, der
Accursischen Glosse. Freilich ist dieser Zeitpunkt nicht immer fest-
gehalten und für ihn auch der 60.4) oder 80. oder 90. Tag, oder der
Beginn der' zweiten Hälfte der Schwangerschaft, wie z. B. in Sachsen, '
angenommen worden ist.

Die Unterscheidung zwischen belebter und unbelebter Frucht mit
ihrer außerordentlichen Tragweite, fand selbstverständlich auch in' den
Dekretalen Platz, die auf der Höhe des Mittelalters das Weltreeht

1) Deoretum Gratiani c. glass. Basileae, pars I, dist. V.
2) Ulpian, 1. c.

3) Mono chius, ]. 0. Gas. CCCLVII, p. 518, hält die doppelten Termine
für die Beseelung mit einer „anima rationalis“ für richtig, und diese Be-
stimmung fand sich auch in der Comet. Mediolanensis.

4) Zachias, 1. c. Tit. II, quaest. IX, 1). 205.
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darstellteri und ging in die weltlichen Gesetze, z. B. das fränkische

über. Aber auch Widerspruch erhob sich gegen sie von seiten Denkender,

die ihrer Zeit um Jahrhunderte voraüs waren, z. B. vom heiligen

Basilius, der sie ganz verwarf. Er begründete die unterschiedslose

Bestrafung der Abtreiberinnen auch dadurch, daß meistens bei ‚den

Abtreibungsversuchen auch die Mütter zugrunde gingenJ) Weder er

noch Benedictus Levita, der auf die Vulga.ta zurückging, noch der

Canon Wormatiensis, der sogar die Verhinderung der Kon-

zeption bestrafte“), richteten mit ihrer Anschauung etwas aus.

Selbst der kluge Sixtus V. (1585—1590), der ganz allgemein den

kriminellen Abort und die Unfruchtb=armachung, die damals häufig

vorgekommen sein müssen, -in einer besonderen Bulle"), soivveit die

Strafhöhe in Frage kommt, mit der für Tötung bestehenden gleich—

stellte, erreichte mit seiner Anschauung keinen dauernden Erfolg. Als

Gründe der Strafbarkeit führt er an: das Ungeta.uftsein der Seelen,

die Beleidigung Gottes, der von einem Geschöpf wenigen angebetet

wird, die Schädigung der Elfiern, deren Hoffnung auf Nachkommen—

_schaft dadurch betrogen wird und. der Mord des Fötus, der ein derWelt

nützliches Wesen und ein Gläubiger hätte werden können.

1) Basilius (Opera„ Parisiis 1638, T. III, p. 22) in Epistola. ad Amphi-

lochiurn: „Quae de industria £oetum oorrupit caedis poenas 1uat; formati

ve1 informis subti 1itas & nobis non attenditur. Hic enim non solum quod‘

nasciturum fuit vindicatur, sed. etia.m ipsa. quae sibi insidia.s paravit,

cluoniaun ut plurimum ejusmodi inceptis unaquoque mulierss intereunt.“

2) Coqoilii relat. Cap.V.- „... Si aliquis .. . homini a.ut mulieri

aliquid feoerit ve] ad potandu‘m dederit, ut non possit .generare aut

00ncipere u4; homioida. teneatsur.” Vgl. auch die späteren Auseinander-

Setzungen hierüber.

3) Bullarium magnum roman. Luxemb. 1742. T. II, p. 702, Bull.

LXXXVII. Contra, a‚bortum quovis modo procurantes.

„Omnes et quoscunque, ta.m viros‚ quarn mulieres, cujuscunque sta!;u_s,

gradus, ordiniza et conditionis, etiam clerioos seculares, vel oujusvis ord.1ms

r"gulanras‚ quavis dignita.te et praeerrfinentia, eoclesiastica ve1 mundana. ful—

gentes‚ qui de cetero per se aut interpositas persona.s abortus, sau foetgxs

irnma.turi, tum animati quarn inanimati, formati ve1 inforrp1g

°.iectionem procuraverint, peroussionibus, oneribus, labom'busque_ .mul1e_r1

l’raegnanti impositis, a.o a,]iis etiam incognitis vel maxime exquisfins ratxo

nibus ita. ut re ipsa, abortus inde secutus fuerit, ac etiam p_ra.egnantes

iPSa.S mulieres, quae scienth praemissa £ecerint, poena.s tem div1n9, quam

humano jure, ac ta.m per canonicas sanotiones et Apostolioa.s oonst1tuinones

Quam civih'a jura, adversus veros homioidas, qui homic?dium volun-

tarium actu et re ipsa. patraverint, proposi’oas et inflictaß eo 1pso 11:murrere

hat: ncstra. perpetuo valitura. oomtitutiona sbatuimus et orchr_lamus‚

ipsa‚sun poenas‚ leges et constitutiones ad causas pmefa.toa extend1mus.“
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Schon drei Jahre später (1591) wurde das Wesentliche dieser Bulle,
die Beseitigung des Strafunterschiedes, ob der Fötus belebt oder unbelebt;
sei, in Übereinstimmung mit der älteren kirchlichen Auffassung. wie sie
z. B. durch Innocenz III. (1198—1216) in einer spe2iellen Entscheidung
zum Ausdruck kam), durch Papst Gregor XIV. wieder beseitigt”).

Bis in das vorige Jahrhundert hinein haben diese falschen, zum Teil
auf rein kirchlichen Beweggründen sich aufbauenden Anschauungen
Geltung gehabt, und wenn hier und da. der Versuch gemacht wurde,
statt der willkürlichen Festsetzung eines Termins für die Beseelung
die erste Bewegung des Fötus als Kriterium des beginnenden Lebens
zu nehmen, so war damit ebensowenig der Boden gegeben, auf dem
das Strafrecht, falls es seinen Zweck erfüllen soll, losgelöst von allen
tendenziösen Rücksichten, auf Grund sicherer objektiver Ergebnisse die
Übeltat ahnden konnte.

Es wm°de bereits der außerordentlichen Macht gedacht, die daS
kanonische» Recht über die Rechtsansphauungen der Welt beinahe
1500 Jahre hindurch gehabt hat. Es zeigt sich dieser Einfluß auch
darin, daß die „Ieges Barbarorum“, soweit sie den Abort behandeln„
entweder bald durch das kanonische Recht verdrängt wurden- und
auf die weitere Gestaltung der Frage über die Fruchtabtreibung ohne
jeden Einfluß blieben, oder Bestimmungen resp. Begriffe aufnehmen,
die aus dem ka.nonischen Recht, (1. h. in diesem Falle aus der Bibel
stammten.

Die kirchlichen Strafen für den Abort waren stellenweis andere als
die weltlichen und standen entweder allein in Geltung oder zusammen
mit den weltlichen. In dem ältesten alemannischen Sacmnmi1tarium"L
ungefähr aus dem Jahre 1000, finden sich in den Bestimmungen „de ho—

1) Inne centius III Priori et fra.tribus Carthusiensium. Sicut ex literarum
vestrarum tenore a.ccepimus‚ cum quican presbyter vestri ordinis, qui prius'fuerat niger monaohus, quandam mulierem praegnanteni, (nun qua con-
traxerat consuetuclinem inhonestam, et quae adserebat, se concepisse ex 60.per zonam adripuerit quasi ludens, ipsa per hoc sic se adeeruit esse laesauuquod occasione hujus modo abortivit: propter quocl idem presbyter pro—borum virorum usus coneilio se ipsum duxit ab altm-is ministerio

sequeshmndum (quare nobis humiliter supplicastis, ut cum eo ager9misericorditer dignaremur): Nas vera . devotioni vestrae insinuatione
pmesentium rospondemus, quod si nondum erat vivificatus conteptu5.ministmri poterit, alioquin debet ab altaris officio abstinere.“

2) Bullarum magnum rom. T. II, p. 766. Bull. Moderatio constitution.
a Sixto V edit. . _

3). Monumenta veteris liturgiae alemannicae ed. Gerbertus 1779,Tom. II. Judicium poenitentis, p. 20.
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micidio etsa.nguinis effusione sine morte, et qui parvulos oppressos hie

qui sine ba.ptismo moriunter, et abortus et qui membra sua abscindunt

et qui praebent ducatum barbaris“ folgende Fortsetzungen:

„Mulieres qui fornica.ntur et partes sua.s negant, et eas quae agunt

ut 11teros conceptos excutiant, antiqui patres instituerunt usque ad

exitum vitae, nunc humanius adfinitum est, X annos peniteant.“

„Mulier si occiderit filium -suum in utero ante XL dies, annum I

peniteat; si vero XL dies & conceptione, ut homicida peniteat III annos.“

Die St1a.fen werden in der letzten Bestimmung nach dem Tage der

Konzeption bestimmt — also vollkommen Willkü1liCh, und als Mord

nur der Abort nach dem 40. Tage angesehen!

An der Hand der folgenden Bestimmungen wird man die interessante

Tatsache leicht verfolgen können, wie allmählich die materialistische,

einer gewissen Geistesrichtung genehmste Auffassung der Abtreibung

als einer Sachbeschädigung, die eine Restitution des be-

schädigten Objektes ausschließt, und deswegen entsprechend

durch materiellen Ersatz gesühnt werden muß, —der höheren recht-

lichen und. ethischen Auffassung des Embryp als Menschen wich,

wie sie unsere Zeit geschaffen hat. Nicht etwa als ob ich meinte,

daß die Empfindung breiter Volksschichten sich im Laufe

der Jahrtausende trotz Religion und wachsender allge-

meiner Kultur in bezug auf die Rechte des" Fötus oder das

Unethische der Abtreibung viel geändert habe —— nur das Straf—

recht an sich hat, bis zu einer gewissen Grenze, in der Auffassung

des Verbrechens und des Objektes des Verbrechens erhebliche Fort-

schritte gemacht.

5. Das alte germanische, angelsächsisehe und das deutsche

Recht alter und neuester Zeit.

Salische Gesetze*).

Diese unter den ersten Merovingern erlassenen Gesetze bestimmten

bezüglich der F1uchtabt1eibung

XXVI. 54.81 quis feminam genuinam gravidam t1abattit et ipsa

femina fuerit mortua XXVIII M. den.., qui faciunb sol. DOC culpubilis

judicetu1.

ä5. Si quis ve1‘o infantem in ventre matris sua.e acciderit VIII M. den..,

qui faciunt 5101.00.

1) Lindenbrog, Codex legu1n antiquar. F1anoof. 1613, Lex Salica,

p 324.I11 Cap. XXL äIV, Wird auch eine Strafe für den ausgesetzt „qui

mulieri he1ba‚s dederti ut infantes habere non possit.‘
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Charakteristik: Voraussetzung des durch Gewalt verübten, be—
absichtigten oder unbeabsichtigten Verbrechens ist, daß das Kind gelebt
habe. Geldstrafen. Die Mutter ist dreiundeinha.lhnml soviel als das
Kind bewertet.

Alemannische Gesetze‘).

Tit. XCI. Si quis mulieri praegnanti abortivum feeerit, item ut jam
00gnosci possit, utrum vir an femina. fuit; si vir debuit esse cum XII soli—
discomponat; si autem femina cum XXIV. Si neutrum 00gnoscere potest,
et jam non fuit formatus in lineamenta. corporis cum XII sol.
componat. Si amplius requiretur, cum sacramentalibus suis se idoniet.

Tit. LXXVII. Si qua mulier gravida. fuerit et per factum alterius in-
fans natus mortuus fuerit auf; si vivus natus fuerit et octo dies non vivi'o,
cni imputatum fuerit XL solidis solvat aut cum XII medjis electus juret.

Charakteristik: Abort durch mechanische oder dynamische
Gewalt, die ein Dritter angewandt hat. Anklänge an den Begriff des
Foetus formatus und. nondum formatus des ka.nonischen Rechtes. Ein
lebensfähiger Fötus kommt im ersten Gesetz nicht, wohl aber _im
zweiten in ‚Frage, das- ebenfalls teilweise an die bekannte Bibelstelle
erinnert. Die Beschädigung der Mutter wird gar nicht in Betracht
gezogen. Geldstrafen.

Ripuarische Gesetze*).

Tit. XXXV1. @ 10. Si quis part1un in foemina intefi'ecerit sen natmn
priusquam_nomen habea.t, C. solidis culpabilis judicetur. Quad si matrem
cum partu interfacerit, sepuingentis solidis mulcnetur.

Charakteristik: I-Ierbeiführung des Aborts nur durch einen
Dritten. Bedingung für die Geldstrafe ist ein tot zur Welt gekommenes
Kind. Tod der Mutter wird siebenmal so hoch gesühnt als der
der Frucht. '

Longolm.rdisclw Gesetze”).

Lil).I, Tit.VIII‚ cup.18. Si quis perousserit ancillam gru.vidam et
nhortum feeerit, componat- solid. tree. Si autem ex ipsa‚ percussura. mortua.
fuerit, componat emn, simul et quod in utero ejus mortuum fuerit.

Lil). I, Tit. IX, cap. 4. Si infans in utero matris snae nolendo ab aliquo
occisus fuerit, si ipsa. mulier libera est, et evaserit, a.ppretietur ut 1ibem
secundum nobilitatem suam: medietatem quo ipsa‚ valuit, et infans ipse
componatur. Nam si ipsa mortua fuerit, comp. ipsam secundum genere-

1)Ibid. Lex Alamannorum (011.600), 13.887.
2) Lindenbrog, Lex Ripuariorum, p. 456.
“) Lindenbrog, l. c. Leges Longobardorum (ca. anno (543), p. 525 11.520.
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sita.tem suam: exoepto qui in utero ej.us mortuus fuerit, comp. ut supra.

cessante faida, quia nolendo fecit.

Charakteristik: Aborb nur durch äußere Gewalt. Unterscheidung

des Standes der Schwangeren (Unfreie und Freie) für die Höhe

der Geldstrafe. Die fruchtabtreibende Mutter unberücksichtigt. Der

erste Teil erinnert auch in der Fassung an das biblische Gesetz,

in dem zweiten findet die Unabsichtlichkeit der Tat ausdrüékliche

Berücksichtigung. '

Bajuvarische Gesetze1).

Tit. VII, cap. XVIII. Si que. mulier a1ii potioxiem dederit, ut avorsum

faceret, si smoilla est, CC. flagella suscipiat, et si ingenua, carea'c 1ibertate,

servitio deputa‚nda cui Dux jusserit.

T. VII, cap. XIX. 1. Si quis mulieri ictu quolibet avorsum fecerit‚ si

mu]ier mortua. fuerit, tanquam homicida teneatur.

2. Si autem tantum partus extinguitur, si adhuc partus vivus non fait,

XX sol. componat. .

3. Si autem jam vivens fait, weregildum persolvat LIII solid. et tre-

missem. '

4‘ Si avorsum feoerit, in primis XII solid. cogatur exsolvere: deinde

ipse et posteri sui per singulos annos, id est, autumnos singulos sol.

usque in septimam propinquietatem de patre in fi1io.

5. Et si neglectum unius anni feeerint, tunc iterum XII solid. solvere

coguntur et deinceps ordine praefato, donec series rationabilis impleatur.

T. VII, cap. XX. 'Propterea. diuturnam judicaverunt anteoessores nostri

conmositionem et jüdioes, postqua.m religio christianita.tis inolevit in

mundo. Quia. diuturnam, postquam inoarna.tionem susoepit anima, quamvis

ad nativitatis lucem minime pervenisset, patitur poenam; quia (anima)

sine saora‚mento regenerationis &bortivo modo_tra.dita est ad inferos.

T. VII, cap. XXL 1. Si vero anoilla. a. quacunque persona debilitata.

fuerit, ut avorsum facereh, si adhuc vivus non fait, cum IV solid. componat.

2. Si a.utem jmn vivus, X solid. componat. Ancilla.e domina refonnentur.

Charakteri stil; : Beeinflussung dmch die Konzilbeschlüsse. Schwerere

Bestrafung sowohl der durch ein Weib herbeigeführten vorsätz—

lichen Abtreibung durch Gifte (Körper- und Freiheitsstrafen), als

auch der una.bsichtlichen‚ durch äußere Gewalt entstandenen (ein-

malige oder fortdauernde Geldbuße bis zum siebenten Gliede der Nach-

kommenschaft). Tod der Mutter ist _Mord. Unterscheidung

zwischen Foetus animatus und nondum animatus. Fruchtabtreibende

Muttér unberücksichtigt.

1) Ibid. Lex Bajuvariorum (ca. 7. Jahrh.), p. 416, 417.

Lewin, Fruchtabtreibung durch Gifte usw. 4, Aufl. 7
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Westgothische Gesetzel),

Lib. VI, Tit. III, cap. 1. Si quis mulieri pmegnanti potionem ad avorsum
a.ut pro necando infa‘nte dederit, occidatur: et mulier quae potionem. ad
avorsum facere quaesivit, si ancilla est, CG flagella suscipiat; si ingenua,
careat dignita.te personae et cui jusserimus servitum tradatur.

Tit. I_II, cap. 2 (Antiqua). Si quis mulierem gravidam percusserit quo-
cunque ictu, auf; per aliquam occasionem mulierem ingenuam avortare
fecerit et exinde mortua fuerit, pro homicidio punia.tm'. Si autem tantum-
mode partus excutiatur, et mulier in nullo debilitato fuefit, et ingenuus
ingenuae hoc intulisse cognoscitzur, si formatum infantem extinxit, CCL
solides reddat: si vero informem, centum solides pro facto restituat.

Tit. III, cap. 8 (Antiqua). Si mu1ier ingenua per aliquam violentiam am;
occasionem ingenuac_a partum excusserit, auf; ex hoc debilimsse cognoscitur,
sicut et ingenui superioris dampni poena mulctetur.

Tit. III, cap.4 (Antigua). Si ingenuus ancillam avorsum fecerit pati,
XX solidos domino ancillae cogatur inferre.

Tit. III, cap. 5 (Antiqua). Si servus ingenua‚e partum excusserit,
ducentenis flagellis publice verberetur, et tradatur ingenuae serviturus.

Tin. III, cap. 6 (Antiqua). Si ancillam servus avortare feeerit, decem
solidos dominus servi, ancillae domina dare cogatur; et ipse servus ducenta
insuper flagella, suscipiat. '

Tit. III. cap, 7”). Nihil est eorum pmvit;ate deterius, qui pietatis im-
memores, filiorum suorum necatores existunt. Quorum quia vitium per
provincias regni nostri sic inolevisse narratur, ut tam viri quam
feminae _scleribus hujus auctores esse reperiantur. Idee hama
licentiam prohibentes decernimus: ut seu libera seu ancilla, natum filium
filiamve necaverit; sive adhuc in utero habens, aut potionem ad avorsum
aoceperit, nut aliquo quocunque mode extingere partuni suum praesumpserib
m0x provinciae judex, auf; territorii, ut tale factum repererit, non ßolum
operatricem criminis hujus public», morte condemnet: aut si vita.e reser-
vare voluerit, omnem visionem oculorum ejus non moretur ex-
tinguere. Sad. etiam si maritum ejus talia jussisse ve1 permisisse patuerit,
eundem etiam vindictae simili subdere non recuset.

Charakteristik: Teilweise Beeinflussung durch römische und kirch-
liche Auffassung. Schadenersatz neben barbarischen Abschreckungs-
strafen.

‘

Alte Ges etze : Todesstrafen für den Ab trei ber durch Gift @ ,
Körper- resp. Freiheitsstrafe für die die Abtreibung wünschende Mutter.
Besonders ist darauf aufmerksam zu machen, daß die A b t r ei 1) u n g
an sich, (1. h. auch einer lebensfähigen Frucht, bestraft

1) Lindenbrog, l. c. p. 126. Leges Wisigothorum (ca.ßOO—700). Tit. III.
De excutientibus partum hominum.

2) Gesetz des Königs Chindaswind (T652), der in dem von den West-
g0then unterworfenen Teile Spaniens herrschte.
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wird, wie die Abtreibung einer getöteten resp. tot zur Welt kommenden.

Abort durch mechanische Gewalt, je nachdem es sich um ver-

ursachende oder leidende Freie oder Unfreie handelte, mit Geld-,

Körper- oder Freiheitsstrafe, der Tod der Mutter wie Mord gesühnt.

Foetus formatus ist zweieinhalbme.l so hoch wie nen formatus bewertet.

Neueres Ges etz : Subjekt des Verbrechens: die Mutter oder ein

Dritter. Dolus der verheirateten Frau vorausgesetzt. Gleichstellung

aller Abtreibungsmethoden. Strafbarkeit d es Versuches.

Veranlassender oder mitwissender Mann ebenso mit Tod oder Blendung

bestraft.

Friesisches Recht 1).

Obschon das friesische Recht eingehende Verordnungen gegen das

homicidium het, berücksichtigt es die Verletzung der Schwangeren gar

nicht. Ja, es rechnet sogar „infentem ab utero sublatum et; enecatum“

zu den Lebewesen, die ohne Sühne getötet werden können.

Fränkisches Recht?).

Die Kepitularien der fränkischen Könige enthalten eigentümlicher-

weise keine originären Bestimmungen gegen die Fruchtabtreibung.

Soweit Verfolgung und Bestrafung derselben überhaupt eintreten, wird

wohl das kanonische und römische, Recht angezogen worden sein. In

dem von Benedictus Levita. verfaßten sechsten Buche der Kapi-

tularien, mit der Überschrift: „Nonnulla. capita legis divinae“, findet

sich die bekannte Bibelstelle der Vulgata. ähnlich übersetzt.

Lib. VI, cap. XII. Si rixe‚ti fuerint homines et pemusserit quis mulierem

praegnantem, et abortivum fece1it, si ipsa. vixerit, subjacebit damno,

quentum expetierit maritus mulieris, et arbitri judioaverint.

Lil). VI, cap XIII. Si autem more ejus fuerit subseouta, reddet anime.m

pro anime, oculum pro oculo dentem pro dente, manum pro menu, pedem

Pr0 pede, adustionem pro adustione, vulnus pro vulnere, Iivorem pro livore.

Angelsächsisches Recht”).

Unter allen noch vorhandenen angelsächsischen Gesetzen, von denen

des „I-Ieiden“ Aethebirht (560) an bis zu denen Wilhelms des Er—

0be1ers (1066—1087), findet sich nur eine Bestimmung, die auf Ab01t

Bezug hat, in des Königs Aelfreds Gesetzen (871—901). Der Einfluß

1) Lindenbrog,l. c..’p 493, Lex Frisenum. Titu1. V.

:) Ihid. p. 984. KaroliMagni (768—814)et Hludov1c1 Pii (814——840)

Gapitula. ab Ansegiso Abbate et Benedicto Levita.

“) Schmid, Die Gesetze der Angelßachsen. ‘.2..Aufl 1858, S. 77.
7*
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der Kirche ist daran sichtbar, daß denselben der Dekalog und fast alle
sozialen Gesetze der Bibel vorgesetzt sind.

Cup. 18. Einleitung. Wenn jemand im Streite ein schwangeres Weib
verletzt, so büße er den Schaden, wie ihm die Richter verschreiben. Wenn
sie tot ist, gebe er Seele uni Seele.

Leges Anglicae. Cap. IX. Si quae femina pmegnems oceidatur, dum
puer in ea sit, solvatur ipsa plane gildo, secundum weram patris, et partua
dimidio gildo, secundum weram patris.

Charakteristik: Reiner Geldersatz für die Tötung der schwangeren
Frau und ihres Fötus. Trotz der Kenntnis der Bibelstelle wurde also
diese Tötung nicht mit dem Leben des Mörders gesühnt.

Die Sammlung Fletafl).

Lib. I, cap. 23, 510. Qui etiam mulierem pmegnantem oppresserit, veI
venenum dederit ve1 percusserit ut faoiat abortivum, vel non concipiat, si
foetus erat jam formatus et_ animatus, recte homi cida est.

% 12. Item facit homicidium mulier quae puerum animan per pota-
tionem et hujusmodi in ventre devastaverit.

Charakteristik: Subjekt des Verbrechens: Ein Dritter oder die—
Mutter selbst. Objekt, wie nach strengem kanonischen Recht, nur ein
Foetus formatus und animatus. Gleichstellung dynamischer" und
mechanischer Mittel. Bestrafung des Abortes wie Mord. Geldstrafe
ganz ausgeschlossen.

Das Schweigen des Sachsen— und Schw&benspiegels über die
Kindesabtreibung Ärklärt sich wohl zwanglos aus der Lückenhaftigkeit
des dargestellten Materials. ' Ein Nichtvorkommen dieses Verbrechens

. wegen hoher Volkssittlichkeit ist auszuschließen, da die früheren und
späteren Gesetze mit ihren zum Teil sehr harten Strafbestimmungen

“ für dasselbe erkennen lassen, daß in der da-zwischenliegenden Zeit—
enklave eine solche Hebung der Ethik und Moral bei wenig veränder-
ten sozialen Verhältrfissen nicht plötzlich entstanden und wieder ver-
schwunden sein kann..

Ähnlich verhält es sich mit den Gesetzen des Kainers Friedrich II.
(1212—1250), der in der Constitutio Sicularum2) sogar den Verkauf,
Kauf und das‚Verabfolgen von Liebestränken oder von Medikamenten
„ad alienandos animos“ oder schädlichen Speisen schwer ahndet, aber

1) Fleta„ seu Commentar. Juris anglicani, Londjni164’7, p. 34; soll die
englisqhen Gesetze unter Eduard L(1272—1307) umfassen.

2) Constitutionum Napolitanar. sive Sicularum libri tres, Lib. III, Tit. XLI
u. Tit. XLII," cap.'1—3.
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die Abtreibung unberücksichtigt läßt. Erst _Vi6]. später (1538) Wird in

der0a.rolina eine Strafnorm, die der Bambergischen peinlichen

Gerichtsordnung wörtlich entnommen ist, hierfür aufgestellt.

Bambergische Peinliche Hals- Gerichtsordnungl).

Art. CLVIII. Item ] So jemannd einem Weibsbilde durch Bezwang /

Essen oder Trinken / ein lebendig Kind abtreibt . . . so solches Uebel ein

Mennsbild thut / der ist mit dern Schwerdt (als ein Todtschläger) zum

Todt zu straffen / so der eines Williger bosshafftiger Weise geschieht /

thä.te es aber ein Weibsbild / an ihr selbst oder einer andern / die soll

-erträ‚nkt / oder sonst zum Tode gestrafft werden / so aber ein Kind (das

noch nieht lebendig wäre) von einem Weibsbilde gei;rieben wurde / sollen

die Urtheyler der Straff halb Raths pflegen.

Peinliche Gerichtsordnung Kaisers Carl V.

Art. CXXXIII. Item so jemandt eynem weibssbild durch bezwang, essen

und. drinoken, eyn lebendig kindt abtreibt, wer auch menü oder weib

unfruchtbar macht, so solch übel fürsetzlioher vnd bossha.fftiger weiss

beschieht, soll der Mann mit dem Schwert, als eyn todachläger, vnd die

Fraw so sie es auch an jr selbe thette, ertrenckt oder sunst zum todt

gestreift werden. So aber eyn kind, das noch nit lebendig wer, von

eynem weibssbild getriben würde, sollen die vrtheyler der straff halber bei

den rechtuerstendigen oder sunst wie zu end dieser Ordnung gemelt, radts

pflegen.

Charakteristik: Keine wesentlich neuen strafrechtlichen Gesichts-

punkte. Subjekt des Verbrechens die Mutter selbst oder ein Dritter

(Mann oder Weib). Deluxe vorausgesetzt. Kulpöse Abtreibung} straf-

‘frei. Es wird ein Foetus animatus und nondum animatus des kano-

nischen Rechtes, oder vielleicht besser ein Foetus vivifieatus und

nondum vivificatus nach der Auffassung des Decretale des Papstes

Innocenz unterschieden. Versuch des Verbrechens sowie

Beihilfe unbe-rücksichtigt.

Man sieht in dieser gesetzlichen Bestimmung der Carolina außer

manchen Unklarheiten, die bereits in den Leges Wisigothorum beseitigt

worden waren, noch die gleichen Hindernisse für die Rechtsprechung

_ Wie vordem bestehen. Da die Abtreibung an sich, d.h. die Unterbrechung

des Werdeprozesses eines Menschen hier nicht bestraft werden soll,

sondern nur die vorzeitige Austreibung eines lebendigen Kindes, so

War dem Richter die freie Entscheidung darüber gestattet, sich den

1) Bamberg, Peinliche Halsgeriehts-Ordnung, 1580, S. 77.
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Zeitpunkt der Belebung nach eigener Auffassung zu konstruieren, oder
diejenige des kanonischen Rechtes resp. eine Modifikation desselben
anzunehmen. Das letztere Wird wohl stets der Fall gewesen sein. Er
wird den 40. Tag als Belebungstermin oder, wie es später geschah, den
Beginn der zweiten Hälfte der Schwangerschaft als Termin dafür an—
genommen haben. Damit ist aber dieser Bestimmung der Carolina
der Stempel einer gewissen Rückständigkeit aufgedrückt, die noch
Jahrhunderte lang nachgewirkt hat, und die hätte vermieden werden
können, wenn z. B. nur dieAuffa,ssung des heiligen Basilius berück—

' sichtigt worden wäre:

„Quae de industria foetum corrumpit, caedis poenas luat ; formati
vel informis subtiiitas a nobis non attenditur.“

Auch die Feststellung_einer arbiträren Strafe für ein nicht lebendiges
Kind konnte der Willkür Tür und Tor öffnen. Es haben besonders
ältere Juristenl)' versucht, den klaren Sinn dieser Grundlage der Be-
stimmung über den Abort durch Deuteln zu verändern, indem sie
meinten, daß zum Tatbestande des Verbrechens hiernach nur gehöre,
daß das Kind tot zur Welt gekommen sei. Es kann dies nicht
richtig sein, wenn man die historische Entwicklung der strafrecht-
lichen Anschauungen über den belebten und unbelebten Fötus ver-
folgt. Die Carolina. steht mitten in dem Bannkreis der alten An-
schauungen darüber. Daß die dynamischen Abortivmittel berück-
sichtigt wurden, ist nicht als Fortschritt anzusehen. Selbst diese
Feststellung hat Präzisionsmängel; denn die Ausdrücke „essen und
drincken“ konnten sowohl auf: feste und flüssige Gifte als auch
Nahrungs- und Genußmittel bezogen werden, und auch dadurch
unsubstantiierte Anklagen erhoben werden, falls Böswilligkeit eine
Anklage wegen doloser Abtreibung veranlaßte, wo die Absicht einer
solchen nicht vorhanden war.

Inwieweit die Carolina in späterer Zeit die partikularen Gesetz—
gebungen in Deutschland beeinflußt hat, wird aus den folgenden Mit-
teilungen zu ersehen sein.

Die Kurpfitlzische Malefitz-Ordnung von 1582, Tit. XXL
übernahm die Bestimmung der Carolina ganz, ebenso das Markgräf-
lich baaden-durlachische Landrecht (Th. VII, Tit. XTX),
ferner die Nassau-Catzenelnbogische Policey-Ordnung (Th. I,
5 54).

1) Spangenberg, 1. c., S. 45 u. ff.
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" Kurfürstlich Sächsische vierte Konstitution’—).

Para IV, Constit. IV. Wann vorsetziglich durch Getränke oder sonsten

Leibesfrüohte, die da im Mutterleibe lebendig gewesen, abgetrieben, so soll

die Missethäterin am Leben, und die, so darzu mit Tränken oder in anderer

Gestalt geholffen, mit dern Schwerdt' gestraffet werden. Da aber die Frucht

nicht gelebt, und solches noch unter der Helffte naeh der Empfängnüss

geschehen, oder aber das, was zum Abtreiben genommen, keine

Würkung gehabt, oder das Abgetriebene kein Kind gewesen, so

soll sie vvillkül1rlioh rnit Stauppensehlägen‚ Verweisung oder Gefängnüss nach

gestalt der Verbreehung, gestrefft werden. .

Charakteristik: Ein kriminelistischer Fortschritt der Bestrafung

der Abtreibung an sich, der Berücksichtigung der Qualität

des Mittels und der Austreibung einer Mole, trotz der Bei-

behaltung eines Termins für das „Lebendigsein“ des Fötus‚ der durch

die gefühlte Bewegung des letzteren gegeben ist. Dolus vorausgesetzt.

Tat und Beihilfe zum vollendeten Verbrechen mit dem Tode, des un—

vollendete gleichfalls geahndet.

Reformierte Brandenburgische Peinliche Halß-Geriehts'-

‘ Ordnung (1709).

CLIX 132. Streff der jenen / so schwangeren Weibsbildern Kinder ab-

treiben.

Item / so jemand einem Weibsbild dureh Bezwang / essens oder drinkens /

ein lebendig Kind abtreibt: Wer auch Mann oder Weib unfruchtbar macht /

so solches Uebel ein Mannsbilde thut / der ist rnit dem Schwerd (als ein

Todtschläger) zum Tod zu straffen / so der eines williger / boßhefftiger Weiß

geschieht. Thä‚te es aber ein Weibsbilde / an ihr selbst / oder einer andern /

die soll erträ,nckt / oder sonst zum Tode gestmfft werden. So aber ein

Kind / das noch nicht lebendig wäre / von einem Weibsbilde getrieben

vsn'irde / sollen die U1theiler der Streff halben Raths pflegen.

.

Ordinationes Medicae Borussicae.

In der Ordnung, wonach die Hebeammen sich zu verhalten. No. 8.

Wiewohl die Hebeammen ihr eigenes Gewissen dessen belehren sollte,

jedennooh weil es leider die Erfahrung giebt, dass solches von vielen aus

den Augen gesetzet wird: als wird denenselben nochmals aufs sehärfste

untersagt, keines weges sieh zu untelflteh9n einiger Person, sie sey ledig

oder everehliget einig medicament, Trenck, Pulver oder wie dasselbe Namen

’) Erläuterungen hierzu in Carpzow, Jurisprud. Forensis Romano-

Saxonica, Lips. 1694, S. 1303.
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haben mag, dadurch eine Frucht im Mutterleib könnte gefehret, getödtet
früh oder spat, lebendig oder todt abgétrieben werden, zu beréiten oder
bereiten zu lassen, auszugehen oder Rath dazu zu geben, bei Verlust ihrer
Bedienung, Ehren und anderwä.rter schwerer unnachlässiger Strafe am Geld
und Gut, ja nach befinden an Leib und Leben. '

Statuta. und Willkür des Reiches Stadt Mülhausen (1692).
Buch V, Art. 15. $ 1. Wenn eine Weibsperson von ihr selbst znbereitete

oder andern ihr gegebene Kräuter und. Getränke zur Abtreibung ihrer
Leibes-Frucht genommen und gebraucht, solche aber keine Wi rkung
gehabt, gondern sie das Kind gleichwohl lebendig zur Welt geboren, so

soll die, welche die Kräuter oder Getränke, zu obigem Ende bereitet, und
gegeben, wie auch die, so selbige, oder auch die selbst angesohafte, willig
genommen und gebrauchet, nach Erkändniss mit oder ohne Staupenschlag,
solcher Misshandlung halber verwiesen werden.

52. Thäte es das Weib an ihr selber soll sie gleiche, oder auch wohl
die Ertränckungs-Straffe zugewarten haben.

& 3. Da es aber noch unter fünf Monaten, und die Frucht vermuthlich
noch nicht lebendig gewesen so soll die Misshandelude Person nach Erkännt-
nüss der Rechts-Verständigen darumb gestraffet werden.

Charakteristik: Feststellung des 5. Schwangerschaftsmonats als
Belebungstermin des Fötus. Arbiträre Bestrafung der Abtreibung vor
diesem Termin. Bestrafung des Versuches und der Beihilfe, evtl. schwerer,
wenn die Mutter selbst den Abort herbeigeführt hat.

Gegen Ende des 17. Jahrhunderts stmfte man auch schon die
intellektuellen Urheber des Abortes, z. B. die Mutter, die die Tochter
durch ihre Autorität zur Ausführung vemnlaßte.

Codex Juris Bavarici criminalis (1751).
Th. 1, Cap. 3. ä20. Jenen, welche ihre lebendige Leibesfrueht nochhalber Zeit der Schwangerschaft, und da sie von dem Leben des Kindes

durch Rührung desselben, bereits genugsame Zeichen gehabt, dureh Arzeney
oder andere Mittel füreetzlich oder boshafter Weis abtreiben und todt—zur Welt bringen, werden mit dem Schwert bestrufft. Kommt aber dasabgetriebene Kind gleichwohl lebendig zur Welt., so greifft nur eine will—
kührliche Straffe Platz, welches auch statt hat, wo die Abtreibung “vorhalber Zeit, oder zwar nach derselben; jedoch mehr aus Versehen alsbösen Fürsatz, geschiehet.

522. Wer sein Eheweib, oder auch eine von ihm ausser‘der Ehe be-kanntlich gesehwängerte‚ Person, in gefährlicher Meinung und Absichtauf die Leibesfrueht dergestalt hart schlagt, wirft, stosset oder übel tractiret„dass das Kind dadurch abgetrieben, und. todt zur Welt; gebracht wird,der ist als ein Kindesmörder mit; dern Schwerdt- hinzurichten.
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Charakteristik: Subjekt des Verbrechens ist das Eheweib oder

eine außerehelioh Geschwängerte. Feststellung der Belebung durch

die Aussage über die wahrgenommene Bewegung. Todesstrafe bei

erfolgter doloser Abtreibung eines toten Kindes, eine erbiträre Strafe,

wenn das Kind lebendig geboren wird. Arbiträ.r strafbar ist hier zum

ersten Male der. versehentliche Abort durch dynamische

Mittel, ebenso wie der Abort vor der halben Schwangerschaft.

Peinliche Gerichts-Ordnung Maria Theresia’s (1768).

__ Art. 88. 5 1. Die versetzliche Abtreibung der Leibesfrucht ist in der

Folge ebenfalls dem Todtsehlag gleich zu achten, und hiernit Landgericht-

lich zu verfahren, wenn nämlich erstlich: eine Weibsperson ihre selbst

eigene Leibesfrucht, es-seye auf was Weise es immer wolle; oder andertens:

eine andere Person einem schwangeren Weibsbild durch Zwang, Essen,

Trinken, Aderlassen, Arzneyen, und dergleichen eine lebendige Frucht vor-

setzlich abtreibt -— nicht Weniger viertens: da. wer wissentlich darzu

Arzneyen verkauffet, oder sonst gefährlicher Weise mit Rath. und That

zu solchen — Entzweek beywirket.

% 4. Zur Bestreffung dieser Missethat setzen, und ordnen Wir, daß nach

erhaltener Bekanntniss, oder rechtlicher Ueberweisung, und aller Orten ein-

geholtgenugsamer Erkundigung die oben 5 1 angemerkte Thätern, es seye

ein Manns- oder Weibsbild, wenn sie in der gerichtlichen Bestättigung

darauff beherren, mit dem Schwerd hingerichtet werden sollen.
«1

Charakteristik: Bestratung der Abtreibung an sich ohne Rück-

sicht auf den Zustand des Fötus. Als Subjekt des Verbrechens gilt

hier zuerst, außer der abtreibenden Mutter oder einer anderen direkt,

(1. h. leiblich beteiligten Person, noch jeder, der wesentlich Beihilfe

zu dem vollendeten Verbrechen der Abtreibung sowohl einer

lebenden als toten Frucht durch Rat und Tat -— eine gefährliche

Fassung —— geleistet hat. Alle'trifft die Todesstrafe. Weitgehendste und

gmusa.mste aller Gesetzbestimmung@n über Abtreibung, die in jener Zeit

bestanden.

Neue Criminalordnung für Toskana. (1786).

Art. 71. Die Mütter, welche die empfangene Frucht abgetrieben haben,

und alle ihre Gehülfen und Mitschuldige, so auch diejenigen, die ihnen

Gewalt angethan, oder andere Mittel angewandt haben, in der strä.flichen

Absicht sie abortieren zu machen, wenn diese Wirkung in der That erfolgt,

ish, und es sich ergiebt, dass der Aborbus durch Veranlassung desjenigen,

der darauf abgezweokt hat, geschehen sey, sollen der Strafe der Mörder

unterworfen werden.

Erfolgte aber der Abortus nicht, oder es bliebe, wenn er auch erfolgt wäre,

noch ein Zweifel übrig, ob die darauf abgezielte Thafßache ihn wirklich ver-
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ursa‚cht habe, so soll die Strafe dafür, weil es dann nur für ein attentirtes
Verbrechen zu halten wäre, bei Weibspersonen in der Einkerkerung auf
gewisse Zeit, und bei Mannspersonen in der Verbannung, auch auf gewisse
Zeit bestehen. Auch soll es nur als ein homicidium culposum angesehen
werden, wenn Jemand eine Weibsperson schlägt, oder ihr aus Unerfahrenheit
irgendeine Speise, Getränk oder Arznei giebt, wodurch ohne seine Absicht.
ein Abortus verursacht worden. '

Charakteristik: Unterschiedslosigkeit ob das Rechtsgut tot oder
’ lebendig war, oder tot oder lebendig zutage trat. Der zweite Absatz ist

kritiklos und öffnet der Willkür der Beurteilung Tür und Tor. Dra-
konische Härte bei mangelnder scharfer Umgrenzung und innerer Be-
gründung der Treffweite der Strafe.

Mit dem Erscheinen der Josephiana, deeStrafgesetzbuches
J osephs II., beginnt die. strafrechtliche Auffassung der Frucht-
abtreibung teilweise in eine neue Bahn gelenkt zu werden. Die Be—
stimmungen sind nicht mehr summarisch.

Allgemeines Gesetz über Verbrechen und deren Bestrafung
(18. Januar 1787).

ä112. Eine Weibsperson, welche weiss, dass sie schwanger ist und
geflissentlich was immer für eine Handlung unternimmt, welche die Ab—treibung der Frucht verursachen oder ihre Entbindung auf eine solche Artbewirken kann, daß das Kind todt zur Welt kömmt, macht sich eines
Kriminalverbrechens schuldig, was für ein Beweggrund immer dieses Laßter
veranlasset habe.

5 113. Die Strafe der Abtreibung ist im ersten Grade zeitliches aberhartes Gefängniss und öffentliche Arbeit. Diese Strafe ist bey vereheli chtenWeibspersonen stets zu verschärfen.
5114. Mita chuldige im diesem Verbrechen sind, die die Mittel zurAbtreibung angerathen, solche zu dieser Absicht herbeygesohaffet, odersonst auf was immer Art; mit Wissen dazu beigetragen haben. Diese

Mitschuld mag auf Verlangen der Weibsperson„ oder ohne dasselbe
geschehen seyn.

{; 115. Die Strafe der Mitschuld an diesem Verbrechen iet im erstenGrade zeitliches gelinderes (}efängnisß (1 Monat bis 5 Jahre nach 5 23),und öffentliche Arbeit. Diese Strafe ist zu versohärfem; wenn der Teil!nehmer der Vater des abgetriebenen Kindes zu seyn überwiesen wird.

Charakteristik: Humanere, ratiohelle Auffassung der Abtreibung-
Ausschluß der Todesstrafe. Bestrafung nur des vollendeten Verbrechens,
das in der Abtreibung und in dem Zutagefördem einer toten Frucht
besteht. Tauglichkeit der Mittel vorausgesetzt. Beihilfe besteht
in aktuellem oder auch konsulta.tivem Eingreifen.
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Allgemeines Preußisches Landrecht (1794).

Th. II, Tit. 20. g 985. Weibspersonen, welche sich eines Mittels bee

dienen, die Leibesfrueht abzubreiben, haben schon dadurch Zuchthausstrafe

auf 6 Monate bis auf 1. Jahr verwirkt.

5986. Ist durch solche Mittel eine Leibesfruoht innerhalb der ersten

30 Wochen der Schwangerschaft wirklich abgetrieben worden, so soll die

Thäterin mit Zuohthausstrafe auf 2 bis 6 Jahre belegt werden.

5 987. Hat aber eine Weibsperson dureh dergleichen oder andere

geweltseme Mittel den Tod. nach der 30. Woche ihrer Schwangerschaft be—

fördert, so soll dieselbe 8 bis_10jä.hrige Zuchthausstrafe leiden.

& 988. Wer durch schädliche Medizinen oder auf andere Art zur Ab;

treibung eines Kindes vorsätzlich Hülfe leistet, wird mit gleicher Strafe wie

die Mutter selbst bestraft, ‘

5 989. Personen, welche sich schon mehrere solcher Verbrechen schuldig

gemacht haben, sollen, wenn sie auch dafür noch nicht bestraft worden‚ zur

Steupe geschlagen und lebenslang auf die Festung gebracht werden.

ä990. Ist die Abtreibung ohne Wissen und Willen der Mutter ver==

anstaltet, so hat der Thäter 10jä.hrige bis lebenswierige Festungsstrdfe

verwirkt. ‘

Charakteristik: Rückschritt gegenüber der Josephine. Aus-

schließung der Todesstrafe. Dauer der im ganzen schweren Freiheits-

stmfen bei vollendetem Verbrechen verschieden lang, j e nach dem

Alter des Fötus. Dolose Beihilfe zum vollendeten Verbrechen Wird

Wie dieses, und Rückfälligkeit, sowie Abtreibu'ng ohne Einwilligung

der Schwangeren schwerer wie die einmalige Handlung bestraft. Auch

der folgelose Versuch ist stra.flos.

Gesetzbuch Franz II. (1808).

Die gesetzlichen Bestimmungen über Abort decken sich bis auf die Fest-

setzung der Strafe, die hier im Detail durchgeführt ist, mit der J osephina.

In den 5% 128—132 Wird der Versuch der Abtreibung mit Kerker von

6 Monaten bis zu 1 Jahre, die wirklich stattgefundene Abtreibung mit Kerker

von 1 bis 5 Jahren bestraft. Dieselbe Strafe, jedoch mit Verschärfung, trifft

den Vater des Kindes, wenn derselbe an dem Verbrechen beteiligt war. Wer

ohne Wissen der Mutter oder wider ihren Willen Abort hervorruft oder den

Versuch dazu macht, wird. mit hartem Kerker von 1 bis sau 5 Jahren, und.

wenn dadurch Gefahr für ihr Leben oder ein Nachtheil an.ihrer Gesund!

heit verursacht ist, mit hartem Kerker von 5 bis zu 10 Jahren bestraft.

Strafgesetzbuch für das Königreich Bayern (1818).

2. Buch. 1. Tit. 1. Kap. Art. 172. Wenn eine Mutter, welche mit; einem

unzeitigen oder todten Kinde niedergekommen ist, zuvor äussere oder innere

Mittel, welche eine zu frühzeitige Entbindung oder den Tod der Frucht im
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Mutterleibe bewirken können, in rechtswidrigem Vorsatze angewendet hat.so ist dieselbe der Strafe vier- bis aehtjährigen Arbeitshauses
unterworfen.

Art. 173. Gleicher Strafe macht sich theilhaftig I. jeder Andere, welcheran einer Schwangeren solche Handlung (Art. 172) vdrgenommen hat. Wennaber II. eine solche Handlung wider Willen der Mutter geschehen ist, sosoll der Verbrecher schon wegen der blossen Anwendung ab-
treibender Mittel ohne Erfolg, mit der im_ Art. 172 angedrohten
Strafe; und III. wenn zugleich die Mutter dadurch in Lebensgefahr gesetzt,oder ein andauernder Nachtheil an ihrer Gesundheit gestiftet worden, mit;sechzehn— bis zwanzigjährigem Zuchthause bestraft werden. Istendlich IV. der Tod. der Mutter daraus entstanden, so_ hat der Thäter dasLeben verwirkt.

'Art. 57. Ein Versuch ist vorhanden, wenn eine Person, in der Absicht,ein Verbrechen zu begehen, äusserliche Handlungen vorgenommenhat, welche auf Vollbringung oder Vorbereitung desselbengerichtet sind.

Art. 58. Der Versuch ist von aller Strafe frei: wenn der Handelnde ander Vollbringung nicht durch äussere Hindernisse, durch Unvermögenheitoder Zufall verhindert wurde, sondern freiwillig, aus Gewissensregung,Mitleid oder auch Furcht vor Strafe von dem Unternehmen abgestandenist; welches Letztere jedoch nicht vermutet wird. Wer zwar die Voll-bringung freiwillig, jedoch in dem Vorsatze aufgegeben hat, zu andererZeit, an anderen Orten, an einer anderen Person, oder auf andere Artdie Übertretung auszuführen, ist ebenso zu strafen, als wenn er widerWillen an der Vollbringung wäre verhindert worden.

Charakteristik: In den Grundzügen der Typus für diemodernsten Gesetzbestimmungen. Subjekt des Verbrechens dieMutter oder ein Dritter. Rechtsgut ein vorzeitiges oder totes Kind.Straffälligkeit demnach auch beim Weiterleben des vorzeitigen Kindesnicht ausgeschlossen. Qualität der Abtreibemittel als solcher verlangt.Beihilfe zum Verbrechen und Versuch bestraft. Lebensgefahr der Mutteroder andauernde Gesundheitsbeschädigung schwerer als das Verbrechenbestraft. Diese Bestimmung ist im ersten Teile unzulässig, da. jedeAbtreibung mit Lebensgefahr der Mutter verbunden ist. Rückständigist die Festsetzung der Todesstrafe für den Abtreiber beim Tod derMutter.

In einem Falle stand den bayerischen Gerichten der folgende Tat-bestand zur Verfügung: Ein Mädchen, das ausgetragene und reifeZwillinge geboren hatte, wurde angezeigt, daß sie im fünften Monateihrer Schwangerschaft in der Absicht, ihre Leibesfrucht abzutreiben‚ einweiniges Abend von Sabina getrunken habe. Sie gab es zu, behaupteteaber, aus Gewissensregung vom wiederholten Gebrauche des Mittelsabgestanden zu sein. Die erste Instanz sprach sie frei. Das
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Appellationsgericht verurteilte sie in einer Begründung, die außer-

ordentlich den Anschauungen des Reichsgerichts ähnelt: bei dem vor—

liegenden Verbrechen könne von einem straflosen Versuche nicht}die

Rede sein, wenn des zur Erreichung des beabsichtigten Zweckes

gewählte Mittel in der Absicht, das Verbrechen zu bewirken, bereits

angewendet worden. Bei dem Versuche, bei welchem lediglich die

Absicht und Willensrichtung des I-Iandelnden entscheide,

komme es weder darauf an, ob das gewählte und an-

gewendete Mittel zur Erreichung des beabsichtigten Zweckes

tauglich gewesen, noch darauf, ob die Betreffende geglaubt habe, es

sei eine größere Quantität und ein mehrmaliger Genuß des fraglichen

Mittels zur Abtreibung der Leibesfrucht notwendig.

Das Oberappellationsgericht hobdie Verurteilung auf und sprach die

Angeklagte frei, wesentlich, weil das genommene Mittel keinen Schaden

erzeugt habe, und weil sie freiwillig aus Gewissensregung von weiteren

Versuchen zurückgetreten sei.

Neues Criminal-Gesetzbuch Sachsexfs vom Jahre 1888.

_ “Art.128. Wenn eine Schwangere durch äußere oder innere Mittel ihre

Frqoht im Mutterleibe tötet, oder vor der gehörigen Reife ebtreibt, so ist

=—ie mit. Arbeitsha‚usstrafe von einem bis zu drei Jahren, oder Zuchthausstrafe

zweiten Grades bis zu drei Jahren zu belegen. .

. Dieselbe Strafe trifft denjenigen, welcher bei der Anwendung von der-

gleichen Mitteln der Schwangeren behilflich gewesen ist.

Art.129. Ist die Anwendung solcher Mittel von einer anderen Person

ohne oder wider den Willen der Schwangeren erfolgt, und. dadurch der Tod.

der Leibesfrucht, oder die unzeitige Entbindung, oder der Tod der Mutter

verursaéht worden, so ist der Täter mit Zuohthaus zweiten Grades von

zwei Jahren bis zu Zuchthaus ersten Grades von acht Jahren zu bestrafen.

Charakteristik: Ein weiterer 1u*iminalrechtlicher Fortschritt auch

gegenüber dem bayerischen Gesetze. Grundlage für die moderne

Gesetzgebung. Rechtsgut:' eine nicht ganz reife oder tote Frucht.

Fehlen der Zeitbegrenzung für das „nicht ganz Reifsein“.

Schon die Beihilfe bei der Anwendung von Abortivmitteln

Wie die Abtreibung selbst bestraft. Strafhöhe für Täter und.

Helfer unter allen angezogenen Verhältnissen angemessen groß und

doch human.

Das Württembergische Strafgesetzbuch von 1839

folgt im wesentlichen dem bayerischen vom Jahre 1818.



110 Die Gesetzgebung über die rechtswidrige Fruchtebtreibung.

Die kleinen deutschen Staaten

legten zum größten Teil ihren Strafgesetzbüchern das sächsische
zugrunde.

1

Gesetzbuch für das Herzogtum Braunschweig (1840).

Der auf Fruchtabtreibung sich beziehende % 155 desselben lautet:
Wer die Frucht einer Schwangeren in deren Leibe oder durch vorzeitige

Abtreibung tötet, soll

1. wenn dies ohne Einwilligung der Schwangeren geschieht, Kettenstrafe
bis zu zehn Jahren;

2. wenn es mit.ihrer Einwilligung geschieht, oder wenn sie selbst die
Täterin ist, Zwangsarbeit nicht unter einem Jahr erleiden.

Gewerbsmä.ßige Beihilfe zu diesem Verbrechen ist mit Zuchthaus zu be-
strafen.

Strafgesetzbuch für das Großherzogtum Hessen (1841).

Tit. XXXIII. Art. 281. Wenn eine Schwangere in rechtswidriger Absizht
durch äußere oder innere Mittel ihre Frucht im Mutterleibe tötet, oder vor
der gehörigen Reife abtreibt, oder wenn das Kind infolge der angewendehen
Mittel nach der Geburt stirbt, oder wenn die Schwangere dieses durch
andere bewirken läßt, so wird sie bestraft:

1. mit Korrektionshaus von 6 Monaten bis zu 4 Jahren, wenn die Zeugung
außer der Ehe;

2. mit Korrektionshaus von 1 bis 6 Jahren, wenn die Zeugung in der
Ehe geschehen war.

Art. 282. Die gleiche Strafe trifft auch den Mitsohuldigen‚ der mit der
Einwilligung oder auf Verlangen der.Sohwengeren die Mittel angewendet hat.

Art. 283. Verübte ein Schuldiger der im vorhergehenden Artikel bezeich-
neten Art das Verbrechen gewerbsmäßig, so findet Zuchthausstrafe von
4 bis 10 Jahren statt.

Art. 284. Geschah die im Art. 281 mit Strafe bedrohte Handlung durch
einen anderen ohne oder wider den Willen der Schwangeren, so wird, insofern
die Tat nicht als Körperverletzung oder Tötung strafbarer ist, der Täter
folgendermaßen bestraft:

1. mit lebenslänglichem Zuchthaus, Wenn dadurch der Tod der Schwan-
geren verursacht ist und dem Täter bekannt war, daß die angewendeten
Mittel diesen Erfolg haben konnten;

2. mit Zuohtha.us von 8 bis 16 Jahren, wenn die Schwangere ohne die in
vorhergehender Nr. 1 angeführte Voraussetzung dadurch das Leben verloren
hat, oder wenn sie durch die angewendeten Mittel in eine gewiß oder wahr-
scheinlich unheilbare Geisteszerrüttung oder Krankheit versetzt worden ist ;
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3. mit; Zuchtheus von 4 bis 10 Jahren, wenn die Schwangere dadurch

in Lebensgefahr gesetzt, oder wenn sie mit einem toten oder einem

unreifen,‘ nicht lebensfähigen Kinde niedergekommen, oder das Kind nach

der Geburt infolge der durch die angewendeten Mittel erlittenen Mißhandlung

gestorben ist ; .

4. mit Korrektionsha.us von 1 bis 4 Jahren in allen anderen Fällen,

auch wenn die angewendeten Mittel keinen nachteiligen Erfolg gehabt

haben. ‚

Art. 285. Bei Zumessung der in den Art. 282, 283 und. 284 bestimmten

Strafen wird es als Erschwerungsgrund betrachtet, wenn eine der im Art. 256

genannten Personen (Ärzte, Hebammen usw.) der schuldige oder mitschuldige

Teil war, und muß dann gleichzeitig auf bleibende Entziehung der Befugnis

zur Ausübung seiner Kunst erkannt werden.

Charakteristik: Rechtsgüter, eine tote oder nicht gehörig

reife (also evtl. lebensfähige) Frucht, oder ein durch die Abtreibungs-

mittel nach der Geburt gestorbenes, oder ein totes oder unreifes,

nicht lebensfälfiges Kind. Höhere Strafe bei Abtreibung ehelicher als

unehelicher Kinder. Fortschritt dieses Gesetzes: Gewerbs-

mäßige Abtreibung wird strenge gesühnt, ebenso die Ab-

treibung durch Ärzte und Hebammen. Abstufungen der Strafen,

wenn ohne oder wider den Willen der Mutter die Abtreibung vor-

genommen wurde, nach dem Grade der akuten oder chronischen

Schädigung der Mutter oder des Kindes. Versuch ohne nachteilige

Folgen strafbar.

Strafgesetzbuch für das Großherzogtum Baden (1845).

Tit. XIII. ä251. Wenn eine Schwangere, nachdem sie innere oder äußere

Mittel,welohe eine zu frühe Entbindung oder den Tod der Frucht im Mutter-

]eibe bewirken können, mit rechtswidrigem Vo rsa.tze selbst angewendet, oder

durch andere an sich hat anwenden lassen,' mit einem unzeitigen, nicht

lebensfähigen oder einem toten Rinde niederkommt, oder wenn das Kind

infolge der angewendeten Mittel nach der Geburt stirbt, so soll sie mit

Arbeitshaus bestraft werden.

€ 252. (Strafe der Mita ohu-ldigen oder Anstifter.) Die gleiche Strafe

trifft auch:

1. den Mitsohuldigen, der mit Einwilligung oder auf Verlangen der

Schwangeren die Mittel angewendet, und ebenso

2. denjenigen, der eine Schwangere mit rechtswidrigem Vorsatz zur Ver-

übung des Verbrechens bestimmt hat (5% 119 und 120).

Im Falle Nr. 1 wird der Mitsehuldige‚ wenn er das Verbrechen gewerbs—

mäßig verübt, mit Zuchthaus bis zu 12 Jahren bestraft.

@ 253. (Fälle des Versuchs.) Ist eine zu frühe Entbindung, oder ein

Nachteil für das Leben des Kindes, nachdem die Mittel angewendet worden
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sind (55 251 und 252) nicht erfolgt, oder ist die zu frühe Entbindung, oder
der Nachteil für des Leben des Kindes Wirkung einer anderen Ursache, so
tritt Gefängnisstrafe ein.

Jedoch wird der Mitschuldige auch in diesem Falle, wenn er das Ver-
brechen gewerbsmäßig verübt, mit Arbeitshaus bis zu zwei Jahren
bestraft.

5254. (Verübung ohne Wissen oder wider Willen der Schwan-
geren.) Geseheh die rechtswidrige vorsätzliche Anwendung von Mitteln
der im 5 251 bezeichneten Art durch einen anderen, ohne Wissen
oder wider Willen der Schwangeren, so wird der Täter folgendermaßen
bestraft:

1. mit lebenslänglichem oder zeitlichem Zuchthaus nicht unter
acht Jahren, wenn dadurch der Tod der Schwangeren verursacht
wurde;

2. mit Zuchthaus bis zu zwölf Jahren, wenn ‚der Schwangeren
dadurch ein bleibender Nachteil an der Gesundheit des Geistes oder
des Körpers zugefügt, oder dieselbe in Lebensgefahr gesetzt worden
ist; oder wenn die Schwangere mit einem toten oder einem unreifen,
nicht lebensfähigen Kinde niedergekommen, oder das Kind nach der
Geben; infolge der durch die angewendeten Mittel erlittenen Mißhendlung
gestorben ist;

3. mit Arbeitshaus nicht unter einem Jahre in allen anderen
Fällen, auch wenn die angewendeten Mittel keinen nachteiligen Erfolg
gehabt haben.

Charakteristik: Reohtsgut ein unzeitiges, nicht lebensfähiges‚
oder ein totes Kind, oder ein durch die angewandten Mittel nach der
Geburt gestorbenes Kind. Subjekte des Verbrechens: die Mutter
oder ein Mitschuldiger, oder ein Anstifter. Vollendetes Verbrechen mit
Einwilligung der Schwangeren mit Zuchthaus, der Versuch mit G6-
fängnis, die gewerbsmäßige Übung bei vollendeter Tat mit Zuchtheus
und beim Versuch mit Arbeitshaus bestraft. Abtreibung ohne Zu-
stimmung der Mutter verschiedenfach bestraft, je nach dem der Mutter
oder dem Rinde zugefügten Schaden, und der Versuch hierbei mit
Arbeitsheus geeühnt.

Strafgesetzbuch für die preußischen Staaten
vom 14. April 1851.

5181. Eine Schwangere, welche durch äußere oder innere Mittel ihre
Frucht vorsätzlich abtreibt oder im Mutterleibe tötet, wird mit Zuchthaus
bis zu fünf Jahren bestraft.

Derjenige, welcher mit Einwilligung der Schwangeren die Mittel ange—
wendet oder verabreicht hat, wird mit der nämlichen Strafe belegt.
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5 182. Wer die Leibesfruoht einer‚Schwangeren ohne- deren Wissen oder

Willen vorsätzlich abtreibt oder tötet, wird mit Zuohthaus von fünf bis zu

zwanzig Jahren bestraft.

Wird dadurch der Tod der Schwangeren herbeigeführt, so tritt lebensläng-

liche Zuohthausstrafe ein.

Charakteristik: Baut sich auf dem sächsischen Gesetze von 1838

auf. Fehlen der erhöhten Strafe für die Abtreibung gegen Entgelt und

des schon im Allgem. preuß. Landr. von 1794, deutlicher im hessischen

(1841) und badischen (1845) Gesetze berücksichtigten berufsmäßig ge—

übten Verbrechens.

Strafgesetzbuch für das Königreich Bayern

vom Jahre 1861.

Art. 243. Eine Schwangere, welche rechtswidrig durch äußere oder

innere Mittel ihre Frucht im Mutterleibe tötet oder vor der gehörigen Reife

abtreibt, soll mit Gefängnis nicht unter 3 Jahren bestraft werden.

Wer in rechtswidriger Absicht einer Schwangeren die Mittel zur' Tötung

oder Abtreibung der Frucht verschafft, oder mit ihrer Einwilligung solche

Mittel an ihr angewendet hat, wird, wenn dadurch der bezeichnete Erfolg

herbeigeführt worden ist, mit der nämlichen Strafe belegt.

Der Versuch des im Absatz 2 bezeichneten Vergehens ist strafbar.

Neben jeder auf Grund des gegenwärtigen Artikels erkannten Gefängnis-

strafe kann auf die im Artikel 28 bezeichneten Straffolgen oder auf einzelne

derselben erkannt werden. '

Art. 244. Wer aus eigénnütziger Absicht in mehr als zwei Fällen

scl'iwangeren Personen Mittel zur Tötung oder Abtreibung der Frucht ver-

schafft oder mit ihrer Einwilligung solche Mittel an ihnen angewendet hat,

ist wegen gewerbsmäßiger Kindesabtreibung mit Zuehthaus bis zu 12 Jahren

zu bestrafen.

Art. 245. Wer die Leibesfruoht einer Schwangeren ohne deren Ein-

willigung rechtswidrig tötet oder abtreibt, ist mit Zuchthaus bis zu 16 Jahren

zu bestrafen.

Wenn infolge der angewandten Mittel der Tod der Mutter oder ein

bleibender Nachteil an Körper oder Gesundheit derselben eingetreten Ist, so

soll auf Zuchthausstmfe nicht unter 12 Jahren erkannt werden.

Charakteristik: Das Beat in Artikel 248 wird nur als Ver-

gehen aufgefaßt. Milde Strafbestimmungen für die Abtreibung. Der

Versuch seitens der Schwangeren wie im Code pénel straf-

los. Zweckmäßige Fassung der gesetzlichen Voraussetzungen der

Straflosigkeit, bis auf den Begriff der „gehörigen Reife“ (Artikel 248).

Lewin, Fruchtabtreibung durchGifte usw. 4‚Aufl. 8
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Schwere Ahndung der gewerbsmäßigen und wider den Willen der

Schwangeren vorgenommenen Abtreibung. Sehnn der Versuch der

ersteren Wird mit Zuchthaus bestraft.

6.. Strafgesetzbuch fiir das Deutsche Reich (1871).

5218: Eine Schwangere, welche ihre Frucht vorsätzlich abtreiht oder

im Mutterleibe tötet, wird mit Zuchthaus bis zu 5 Jahren bestraft.

Sind mildernde Umstände vorhanden, so tritt Gefängnisstrafe nicht unter

6 Monaten ein.

Dieselben Strafvorschriften finden auf denjenigen Anwendung, welcher
mit Einwilligung der Schwangeren die Mittel zu der Abtreibung oder Tötung

bei ihr angewendet oder ihr beigebra.cht hat.

& 219. Mit. Zuchthaus his zu 10 Jahren wird bestraft, wer einer
Schwangeren, welche ihre Frucht abgetrieben oder getötet hat, gegen
Entgelt die Mittel hierzu verschafft, bei ihr angewendet oder ihr bei-
gebracht hat.

5 220. Wer die Leibesfruoht einer Schwangeren ohne deren Wissen und
Willen vorsätzlich abtreibt oder tötet, wird rnit Zuohthaus nicht unter zwei
Jahren bestraft.

Ist durch die Handlung der Tod der Schwangeren verursacht worden. so

tritt Zuchthaus nicht unter zehn Jahren ein,

&) Betrachtungen über das deutsche Strafgesetzbuch

von 1871.

Das Strafgesetzbuch für das Deutsche Reich hat. sich nur zum Teil

die gesetzgeberischen Leistungen früherer Zeiten in bezug auf die

Fruchtabtreibung zu eigen gemacht. Manche Bestimmungen in den

vorher angeführten älteren Gesetzen sind besser und klarer. Durch
gewisse Unklarheiten sind im Laufe der Zeit Schwierigkeiten entstanden,
die nur durch die autoritative Interpretation des Reichs-
gerichtes beseitigt werden konnten. Es ist selbstverständlich. daß
die Fassung eines Gesetzes unmöglich alle in Betracht kommenden
Möglichkeiten berücksichtigen kann, da. diese in der Wirklichkeit so
vielfältig sein können, wie sie auch ein umfassender Verstand & priori
nicht zu ersinnen vermag. Aber die Interpretationskunst hat auch da
ihre Grenze, wo das geschriebene Wort durch seine Klarheit sprach-
liche und deduktiv philosophische Deutungen ohne Zwang nicht mehr
verträgt. So hat sich neben dem unvollständigen Gesetzestexte ein
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zweiter ergänzender Kanon herausgebildet, der, wie die folgenden Aus-

führungen zeigen werden, die einfach begriffliche Gesetzesfassung den

zahlreichen Vorkommnissen des Lebens nicht mehr nur durch

interpretation, sondern durch wesentliche Ergänzungen und

Erweiterungen angepaßt hat.

Hierbei trat und tritt ein Umstand als Hemmnis für besseres

Erkennen und als Förderer von Irrtümern hervor, auf den nicht

dringend genug hingewiesen werden kann: die auffällige Ver-

nachlässigung von Medizinern bei der Gesetzgebung und

der Rechtsprechung. Gegen diesen Vorwurf spricht nicht,

daß bei der Vorberatung des neuen Strafgesetzbuches die Zuzie]iung

von Ärzten »- wie ich glaube auf Verlangen —— stattgefunden

hat, die mehr das allgemeine Standesinteresse zu vertreten als

den Inhalt der überhaupt medizinisch in Frage kommenden Gesetzes-

para.graphen mitbestimmend zu beeinflussen hatten. Wäre es anders

gewesen, so würde manches in diesen ein anderes Aussehen gewonnen

haben.

Gewisse Entscheidungen des Reichsgerichts wären nicht so aus-

gefallen wie sie schließlich zutage treten, wenn Mediziner gefragt

worden wären. 80 gibt es z. B. ein neueres Urteil, das die

Frage behandelt, was der Gesetzgeber im ä218, Abs. 8, StGB., mit

den Ausdrücken „anwendén“ und „beibringen“ gemeirit habe.

Wenn bei der Gesetzgebung medizinischer Rat Einfluß gehabt

hätte, so würde wahrscheinlich diese sonderbare, uralte und dann

modernisierte Fassung im Gesetz nicht eine Stätte gefunden haben.

Nun gibt das Reichsgericht hierfür die folgende, gariz unhaltbare

Erläuterung :

„Dem Zweck und dem Sinn des Gesetzes nach sollen die

beiden Ausdrücke nur die Gesamtheit der überhaupt denkbaren

körperlichen Eingriffe umfassen, indem bei ,Anwenden‘ mehr an

\ den Gebrauch äußerer, d. h. nicht in die körperlichen Gewebe

Oder überhaupt in den Leib gelangender, bei ,Beibringen‘ mehr

an den Gebrauch innerer. d. h. unmittelbar oder mittelbar dort

eindringender Mittel gedacht sein mag. Folgerichtig erscheint als

Grenzgebiet, für das die beiden Ausdrücke mehr oder weniger

zutreffen‚ die Einführung von Mitteln in eine nach außen offene

Körperhöhle.“ _ '

Kaum etwas von alledem ist richtig; denn auch ein

„äußerlich angewendetes“ Mitte], z. B. ein in die Scheide eingespritztes,

dringt „in die körperlichen Gewebe“ und kann, ganz unabhängig von

allen örtlichen Veränderungen, eine Allgemeinvergiftung erzeugen, die den
. 8*
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Fötus und die Mutter hinrafft. Dies vermögen alle Gifte zuvwgv zu
bringen. Auch die Annahme, daß für beide Ausdrücke als Grenzgebiet
die Einführung von Stoffen in eine nach außen offene Körper-
höhle zutrifft, ist nur teilweise richtig, weil z. B. die Einspritzung
in das Unterheutgewebe. nicht in eine offene Höhle erfolgt. Auch
von der Einspritzung in die Bauchhöhle durch die Bauvhwand
hindurch kann man dies nicht behaupten. Solche Sätze dürften
nicht in Entscheidungen des höchsten ‘Gerichtshufee
stehen.

In dem folgenden sollen hauptsächlich diejenigen Gesichtspunkte
dargelegt werden, die durch die Entscheidungen des Reichsgerichtes

jetzt zu integrierenden Bestandteilen des Gesetzes über die Frucht-
ab’oreibung. geworden sind.

Das Strafgesetzbuch unterscheidet vier Fälle:

1. Die Abtreibung durch die Mutter.

2. Die unentgeltliche Abtreibung durch einen Dritten mit Einwilli—
gung der Mutter.

3. Dasselbe Verbrechen gegen Entgelt.

4. Die Abtreibung durch einen Dritten ohne Wissen und Willen der
Mutter. ' ' ‘

Außerhalb des Rahmens dieser durch die && 218——220 festgelegten
Delikte kommen noch die Paragraphen des Strafgesetzbuches in Frage,
die auf Seite 118 und 119 angeführt sind.

Die Mitberücksichtigung dieser Paragraphen erweitert sellmtverständ-
lich den Kreis der Bestrafungsmöglichkeiten der Fruchtn.btreibung. Da
nach der Kombinationslehre sich die Zahl der möglichen Fälle durch die
Vermehrung der Elemente sehr vergrößern muß, so würde man über
das Resultat erstaunt sein, wenn man rechnerisch durch Kombination,
Permutation oder Variation die Möglichkeiten zur Darstellung brächté,
unter denen eine Anklage aus && 218—220 und 48—49 erfolgen könnte
Die Entscheidungen des Reichsgerichtes lassen dies erkennen. Manche
derselben haben, weil sie sich auf abstrakten kriminalrechtlichen
Deduktionen aufbauen und dadurch zu eigentümlichen praktischen
Schlußfolgerungen gelangen, bei Laien Befremden erregt. Sie ent—

sprechen nicht dem natürlichen Rechtsempfinden, d. h. deni natür-
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lichen Menschenverstande. Begriffe, die für den Verstand

von Laien und Medizinern absolut eindeutig sind, wie z. B. der Begriff

„Schwangere“, sind so interpretiert worden, daß auch das Gegensätz-

liche, d. h. eine Nichtschwangere in ihm noch Platz fand. Aller

Voraussicht nach werden aber diese rein juristischen Grundlagen für

die forensische Beurteilung der Abtreibung noch lange Gültigkeit

bewahren, auch für die Neubearbeitung des Strafgesetzbuches. Für

dieses liegen mehrere Entwürfe vor.

l)) Der Entwurf zu einem neuen Strafgesetzbuch

vom Jahre 1919.

Dieser letzte Entwurf weist nicht unwesentliche, auch von medi-

zinischem Standpunkte aus anzuerkennencle Verbesserungen der alten

(iesetzesfassungen über die Fruchtabtreibung auf. Er ist jedoch hierin

noch verbesserungsfähig. Er lautet:

é286. Eine Schwangere, die ihre Frucht im Mutterleibe oder durch

Abtreibung tötet, oder die Tötung durch einen anderen zuläßt, wird mit-

Gefängnis bestraft. In besonders schweren Fällen ist die Strafe Zuohtha.us

bis zu fünf Jahren.

Ebenso wird ein anderer bestraft, der'die Frucht einer Schwangeren im

Mutterleibe oder durch Abtreibung tötet; der Versuch ist strafbar. Handelt

der Täter ohne Einwilligung der Schwangeren, so ist die Strafe Zucht-

heus; die gleiche Strafe trifft den, der die Tat gegen Entgelt; begeht

Oder einer Schwangeren zur Tötung ihrer Frucht dadurch Beihilfe leistet,

daß er ihr gegen Entgelt die Mittel oder Gegenstände zur Tötung der

Frucht beschafft.

5287. Wer öffentlich oder durch Verbreitung von Schriften, Ab-

bildungen oder Darstellungen, wenn auch in versoh1eiernder Weise, Mittel,

Gegenstände oder Verfahren zur Abtreibung (& 286) ankündigt oder an-

preist, oder eolehei\dittel oder Gegenstände an einem allgemein zugäng-

lichen Orte aueetellt, wird rnit Gefängnis bis zu zwei Jahren oder mit

Geldstrafe bestraft.

Ebenso wird bestraft, wer in gleicher Weise seine eigenen oder fremde

Dienste zur Vornahme oder Förderung von Abtreibungen anbietet.

ä288. Wer gegen den Willen einer Schwangeren ihre Frucht oder ihr

in der Geburt begriffenes Kind tötet, um von ihr eine nicht anders ab-

W6ndba.re schwere Gefahr für Leben oder Gesundheit abzuwenden‚ wird mit

Gefängnis bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.

Die Tat wird nur auf Antrag verfolgt. Der Antrag kann zurück-

genommen werden.
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J etziges Sträfgesetzbuoh.

&) Von dem Versuche 55 43—46, besonders:

ä43. Wer den Entsohluß, ein Verbrechen oder Vergehen zn verühen,
durch Handlungen, welche einen Anfang der Ausführung dieses Verbrechens
oder Vergehens enthalten, betätigt hat, ist, wenn das beabsichtigte Ver-
brechen oder Vergehen nicht zur Vollendung gekommen ist, wegen Versuches
zu bestra.fen. Der Versuch eines Vergehens wird jedoch nur in den Fällen
bestraft, in welchen das Gesetz dies ausdrücklich bestimmt.

5 46. Der Versuch als solcher bleibt straflos, wenn der Täter
1. die Ausführung der beabsichtigten Handlung aufgegeben hat, ohne daß

er an dieser Ausführung durch Umstände gehindert werden ist, welche von
seinem Willen unabhängig waren, oder .

2. zu einer Zeit, zu welcher die Handlung noch nicht entdeckt war, den
Eintritt des zur Vollendung des Verbrechens oder Vergehens gehörigen
Erfolges durch eigene Tätigkeit abgewendet hat.

b) Von der Anstiftung 548.
Als Anstifter wird bestraft, wer einen anderen zu der von demselben

begangenen stmfbaren Handlung durch Geschenke oder Versprechungen.
. durch Drohung, durch Mißbrauch des Ansehens oder der Gewalt, durch

absichtliche Herbeiführung oder Beförderung eines Irrtums oder durch
andere Mittel vorsätzlich bestimmt hat. '

Die Strafe des Anstifters ist nach demjenigen Gesetze festzusetzen, welches
auf die Handlung Anwendung findet, zu welcher er wissentlich angestiftet hat,

0) Von der Beihilfe 549.
Als Gehilfe wird bestraft, wer dem Täter zur Begehung des Verl.»rechem

oder Vergehens durch Rat oder Tat Wissentlioh Hilfe geleistet hat,
Die Strafe des Gehilfen -ist nach demjenigen Gesetze festzusetzen„

welches auf die Handlung Anwendung findet, zu welcher er wissentlich
Hilfe geleistet hat, jedoch nach den über die Bestrafung des Versuche?—
aufgestellten Grundsätzen zu ennäßigen.

(1) Von der Mittäterschaft ä47.
Wenn mehrere eine strofbare Handlung gemeinschaftlich ausführen, 80

wird jeder als Täter bestraft.

Die Bestimmung über die Aufforderung & 49a. könnte für die Ab—
treibung wohl nicht angezogen werden.
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Entwurf zu einem neuen Strafgesetzbuch von 1919.

Versuch.

5123. 'Wer den Vorsatz, eine Straftat zu begehen, durch Handlungen

betätigt, welche die Tat zur Ausführung bringen sollen, ist, wenn die Tat

nicht vollendet Wird, wegen Versuches zu bestrafen.

Der Versuch eines Vergehens wird nur bestraft, wenn dies ausdrücklich

bestimmt ist.

5 24. Der Versuch ist milder zu bestrafen als die vollendete Tat.

Konnte der Versuch nicht zur Vollendung führen, so darf das Gericht die

Strafe nach freiem Ermessen mildern. Ist nach den besonderen Umständen

des Falles eine Bestrafung nicht geboten, so darf davon abgesehen werdem

% 25 Wegen Versuches wird nicht bestraft, wer freiwillig die Ausführung

aufgegeben hat.

Wegen Versuches wird ferner nicht bestraft, wer freiwillig den Eintritt

des zur Vollendung gehörigen Erfolges ebgewendet hat. Konnte der Versuch

nicht zur Vollendung führen, so genügte das ernstliohe Bemühen, den

Erfolg abzuwenden.

Anstifter.

528. Anstifter ist, wer vorsätzlich einen anderen zu der von diesem

vorsätzlich begangenen Straftat bestimmt hat. Anstiftung liegt auch dann

Vor, wenn sich nachträglich ergibt, daß der Angestiftete in Wahrheit nicht

vorsätzlich gehandelt hat oder nicht zureohnungsfähig war.

Der Anstifter wird gleich einem Täter bestraft.

Gehilfe.

529. Gehilfe ist, wer vorsätzalich einen anderen, der den Tatbestand

Eines Verbrechens oder vorsätzlichen Vergehens verwirklicht hat, hierzu

durch Rat; oder Ted; Hilfe geleistet hat. Ob der andere das Verbrechen oder

Vergehen vorsätzlich begeht und ob er zureohnungsfähig ist und ob der

Gehilfe dies weiß, ist für die Strafbarkeit des Gehi]fen ohne Bedeutung.

Der Gehilfe ist 111i1der zu bestrafen als der Täter.

Mittä.ter.

% 27.‘ Mittä.ter ist, wer mit einem anderen den Vorsatz, gemeinsam eine

Straftat zu begehen, gemeinsam verwirklicht.

Jeder Mittäter wird als Täter bestraft.

Täter und Teilnehmer.

% 26. Täter ist, wer eine Straftat selbst begeht.

Mittelbarer Täter ist, wer vorsätzlich veranlaßt, daß eine Straftat durch

einen anderen zur Ausführung gelangt, der diese Tat; nicht selbst vor-

sätzlich begeht oder der nicht zurechnungsfähig ist. Mittelbare Täterschaft

liegt; auch dann vor, wenn sich nachträglich ergibt, daß der andere in

Wahrheit die Stmftat vorsätzlich begangen hat und zureohnungsfähig war.

Der mittelbare Täter Wird als Täter bestraft.
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c) Kritische Erläuterungen zu den vorstehenden Gesetz-
paragraphen nach der Denkschrift zu dem Entwurfe

von 1919 1)

Als allgemeinen Grund für die Strefbarkeit der Abtreibung be-
zeichnet die Denkschrift die schweren Schädigungen, die aus dem Um—
sichgreifen derselben für das „Volkswohl“ erwachsen. Es wäre vorzu-
ziehen gewesen, diesen Ausdruck, der an die Stelle des sonst gebräuch-
lichen „Staatswohl“ getreten ist, vor allem nicht als einzigen Gesichts-
punkt für die Verfolgungsnotwendigkeit der Abtreibung zu bezeichnen.
Die Gesetze über die Abtreibung stehen unter dem Abschnitt „Tötung“.
Deshalb kann der erste und wesentlichste Grund der
Verfolgung nur die Tötung sein. Es gibt genug schwere.
aueh umsichgreifende Schädigungen des „Volkswohls“, Wie z. B. die
Konventionen, Trusts oder wie sonst noch derartige Assoziationen
bezeichnet werden, die wie ein Alb dem Volkswohl aufli9gen und
doch nicht bestraft werden.

Die Strafandrohungen für die Abtreibung sind in diesem Entwurfe
erfreulicherweise beträchtlich gemildert worden. Für die „Regelfälle“
ist die Strafe Gefängnis ohne Mindestgrenze und nur in Ausnahmefällen
Zuchthaus. In dem Zeitraum von 1905—1914 ist in Deutschland in
96,4% aller gerichtlich verfolgten Abtreibungen schon nur auf Gefäng-
nis erkannt worden. Die Abtreibungshandiung wird daraufhin, wie die
Denkschrift es zum Ausdruck bringt, „nicht mehr als Verbrechen,
sondern nur als Vergehen gewertet“. Als Begründung für diesen
Standpunkt wird angeführt, daß die Tat „oft nur unter dem Drucke
äußerer Einflüsse“ verübt wird. Welcher Art diese seien, wird nicht
gesagt. Vielleicht sollen soziale Verhältnisse hiermit gemeint sein. Die
Denkschrift nimmt an, daß überwiegend die Abtreibung zur Ver-
hinderung einer unehelichen Geburt begangen wird. Diese Anschauung
halte ich für abwegig. Die weitaus größte Zahl derselben —— ein-
schließlich der in ihrem großen Umfange nur ahnbaren, zum Teildurch die Hände der Ärzte, aber nicht des Strufrichters gehenden, also
geheimbleibenden —— kommt aus dem Wunsche zustande, die Kinder-zahl beschränkt zu halten.

Ein weiteres, was zu der neuen juristischen Stellungnahme gegenüberder Abtreibung in der Denkschrift angeführt wird, ist die mangelnde
Einsicht der, zumal in der ersten Zeit der Schwangerschaft, Abtreibendßnin die Qualität ihres Tuns. „Der Gedanke sei in ihnen nicht immer

1) Entwürfe zu einem deutschen Strafgesetzbuch. 3, Teil. Entwurfvon 1919. Berlin 1921.
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lebendig, daß es sich um eine der Kindestötung nahe verwandte Tat

handele.“ Dieses Motiv für eine mildere Bewertung der Abtreibung

entspricht sicherlich bei einem Teil der Abtreibenden der Wirklichkeit.

Es Wäre nur zu wünschen, daß die nachsichtsvolle Verwendung einer

solchen psychologisch richtigen Auffassung nicht nur in diesem Falle,

sondern auch an mancher anderen Stelle des Strafgesetzbuches zum

Ausdruck und zur praktischen Verwertung käme.

Das spezielle Eingehen der Denkschrift auf die einzelnen

Gesetzparagraphen des Entwurfes führt zu den folgenden Er—

läuterungen.

ä286, Abs.1. Eine Schwangere,'die ihre Frucht im Mutter-

leibe oder durch Abtreibung tötet. „I—Iierunter ist nur eine

Handh'mg zu verstehen, bei der die Frucht getötet wird.“ Dieser

Fassung des wichtigsten Paragraphen ist, medizinisch, ebensowenig

beizustimmen wie der entsprechenden des jétzt noch geltenden Straf-

gesetzbuches.

Der Zweck des Gesetzes ist: Die unerlaubte Tat, die zu einem

vorzeitigen Ende eines lebenden Wesens führt, zu bestrafen.

Es ist praktisch gleichgültig, durch welche Mittel und auf welchen

Wegen dies geschieht, ob durch innerlich gereichtes Gift oder durch

Röntgenstrahlen, oder Radiumemanationen, oder durch in die Gebär—

mutter eingeführte Instrumente oder durch Bauchklopfen usw. Sobald

der Fötus durch irgendeinen Vorgang getötet worden ist, Wird er

über kurz oder lang ausgestoßen. Dies deckt sich medizinisch mit dem

Begriff „Abtreibung“.

Man könnte sich eine Abtreibung denken bei der primär der Fötus

nicht stirbt, sondern nur die mütterlichen Lebensverhältnisse so krank-

haft durch einen unerlaubten Eingriff geändert worden sind, daß ein

normales Verweilen der Frucht in der Gebärmutter unmöglich Wird.

Dann können Wehen rnit dem Erfolge der Ausstoßung einsetzen. Aber

auch dieses Ereignis führt zum Tode der Frucht.

Für den endlichen Erfolg besteht hiernach kein Unter—

schied in dem einen oder dem anderen Vorgangs. Der Begriff

.,Abtreibung“ ist der weitestgehende und umfaßt alle Möglichkeiten.

Es müßte deswegen der Absatz 1 richtiger heißen:

„Eine Schwangere, die ihre Frucht durch Abtreibung

tötet.“

Unter dér als richtig anerkannten Voraussetzung, daß das Vorgehen

nur in der Tötung der Frucht besteht, Abtreibung mithin identisch mit

Fruchttötung ist, muß es juristisch gleichgültig sein —— weil es in der

Wirklichkeit zu dem gleichen Ziele führt -— ob die Frucht schon im
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Mutterleibe gestorben ist oder auf dem Wege durch die Geburtsteile oder
in einer Zeit nach dem Austritt aus diesen stirbt 1).

Bestrafung tritt auch ein, wenn die Schwangere die Tötung
ihrer Frucht durch einen anderen zuläßt. Durch diese Werte
„werden Zweifel darüber abgeschnitten —« so sagt die Denkschrift —
ob eine Schwangere, die eine von ihr nicht veranlaßte Abtreibung bloß
duldet, stets als Täterin oder unter Umständen nur wegen Beihilfe zu
bestrafen ist“.

Ein anderer, der die Frucht durch Abtreibung tötet, wird ebenso
bestraft, schwerer derjenige, der ohne Einwilligung der
Schwangeren dies tut.

„Ohne Einwilligung handelt der Täter nicht nur, wenn die Schwangere
ausdrücklich oder durch schlüssige Handlungen ihre Zustimmung 'versagt
hat, sondern auch dann, wenn eine Willensäußerung der Schwangeren
überhaupt nicht vorliegt. Die Annahme, daß die Schwangere gegen
die Beseitigung nichts werde einzuwenden haben; nutzt dem Täter
nicht. Andererseits genügt es, um den Täter der milderen Strafe des
Abs. 1, Satz 1 teilhaft werden zu lassen, wenn die Schwangere sich
überhaupt mit der Abtreibung einverstanden erklärt hat. Daß sie
zur Zeit der Abtreibung gewußt hat, die Tat solle jetzt geschehen,
ist nicht erforderlich. Hat die Schwangere nicht eingemrilligt, so liegt

1) Würde die Abtreibung in einem lebensfähigen Alter der
Frucht erfolgen und diese durch eine mangelnde Versorgung aterben, so
lägen meines Erachtens die Kriterien des 5221 StGB. vor, der von
der Aussetzung handelt.

Danach wird, wer eine wegen jugendlichen Alters, Gebreohlichkeit oder
Krankheit hilflose Person aussetzt, oder wer eine solche Person, wenn dieselbe
unter seiner Obhut steht, oder wenn er für die Unterbringung, Fortsohaffungi
oder Aufnahme derselben zu sorgen hat, in hilfloser Lage voraätzlioh verläßt,
mit Gefängnis nicht unter drei Monaten bestraft.

Wird. die Handlung Von leiblichen Eltern gegen ihr Kind begangen, so
tritt Gefängnisstrefe nicht; unter sechs Monaten ein.

Ist dureh die Handlung eine schwere Körperverletzung der a.uflgesot'ätßll
oder verlageenen Person verursacht worden, so tritt Zuehtheuestmfe bis zu
zehn Jahren, und, wenn durch die Handlung der Tod verursacht War,
Zuchthausstrafe nicht unter drei Jahren ein.

Auch die neue Fassung des 5 289 des Entwurfs von 191U läßtfür diese meine Auffassung Raum. Sie lautet:
Wer einen anderen aussetzt und dadurch in hilflose Lege bringt, wird mit

Gefängnis bestraft. _Ebenso wird bestraft, wer einen Hilflosen, der unter
seiner Obhut steht oder für dessen Unterbringung, Fortschaffung oder
Aufnahme er zu sorgen hat, in hilfloser Lage läßt. In besonders schweren
Fällen ist die Strafe Zuchthaus. '
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ein besonders schwerer Eingriff nicht nur in die“ Rechte des

werdenden Kindes, sondern auch in die Rechte der Mutter

vor. Hier ist deshalb als ordentliche Strafe wie bisher Zuehthaus

geboten.“

„Mit der gleichen Strafe wie die Abtreibung ohne Einwilligung der

Schwangeren bedroht der Entwurf die sog. Lohnabtreiberei. Hat

der Täter die Mittel angewendet oder der Schwangeren beigebracht,

so hat er die Frucht getötet; hat er die Mittel verschafft, so hat er

dadurch zur Tötung Beihilfe geleistet. Die Strafe bemißt der Entwurf,

da. hier ein besonders verwerfliches und schändliches Verhalten in Frage

steht, mit Zuchthaus bis zu 15 Jahren; andererseits ergibt sich eine

Milderung der Strafandrohung durch die allgemeine Zulassung milde!rn-_

der Umstände. Der Versuch'ist strafbar.“ : ' '

Der Auffassung von der Straftat, die in dem Absatz 2 des é286{

sowie in den vorstehenden Erläuterungen dazu zutage tritt, kann man

beipflichten. Vorzuziehen wäre, wenn es statt „Mittel oder Gegen-

stände“, die der Lohnabtreiber anwendet, nur „Mittel“ hieße. Damit

Wird alles umfaßt und nicht nur, was es wahrscheinlich in dem

Gesetzentwurf bedeuten soll, innerliche Mittel, d. h. Gifte. Unter den

Begriff „Mittel“ in meiner Auffassung fallen auch die Elektrizität,

die Strahlenwirkung, die mechanische Gewalt u.a.m.

5287. Der Paragraph ist dem zuerst im Gesetzbuch des Staates

New York über den gleichen Grundgedanken zum Ausdrucke gebrachten

wesensgleich, mit dem Unterschiede, daß der letztere, wie ich es

cherekterisier’ß habe!), eine strafrechtliche Utopie darstellt, die praktisch

Ohne jeden Erfongeblieben ist. Die vorliegende Fassung des Entwurfs

ist jedenfalls unbrauchbar und zur Sterilität verurteilt. Was will es

praktisch bedeuten, daß derjenige bestraft werden soll, der die Kenntnis

von Wegen. die zur Abtreibung führen, in irgendeiner Weise bekannt

gibt. oder dafür geeignete „Mittel oder Gegenstände an einem allgemein

zugänglichen Orte ausstellt“ gegenüber der Tatsache, daß

1. zu solchen „Mitteln“ Drogen gehören, die, wie z. B. Sadebaum

Oder Lebensbaum auf jedem Kirchhofe reichlich stehen oder als

Heckenpflanzen bei Gärtnern käuflich sind, und viele andere von denen,

die ich weiterhin anführe, medizinische bzw. technische Handelsartikel

von großer Bedeutung darstellen, die in Apotheken oder Drogenläden

Offen signiert stehen und erwerbbar sind, daß

2. zu solchen „Gegenständen“ ärztliche Katheter, Bougies, Irri-

gatoren, Spritzen der verschiedensten Art, Gummibälle usw. mit irgend-

Wie geformten Ansatzstücken' gehören, die direkt ärztlich oder auf

1) Vgl. weiter hinten.
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ärztliche Verordnung für die Krankenpflege oder für die Hygiene der
Frau usw. gebraucht werden müssen, daß

8. nicht der Fabrikant oder der Verkäufer derartiger Waren unter
das Gesetz fallen soll, weil man sonst dem zweifellos befugten Handel
eine Wunde schlagen würde, sondern nur derjenige, der solche Dinge
ausstellt, mithin der Vertrieb derselben seinen Weg weitergeht, wenn
man nur nicht das letztere tut, und daß

4. die Hinweise über die Bewerkstelligungsarten der Frucht—
abtreibung sich hundertfach in bereits vorhandener populärer Literatur
finden, so daß es wahrlich keiner öffentlichen Belehrung dafür bedarf.

Meiner Ansicht nach wird der 5287 in dieser Gestalt nicht den
_erstrebten Nutzen bringen. Es wird sich noch mehr wie bisher um
die Bewerkstelligung der Tat in allen ihren Phasen das Dunkel des

' Geheimnisses legen. Dagegen ist unbedingt dem Absatz dieses
Paragraphen zuzustimmen, der Strafe für denjenigen eintreten läßt,
der betriebsmäßig sein Abtreibungskönnen verwertet:

% 288. Dieser Paragraph des Entwurfes bezieht sich im wesentlichen
auf die von der Schwangeren nicht gewollte Nothilfe. Wer
trotz der Nichteinwilligung die Frucht tötet, Wird mit Gefängnis oder
Geldstrafe bestraft. Dazu bemerkt die Denkschrift: „Ein solcher Ein-

griff zu Heilzwecken fällt, wenn er nach den Regeln der ärzt-
lichen Wissenschaft geboten ist, zwar nicht unter den Begriff der
Körperverletzung. Er erfüllt abefden Tatbestand der Abtreibung und
wäre als solcher strafbar, soweit nicht wegen Nothilfe die Rechts-
widrigkeit' ausgeschlossen ist. '

Nothilfe ist gegeben (@ 22 Abs.3)‚ wenn die Tötung der Frucht
oder des in der Geburt begriffenen Kindes rmter pflichtmäßiger Berück-
sichtigung der sich gegenüberstehenden Interessen erfolgt, um von der
Schwangeren die gegenwärtige, nicht anders abwendbare Gefahr eines

erheblichen Schadens abzuwenden, den die Schwangere zu tragen
rechtlich nicht verpflichtet ist und wenn die Handlung nicht gegen den
Willen der Schwangeren begangen wird. Ist die Handlung gegen den
Willen der Schwangeren begangen, so wäre an sich der Tatbestand
der Abtreibung erfüllt, die Strafe aber nach ä22 Abs. 51) zu mildern.
Gegen den Willen der Schwangeren handelt der Täter, wenn er weiß,
daß die Schwangere dem Eingriff ausdrücklich widersprochen hat, oder
wenn er nach Lage der Verhältnisse wußte oder wenigstens damit
rechnete, daß die Schwangere, wenn sie Gelegenheit hätte, ihre
Willensentschließung kundzugeben, dem Eingriff widersprechen würde.

_ 1) „Ldegt Notstand oder Nothilfe nur deshalb nicht vor, weil der Täter
(he Gefahr verschuldet oder weil er gegen den Willen des Gefährdeten
gehandelt hat, so kann die Strafe gemildert werden.“
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Es ist zu befürchten, daß dieser Paragraph, trotz der weit offen

gelassenen Türen für ein Strafloslassen — nämlich, daß die Tat nur auf

Antrag verfolgt wird, und daß der Antrag zurückgenommen werden

kann — fiir den Arzt, der in bester, humaner Absicht schnell glaubte

eingreifen zu müssen, unerfreuliche Folgen haben wird. Es erübrigt

hier, auf die Konstruktion solcher Fälle einzugehen. Sie ergeben sich

bei einigem Nachdenken von selbst. Es ist vielleicht auch angebracht,

darauf hinzuweisen, daß in dem vorliegenden Entwurfe der %291

besagt:

„Wer es unterläßt, einen anderen aus Lebensgefahr zuretten, ob-

wohl er ihn ohne erhebliche Gefahr für sein eigenes Leben oder seine

eigene Gesundheit retten kann, wird mit Gefängnis bis zu sechs Monaten

bestraft. Die Tat ist nur strafbar, wenn der Gefährdete in der Gefahr

sein Leben verloren oder eine schwere Körperverletzung erlitten hat.“

'Diese Bestimmung über unterlassene Lebensrettung steht, wie mir

scheinen will, nicht in Harmonie mit dem % 288.

(1) Bisherige prinzipielle Entscheidungen des Reichsgerichts.

oa) Allgemeine Rechtsgrundsätze über die Abtreibung und

ihre Begeher.‘ -

Der Versuch der Abtreibung.

Der Ausdruck „eine Schwangere“ im % 218, Abs.1 bezeichnet

nicht, wie der Ausdruck „Beamter“ usw., eine aus der Eigenschaft

der Schwangerschaft abgeleitete, besondere Deliktskategorie, bei welcher

die Verfilmung des Deliktes in allen Stadien des Versuches und der Voll-

endung notwendig in einer Täterin diese Eigenschaft voraus-

setze und ohne dieselbe nicht denkbar sei, so daß bei tat-

sächlichem Nichtvorhandensein dieser Eigenschaft die 'Strafandrohung

für den Versuch und die Vollendung in Fortfall kommen.

Deshalb kann eine Frauensperson,_die in Wirklichkeit

nicht schwanger ist, aber es zu sein glaubt, sich des straf-

baren Versuches der Abtreibung schuldig machen nach

5% 218, 481)

1) Entscheidungen Bd. 8,1883, 8.198. — Bd. 29, s. 421. — Ähnliche

Anschauungen und Bestrafungen auf Grund derselben findet man schon

vor 50 Jahren in der sächsischen Rechtsprechung. Vgl. Egidy in

Schletters Annalen der Kriminalrech’ospflege 1854.
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Für den Versuch im Gegensatze der Vollendung ist nur die
Vorstellung des Täters, welche die Ausführung des Entschlusses ver—
anlaßte, entscheidend, und die Möglichkeit oder Unmöglichkeit
der Vollendung aus der objektiven Beschaffenheit des durch
das Verbrechen betroffenen Gegenstandes gieiehgültigl).

Eine Angeklagte war von der Anklage, sich eines Versuches der
Abtreibung schuldig gemacht zu haben, deshalb freigesprochen worden.
weil nach dem Wortlaut des % 218, Abs. 1, StGB. („eine Schwangere“)
die wirklich vorhandene Schwangerschaft in derselben Art ein not-
wendiges Merkmal des Verbrechens bilde wie die Beamteneigenschaft
bei dem Amtsvergehen, hier jedoch bewiesen sei, daß sich die Ange-
klagte irrtümlicherweise für schwanger gehalten habe.

Das Reichsgericht wies die Sache in die Instanz zurück. In der
Begründung wird 11. a. angegeben:

Die Freigebung der jede Möglichkeit einer Vollendung ausschließen-
<len Handlungen von der Strafbarkeit als Versuch würde die Straf-
losigkeit jedes Versuches zur Folge haben. Besteht aber der Ver-
such nicht in der durchgeführten Verletzung des Rechts-
gutes und auch nicht in einer objektiven Gefährdung
desselben, so kann er nur'in der Kundgebung eines auf die
Verletzung gerichteten Willens durch eine äußere Hand-
lung bestehen, welche über die Grenze der bloßen Vor—
bereitung hinausgegangen ist.

Das letztere ist der Fall bei Handlungen, welche bestimmt sind,
unmittelbar den Tatbestand der Straftat selbst zu realisieren ; daher
es keinen Zweifel leidet, daß eine Person, die ein Mittel einnim‘mt,
oder bei sich anwenden läßt, wodurch sie die Leibesfrucht abtreiben

‚oder töten will, nicht mehr im Stadium der Vorbereitung des Ver-
brechens der Abtreibung bleibt, sondern, wenn es nicht an sonstigen
Erfordernissen des Versuchs fehlt, bereits in das Stadium des letzteren

Es ist rechtlich gleichgültig, ob die Vollendung des Verbrechens
daran scheiterte, daß zwar ein Objekt vorhanden war, in welchem das
Rechtsgut hätte verletzt werden können, daß jedoch die vom Ver-brecher angewandten Mittel zur Herbeiführung dieses Erfolges nicht
ausreichten, oder daran, daß es in dem gegebenen Falle an einem
solchen Objekte fehlte.

Hält die Schwangere eine schon abgestorbene Frucht fürnoch lebend, so kann sie sich des Versuches der Tötung
schuldig machen, ganz wie derjenige, der auf eine mensch— —

1) Entscheidungen Bd. 1, 1880, S. 452.
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liche Leiche‘schießt. Das gleiche muß von dem Falle der

sog. Mole gelten, auch wenn sie nicht ein lebendes Wesen

ist, und von einer sonstigen enormalen Bildung im Körper

einer Frauensperson, die den Schein einer normalen

Schwangerschaft erzeugt, oder von anormalen Zuständen

anderer Art, welche diesen Schein hervorbringen, aber auch

dann, wenn objektiv nicht einmal ein derartiger anormaler

Zustand vorhanden ist, sondern die Täterin aus anderen

Ursachen zu dem Irrtum schwanger zu sein veranlaßt wird.

Auch hier, wie bei dem Verbrechen der Tötung gelangt man von

dem Irrtum, der einem reellen, jedoch für des vollendete Verbrechen

völlig ungeeigneten, Gegenstande der Handlung die Eigenschaft eines

dazu tauglichen Objektes beilegt, zu demjenigen Irrtume, welcher

das Unreelle, oder doch das in der vorausgesetzten Beziehung nieht

reell Existierende. für ein taugliches Objekt des Verbrechens nimmt.

Bedarf es zum strafbaren Versuche nicht eines Gegenstandes, an

welchem das Verbrechen vollendet werden könnte, genügt es vielmehr,

wenn der I-Iandelnde nur glaubt, ein solcher Gegenstand sei vorhanden

und Wenn er in diesem irrigen Glauben seinen verbrecherischen Willen

durch eine nicht mehr bloß vorbereitende äußere Handlung‘ an den

Tag legt, so ist nicht abzusehen, wie die zufällige Veranlassung eines

irrtumes darüber zu entscheiden haben könnte, ob die Handlung,

wie abgemacht zu strafen sei oder nicht1).

Der Versuch ist auch dann strafbar, wenn nicht erwiesen

ist, ob die zur Herbeiführung des beabsichtigten Erfolges

angewmdeten Mittel, welche die beabsichtigte Wirkung

nicht gehabt, überhaupt den beabsichtigten Zweck zu

erfüllen geeignet gewesen sind.

Eine angeklagte Schwangere nahm während ihrer Schwangerschaft,

zu dem Zwecke ihre Leibesfrucht abzutreiben, mehrmals eine ihr von

dem Mita.ngeklagten zugestellte bittere Flüssigkeit, welche sie zur

Herbeiführung des beabsichtigten Erfolges für geeignet hielt, zu sich.

Der Mitangeklegte hatte die angeklagte Schwangere zur Begehung des

Verbrechens der Abtreibung dadurch vorsätzlich bestimmt, daß er

ihr, während sie, wie er wußte, schwanger war, mehrmals eine Flüssig-

keit, welche er zur Abtreibung der Leibesfrucht für geeignet hielt,

Zustellte und sie überredete, dieselbe zur Erreichung dieses Zweckes

einzunehmen.

1) Entscheidungen Bd. 8, 1883, S. 198.
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Das Landgericht hat auf Grund dieser Tatsachen die Schwangere
wegen Versuchs der Abtreibm1g der Leibesfrucht im Sinne der ää 218
und 48, den Mita.ngeklagten wegen Anstiftung zu diesem Verbrechen
nach ä48 StGB. verurteilt.

Die Revision der Angeklagten gründete sich auf das Nicht-
erwiesen sein, ob das angewendete Mittel, welches die beabsichtigte
Wirkung nicht gehabt, überhaupt den beabsichtigten Zweck zu erfüllen
geeignet gewesen sei. Sie fanden in dem Urteil eine Verletzung der
Vorschriften des Strafgesetzbuches über den Versuch, da. nach der
Rechtsnorm der Versuch mit absolut untauglichen Mitteln straflos sei.

Das Reichsgericht führte folgendes aus: Zur Strafbarkeit des
Versuches gehört nach dem entsprechenden Gesetzesparagraphen, der
aus der französischen Gesetzgebung stammt, eine Betätigung des'
Ent50hlusses‚ das Verbrechen zu begehen durch Handlungen, welche
einen Anfang der Ausführimg dieses Verbrechens enthalten. Die
Meinungen darüber sind geteilt,. ob Handlungen gemeint seien, die
imstande sind, oder die man für geeignet hält, den zur Vollendung
des Verbrechens gehörenden Erfolg herbeizuführen.

Die Entscheidung hierüber Wird lediglich aus den inneren Gründen
für diese Straibarkeit überhaupt zu entnehmen sein. Im Versuche
richtet sich das Strafgesetz gegen den verbrecherischen Willen. Die
Theorie ist zu verwerfen, wonach nur solche Handlungen strafbar sein
sollen, die, wenn die Vollendung nicht durch selbständige, vom Willen
des Täters unabhängige Umstände gehindert worden wäre, die Voll-
endung zur Folge gehabt ha.an würden. Jeder auf den éndlichen
Ausgang Einfluß äußernde Umstand gibt stets als einzelner Ka.usulitiit5-
fa,ktor nur eine größere oder géringere Möglichkeit oder Wahr-
scheinlichkeit des letzteren, niemals die Gewißheit seines Eintritts
oder Nichteintritts. Die Freigebung der jede Möglichkeit einer Voll-
endung uusschließenden Handlung von der Strafbarkeit -als Versuch
würde die Straflosigkeit jeden Versuches zur Folge haben. Es gibt
im allgemeinen derartige Handlungen, die unter allen Um-
ständen ungeeignet sind, den beabsichtigten Erfolg hervor—
zurufen in Wirklichkeit gar nicht, im Einzelfalle hat sich
dagegen jede Handlung, die nicht zum Erfolge geführt hat,
als eine zu dessen I-Iervorbringung absolut ungeeignete er-
wiesen. Auf den Unterschied zwischen Handlungen mit absolut un-
tauglichen oder mit nur relativ untauglichen Mitteln kann die Straf-

_barkeit oder Straflosigkeit des Versuches nicht; gegründet werden.
Auch bei der Anwendung untauglicher Mittel hat der Täter
das getan, was er als zur Verwirklichung seines verbrechß-
rischen Entschlusses geeignet angesehen hat und damit
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seine Auflehnung gegen die Rechtsordnung betätigt. Daß

das beabsichtigte Verbrechen bei‘dem Versuche stehen blieb,

hat jedesmal in irgend einem‘ Irrtum des Täters seinen

Grund, weil er die, das Ausbleiben des Erfolges bewirkenden Umstände

bei seinem Plane zur Verwirklichung des gefaßten Entschlusses nicht

richtig in Anschlag gebracht heiß).

Der zur Anstiftung oder Hilfeleistung erforderliche Dolus

ist bei demjenigen nicht gegeben, welcher einen anderen vor-

sätzlich bestimmt het, zu der von demselben versuchten

strufbaren Handlung Mittel von einer, zu deren Aus—

führung, wie jener weiß, nicht geeigneten Beschaffenheit

zu gebrauchen, oder welcher dem Täter zur Eörderung der

Begehung der verbrecherischen Handlung Mittel eben-

solcher, jenem bekannten, Art verschafft hat.

Deshalb ist derjenige nieht zu strafen, der bewußt einer Schwan-

geren unschädliche, unwirksame Mittel, zur Abtreibung gegen Entgelt

überläßt. -

Eine Frauensperson war wegen Anstiftung zur Fruchtebtreibung

und wegen I-Iilfsleistung bei einem solchen Versuche verurteilt worden,

obschon gerichtlich festgestellt war, daß sie bestimmt ge-

Wußt habe, daß die Mittel, welche sie die Mitungeklegten

anzuwenden bestimmte oder ihnen zum Gebrauche zukommen

ließ, zur Abtreibung einer Leibesfrucht Völlig untauglich

gewesen seien.

Das Urteil wurde aufgehdben.

Das Reichsgericht führte aus: Man könnte nach dem Wortlaut

der && 48 und 49 StGB. meinen, daß zur étrefbaren Anstiftung in

subjektiver Beziehung oder zur Beihilfe nichts weiter erfordert werde

als der Wille zur Begehung einer strafbaren Handlung, gleichgültig

ob der Wille des Anstifters auf Ausführung der Tat oder nur auf

I-Ierbeiführung eines strufbaren Versuches gerichtet sei, und daß es auch

1) Entscheidungen Bd. 1, 1880, S. 439. —— Merkwürdigerweise wird der

Dolus bei der Anstiftung oder Hilfeleistung zu einem.Verbreohen mit un-

tauglichen Mitteln nicht angenommen (Entscheidungen Bd. 15, S. 315).

In 5 218 Abs. 3 "kann als Anwendung von „Mitteln zu der Abtreibung

oder Tötung“ auch eine psychis che, absichtliche Beeinflussung

verstanden werden. (Oppenheff, Das Strafgesetzbuch f. (1. Deutsche

Reioh1888, S. 500.)

Lewin, Fruchtabtreibung durch Gifte usw, 4.Aufl. 9
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genügen würde, daß der Gehilfe Wüßhe, der Täter sei willens, die
Tat auszuführen und daß die Tat oder ein strafbarer Versuch er—
folgt sei.

Dies würde dahin führen, daß ‘ auch derjenige wegen Teilnahme
durch Anstiftung oder Beihilfe gestraft werden müßte, welcher gar
nicht den Willen gehabt het, daß eine Straftat zur Ausführung
gelange, welcher z. B. wußte, daß wegen absoluter oder relativer
Untauglichkeit der anzuwendenden Mittel die Tat unmöglich sei.
Ja., es würde sogar derjenige wegen Teilnahme strafbar sein, welcher
gerade in der Absicht, die Straftat zu verhindern, gehandelt
hätte.

Diese Ergebnisse sind nicht mit den Grundprinzipien des Strafrechts
vereinbar.

Der-Wille des Anstifters und. des Gehilfen muß auf die
Verübung einer Handlung gerichtet sein. Der bloße Wille,
den erfolglosen Versuch einer solchen Handlung herbei-
zuführen oder zu unterstützen, kann nicht strafbar sein.
Das Gesetz straff: bei dem Versuche lediglich den durch Versuchs-
handlungen betätigten Willen; es wäre aber prinziplos, beim

_ Anstifter und Gehilfen auch von diesem Willen ganz ab-
zusehen, also Strafe zu verhängen wo beides fehlt —— Willen
und Tat.

Das ‘Wort „wissentlich“ im 549 StGB: „Wer dem Täter zur
Begehung des Verbrechens oder Vergebene durch Rat und Tat wissent-
1ich Hilfe geleistet-hat“ bezeichnet, daß der eigene Wille des Gehilfen'
auf die Straftat selbst gerichtet sei, daß er das Bewußtsein haben
müsse, Hilfe zur wirklichen Ausführung der Straftat zu leisten, es
daher nicht genügen könne, wenn sein Wille lediglich auf: die Unter-.
stützung eines erfolglosen Versuches gerichtet Sei.

Ähnlich verhält es sich mit der Anstiftung. Das Wort „vorsiitzlich“
im 548 StGB. kann nicht nur den Sinn haben, daß der Anstifter

den Willen des Täters vorsätzlich bestimmt habe, die Ausführung der
Tat herbeizuführen, sondern muß weiter gefaßt werden. Da. dem
Anstifter die gleiche Strafe wie dem Täter angedroht wird, so kann
es nicht die Absicht des Gesetzes sein, einer Person die volle Strafe
des Versuches zu geben, von welcher die Ausführung der Tat gar nicht
gewollt ist?). ‘

1) Entscheidungen, Bd.'15‚ 1887, S. 815.

——_—__
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Der % 218, Abs. 1 verlangt nicht mehr als ein vorsätzliches,

auf Herbeiführung des strafbaren Erfolges geriehtetes

Handeln, welches sowohl in einer positiven Tätigkeit wie

in einem Dulden und Unterlassen bestehen kann.

Eine Frauensperson hatte sich zum Zwecke der Abtreibung drei-

mal einen Katheter in die Geschlechtsteile einführen lassen. In den

beiden ersten Fällen hatte sie das Instrument bald nach der Ein-

führung herausgenommen, und zwar im 'ersten Falle, weil es sie

genierte, in dem dritten Falle aber dasselbe beim Gehen auf der

Straße verloren. Weitere Versuche vorzunehmen hat sie sich angeblich

geweigert. '

Sie wurde auf Grund des %218 Abs. 1 StGB. verurteilt und die

Revision vom Reichsgericht verworfen mit der vorangestellten Be-

gründung. Daß sich die Angeklagte zur Einführung des Katheters hef-

gegeben und denselben eine Zeitlang getragen habe, stelle eine positive _

Tätigkeit daß).

Der Tatbestand der ersten Alternative des % 218 Abs._1

StGB. erfordert, daß durch die Bewirkung des vorzeitigen

Abganges der Frucht der Tod der letzteren oder des etwa

lebend zur Welt kommenden Kindes hat herbeigeführt

werden wollen oder auch herbeigeführt wird.

Es wurde festgestellt, daß die Schwangere mit dem Mitangeklagten

die Tötung ihrer Leibesfrucht durch Ausstoßung derselben aus ‚dem

Mutterleibe hat bewirken wollen, _und daß ferner die von der

Schwangeren angewendeten Manipulationen zur Frühgeburt der etwa

sieben Monate alten Frucht geführt haben, daß die Frucht bis vor der

Geburt gelebt hat und vor der Geburt durch Vorfallen der Nabelschnur

erstickt ist.

Der Mitangeklagte wurde wegen Anstiftung der Angeklagten zur

vorsetzlichen Abtreibung der Leibesfruoht verurteilt, .

‘ Nach der Auffassung des Reichsgerichts fordert der Tat-

bestand„der vollendeten Abtreibung, daß der Vorsatz auf

Tötung der Frucht im Mutterleibe, worauf die Ausstoßung

folgt, oder auf Tötung durch Bewirkung vorzeitigen Ab—

ganges gerichtet gewesen ist, und daß der Tod der Frucht oder

des Kindes in Folge des vorzeitig bewirkten Abganges eingetreten ist,

so daß ein Versuch vorliegt, wenn zwar die Abtreibung

1) Entscheidungen, Bd. 29, 1891.
g*
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bewirkt worden, aber das Kind, weil es die zum Fortleben

erforderliche Reife hat, am Leben geblieben ist.

Da in dem vorliegenden Falle nicht festgestellt wurde, daß das

Vorfallen der Nabelschnur, welches als nächste Todesursache der

Frucht erscheint, eine Folge der vorzeitig bewirkten Entbindung ge—

wesen ist, und es aus den Urteilsgründen nicht ersichtlich war, ob

es “sich um eine Ifirucht gehandelt hat, welche wegen der mangelnden

Reife nicht außerhalb des Mutterleibes hätte fortleben können, so

war durch diese Lücke der Keusalzusammenhang zwischen dem Unter-

nehmen der Abtreibung und dem Tode der Frucht so erschüttert, daß

die Annahme einer vollendeten Abtreibung ausgeschlossen erschien. '

Das Urteil wurde aufgehobenl).

Es liegt clerFall des %218 Abs. 1 StGB. auch dann vor, wenn

die Schwangere die Abtreibung ihrer Leibesfrucht nicht

durch von ihr selbst engewendete Mittel bewirkt hat,

sondern die Mittel mit ihrer Einwilligung durch einen

anderen bei ihr angewendet -sind.

So kann eine Schwangere nach 5218 Abs. 1 bestraft werden, wenn

sie sich von einem Dritten einen Katheter zum Zwecke der Abtreibung

hat einlegen lassen

Eine Frauensperson wurde durch den Spruch der Geschworenen für
schuldig erklärt, im zweiten Monat ihrer Schwangerschaft vor-_
sätzlich ihre Frucht abgetrieben oder im Mutterleibe getötet zu haben
und. nach %218 Abs.1 bestraft Mit ihrer Einwilligung oder
auf ihre Anregung hatte der Mitangeklegte gegen Entgelt einen
Katheter in ihre Scham eingeführt und denselben auf ihre Gebär-
mutter wirken lassen. Er wurde nach 5218 Abs. 8 und g 219
verurteilt.

Das Reichsgeriehii entschied, daß die entsprechenden Gesetzes-
bestimmungen richtig in diesem Falle angewendet worden seien. Der
Fall des % 218 Abs. 1 liegt auch denn vor, wenn die Schwangere die
Abtreibung ihrer Leibesfrucht nicht durch von ihr selbst angewendete
Mittel bewirkt hat, sondern die Mittel mit ihrer Einwilligung durch
einen anderen bei ihr angewendet worden sind. Die Benutzung des
zur Abtreibung gebrauchten Mittels lasse sich ohne „ein sich Der-
bieten“, also einer eigenen Tätigkeit, nicht denken. ‘

1) Entscheidungen, Bd.. 1, 1880, S. 380.
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Gegen den Einwand, daß in dem gegen die Angeklagten ergangenen

Sprache insofern ein Widerspruch enthalten sei, als die alleinige Täter-

schaft der Angeklagten und des Mitangeklagten bejaht seien, betont

das Reichsgericht, daß die manuelle Vornahme der Handlung,

durch welche der verbrecherische Erfolg zum Abschlusse

gebracht ist, durch einen anderen den Kausalzusammen-

hang dieses Erfolges mit der von der Schwangeren selbst

zu dessen Herbeiführung entwickelten Tätigkeit nicht

uninrbrieht. Sie führt nur zu der Annahr'ne eines bewußten und

gewollten Zusammenwirkens beider' Personen zu dem verbrecherischen

Erfolge. Für den Begriff der beiderseitigen Täterschaft ist es in diesem

Falle gleichgütig, in welcher Art und in welchem Verhältnisse die

von dem einen oder dem anderen vorgenommenen, aber von beiden

gewollten Handlungen zur Erreichung des gemeinsamen Zweckes bei-

getragen haben. Die Angeklagte kann deshalb nicht nur als Gehilfin

beurteilt werden“). _

Das In - den - Mund — Nehmen eines Abortivmittels und

sein Wiederausspeien kann evtl. nach 546, 1 StGB. straf—

los s'ein.

Auf Grund der Feststellung, daß die Angeklagte, in dem Glauben

schwanger zu sein, ein zur Abtreibung der Leibesfrucht

geeignetes Mittel in den Mund genommen habe, hatte die

Strafkammer wegen Versuches der Abtreibung auf Strafe erkannt,

dabei aber unentschieden gelassen, ob die Angeklagte nicht das in den

Mund genommene Mittel sofort wegen widerh'chen Geschmackes aus-

gespieen habe.

Das Urteil wurde vom Reichsgericht aufgehoben, weil aus den

Feststellungen nicht zu entnehmen war, ob der Angeklagten nicht

nur ein nach ä46 Nr. 1 StGB. straflos “zu lassender Versuch

zur Last fiel. .

Hat die Angeklagte das zur Abtreibung der Leibesfrucht für geeignet

gehaltene Mittel in den Mund genommen, um es zu verschlucken, das

letztere zu tun aber aus freier Entschließung wieder aufgegeben, so

liegen alle Voraussetzungen für Anwendung des & 46, 1 vor. Auf den

Beweggrund, durch welchen die Angeklagte bestimmt worden ist,

die Ausführung ‚der beabsichtigten Tat aufzugeben, kommt es nicht

an, sondern nur darauf, ob nicht Umstände, welche von dem Willen

der Angeklagten unabhängig waren, sie an der Ausführung der Tat

1) Entscheidungen, Bd. 1, 1880, S. 268; Bd.. 29, S. 10.
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gehindert haben. Daß der widerliche Geschmack des in den Mund
genommenen Mittels der Angeklagten unmöin ch gemacht habe, das
in den Mund Genommene zu verschlucken‚ ist nicht festgestellt‘).

Unter Abtreibung wird nicht schon eine innerliche Lockerung
der Frucht von ihren Ernährungsorgenen verstanden, sondern
die Herbeiführung' eines dem natürlichen Verlaufe nicht entsprechen—
den, verfrühten Abgen'ges der Frucht aus dem Mutterleibe*) ‘

Es wurde festgestellt, daß eine Hebamme eine Frau von einer
etwa. vier Monate alten, in der Gebärmutter gelockerten Leibesfrucht
befreit habe, und daß diese Lockerung zuvor durch Einspritzungen
von warmem Seifenwasser herbeigeführt worden war.

Es wurde vom Vorderrichter % 218 StGB. auf den ermittelten Sach—
verhalt angewendet und die Vollendung der von der Hebamme verübten '
strafbaren Handlung auf den Zeitpunkt verlegt, in welchem durch die
Einspritzung eine Lockerung der Frucht in der Gebärmutter bewirkt
worden war. '

Das Reichsgericht hält mit den % 218—220 die Abtreibung
einer Frucht und. deren Tötung im Mutterleibe scharf. auS-
einander. Die innerliche Lockerung der Frucht Von ihren
Ernährungsorganen ist noch nicht eine Abtreibung. Zu einer
solchen gehört der verfrühte Abgang der Frucht aus dem Mutterleibe,
der in dem vorliegenden Falle erst; später eintrat unter Mitwirkung
der Hebamme.

Mithin konnte das Urteil nicht unter dem Gesichtspunkte aufrecht—
erhalten werden, daß darin als Abtreibung ein Vorgang rechtsirrig
bezeichnet wird, der sich nach dem Gesetz als Tötung im Mutterleibe
darstellt 3) .

ß) Die Anstiftung zu der Abtreibung.

Anstiftung der Schwangeren zur Abtreibung ihrer Leibesfrucht
ist strafbar, auch wenn die Abtreibung in den Grenzen des Versuches
geblieben war (% 48, 218, 1).

Anstiftung zur Anwendung von Abtreibungsmitteln an
der Schwangeren (% 48, 218, 8) und Anstiftung ‘des Verbrechens

‘1) Entscheidungen, Bd. 35, 1002, s. 102.
2) Entscheidungen, Bd.. 20, 1800, S. 368.
8) Entscheidungen, Bd. 20, 1820, s. 367.
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aus % 219 sind nur strafbar; wenn die Abtreibung Erfolg gehabt

ha“). .

Sowohl der Anstifter als auch der Gehilfe sind nur strafbar zu

erachten, wenn und insoweit ihr Wille auf Ausfühng der Straftat

gerichtet ist, bei welcher Voraussetzung Strafe allerdings auch dann

eintritt, wenn die Ausführung nur zu einem strafbaren Versuche ge-

diehen ist. . ‚

Der Dolus des Täters und der Dolus des Anstifters und Gehilfen

brauchen sich nicht überall zu decken“).

Der zur Anstiftung oder Hilfeleistung erforderliche Dolus ist bei

demjenigen nicht v'orhanden, welcher einen anderen wissentlich

Oder vorsätzlich bestimmt hat, zu der von demselben Versuchten

Strafbaren Handlung ein ungeeignetes Mittel zu gebrauchen“).

Die an eine Schwangere gerichtete mündliche Aufforde-

rung zur Abtreibung ihrer Leibesfrucht, ist, selbst wenn

derselben gleichzeitig die Abtreibungsmittel gegeben werden,

nicht strafbar. '

Der 549a StGB. bedroht das lediglich mündlich ausgedfiickte

Auffordeim oder Erbieten, sowie die Annahme eines solchen nur dann,

Wenn die Aufforderung oder das Erbieten an die Gewährung von Vor—

teilen irgendwelcher Art geknüpft werden ist‘).

7) Die Beihilfe und die Mittä.tersclmft an der Abtreibung.

Ein Arzt war aus ä218 Abs. 1, 48,49 StGB. verurteilt worden.

Er hatte wenigstens dreimal eine Sonde bis an die Öffnung

der Gebärmutter unter Schmerzen der Schwangeren und

Blutigfiirbung des Instrumentes eingeführt. Drei oder fünf

Wochen später ging eine ‚5—6 Monate alte Frucht, von

der unverletzten Eihaut umschlossen,_ab. Es konnte nicht

1) Entscheidungen, Bd. 3, 1881, .S. 162.

*) Entscheidungen, Bd. 15, 1887, S. 315.

3) Entscheidungen, Bd.15‚ 1887, S. 315. S. auch vorher unter „Versuch

der Abtreibung“. _

‘) Entscheidungen, “Bd. 3, 1881, S. 80.
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festgestellt werden, daß diese Frühgeburt in ursächlichem Zusammen—
hange mit den Einwirkungen des Angeklagten stehe, und. das Urteil
nimmt auch nicht an, daß die Absicht des Angeklagten darauf
gerichtet gewesen sei, die Abtreibung zu bewirken.

Der Arzt behauptete, daß er bei der Schwangeren die Sonde nur
in unschädlicher Weise zum Scheine und zu dem Zwecke angewendet
habe, um derselben glaubhaft zu machen, es werde hierdurch ihre
Frucht getötet, um so dieselbe zu beruhigen.

Die Strafkammer nahm an, daß der Angeklagte, obwohl er nicht
beabsichtigt habe, die Abtreibung zu bewirken, zum Versuche solcher
Hilfe geleistet, weil er sich der von der Schwangeren gewollten Tat
durch sein Vorgehen förderlich gezeigt hat.

Das Reichsgericht erachtete diese Ansicht als auf irriger Be-
urteilung der Voraussetzungen der Beihilfe beruhend. Es führte aus,
daß es nicht genüge zur Erfüllung des Tatbestandsmerk-
males wissentlicher Hilfeleistung, daß der tätig werdende

„Gehilfe weiß, es wolle der Täter die strafbare Handlung
begehen, welche von diesem auch wirklich ausgeführt oder
begonnen wird. Der %49 verlangt vielmehr, daß auch der
Wille des Gehilfen auf das Zustandekommen des Ver—
brechens oderVergehens gerichtet ist, zu dessen Förderung
er tätig Wird. Das Bewußtsein, durch die eigene Tätigkeit diese
Förderung herbeizuführen, ist aber da. nicht möglich, wo der Gehilfe
dem Täter bei Begehung der von diesem beabsichtigten strafbaren
Handlung mit der vollen Gewißheit irgendwie behilflich wird, daß der
Täter jene in Wirklichkeit niemals werde zustande bringen können. Da
ferner der Versuch einer strafbaren Handlung seinem Begriffe nach un-
e‘r1äßlich voraussetzt, daß der Ha.ndelnde jene auszuführen beabsichtigt,
so kann der Gehi1fe, welcher weiß, daß die Handlung des Täters die
Grenze des Versuchs nicht zu überschreiten vermag, auch seinerseits
sich nicht der Hilfeleistung zu einem Versuche schuldig machen, weil
er sich bei solcher Sachlage von Anfang an der Unmöglichkeit der
Vollendung der Haupttat bewußt ist und somit seine Absicht auf diese
nicht gerichtet sein kann.

Derjenige, welcher die Absicht nicht hat, daß aus seiner Täti ‚_
keit der Tatbestand eines Verbrechens entspringe und welcher auch
durch die Art seiner Tätigkeifi eine Bedingung des Erfolges selbst
nicht setzt, ist demjenigen hinsichtlich der Strafbarkeit in keiner
Weise gleichzustellen, welcher das Verbrechen Will und auf dessen
Verwirklichung hinwirkfl).

}) Entscheidungen, Bd. 16, 1888, s. 25.
___—_
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Wenn das Strafgesetzbuch den Anstifter und den Gehilfen

straft‚ so geschieht dies nicht etwa deshalb, weil dieselben Schuld

oder Mitschuld daran tragen, daß ein anderer sich strafbar macht

und verurteilt wird, sondern weil sie dazu mitwirken, daß eine der

gemeingefährlichen Handlungen, welche als solche im Teil II des

Strafgesetzbuches mit Strafe bedroht sind, verübt werde; ihr Wille

‘muß also folgerichtig auf Verübung einer solchen Handlung gerichtet

sein. Der bloße Wille, den erfolglosen Versuch einer solchen Hand—

lung herbeizuführen, bzw. zu unterstützen, kann unmöglich genügen;

es fehlt jeder gesetzgeberische Grund, diesen Willen für strafbar zu

erklären1). '

Es war Verurteilung desAngeklagten0. und der F. wegen

gemeinschaftlich ausgeführten Ver's'uches eines Verbrechens

wider das Leben aus den @@ 218 Abs. 1, 47, 48f. StGB. erfolgt.

Der Angeklé,gte O. erachtete diese rechtliche Beurteilung seiner

Tat für verfehlt. Er führte in der Revision Beschwerde über die

Anwendung des 547 StBG.‚ weil der 5218 Abs. 1 nur „eine

Schwangere“ als Täterin kenne und. deshalb seine Mittäter-

schaft bei diesem speziellen Delikte völlig ausgeschlossen sei.

Das Reichsgericht hob das Urteil gegen 0. auf durch folgende

Begründung: .

Mit der rechtlichen Natur der Mittäterschaft (g 47) ist

es nicht zu vereinen, daß der bei der Abtreibung beteiligte

Dritte als Mittäter angesehen wird. Mittäter müssen nicht

nur den gesamten Tatbestand des ins Werk zu setzenden Deliktes

in ihren Willen aufgenommen und ihre zur Erfüllung des Tatbestandes

zusam'ncmhwirkende Tätigkeit gewollt haben, sondern der Vorsatz

jedes einzelnen Täters muß auch auf die Ausführung

der Tat als der eigenen gerichtet gewesen sein. Mit der

Unmöglichkeit einer solchen Beschaffenheit der Willensrichtung fällt

die Möglichkeit der Konstruktion der Mittäterschaft. Als Subjekt

erfordert 5218 Abs. 1 eine Schwangere oder (beim strafbaren

Ver5uche) eine Person, die schwanger zu sein glaubt. Diese

Voraussetzung ist bei dem Dritten, der sich wissentlich bei

der Abtreibung der Schwangeren oder“ vermeintlich Schwan-

geren beteiligt, nicht vorhanden, und er kann ihre Tat unmög-

1) Entscheidungen, Bd. 15, 1887, S. 315.
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lich als seine eigene wollen, weil die Selbstbegehung bei ihm durch
die Unmöglichkeit der Erfüllung eines wesentlichen Begriffsmerkmals
des Deliktes ausgeschlossen ist?).

Die Mitwirkung der Schwangeren im Falle des 5218,
Abs. 3, ist nicht nur immer N[ittäterschaft, sondern kann
mich als Beihilfe zu der durch den Dritten bewirkten
Abtreibung aufgefaßt werden.

Eine schwangere Frauensperson war wegen Beihilfe zur Abtreibung
in vier Fällen aus 5% 218 Abs. 8, 49 StGB. und nicht vielmehr wegen
Abtreibung aus 5 218 Abs.1 verurteilt worden.

Die Revision wurde damit begründet, daß, indem ein Dritter der
Schwangeren die Mittel zur Abtreibung mit ihrer Einwilligung bei—
gebracht habe, die Schwangere zugleich vorsätzlich ihre Frucht ab-
getrieben habe.

'
Das Reichsgericht verwarf die Revision, weil diese Ansicht dazu

führen würde, daß unter den Voraussetzungen des 5 218 Abs. 8 die
Schwangere stets als Mittäten'n aus % 218 Abs. 1 zu bestrafen Wäre.

Die Möglichkeit einer durch die Schwangere selbst im Falle des
%118 Abs. 3 geleisteten Beihilfe muß um so mehr anerkannt werden,
als der Unterschied zwischen Mittäterscheft und Beihilfe ‚
nicht in Art und Maß der aufgewandten Tätigkeit, sondern
in der Willensrichtung begründet ist und sehr wohl Fälle denk-
bar sind, in denen der Vorsatz der Schwangeren nicht auf Begehung,
sondern lediglich auf Ermöglichung der von. dem Dritten beschlossenen
und. ausgeführten Tat gerichtet ist. Es kommen hier namentlich die-
jenigen Fälle in Betracht, in denen ein Dritter, insbesondere der
Schwängerer, die Geburt eines Kindes im eigenen Interesse verhindern

will und die Einwilligung sowie sonstige Mitwirkung der Schwangeren
nur in einem Dulden gefunden wird.”).

Hat ein Dritter mit Einwilligung der Schwangeren Mittel
behufs einer Abtreibung gegen Entgelt oder unentgeltlich
angewendet oder beigebracht, beziehentlich gegen Entgelt
verschafft, die Schwangere jedoch auf diese Weise ihre
Frucht nicht abgetrieben, sondern nur abzutreiben ver-

1) Entscheidungen, Bd. 29, 1897, S. 419.
2) Entscheidungen, Bd. 28, 1896, S. 164.
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sucht, so kann nur von einer Teilnahme des Dritten an

dem Abtrei_bungsversuche der Schwangeren, also an dem

im %218, Abs. 1 vorgesehenen Verbrechen die Rede sein.

Ein solcher Angeklagter ist nicht wegen versuchten Verbrechens

gegen das Leben aus % 218 Abs. 8, sondern 'a.1s Teilnehmer an einem

versuchten Verbrechen gegen das Leben aus 5218 Abs. 1, && 43, 44,

49 StGB. zu verurteilen und wenn 'er es gegen Entgelt tat, hat eine

Strafverschärfung einzutretenl).

Eine Mitangeklagte D. sollte gegen Entgelt von. 6 Mark der Ange- '

klagten H., welche sich in schwangerem Zustande befand, und sich

jener zu ihren diesfiä.lligen Manipulationen darbot, Einspritzungen von

einem an sich zur Herbeifiihrung eines Abortus geeigneten Mittel

beigebracht, die H. aber die Abtreibungsversuche aufgegeben und

ein Kind geboren haben.

Es erfolgte Verurteilung beider Angeklagten wegen versuchten

Verbrechens gegen das Leben, und zwar der H. aus % 43, 218 Abs. 1

und 2 StGB. zu sechs Monaten Gefängnis und der D. aus 55 48

und 218, Abs. 3 zu drei Jahren Zuchthaus und drei Jahren Ehr—

verlust.

Die Revision der D. stützte' den Antrag darauf, daß 5 218, Abs. 8

die geschehene Abtreibung oder Tötung der Frucht voraussetze,

sie demnach nur als Teilnehmerin beurteilt werden könne.

Aus den eingangs angeführten Gründen erkannte das Reichsgericht

nach dem Antrage der D.”).

«&
Auch ein Dritter kann wegen Beteiligung an der im % 218,

Abs. 1 vorgesehenen Abtreibung >der Lei-besfrucht, welche,

gleichviel aue welchen Gründen, in den Grenzen des strafbaren Ver-

suches geblieben ist, als Anstifter (& 48) oder als.Gehilfe (% 49)

strafbar werden, aber nicht als Mittä.ter (% 47V).

Wer einer Schwangeren, welche ihre Frucht vorsätzlich

abtreibt, oder abzutreiben versucht, das Mittel ohne Enfi-

Relt verschafft hat, ist nur der Beihilfe zu jener Tat

schuldig‘).

1) Entsoheid1mgen, Bd. 4, 1881, s. 307.

‘) Entscheidungen, Bd. 4, 1881, S. 307.

8) Entscheidungen, Bd. 3, S. 162; Bd. 4, s. 302; Bd.29‚ 8.421-

‘) Entscheidungen, Bd. 1, 1880, S. 270.
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Eine Schwangere hatte eingestanden, daß_ die Mitangeklagte sie
„aufgefordert“ habe, ein von ihr selbstbereitetes Mittel zu trinken
—— was sie auch getan habe —— und daß, als sie der Mitangeklagten das
Ausbleiben der Reinigung nach erfolgtem Beischla.fe mitteilte und um
Hilfe bat, diese ihr „kein Abortivmittel gereicht haben würde, wenn
sie nur an eine Unregelmäßigkeit der Periode gedacht hätte“.

Die Mitangeklagte wurde als Täterin oder Mittäterin des Versuches
der Abtreibung der Leibesfrucht verurteilt. '

In ihrer Revision verlangte sie nur als Gehilfin beurteilt zu werden.
Dem gab das Reichsgericht statt mit der Begründung, daß nach dem
Wortlaut des -ä 218, Abs. 1 Und 2 die Strafvorschriften auf denjenigen
Anwendung finden, welcher mit Einwilligung der Schwangeren die
Mittel zu der Abtreibung bei ihr angewendet oder ihr beigebracht hat.
Die Aufforderung, das Abortivmittel zu trinken und. das
Darreichen desselben kann weder als Anwendung noch als
Beibringen betrachtet werden. Es liegt nur eine Teilnahme an
der Tat durch Hilfeleistung nach && 49, 218 StGB. VON).

Die Freisprechung des I—Iaupttäters von dem Verbrechen
des Versuches auf Grund der Annahme seines freiwilligen
Abstandes von der Ausführung der Handlung, schließt die
Verurteilung des der Beihilfe zu diesem Versuche An-
geklagten nicht aus.

So wufde eine Schwangere unter der Annahme eines straflosen
Versuches freigesprochen, weil sie den Entschluß, jene Getränke, die
ihr der Angeklagte mit der Weisung gegeben hatte, sie zum Zwecke
der Abtreibung der Leibesfrucht zu gebrauchen, zwar bereits ausgeführt
(also eine Handlung, welche einen Anfang der Ausführung dieses
beabsichtigten Verbrechens darstellte) bereits begangen, aber sodann
nicht fortgesetzt hatte, sondern die weitere Ausführung der Handlung,
ohne daß sie daran durch Umstände, welche von ihrem Willen unab-
hängig waren, gehindert werden wäre, aufgegeben hatte.

Der Darbieter der Getränke wurde aber wegen Beihilfe zu dem
Verbrechen verurteilt“).

1) Entscheidungen, Bd.. ], S. 270.
2) Entscheidungen, Bd. 3, S. 249.
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Die festgestellte Beihilfe zu einer vermeintlichen Ab;

treibung seitens einer Schwangeren begründet nicht die

Bestrafung aus % 220.

Eine Frauensperson wurde von der Anklage des Versuches der

Abtreibung freigesprochen, weil nicht erwiesen sei, daß sie sich für

schwanger gehalten habe, und der der Beihilfe Angeklagte, weil er

zwar den film offenbar gehabt habe, zu dem Verbrechen der

Abtreibung Beihilfe zu leisten, dieses Verbrechen jedoch nicht in

Existenz getreten sei.

Die Revision des Staatsenwalts, die eine Verletzung des 5220

StGB. behauptete, weil der Mitangeklagte, wenn er ohne Wissen und

Willen der Angeklagten den Versuch gemacht, die Leibesfrucht der-

selben ebzutreiben, den Tatbestand dieses Verbrechens erfüllt habe,

wurde zurückgewiesen. Wenn die Gehilfenha.ndlung zu einem Ver—

brechen naeh g218, Abs. 1 feststeht, findet der 5 220 dann keine

Anwendung, wenn jenes Verbrechen nicht begangen ist, weil der

der Tat Angeklagten der Wille gefehlt habe; denn der auf den

Erfolg und die Unterstützung des Täters gerichtete Wille

deckt sich nicht mit dem Willen der Tat als einer

eigenenl). ‘

lö) Die Abtreibung seitens eines Dritten ohne oder mit Entgelt, mit

oder ohne Wissen und Willen der Schwangeren.

Die unentgeltliche Abtreibung durch einen Dritten init

Einwilligung der Mutter (%218, Abs. 8) und die Abtreibung

gegen Entgelt (% 220) haben den vollendeten Tatbestand

des Verbrechens der Abtreibung, beziehentlich Tötung der

' Leibesfrucht zur notwendigen Voraussetzung, d. h. der

verbrecherische Erfolg, die Abtreibung oder Tötung, muß infolge der

engewendeten, beigebraehten, beziehentlich verschafften Mittel ein—

getreten sein. _

Ein Versuch des im % 218, Nr. 8 und im % 219 mit Strafe bedrohten

Verbrechens ist nicht denkbar”).

Bei Nichteintritt des Abgenges oder der Tötung der

Leibesfrucht ist die gegen Entgelt erfolgte Verschaffung

1) Entscheidungen, Bd.. 18, 1889, S. 229.

2) Entscheidungen, Bd. ], S. 194, 350; Bd. 3, S. 162; Bd. 4, 1881, S. 302;

Bd.. 16, S. 25; Bd.. 21, S. 14.
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von Abtreibungsmitteln als Versuch des in ä218 bezeich—
neten Verbrechens (Zuchthaus bis fünf Jahre und Aburteilung vor
dem Landgericht) und nicht nach 5 219 (Zuchthaus' bis zehn Jahre
und Aburteilung vor dem Schwurgericht) zu Bestrefen‘).

Eine Frau verschaffte einer Schwangeren Mittel zur Abtreibung der
Leibesfrucht, welche ohne Erfolg angewendet wurden. Die Frau wurde
nach 5 218 StGB. verurteilt.

Die Revision der Staatsanwaltschaft, die geltend machte, es liege
hinsichtlich der Verurteilten der Versuch des in 5 219 StGB. vor-
gesehenen Verbrechens vor und deshalb sei die Verweisung derselben
vor das Schwurgericht geboten, fand das Reichsgericht nicht gerecht-
fertigt. ' .

Die besondere Strafaktion des 5219 ist nur unter den in dem
Gesetze selbst näher geregelten Voraussetzungen verständlich. Zu
diesen gehört der wirkliche Erfolg der Abtreibung oder
Tötung der Leibesfrucht. Dieée Auffassung ist durch die Worte
des % 219 „abgetrieben oder getötet hat“, gerechtfertigt. Liegt diese
Voraussetzung nicht vor, so. tritt diese Handlung in den Rahmen der
Strafbarkeit des 5 118 StGB. zurück, nicht aber kann bei Nicht-
eintritt des Abgangs oder der Tötung der Leibesfrucht
gleichwohl %219 in der Weise angewendet werden, daß nun
die gegen Entgelj; erfolgte Verschaffung von Abtreibungs—
mitteln als Versuch des in ä219 bezeichneten Verbrechens
zu bestrafen wäre“).

' ‘ — -——l—.___

Auch Derjenige erscheint nach 5118, Abs. 8 oder 5219 strafbar,
welcher aus' Irrtum angenommen hatte, daß die Schwangere
mit seiner verbrecher-ischen Tätigkeit einverstanden sei“).

Die Anwendung dei? % 219 StGB. setzt nicht voraus, daß die
Schwangere aus 5 218 als Täterin schuldig sei.

Die Geschworenen hatten die Frage, ob eine Schwangere ihre Leibes—
frucht abgetrieben oder getötet habe, verneint, die Frage, ob die
Hebamme der Schwangeren zur Abtreibung die Mittel gegen Entgelt
verschafft, bei ihr angewendet oder ihr beigebracht habe, bejaht und

1)“ Entscheidungen, Bd. 1, 1880, S. 194.
2) Entscheidungen, Bd. 1, 1880, S. 194.
3) Entscheidungen, Bd. 16, 1887, S. 184.
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die Frage, ob der Hebamme von Seite der Schwangeren durch Rat

und Tat wissentlich Hilfe geleistet worden sei, ebenfalls bejaht. Die

Hebamme war darauf als Täterin aus %219 StGB verurteilt, die

Schwangere von der Täterschaft aus 5218 freigesprochen und wegen

Beihilfe zum Verbrechen der Hebamme verurteilt worden.

Die Revision der Hebamme wurde verworfen. Sie gründete sich

darauf, daß die letztere aus 5 219 StGB. als Täterin verurteilt;

worden sei, ungeachtet die Geschworenen die Frage nach der

Tätersohaft der Schwangeren, deren Leibesfrucht abgetrieben sei,

verneint hatten.

Die Worte des 5 219 „Wer einer Schwangeren, welche ihre Leibes-

frucht abgetrieben oder getötet hat“ lassen die Frage zu, 010 der

Erfolg durch die Schwangere selbst als Täterin herbeigeführt

sein müsse. Sie muß ungeachtet der nicht genau ab-

gemessenen Wortfassung des Gesetzes verneint werden. Es

war nicht die Absicht des Gesetzgebers im den Fall des g219 eine

Abweichung von- der Auffassung des % 218 Abs. 3 eintreten zu lassen,

der denjenigen Dritten, welcher mit Einwilligung der Schwangeren die.

Mittel zur Abtreibung oder Tötung bei ihr angewendet oder ihr bei-

gebracht hat, besträft. Hier ist die Täterschaft oder Mittäterschaft

der Schwangeren nicht die Vorbedingung der Strafbarkeit des Dritten,

sondern es ist. die Handlung des letzteren, die sich nach dem all-

gemeinen Teile des Strafgesetzbuches meistens als Beihilfe zur Tat

eines ”anderen darstellen würde, zu einem selbständigen Verbrechen"

gemacht und der Dritte auch dann zu strafen, wenn sich die

Schwangere bloß duldend verhie1t oder wenn sie aus besonderen

Gründen, z. B. weil ihre freie Willensbestimmung ausgeschlossen

war, nicht im strafrechtlichen Sinn für ' schuldig der Täterschat‘t

angesehen werden kann1).

Es besteht der Dolus eventualis im Falle des % 218, Abs. 8, wenn

dem Täter die Gefährlichkeit eines Mittels als Abtreibungsmittel 1_oe—

li&nnt War und. er dennoch dasselbe angewendet hat. Dadurch Wird

die Tat der vorsätzlichen gleichgestellt“).

1) Entscheidungen, Bd. 1, 1880, S. 350.

2) Entscheidungen, Bd. 16, 1887, S. 28„
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Das Verbrechen der Abtreibung ohne Wissen und Willen der
Schwangeren (% 120) wird für einen so erheblichen Eingriff in
die Existenz einer anderen Person gehalten, daß eine strenge, den
Rahmen des 5218 weit überragende Strafe für gerechtfertigt gelten
müssel).

Erfolglose Abtreibung bei einer geisteskranken Schwan-
geren auf deren VerlangenzVersuch aus 5220 oder Straf—

losigkei‘t, je nachdem die Abtreibung ohne den Willen der
Schwangeren vorgenommen Wird oder zur Zeit der An—
wendung die freie Willensbestimmung bereits aufge-
hoben ist.

Bei einer geisteskra.nken Schwangeren wurde auf ihr Verlangen
ein Abtreibungsmittel ohne Erfolg angewendet.

Der Vorderrichter unternahm die rechtlich nicht mögliche
Konstruktion eines Versuches des im 5 218, Abs. 8 mit Strafe
bedrohten Verbrechens seitens dessen, der bei dieser Kranken
das Mittel angewendet hatte.

Nur bei wirklich eingetretenem Erfolge der Abtreibung
kann nach wiederholten Entscheidungen des Reichsgeriohts2) die
Tat des Dritten, welcher die Mittel mit Einwilligung der
Schwangeren angewendet hat, als ein selbständiges Delikt
angesehen werden.

Die Tätigkeit des Angeklagten, der'der geisteskranken Schwangeren
eine Einspritzüng gemacht hat, konnte nur als Beihilfe zu der
von der Schwangeren versuchten Abtreibung ihrer Leibesfruchfi
rechtlich in Betracht gezogen werden. Die nach 5 49 StGB.
strafbare Beihilfe setzt jedoch die rechtliche Existenz der
Haupttat voraus und diese Voraussetzung ist nicht v0'r-
handen, wenn der Täter zur Zeit der Begehung der Hand-lung sich in einem Zustande von krankha.fter Störung der
Geietestätigkeit befe‘nd, durch welchen seine freie Willens-
best1mmung ausgeschlossen war“).

\

1) Entscheidungen, Bd.. 18, 1889, 's. 230.
2) Entscheidungen, Bd. 1, S. 350; Bd. 8, S. 162; Bd. 4, S. 302;'Bd. 16, S. 25.

‘
3) Entscheidungen, Bd.. 21, 1891, S. 14.
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£) Stmfaussehließungsgriinde fiir die Fruehtabtreibung. Nothilfe.

Hat auch das Reichsgericht bis heute an den grundsätzlichen

Auffassungen, die für die kritisierte Rechtsprechung maßgebend

waren, streng festgehalten, und. Strafausschluß- oder Milderungsgründe

bei _diesem Verbrechen nur außerordentlich bedingt walten lassen,

so muß doch anerkannt werden, daß ein ergangenes Urteil die

Neigung erkennen läßt, bei bestimmten tatsächlichen Feststellungen

solche Gründe gelten z1i lassen. Die entsprechende Entscheidung

hat an sich eine so hohe Bedeutung und auch praktisch

eine so große Tragweite, daß sie hier besonders besprochen

werden muß.

Der ä54 des Deutschen Strafgesetzbuehes lautet:

„Eine strafbare Handlung ist nicht vorhanden, wenn

die Handlung außer dem Falle der Notwehr in einem un-

verschuldeten, auf andere Weise nicht zu beseitigenden

Notstande zur Rettung aus einer gegenwärtigen Gefahr

für Leib oder Leben des Täters oder eines Angehörigen

begangen worden ist.“ ' ‘

Durch eine ähnliche Begründung ist von juristischer Seite vor

Jahren mit Recht die Straflosigkeit der Perforation und ähnlicher

ärztlicher Eingriffe am Kinde in der Gebärmutter gerechtfertigt

, worden. Die vorbeugende Verhütung von Gefährdung des Lebens

'und. der Gesundheit der Mutter soll hier die Schuldlosigkeit des

. Arztes bewifken‘).

Ein solcher Strafausschließungsgrund ist, soviel ich weiß,

zum ersten Male vom Reichsgericht auf die Fruchtabtreibung

angewendet worden“).

Die Tatsachen sind folgende:

1- Der Angeklagte behauptet, daß seine Frau nach der letzten

Entbindung (vor etwa. 2 Jahren) eine schwere Bauchfellentzündung

durchgemacht, und daß sich als Folge dieser Entzündung eine „Ver—

knorpelung im Innern“ gebildet habe, die den zugezogenen Arzt zu

der Erklärung veranlaßt habe, daß eine weitere Entbindung für die

Frau mit einer ernsten Lebensgefahr verbunden sei.

2. Eine zweite Angeklagte behauptete unter Berufung auf_ Zeug-

nis und Gutachten eines Arztes darüber, daß ihre letzte Entblndung

1) v. Lilienthal, Die pflichtmäßige ärztliche Handlung und. das Strafrecht.

Berlin 1899.

1") Entscheidungen in Strafsachen, Bd. 36, Heft 3, 1908, S. 384.

Lewin, 71«‘ruchtabtreibung durch Gifte usw. 4.Aüfl. 10
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vor sechs Monaten außerordentlich schwer und mit; nachfolgender
Krankheit (Schwäche, Blutarmut, unregelmäßiger Periode) verbunden
gewesen sei. Es habe die Besorgnis bestanden, daß eine neue Schwan—
gerschaft ihr Leben gefährde oder doch wenigstens ihre Gesundheit
völlig untergraben werde.

3. Nach dem Zeugnisse des Arztes ist bei der Frau F. die erste
Entbindung vor fünf Monaten durch regelwidrige Lage des Kindes
außerordentlich schwierig und langwierig _ gewesen —— 483tündige
Geburtsdauer —— und gleich nach der Geburt ist eine das Leben
gefährdende Blutung eingetreten, die nur dadurch beseitigt werden
konnte, daß die‘ Nechgeburt sofort und. deshalb trotz der außer-
ordentlichen, hiermit verbundenen Schmerzen ohne Narkose heraus-
geholt werden mußte.

In allen drei Fällen erkannte die Strafkammer des Landgerichts I
Breslau die Tatsachen als gegeben an. Sie nahm danach auch an,
daß die Angeklagten die Abtreibung der Leibesfrucht als das einzige
Mittel erachten konnten, um eine gegenwärtige Gefahr für Leib und
Leben abzuwenden. In allen drei Fällen wurde aber der Notstand
verneint, weil die Schwangerschaft aus dem Beischla,fe mit dem Ehe-
mann herrührt, dieser Beischlaf in Kenntnis der nahen Möglichkeit der
Schwangerschaft und der damit verbundenen Gefahren dem Ehe-
manne freiwillig gestattet worden war, die Gefahr, aus der die An—
geklagte sich durch Abtreibung der Leibesfrucht retten wollte, also
von ihnen fahrlässig verursacht und nicht unverschuldet war.

Das Reichsgericht beschloß die Aufhebung und Zurück-
verweisung des Urteils. '

Aus den Begründungen dieses Beschlusses sei das Folgende als
besonders wichtig hervorgehoben. Es werden dadurch auch die Ge-
darikengänge offengelegt‚ die das mitgeteilte Endergebnis notwendig
machten.

„Selbstverständlich kann ein Noteta.nd im Sinne des
ä54 StGB. ebensowohl für die Abtreibung der Leibesfrucht
ei_ner Schwangeren seitens ihrer selbst oder eines ihrer
Angehörigen (% 52, Abs. 2 StGB.) Struflosigkeit begründen,

‚als auch für die zu diesem Zwecke unternommenen vor-
bereitendeu, aber zur selbständigen Straftat erhobenen
Schritte, also auch für die nach 54921. StGB. strafbare Auf-
forderung zur Beschaffung eines Abtreibungsmittels.“

„Die Annahme einer solchen Straflosigkeit wegen Notsta.ndes setzt
aber nach ä54 voraus, daß:

&) eine ‚gegenwärtige Gefahr für Leib und Leben‘ der Schwan-
geren verlag,



Strafgesetzbuch für das Deutsche Reich. 147

b)daß der Notstand auf andere Weise als durch Abtreibung

nicht zu beseitigen war,

@) daß er ,unverschuldet‘ war.“

Bezüglich der Bedingungen & und b Wird festgestellt:

„Dasjenige Maß der mit einer Schwangerschaft und. Entbindung

verbundenen Leiden und Gefahren, das je für die Konstitution

der einzelnen Frauenspersonen als das Natürliche und Ge-

wöhnliche zu betrachten ist 1), ist unter den Begriff einer Not-

standsha.ndlung rechtfertigenden ‚Gefahr für Leib und. Leben‘ über-

haupt nicht zu bringen, vielmehr muß, wenn von letzterer die Rede

sein soll, dieses Maß in einer nicht nur unwesentlichen Weise

überschritten sein. Inwieweit außerhalb der bezeichneten Grenzen

liegende, aber vorübergehende Leiden dabei einen Notstand zu

begründen vermögen, ist nach den konkreten Umständen abzuwägen

und grundsätzlich nicht bloß um des voraussichtlichen Vor-

übergehens des Zustandes Willen zu verneinen.

Ob für die Annahme einer ,Gefahr‘ als solcher schon jede ent-

fernte Möglichkeit des Eintritts eines Übels hinreicht, ist hier

nicht zu untersuchen. Für die Annahme einer gegenwärtigen Ge-

fahr jener konkreten Art muß jedenfalls eine solche Wahrschein-

1ichkeit dieses Eintritts erfordert werden, welche diesen nach dem

erfahrungsmäßigen Lauf der Dinge als nahe -und nicht vermeid-

bar erscheinen läßt.“

In einem früheren Urteil des II. Strafsenats vom 25. April 1899 2)

war auseinandergesetzt worden, daß da., wo durch Entbindung

einer Schwangeren Gefahr für Leib und Leben droht, die Gegen-

Wärtigkeit dieser Gefahr nicht um deswillen zu verneinen ist, weil

das schädigmde Ereignis —— die Entbindung — zur Zeit der

Anklagetat noch nicht unmittelbar bevorstand, und es wurde

darauf hingewiesen, daß da, wo Leib und Leben der Schwangeren

bereits durch Bestehen der Schwangerschaft gefährdet war, es der

Annahme einer gegenwärtigen Gefahr nicht entgegenstehe, wenn die

Entbindung auch erst nach Monaten zu erwarten sei.

„Mit diesem negativen Ausspruche wird aber nicht gesagt, daß

in jedem Falle, wo die Entbindung jene über das Maß des ge-

Wöhnlich zu Duldenden hinausgehende Gefährdung birgt, schon mit

1) Es wäre besser gewesen, die ‚.Konstitution“ als Begriff fortzulassen,

weil durch sie eine Quelle für verkehrte Auffassungen geschaffen werden

kann, die das Reichsgericht mit diesem ehschränkenden Wort gewiß nicht

beabsichtigt hat. ‘

2) Juristische Wochenschrift 1899, S. 788.

10*



148 Die Gesetzgebung über die rechtswidrige Fruchta.btreibung.

dem Eintritt der Schwangerschaft eine gegenwärtige Gefahr

drohe. Von solcher, die den straflosen Eingriff in fremde Rechts-

güter rechtfertigen soll, wird noch nicht überall da. die Rede sein,

wo die Verhältnisse nicht darauf hindrängen, alsbald mit Abwehr-

handlungen vorzugehen, ohne daß durch das Zögern das das Übel

verwirklichende Ereignis unabwendbar wird oder die Gefahr un-

verhältnismäßig wächst. Es gewinnt diese Erwägung auch aus dem

Gesichtspunkte der Frage, ob es sich um eine auf. andere Weise

nicht zu beseitigende Gefahr handelt, besondere Bedeutung in

Fällen, wo nach den Erfahrungen der ärztlichen Wissenschaft gewisse

ungünstige Verhältnisse in der Leibesbeschaffenheit Schwangerer, die

an sich bei der Entbindung eine Schädigung derselben an Leib und

Leben gewärtigen lassen, durch eine geeignete und jenen zuzu—

mutende Behandlung ihrer gefahrbringenden Eigenschaft zu ent-

kleiden sind.“

Zu der dritten Bedingung des „unverschuldeten Notstandes“

führt das Reichsgericht aus:

„Daraus allein, daß der die Schwangerschaft verursachende Bei-

schlaf zwischen den Ehegatten freiwillig vollzogen ist trotz Kennt- '

nis der nahen Möglichkeit einer Befruchtung und der durch erneute

Entbindung für die Frau verursachten Lebensgefahr, wird (seitens

des die drei obigen Fälle aburteilenden Landgerichtes) die Annahme

hergeleitet, daß diese Gefahr von den Ehegatten fahrlässig ver-

schuldet sei.“

„Verschuldung des Notstandes, die die Straflosigkeit aus-
sehließt, ist zunächst nicht identisch mit Verschuldung der Gefahr,

insofern ersterer Begriff nicht nur den Eintritt der Gefahr, sondern

auch den Umstand in sich schließt, daß die Rettung aus ihr" nur
mittels Eingriffes in fremde Rechte möglich sein werde.“

„Aber auch abgesehen hiervon, kann in dem bloßen ‚freiwilligen

Vollzug des' Beischlafes‘ zwischen Ehegatten selbst bei Vorausseh-
barkeit der in Rede stehenden Folgen ein zureichendes ‚Verschulden‘
nicht erblickt werden.“

„Ein Verhalten, das nicht die Merkmale der Pflichtwidrigkeit
an sich trägt, kann als ein die Unanwendbarkeit des 554 StGB.
herbeiführendes ,Verschulden‘ nieht in Frage kommen.“

„Ob die normale Vollziehung des Beischlafes unter Ehegatten bei
Vorliegen besonderer Umstände geeignet sein konnte als pflicht-
widriges Handeln charakterisiert zu werden, erfordert grundsätz—
lich ein Eingehen auf die konkreten Umstände ; es kann auch nicht

genügen, daß eine oder die andere Tatsache, die bei dem Handeln
eine Rolle_ gespielt hat —— wie_ die Freiwilligkeit jenes Vollzugs ——
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zur Begründung der Pflichtwidrigkeit herausgerissen wird, ohne daß

erkennbar wird, es seien die Umstände, unter denen sich im Einzel-

falle das Tun und jene Tatsache abspielte, in ihrer Gesamtheit

der kritischen Würdigung des Gerichte unterzogen werden. Von

ihr kann grundsätzlich nicht um deswillen abgesehen werden, weil

der Versuch eines Eindringens in die Intimitäten des Ehelebens zur

Feststellung, unter welchen äußeren Verhältnissen und durch welche

Motive bestimmt der einzelne Akt ehelicher Beiwohnung sich voll-

zogen habe, an sich miß1ich wäre und wohl praktisch kaum Aus-

sicht auf Erfolg bieten würde. Die Unübersehbarkeit der kon-

kreten Umstände dürfte nicht zu einer Präsumption der Pflicht-

widrigkeit, sondern angesichts dessen, daß ein an sich vom Rechte

erlaubtes Tun den Gegenstand der Würdigung bildet, nur zu ihrer

Unbeweisbarkeit führen.“

„Und ganz vornehmlich darf fernerhin nicht unberücksichtigt

bleiben, daß auch nicht unter allen. Umständen darin allein, daß

jemand in der Voraussicht der möglichen Verursachung eines schaden-

stiftenden Ereignisses handelt, die Erfordernisse des Verschuldens

gegeben sind. Es muß hinzukommen, daß die Vornahme der Hand-

lung im gegebenen Falle eine Nichterfüllung desjenigen Maßes von

Aufmerksamkeit und Rücksicht auf des Allgemeinwohl in sich schließt,

dessen Leistung vom I—Iendelnden billigerweise gefordert werden

darf... Es würde den Anschauungen auch der gesunden Moral

im Volksbewußtsein widersprechen und deshalb unhing erscheinen,

im Verhältnisse zwischen Ehegatten, die in ehelicher Lebensgemein-

schaft leben, unterschiedslos die höchsten Anforderungen an deren

Willenskraft zu stellen, selbst im Falle möglicher Gefährdung der

Frau oder einer etwaigen Leibesfrucht absolute geschlechtliche

Enthaltsamkeit zu fordern und schon in jeder Nachgiebigkeit gegen

Regungen der Sinnlichkeit ohne Vorhandensein von Umständen, _ die

diese Nechgiebigkeit als Ausfluß besonderen Leichtsinns oder be-

Sonderer Gleichgültigkeit gegen die Gefährdung erkennbar machen,

ein „Verschulden“ zu erblicken.“

Diese geistreichen, und die Verhältnisse des Lebens dennoch

nüchtern beurteilenden Auseinandersetzungen geben auch diem

Arzte einen größeren Rückhalt wie bisher, wenn er —— netürheh

unter strenger Berücksichtigung der absolut erforder—

lichen [Maßnahmen zu seinem Selbstschutze gegenüber

etwaigen Vorwürfen Dritter —— das Leben einer Frau, z.B.

einer Sehwindsüchtigen, deren Lebenszeit durch eine Geburt verkürzt

Werden Würde, durch die Einleitung der künstlichen Frühgeburt ver-

längern will.
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e) Kritische Bemerkungen zu den Entscheidungen des _
Reichsgerichts.

Aus der ganzen reichsgerichtlichen Rechtsprechung leuchtet allent-
halben als Richtschnur für die endliche Entscheidung die Grund-
anschauung hervor, daß nur „der in die Erscheinung tretende äußere
verbrecherische Entschluß ohne Rücksicht auf die Möglichkeit seiner
objektiven Verwirklichung“ strafbar ist. Es ist unzweifelhaft hier-
durch den Begriffen „Schwangere“ und „Frucht“ die den %% 218,
219, 220 als Grundlage dienen, ein Zwang angetan worden, den der
Gesetzgeber ebensowenig durch seine Formgebung beabsichtigt hatte
oder voraussehen konnte, Wie die medizinische Wissenschaft ihn
billigen kann und heute auch schön Strafreehtslehrer und Richter
ihn billigen. Jeder Versuch von Gerichtshöfen, Entscheidungen zu
treffen, che die reichsgerichtliche Auffassung ’ praktisch durchbrachen,
ist bisher erfolglos geblieben. Das Reichsgericht will den betätigten
bösen Willen strafen. Seine Rechtsprechung ist nichts anderes als
die Verwirklichung des Rechtsgrundsatzes, den Kaiser I-Iadrian aus-‘
sprach: „in malefic_is voluntas specta.tur non exitus“.

Zu dieser Stellungnahme gegenüber dem untauglichen Versuch mag
gerade hier noch der Wunsch hinzugekommen sein, die oft sehr weit
auseinandergehenden Gutachten von Ärzten über die Tauglichkeit
von Mitteln als Schädigern überhaupt auszuschalten. Und doch hat
der Richter mit der letzteren Sehnderigkeit allenthalben da zu kämp-
fen, wo Sachverständigengutachten zur Unterlage einer Entscheidung
gemacht werden müssen, sowohl in zivil- als strafrechtlichen Fällen.
Man kann wohl dreist behaupten, daß es zu den Ausnahmen gehört,
daß eine Übereinstimmung auch selbst über scheinbar einfache, greif-
bare Objekte zu_ erzielen ist, soweit z.B. deren Massen- oder Wir-
kungsbewertung in Frage steht. Die Schwierigkeit wächst, wenn
Wirkungsä—ußerungen der Gehirntätigkeit zum Gegenstand strafrecht-
licher Untersuchung gemacht werden. So kann die Frage der ver—
minderten Zurechnungsfühigkeit eines bestimmten Individuums so sehr
verschiedene Beantwortung erfahren, daß der Richter eine wirkliche
Aufklärung nicht dadurch bekommen kann, und in seiner endlichen
Entscheidung entweder der sehr trügerischen „größerem Autorität“
eines der Gutachter sich anschließt., oder nach seinem uwigensten
Empfinden Recht spricht, wodurch ebenfalls leicht den Wirklichkeits-
verhältnissen Unrecht geschehen kann.

Vermag man nun auch vom wissenschaftlichen Standpunkte aus
zu verstehen, daß über die Tauglichkeit eines Mittels zur I-Ierbei-
führung der Fruchtabtreibung die Anschauungen auseinander gehen
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können, und kann man auch mit dem Richter mitempfinden, der,

um sich aus dem Wirrsa.l kontra.diktorischer gutachtlicher Auffassungen

den richtigen Weg zu bahnen, sie deshalb alle unberücksichtigt läßt

und nur wegen des kundgegebenen verbrecherisehen Willens straft,

so liegen dem gegenüber die Verhältnisse bei der Beurteilung des

Objektes, an dem das Verbrechen versucht oder vollendet ist, ganz

anders. Der Zustand der Schwangerschaft ist erkennbar. Er ist;

auch noch eine Zeitlang nach dern erfolgten Abort als vorhanden

gewesen feststellbar. Er ist von dem äußerlich sich ähnlich gehenden

Zustande der Geschwulstbergung zu unterscheiden.

Das Gesetz Will nur das Verbrechen gegen die Frucht

strafen, die bestimmte Ansprüche auf Menschsein besitzt,

und nicht eine Mole oder eine Geschwulst schützen. Ist diese

Voraussetzung richtig, dann kann irgend etwas, was nicht eine

Frucht ist, diesen Schutz nicht genießen.

Hiernach muß es auch dem Staate, resp. seinen recht-

sprechenden Organen, als Schützern der öffentlichen Moral,

ganz gleichgültig sein, ob eine Frau, die glaubte schwanger

zu sein, es aber nach, ärztliéher Feststellung nicht war,

irgendetwas getan hat, um den eingebildeten Zustand auf-

hören zu lassen. Denn da. nach einer Entscheidung des Reichs-

gerichts 1) der Versuch einer Abtreibung auch dann angenommen

werden kann, wenn objektiv nicht (einmal ein organisch abnormer

Zustand der Gebärmutter vorliegt, „sondern die Täterin aus anderen

Ursachen zu dem Irrtum, schwanger zu sein, veranlaßt wird, vor-

ausgesetzt, daß dann ein Soleher Irrtum überhaupt vorkommen kann“,

SO wäre es denkbar, daß eine Frau angeklagt würde, weil sie, in dem

Glauben schwanger zu sein, ein innerliches Mittel dagegen gebraucht

het, während tatsächlich irgendein belebter Fremdkörper,

z. B. ein ‚Bandwurm, in ihrem Leibe sieh befand.. Hier wurde nichts

getan, was als eine Auflehnung gegen die Rechtsordnung angesehen

werden kann, weil die Rechtsordnung belebte oder un—

belebte Fremdkörper nicht zum Gegenstande des

Rechtsschutzes gemacht hat.

Neben den angeführten grundsätzlichen Beanstandungen der bis-

herigen Auffassung des Reichsgerichts von den Begriffen „Schwan-

gem“ und „Frucht“, verlieren manche andere, vom medizinischen

Standpunkte aus nicht anzuerkennende Entscheidungen an Bedeutung.

ES Wird. die Pflicht des Gesetzgebers sein, dem in Zukunft die

Aufgabe gestellt wird, die && 218, 219, 220 zu ändern, die Fassung so

1) Ehtscheidungen, Bd. 8, 1883, S. 198.
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zu gestalten, daß die Jurisdiktion sich mehr auf daß Heeetzeswort

als auf philosophische Interpretationen desselben stützt. I)er ver-

brecherische Wille und. die verbrecherische Tat gehören in diesem
Falle zum geeigneten Objekt. Das Objekt muß so beschaffen
sein, daß Wille und Tat an ihm den geeigneten Angriffs—

punkt finden.

Wie ich es schon zum Ausdruck brachte: ich glaube, daß selbst
Engelzungen nicht imstande sein werden, den gekennzeichneten Stend-
punkt des Reichsgerichts zu ändern. Es hat in einer Entscheidung
vom 14. März 19011) den Freispruch einer Strafkammer aufgehoben,
der sich auf den Versuch der Abtreibung an einer Nichtschwangeren
mit untauglichen Mitteln bezog, und hat dafür folgende Belehrung
gegeben:

„Die Bedenken der Strafkammer gegen den Anschluß an die
Rechtsprechung des Reichsgerichts sind unbegründet. Vergeblich
beruft sie sich darauf, einen Standpunkt zu vertreten, auf welchem
„im allgemeinen auch die Rechtswissenschaft“ stehe. Sieht man
von denjenigen Theorien ab, die mit jenen Entscheidungen überein-
stimmen, so kann von einer herrschenden Theorie überhaupt keine
Rede sein. Um so willkommener sollte es der Praxis sein,
in der Rechtsprechung des Reichsgerichts mit dem Be—
schlusse der vereinigten Strafsenete des Reichsgerichts vom
24. Mai 1880 und. dessen fo-lgerechter Durchführung endlich
festen Boden für eine einheitliche, wissenschaftlich begrün-
dete und zwar angegriffene, aber nieht widerlegte Auffassung
gewonnen zu haben.“ Das landgerichtliche Urteil wird schließlich
abermals als „rechtsirrig“ bezeichnet.

Mir will scheinen, als wenn das Wort „rechtsirrig“ nicht gerade
das am richtigsten gewählte in dieser R_eplik sei. Die Richter am
Reichsgei‘icht verfügen über juristischen Verstand, der in seiner for-
malen und virtuellen Feinheit und Schärfe als Wert hoher Ordnung
angesprochen werden soll. Aber über solche Werte verfügen außer-
dem noch andere Menschen, vor allem Fachgenossen der reichsgericht-
lichen Urtei15precher, darunter auch solche, die die Auffassung des
Reichsgerichts über den unta,uglichen Versuch nicht teilen. Sind
diese alle auch „retähtsirrig“? Dies läßt eich wohl ohne weiteres
nicht annehmen. Der Ausdruck „irrig“ setzt voraus, daß derjenige,
der ihn in bezug auf das Urteil eines anderen gebraucht, eine positive
Stütze, eine reale Erkenntnisunterlage‚ einen induktiven oder deduk-
tiven Beweis dafür verbringen kann. Ist dies nicht möglich, so ist
ein solches Diktum einer Glaubenssentenz, einer kirchlichen Ent—

1) Entscheidungen, Bd. 34, Nr. (34, S. 217 ff.
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scheidung. einem Konzilbeschluß, aber nicht einer Beweisführung

zum Besseren gleiehzuordnen. Solche unanfechtbaren Grundlagen

gibt ein aber hierbei nicht. Auch nicht die zarteste Stütze erwäohst

dafür aus dern geschriebenen Gesetz. Mithin können Entscheidungen

wie die angeführte landgerichtliche oder andere ebenso gerichtete nicht

„rechtsirrig“ sein, sondern nur anders als die beweisunkräftige,

dogmatische des Reichsgerichts.

f) Der Selbstmordversueh der Schwangeren.

Wie sich das Reichsgericht zu der Frage stellen würde, ob der

Selbstmordversuch einer Schwangeren straflos ist, läßt sich in

Ermangelung von entsprechenden Entscheidungen schwer beantworten.

Da. jedem Menschen das Recht zusteht, einen Selbstmord zu begehen,

So könnte billigerweise dies den Schwangeren nicht entzogen werden.

Nach v. Liszt ist ein Selbstmordversuch der Schwangeren in keinem

Falle als vollendete oder verursachte Abtreibung strafbar 1).

Es ist leicht einzusehen, daß medizinisch eine Grenze

zwischen Selbstmord- und Abtreibungsversuch einer

Schwangeren schwer oder gar nicht zu ziehen ist.

Denn j edler Abtreibungsversuch mit einem Gifte —— und fast immer

handelt es sich hierbei um so charakterisierte Substanzen —— kann

sich sowohl nach der Stärke der dadurch erzeugten allgemeinen

Symptome, als nach deren Verlauf mit denjenigen decken, die durch

Gifteinnahme zu Selbstmordzwe0ken veranlaßt werden. Auch die et-

waige Ausstoßung eines Fötus ist weder für die eine noch die andere

Ursache der Vergiftung zu verwerten.

Hierdurch ergeben sich für die juristische Behandlung der Frage

g£mz außerordentliche Schmäerigkßiten. Meines Wissens ist in einem

einzigen solchen Falle in vorreichsgerichtlicher Zeit trotz erfolgten

Aborts Freisprechung erfolgt. Die betreffende Person hatte zu

einem Selbstmord aus Verzweiflung Schwefelsäure in den Mund ge-

nommen, aber, weil sie brannte, wieder ausgespieen‘). Sie würde viel-

leicht nach der heutigen Rechtsprechung des Reichsgeriehts verurteilt

werden, weil selbst, wenn die Frucht nicht abgegangen wäre, der

starke, durch die Schwefelsäure erzeugte Schmerz als eine von ihrem

Willen unabhängige I—Iinderung für das Verschlucken der ganzen Menge

angesehen werden könnte.

1) F. v. Liszt, Lehrb. d. Deutschen Strafrechts, 6. Aufl., 1894, 3.2.06.

— So auch Holtzendorff in Holtzendorffs Handbuch 3, S. 451). — Finger,

Österr. Strafrecht 1914, II, S. 125.

”) Vgl. die Kasuistik unter „Schwefelsäure“.
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Die Selbstmordfrage ist in einer neueren Entscheidung des Reichs—
gerichts gestreift worden, die verdient, hier erwähnt zu werden. Eine
Schwangere war von ihrem Liebhaber dazu bestimmt worden, N itro-
benzol zu trinken. Er wollte sie nach dem erfolgten Abort heiraten.
Mutter und Frucht starben. Der Liebhaber wurde wegen Anstiftung
zum vollendeten Verbrechen im Sinne des %218 Abs. 1 StGB. ver-
urteilt, während das Reichsgericht entschied, daß nur Anstiftung
zum Versuche vorläge. Bei dieser Gelegenheit kam das Folgende
zum Ausdruck:

„Das Gesetz beschränkt die Schwangeren in ihrer Verfügung über
ihre eigene Person in . Hinblick auf ihren Schwangerschaftszustand
grundsätzlich nicht. Ein von ihr unternommener Selbstmord-
versueh ist nicht mit Strafe bedroht, ihr ernstliches Verlangen,
sich zu töten, gewährt dem Täter die mildere Bestrafung aus % 216
StGB.1), ohne daß das Gesetz daraus einen Unterschied herleitet, daß
sie schwanger ist.“

Diese Auffassung verdiente vollen Beifall, wenn sie auch auf den
Fall Anwendung fände, daß die Schwangere, die in der laut ge—
äußerten Absicht, sieh vergiften zu wollen, zur Tat schreitet, und
als Vergiftete leidet, mit dem Leben davonkommt, während die
Frucht abgegangen ist. Hier könnte begreiflicherweise die Annahme
Platz greifen, daß der Selbstmordversueh nur ein Deckmantei für den
Abtreibungsversuch gewesen sei. Man dürfte meinen, "daß die Art
des genommenen Giftes auf den Beweggrund seines Einnehmens leiten
könnte. Für einige Gifte wäre in der Tat eine Entscheidung zu treffen
möglich, aber nicht für alle.

7. Gesetzbestimmungen fremder Länder gegen die
Fruchtabtreibung.

Frankreich.

In bezug auf die Apothekerwaren und die Warerihandlungen war in
Frankreich eine, wahrscheinlich erste Verordnung im Jahre 1886 er-
schienen, die im Jahre 1858 eine Erweiterung erfuhr. In ihr findet sich
folgender Passus: „qu’ils ne vendront ne baillerons aucunes medecineS
venimeuses, perilleuses ou qui puissent faire abortir, simples ou
composées, ?» nulles gens q.ui soith hors de la foy Ohrestienne ne &

1) g 216: Ist; jemand durch das ausdrückliche und. ernstliche Verlangendes Getöteten zur Tötung bestimmt worden, so ist auf Gefängnis nichtunter drei Jahren zu erkennen.
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aucunes gene, s’i1s ne cognoissent bien, qu’il ne soit Maistre ou licencié

an expert en la. science de medecine et bien cogneu . . .“

Seit den Zeiten Heinrichs II. bestrafte das französische Recht

die Abtreibung eines Kindes, „das weder getauft noch beerdigt werden

konnte“, mit dem Tode. In dem entsprechenden Edikt dieses Königs

(1556) wurde dargelegt, daß er, um sich des Namens des „allerchrist-

lichsten Königs“ würdig zu erweisen, diejenigen Geschöpfe, welche

Gott in seinem Königreich, Landen, Gütern usw. geboren werden

lasse, mit den Sakramenth und anderen heiligen Gütern versehen

läßt. Es gäbe aber auf unerlaubte Art geschwängerte Weiber, die ihre

Schwangerschaft verbergen, ihre geborenen Kinder töten oder unreife

abtreiben. Von jetzt ab soll jede solche Frauensperson, wenn sie auch

behauptet, das Kind sei tot gewesen, falls sie ihre Schwangerschaft

oder ihre Niederkunft verhehlt und beides nicht angezeigt hätte,

und das Kind der Taufe verlustig gegangen wäre, die Todesstrafe er-

leiden. Diese Verordnung mußte unter anderem sonntäglich auch von

den Kanze1n verlesen werden, und sie wurde unter Heinrich III.

(1586), Ludwig XIV. (1708), Ludwig XV. (1781 und 1785) aufrecht-

erhalten und. vierteljährlich öffentlich von allen Geistlichen des König-

reichs verkündet. Auch alle diejenigen verfielen der Todesstrafe, welche

bei der Abtreibung mitgeholfen hatten, und verschiedene Parlaments—

beschlüsse überlieferten Hebammen dem Strange, welche. unehelich

Schwangeren die "Frucht abgetrieben hattenl). Voltaire und Rous-

seau protestierten schon gegen die übermäßige Strenge einer solchen

Strafe.

Das Gesetz von 1791 bestimmte dagegen unter Nichtberücksich—

tigung der verbracherischen Mutter und unter Außerachtlassung_ der

Frage, ob der Schuldige mit oder ohne Einwilligung der Schwangeren

die Abtreibung vorgenommen hatte:

P. I., tit. 2, art.17: Quiconque sem convaincu, d’avoir, par breuvage,

Par vinlenoe, ou par tout a.utre moyen, procuré l'avortement d’une femme

eneeinte, sera puni de vingt ans de fers.

Vollkommener ist der Code pénal.

Code pénal (1810) von Frankreich.

L’art. 317. Quieonque par aliments, brenvages, médicaments, Vlolences,

°“ par tout autre moyen, aum procuré I'avortement d’une femme eneemte,

50113 qu’elle y a‚it consenti ou non, sera. pum de la reclusxon.

1) Verdier, La jurisprudence particuliére de la chirurgie en France

T. II, p. 614.
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La méme peine sera, prononcée contre la femme qui se sera, procuré
1’avortement ä elle-méme, ou qui aum consenti &, faire usage des
moyens ä elle indiqués ou administrés %» (net effet, si 1’avortexnent s’en
est suivi.

Les médecins, chirurgiens et autres officiers de santé, ainsi que les
pharmaciens qui auront indiqué ou administré ces moyens, seront con-
damnés 53. la peine des travaux forcés ä, temps, dans le cas oü 1’avorte-
ment aurait eu lieu.

Es versteht sich von selbst, daß der Wille auf den verbreche-
rischen Erfolg gerichtet sein muß. Fahrlässige Abtreibung ist straflos.
Der Versuch der Fruchtabtreibung und die Teilnahme an dem Ver-
suche werden nach den allgemeinen Bestimmungen des Versuches
bestraft.

Der Art. 2 des Code péna1, dem der enflsprechende deutsche
Paragraph nachgebildet ist, besagt:

Toute tentative de crime qui aum été manifesté par des actes extérieurs
et su'1vie d’un commencement d’exécution, si elle n’a. été suspendue ou n’a
manqué son effet que par des circonstances fortuites ou indépendantes de
la volonté de 1’auteur, est considérée comme le crime méme.

Hiernach muß auch der Versuch des kriminellen Abortes
strafbar sein, und. ist es auch in bezug auf alle Menschen, aus-
genommen die Mutter, die in dem Absatz 2 des Gesetzes aus-
drücklich davon ausgenommen ist, und die deswegen nicht belangt
werden kann.

Die Frau wird nach der angezogenen Gesetzesstelle nur bestraft,
wenn die Abtreibung Erfolg gehabt hat. Es wird vorausgesetzt, daß
der Gesetzgeber damit jede andere erfolglose Tätigkeit derselben
als straflos angesehen haben wollte. Der Kassationshof hat in Vielen
Entscheidungen seit 1817 diese Auffassung vertreten. Er kam stets
zu dem Schlusse:

„Que les dispositions de 1’article 2 du Code péna1 sont générales,
qu’elles s’ap'pliquent ä tous les crimes; qu’elles ne peuvent étre
restreintes que dans les cas ou la loi a exclu son application ; que
1’article 817 ne renferme aucune expression qui excepte formellement
la tentative du crime d’swortement des dispositions de 1’article 2, si
ce n’est relativement ä une femme enceinte; que cette ex-
ception ainsi limitée' en faveur de la femme enceinte démontre évi-
demment que la méme tentative commise par d’autres indi-
vidus est assimilée au crime méme.“

Der Kassationshof hat aber auch, um nicht die extremsten Konse-
quenzen dmser letzteren Auffassung zu ziehen, bestimmt, indem er ein
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Urteil des Assisenhofes von Ain (27 janv. 1864) umstieß, und indem er

sich auf den Art. 59 des Code pénsll stützte, wonach der Komplize die

Strafe des Täters zu erwarten habe, daß die Teilnahme an einem

Abtreibungsversuehe nicht bestraft werden darf, wenn

die Schwangere selbst den Versuch unternommen hat(

Der Tatbestand war folgender: Ein Mann hatte einer Schwangeren

Instrumente und. Anweisungen für den Gebrauch derselben zum Zwecke

der kriminellen Fruchtabtreibung geliefert. An Umständen, die unab-

hängig von "seinem Willen waren, scheiterte der Erfolg. Der Assisen-

hof von Ain verurteilte den Mann unter Zubilligung milderncler Um-

stände zu 5 Jahren Gefängnis. Der Kassationshof Sprach den Ver-

urteilten frei mit der folgenden Begründung:

„Attendu que la, dérogation ä 1’article 2 du Code pénal se trouve

formellement écrite dans le 23 % de l’article 817 qui ne prononce de

peine contre la, femme enceinte, quand elle & cherché ä, se faire

evorter, qu’autant que 1’avortement s’en est suivi, 'ce'qui exclut pour

ce ces spéeia1 1a cfiminalité de la simple tentative; attendu d’autre

part, que 1’article 59 punit le compliee de la _méme peine que 1’auteur

principal, qu’i1 ne peut done y avoir de complicité- punisseble que

quand le fait principal est 1ui-méme qualifié crime ou délit et puni par

la loi; d’ou il suit que la complicité d’une tentative d’avortement ne

peut exister dans le cas oü c’est la femme enceinte qui a commis cette

tentetive“ a, cassé 1’arrét de la eour d’Ain (Cass., 8 mars 1864).

Der Absatz 8 des Artikels 817 des Code pénal verurteilt Sanitäts-

personen zu Zwangsarbeit, wenn sie mit Erfolg Mittel zur Abtreibung

angezeigt oder angewendet haben. Der Assisenhof. von Deux-Sévres

war der Meinung, daß deshalb auch diese Personen für den Versuch

der Abtreibung straflos ausgehen müßten. Der Kassationshof dagegen

entschied, daß für den VerSuoh des Verbrechens die Medizinalpersonen

allen denen zuzurechnen seien, die der Absatzl des Artikels 817

umfaßt.

Nach der französischen Rechtsprechung werden demnach der Ver-

such der Fruchtabtreibung und die erfolgreiche Tat folgendermaßen

beurteilt:

1. Der seitens einer Schwangeren unternommene Versuch der Alz-

treibung ist straflos.

2. Alle Menschen, außer der Schwangeren und außer den Sanitäts-

personen, werden für die erfolgreiche Tat oder für den Versuch mit

Zuehthaus bestraft.

& Sanitätspersonen werden zu Galeerenstrafe verurteilt, wenn die

Abtreibung Erfolg hatte, mit Zuchthaus, wenn nur ein Versuch vorliegt.
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4. Der Gehilfe beim Abtreibungsversuch ist schuldfrei, wenn die
Schwanger9 selbst den Versuch machte, schuldig, wenn ein anderer ihn
unternahm.

5. Der nichtärztliche Gehilfe bei der erfolgreichen Abtreibung, die
eine Medizinalperson oder eine Hebamme ausführte, wird mit Galeeren
bestrafH). '

Code pénal von Belgien (1867).

Tit. VII, cap. 1. Art. 348. Celui qui, par aliments, breuvages, médica-
ments, violences ou par tout autre moyen, aura, & dessein, fait avorter une
femme qui n’y & point consenti, sera. puni de la. reclusion. Si les moyena
employés ont manqué leur effet, l’artiele 52 sera. appliqué.

Art. 349. Lorsque 1’avortement & été causé par des violences exercées
volontairement, mais sans intention de le produire, le coupable sera, puni
d’un empfisonnement de trois mais ä deux ans et d’une amende de 26
b. 300 francs.

Si les violences ont été commises avec préméditation ou avec con-
naissance de 1’état de la femme, 1’emprisonnement sera. dé six mais ä, trois
ans, et 1’amende de 50 frames &. 500 frames.

Art. 350. Celui qui, par aliments, breuvages, médicaments ou par toutautre moyen, aura. fait avorter une femme qui y a. consenti, sera. condamnéä, un emprisonnement de deux ans ä, cinq ans, et %. une amende de 100 frames
&) 500 francs.

Art. 351. La. femme qui, volontairement, se sera. fait avorter, sera. punied’un empfisonnement de deux ans & oinq ans, et d’une amende de3100 frames ä 500 frames.
Art. 352. Lorsque les moyens employés dans le but de faire avorter la.femme, auront causé la mort, celui qui les aura. administrés ou indiquésdans ce but sera. condamné a. la. reclusion, si la. femme & consentiä. 1’avortement, et aux travaux forcés de dix ans ä. quinze ans Si 6119n’y & point consenti.

Art. 353. Dans les cas prévus par les articles 348, 350 at 352, Si 16coupable est médecin, chirurgien, accoucheur, aage-fmnme, offioier de santéou pharmacien, les peines respectivmnent portées par ces articles Herontremplacées par la reclusion, les travaux forcés de dix sms & quinze uns,ou de quinze uns &. vingt uns, selon qu’il fi’agi1; de 1’emprisonnement, dela reclusion 011 des travaux foreés de dix Ems ä. quinze une.

Charakteristik: Rechtsgut: die Schwangere. Subjekt:.die Mutter,ein Arzt, Chirurg, Geburtshelfer, Hebamme, Apotheker oder ein andererDritter. Tauglichkeit des Objektes vorausgesetzt. Tötung des Kindesin der Abtreibung inbegriffen. Strafen im allgemeinen milde ; schwerbei absichtlicher Abtreibung wider den Willen der Schwangeren, bei

1) Briand ét Chaurlé, Manuel complet de Médec. lég. Paris 1874.
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Tötung der Mutter durch verabfolgte oder bezeichnete Mittel und

wenn die Abtreiber Medizinnlpersonen sind (Ärzte, Hebammen, Apo—

theker usw.).

Spanisches Strafgesetzbuch (1870).

Lib. II, Tit. VIII, Cap. VI (Abort). Art. 425. Wer absichtlich einen

Abort verursacht, wird bestraft:

1. Mit zeitlichem Zuchthaus (rec1usion temporal, d. h. von 12 Jahren

1 Tag bis zu 20 Jahren), wenn er Gewalt gegen die Person der Schvs'ran-

ger6n anwendet. \
2. Mit schwerem Gefängnis (prision mayor), wenn er zwar ohne An-

wendung von Gewalt, aber ohne Zustimmung der Frau handelt.

3. Mit korrektionellem Gefängnis (prision eorrecoional, d. h. 6 Monat

1 Tag bis zu 6 Jahren) im mittleren und. stärksten Grade, wenn die Frau

ihre Zustimmung gegeben hat.

Art. 426. Mit korrektionellem Gefängnis im schwächsten und mittleren

Grade Wird der geweltsam hervorge'rufene Abort bestraft, wenn keine

Absicht verlag, denselben zu veranlassen.

Art. 427. Die Frau, welche Abort bei sich veranlaßt oder einwilligt,

daß ein anderer denselben bei ihr hervorruft, wird mit korrektionellem

Gefängnis im mittleren und stärksten Grade bestraft.

Hat sie ihn hervorgerufen, um ihre Schande zu verbergen, trifft sie die

Strafe des korrektionellen Gefängnisses im sohwächsten und mittleren Grade.

Art. 428. Der Arzt, der seine Kunst mißbraucht, um Abort zu. be-

wirken oder dazu mitzuhelfen, verfällt den im Art. 425 bezeiclmeten

Strafen, und zwar im schärfsten Grade.

Der Apotheker, welcher ohne vorschriftsmäßiges ärztliches Rezept ein

Ab0rtivmittel verabfolgt, verfällt einer Gefängnisstrafe (arresto mayor,

d. h. von 1 Monat 1 Tag bis zu 6 Monaten) und einer Geldstrafe von

125 —1250 Pesetas.

Charakteristik: Bezweckter und nicht bezweckter, auf irgend-

eine Weise hervorgerufener Abort Wird mit sehr verschiedenartig ab-

gestufter, bei Snnitätspersonen höherer, bei der Mutter, die abtrieb,

um ihre Schande zu verbergen, geringerer Strafe belegt. Der Erfolg

wird vorausgesetzt. Der Abs. 2, % 428 ist unverständig, da im Hand-

verkauf auch nicht heroische Arzneimittel abgegeben werden, die evtl.

abortiv wirken können.

Das portugiesische Strafgesetz‘).

Art. 358. Wer vorsätßlioh einer schwangeren Frau- die Frucht abtreibt,

indem er zu diesem Zwecke Gewalt oder Getränke, oder Arzne1en oder

1) Das Pornugiesische Strafgesetzbudh, übersetzt von F. Zander, Berlin 1903.
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ein sonstiges Mittel anwendet, wird, wenn das Verbrechen ohne Ein—
willigung der Frau begangen worden ist, zu Zuchthaus von zwei bis
acht Jahren, oder wahlweise zu zeitiger höherer Gefängnisstrafe
verurteilt.

5 1. Wenn das Verbrechen mit Einwilligung der Frau begangen wird,
so tritt; Zuchthaus von zwei bis zu acht Jahren, oder wahlweise zeitige
höhere Gefängnisstrafe ein.

$ 2. Zu derselben Strafe wird. die Frau verurteilt, die einwilligt
und. von dem verschafften Mittel Gebrauch macht, oder die für sich
selbst absichtlich die Abtreibung versucht, wenn diese tatsächlich erfolgt.

5 3. Wenn jedoch im Falle des vorhergehenden Paragraphen die Frau
das Verbrechen begeht, um ihre Unehre zu verbergen, so tritt
Besserungsheft ein.

5 4. Der Arzt, Wundarzt oder Arzneihändler, der unter Mißbrauch
seines Berufes absichtlich zu der Ausführung dieses Verbrechens beiträgt,
indem er die Mittel angibt oder verschafft, verfällt denselben nach den
allgemeinen Regeln verschärften Strafen.

Charakteristik: Ein weitschweifiges und in einzelnen Teilen un—
scharfes Gesetz gegen Abtreibung. In keinem Teil eindeutig. Strafen
hart, bis auf die im '9‘8 ausgesprochene. Nur die bedingungslose Ab—
treibung kommt in Frage. Der Arzt, der ein Abtreibungsmittel „an-
gibt“, ist strafbar — eine unhaltbare Bestimmung, weil solche Mittel
in medizinischen Büchern angegeben sind, z. B. in dem vorliegenden.

Projekt eines allgemeinen Strafgesetzes für die Schweiz
(1896).

T. H., Art. 56. Die Schwangere, die sieh vorsätzlich die Frucht ab-
getrieben hat, wird mit Zuchthaus bis zu 5 Jahren bestraft.

Wer mit Einwilligung einer Frau an ihr Abtreibungseingriffe ausgeführt
oder zu solchem Tun seinen Beistand geleistet hat, wird mit Zuohthaus bis
zu 5 Jahren bestraft.

Die Strafe beträgt 2—10 Jahre Zuchthaus, wenn der Verüber der
Abtreibung ein Arzt, oder ein Apotheker, oder eine Hebamme ist, oder
wenn er dafür Bezahlung erhalten hat. '

Wer ohne Einwilligung einer Frau an ihr Abtreibungseingriffe ausgeführt
hat, wird mit Zuchthaus von 3—12 Jahren bestraft.

Die Strafe beträgt mindestens 5 Jahre Zuchthaus, wenn die Frau
infolge der Abtreibungseingriffe gestorben ist und wenn der Verüber diesen
Ausgang hätte voraussehen können.

In allen Fällen kann der Gerichtshof zu der Freiheitsstrafe noch eine
Geldstrafe bis zu 10000 France hinzufügend) ‚ ‘

1) van Swinderen, Esquisse du droit pénal 1894, T. IV, 1898, S. 73.
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Schweizerisches Strafgesetzbuch (Vorentwurf April 1908).-

(38. Abtreibung. ‘

1. Treibt‘eine Schwangere ihre Frucht ab, um sie zu töten, oder läßt

sie ihre Frucht abtreiben, so wird sie mit Zuchthaus bis zu fünf Jahren

oder mit Gefängnis bestraft.

2. Wer einer Frau mit ihrem Willen die Frucht, um sie zu töten,

abtreibt, oder ihr dazu Hilfe leistet, wird mit Zuohthaus oder Gefängnis bis

zu fünf Jahren bestraft; handelt der Täter gegen Entgelt, so ist die Strafe

Zuchthaus bis zu zehn Jahren.

3. Wer einer Frau ohne ihren Willen die Frucht, um sie zu töten,

abtreibt, wird mit Zuchthaus von drei bis zu zehn Jahren bestraft.

4. Die Strafe ist Zuchtheus nicht unter drei Jahren:

wenn der Täter aus dem Abtreiben ein Gewerbe macht ;

wenn die Frau an den Folgen der Abtreibung stirbt und der Täter

diesen Ausgang voraussehen konnte.

5. Das Verbrechen verjährt in zwei Jahren.

Strafgesetzbuch für den Kanton Zürich (1871).

5 134. Eine Schwangere, welche rechtswidrig dureh äußere oder innere

Mittel ihre -Fruoht vorsätzlich im Mutterleibe tötet, oder vor der gehörigen

Reife abtreibt, ist des Verbrechens der Abtreibung der Leibesfrueht

schuldig und wird mit Arbeitshaus bis zu 5 Jahren oder mit Gefängnis

bestraft. _

Mit der gleiehen Strafe, jedoeh verbunden mit Buße, wird derjenige

belegt, welcher mit Einwilligung der Schwangeren rechtswidrig solche Mittel

gegeben oder angewendet hat.

5 135. Wer die Leibesfrucht einer Schwangeren ohne deren WisSen und

Willen vorsätzlich und rechtswidrig tötet oder abtreibt, soll mit Zuchthaus

bis zu 10 Jahren bestraft werden. Ist dadurch, ohne daß der Täter

dieses beabsichtigte, der Tod der Schwangeren oder ein bleibender Nachteil

an dem Körper oder der Gesundheit derselben herbeigeführt worden, so

kann die Strafe bis auf 15 Jahre Zuchthous erhöht werden.

Charakteristik: Nachbildung der Bestimmungen des bayrischen

Strafgesetzbuches von 1861. Rechtsgut: ein totes oder ein nicht ge-

hörig reifes Kind. Lebt das Kind nach der Geburt, so soll nach vor—

handenen Erläuterungen nur ein Versuch vorliegen. Tauglichkeit

des Objektes und der Mittel wird zur Strafbarkeit des Ver-

suches von vornherein angenommen oder im letzteren Falle

dem richteflichen resp. sachverständigen Ermessen überlassen. Die

gewerbsmäßige Abtreibuhg ist nicht als strafverschärfend berück-

sichtigt. Die Strafen sind mäßig hoch. Das Minimum für die Ab-

treibung durch die Schwangere beträgt ein Tag Gefängnis. Die Ver-

letzung einer Berufspflicht wird nicht besonders berücksichtigt, doch

Lewin, Fruchtabtreibung durch Gifte usw. 4.Aufl. 11
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kann diese nach allgemeinen strafgesetzlichen Bestimmungen außer
Geldstrafen (bis 15000 Fr.) noch gesühnt werden.

Die partikularen strafgesetzlichen Bestimmungen über
den Abort in den schweizerischen Kantonen schließen sich im
wesentlichen an die vorhandenen Bestimmungen anderer Länder an,
sind aber untereinander recht verschieden.

So findet man im Gesetz von Thurgau die zweckmäßige Berücksichti-
gung der gewerbsmäßigen Abtreibung und Strafandrohung auch für den
Fall des Fehlens einer schädlichen Wirkung der angewandten
Mittel. _ '

Aargau berücksichtigt als Subjekt des Verbrechens in bezug auf die
Strafhöhe auch den Vater des Kindes, einen Arzt und. den gewerbs—
mäßigen Abtreiber. '

Graubünden erhöht die Strafe für die Abtreibung bei einer ver-
heirateten Frau.

Schaffhausen hat noch den Begriff der Lebensfähigkeit oder Nicht-
Lebensfä‚higkeit der abortierten Frucht als strafbeeinflussend beibehalten
und läßt auch Strafe bei Nichtwirlnmg des Mittels eintreten.

Bern setzt für die Strafbarkeit den eingetretenen Erfolg der Schädigung
von Mutter und Kind. voraus. Gewerbsmäßige Abtreibung wird berück
&ichtigt. \

Glarus bestraft die Tötung und Abtreibung eines Kindes vor seiner
vollendeten Entwicklung.

Obwalden berücksichtigt bei der Strafabmess1mg u. a. auch die Mit-
täterschaft des Vaters des Kindes und die größere oder geringere‘Gefähr-
lichkeit der angewandten Mittel.

In Zürich ist, wie das zuvor angeführte Gesetz zeigt, auch das
Verabfolgen abtreibencler Mittel straffällig. Physische oder psychische Er-
krankung der Mutter infolge der angewandten Mittel bedingt die höchst?
Strafe.

Appenzell läßt im Falle der Nichtwirkung der angewandten Mittel
Gefängnis- oder Geldstrafe eintreten.

In Schwyz erhält der Mithelfer die gleiche Strafe wie die abtreibende
Mutter.

Neuchätel bestraft den Versuch der Abtreibung m13dri'wklich nicht.
Genf schließt sich an das französische Gesetz an.

Strafgesetzbuch für das Königreich Italien (1889)1).

Tit. IX, Cap. IV, Art. 381. Die Frauensperson, welche mit irgendeinem
von ihr oder von einem anderen mit ihrer Einwilligung angewendeten Mittel
(adopemto da. lei 0 da a1tri 001 5110 consenso si prooura, 1’aborto) sich die

1) Stephan, Strafgesetzbuch f. d. Königr. Italien, 1890, S. 161.
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Leibest‘rucht abtreibt, wird mit Gefängnis von einem bis zu vier Jahren
bestraft.

Art. 382. Wer einer Frauensperson mit. deren Einwilligung die

Leibesfrucht abtreibt, wird mit Einschließung von dreißig Monaten bis

zu £ü.nf Jahren bestraft.

Tritt infolge der tatsächlichen Abtreibung (in eon_sequenza del fette dell’
aborto) oder der zur Vornahme derselben angewendeten Mittel (0 dei

mezzi adopera.ti per procurarlo) der Tod der Freuensperson ein, so besteht
die Strafe in Einschließung von vier bis zu sieben Jahren, und von fünf
bis zu zehn Jahren; wenn der Tod infolge der angewendeten Mittel eintritt,

welche gefährlicher waren, als diejenigen, in welche dieselbe eingewilligfi

hatte.

Art. 38.3. Wer bei einer Frauensperson ohne deren Einwilligung oder

wider deren Willen auf die Abtreibung gerichtete Mittel (mezzi diretti &
procura.re 1’eborto) anwendet, wird mit Einschließung von dreißig Monaten
bis zu sechs Jahren bestraft, und. mit sieben bis zu zwölf Jahren, wenn die

Abtreibung erfolgt

Ist infolge der tatsächlichen Abtreibung oder der zur Vornahme derselben

angewendeten 1\fittel der Tod der Fre.uensperson eingetreten, so besteht die

Strafe in Einschließung von fünfzehn bis zu zwanzig Jahren.

Die im gegenwärtigen Artikel festgesetzten Strafen werden um den

sechsten Teil erhöht, wenn der Täter der Ehemann ist.

Art. 384. Ist der Täter eines der in den beiden voraufgehenden Artikeln

vorgesehenen Vergehen eine Person, welche einen Sanitätsberuf oder eine

andere, aus Gründen der öffentlichen Gesundheitspflege einer Aufsicht

unterstellte Profession oder Kunst betreibt, und hat derselbe die Mittel,

durch welche die Abtreibung bewirkt oder der Tod erfolgt ist, angegeben,

verschafft oder angewendet, so werden die in diesen Artikeln festgesetzten

Strafen um ein Seohstel erhöht.

Die Verurteilung hat immer die Untersagung der Ausübung des Gewerbes

Oder der Kunst für eine Zeit zur Folge, welche der auferlegten Einschließung

gleichkommt.

Für den Fall, daß die Abtreibung vorgenommen worden ist,

um die eigene Ehre oder die Ehre der Ehefrau, der Mutter, der

Verwandten absteigender Linie, der Adoptivtochter oder der

Schwester zu retten, werden die in den voraufgehenden Artikeln

festgesetzten Strafen um ein bis zwei Drittel ermäßigt, und an

Stelle der Einschließung tritt Gefängnis.

Charakteristik: Gesetzliche Bestimmungen unklar und deutungs-

reich. „Infolge der tatsächlichen Abtreibung“ (g 382, Abs. 2) kann

der Tod der Mutter nicht eintreten, sondern logisch immer nur in-

f01g9 der „angewendeten Mittel“. Was der Gesetzgeber gemeint hat,

mußte ganz anders gefaßt werden. Rechtsgüter sind: die Schwangere

und die Leibesfrucht. Die Tauglichkeit des Objektes ist nicht Voraus-

setzung. Auch der Abtreibungsversuch an einer Nichtschwangeren ist

11*
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strafbar. Dies geht aus %888, Abs. 1 und 2 hervor. Aus derselben

Stelle ließe sich auch die Strafbarkeit des. Versuches mit untauglichen
Mitteln deduzieren. Neu ist, daß die Abtreibung zur Ehren-
rettung eine wesentliche Strafminderung veranlaßt, und daß der
Gatte strenger als ein anderer Abtreiber bestraft Wird, der wider den

Willen der Schwangeren daS'Verbrechen begangen hat.

Dänisches Strafgesetz (1866).

5 195. Eine Schwangere, die sich vorsätzlich die Frucht abtreibt, oder
ihr Kind im Mutterleibe tötet, wird mit Strafarbeit bis zu 8 Jahren bestraft.

Dieselbe Strafe trifft denjenigen, der mit der Einwilligung der Mutter ihr
absichtlich Mittel verabfolgte, die den gleichen Erfolg gehabt haben.

Geschah dies ohne Wissen und Willen der Schwangeren, so trifft den
_Sehuldigen eine Strafe von 4—16 Jahren Strafarbeit, und unter besonders
erschwerenden Umständen (og under seerdeles skjeerpende Omsteendighede)
lebenslängliche Strefarbeit.

Charakteristik: Rechtsgut: Die Frucht im Mutterleibe. Ver-
brechen: Abtreibung oder Tötung im Mutterleibe. Strafeintritt bei
Erfolg. Tauglichkeit der Mittel und. Vorhandensein des Rechtsgutes

erforderlich.

Das Stmfgesetzbuch für das. Königreich Norwegexü).

5 245. Eine Frauensperson, die durch Abtreibungsmittel oder auf andere
Weise rechtswidrig ihre Leibesfrucht, mit der sie schwanger geht, tötet oder
dazu mitwirkt, wird wegen Fruchtabtreibung mit Gefängnis bis zu drei
Jahren bestraft.

Nacht ein anderer als die Mutter sich der Fruchtabtreibxmg oder der
Bfitwirkung dazu schuldig, so wird er mit Gefängnis bis zu sechs Jahren
bestraft. Hat er ohne die Einwilligung der Mutter gehandelt, SO tritt
Gefängnis nicht unter zwei Jahren und, wenn die Mutter infolge des Ver-

brechens ums Leben kommt oder eine schwere Körperverletzung Oder
Gesundheitsbeschädigung erleidet, Gefängnis nicht unter sechs Jahren oder
lebenslängliches Gefängnis ein.

Charakteristik: Rechtsgut: Die Frucht im Mutterleibe. Ver-
brechen: ‚ Tötung derselben im Mutterleibe. Strafeintritt bei Erfolg.
Ein lebend abgetriebenes Kind bringt den Täter nicht zur Strafe. Vor-
handensein des Rechtsgutes erforderlich. Strafen teilweis milde.

1) Entwurf vom Jahre 1885. Sammlun außerdeutscher Stmf esetz- ' ‘g g
bücher 1898, Nr. 11.
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Schwedisches Strafgesetzbuch.

Die s chwedisch en Strafgesetze über Abort (Strafflag.

Cap. XIV) lauten in französischer Übersetzungl) folgendermaßen:

% 26. Si une femme qui dans 1’intention de donner la. morb ä. son enfant

ou d’avorter emploie des rémédes ä usage externe ou interne susceptibles

de produire Bet effet, elle sera punie, si l’enfant est mort-né ou non viable,

des travaux forcés d’un %» six ans, et dans les autres cas, de la méme

peine ou d’un emprisonnement de six mois au plus.

5 27. Celui qui, du consentement de la_ femme, cherche ä. faire périr

son enfant ou ä la. faire avorter de la maniére indiquée au & 26, sera puni,

si l’enfant nait sans vie ou non viable, des travaux forcés de deux ä. six

ans, et dans les autres cas, de la méme peiné pendant um an au plus.

€ 28. Si quelqu’un, sans 16 consentement de la femme, tente de faire

périr son enfant ou de la faire avorter de la maniére indiquée au 5 26, il

sera puni, si 1’enfan'o nait mort-né ou non viable, des travaux forcés

de six mois ä dix ans et dans les autres cas, de la méme peine de six

mois ä. deux ans. S’i1 en est résulté pour la femme une grave 1ésion

corporelle, la peine sera oelle des travaux forcés ä perpétuité ou pendant

<lix ans; si la femme vient ä mourir, le coupable sera. condamné & mort

ou aux travaug; forcés ä perpétuité. .

5 29. Si quelqu’un exeroe contre une femme qu’il sait étre enceinte de

te11es violences que 1’enfant vienne ä périr ou naisse non viable, sans

cependant avoir eu 1’intention de nuire ä. 1’enfant, il sera puni, en cas de

préméditation, des traVaux forcés de deux ä. quatre ans, et; au cas

contmire, de la méme peine penda.nt siir. mois au meins et deux ans au

plus; cependa.nt‚ en cas de circonstances trés atténuantes, la, peine peut.

Glare abfliesée dans le premier cas ä, six mois, et dans le second ä. deux

mois ou ä, une peine d’emprisonnement.

Charakteristik: Auch hier wird der Kausalzusammenhang zwi-

schen der Tat und dem Erfolge als sicher nachgewiesen verlangt, um

eine Verurteilung aussprechen zu können. Beim Fehlen eines solchen

Nachweises kann Strafe wegen Abtreibungsversuches ausgesprochen

werden, aber nur, wenn das angewandte Mittel wirksam ist.

Englisches Strafgesetzbuch.

Im vorigen Jahrhundert lautete das englische Gesetz gegen

den Abort:

„Wenn eine Frau ein lebendiges Kind im Leibe hat und es durch einen

Trank oder auf andere Art tötet, oder wenn eine andere Person sie schlägt,

so daß das Kind im Mutterleib stirbt, und sie von einem toten Kind

1) Coliection de Codes étrangers. XI. Les Codes Suédois par R. de la

Grasserie. Paris 1895, S: 157f.
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entbunden wird, so ist das zwar kein Mord, aber, wie es die alten Ge—
setze nennen, ein homicidium oder unvorsätzlieher Totschlag.“

Die späteren Gesetze hingegen sahen diese Tat nicht so streng an,
sondern betrachteten sie bloß als ein boshaftes Vergehen (misdemeanour).
Wird aber das Kind lebendig geboren und stirbt nachher infolge des
Getränks oder der Mißhendlung, so ist es ein Mord. 'Durch ein 1803
gegebenes Gesetz (Ellenborough-Acte) wurde verordnet, daß „wenn
irgendeine Person absichtlich und boshafter Weise irgendeine Arznei, ein
Mittel oder etwas anderes was es auch sei, in der Absicht, den Abortus
einer Frau zu bewirken, enwendet, oder bewirkt, daß es émgewendet wird,
so soll, wenn das Kind zu der Zeit der Begehung dieser Tat noch nicht
lebte‘oder sein Leben noch nicht bewiesen wer, die Person, welche die Tat
beging, wer ihr beirätig war, ihre Gehilfen und Mitverbreeher, als eines
Verbrechens (felony) schuldig betrachtet werden; sie können mit Geld
bestraft werden, mit Gefängnis, an den Pranger kommen, öffentlich oder
im Gefängnis 'eusgehauen, oder über die See auf irgendeine Zeit, die aber
14 Jahre nicht übersteigen darf, verbannt werden.“

Dieselbe Acta verordnet, daß das Eingehen von Arzneien, Mitteln u.
dgl., mit der Absicht, einen Abortus nach der ersten Bewegung des Kindes
zu bewirken, mit dem Tode bestraft werden soll.

Das jetzige englische Recht bestraft nicht die Abtreibung selbst,
sondern die Vorbereitungshendlungen, welche dieselbe zu bewirken
beabsichtigen, nämlich:

a) die rechtswidrige und vorsätzliche Anwendung von gesundheitsgefähr-
lichen Mitteln oder von Instrumenten, in der Absicht, eine Fehlgeburt
zu bewirken, 'g1eichviel, ob die weibliche Person, bei welcher diese
Mittel oder Instrumente angewandt werden, tatsächlich
schwanger ist oder nicht (unlewfully administering or ca.using to
be taken by her, whether she be with child or not with intent to proout‘6
her miscarriage, any poison or any other noxious thing, or using for the
same purpose any instrument or other means whatsoever; also the use
of the same means with same intent by any woman being with child).
Strafe: lebenslängliches Zuchthaus.

b) die rechtswidrige Lieferung oder Beschaffung gesundheitsgefähx'lidßl‘
Mittel oder Instrumente in Kenntnis ihrer Bestimmung als Mittel zur
Bewirkung einer Frühgeburt, gleiohviel ob die weibliche Person,
bei welcher diese Mittel oder Instrumente angewandt werden sollen,
schwanger ist oder nicht. Strafe: 5 Jahre Zuchthausl).

Der Mitwisser eines begangenen Abortes ist nicht zur freiwilligen Aussage
genötigt, und dem mitwissenden Arzte ist es durch des Berufs-
geheimnis sogar verboten, eine freiwillige Aussage zu machen-
Als Zeuge ist aber jedermann verpflichtet, die Wahrheit zu bekennen”)-

1) F. v. Liszt, Das Strafrecht der europ. Staaten. Bd. I, 1894, S. 652.2) British med. Journ. 1892, II, S. 718.
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Charakteristik: Die Tauglichkeit der abtreibenden Instrumente

wird vorausgesetzt, nicht aber die dafür erforderliche Tauglichkeit des

Objektes. Sömit sind die Frau und evtl. ihr Kind die zu schützenden

Rechtsgüter. Strafe trifft den Anwender, Lieferer oder Béschaffer der

Mittel, aber nicht den Anrater und ist teilweis überaus schwer.

Sohottisches Strafgesetz.

Die widerreohtliohe Anwehdung von Arzneimitteln oder Instrumenten,

in der Absicht der Abtreibung, ist mit Zuchthaus oder Gefängnis strefbarl).

Niederländisches Strafgesetzbuch (1881)?

Tit. XIX. Art. 295. Die Frau, welche vorsätzlich die Abtreibung oder

den Tod ihrer Leibesfrucht verursacht, oder durch "einen anderen verur-

sachen“ läßt (of door een ander laat veroorzaken), wird mit Gefängnis bis

zu 3 Jahren bestraft.

296. Wer vorsätzlich die Abtreibung oder den Tod der Leibesfruchi;

einer Frau ohne ihre Einwilligung verursacht, wird zu Gefängnis bis

zu 12 Jahren verurteilt.

Hat die Handlung den Tod der Frau zur Folge, so tritt Gefängnis

bis zu 15 Jahren ein.

297. Wer vorsätzlich die Abtreibung oder den Tod der Leibesfrucht

einer Frau mit ihrer Einwilligung verursacht, wird mit. Gefängnis bis

zu 4 Jahren und. 6 Monaten bestraft. '

Hat die Handlung den Tod der Frau zur Folge, so tritt Gefängnis

bis zu 6 Jahren ein.

298. Wenn ein Arzt, Hebamme oder Apotheker an dem Verbrechen

des Art. 295 teilnimmt, oder eines der in den Art. 296 und 297 bezeich-

neten Verbrechen als Täter oder Teilnehmer begeht, können die in den

Artikeln bestimmten Strafen um 1/3 erhöht, und es kann ihm die Ausübung

des Berufes, in welchem er das Verbrechen begeht, entzogen werden.

Charakteristik: Subjekt des Verbrechens: Mutter, Arzt, Heb-

amme, Apotheker oder ein anderer. Rechtsgut: Mutter oder Kind-

Z\Iittel und Objekt müssen tauglich für das Verbrechen der Abtrei—

bung sein. Die Straferhöhung für Medizinalpersonen ist gerechtfertigt.

. ES ist bemerkenswert, daß Zuohthausstrafe in den Bestimmungen sich

nicht findet.

" 1) F. v. Liszt, Das Strefr. d. europ. Staaten. Bd. I, s. 686. Es scheint

noeh kein Fall vorgekommen zu sein, in welchem die Schwangere selbst

wegen Anwendung abtreibender Mittel bestraft wurde.

’) van Swinderen, Esquisse du droit péna1 aotuel dans les Pays-Bag

et & 1’Etrenger, 1894, T. II, p. 61. -— Zeitsehr. für das gesamte Strafrecht,

1881, Beilage, S. 50.
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Österreichisches Strafgesetz (1852).

5 144. Eine Frauensperson, welche absichtlich was immer für eine
Handlung unternimmt, wodurch die Abtreibung ihrer Leibesfrucht verur-
sacht oder ihre Entbindung auf solche Art, daß das Kind tot; zur Welt
kommt, bewirkt wird, macht sich eines Verbrechens schuldig.

& 145. Ist die Abtreibung versucht, aber nicht. erfolgt, so soll die Strafe
auf Kerker zwischen 6 Monaten und einem Jahre ausgemessen, die
zustande gebrachte Abtreibung mit schwerem Kerker zwischen einem
und fünf Jahren bestraft werden.

5 146. Zu eben dieser Strafe, jedoch mit Verschärfung, ist der Vater
des abgetriebenen Kindes zu verurteilen, wenn er mit an dem Verbrechen
Schuld trägt.

‚$, 147. Dieses Verbrechens macht sich auch derjenige schuldig, der aus
was immer für einer Absicht, wider Wissen und Willen der Mutter, die
Abtreibung ihrer Leibesfrucht bewirkt oder zu bewirken versucht.

% 148. Ein solcher Verbrecher soll mit schwerem Kerker zwischen einem
und 5 Jahren, und wenn zugleich der Mutter durch das Verbrechen Gefahr
am Leben oder Nachteil an der Gesundheit zugezogen worden ist, zwischen
5 und 10 Jahren bestraft werden. ‘

Österreichischer Strafgesetzentwurf (1874).
55229. Eine Schwangere, welche ihre Frucht abtreibt oder im Mutter-1eib'e tötet oder dies durch einen anderen tun läßt, Wird mit; Zuchthaus biszu 5 Jahren oder mit Gefängnis nicht unter 6 Monaten bestraft.
g230. Dieselbe Strafe trifft denjenigen, welcher mit Einwilligung derSchwangeren ihre Frucht abtreibt oder im Mutterleibe tötet; hat er diesesgegen Entgelt getan, so ist auf Zuchthaus bis zu 10 Jahren zu erkennen.
5231. Wer die Leibesfrucht einer Schwangeren ohne deren Wissenund Willen abtreibt oder tötet, wird mit Zuchthaus von 2 bis zu 15 Jahrenbestraft. Ist durch die Handlung der Tod der Schwangeren verursachtworden, so tritt Zuchthausstrafe nicht unter 10 Jahren ein.

Charakteristik: Ist fast vollkommen den Beastimmungen desDeutschen Strafgesetzbuches nachgebildet und teilt deren Vorzüge
und Mängel.

'

Österreichisches Strafgesetzbüch, Regierungeentwurf 1912.
ä292. 1. Wer eine fremde Leibesfrucht abtreibt oder im Mutterleilw‘tötet, Wird mit Kerker von einem bis zu fünf Jahren oder mit Gefängnisvon drei Monaten bis zu fünf Jahren bestraft.

2. Der Täter, dem mehr als eine Abtreibung zur Last fällt, der Wieder-holt rückfällig ist oder die Tat ohne Einwilligung der Schwangeren begeht,wird mit Kerker von einem bis zu zehn Jahren bestraft.
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3. Auf dieselbe Strafe ist zu erkennen, wenn die Tat mit Gefahr für

das Leben oder schwerer Gefahr für die Gesundheit der Schwangeren

verbunden war.

Neben der Freiheitsstrafe kann in allen Fällen Geldstrafe bis zu zehn-

tausend Kronen verhängt werden.

ä293. 1. Die Schwangere, die ihre Leibesfrucht abtreibt oder im

Mutterleibe tötet, wird mit Gefängnis von drei Monaten bis zu drei Jahren

bestraft.

2. Die Schwangere, die infolge schwerer Notlage oder, um ihre

Entehrung zu verheimliehen, die Tat verübt, wird mit Gefängnis

von zwei Wochen bis zu zwei Jahren bestraft.

5294. NVer in einer Druckschrift eine Ankündigung veranlaßt oder

veröffentlicht, die in offener oder verhüllter Form eine Anbietung zur

Abtreibung enthält, Wird mit Gefängnis bis zu sechs Monaten bestraft.

Neben der Freiheitsstrafe kann Geldstrafe bis sau zweitausend Kronen

verhängt werden.

5 295. Der Arzt, der eine Leibesfruoht abtreibt oder im Mutterleib tötet,

um eine anders nicht abwendbare Lebensgefahr oder Gefahr dauernden

schweren Schadens an der Gesundheit von der Schwangeren abzuwenden,

ist wegen Abtreibung nicht strafbar.

Charakteristik: Redhtsgut: Die Schwangere und das Kind.

Tauglichkeit des Objekts vorausgesetzt. Strafe festgesetzt für Ab-

treibung zum Tötungszweck. Die Höhe der Strafen für die selbst

abtreibende und die in Notlage handelnde Schwangere ist sehr human

und nachahmenswert.

Strafgesetz für Bosnien und die Herzegowina (1881).

% 220. Abtreibung der eigenen Leibesfrucht.

Eine Frauensperson, welehe absichtlich was immer für eine Handlung

unternimmt, wodurch die Abtreibung ihrer Leibesfrucht verursacht oder

ihre Entbindung auf solche Art, daß das Kind tot. zur Welt kommt, bewirkt

Wird, macht sich eines Verbrechens schuldig.

% 221. Ist die Abtreibung versucht, aber nicht erfolgt, so soll die Strafe

auf Kerker zwischen sechs Monaten und einem Jahre ausgemessen, die

zustande gebrachte Abtreibrmg mit schwerem Kerker zwischen einem und

fünf Jahren bestraft werden.

5222. Zu eben dieser Strafe. jedoch mit Verschärfung, ist der Vater

des abgetriebenen Kindes zu verurteilen, wenn er mit an dem Verbrechen

Schuld trägt.

ä223. Abtreibung einer fremden Leibesfrucht.

Dieses Verbrechens macht sich auch derjenige schuldig, der aus was

immer für einer Absicht wider Wissen und Willen der Mutter die Ab—

treibung ihrer Leibesfrucht bewirkt oder zu bewirken versucht.
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& 224. Ein solcher Verbrecher soll mit schwerem Kerker zwischen einem
und fünf “Jahren, und. wenn zugleich der Mutter durch das Verbrechen
Gefahr am Leben oder Nachteil en der Gesundheit zugezogen'worden ist,

zwischen fünf und zehn Jahren bestraft werden.

Charakteristik: Nach dem Wortlaut dieser Bestimmungen ist
derjenige nicht zu bestrafen, der mit Einwilligung einer Schwangeren
an ihr die Abtreibung ausgeführt oder auszuführen versucht hat. Be-
straft werden nur die Mutter oder der Erzeuger eines Kindes oder ein
Dritter, der ohne Wissen und Willen der Mutter die Frucht ab-
getrieben hat.

Das bulgarische Strafgesetzbuch 1).

Art. 259. Eine Mutter, die ihre ungeborene Leibesfrucht tötet, Wird
mit; Gefängnis nicht unter einem Jahr bestraft.

War die Leibesfrucht unehelich, so tritt Gefängnis nicht ”unter sechs
Monaten ein.

Art. 260. Wer die Leibesfrucht tötet, Wird mit Zuchthaus bis
höchstens zu fünf Jahren verurteilt. '

Wurde die Frucht ohne Einwilligung der Schwangeren getötet, so tritt
Zuchtheus von drei bis sechs Jahren ein. ‘

War in diesem Falle der Tod der Schwangeren die Folge, so tritt
‚ Zuchthaus von zehn bis zu fünfzehn Jahren ein.

Ist der Täter ein Arzt oder ein Apotheker oder eine Hebamme, so kann
auf Untereegung der Berufsausübung erkannt. werden.

Charakteristik: Rechtsgut nur der Fötus. Verletzung oder Tod
der Mutter unberücksichtigt. Strafber ist nieht Abtreibung, sondern
nur die Tötung des Fötus im Mutterleibe. Subjekt des Verbrechens:
die Schwangere oder ein Dritter. Strafminderung bei unehelich6r
Frucht, Straferhöhung bei Medizinelpersonen als Verbrechern.

Strafgesetzbuch für Serbien2) (Vorentwurf).

5136. Eine Schwangere, welche ihre Frucht vernichtet, soll mit
Zuchtheus bis zu drei Jahren bestraft werden.

5137. Wer einer Schwangeren auf ihren Wunsch Abtreibungemittel
gibt oder ihr zu der Abtreibung Beihilfe leistet, soll mit; Zuehthaus bis
zu fünf Jahren bestraft werden.

Wenn dies ein Arzt, ein Apotheker oder eine Hebamme tun, oder wenn
der Täter ein Entgelt dafür erhält, sollen jene mit Zuchthaus bis zu zehn
Jahren bestraft werden.

1) Vom Februar 1896.
2) Sammlung außerdeutseher Gesetzbücher Nr. 31. Berlin 1911.
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5138. Wer einer Schwangeren ohne deren _Wissen und Willen Ab-

treibungsmittel gibt, 3011 mit Zuehtheus bis zu zehn Jahren bestraft

werden.

Ist dureh den Gebrauch des Abtreibungsmittels der Tod. der Frau

verursacht worden, und hat der Täter eine solche Folge voraussehen

können, so soll er mit Zuohtha.us bis zu fünfzehn Jahren bestraft werden.

Charakteristik: Überaus harte Strafbestimmungen. Rechtsgüter:

Mutter und Kind. Textlich stellenweis unexakt, so z. B der ä188.

Wie man einer Frau ohne ihr Wissen und Willen ein Abtreibungs-

mittel „gibt“, ist nicht leicht zu verstehen. Auch nicht wie das

„Geben“ straffällig sein kann. ‘

Das russische Strafgesetzl).

5465. Eine Mutter, welche ihre Frucht tötet, wird bestraft mit

Korrektionshaus nicht über drei Jahre.

5466. Wer die Frucht einer Schwangeren tötet, wird bestraft mit

Korrelationshaus.

Ist die Tötung der Frucht durch einen Arzt oder eine Hebamme

begangen, so ist es dem Gericht anheimgestellt, dem Schuldigen die Aus-

übung der Praxis für die Dauer von einem bis zu fünf Jahren zu

untersagen und. das Urteil zu veröffentlichen.

Ist die Tötung der Frucht ohne Zustimmung der Schwangeren selbst

begangen, so Wird der Schuldige bestraft mit Zwangsarbeit nicht über acht

Jahre.

Charakteristik: Rechtsgut nur die Frucht. Strafbar ist nur die

Tötung der Frucht im Mutterleibe. Subjekt des Verbrechens die

Mutter oder ein Dritter. Die Strafe für diesen ganz arbiträr. Der

Apotheker als Verursacher Wird scheinbar weniger stark bestraft als

Arzt und Hebamme. Strafen besonders hart.

Finnländisches Strafgesetzbuchz).

Kap. 22. £ 5. Eine Frau, welche ihre Frucht vorsätzlich abtreibt oder

im Mutterleib tötet oder töten läßt, Wird mit. Zuehthaus bis zu Vier Jahren

Oder Gefängnis nieht unter sechs Monaten bestraft.

1) Das neue russische Strafgesetzbuch, übers. von O. Bernstein. Berlin

1916. Über die neuen Bestimmungen der Sowjetregierung vom

November 1920 und später, die sieh auf die Freigabe der

Sehwangerschaftsunterbrechung beziehen, vergleiche die Aus-

einandersetzungen am Ende dieses Werkes.

2) Das Strafgesetz für das Großfürstentum Finnland vom 19. Dezember

1889, übers. von Oehgvist. Berlin 189].
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Gleiche Strafe trifft denjenigen, der mit Einwilligung der Frau ihre
Frucht vorsätzlich abtreibt oder im Mutterleibe tötet. Tat, er es gegen
Vergütung, so ist auf Zuchtheus bis zu sechs Jahren und Verlust der
bürgerlichen Ehrenrechte zu erkennen. '

Der Versuch der in diesem Paragraphen genannten Verbrechen ist
strafbar.

5 6. Wer ohne Einwilligung der Frau ihre Frucht vorsätzlich abtreibt
oder im Mutterleibe tötet, wird mit Zuchthaus von zwei bis zu acht Jahren
und Verlust der bürgerlichen Ehrenreohte bestraft.

Der Versuch ist strafbar.

ä7. Wer, ohne die Absicht, das Kind zu töten, durch vorsätzliche
Mißhandlung der Frau, die er schwanger wußte, den Tod des Kindes ver-
schuldet, wird mit Zuchthaus bis zu drei Jahren oder Gefängnis nicht unter
drei Monaten bestraft.

Charakteristik: Die Gesetzbestimmungen decken sich mit den
deutschen. Die fehrlässige Tötung des Kindes im Mutterleibe durch
Mißhandlung unterliegt einem besonderen Gesetzparagraphen, der un-
scharf ist, weil der Begriff „Mißhandlung“ außerordentlich dehnbar
is't, und weil die hier bestrafte „Tötung“ der Frucht notwendig die
Ausstoßung zur Folge hat.

Türkisches Strafgesetzl).

Art. 192. Eine Frau, die ihre Leibesfrucht abtreibt, indem sie entweder
selbst dazu geeignete Mittel anwendet oder ihre Einwilligung dazu gibt, daß
ein anderer sie bei ihr anwendet, wird mit Gefängnis von sechs Monaten.
bis zu drei Jahren bestraft.

Wer mit Einwilligung einer Frau durch Verscheffung geeigneter Mittel
die Abtreibung ihrer Leibesfrucht verenlaßt, wird zu Gefängnis von einem
Jahr bis zu drei Jahren verurteilt. Ist infolge der Abtreibung oder durch
die hierzu verwendeten Mittel der Tod der Frau eingetreten, so wird auf
Zwangsarbeit von vier bis zu sieben Jahren‘erkennt.

Mit Zwangsarbeit von drei bis zu zehn Jahren wird bestraft, wer
die Leibesfrucht einer Frau, die um ihre Schwangerschaft weiß, ohne deren
Einwilligung durch Anwendung geeigneter Mittel oder durch Schlagen, Ver-
]etzen oder sonstige Handlungen ebtreibt. Ist infolge einer solchen
Abtreibung oder durch die hierzu verwendeten Mittel der Tod der Frau
eingetreten, so wird auf Zwangsarbeit nicht unter fünfzehn Jahren erkannt.

Sind diese Handlungen von Ärzten, Senitätsbeamten oder Personen, Wie
Hebammen, die ihr Gewerbe unter staatlicher Aufsicht betreiben, begangen
worden, so Wird die darauf stehende Strafe um ein Sechstel erhöht.

1) Das türkische Strafgesetzbuch vom 4. April 1911, in Sammlung
außerdeutseher Strafgesetzbüc-her Nr. 34.
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Art. 193. Wer einer Schwangeren mit oder ohne deren Einwilligung

zum Zwecke der Abtreibung Mittel einflößt oder sonstige Mittel und Wege

zur Erreichung dieses Zweckes angibt und dadurch eine Frühgeburt

herbeiführt, wird mit Gefängnis von sechs Monalten bis zu zwei Jahren

und, wenn er Arzt, Chirurg oder Apotheker ist, mit zeitiger Festungshaft

bestraft.

Charakteristik: Unvollkom_men durchgearbeitete Gesetzespara-

graphen. So bestraft z. B. der Absatz drei denjenigen, der durch

äußere Gewalt die Schwangerschaft unterbricht. Der Bedingung, daß

der Täter wissen mußte, ob die Frau schwanger sei, wird nicht ge-

dacht. Er könnte mithin zu fünfzehn Jahren Zwangsarbeit verurteilt

werden, wenn er durch zufälligen Stoß den Erfolg herbeigeführt hat.

Ägyptisches Strafgesetz.

Tit. IV. % 5. Wenn ein Weib eine Fehlgeburt tut infolge eines mit

ihrem Willen oder gegen denselben eingegebenen Arzneimittels, so ist der

Schuldige nach Aburteilung nach dem religiösen Gesetz, auch nach dem

weltlichen Gesetz zu bestrefen.

Tunesisches Strafgesetz.

Art. 874. Tout individu qui frappera volontairement une femme

enceinte et occasionnera 1’avortement et la mort de la. femme sera. con-

damné ä, la peine prescrite ä, 1’article 803; mais si le ooup & été involontaire

et qu’i1 ait produit la mort de la femme et celle de l’enfant aprés la.

neissanee, le coupable paiera. le prix du sang de la mére et de 1’enfant.

Si le coup oooasionne 1a mort de le. mére et qu’aprés décés elle aoeouche

d’un enfant mort, le coupa.ble ne paiem que le prix du sang de la. mére.

Si le ooup n’a‚ ocmsionné que 1’avortement, il ne paiem que le prix du

sang pour l’enfant, de quelque sexe qu’il seit, formé ou non formé.

Art. 375. Quieonque effraiera. une femme eneeinte et 1ui coca-

sionnera, 1’avortement, méme sans 1ui porter des coups, sera.

condamné &. payer le prix du sang de 1’enfant.

Art. 876. Toute femme enoeinte qui prendra médecine ou emploiera un

moyen quelconque pour avorter, sera. condamrié %» payer le prix du sang

de 1’enfant, duquel elle n’héritem pas, et & cinq ans de prison.

Charakteristik: In Frage kommen vseitens eines Dritten nur

mechanische oder psychische Insulte. Strafen als Blutgeld leicht.

Serstabtreibung durch die Mutter läßt nur diese zur Strafe .

kommen. Helfer bleiben unberücksichtigt. Der Versuch fällt nicht

unter Strafe.



1‚74= Die Gesetzgebung über die rechtswidrige Fruchtabtreiimng.

Strafgesetz des Kongo-Stnates.

Livre second, Sect. XXIII.

69. Celui qui, par aliments, breuveges, 111édiemnents, violencee ou par
tout entre moyen eure fait avorter une femme, sera puni de deux &, dix

.ans de servitude péna1e.

70. La. femme qui volontairement se sera fait avorter sera pnnie d'une
servitude pénale de deux & cinq ans.

Strafgesetzbuch des Staates New York (1881).

Kap. IV. 5 294. Begriff der Abtreibung. Wer in der Absicht, die
Fehlgeburt; einer Frauensperson herbeizuführen, ohne daß dieselbe zur Er-
haltung des Lebens derselben oder des Kindes notwendig ist, mit welchem
sie schwanger geht, entweder:

1. einer Frauensperson, mag sie schwanger sein oder nicht, eine
Arznei, eine Arzneiware oder einen anderen Stoff verschreibt, ver-
schafft; oder eingibt, oder ihr anrä.t oder sie veranlaßt, einen solchen
Stoff zu nehmen; oder

2. irgendein Instrument oder ein anderes Werkzeug anwendet oder dessen
Anwendung veren1aßt,

ist der Abtreibung schuldig und mit; Einsperrung in einem Strafgefängnifii
bis zu vier Jahren oder in einem Bezirksgefängnis bis zu einem Jahre zu
bestrefen.

5 295. Versuch der Abtreibung seitens einer schwangeren
Frauensperson. Eine schwangere Freuensperson, welche eine Arznei, eine
Arzneiware oder einen anderen Stoff einnimmt, oder irgendein Instrument
oder ein anderes Werkzeug anwendet oder anwenden läßt, um dadurch
eine Fehlgeburt herbeizuführen, ohne daß diese zur Erhaltung ihres oder
des Lebens ihres Kindes, mit welchem sie schwanger geht, notwendig
wäre, ist mit Einsperrung von 1 bis 4 Jahren zu bestrefen.

5 100. Die absichtliche Tötung eines ungeborenen lebenden Kindee
mittels einer an der Mutter desselben verübten Verletzung ist. TOtsohlag im
ersten Grade (5—20 Jahre Einsperrung).

% 191. Wer einer Frauensperson, mag dieselbe schwanger rein oder
nicht, eine Medizin, Arzneiwere oder Substanz gibt, liefern oder eingibt,
oder wer ihr verschreibt oder enrä.t oder zuredet, dergleichen zu nehmen,
oder wer irgendein Instrument oder andere Mittel in der Absicht gebraucht
oder anwendet oder deren Gebrauch oder Anwendung veranleßt, um da-
durch die Fehlgeburt bei einer Freuenspereon zu veranlassen, ohne daß
dieselbe notwendig ist, um deren Leben zu erhalten, ist im Falle des
Todes der Frauensperson oder eines lebenden Kindes, mit; welchem

sie schwanger ist, eines Totsohlages im ersten Grade schuldig.
5194. Wenn eine Frauensperson, welche mit einem lebenden Rinde

schwanger geht, Arzneimittel, Medizinen oder Substanzen oder Instrumente
oder andere Mittel in der Absicht nimmt oder gebraucht oder an sich an-
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wenden läßt, um ihre Fehlgeburt herbeizuführen, ohne daß dieselbe für

die Erhaltung ihres eigenen oder des Lebens des Kindes, mit; welchem sie

schwanger geht, nötig ist, so ist; sie des Totsohlags im zweiten Grade

schuldig, wenn der Tod des Kindes dadurch herbeigeführt wird.

ä297. Wer ein Instrument, eine Arznei oder Arzneiware oder irgend-

einen anderen Stoff in der Absicht anfertigt, gibt oder verkauft, daß dersrlbe

ungesetzlicherwaise zur Herbeiführung einer Fehlgeburt gebraucht werde, ist

eines Verbrechens im engeren Sinne schuldig.

Kap. VII. Unzüchtige Ausstellungen und Schaustellungen,

Bücher und Drucksachen usw.

& 318. Wer ein Werkzeug oder einen Gegenstand oder eine Arzneiware

oder eine Medizin zur Verhinderung der Empfängnis oder zur Ver-

urseohung einer ungesetzlichen Fehlgeburt verkauft, ausleiht, weg-

gibt oder irgendwie eusstellb oder zum Verkauf, Ausleihen oder Weggeben

anbietet, oder wer eine Karte, ein Zirkulur, ein Schriftstück, eine Anzeige

oder Bekanntmachung irgendeiner Art niedersohreibt oder druckt oder

deren Niederschrift; oder Druck veranlaßt oder mündlich darüber

Auskunft erteilt, wann, wo, wie, von Wem oder mit. welchen Mitteln ein

solcher Gegenstand oder eine solche Medizin angelca.uft oder erlangt werden

kann, oder wer einen solchen Gegenstand oder eine solche Medizin anfertigt,

ist eines Vergehens schuldig.

Charakteristik: Eine der weitschweifigsten und unklarsten aller

modernen Bestimmungen über Fruchtabtreibung, die stellenweise sogar

widersinnig resp. komisch ist. Ob_]ekt des Verbrechens: eine Schwan-

gere und Nichtschwangere sowie das im Uterus lebende Kind. Ver-

brecher: die Schwangere oder ein Dritter, der ein geeignetes Mittel

verschreibt, verschafft, eingibt, ani‘ät, zu nehmen veranlaßt, anfertigt,

gibt, verkauft, eusleiht, ausstellt, oder in Drucken oder Schriften

erwähnt, wann, wo, Wie, von wem solche Mittel zu erlangen sind.

Totschlag ist die absichtliche mechanische Verletzung der Mutter,

die den intrauterinen Tod des Kindes zur Folge hat. Die 5% 295

und 194 besagen teils dasselbe, da mit der Abtreibung fast immer

der Tod der Frucht verbunden ist, und die Mutter nicht zu jedem

gegebenen Zeitpunkte vor der Zeit der ersten Bewegung wissen kann.

ob ihr Kind lebt. Die Fassung ist so unklar, daß man aus %194

nicht einmal ersehen kann, ob das _Kind intrauterin oder extrauterin

gestorben sein muß, damit der Mutter die höhere Strafe zugemessen

werden soll. Der ä297 ist unfaßbar, da jedes evtl. für die Abtrei—

bung dienliche Mittel noch andere Bestimmungen hat. Keines wird

für den verbrecherischen Zweck allein hergestellt. So könnte ein

Instrumentenmaoher, der Katheter und Bougies verkauft, belangt

werden. Auf den % 818 einzugehen, verlohnt nicht, da seine Be-

stimmungen strafrechtliche Utopien darstellen.



176 Die Gesetzgebung über die rechtswidrige Fruchtabtreibung.

Das Strafgesetzbuch der Republik Chile1).

Art. 342. Wer in böswilliger Absicht einen Abort; verursacht, soll bestraft
werden:

1. Mit Zuchthaus I im Mindestmaße, wenn er Gewalt gegen die Person
der schwangeren Frau angewandt hat.

2. Mit Zuchthaus Il im Höchstmaße„ wenn er zwar keine Gewalt an-
gewandt, aber ohne Einwilligung der Frau gehandelt hat.

3. Mit Zuchthaus II im Mitteimaße, wenn die Frau einwilligte.
Art. 343. Mit; Zuchthaus II im Mindest- bis Mittehnaße soll bestraft

werden, wer mit Gewalt einen Abort; vermsacht hat, auch wenn er nicht
die Absicht, denselben zu verursachen, hatte, unter der Voraussetzung, daß
der Zustand der Schwangerschaft der Frau offenbar dem Täter bekannt war.

Art. 344. Die Frau, welche ihren Abort verursacht oder einwilligt, daß
eine andere Person ihn verursacht, soll mit Zuchthaus II im Höchstmaße
bestraft werden.

Wenn sie es tat, um ihre Entehrung zu verbergen, soll die Strafe Zucht-
haus II im Mittelmaße sein.

Art. 345. Der Sachverständige, welcher unter Mißbrauch seines Amtes
den Abort verursacht oder dazu verhilft, soll entsprechenderweise den Strafen
verfallen, welche im Art. 342 bezeichnet sind, jedoch sind diese um ein Maß
zu erhöhen.

Charakteristik: Die Frau, die sich ihrer Frucht entledigt oder
bewußt entledigen läßt, wird strenger bestraft als ein abtreibender
Dritter —— eine Bestimmung, die als eine ganz unbegründete Härte
angesehen werden muß. Die Abtreibung gegen Entgelt ist unberück-
sichtigt geblieben. Die Fassung des einleitenden Artikels 842: „Wer
in böswilliger Absicht...“ läßt die Auffassung zu, daß ein Dritter,
der die Abtreibung nicht in böswilliger Absicht, sondern aus Mitleid,
z. B. mit einer entehrten Angehörigen ausgeführt hat, straffrei ausgeht
Der Artikel 843 zeigt ein Verkennen des Begriffes „Abtreibung“.
Er ruft die Erinnerung an die biblische Gesetzgebung wach. Er
gehört zu dem Kapitel „Körperverletzung“ und nicht zu dem über
Abtreibung.

Das mexikanische Strafgesetzbuch 2) (1871).

Kap. IX. Art. 565). Abtreibung heißt im Strafrecht die Entfernung des
Produktes der Empfängnis und dessen durch irgendein Mittel bewirktes Her-
ausbreiben, gleichviel in welchem Abschnitt der Schwangers chaft es sei, sobald
es ohne Notwendigkeit geschieht.

1) Strafgesetzbuch der Republik Chile, übers. von Hartwig, S. 67; Samml-
außerdeutseher Strafgesetzbücher. Berlin 1900.

2) Zeitschr. f. die gesamte Strafwissenschaft‚ Bd. 14, 1894, Beilage S. 95.
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Wenn bereits der 8. Monat der Schwangerschaft begonnen hat, wird euch

die Bezeichnung „künstlich verfrühte Geburt“ angewandt: aber die Strafe ist

dieselbe wie für Abtreibung; '

570. Als notwendig gilt eine Abtreibung nur, wenn bei ihrer Nichtvor—

nehme die schwangere Frau nach dem Urteil des sie behandelnden Arztes

Gefahr läuft, zu sterben, wobei dieser das Gutachten eines anderen Arztes

zu hören het, sobald dies möglich und der Verzug nicht gefehrbringend ist.

571. Abtreibung wird nur bestraft, wenn sie vollendet ist.

572. Abtreibung nur aus Fahrlässigkeit seitens der schwangeren Frau ist

nicht strafbar. .

Die durch die Fahrlässigkeit einer anderen Frau verursachte Abtreibung

wird nur, wenn die Verschuldung eine grobe ist, und alsdenn rnit den in

Artikel 199—201 angedtohten Strafen bestraft, es sei denn, daß der Täter

Arzt, Wundarzt, Geburtshelfer oder Hebamme ist, denn alsdann gilt dieser

Umstand als erschwerender 4. Klasse, und dem Schuldigen wird die Aus-

übung seines Berufes auf ein Jahr untersagt.

573. Absichtliche Abtreibung wird mit„2 Jahren Gefängnis bestraft, wenn

die Mutter sie willentlich tmternimmt oder deren Vornahme durch einen an-

deren zustimmt, insofern folgende drei Umstände zutreffen:

1. daß sie nicht schlechten Leumund hat,

2. daß es ihr gelungen ist, ihre Schwangerschaft zu verbergen,

3. daß die Schwangerschaft die Folge einer unehelichen Verbindung ist.

574. Fehlen der erste oder zweite Umstand des vorigen Artikels oder

beide, so wird für jeden derselben ein Jahr Gefängnis der Strafe zugefügt.

Fehlt der dritte Umstand, weil die Schwangerschaft die Folge einer Ehe

ist, so beträgt die Strafe 5 Jahre Gefängnis, gleiehviel, ob die beiden anderen

Umstände zutreffen oder nicht. _

575. Wer ohne physische oder moralische Vergewaltigung einer Frau

die Frucht abtreibt, erhält 4 Jahre Gefängnis, gleichviel welbhes Mittel er

anwendet, und auch wenn es mit ihrer Zustimmung geschieht.

576. Wer die Abtreibung mittels physischer oder morelischer Ver-

gewaltigung veranlaßt, erhält 6 Jahre Gefängnis, wenn er diesen Erfolg

vorhersah oder verhersehen mußte. Andernfalls erhält er 4 Jahre Gefängnis.

577. Die in den vorigen Artikeln behandelten Strafen werden auf die

Hälfte vermindert: _ _

1. wenn bewiesen wird, daß "die Frucht bereits tot war, als die Mittel zur

Abtreibung angewendet wurden ;

2. wenn die Abtreibung statthat unter Bewahrung des Lebens der Mutter

_Hnd des Kindes.

578. Wenn die von jemand zur Abtreibung-bei einer Frau benutzten

Mittel deren Tod herbeii'ührten, wird der Schuldige naeh den Regeln für

Häufung bestraft, sofern er die Absicht hatte, beide Vergehen zu verüben

Oder aber diesen Erfolg vorhersah oder vorhersehen mußte.

Im gegenteiligen Falle gilt der Mangel dieser drei Umstände als mildernder

Umstand 4. Klasse bei einfacher Tötung.

Lewin, Fruchta.btreibung durchGifte usw. 4.Aufl‚ 12
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579. Wenn derjenige, der absichtlich die Abtreibung einer Frau in
den Fällen der Artikel 575 und 576 bewirkt. Arzt, Wundarzt‚ Geburts-
helfer, Hebamme oder Apotheker ist, HO werden die Strafen, WPloh9 jene
Artikel androhen, um ein Viertel vermehrt, verhängt.

Im Falle des Artikels 578 wird Todesstrafe verhängt. (!!) iind
10 Jahre Gefängnis in dem Falle des zweiten Teiles dieses Artikels.

580. In jedem Falle absichtlicher Abtreibtmg wird der Täter, wenn es
eine der im vorigen Artikel erwähnten Personen ist, unfähig zur Ausübung
seines Berufes und dies ist im Urteil zum Ausdruck zu bringen.

Charakteristik: Umfangreichstes aller Gesetze gegen Abtrei-
bung. Gegenstand des Verbrechens: Mutter und Frucht, die letztere
in jedem Stadium der Entwickelung. Physische, moralische und
dynamische Mittel werden vorausgesetzt, und der Erfolg muß ein-
getreten sein. Fahrlässige Abtreibung durch die Mutter straffrei,
seitens eines anderen, besonders Medizinalpersonen strafbar. Eigen-
tümlich ist das geringere Strafmaß, wenn die Schwangerschaft unehe-
lich, die Schwangere gut beleu'munclet ist, oder sie ihre Schwanger-
schaft gut verheimlichte, wenn ferner das Kind bereits intrauterin
tot war, oder wenn trotz Abtreibung Mutter und Kind am Leben
blieben. Straferhöhung erfolgt beim Tode der Mutter Oder wenn der
Verüber eine Medizinalperson ist, Meines Wissens das einzige Gesetz.
in dem sich die Todesstrafe für Abtreibung bei erfolgtem Tod
der Schwangeren findet.

Das indische Strafgesetzbuch.

In Ostinclien gibt es Stämme, bei denen die Fruchtabtreibung
gewohnheitsmäßig vorgenommen wird. Es ist anzunehmen, daß
hier auch ein schwere Strafen kündendes Gesetz in der Auffassung
der Abtreibung, und. also auch in der Betätigung wenig ändern kann.
Das indische Gesetz bestimmt unter anderem:

5 312. Wer bei einer Schwangeren absichtlich die Abtreibung verursacht.
ohne dabei die Absicht zu haben, ihr Leben zu retten (if such miscarriagé
be not caused in good faihh, for the purpose of saving the life of the
woman), wird mit Gefängnis bis zu drei Jahren oder mit; Geldstrafe oder
mit beidem bestraft. War die Frau hochschwanger, so erhöht sich die
Strafe bis auf sieben Jahre. Ebenen wird die Abtreibung durch die
Schwangere selbst bestraft.

5 313. Wer ohne Einwilligung der Schwangeren ihr die Frucht abtreibt.
Wird mit lebenslänglicher Deportation oder mit Gefängnis bis zu 10 Jahren
und zu Geldstr‘afe verurteilt. ‘

5 314. Wer*cluroh die Abtreibung den Tod der Schwangeren Verursacht.
erhält als Strafe bis zu zehn Jahren Gefängnis, und wenn die Abtreibung
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ohne Einwilligung der Schwangeren bewerkstelligt wurdé, lebenslängliche

_ Deportation oder zehnjährige Gefängnisstrafe.

'3' 315. Wer das Kind im Mutterleibe durch ein Mittel tötet oder wer

dessen Tod gleich nach der Geburt verursacht, Wird, falls es nicht zur

Errettung der Mutter geschieht, mit Gefängnis bis zu zehn Jahren oder

n.it Geldstrafe oder mit. heidem bestraft.

Japanisches Strafgesetzl)._

ä212'. Eine schwangere Frauenäperso-n-‚ Welche ihre Leibesfi‘ucht durch

Anwendung von Arzneimitteln oder durch andere Mittel abtreibt, wird mit;

Zuchthaus bis zu einem Jahre bestraft.

& 213. Wer auf Verlangefr oder mit Zustimmung der Frauensperson die

Abtreibung bewirkt, Wird mit Zuchthaus bis zu zwei “Jahren bestraft:

Wird hierdurch der Tod, die Körperverletzung oder Gesundheitsbeschädi—

gung der Frauensperson verursacht, so wird der Täter mit Zuchthaus' von

drei Monaten bis zu fünf Jahren bestraft. ‚

5 214. Ärzte, Hebammen, Apotheker oder Drogisten, die auf Verleiman

oder mit Zustimmung der Frauensperson die Abtreibung bewirken, werden

mit Zuchthaus von drei Monaten bis zu fünf Jahren, und wenn hierdurch

der Tod, die Körperverletzung oder Gesundheitsbeschädigung der Frauens-

person verursacht Wird, mit Zuchthaus von sechs Monaten bis zu sieben

Jahren bestraft. ' - *

5 215. Wer ohne Verlangen oder Zustimmung einer Frauensper50n deren

Leibesfruoht abtreibt, wird mit Zuchtheus von sechs Monaten bis zu sieben

Jahren bestraft.

Der Versuch des in diesem Paragraphen erwähnten Verbrechens ist strafbar.

% 216. Wenn durch Begehung des im vorigen Paragraphen erwähnten Ver-

brechens der Tod oder die Verletmmg der Frauensperson verursacht' wird, so

M nach den Vorschriften über die Körperverletzung und Gesundheitsbeschä-

digtmg zu bestrafen, wenn deren Strafen schwerer sind.

Charakteristik: Rechtsgüter: Mutter und Kind. Die Strafen

für die abtreibende Mutter oder Dritte, die auf Verlangen oder mit

Einwilligung der Mutter den abtreibenden Eingriff vornehmen, sind

nicht gering. Strafverschärfend wirken Schädigungen der Mutter.

Da dies mehr oder minder stark iminer eintritt, so ist die betreffende

Bestimmung praktisch ohne Wert und wissenschaftlich haltlos.

1) Strafgesetz für das Kaiserlich japanische Reich vom 23. April 1907, in

Summl. außerdeutscher Strafgesetzbücher Nr. 23.

12*



IV. Die Verhütung der Empfängnis.

Weit zurück in die Menschheitsgeschichte gehen wie so viele
andere auf den geschlechtlichen Verkehr Bezug habende Maßnahmen
auch diejenigen, die sich auf. die Konzeptionsverhütung beziehen.

Schon bei Hippokrates findet sich die folgende Bemerkung: „Mittel
zur Verhütung der Schwängerung. Wenn eine Frau nicht schwanger
werden soll, so lasse man ein bohnengroßes Stück Misy1) in Wasser
zergehen und. gebe ihr dies ein. Ein Jahr lang wird sie dadurch
nicht schwanger.“

Um ‘ der Übervölkerung vorzubeugen, schlug Plato für seinen
Musterstaat die Einschränkung der Zeugung vor. Mittel hierfür waren
bekannt. Später haben Ärzte éine Fülle von antikonzeptionellen

' Stoffen, darunter auch wirksame —— nicht nur theoretisch —— an-
gegeben, weil sie millionenfach benutzt worden sind. Manche dieser
chemischen Mittel, wie Alaun, das vor dem Beischlaf in geeigneter
Form an den Muttermund gelegt werden sollte, haben sich viele
Jahrhunderte lang im Gebrauch erhalten, obschon manches Mädchen'

infolge der Wirkungsinkonstanz derselben oder besser, des Versagenß
der Berührung mit dem Samen, zur_ Mutter geworden ist. line
Bemerkung aus dern Beginne des ersten Jahrhunderts unserer Zeit-
rechnung deutet auf die Vielfältigkeit der für diesen Zweck ver-
wendeten Stoffe hin:

„Eine Art von Giftspinne (Phalangium) hat; angeblich in
ihrem großen Kopf zwei Würn;chen‚ welche in einer Hirschhaut den
Weibern vor Sonnenaufgang angebunden bewirken sollen, daß Sie
nicht empfangen. Diese Kraft sollen sie ein ganzes Jahr lang haben,
und ich habe mir nicht versagen können, von den vielen Mitteln
für Unfruchtbarkeit wenigstens dieses eine zu nennen, weil ich in
der allzugroßen Fruchtbarkeit mancher Frauen, welche das

1) Das Wort ,„ulav“ hat viele Deutungen erfahren, so z.B. Kupfer-
sulfat, Eisensulfat, Schwefelkies u. a. m.
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Haus mit Kindern anfüllt, einen hinreichenden Entschuldigungs—

grund zu finden glaube.“

Über welches Arsenal von antikonzeptionellen Stoffen — oäzömoz —

Soranus verfügte, habe ich an anderer Stelle angeführt 1). Die

seinigen und ändere reproduzierte Aätius von Amida aus dem

sechsten Jahrhundert, darunter vieles Abergläubische. So sollte die

Frau in dem Augenblicke des Beisehlafes, wenn der Mann sein Sperma

ejakulieren Willy den Atem anhalten und zu verhindern suchen, daß

das Sperma in die Uterushöhle eindringe, dann schleunigst auf-

stehen, sich niederhocken und Niesen hervorzurufen suchen und

schließlich die Scheide so gründlich wie möglich reinigen. Auch könne

man den Muttermund vorher mit Honig oder Balsam oder Zedern-

harz oder mit Bleiweiß oder gelöstem Mann oder mit; Galbanum

mit Wein bestreichen. Ein ganzes Bündel von Vorschriften über

Stoffe, mit denen Tampons zu versehen seien, läßt er folgen. Die-

selben sollten vor dem Beischlafe eingeführt werden. Wesentlich ist

es adstringierende und ätherische Öle enthaltendes Material, wie

Galläpfel, Wermut, Raute usw. Auch der Safran wurde noch bis

in das achtzehnte Jahrhundert hinein chronisch verwendet, z. B. von

einer Frau täglich zu 1 g „zur Abwendung einer Impraegnation, unter

der Beysorge, daß sie über der Geburt sterben müsse“.

Von irgend welcher Warnung vor deren Gebrauch aus ethischen

Gründen ist im griechischen und römischen Altertum nirgends etwas

zu finden. Erst in späterer Zeit wurde, zumal von J uden in der

Diaspora, die Empfängnisverhütung zum Gegenstande mehr oder

minder strenger Verbote gemacht. Im Talmud finden sich folgende

Angaben: „Ein Weib, dem es nur auf Huren ankommt, bedient sich

des Lappens, damit es nicht schwanger werde... ein Weib, dem

es nur auf Huren ankommt, gibt sich eine unnatürlich verkehrte

Lage sa).“

In dem dritten Teil der unter dem Namen Schulchan Aru_ch

bekannten jüdischen Gesetzsammlung, im Eben I-Iaeser, findet s1ch

die folgende Bemerkung:

„Eine große Sünde für Mann und Frau ist es, die Geschlechts-

0rgane zu schädigen, um keine ‚Kinder zu bekommen. Der Mann trat

dafür die Strafe von 40 Schlägen zu bekommen. Den Frauen ist

1) Vgl. im‘Namensverzeichnis „Soranus“.

2) Jebamot 35 a, Ketubot 37a. —— Schulehau Aruch Joredea 2354. —— Je-

ba111013 ]2b.— Mischneh Thom, Hilohus Ischus 14.5.
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es erlaubt, Ikri1fl) zu trinken, um keine Kinder zu bekommen,
aber erst wenn sie Kinder geboren haben. Für Männer dagegen ist
Ikrin zu trinken verboten.“

_ Auch hier ist es nicht ganz klar, ob es sich um ein Abtreibungs-
mittel oder ein Mittel gegen die Konzeption gehandelt habe, um
einem überreiehen Kindersegen vorzubeugen, sehr wahrscheinlich das
letztere. An der gleichen Stelle, im Kapitel Frauenrecht, werden die

Onanie und der Coitus interruptus als schwerste Sünde und. deswegen
als verboten bezeichnet 2).

Maimonides hebt hervor, daß es einer Frau unerlaubt sei, aus
unlauteren Motiven den beim Coitus empfangenen Samen durch
geeignete Maßnahmen (Bewegungen) wieder herauszubefördern.

Die Meinung, _daß durch besondere Bewegungen des Weibes die
Empfängnis verhütet werden könne, wurde schon vor der jetzigen
Zeitrechnung von Lucrez zum Ausdruck gebracht:

„. . .. Doch sind den Weibern die wollüstigen Bewegungen . . .. von
keinem Nutzen ‚..., denn es ist ausgemacht, daß sie dadurch
sich nur verhindern zu empfangen. Die Bewegungen haben keinen
anderen Erfolg, als daß sie den Samen nicht zu seinem Ziele
gelangen lassen Dies ist auch die Ursache, warum die Huren
sich so stark bewegen. Sie wollen nicht empfangen. . . .“.8).

Das k ano‘nische Recht sieht Ehegatten‚_ die die Konzeption
verhindern, als Eurer an, indem es sich auf Augustinus stützt“).
In der Bulle contra ebortum des\ Papstes Sixtus V. (1575—1590)
werden Strafen wie für Totschlag denjenigen angedroht: „qinl éteri-
litatis potiones propinaverin‘t, et quominus foetum concipian":
impe_dimentum praestiterint“, und in dem bekannten, von
schamlmfter Zurücldmltung in der Besprechungsform intim geschlecht-
licher Fragen freien Werke des jesuitischen Kasuisten Th. Sanchez“)
wird diejenige Frau mit einer der Todesstrafe werten Schuld belastet,
die durch irgendein Verfahren, ja schon durch Entleerung von Harn
nach dem Beisehlafe, den Eintritt des Samens in den Uterus zu

1) Angeblich ein Getränk aus alexandrinisciuem Harz, Alaun und
Crocus.

?) Eisenstedt,. Zeitschr. f. Sexualwissensch. Jahrg. G, H. 5, 1910.
“)„ ............ ............ ‘ ......

„quue sua cause consuerunt scorte moveri,
Ne completentur crebro, gravidaeque jaeerent,
Et simu1 ipsa viris Venus ut concinnior esset.“

4) D‚ecretum Gratiani, ed. Richter, Ca11saXXXII‚ quaestio II, cap. VII.
5) Sanchez, Disput&tio de sancto matrimonio. Antverp. 1617, p. 223.
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verhindern bestrebt ist. Solchen kirohiich strengen, meistens von

Coelibatäwn ausgehenden Anschauungen begegnet man in späterer Zeit

im Wirklichkeitsleben kaum noch, weil man darüber “anders

dachte.

Die Konzeptionsverhütung kann nicht der Abtreibung an die Seite

gestellt werden, weil der männliche Samen an sich nur den

Charakter eines Einzelzellebens besitzt, wie es deren Millionen

im menschlichen Körper gibt, wie einer Flimmerepitheizelle, oder eines

weißen Blutkörperchens usw. Keinerlei Konstruktion kann zu

dem Schlusse führen, daß die Verhinderung des Zusammen-

treffens der energetischen Samenzelle mit dem Ei ethisch

oder aus einem sönstwie gearfieten Grunde Bedenken er-

rege. Da es einen Zeugungszwang nicht geben kann, so

kann auch die Zeugungsverhütung nicht tedelnswert sein,

gleichgültig ob sie außerhalb des ehelichen Lebens oder in einem

solchen sich vollzieht. Es steht überdies keiner Macht der Welt

zu, in die Intimität solcher Leben einen Blick werfen zu wollen,

oder aus der Kinderlosigkeit oder der Kinderarmut der Ehen irgend-

welche Schlüsse zu ziehen; Für jeden Dritten muß es gleichgültig

sein, ob solche Zustände in sozialen oder individuellen Gründen ihre

Wurzel haben.

Gilt dies schon für Menschenpaare, die, a_llem Ermessen nach,

körperlich gesunde Kinder zu erzeugen versprechen, so noch um einen

viel höheren Betrag mehr für alle diejenigen, die, weil sie selbst dem

Normaltypus Mensch aus irgendeinem Grunde nicht zugehören oder

nicht zuzugeh’ören glauben, nicht Zeugen wollen. Selbst wenn solche

Menschen sich in ihren diesbezüglichen Vorstellungen täuschen sollten,

und. die Furcht, nicht wünschenswerte Menschen zu zeugen, bei ihnen

unbegründet wäre, so kann ihnen aus ihrem Tun kein Tadel seitens

denkender Menschen erwachsen. Um so weniger, als es wohl nicht

viele Menschen geben Wird, die, obschon mit dem" vollen Segen der

Fruchtbarkeit ausgestattet, das „Mehret euch“ der Bibel bis zur

letztmöglichen Erfüllung bringen.

Man sei nur wahr! Die Beschränkung der Kimderzahl durch Vor-

beugemittel und die Entfernung der Frucht auf erlaubtem oder um-

erlaubtem Wege haben zu allen Zeiten, und erst recht in der jetzigen,

als stärkste Triebfeder wirtschaftliche Gründe gehabt. Morelische oder

seelische Beweggründe bilden, _neben denen der Bequemlichkeit nur

den kleineren Teil der Verwirklichungeu, den größeren der Entschiuß,

den laufenden Erwerb oder den festen Besitz für die Sicherung der

Zukunft einer nur eng izu begrenzenden Nachkommenschaft vorzu-

behaiten. Der Weg zur Durchführung eines solchen Entschlusses geht
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über die Verhütung der Empfängnis in irgendeiner ihrer möglichen

Formen oder über die Abtreibung. Da die erstere oft durch Mangel

an Vorsicht oder durch die Leidenschaftlichkeit des Genusses oder die

Unzulänglichkeit der Abwendungsmittel versagt so bekommt dann,

wenn die Vereitelung des. Erfolges den Verdruß oder die graue Sorge

im Verhältnis zum Wachstum der Frucht täglich größer werden läßt,

wenn Resignation und alle anderen Bedenken von dem heißen Wunsch

nach Erfüllung übertönt werden, der Abtreiber hochbezahlte Arbeit.

Die Verhütung der Empfängnis ist in allen

Schichten üblich. Sie ist nicht ein Reservat der besser situierten

Volksklassen, schon deswegen nicht, weil sie für alle — mindestens im

Coitus interruptus — das am nächsten liegende Mittel darstellt.

Malthus ist wahrlich nicht der erste gewesen, der zur Durch-
führung seiner Ideen über „Bedingung und Folgen der Volksver-
mehrung“ letzten Endes an dieses Mittel gedacht und es indirekt nahe-
gelegt haben wird. Denn wohin anders läuft seine „tugendhafte Ent-

haltsamkeit“ aus? „Wenn tugendhafte Enthaltsamkeit die
einzig zu billigende Weise ist, die dadurch veranlaßten Übel zu ver-
meiden, so beruht unsere Verpflichtung- dieselbe zu üben, gerade auf
dem gleichen Grunde, worauf die Verpflichtung zu anderen Tugenden
sich stützt,_auf ihren Nutzen 1).“ Die von ihm auf Grund des reinen
Utilitätsstendpunktes aus gepredigte, eng begrenzte Enthaltsamkeit mit
dem ganz deplazierten Hinweis darauf, daß die Schrift den Christen
die Pflicht auferlegt, die Leidenschaft durch die Vernunft zu be-
schränken, läßt ja die Macht der natürlichen menschlichen sexuellen
Triebe verkennen, mit denen Religion oder Philosophie
rein nichts zu schaffen heben, die vielmehr real so zu lebenden
Wesen gehören und zu irgendeiner Zeit auf Auslösung herren, wie

\ irgendeine andere physiologische Funktion, und. deren Unter-
drückung vielleicht Heiligen, aber nieht gewöhnlichen,
unheiligen Menschen zukommt. Die Vernunft soll über
die Leidenschaft siegen, wenn durch die letztere ein more1isohes oder
gesetzlich unerlaubtes Unrecht begangen werden würde. Wo ein
solches —— Wie in der Ehe »- fehlt, kann das „moral restraint“
Kinder nicht zderzeugen, nur darauf hinausluufen, die Folgen
der geschlechtlichen Gemeinschaft zu vorhüten. Hierbei kann
ganz außer acht bleiben, aus welchen Gründen dies bewerkstelligt wird.

1) Malthus, An essay on the principle of population, Vol. II, Book IV,
‘ Ch. 1. „And if moral restra.int be the only virtuous mode of avoiding

the incidental evils arising from this principle, our obligation to practise
it Will evidently rest exactly upon the _same foundation, as our obligation to
practise any of the other virtues, the foundation of utility,“
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Malthus hat als Grund. für die Enthaltsamkeit in der Kinder-

erzeugung „das Glück des Ganzen“ angegeben. „Dies würde am mei—

sten geändert durch das Heiraten auf gut; Glück ohne Sicherheit,

seinen Kindern Unterhalt schaffen zu können“ 1). Paraphrasen dieses

Satzes sind es nur, die in den neuesten, sich so aufdringlich bemerkbar

machenden Darlegungen über Abtreibung zum Ausdruck kommen. ‘

Ich sagte schon, daß der wirtschaftliche Standpunkt, von dem aus

hier die Beschränkung der Kinderzahl gefordert wird, schon viel

früher gepredigt wurde. Es sind nun etwa zweiundeinhalb Jahr-

tausende darüber hingegangen, daß die Worte geschrieben wurden:

,.Movvoyévng 6% mit; oixov nargcö‘ßov ein

(pepßépoßv cbg 7029 31205209 dé$ezm év paydgow'z.“

„Nur ein einziges Kind sei geboren das Gut zu erhalten: _

Also mehrt sich im Hause der Reichtum, wächst das Vermögen.“

Das Weltgetriebe mit seinem Guten und Schönen, Schlechten und

I-Iäßlichen, mit seinem Schaffen und Zerstören hat trotz der Befolgung

oder Nichtbefolgung solchen Rates seinen Fortgang genommen. Alles

fasse ich als Weltbetriebsnotwendigkeiten auf —— nur nicht

die Vernichtung des Menschen, von seinem Leben in der

Gebärmutter an.

Der Wege, die mehr oder minder sicher zur Verhütung der _Ernp-

fängnis führen, gibt es viele. Insmveit sie Objekte darstellen, können

Sie selbstverständlich der staatlichen Aufsicht unterstellt werden. Dies

soll jetzt geschehen in Nachahmung des % 818 des Strafgesetzbuches

für New York. Der Grund ist: Die Bekämpfung des Ge—

burtenrückganges. Es soll die gewerbsmäßige Herstellung, der

Verkauf, die Ankündigung, die Anpreisung oder Ausstellung solcher

Mittel verboten werden. Es kann keinem Zweifel begegnen, daß, so

wie es ein Individualrecht ist, der Empfängnis des Weibes

entgegenzuwirken, es der Staat unternehmen darf, einer bedrohlichen

Schädigung des Staatsbestandes, die sich aus dem Sinken der

Bevölkerungszahl ergeben könnte, in irgendeiner Erfolg versprechenden

Weise zu begegnen. Ich möchte aber darauf aufmerksam

machen, daß zuvor die Bekanntmachung des Reichs-

kanzlers vom 80. Januar 1908 ‘)‚ betreffend den Betrieb

Von Anlagen zur Herstellung von ]?räservativen, Sicher-

1) Ma.lthus, ]. 0. Book IV, Chap. II: „There are perhaps few actions that

tend so directly to diminish the general happiness as to many witho ut

the means of supporting children."

") Reichs-Gesetzblatt, 1903, S. 3.
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heitspessarien usw. aufgehoben werden müßte, weil ja
dadurch die gesetzliche Billigung für die Herstellung
solcher Mittel direkt ausgesprochen worden ist.

Hofft der Staat, auf diesem formal zulässigen Verbotswege das
erstrebte Ziel zu erreichen, so ist dagegen keine Einwendung zu er-
heben, weil das Staatsinteresse im Augenblicke scheinbar besonders
stark dabei ins Gewicht fällt. Ich glaube indessen nicht an
einen Erfolg. Trotz strengster Vertriebsbeschränkung oder Verbote
solcher gesundheitsschädlicher und nicht gesundheitsschiidlicher Mittel
werden sie — vielleicht sogar von gar manchem Gesetzgeber für
eigenen Bedarf — gesucht werden und erlangbar sein. Manche von
ihnen werden Ja. schon deswegen hergestellt werden _ müssen, weil
der Arzt in die Lage kommen kann, auf Grund seiner medizinischen
Erwägungen sie anzuordnen. Und dies muß unter allen Umständen
einem Arzte erlaubt sein —— vielleicht nicht in Amerika„ dem Lande
unbegrenzter Unmöglichkeiten 1), wohl aber bei uns.

1) Ein Arzt, der auf zwei briefliche Anfragen ——_— noch dazu Spitzelbriefe —
geantwortet hatte, erhielt eine Strafe von 10 Jahren Gefängnis und
10000 Dollar, weil er die Verbreitung der Kenntnis' von Mitteln zur
Konzeptionsverhütung gefördert habe. (Robinson, Americ. Journ. Of
Clinic. Medecine N. York, refer. in Sexual-Probleme 1913, Bd. 9, S. 424.)



V. Die Dynamik der Abtreibm1gsmittel.

Während beinahe 1800 Jahre lang bei den Besprechungen über

die Fruchtabtreibung die Frage unerörtert blieb, ob es wirklich Arznei- ‘

mittel oder Gifte gäbe, die diese Wirkung sicher nach Wunsch ent-

falten, wurde erst im vorigen Jahrhundert auch für die forensische

Beurteilung der. Größe des Verbirechens bzw. der Strafabmessnng

die Qualität des zur Abtreibung verwandten Mittels als. Gegenstand

der Berücksichtigung gefordert, und man sah es als selbstverständlich

an, daß, wenn Sachverständige ein für den versuchten Abort ver-

wandtes Mittel als untauglich bezeichneten, denn auch eine Verur-

teilung nicht erfolgen dürfe.

Nun kann es keinem Zweifel unterliegen, daß, seitdem die Menschen

den Abort herbeizuführen versucht haben, er auch unzählige Male

mit Erfolg ausgeführt wordenist, ja. daß in den ersten drei Jahrhun-

derten des römischen Kaisertums der toxische Abort handwerks- oder

kunstgemäß geübt , wurde und die Abtreiber Erfolge genug gehabt

haben müssen. Beweis dafür: die Gesetze gegen die „Pooula

abor'oionis“. Ging euch vielleicht 'in späterer Zeit manches von dieser

spezialistischen Kunst verloren, so weisen doch die nie endenden

Klagen über die Zunahme des Abortes und. die gesetzgeberischen

Maßnahmen dagegen auf genügend erfolgreiche Ergebnisse hin.

Anderseits ist es auch schon in römischer Zeit bekannt gewesen,

daß die Abortivmittel versegen können. Es beweisen dies die Worte 1):

„Ach, das zu kräftige Kind widerstand den arzneilichen Künsten

Und dieser grimmige Feind tat keinen Schaden ihm an.“

Weitere Äußerungen über solche Mißerfolge werden in späteren

Jahrhunderten vielfach engetroffen. Sie führten schon um die Mitte

des vorigen Jahrhunderts dazu, überhaupt zu leugnen, daß es inner-

1iche, abtreibencle Mittel, „stricte sic dicta remedis. abortum promo-

ventia.“ 2), gäbe.

1) Vgl. S. 14.

2) Teichmeier, Instit. med. legal. 1761, p. 75.

(
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Ein solches Versagen wiesen und. weisen aber nicht nur von Laien
angewendete innerliche, sondern oft auch von Ärzten vorgenommene
äußerliche Eingriffe auf, wenngleich zugegeben werden muß, daß
die modernen derartigen Prozeduren sehr viel sicherer in dern End—
erfolge sind, als die innerlichen Mittel. Seit dem Gebrauche des Ader-
lasses, der Bauchbinden, des gewaltsamen Springens, übermäßiger
mechanischer Arbeit, oder des von Tertullian erwähnten Instru-
mentes „éußgvogqaoinzn“ i. e. „spiculuin aeneum“, d.h.' eines Eisen-
pfeiles, bis zu den modernen mechanischen Hilfsmitteln, den Kethetern,
Sonden, Nadeln, Einspritzungen, Scheidenduschen usw., sind häufig
genug wohl Verletzungen der Mutter, aber nicht die Abtreibung der
Frucht dadurch erzielt worden. Es sind genug Fälle vorgekommen,
in denen auch nach Einlegen und tagelangem Liegenlassen von Ka—
theter und Bougie die vorzeitige Entbindung nicht zu erreichen war,
und in denen die Injektion nach Cohen, die Scheidendusche u. a. m.
versagten.

Es ist eine aus den vorhanden'en Tatsachen notwendig sich er-
gebende Folgerung, was einmal bezüglich der künstlichen Früh-
geburt ausgesprochen wurde: „Die wenigsten der Methoden sind
imstande gewesen, sich einen dauernden, allgemein anerkannten Platz
in der praktischen Geburtshilfe zu erringen, und. auch diese wenigen
sind noch weit davon entfernt, den wünschenswerten Grad von Voll-
kommenheit für sich in Anspruch nehmen zu können. Denn leider
steht uns bis heute noch kein Mittel zu Gebote, welches die beiden
notwendigen Eigenschaften: prompte Hervorrufung ausreichender Wehen-
tätigkei't und Gefahrlosigkeit für Mutter und Kind, völlig in sich ver-
einigen, und wir müssen uns vorerst damit begnügen, indiüduelisierend
vorzugehen 1‘).“

Die Wissenschaft hat zu der Frage der inneren Abortivmittel
theoretisch und praktisch Stellung zu nehmen. Die Grundlage des
Urteils kann nicht allein der Tierversuch sein, weil, wie hoch oder
wie niedrig das Tier auch organisiert sein mag, dasselbe einen zu—
treffenden Vergleich in dieser Frage mit den menschlichen Verhält-
nissen nicht gestattet. Es ist nicht nur die Organisation der ver—
schiedenen Gebännuttern an sich, die hier die Resultate beeinflussen,
z.B. die Dünnwandigkeit der tierischen Tregsä.cke gegenüber dem
dickwa‚ndigen muskulösen Uterus des Menschen, es sind, um nur
einiges andere anzuführen: die Verschiedenartigkeit der Haltung zwi-
schen Tier und Mensch , ferner die nervöse Beeinflussung des Uterus‚die beim Menschen durch mancherlei Affekte zustande kommen kann,

1) Sarwe y, Die künstliche Frühgeburt bei Beckenenge. Berlin 1896, S. 60.
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und vor allem die Ungleichheit der Reizbarkeit, d. h. des in seiner

Wesenheit nicht zu analysierenden Widerstandskoeffizienten des Ge-

samtorga.nismus oder dieses Organe gegen akute oder chronische

Störungen, die schlußreife experimentelle Vergleiche nicht zustande

kommen lassen. Der Nichterfolg einer mit einem inneren Mittel

versuchten Abtreibung beweist nicht die Untanglichkeit

desselben, überhaupt den Fruchttod bzw. den Abort zu

veranlassen.

Anhaltspunkte für ein Urteil über die Zuverlässigkeit der Wirkung

abtreibender innerer Mittel kann auch nicht die Statistik geben, weil

eine solche in genügender Breite nimmer zu erlangen sein wird. Die

Pharmakologie kann jedoch auf einer anderen Basis Rat erteilen.

Sie, die Lehre von der Beeinflussung des tierischen Körpers durch

chemische Stoffe, stellte seit beinahe zwei Jahrtausenden fest, daß es

absolut sichere Wirkungen von solchen nicht im Sinne einer Heil-

Wirknng, ja., in gewissen Grenzen auch nicht einmal im Sinne einer

Giftwirkung gäbe. Selbst da., wo Beziehungen eines I-Ieilmittels zu

Krankheitsstellen im Körper vorhanden sind, die durch andere Stoffe

nicht im gleich günstigen Sinne beeinflußt werden können, kann von

sicheren, nach Wunsch zu erreichenden Wirkungen nicht die Rede

sein. So lassen das Chinin gegen Malaria. und das salizylsaure Natrium

gegen Gelenkrheumatismus mehr als erwünscht im Stich, ohne daß

man doch deshalb diesen Stoffen eine überlegene Wirkung bei den

genannten Krankheiten abzusprechen wagen dürfte.

Nicht in jedem Falle läßt sich der Nichteintritt der Wirkung eines

I-Iei1— oder Giftkörpers auf die wahren Ursachen zurückführen, eben—

Sowenig wie der nicht seltene Eintritt einer zu starken oder einer

amderflafitigen als der erwarteten Wirkung. Die Höhe der Dosen,

die Art und der Ort der Beibringung und vieles andere kann hierbei

beteiligt sein —-— im wesentlichen ist es aber die individuelle,

natürliche oder erworbene, zeitliche oder dauernde, auch durch Krank-

heiten gegebene Disposition, die derartige Abweichungen von dem

als Norm erkannten Verhalten zuwege bringt. Dieses bei solchen

Anlässen zutage tretende Geheimnis der Individualität ist weder an

sich, noch in seinen mennigfaltigen stofflichen Beziehungen bisher zu

entsohleiern gewesen. Seine Bedeutung ist sehr groß, aber doch n_leht

SO groß, daß dadurch die Begriffe eines I-Ieilkörpers oder eines G1i‘tes

ihre Bedeutung verlieren könnten. So kann es kommen, daß. eine

Schwangere nicht auf die stärksten Drastica, die andere _be1 emer-

vorhandenen Disposition schon auf eine Dosis Menue m1t Abort

reagiert. Dies ist zu allen Zeiten als eine Wahrheit erkannt

worden.
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„Wie denn manche lose Metze durch heftige Purgnntien. allen
hand starktreibende Arzneien und wiederholte Venaesektionen sich bis
an den Tod ausgemergelt hat, und dennoch eine gesunde Leibesfrucht
hat gebären müssen l).“

Und nicht anders verhält es sich mit den mechanischen ärztlichen
Methoden der künstlichen Frühgeburt. Auf jede von ihnen gibt es
reaktive und nicht reaktive Frauen. Selbst die modifizierte Kiwisch-
sche Scheidendusche wirkt, trotzdem 60—120 Liter Wasser in einer
Sitzung durch die Vagina. fließen und alle 2—8 Stunden die Manipu-
lation wiederholt Wird, bei manchen Frauen gar nicht. Ja., selbst bei
den reaktiven Frauen schwankte die Zahl der Duschen zwischen 1
und 212).

Grohe mechanische Einwirkungen, die in einem Falle schnell
eine Trennung des Eies von der Gebärmutter veranlassen, hindern
in einem anderen, selbst wenn es sich um einen Sturz aus großer
Höhe‚ bei dem selbst Glieder gebrochen wurden“), oder um direkte
Insulte des Leibes, um eingreifende Operationen, ja selbst um Über-
fahrenwerden mit Zerreißu.ng der Eihäute“), oder um Getroffenwerden
vom Blitze handelt, die Frucht trotz Verletzung nicht am Aus-
getragenwerden. Manche Schwangere gleitet nur mit dem Fuße aus
und im Augenblick entsteht eine Blutung und darauf Abort, während
andere wagen, was sie wollen, und alles aufbieten, um die Verbindung
zwischen dem Ei und seinem Behälter mehr oder weniger aufzuhebem
ohne daß ein Erfolg eintritt.,

Aus solchen Beobachtungen sind früher ganz falsche Schlüsse
gezogen und oft nachgedruckt worden. Man sah dieselben als den
Ausdruck der Norm an und verstieg sich z. B. zu solchen Äuße-
rungen:

„Können Sprünge über einen Graben oder von einer Höhe herabund überhaupt alle Bewegungen und Anstrengungen, von welchen eine
mechanische Trennung des Uterus von seinem Einwohner zu fürchten
steht, von Schwangeren in ihrem Berufe und ihrer Schwangerschaft
uneingeclenk unternommen, weniger schaden, als wenn sie in der Ab-sicht, eine Schwangerschaft gewaltsam zu beenden, angestellt werden?

1) Zittmann, Medicina forensis 1706.
’) Serwey, ]. (:., 8.104. ‚
3) Thomson, Vorles. aus der ger. Arzneiwissenschaft, übers. von Behre nd ,S 204. Eine Schwangere sprang bei einer Feuersbrunst aus dem dritten Stockihres Hauses, brach sich den Arm, abortierte aber nicht.

‘) Schenk, Journ. of Amer. med. Assoc. 1888, S. 593. — Centralbl. &Gynäkologie. 1889, S. 534.‚
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Möchte daher auch eine Schwangere behufs der zu frühen Entledignng

ihres Uterus vornehmen, was sie wollte, wie. rasend tanzen, 0densich

sonst zu Pferde, zu Wagen oder zu Fuß tummeln, schwere Lasten

heben, ziehen oder tragen. heftiges Erbrechen, Niesen- oder Husten

hervorrufen, oder sich an den Leib stoßen lassen, sie würde sich viel—

leicht mehr oder weniger krank machen, aber ihre Frucht fort-

tragen“.

Man vergdß hierbei ganz, oder wollte es nicht sehen, daß die

Disposition für das Ertragen solcher Insu1te nicht viel größer sein

kann, als die Disposition für das Nichtertragen.

Noch in anderer Weise hat die Nichtbeachtung einer solchen be-

sonderen Disposition Ärzte zu Irrtümern veranlaßt. Um zu beweisen,

daß die Einbildungskraft Abort veranlassen könne, wurde oft folgender

Fall angeführfl): Ein Mädchen verlangte von einem Arzbe ein Ab-

treibungsmittel. Der Arzt gab ihr aber, um ihr „gottloses Unter-

nehmen zuschanden zu machen“, ein „Kräftigungsmitte“ für ‚den

Fötus (verum antidotum ex iis miscuit quae foetui robur ac firmitu-

dinem adjicerent). Nicht lange danach abortierte sie. Hier wird sehr

wahrscheinlich einer der Bestandteile des „Kräftigungsmittels“ den

Abort auf Grund einer besonderen Disposition veranlaßt haben.

Diejenigen, die die Forderung absolut zuverlässig wirkender innerer

Abtreibungsmittel aufstellen und ohne die Erfüllung einer solchen die

Bezeichnung „Abtreibungsmittel“ überhaupt für ungerechtfertigt halten,

‚Vergehen sich gegen die Grundlagen elementarer pharmakologischer

und toxikologischer Theorie und Praxis. Es gibt eben nicht nur

nicht absolute I-Ieil- bzw. Giftstoffe, sondern es kann aus

den angeführten und anderen Gründen nicht einmal zu—

verlässige derartige Stoffe geben. Und doch spricht man mit

Recht vom M orphin als einem Sehlafbringer und Sehmerzstiller,

der Digitalis als einem Herzregulator‚ dem Rhabarber als einem

Darmbeweger und dem Wacholder als einem Harntreiber.

Nun könnte man dagegen einwenden, daß die inneren Abortiv-

mittel nicht mit dem Grade der Sicherheit die endliche Ausstoßung

des Fötus veranlassen, wie z. B. der Rhabarber den Inhalt des Darms.

Dies ist richtig, zeigt aber nur auf einen graduellen Unterschied.

Solche Unterschiede lassen sich eben überall in den Arzneigruppen

konstatieren. Die Sicherheit des Abtreibungserfolges eines Bandwurm-

mittels unterscheidet sich von der eines Schlafmittels, wie des Morphin.

ganz außerordentlich, und doch wird niemand behaupten wollen, daß

es keine Bandwurmmittel gäbe. Nur auf die Beantwortung der

1) Fortun. Fidelis, De relationib. medicor. Lips. 1674, p. 316.
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Frage kommt es an, ob die „Abortivmittel“ in der wissen-
schaftlich als genügend bezeichneten Breite primär oder
sekundär, direkt oder indirekt die Gebärmutter bzw. des
in ihr enthaltene Ei mit der Frucht schädlich beeinflussen
können. Diese Frage muß für sehr viele dieser Stoffe beja.ht
werden.

Man erkennt sofort, daß diese Fragestellung sich nicht mit dem
deckt, was gemeinhin unter einem Abtreibungsmittel verstanden wird,
nämlich einem Mittel, das nur durch Anregung von Gebärmutter-
bewegungen die Frucht austreibt.

Wohl gibt es, wie später erläutert werden soll, einen dem natür-
lichen Geburtsvorgange analogen, durch gewisse Gifte in Tätigkeit
zu dersetzenden Mechanismus, der in der Erregung von Zusammen-
ziehungen der Gebärmutter besteht, wodurch das Ei oder der Fötus
von der Gebärmutterwa.nd losgelöst wird, aber alle Stoffe, die der-
artiges veranlassen könnten, sind gleichzeitig für Mutter und
Kind parallel wirkende Gifte, d. h. Stoffe, mit der Fähig-
keit versehen, gewisse Funktionsstörungen in Körpersystemen hervor-
zurufen. Ja, schon die vorzeitige Erregung der Utemsmuskulatur
stellt den leichtesten Grad einer Vergiftung dar, die in höheren
Graden einen Muskeltetanus veranlaßt.

Hiernach wird die Abtreibung so zu definieren sein, wie ich es
seit Jahren in meinen Vorlesungen tue:

„Abtreibung ist die zu irgendeiner Zeit zustande.
kommende Ausstoßung der in der Bildung begriffenen
oder ausgebildeten menschlichen Frucht aus dem
Mutterleibe, als Folge von krankma.chenden oder töd-

lichen, die Mutter und ihre Frucht treffenden, un—
erlaubten Eingriffen irgendwelcher Art.“

Es ist theoretisch und praktisch nicht richtig, von Ab-
treibungsmitteln nur im Sinne einer bald erfolgenden Aus-
stoßun'g der Frucht durch einfache Erregung von Wehen
zu sprechen. Die Ausstoßung kann etwas ganz Sekundäres sein.
Das Wesentliche ist die Schädigung evtl. die Tötung der
Frucht. Ein Mittel, das dem Fötus indirekt die Nahrung entzieht —
z. B. dadurch, daß es die Mutter krank oder selbst moribund macht,
Blutungen erzeugt, das Ei von der Innenfläche des Uterus loslöst ——
oder ihn direkt erkranken läßt, oder ihn schnell oder langsam tötet,
wird dadurch indirekt zu einem Abtreibungsmittel, daß der Uterus
sich seines Inhaltes entledigt. Diese sekundäre Abtreibung kann
schnell oder langsam geschehen, erfüllt aber den einzigen vom Ab-
treiber gewünschten Zweck, die Frucht nicht zur weiteren Entwick-
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lung kommen zu lassen, ganz. Kann doch sogar die Frucht zugrunde

gehen und das Ei sich weiter zu einer Mole entwickeln.

Die Fassung des deutschen Strafgesetzbuches: „Eine Schwangere,
welche ihre Frucht vorsätzlich abtreibt oder im Mutterleibe tötet“,

entspricht deswegen auch nicht den realen Verhältnissen. Denn die er-
folgte Abtreibung setzt gewöhnlich ein kürzeres oder längeres Krank-

sein des Fötus evtl. seinen Tod voraus. Dies ist somit der Regel nach

das Primäre, die Ausstoßung das Sekundäre. Selbst wenn der Fötus

aber trotz seiner Schädigung noch lebend geboren Wird, so ist sein

endliches Schickéal dann, wenn er nicht in der Entwicklung

weit vorgeschritten ist, in demselben Sinne besiegelt. Die Fassung

des Gesetzbuches „im Mutterleibe töten“ ist daher mit der eben ge-

machten Einschränkung praktisch bedeutungslos.

Daß Individuen so häufig Dinge erfolglos anwenden, die sie fälsch—

lich für Abtreibungsmittel gehalten haben, und die vielleicht doch

bei Laien als solche gelten, hat hauptsächlich dazu beigetragen, die

Frage, ob es Abtreibungsmittel gäbe, bisher nicht in dein" angegebenen

Sinne beantworten zu lassen. Die Pharmakologie "i;ennt ge—

nügend Stoffe, denen, falls individuelle Verhältnisse dies

nicht hindern, bei zweckentsprechender Beschaffenheit,

Do.sierung und Anwendung, die Eigenschaft zukommt, die

Abtreibung des Fötus in der weiteren, eben erläuterten

Auffassung zu veranlassen. Und selbst wenn eine solche

Erkenntnis nicht direkt zu erlangen gewesen wäre, so

Würde eine geläutefle, toxikologische Auffassung akuter

und chronischer Infektionskrankheiten, die Abort veran-

lassen, dazu führen, einen solchen Abort auf die Wirkung

der entsprechenden Kmnkheitsgifte zurückzuführen. Die

Späteren Ka.pitel dieses Buches sind wesentlich deswegen geschrieben

worden, um diesen Satz zu erhärten.

Man hat auch gemeint, gegen die Zulässigkeit der Bezeichnung

„Abtreibungsmittel“ einwenden zu müssen, daß die dafür ausgegebenen

Stoffe nicht primär, sondern, wenn überhaupt, erst durch

Erkrankenlassen der Mutter wirken, daß der durch sie her-

V0rgerufene Abort immer eine Teilerscheinung einer durch sie ver—

anlztßten Vergiftung des mütterlichen Organismus darstellt.

Auch dies ist nur mit Einschränkungen richtig. Ein in die Mutter

eingeführtes Gift mit allgemeinen Wirkungen kann diese parallel

mit einem nur kleinen Zeitunterschiede auch in der Frucht äußern.

Es stellen dies also zwei koordinierte Einwirkungen dar, die bei dem

einen und dem anderen Objekte in sehr verschiedenartiger Schwere,

]. e w i n, Fruchtabtreibung durch Gifte usw. 4. Aüfl. 13
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abhängig von mannigfaltigen äußeren oder inneren Umständen zum

Ausdruck kommen können.

Die Abtreibung kann so vor sich gehen, daß die Mutter nicht mehr
leidet, als wenn sie eine bestehende Malaria durch Chinin bekämpfen
wollte und dabei als Nebenwirkungen Ohrensa.usen oder Sehstörungen
oder einen Ausschlag mit Fieber bekäme. Doch sind dies immerhin
nicht häufige Fälle. In dem größten Teile der erfolgten oder nicht
erfolgten Abtreibungen durch innere Mittel, die ja gewöhnlich in über—
mäßigen Mengen genommen werden, erkrankt tatsächlich die Mutter
evtl. tödlich. Solche Vorkommnisse kennt man seit des Hippok.ra.tes
Zeiten. Gerade dieser Umstand ist es, den das Strafrecht für die Ahn—
dung des Verbrechens der Abtreibung, wenn auch unausgesprochen,
sehr in Betracht zieht.

Daß die Schädigung der Mutter in mehr oder minder großem Um-
fange zustande kommen muß, ist so selbstverständlich, daß eine
weitere Erörterung dieser Notwendigkeit unterbleiben kann. Dies ist
schon von Soranus und vielen Späteren richtig erkannt worden.
Vor 300 Jahren faßte man diese Erkenntnis in_den Satz: „Corrup-
tiva foetus, sunt venena et corruptiva et inimica

‘ mulieri.“ Der Fötus lebt in der Mutter und durch die Mutter. Jede
‚in ihre allgemeinen oder örtlichen Siroffwechselvorgänge verändernd

eingreifenden Einflüsse müssen auch in ihm zu einem Ausdruck
kommen, und. zwar nicht um so größer, wohl aber um so erkennbarer,
je weiter er in der Entwicklung vorgeschritten ist. Fötus und Mutter

_ sind zwei gleichartige Wesen. Es ist auch undenkba.r, daß ein Gift,
das sie schädigt, nicht in ihm die gleichen Angriffspunkte für eine
Schädigung benutzen sollte, vorausgesetzt, daß diese Angriffspunkte
so weit auch in ihrem chemischen Bau entwickelt sind, um auf das
Gift reagieren zu können. Jede chemische Substanz muß durch die
Blutgefäße und die Organe der Mutter gehen, um zu denen des Fötus
zu gelangen. Eine reine Abhängigkeitserkrankung des
Fötus von der Erkrankung der Mutter an sich kann es
deshalb nicht geben, auch nicht einmal, wenn Gifte genommen wurden,
die, primär örtlich wirkend, den Magen und. Darm der Mutter
verätzen und dadurch ihre akute Erkrankung veranlnßt haben; denn
auch solche Gifte werden von der Mutter alsbald resorbiert und
gelangen in den Fötus.

Es besteht bei denjenigen, die das Nichtvorhandensein von Ab-
treibungsmitteln damit begründen, daß solche Stoffe nicht primär
auf den Fötus‚ sondern sekundär durch die Erkrankung der Mutter
wirken, ein Widerstreit gegen pharmakologische Erkenntnis. Bei ihnen
herrscht die Vorstellung, daß ein wahres Abtreibungsmittel nur zum
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Uterusl zu eilen und diesen etwa so in Erschütterun‘g zu versetzen

habe, wie man einen Fruchtbaum schüttelt, um die Huchtstiele

von— den Zweigen zu lockern‚ oder zum Fötus direkt strömen müsse,

um diesen tot oder lebendig von _seinem Sitz loszulösen. Eine der-

artige spezifische Beziehung eines Médikamentes oder eines Giftes

zu irgendeinem Gewebe oder Körperteil gibt es nicht, und selbst die.

jenigen Stoffe, die die ausgesprochenste Wahlverwandtschaft zu ge-

wise&en Teilen oder Bestandteilen des menschlichen Organismus auf-

weisen, lassen diese doch nicht so ausschließlich sein, daß sie nicht

noch ein oder das andere Gewebe oder irgendein anderes Organ noch

in Mitleidenschaft ziehenl). Aus diesen Gründen läßt sich wissen-

schaftlich ein Abtreibungsmittel nicht einmal denken, dem, die Fähig-

keit zukommen könnte, die Mutter gar nicht zu schädigen. Die bei

ihr erzeugten Funktionsstörungen können, wie dies oben erwähnt

wurde, gelegentlich geringfügig sein —— entstehen müssen sie aber

immer.

Es liegen die Verhältnisse bei der —Fruchtabtreibung durch innere

Mittel bezüglich der Beteiligung der Mutter genau so wie bei dem

spontanen Abort. Auch bei diesem ist stets ein Leiden der Mutter

vorhanden, und selbst der habituelle Abort wird ja. in der Neuzeit

nicht mehr auf eine individuelle erhöhte Reizbarkeit des Uterus, son-

dem auf materielle Erkrankungen der Mutter zurückgeführt. Nähme

man aber selbst an —— was auch aus Analogiegründen richtiger zu

sein scheint —, daß eine solche erhöhte Reizbarkeit bestehen und

Abort bedingen könne, so würde eben sie den pathologischen Zustand

der Mutter darstellen.

Das Überwiegen des habituellen Abortes im 3. und 4. Monat auf

Grund einer individuellen Disposition kannte übrigens schon Hippo-

krates. ‘

„Es gibt Weiber, die leicht empfangen, aber unfähig sind, aus-

zutragen; sie abortieren im 8. oder 4. Monat ohne von außen ein-

wirkende Gewalt und ohne Aufnahme schädlicher Nahrungsmittel”)f‘

Somit sind die Angriffspunkte der inneren —Aborfiivmittel immer

Sowohl die Mutter als die Frucht. Ob die letztere schnell" oder lang-

Sa-m zugrunde geht und dann ausgestoßen wird, oder-nooh lebend

eliminiert wird‚‘hängt von vielerlei Umständen ab, unter denen ihr

1) L. Lewin, Die Nebenwirkungen der Arzneimittel. 3. Aufl. 1899. Ein-

leitung. ' .

2) Hipp°krates‚ vaamelwv, lib. I, cap. 21, Ed. Littré, VIII, p. 60:

„E5171 @ ywatneg aizweg Äa„fidvuovaz ;4év (51726th év yowrgl, éé'eveyneh löé‘oß

“”leo, dÄ/tä mpéaw rä nmöla özaqyüelgowogn &;m iq“) zeug} WL 67 n?

18755979): oööeyafig ßlayg émyevoyévng, oäöé flogfig dvammöelov.“ .; ru: „- ‚:

18”
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Alter, die Art und die Menge des in die Mutter eingeführten

Stoffes eine Rolle spielen.

Nach der Regel, daß die gefäßreichsten Gewebe von dem ein-

geführten Gifte am meisten aufnehmen, muß auch in der Plazenta

mit ihren so weiten mütterlichen und fötalen Gefäßverzweigungen

der Giftausbausch zivvischen Mutter und Kind am besten vor sich

gehen. Gleichgültig wie man sich das Verhalten der fötalen zur mütter-

lichen Blutzirkulation vorstellt, gleichgültig auch, wie schließlich die

Aufnahme von Nahrungsmaterial seitens des Fötus aus den mütter-

lichen Säften vor sich geht, ob in den intervillösen Räumen Blut,

oder Gewebsflüssigkeit evtl. mit beigemischtem Blut zirku1iert‚ immer-

bedingt das Einströmen von mühterlichen Säftebestandteilen

auch eine Aufnahme von fremdartigen‚ in diesen gelösten
oder ihnen beigemischten Stoffen.

Es ist sehr wahrscheinlich, daß die Resorptionsverhältnisse fremder-

Stoffe seitens des Fötus in der Plazenta nicht andere sind als im

Unterhautzellgewebe oder sonstwo. Auch hier sind gewisse, bisher

nicht analysierbare Eigenschaften des lebenden Gewebes, vereint mit-

physikalischen Vorgängen der Diffusion, die treibenden Kräfte für den
Eintritt von Blptbestandteilen, normalen und abnormen, in den kind--

lichen Organismus. Die Hypothese, die ich gelegentlich auf*
stellte, daß die Saugwirkung des fließenden Blutes bei
der Resorption aus dern zellula.ren oder interzellularen
Gewebe beteiligt sein könnte, würde bei der Resorption aus

den intervillösen Räumen besonders leicht zu verstehen
sein.

Was nun von der Mutter an Giften resorbiert ist, kann
trotz der getrennten Gefäßsysteme und der Nichtmischung
des müßterlichen und fötalen Blutes in den Fötus über—
gehen. An der Richtigkeit dieser Voraussetzung darf trotz einiger
negativer Befunde nicht gezweifelt werden, da. der Fötus in Hinsicht
darauf ein zeitliches Schaltstück in die Unterleibsorgafl®
der Mutter darstellt. Auch für diejenige Zeit muß dies Geltung
haben, in der die Zotten noch gefäßlos sind. Aber nicht nur das,
was die Mutter an von außen ihr zukommenden Stoffen resorbiert,
sondern auch, was sie an metabolischen, ungiftigen oder giftigen
Stoffen infolge krankhafter Stoffwechselvorgänge selbst produziert hat,
geht notwendig in den Fötus über.

Zwei Wege gibt es hierfür. Der eine könnte über das Frucht—
wasser gehen, wenn man die Amnionflüssigkeit im wesentlichen als
ein Produkt der Mutter ansähe, das aus ihren Gefäßen durch das
Amnion in den Sack desselben transsudiert ist. Es gleicht in der A1”11
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seiner Zusammensetzung dem Blutseruml). Die versohiedenartigsten

Gifte, besonders Salze, deren endosmotisches Äquivalent hierfür günstig

liegt, könnten so in das Fruchtwasser gelangen und vom Fötus ent-

weder durch I-Iautresorption oder durch Verschlucken aufgenommen

werden. Diese Annahme würde dadurch hinfällig‚ wenn man das Frucht-

wasser nicht als ein mütterliches Filtrations- bzw. Transsudations-

-erzeugnis, sondern als ein fötales oder richtiger gesagt als ein amnio-l

tisches Ausscheidungsprodukt ansieht. Der zweite Weg geht über das

Zottenepithel. Es liegt absolut kein. I-Iinderungsg'rund vor, daß von

diesem nicht jedes mit den mütterlichen Säften heranströmende Gift,

das diffusionsfähig ist, aufgenommen Wird. Diffusions- und. Druck-

verhältnisse begünstigen dies.

Übersicht über Stoffgruppen und Stofi‘e, die von der Mutter auf

’ ' die Frucht übergehen.

Die große praktische Bedeutung erfordert es, die Tatsache des

Überganges durch einige experimentelle und klinische-Belege zu

erhärten.

Als erwiesen bezeichne ich, daß gas— bzw. dampfförmige Stoffe

von der Mütter auf die Frucht nach physikalischen Gesetzen über—

gehen. So werde ich später analytische Ergebnisse hierfür, z. B. für

das Kohlenoxyd, angeben. Wie dieses verhält sich der, auch im

Darm der Mutter entstandene Schwefelwasserstoff, sowie andere

differente oder indifferente kohlenstoffhaltige oder nicht kohlenstoff—

haltige Gase.

Nichtflüchtige Stoffe anorganischer Natur.

Unter den A1ka,limetallen ist der Übergang des chlorsauren

Kaliums auf die Frucht erwiesen worden. Es tritt bei Schwangeren

sehr rasch durch die Placenta hindurch und wird ebenso rasch ——

etwa innerhalb der ersten 86 Stunden —— vom Kinde durch den Urin

ausgeschieden. Die Menge darin ist in dem ersten, nach der Geburt

entleerth viel größer als in dem später éntleerten. Unter zwölf Fällen

ließ sich dies neunmal nachweisen. Im Versuch zeigte sich das bis

-zu drei Wochen fortgesetzte Einnehmen von 80—60 g einer 5proz.

Lösung durch die Mutter für den Fötus als unschädlich -——- woraus,

meiner Überzeugung nach, keine allgemeinen Abstraktionen über den

Wirkungschamkter dieses Stoffes gemacht werden dürfen.

1) Törngreen, Jahresber. über d. Fortschr. d. Geburtshilfe. 18859, S. (32.
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J odka.lium erschien im Meeonium bzw. im Fruchtwasser, nach;
dem es den Müttern einige Wochen lang wegen Syphilis gereicht
worden war. Auch im Harn der Neugeborenen gelang es unter solchen
Bedingungen dasselbe nachzuweisen. Im Fruchtwasser trat die Jod-
reaktion erst später auf und war nicht so stark wie im Harn. Solche
Versuche machen es wahrscheinlich, daß das im Liquor Amnii befind-
liche Jodkalium durch die Frucht ausgeschieden wird. Der T.Tbergang.
des Jodsalzes vollzieht sich auch schon, wenn es 40 Minuten vor der
Geburt in einer Menge von 0,25 g der Mutter gereicht werden ist,
Auch dieses Intervall kann nach den Erfahrungen, die ich selbst über
die Schnelligkeit der Verbreitung des Jodkaliums im Tierkörper ge-
macht habe, noch verkürzt werden, da bei der kurzen Kreislaufzeit
des Gesamtblutes — etwa 28 Sekunden — der eingeführte Stoff fast
sofort mit den Plazentarzotten in Berührung kommen muß und der
Durchtritt durch die Placenta im allgemeinen sehr schnell zu erfolgen
scheint. Physikalische und chemische Eigenheiten der hier in' Frage
kommenden Substanzen, vor allem ihre Zustandsart im Blute
und der Lymphe‚ können freilich Unterschiede in der Schnelligkeit
des Übertritts und der Menge des Übertretenden bedingen.

Bromkalium geht nur langsam durch die Plazenta. Man
findet es im Harn des Neugeborenen, wenn die Mutter es in
Dosen von' 3—5 g eine halbe Stunde vor der Niederkunft einge-
nommen hat. Das Neugeborene schefdet es in sehr geringer Meng@
in 48—60 Stunden aus.

Kaliumnitrat. Der Salpeter braucht mehr als 40 Minuten, um„
freilich in sehr geringer Menge, durch die Plazenta zu gehen. Bei
genügender, der Mutter verabfolgter Dosis, erfolgt der Durchgang
sicher nach einer bis einundeinviertel Stunde. Das Neugeborene schei»
det ihn in 24—48 Stunden aus 1).

Lithinm geht in die Frucht über, wenn Lithiumcarbonat bzw.
Lithiumchlorid dem Muttertier eingeführt wird.

In der Gruppe der Metalle gibt es Stoffe, von denen Experiment
und die Erfahrungen des Lebens den direkten Einfluß auf die Frucht
gesichert haben.

Vom Phosphor und Arsen wird hierfür weiterhin ein genüg@ndes‚
schlußfähiges Tatsachenmaterial mitgeteilt werden.

Kupfer dringt in den Fötus. Nach Beibringung des Kupferacetats
konnte es in fünf Kaninchenföten nachgewiesen werden.

1) Pora.k‚ Journal de Thérapeutique T. IV u. T. V. 1877, 1878.
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Blei, das in die Mutter wiederholt gelangt, geht —-—- wie Analysen

ergaben —, auch in den Fötus‚ dessen Leber z. B. einen verhältnis-

mäßig sehr großen Bleigehalt aufweisen kann1).

Antimon wies ich im Fruchtwasser bei einem durch Natrium-

sulfantimoniat vergifteten und nach 82 Minuten gestorbenen Tiere

nach 2).

Quecksilber geht nach Verwendung löslicher oder unlöslioher

Verbindungen in den Fötus über.

Auch für Chromverbindungen darf ein, wenn auch geringfügiger

Übergang in die Frucht angenommen werden.

Flüchtige und niehtflüchtige organische Verbindungen.

Flüchtige Körper aus der aliphatischen und aromatischen

Reihe können den Resorptionsweg gehen. So wies man Chloroform

in der Exspirationsluft eines Neugeborenen nach, dessen Mutter wäh-

rend der Geburt damit narkotisiert worden warf Das aus der

Plazenta aufgefangene Blut erwies sich als chloroformhaltig.

Auch Äthylbrom1d, Äther und andere Jnhalationsanästhetica

können unter solchen Umständen in das Kind gelangen. Um so

leichter Wird sich der Übergang solcher eingeatmeter Stoffe vollziehen,

je niedriger ihr Siedepunkt ist”), so daß z. B. vom Äthylchlorid‚

dessen Siedepunkt bei 11° 0. liegt, auch für das gesundheitliche Ver-

halten, akut eine stärkere Wirkung zu erwarten ist.

Für die im Gewerbebetrieb beschäftigten und der

Möglichkeit der Aufnahme derartiger flüchtiger Mittel ausgesetzten

Schwangeren, z. B. solcher, die bei der' Vulkanisierung von Gummi

mit Schwefelkohlenstoff oder Benzol oder Benzin beschäftigt sind,

oder Teer- oder Asphaltdämpfe einatmen, liegt die Gefahr der Ver-

giftung der Frucht dadurch sehr nahe und wird auch oft verwirklicht.

Auch Alkohol geht auf den fötalen Organismus über. Es genügt,

der Mutter eine Stunde vor der Entbindung 25 g Alkohol zu geben,

um davon im Blute der Nabelschnur 0,087 bzw. 0,0058 g in 100 g Blut

zu finden 4). '

Ätherische Öle können in ähnlicher Weise in die Frucht ge-

langen. So wies z. B. der Urin von Kindern, deren _Mütter während

der Geburt Terpentinöl genommen hatten, sehr deutlichen Veilchen-

1) Vergl. das Kapitel Blei.

*) L. Lewin, Archiv f. path. Amt. Bd. 74, 1878.

» 3) L. Lewin, Die Nebenwirkungen der Arzneimittel. 8. Aufl. S. 30.

“) Nieloux, Société de Biologie 1900.
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geruch auf. So wandern auch die ätherischen Öle mancher zu Ab-
treibungszwecken benutzten Pflanzen, wie das der Sabina, der
Thuja,‘ der Ruta 11. a. m. in den Fötus.

Blausäure, einem Muttertier beigebracht, läßt sich in den Embry-
onen nachweisen. Bei der schnellen Dissociation derselben aus Cyan-
ka1ium und dem ebenso schnellen Eindringen des Gases auch in die
entferntesten Körperteile kann dies nicht wundernehmen.

Ferrocyankalium‘, das gelbe Blutlaugensalz, tritt in die Frucht
nach etwa einer bis anderthalb Stunden über. Nach über vier Stunden
nach der Beibringung von einigen Grammen fand man es konstant
im Harn der Neugeborenen.

Salicylsäure läßt sich im Harn des Kindes nachweisen, wenn
die Mutter etwa 20 Minuten vor seiner Geburt sie zu 0,4g und mehr
eingenommen hat. Nach 86 Stunden und länger gibt der kindliche
Harn noch die Salicylsäurereaktion mit Eisenchlorid.

Chloralhydrat kann auf die Frucht übergehen.
Von Alkaloiden beansprucht das Morphin bzw. sein Ausgangs-

produkt, das Opium, aus naheliegenden Gründen das größte Interesse,
sowohl für diejenigen Fälle, in denen zwecks Schmerzstillung oder
Herbeiführung von Schlaf Schwangeren diese Mittel verabfolgt werden,
als auch für die nicht so seltenen, in denen Morphinjsmus vorliegt.
Obsehon der chemische Nachweis bisher nicht sicher geführt worden

ist, z. T. wegen der Kleinheit der überhaupt in Anwendung kommenden
Mengen, sprechen doch so häufig gemachte klinische Beobachtungen
für einen" Übergang auf den Fötus, daß ein solcher angenommen
werden muß.

. ‚
Das gleiche gilt vom Alar0pin und anderen Trope‘inen bzw. Scopo-

linen, deren Eindringen in die Frucht auf biologischem Wege an den
'Föten erwiesen worden ist'. Dieser Nachweis ist dem chemischen als
mindestens gleichwertig, wenn nicht gar als ihm überlegen anzusehen.

Santonin, das der Mutter 45 Minuten vor der Niederkunft zuO,8——O,5 g (!!) gereicht worden war, konnte in der Frucht nach-
gewiesen werden.

Der Übergang des Chinins nach Einführung von 0,5 g vollziehtsich, wie es scheint, langsam. Der Nachweis desselben im Harn des
Kindes konnte dann geführt werden, wenn es in mehr als 11/5 Stunden
vor der Geburt zu 0,5 g der Mutter gegeben Wurden war. Die Aus-scheidung vollzieht sich beim Kinde in etwa 60 Stunden.

Farbstoffe, wie derjenige von Grocus oder Rubin tinctorum
(Färberröte, Kmpp) können erweislich in die Frucht übergehen.

Auch Gallenfarbstoffe nehmen nicht selten den Weg über diePlazenta. Bei länger bestehendem Ikterus der Mutter kann das Kind
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ikterisch zur Welt kommen. Eine Mutter hatte einen Gallensteinanfall

überstanden und der Ikterus war noch nicht abgeklungen, als ein

ikterisches Kind geboren wurde. Fruchtwasser, Plazenta, Eihäute‚

Nabelschnur waren gelb.

Auch bei akuter gelber Leberetrophie kommen die Kinder ikterisch

zur Welt. Es braucht sich hierbei nicht um eine Schädigung der

Chorionzotten zu handeln.

Die Chrysophansäure konnte, nachdem die Mutter Rhabarber

genommen hatte, nicht im Harn des Neugeborenen gefunden werden.

So wie die vorstehend als Gruppenbeispiele angeführten, chemisch

;gekannten Stoffe, verhalten sich in bezug auf den Übergang auf die

Frucht viele andere, bei denen bisher die Gelegenheit für den Nach-

weis zum Menschen gefehlt hat. Alle unterliegen den gleichen Bedin-

gungen der Überwanderung dureh die Plazenta mit meist nur ge-

ringen, in ihnen selbst gelegenen Abweichungen in der Stärke und

der Schnelligkeit des Geschehens.

Auch von manchen andersartigen, chemisch nicht oder nicht so

gut wie die vorstehenden gekannten Substanzen läßt sich der Über—

gang erweisen bzw. erschließen.

Fette“ und Eiweißkörper können so resorbiert werden.

Es ist durchaus irrtümlich, einen solchen Vergang zu

leugnen, da Eiweiß, auch ohne vorherige Peptonisierung,

von Schleimhäuten, z. B. des Rectums, resorbiert werden

kann. Nach Versuchen von Czerny und Latschenberger an

einem Kranken mit einem Anus praeternaturalis an der Flexura

Sigmoidea, wurden z. B. von dem in das Rectum eingeführten

Eiweiß etwa 70 v. H. resorbiert. Die Eiweißkörper können

direkt durch die Kapillarwände in das Blut gehen.

Was für den Darm nachgewiesen ist, braucht nicht auch notwendig

für den intervillösen Raum zu gelten, aber es liegt absolut kein

Grund vor, der dagegen sprüche. Diese Anschauung, die ich

zuerst an dieser Stelle bestimmt genug aussprech, erfuhr

in mehrfacher Hinsicht eine Bestätigung. Man stellte nicht nur

anatomisch die völlige Übereinstimmung des synzytialen Grenzsaumes

mit dem freien Ende der Epithelzellen des Dünndarms fest, sondern

erwies auch, daß bei beiden für die Aufnahme bestimmter Stoffe min-

destens ähnliche, wahrscheinlich aber die gleichen Faktoren maßgebend

sind. Es konnte auch gar nicht anders sein, weil so viele schon be—

kannt gewesene Tatsachen dafür sprachen, daß die wenigen neuen, che

als weitere Stütze für meine Angaben,. aber unter Verschweigung

meines Werkes als Quelle, mitgeteilt wurden, dagegen ganz belangles

sind. Die T0xikologie liefert außerdem noch einen Beweis für (116
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Analogie zwischen Zotten— und Darmepithel. Die Schwermetalle, die
erfahrungsgemäß in den Fötus übergeben, können nur als Albuminat—
verbindungen im mütterlichen Blute zirkulieren, gelöst durch dessen
Alkalien oder Chloralkalien. Ihr Übergang in den fötalen Kreislauf
kann nur in demselben Zusfiande erfolgen, ohne daß es notwendig ist,
eine Erluänkung des Zottenepithels anzunehmen. Wenn so Blei—
oder Quecksilberalbuminat resorbiert wird, so ist nicht abzu-
sehen, weshalb Eiweiße nicht denselben Gesetzen der Resorption unter-
worfen sein sollen.

Bei den eigenartigen anatomischen Verhältnissen ist es vielleicht
nicht einmal erforderlich, daß die Eiweißkörper, wie sie es gewöhnlich
tun,_ langsam diffundieren.

Nicht nur gehen gewisse Eiweißkörper, z. B. „I—Iämolysine“, von
der Mutter auf den Fötus über, sondern auch umgekehrtfl). Dieser
umgekehrte Weg, der Übertritt von Stoffen aus dem fötalen Blut
in das der Mutter ließ sich auch nach Einspritzung von Strychnin-
lösung in Föten nachweisen. In der Regel traten dann bei dem
Muttertier Krämpfe auf, während bei jenen auch nach 0,05 g Strych-
ninsalz niemals deutliche Reflexkrämpfe ausgelöst wurden. Diese Tole-
ranz könnte man mit einer noch mangelhaften Entwicklung des Nerven-
systems bei den Föten in Verbindung bringen. Eine ähnliche relative
Toleranz von solchen läßt sich auch gegenüber dem Cumre nachweisen.

' Diphtheritisgift geht von dem Muttertier in das Blut der
Frucht und verursacht in dem Leben und im Organismus derselben
die gleichen Veränderungen wie {in der Mutter. Ihre Stärke hängt von
der Menge des beigebrachten Giftes ab, die Schnelligkeit ihrer Ent-
wicklung beim Fötus übertrifft die bei der Mutter beobachtete. Zum
Übergange des Giftes aus dem mütterlichen Saftstrom in den fötalen,
der sich nur in der Plazenta, vollziehen kann, gehört eine nur kurze
Zeit”). Auch die sogenannten „Antitoxine“ gehen beim Menschen
regelmäßig von der Mutter auf das Kind durch die intakte Plazenta
hindurch, sowohl bei passiver wie auch bei aktiver und natürlicher
Immunität der Mutter“).

Die moderne Anschauung, daß das syiohilitische Gift von der
Mutter durch die Plazentarscheidewand nicht auf die Frucht über-
geht-‚ muß in dieser Fassung falsch sein. Wird eine gesunde Frau;nach der Konzeption von einem gesunden Manne, syphilitisch und die

‘) Kreidl u. Mandl‚ Sitzungsber. d. Akad. d.Wissensch. Wien 1904,Nr. 15.

2) Schmidlechner, Zeitschr. f. Geburtshilfe Bd.52‚ 1904.
3) Polano,- Zeitschr. f. Geburtshilfe u. Gynäkologie Bd. LIII, 1904, H- 3-
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Frucht nicht, so müssen besondere Verhältnisse vorliegen, die das

syphilitische Gift nicht in den Kreislauf gelangen lassen, sondern

irgendwo in Geweben festhalten. Wäre es in der Blutbahn der Mutter,

so müßte eine Vergiftung des Fötus stattfinden, genau so, wie er-

fahrungsgemäß auch andere Infektionskrankheiten, lehronische Vergif-

tungen und gewisse sonstige genuine Leiden der Mutter dies zuwege

bringen. Die ganze Schar der Autointoxikationen infolge akuter,

fieberhafter oder andersartiger Erkrankungen und alle chronischen,

leichteren oder schweren Ernährungsstörungen, müssen diejenigen

Stoffe, die sich während. ihres Bestehens bilden, auch zeitweilig in den

Fötus gelangen lassen, ehe ihnen die Möglichkeit einer vollkommenen

Ausscheidung aus dem mühterlichen Organismus geboten wird. Es ist

begreiflich, daß die bei chronischen Krankheiten erzeugten Gifte im

allgemeinen deletärer durch die fertdauernde Neubildung und Hinein-

schwemmung in den Fötus wirken müssen, als die bei akuten Er-

krankungen in relativ kurzer Zeit zur Wirksamkeit auch in ihn ge-

langenden, und von. der Mutter relativ schnell und. endgültig durch

ihre Ausseheidungsorgane eliminierten Schädliehkeiten.

Handelt es sich um metallische Stoffe, die als Albuminat-

verbindungen im Blute der Mutter kreisen, so wird wohl, wie dies

auch von anderen parenchymatösen Organen gilt, zeitweilig ein

kleiner Teil in der Plazenta deponiert ‚bleiben, um bei

irgendeiner Gelegenheit wieder löslich zu werden. Der

größte Teil geht in die Frucht und. kann in ihr akuten Schaden

erzeugen, oder einen chronischen durch Einlagerung in Organen,

wie die Leber usw.

Was von gelösten Stoffen gilt, muß in erhöhtem Maße von Gasen

Geltung haben, deren Penetrationsfähigkeit auch unabhängig von der

Lösung im Blute sich äußern kann. Bei ihnen kommt die elektive

Kraft der Zellen gar nicht in Frage.

Korpuskuläm, nicht gelöste Stoffe können bei einem gewissen

Kleinheitsgrade trotz des Satzes: „oorpora non agunt nisi soluta“ von

den Endigungen der Lymphgefäße aufgenommen, in diese selbst ge-

schwemmt und von ihnen in die Blutbahn gebracht werden. Es liegen

trotz negativer Versuche mit Zinnober und chinesischer Tusche

auch positive vor. Nach Einbringung von Zinnober in die Jugularvene

eines trächtigen Kaninchens fand man die Partikelchen nicht nur 1m

Uterus und in der Plazenta, sondern auch im Blutkoagulum aus dem

Herzen des Fötus und besonders deutlich in den kapilleren Gefäßen

des Gehirns. Fast in jedem Tropfen des Nabelvenen- und Herzblutes

erschien er. Nach Injektion von Ultramarin bei schwangeren Tieren

fand man unter 61 Früchten 46mal die fötalen Gewebe mit blauen
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Körnchen durchsetzt. Auch ich sah grünes und blaues Ultranmrin im
Tierkörper sich weit verbreitenl). Ebenso nehmen den Weg auch
kleinste pflanzliche Lebewesen, Milzbrandbazillen”), Typhus-
bazillen“), Baz_illen der Hühnercholerafl), Staphylokokken,
Streptokokken usw. oder Protozoen, z. B. der Malaria in den

Körper der Frucht. Ob es sich um einen einfachen Durchgang dieser
Lebewesen durch die unversehrte Plazenta handelt, oder ob der
Übergang auf den Fötus nur möglich Wird, wenn Veränderungen an
den Gefäßwänden stattgefunden haben, muß jetzt noch dahingestellt
bleiben.

Fasse ich das Vorstehende zusammen, so würden sich die Er-.
fahrungen über Aufnahme von Stoffen in den mütter-
lichen Organismus so darstellen lassen:

1. Schleimhäute, serösé I-Iäute, Wunden, Unterhautgewebe können
gelösten oder unlöslichen durch Zellen bzw. Körpersäfte löslich ge—
machten Stoffen den Eintritt in die Säftebahnen und das Weiter-
vordringen ermöglichen. Dies vollzieht sich unter sonst gleichen Um—
ständen um so stärker, je größer und wärmer die resorbierende Fläche
ist und je inniger die Berührung der betreffenden chemischen Sub-
stanz mit der resorbierenden Fläche sich gestalten kann. So erklärt
es sich wohl auch, daß die Rektalschleimhaut und die des Uterus'so
umfänglich und schnell Stoffe aufnehmen. Eine Ausnahme macht die
Schleimhaut der Harnblase. Diese nimmt in gesundem Zustand nichts
auf — eine leicht begreifliche Zweckmäßigkeitseinrichtung.

2. Die Haut gestattet fremden Stoffen nicht den Eintritt in die
‘Säftebahnen, solange nicht ihre„chemische und konstruktive
Schutzeinriohtung ausgeschaltet wird. Das erstere geschieht durch
Lösen des I-Iautfettes durch flüchtige Stoffe wie Alkohol, Äthmu
Benzol, Nitrobenzol. Mit ihnen können sich darin gelöste Stoffe
den Eingang erzwingen. Der konstruktive Bau Wird durch Ent-
zündung erzeugende Stoffe verändert. So können Lösungen V0_11
Karbolsäure, Lysol usw. von der entzündet gemachten Fläche
in den Körper dringen.

1) L. Lewin, Archiv f. exper. Pathologie u. Pharmalml. Bd. XL, 1897,
und nach noch unveröffentlichten Versuchen.

2) Arloing, Cornevin, Thomas, Compt. rend. de 1’Ae. des sciences.
1882, T. XCII, p.789. —— Strauss et Chumberland, Compt. rend. de 15
Sec. de Biol. 1882, 14 déc. —- Oberdieek (Ist die Plazsnta durchgängig für
M1kroorganismen? Göttingen 1888) konnte den Übergang von Milzbmnd-
bazillen nicht nachweisen.

“) Eberth, Fortschr. (11. Medizin. Bd.. 7 S. 161.;
‘) Malvoz, Annal. de I‘Inst. Pasteur. 1888, 25 mars.
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Es scheint mir, wie ich schon angab, sicher zu sein, daß auch aus

dem Fötus Stoffe in die Mutter gelangen können. Injiziert

man z. B. Salizylsäure, Jodkalium, Methylenblau direkt in

den Fötus, so lassen sie sich im Harn der Mutter nachweisen.

Vielleicht geben auf diese Weise bei Erkrankungen der Frucht von

ihr erzeugte Gifte sogar Anlaß ‚zur Erkrankung der Mutter.

Die Höhe der Giftdosis ist selbstverständlich für Mutter und

Kind bedeutungsvoll. Der Fötus ist ein Individuum im Individuum,

und man könnte demnach geneigt sein, die giftige bzw. letele Dosis,

die auf sein Körpergewicht entfällt, für sich allein in Rechnung zu

stellen, und würde dadurch sehr leicht falsche Schlüsse ziehen.

Rechnete man z. B. das Gewicht der Mutter “zu 50 kg, so beträgt

das Gewicht des Fötus im dritten Monet weniger als 1/3000 desselben.

Sind für die Erkrankung dieser 50 kg Mutter von einem Gifte 0,2g

erforderlich, so kommen auf den Fötus absolut 0,00006 g. Man

könnte meinen, daß in den Fällen, in denen die ' Abtreibung des

letzteren nicht erfolgt, die Kleinheit der Dosis die Ursache sei, und

würde vergessen, daß die größte Menge des Giftes nach den bis—

herigen Auseinandersetzungen auch ihn durchströmen muß.

Je kleiner die Frucht ist,um so,sicherer sind Vergiftung

Oder Tod, weil auf ihr Gewicht relativ sehr viel mehr Gift kommt

3115 auf das Gewicht eines älteren Fötus. Es kommen ferner für die

leichtere Schädigung eines jungen Eies in Frage: seine nicht sehr

feste Verbindung mit der Schleimhaut des Uterus, seine Zartheit

und seine große Empfindlichkeit gegen direkte oder indirekt- ein-

wirkende Ernährungsstörungen.

Schon I—Iippokrates sagte über die Föten in den ersten Wochen:

„Die kleinen Föten besitzen im allgemeinen keine Widerstandskmffl).

Ein ungewohnter Einfluß kann sie töten.“

1) Hippokra.tes, vaamerfwv. Iib. I. cap. 25, Bd. Littré. T. VIII, p. 68.

„Mieten yäg zä.noßlä, (!“/‚LLMQä éöwa, é‘azw äywa“, und: „371: yäg up natölqz

mxeäc 1:6 5605 u yévnzat, nal "774: <mmgöv é'u 5, «911179146» . . .“



VI. Die speziellen Ursachen des Fruchttodes

und der erfolgten Abtreibung.

. Der künstliche, durch innere oder äußere Mittel herbeigeführte
und der spontane Abort, bzw. der Fruchttod können durch die gleichen-
Vorgänge innerhalb oder außerhalb der Gebä11:üutter zustande kommen.}

’Die Feststellung der Ursache, z. B. in jedem einzelnen Falle von spon’-
tanem Abort, hat mit Schwierigkeiten zu kämpfen, die sich sehr oft;
nicht überwinden lassen. Bereits Hippokratesfl) versuchte die Ur-
sache wissenschaftlich festzulegen, ohne zum Ziele zu gelangen
Äußere Einflüsse, individuellés allgemeines oder spezielles zeitliches
und angeborenes Verhalten machte er dafür verantwortlich. Mehr-
gebärende scheinen solchen Einflüssen leichter als Erstgebärende zu
unterliegen.

Es sind drei Akte zu unterscheiden:

I. Die allgemeine oder uterine Schädigung der Mutter
und konsekutiv der Frucht, oder die parallel
laufende schädliche Beeinflussung beider. ‘

II. Die Lockerung bzw. die Loslösung des Eies oder der
. Frucht von ihren Ernährungsorganen.

III. Die Ausstoßung des Eies oder der Frucht.

Die zeitliche Aufeinanderfolge der einzelnen Vorgänge, die zu der
endlichen Ausstoßung führen, kann verschieden sein. Bald ist die
Uteruskontmktion bzw.' die Loslösung des Eies das Primäre, und der
Fruchttod das Sekundäre, oder der letztere geht dem ersteren Voran.

A. Die Schädigung von Mutter und Frucht.

Viele Störungen, die den Fötus durch die entsprechende akute
oder chronische, extrauterine oder intrauterine Erkrankung der Mutter
treffen, können ihn in größerem oder geringerem Umfange krank
machen evtl. seine Fortentwicklung unterbrechen oder ihn bzw. das

1) Hippokrates‚ I’vvamea'wv, lib.I‚ cap. 21, 25.
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Ei von dem Uterus durch Ekregung von Kontraktionen lösen‚ebenso

wie gewisse Gifte ihn, gleich der Mutter, oft sogar stärker zu schä—

digen imstande sind.

Die folgenden Ursachen kommen in Frage:

1. Innervationsstörungen.

&) Durch Erregung des im Lendenabschnitte des Rücken-

markes oder des im Gehirn (Kleinbirn, Medulla oblongata),

oder, wenn es ein solches gibt, des im Zervikalteile des

Uterus selbst gelegenen Zentrums für die Bewegung der

Gebärmutter. Die motorische Leitung wird durch Nervenfasiern

hergestellt, die in den Bahnen des Plexus aorticus verlaufen. Nach

Busch und Hofmann verlaufen die Impulse vom Zentralnerven-

system in zwei Bündeln zum Uterus: das eine besteht aus Nerven,

welche vom unteren Mesenterialganglion zum Plexus hypogastricus

gehen. Reizung derselben hat kreisförmige Kontraktionen des Uterus,

Senkung der Zervix und Erweiterung des Orificium zur Folge. Das

andere ist aus Zweigen zusammengesetzt, welche von den Kreuz-

beinnerven quer durch das Becken zum Plexus hypogastricus gehen

und die Nervi erigentes darstellen. Der Uterus zieht sich, wenn sie

gereizt werden, im Längenduxchmesser zusammen, die Zervix steigt

in die Höhe und das Orificium schließt sich.

Solche zentralen Heizungen können u. a. veranlassen: Secale

cornutum, Pilokarpin, Fiebergifte.

b) Innervationsstörungen, die auf reflektorischem Wege

durch Reizung anderer nervöser‚ auch psychomotorischer

Zentren oder zentripetaler Nerven zustande kommen:

Entzündungsgifte für den Magen, Darm, Vagina. Massage, Elek-

trizität (Galvanismus, Induktionselektrizität) und vielleicht 'auch

ungewöhnliche Strahlen (Kathoden- bzw. Radium-

strahlen). Fremdkörper; die in den Genitalapparat ein—

gebracht werden. Wie schon I-Iippokrates mitteilt, wurden

Pessarien, d. h. Pfröpfe aus Honig, Nieswurz oder auch aus

Euphorbium, zur Erzeugung von Kontraktionsreizen tief in

die Scheide gebracht. Teimponade der Scheide. Kohlensäure—

dusche für die Vagina. Heiße Duschen. Zervix-Dilatation.

Zervikalrisse. Eihautstich. Zu stürmischer Coitus und über»

mäßiger Geschleclitsgenuß, den auch Hippokrates neben

anderem als Ursache von Abozt anschuldigfl). Operationen an

1) Hippokra.tes‚ Tva:amelwv, lib. I, cap. 25, Ed. Littré, T. VIII, p. 66.
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den nervenreichen äußeren Genitalien, Munmmreizung, Krämpfe,
Eklampsie, Chorea, sowie Neuralgien in versehiedenen Nerven—
bahnen.

Hierher ist auch der ebenfalls bereits von Hippokrates") ge-
kannte Einfluß heftige:— Gemütsbewegungen (Schreck,
Furcht, Eifersm-ht, tiefer Kummer) zu rechnen, die, neben
zirkulatorischen Störungen Reflexkontraktionen der Gebär-
mutter veranlassen können. Die Wirkung solcher Gemüt?
bewegungen ist wesentlich von dem Grade der Reizbarkeit und
der individuellen Stimmung des Menschen in dem Augenblicke
der Einwirkung abhängig.

'Plutar0h erzählt, d’aß Julia, die Gemahlin des Pompejus,
abortiert habe infolge des Schreckens, den sie beim Anblick
der blutigen Gewänder ihres Mannes bekam.

Sind vorher Abortivmittel gebraucht worden, die eine Lockerung
des Eies veranlaßt haben, so kann eine darauf folgende psy—
chische Erregung besonders leicht zur Loslösung und Ausstoßung
der Frucht beitragen.

Eine Schwangere, die im 2. Monate Raute und Mutterkorn
genommen hatte, bekam im 3. Monate Blutungen. Im 5. Monate
wurde sie von ihrem Schwängerer auf dem Abtritt tödlich be-
droht. Darauf erfolgte die Frühgeburt. Daß Affekte den aber-
tiven Erfolg auch nicht hervorrufen, beweist jener Fall, in
dem einer Schwangeren das Todesurteil ohne jeden abnrtiven
Einfluß mitgeteilt wurde. '

Wie bei Menschen, so können auch bei Tieren psychische Ein-
flüsse, wie Angst, Schreck, Zorn, Abort veranlassen. Sn ahor-
tierte z. B. eine Stute, nachdem in der Scheune ein Rechen vor
ihr heruntergefallen war. Schafe haben durch großen Schreck
vor dem Schäferhund verworfen. Bei einer Kuh kam Ver-
werfen durch Erschrecken über einen Sprengschuß zustande.

@) Reizung der glatten Muskulatur unabhängig von den
nervösen Zentren.

2. Zirkulatorisclm Störungen.

Die Kreislaufstörungen der Mutter bedingen eine Schädigung des
Fötus durch Behinderung oder Aufhebung des Getsa‚usta.usches und
der Aufnahme von Ernährungsmaterial aus“ den mütterlichen Blut-
bzw. Safträumen. Plazentare Apoplexien z. B. bedingen schnell

1) Ibidom: „)? ö;ölaanrw nal nw’gnrou . . .“
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den Tod der Frucht, während die herbeigeführte Unmöglichkeit,

Sauerstoff aufzunehmen, bei sehr jungen Früchten nieht söhnell den

Tod verunlaßt, da diese den einmal aufgenommenen Sauerstoff nur

langsam verbrauchen. Es kommen folgende Umstände in Frage:

u) Akute oder chroniéche Funktionsstörungen des Her—

z e n s. Zeitliche Herzstillstände können ebenfalls leichte Uterus-

bewegungen hervorrufen:

Digitalis, Nikotin, Morphin usw. I-Ierzklappenfehler.

b) Vasomotorische Störungen zentralen oder peripheri-

schen Ursprungs, als Gefäßkrampf oder Gefäßlähmung.

Nikotin, Secale cornutum, Chloralhydrat, Salizyl-

3 ä u r e. Psychische Affekte.

@) JEi-hes Sinken des Blutdrucks kann auf'die Frucht töd-

lich wirkenl):

Morphin, tiefe, protrahierte Narkose, akute Alkoholver-

giftung, Kohlensäurevergiftung.

d) Anämie, besonders akute:

Blutverluste, Aderlässe, besonders am Fuße, Blutegel, Sehröpf-

köpfe un und in der Gegend der Geschlechtsteile und Fußbäder

mit reizenden Ingredienzen, z. B. Senfpulver. Daß die Ader—

lässe auch vertragen werden können, wird dadurch bewiesan,

daß Frauen 48—90ma1 während der Schwangerschaft diese Ein-

griffe ohne Schaden an sich haben vornehmen lassen?). Hippo-

kratesa) war der Ansicht, daß der Aderlaß ein Abortivmittel

sei: „Bei einer zur Ader gelassenen Schwangeren kann Abort

entstehen, und zwar um so leichter, je älter der Fall ist“.

Celsus läßt mit Recht Wirkung bzw. Nichtwirkung dieses Ein—

griffes von dem Kräftezustand des Individuums abhängen.

9) Gefäßzerreißungen. Die Blutungen kommen zustande zwischen

den Eihiiuten, seltener in der Eihöhle oder in der Plazenta‚ und

bewirken eine Lockerung bzw. Lösung des Eies oder der Frucht.

Sie ents't ehen:

«) dureh I-Iyperämie infolge von hohem oder schnell an-

steigemdem Fieber. Bisweilen Blutergüsse in die 'Decidua'

durch akute Endometritis decidualis. Gleichzent1g oder

1) Runge, Arch. f. exper. Pathol. u. Pharmakol. Bd. X, S. 348. '

2) Mauri oeau in Capuron, La médecine légale. 1821, p. 307. — Vgl.

auch Albrecht, Ephemer. Nat. Curios. 1689, Obs. CLXV, p. 384.

3) Hippokrates, Aphorismi, libr. V, 31, Ed. Litt1é. T. IV, 1). 542.

Lewin, Fruchtabtreibung durch Gifte usw. 4.Aufl‚ 14
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unabhängig davon kann Vergiftung des Fötus -durch
die Gifte der entsprechenden Fieberzustän'de und. durch
Wärmestauung entstehen.

Schon seit langer Zeit kennt man die Beobachtungen, daß mit
dem Ansteigen der mütterlichen Temperatur die Herzarbeit des Fötus
an Frequenz parallel wächst. Die Gefahr für das Kind beginnt bei
der Temperatur von 40° und wächst mit jedem Zehntel—Grad. Vor-
übergehende hohe Temperaturen (40—40,5°) vermag der Fötus zu
ertragen. Eine mütterliche Wärme von 890 wird erst nach längerem
Bestehen gefährlich. Dem Tode des Kindes geht Undeutlichkeit des
zweiten Herztones und endlich eine tumultuarische Herzaktion voraus.
Die Plazenta zeigt Hyperämie und Extravasate, die Kindesleiche:
Petechien, Hyperämie von Leber, Milz, Gehirn. Die Ausstoßung
erfolgt meist erst nach mehreren Tagen in der Rekonvaleszenz.
Die Föten von Tieren, die fieberhaft gemacht worden sind, sterben
stets vor der Mutter ab, wenn die Steigerung der Körperwärme
über 42,50 geht. Die Gefahr für die Frucht liegt hauptsächlich
in der Steilheit der Fieberkurvel)

B) durch Hyperämie in entfernteren Organen der Mutter,
bzw. Entzündung des Eies und seiner Adnexen infolge
von aufgenommenen entzündüngserregenden Giften, deren
Wirkung sich hauptsächlich primär besonders auf den
Darm, und konsensuell auch auf. andere Beckenorgane
erstreckt.

Ähnlich wirkende Stoffe hatte wohl auch I-Iippokrates im Sinne,
als er schrieb: „Es gibt Frauen, die nach dem Essen oder Trinken
von scharfen oder bitteren Stoffen abortieren, wenn der Fötus noch
klein ist; denn er stirbt, wenn ihn etwas ihm Ungewöhntes trifft.

1) Hippokrates, Epidem. Iib. I, cap. VIII, Ed. Littré, T. II, p. 648:„fie; d‘é £vvenv'gna’ev 1311 yowrel éxoziaflo‘n voo-fiow näaac dnégm9ugav, &; naléya‘o olöa.“ Unrichtig übersetzt Fuchs „änéqoüezgav“ mit „starben“-
Ferner: I—Iippokrates, Epidem. lib. IV, cap. 25, Ed.. Littré, T. V, p. 1652„‘H zozitov yvm‘7 é£éßocÄe 497711) éßödm; éßödpq) myvf‘ éq;oim; öé’ tetoigtfii“
Dessen (des Temenes) Frau (die fieberte) ab0rtierte am 7. Tage ihrer Krank-heit im 7. Monat. Vid. auch: I‘vvamez'cov lib. I, cap. 25: „ua) m°)g émÄap-

ßoivaß a15fi;v ßÄoyxgäv . . .“ —- Hohl, Die geburtshilfl. Exploration. T. 1-1883, S. 85. — Winckel, Klin. Beobachtungen zur Path. der Geburt. 1868,8.196. — Kaminski‚ Deutsche Klinik. 1866, S. 4,24. — Ru11ge, Arch. f.Gynäkol. 1877, S. 16; 1878, S. 123; 1884, S. 1. Volkmanns Sammlung klin.
Vorhr. 1879, Nr. 174. -— Räther, Centralbl. f. Gynäkol. 1888, S. 331.
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Dies tritt auch ein, wenn das Weib Dinge ißt oder trinkt, die ihr
aehr den Magen angreifenß)“

Auch der abgestorbene Fötus kann Zirkulationsétörungen in den
Dezidual- bzw. Uteroplazentargefäßen veranlassen.

Drastika, Seife, Kanthariden, ätherische Öle, wie von

der Sabina, Thuja, Ruta, ferner Spaltpilze, z. B. Bac-

terium coli oder andere, die an dem s‘euchenhaften Abort

der Tiere beteiligt sind, Rostpilze, Brandpilze. Enteritis’*).

Fluxionäre Stauung in den Uteroplazentargefäßen und. Blu-

tungen in die Eihäute durch stürmischen Coitus usw.

7) durch Blutdrucksteigerung infolge von Brech—, Nisse—

oder Hustenmitteln, besonders bei bereits krankhaft ver-

änderten Blutgefäßen. Auch Nephritis kann durch Hyper-

t1'ophie des Herzens und Blutdruckerhöhung zu utero—

plazénta.ren Blutungen Anlaß gebén.

5) durch Erkrankung der Gefäßwände und Degeneration

der Chorionzotten infolge von fettiger, amyloider oder anders-

artiger Veränderung der Muskelschieht und sonstiger funktioneller

Gewebe:

Phosphor, Antimön, Alkohol usw. Syphilitisches Gift.

Purpura, haemorrha.gica‚ Purpura variolosa u. a. m. ,

3. Veränderung des zirkulatorischen und des

Organeiweißes.

&) Spektroskopisch oder mikroskopisch erkennbare Ver-

änderungen des Blutes:

Blutgifte im engeren Sinne: Methämoglobin-‚ flän1_atin-, Sulf-

-hämnglobin-, Kohlenoxydhämoglobin—‚ I-Iämatoporphymnbfldner oder

1) Hippokrates‚ Tvvoamalaw, Iib. I, cap. 25, Ed. Littré, T. VIII, p. 68:

„EW! 5% od qn%tgovao td; ä'fbfigvoß, fiv öezpzi u #? 7megöv qodywow nagä rd

5190; „ yévntou, nal %)v mumgöv é'u fi, 19wfo'naa‚ nal i)v tomüw <pdy„ 33

”"” ’] 7m:1‘7, öars ai £o'xveoög ragax—Öfival. zip: uotÄ!a;v w;nlov édvtog mu

Jtazölov.“

2) Hippokrates‚ Aphorism. VII, 27. Ed. Littré, Tom. IV, 13.584} „’Ev

7’W'tgl éxoüay zewezwög émyevdpewog émgcöo'a; nocéet“, und Aphonsm. V,

34 Ed. Littré, 13.544: „1‘zwaml 59 70501le ézm5an, 67v zotßln novÄ/Zä év;7‚

utvözwog éxrgaöaan.“

14*
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Blutgifte, die ohne oder mit Veränderung des Blutfarbstoffes die mor-

photischen Bestandteile des Blutes alterieren:

Kloakengas, Kohlenoxyd, Kaliumchlorat, Antifebrin,

Anilin, Nitrobenzol und. andere Nitrokörper, Pyre-

din, Hydroxylamin u. a., Quecksilber (?), Phos—

phor usw.

b) Chronische Alkalientziehung des Blutes und dadurch
bedingte Stoffwechselstörungen:

Trinken von Säuren, z. B. Salpetersäure, Essig usw.

c) Entziehung von Sauerstoff, Überladung mit Kohlen-
säure.

‚Verhinderung der Luftzufuhr durch Verengerung des TracheaL
lumens oder Unterbindung der Trachea, lassen die Jungen früher
als das langsam erstiekende Muttertier sterben. Vasomotorische Läh—
mung kann zur Sauerstoffarmut und. dadurch zur Erregung der
motorischen Zentra führen. Secale cornutum kann den Gasaus-
tausch an der Plazentarstelle dadurch behindern, daß es gleichmäßig
andauernde tetanische Kontraktionen der Uterusmuskulatur erzeugt,

bei denen die für die Frucht notwendigen Pausen fehlen. Es entsteht
Asphyxie der Frucht.

d) Funktionsbehinderungen in Organen durch Stoff-
wechselgifte.

oa) Akute und chronische Vergiftungen und Stoffwechsel—
leiden der Mutter und des Fötus:

Qüecksilber, Blei, Chrom, Tuberkulose, Rhachitis, chro—
nische Eiterungeh, Karzinom, syphilitisches Gift usw. Beim
syphilitischen Abort geht vielleicht der Fruchttod in den ersten
Monaten der Eilösung voran, in den späteren Monaten kann er
sekundär erfolgen durch Veränderungen in den Eihäuten.

Mehrfach wurde der Versuch gemacht, durch Hungern allein
oder in Verbindung mit schwächenden Mitteln das Ziel des Aborts
zu erreichen. Es ist dies sehr wohl möglich. Die Frucht kann all-
mählich durch die Ernährungsstörungen verkümmern und ab—
sterben. Unter allen Umständen wird aber die Mutter subjektiv
und objektiv unendlich viel mehr leiden als das Kind, dem der 50
außerordentlich blutreiche Uterus zur Verfügung steht. Viele Beob-
achtungen sprechen dafür, daß bei der spärlichsten, oft kaum zur
Erhaltung des Lebens hinreichenden Ernährung, Schwangere ihre
Leibesfrucht nicht nur richtig ausgetragen, sondern auch kräftige, gut
genährte Kinder geboren haben.
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Einer Frau, bei der wegen der Enge der Konjugata die Entfernung

des Fötus bereits sieben Male hatte vorgenommen werden müssen,

wurden Laxantien, karge Diät und starke Blutentziehung verordnet.

Vergeblich versuchte man dann in der 36. Schwangerschaftswoche

die künstliche Frühgeburt zu bewirken. Der endlich durch aber-

malige Perfomtion entwickelte Fötus war statt mager und klein, dick

und stark.

6) Flüchtige Gifte für das Zentralnervensystem, die\
dessen Bau chemisch verändern, in realer Konkurrenz

mit plötzlicher Blutdruckerniedrigung:

Chloroform, Äther, Alkohol usw. Bei dem letzteren kommt

außerdem noch seine chronische Entzündung erregende Eigen-

schaft in Frage, evtl; I-Iämorrhagien in das Endometrium.

7) Nicht flüchtige Gehirngifte, die die Funktion ner—

vöser automatischer Zentren stören oder aufheben können:

Opium, Morphin, Chloralhydicat, Santonin, Karbol-

Säure usw.

4. Abnorme physikalische Vorgänge im Körper der

Mutter und der Frucht.

&) Wärmestauung im Fötus bei akuter, schwerer fieber-

hafter Erkrankung der Mutter kann den ersteren töten, und.

primär auch vorzeitige 'Üteruskontraktionen anregen. Konkurrierend

wirken hierbei auch die entsprechenden Fiebergifte und die Uterus-

kongestion.

So kommt Abort vor: fast immer bei Febrjs recurrens, ferner be1

Typhus abdominalis in 60—80% 1), bei Malaria, Pneurqo_nie —-

vielleicht ist hieran die Bespirationsbehinderung bete1hgt ——

Variola, Scarlatinn, Erysipelas usw2).

b) Vorzeitige Atmung des Fötus.

Nach einer akuten Säurevergiftung finden sich bei den Föt.en

subpleumle Ecchymosen und Blutfülle der Lungen, wahrschem-

lich infolge vorzeitiger Atmung 3).

1) Gusserow, Berl.klin. Wochenschr. 1880, S. 237.

*) Vergl. auch S. 210.

3) Runge, Arch. f. exper. Pathol. Bd. X, S. 325.
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c) Einwirkung des elektrischen Stromea.

Stärke Ströme können die Frucht töten. In einem Falle geschah
dies einen Tag, nachdem einer Frau ein Strom von 60 großen
Daniellschen Elementen fünf bis zehn Minuten lang vom Kreuz—
bein nach dem Introitus vaginae durchgeleitet wurden war.
Zuvor war eine Hämatokele entstanden 1).

Schon im achtzehnten Jahrhundert wurde die. Möglichkeit der
Tötung der Frucht durch „elektrische Stöße“ behauptet, be-
sonders da Bonaciolus von einem Falle berichtet hatte, in
dem eine schwangere Römerin vom Blitz getroffen, nur ein
leichtes Übelbefinden empfand, ihre Frucht aber zugrunde ging.

Es kam aber auch vor, daß eine im vierten Monat schwangere
Frau vom Blitze getroffen, davon betäubt wurde und längs des
Rückens mit Sugillationen bedeckt war und doch zur rechten
Zeit ein Kind gebar, das sich vollkommen n0rmal entwickelte
und am Leben blieb.

/

B. Die Lockerung resp. die Lösung des Eies oder
der Frucht von ihren Ernährungsorganen.

Fast alle vorgenannten Einflüsse, die die Uteruswand oder die
Zwischenstücke zwischen Mutter und Fötus, die Mutter selbst oder
den Fötus erkranken lassen, können durch Nervenreizung Kontrak-
tionen der Gebärmutter auslösen und damit eine Trennung des Eie%
von seinem Sitze durch direkte Abtrennung der Chorionzotten in den
ersten Schwangerschaftsmonaten oder der Plazenta, in späterer Zeit
herbeiführen. Außerdem können dies veranlassen:

a) Breqhmittefl), Niesemi‚ttel‚ Husten erzeugendfl
Stoffe, die eine Lösung des Eies durch die Tätigkeit der Bauch-
presse bei heftige'r, häufig wiederholter Einwirkung verurßachen
können. '

Hierher zu rechnen sind auch Verkleinerungen dem Bauch"
1nneren, die durch ‚andere Ursachen entstehen. Neben
großer Ermüdung Wird das Schnüren des Leibes bereits von

1) Rosenstirn, Jahresber. f. (1. ges. Medizin. 1881, II, S. 562.
2) Eine Frau bekam nach einem starken Bre chmittel Wehen und'abor—

tierte nach 24 Stunden (Hufelands Journal für praktische Heilkunde, 1822„Bd. 2, Stück 5, S. 8). ‘ ‘ ' ‘ .
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Hippokru.tes 1) als eine Ursache des Abortes angesehen, mit der

fBegründung, daß das erstere den Fötus „erhitzt“, das zweite ihn

preßt.

Es ist gar nicht so selten, daß Schwangere versuchen, durch ein

festes Zusammenschnüren und. Einzwängen des Unterleibes den Baum,

welchen das Ei zu seiner Entwicklung im Uterus nötig hat, zu ver-

ringern und auf diese Weise das Ei abzutreiben. Dies Verfahren be-

lästigt die Schwangere mehr als ihre Frucht, denn diese weicht zu-

gleich mit ihifßm Träger dem äußeren Drucke mehr aus und senkt sich

entweder tiefer in das Becken hinab, oder steigt ‚auch höher gegen die

Brusthöhle hinauf. Es läßt sich aber nicht leugnen‚ daß durch eine

solche Manipulation die Frucht unter Umständen geschädigt Wird,

besonders dann, wenn die Uteruswand durch dieses Verfahren stark

geneigt resp. entzündet wird. '

Auch das Heben von Lasten mit großer Anstrengung,

das Empfangen von Stößen oder Schlägen und das Springen können

nach ‘I-Iippokrates den gleichen Erfolg haben”), ebenso über—

mäßiges Schreien und ein Sturz”).

Außerdem können dadurch Erhöhung des Blutdruckes und Blu—

tungen in die Dezidua und Plazenta entstehen.

b) Einbringen von_ Fremdkörpern zwischen Ei und.

Uterus:

Katheterisation des Uterus. Ablösung der Eihäute. Intrauterine

Einspritzungen.

C. Die Ausstoßung,

Dia künstlich herbeigeführte. Lösung des Eies von der Anhefto—

atelle bei unvollkommener oder genügender Reife des Fötus, schließt

noch nicht die unbedingte NotWendigkeit des sofortigen Antriebes

zu einer erkennbaren Uterustätigkeit ein. Die Zeit der Ausstoßung

des Eies oder der Frucht hängt unter anderem auch von den Ur-

1) Hippokra‚tes, I‘vvouuetwv, lib. I, «ap. 52, Ed. Littré, T. VIII, p. 68:

„Kal #?!) roaÄamwgüo-„ 17 ym:fi :rÄa'ovos tm) mugoü mx! 02 J) xozlle; égxz9i,‘ &}

nal peycißn ya'vnma, dnoylvamß nal oßta) tb nmölov ala ösgpowz9‘év imö 117g

wÄocmcoghyg ml ms{eüpaevov imö n}; %ozßhyg.“

2) Hippokrates, ibid., p. 66: „. . . nal äxöog ß[;7 zielen, &) nlqyyq7, %;

”17675077 . . .“

8) Hippokra.tes‚ Epidem. 1ib. VII, cap. 41, Edit. Littré VIII, p. 408.
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sachen ab, die den Abort veranl-aßt haben. Bisweilen erfolgt sie schnell,
z. B. bei größeren Blutungen, während in manchen Fällen, z. B. nach
dem Absterben des Fötus‚ auch durch Gifte, das Ei stunden— bis
wochen- und. monatelang getragen wird. In den Eihäuten gehen dann
degenerative und atrophierende Veränderungen vor sich.

In der Regel erfolgt der Abgang der Frucht nach Anwen-
dung von inneren Abtreibungsmitteln auf der Höhe der durch
das Mittel bedingten Vergiftungserscheinungen oder bald darauf, mei-
stens in der Zeit zwischen 5 Stunden und 18 Tagen, aber gelegent-
lich noch viel später. Nach Anwendung von mechanischen
Abtreibungsmitteln erfolgte unter 940 Fällen der Fruchtabgang
kürzestens nach 2 Stunden, längstens nach 16 Tagen. Doch kommen
auch Zeiträume von 29 resp. 87 Tagen und noch größere vor. Es
ist wichtig, gerade diesen Umstand hervorzuheben, weil er zeigt
welchen bestimmenden Einfluß die Individualität selbst auf
die Zeit des Erfolges solcher mechanischer Abtreibungsverfahren aus-
übt, und wie falsch esdst, zu verlangen, daß für die Beweis-
führung eines geschehenen Abortes durch innere Mittel,
der Fötus auf der Höhe der erzeugten Störungen oder
kurz darauf ausgestoßen werden muß, während er doch
abgestorben sein und tot eine geraume Zeit retiniert
werden kann. ‘

Sehr viele mit dem Tode der Mutter endende Fruchtab'treilqungen
durch übermäßig hohe Giftdosen würden nicht so, sondern mit dem
Tode des Fötus und seiner zeitlichen Retention endigen, wenn kleine
Dosen bestimmter Gifte häufig gegeben würden, durch die die .Mutter
nur geschädigt, aber nicht getötet wird.

Da die Sicherung des Eies im Uterus in den ersten Monaten ge-
ringer als später und das junge Ei auch empfindlicher ist, so fällt der
größte Teil der veranlaßten Aborte auch in die Zeit des 2- bis
5. Monats. Nach Lex stellen sich die Verhältnisse etwa so:

24 % auf. den 5. Monat,

21 % ‚. „ 4. „

20 % ‚. „ 2. „
14 % „ ., 6. „

11 % „ „ 8. „
5% % n n 7— „

3 % ” ” 1' 53
11/3 % n ;: 9- „

Der Mechanismus der endlich erfolgenden Austreibung
des Eies aus der Gebärmutter deckt sich mit dem der normalen Ge-
burt. Es Wird die Frucht vor oder mit dem Ei ausgestoßen.
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Ebenso leicht wie aus inneren oder äußeren Gründen der Abort

gewollt oder nicht gewollt zustande kommen kann, ebenso schwer ist

sem Nachweis, besonders in einer frühen Zeit. Schon Zachias sagte:

.„Junioris abortus sigma perquirere inanis labor mihi

v1de'our.“ Nicht geringer als für den Nachweis der Abtreibung des

Eies durch Gifte können die Schwierigkeiten für die Beurteilung und

Feststellung eines angeblich durch ein mechanisches Abortivmittel

herbeigeführten Abortes sein. Ja, im einzelnen Falle können diese

Schwierigkeiten unüberwindlich sein, wenn das Ei nicht zur Unter-

suchung gelangt oder sich in einem solchen Zustande befindet, daß

ein sicheres Resultat von der Untersuchung nicht'zu erzielen ist, oder

wenn, wie es in keineswegs seltenen Fällen geschieht, zufällig eine

oder mehrere Ursachen gleichzeitig vorhanden waren, welche er-

fahrungsgemäß den spontanen Abort herbeiführen1). Das gleiche

gilt natürlich auch vom kriminellen Abort.

_ Für die Diagnose einer stattgehabten Fruchtabtreibung kommen

111 Frage2):

1. etyvaige Veränderungen an dem Körper der Mutter, die bald

nach der Abtreibung oder später untersucht wird,

2. das abgegangene Ei bzw. die Frucht,

3- Giftreste oder Instrumente, mit denen der Abort bewerkstelligt

wurde, evtl. Leichenteile, ' die der chemischen Untersuchung

auf Gifte unterworfen werden.

1. Veränderungen an der Mutter.

Um so unauffälliger Wird die Ausstoßung der Frucht vor sich gehen,

je kleiner das Ei ist. In einer nicht geringen Zahl von Fällen von

5Pontanemy oder absichtlich herbeigeführtem Abort vollzieht sich der

1\-————

1) V. Säxinger in Maschkas Handb. d. ger. Med. Bd. 3, S. 271.

") v. Säxinger, Fruchta‚btreibung und Abort in Maschkas Handb. Bd. 3,

S. 23”). — Kleinwächter, Realenzylclopäd. d. ges. Heilk. Bd. I, S. 97 und.

Bd. VIII, 3. 57. —- Hofmann, ibid.‚ S. 120 und Lehrb. (1. ger. Medioin, l. c.
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Vorgang unter dem Bilde einer sehr reichlichen und schmerzhaften
Menstruation. Besonders gilt dies von Mehrgeschwiingerten, bei denen
Zervix und Muttermund, sobald einmal das losgelöste Ei an sie heran-
gekommen ist, dem Durchgange keinen oder nur einen geringen Wider-
stand entgegensetzen, während bei Erstgebärenden sehr kräftige Wehen
dazu gehören, um sowohl den Zervixkanal so zu weiten, daß das
Ei passieren kann, als auch den Muttermund genügend zu erweitern.
Bei solchen Aborten findet man nicht selten das Ei eine zeitlang
in dem ballonartig aufgetriebenen Kanal, während der Muttermund
nicht geöffnet ist.

Der Abgang des Eies in den ersten Monaten der Schwangerschaft
braucht keine Verletzungen am Genitalapparat zu setzen, u'nd selbst
das I-Iymen kann erhalten bleiben. Es wurde in einigen Fällen be-
stimmt nachgewiesenl), daß trotz Durehtritts des Eies dasselbe an
seiner Basis überall intakt und nur an seinem freien Ende ein-
gerissen war.

Nach dem Abgang des Ries in den ersten 12 Wochen geht die Rück-
bildung der Gebärmutter schon nach wenigen Tagen so gut vor sich,
daß dieselbe nur gering vergrößert erscheint, und auch etwaige Ver-
änderungen an den anderen weichen Geburtsteilen schwinden schnell.
Die Schwellung der Brüste und ihr Gehalt an Kolostrum kann gering
und die Veränderungen an der Bauchdecke unauffällig sein, so daß,
selbst wenn eine kleine, bei Mehrgebärenden - ja meist vorhandene
Erweiterung des Muttermundes nachgewiesen ist, die Diagnose nicht
sichergestellt werden kann, vorausgesetzt; daß nicht Eihautreste im
Uterus zurückgeblieben sind und durch mangelhafte Uteruskontra-k—
tionen noch Blutungen zustande kommen. Die Blutungen allein stützen
jedoch in keiner Weise die Diagnose.

Der Abortus in späteren Monaten ((L—7.) verursacht im allge-
meinen die gleichen Erscheinunan wie eine normale Geburt. Doch
kann auch hier die Diagnose zu stellen auf nnüberwindliche Schwierig—
keiten stoßen, weil Einrisse am äußeren Muttermunde fehlen können,
und solche an der Scheidenschleimhaut, am Frenulum usw. sogar
meistens fehlen. Schwangerschaftsnarben werden in der Regel ver-
mißt, dagegen kann der Uterus als vergrößert erwiesen werden, un(1die übrigen Schwangerschaftszeichen (Pigmentierung der Warzen und
Warzenhöfe: ein gelbbrauner Ring um den dunkler pigmentierten
Warzenhof, {in welchem eine größere Zahl weißer, rundlicher oder ganzrunder bis linsengroßer Flecke liegen) noch einige Zeit nach dem A1001fi1v
vorhanden sein. ‘ ‘

1) v. Säxinger, Maschkas Handbuch Bd. 3, S. 239.
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Die Untersuchung nach Wochen oder Monaten wird jedoch auch

diese Zeichen nicht mehr auffinden lassen.

Somit ist die Diagnose der stattgehabten Fruchtabtreibung aus dem

Befunde an der Mutter, zumal wenn man alle jene konkurrierenden

. genuinen Leiden oder die Menstruation, die mit Blutungen und an-

deren materiellen Veränderungen in dem Geschlechtsapparat einhergehen,

berücksichtigt, nur unter besonders günstigen Verhältnissen zu stellen.

Haben große Insulte die Geburtsteile so verändert, daß Stichver-

letzungen, große Epitheldefekte, Sug'illationen, Zerreißungen zustande

gekommen sind, so wird dadurch ein Hinweis auf die vorgenommenen

Abort-Manipulationen geliefert werden. Für die Unterscheidung der in—

strumentell verursachten Uterusruptur von einer, nur sehr selten in

den ersten Schwangerschaftsmonaten, gewöhnlich gegen _das Ende der

Schwangerschaft krankheit entstandenen„ liegen einige Anhaltspunkte

vor: die spontane Buptur sitzt meist im Zervix oder an der Grenze

desselben zum Uteruskörper, die traumatische an- beliebig anderen

Stellen, meist in der Achse des Genitalkanals. Bestimmte Schlüsse

können aber weder aus der Form, noch dem Sitz der Verletzung ge-‘

zogen werden, es sei denn, daß. anliegende Organe, z. B. der Darm,

mitverletzt sind.

Wenn Gifte in die Vagina resp. den Zervikalkanal ein-

geführt wurden, denen die Fähigkeit zukommt, grobe örtliche

anatomische Läsionen zu erzeugen, so wird der Rückschluß auf

einen dadurch erzeugten Abort leichter sein.

War die Mutter dureh den Abort zugrunde gegangen, so sind

’etwuige Veränderungen in ihrem Genitulapparat sinnfälliger und

ein Corpus luteum verum in den Ovarien kann sogar über den

Schwangerschaftspunkt Auskunft geben, in dern der Abort vor

sich ging. _

Fiir den Fall, daß die Mutter infolge der zur Herbeiführung des

Abortes verwandten toxischen Eingriffe zugrunde gegangen ist,

muß eine chemische Untersuchung des Mageninhaltes, evtl. des Er-

brochenen, der Niere, und. der Blase, der Gebärmutter usw. vorge-.

nommen werden.

Wie man hier durch eine sorgfältige Untersuchung zu Resultaten

gelangen kann, die sonst nie zu erhalten sind, beweisen manche Vor-

kommnisse, wie z. B. jenes, in dem aus Leichenteilen der Mutter durch

Extraktion und geeignete weitere Behandlung auf spektroskopb

schem Wege Mutterkorn erwiesen wurde. Ich.habe sogar ‚die

Überzeugung, daß es in vielen Fällen gelingen kann, auch Jene

Abortivmittel nachzuweisen, die, wie Sabina, Thuja, Ruta, nicht

durch einfache chemische Reaktionen erkennbar sind.. Hier wird es
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erforderlich sein, die vom Chemiker gelieferten, mit peinlicher Rück—
sichtnahme auf die evtl. Flüchtigkeit des betreffenden Giftes. her-
gestellten gereinigten Extrakte evtl. am Menschen, auf ihre örtlichen
und allgemeinen Eigenschaften zu prüfen. Nur in derartigen Unter-
suchungen geschulte Ärzte sollten eine solche Prüfung vornehmen.

Daß bei der Sektion der Mutter auch skrupulös auf die Be—
schaffenheit des Magen- und Darminhaltes zu achten ist, und
evtl. Kräuterteile der botanischen Untersuchung zu unterwerfen
sind, versteht sich von selbst. Die Pflanzenteile, besonders die von
Koniferen stammenden, halten sich sehr lange unverändert, und des-
wegen erkennbar, im Darmkanal.

2. Das Ei und die Frucht.

Da beim spontanen Abort in den ersten drei Monaten der Schwanger-
schaft das Ei stets als Ganzes ausgestoßen Wird, es seien denn be—
sondere Erkrankungen der Eihäute vorhanden, so nahm man an, daß
die Ausstoßung der Frucht vor derjenigen der Eihäute auf einen voran—
gegangenen direkten Insult, d. h. eine künstliche Eröffnung des Frucht-
sackes zu beziehen sei1). Dieser Behauptung wird von den erfahrensten
Geburtshelfern nur eine sehr bedingte Bedeutung beigemessen, da zwar
in den ersten sechs Wochen das Ei in der Regel beim spontanen Abort
unversehrt den Körper verläßt und in der 6.——10. Woche unversehrter
Austritt und vorherige Zerreißung etwa gleich oft vorkommen, aber
doch verschiedene Umstände, z. B. sehr starke Uteruskontraktionen,
ein starrer Zervikalkanal u. a. m. den Abort 30' verlaufen lassen
können, als wäre er ein durch manuelle Eingriffe bewerkstelligter.

Auch ein etwaiger, die Eihäute krankmachender Einfluß inner-
lich genommener Mittel ist diagnostisch nicht zu verwerten, du,
selbst wenn die gesetzten Veränderungen (Blutungen, Verfettungen‚
Gefäßveränderungen usw.) erkennbar vorliegen, sie auch auf patho-

logische Zustände nicht toxischen Ursprungs bezogen werden können,
die ähnliche Veränderungen zeitigen.

Liegen dem Untersucher nur noch membmnöse Gebilde vor, 80
kann auch hier ein unbedingter Schluß auf die Identität derselben
mit Eihautresten nicht gemacht werden, da, solche vom Uterus auch
ohne Schwangerschaft unter wehenartigen Schmerzen und Blutungen,
z. B. bei der Dysmenorrhoea membranacea, abgestoßen werden. Die
Abstoßung, die bei der letzteren gewöhnlich habituell vorkommt, kann

1) Gallard, De I’avortement au point de vue médico-Iégal. Paris 1878.
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auch nur während einer Menstruation eintreten. Die Unterscheidung

einer solchen Deeidua menstrualis, d. h. der geschwoilenen Uterus-

schleimhaut, die in Stücken oder ganz abgeht, von einer Decidua

vera ist, wenn der Abort in früher Zeit erfolgte, mit Sicherheit kaum

zu liefern. Die letztere ist nur zu efreichen, wenn Chorionzotten

nachgewiesen werden. Vom 8.———4. Monat an sind die Eihiillen als

solche erkennbar. Organisierte fibrinöse Ausgüsse des Uterus sowie

Epithelstücke der Vaginalportion oder der Scheidenschleimhaut kommen

gelegentlich ebenfalls vor. Sie können 11. &. dürch Ätzmittel oder.

Jequirity, d. h. die Samen von Abrus pr_e_caterius, oder durch

genuine Erkrankungen der genannten Stellen entstehen.. Wird das Ei

in toto oder der Embryo gefunden, so ist nicht nur die Diagnose

des Abortes gesichert, sondern auch die Bestimmung des Alters nach

den folgenden Angabenl) möglich.

Erster Monat. Am Schlusse der ersten 14 Tage ist das Ei etwa

6,5 mm und. die Fötusanlage 2,5 mm Yang. Das£ Amnion ist bereits

gebildet, die Allantois jedoch fehlt noch; In der dritten Woche hält

das Ei 18 mm und der Fötus 4 mm im Durchmesser. Letzterer trägt

noch einen großen Dottersaek mit Gefäßen. Die Allantois ist mit

ihren Gefäßen bereits bis zur Eiperipherie ‘herangewuchert, doch er-

strecken sich die Gefäße noch nicht bis in die Chorionzotten hinein.

Am Ende der vierten Woche ist das Ovum etwa taubeneigroß und

beiläufig 2 cm lang. Der Fötus wiegt 2,5 g und ist durchschnittlich

7—8 cm lang. Ihrer Form und Anlage nach gleicht die Fötusanlage

bekanntlich jener der Säugetiere. Der Embryo ist stark gekrümmt„

hat Kiemenbogen und einen deutlichen Schwanz. Die Extremitäten

Sind nur Schwach angedeutet. Der Nabelstrang besitzt bereits seine

Gefäße, ist aber kurz und dick. Das Amnion beginnt sich mit Flüssig-

keit zu füllen, liegt aber dem Chorion noch nicht sm.

Zweiter Monat. Die Amnionhöhle ist mehr gefüllt. Das Amnion

hebt sich von der Frucht ab und legt sich dem Chorion an. Der Fötus

wächst im Laufe dieses Monats von 8—9 mm bis zu etwa 2,5 cm

und sein Gewicht steigt bis auf etwa 4 g an. Am Ende des Monats

mißt das Ei 8—4 cm. In der sechsten Woche beginnt die Bildung der

Plazenta. Die Nabelblase ist bereits klein. Von der Allantois sind nur

noch die zum Chorion ziehenden Vasa umbiliealia zu sehen. Der Nebel.

ring ist enge, enthält aber noch Darmschlingen. Der Unterkiefer

und die Schlüsselbeine zeigen die ersten Ossifikationspunkte. Der

Kopf grenzt sich viel stärker ab. Die Augen stellen Punkte dar. Mund

Und Nase sind angedeutet. An den' Extremitäten bemerkt man die

1) Kleinwä‚chter, 1. c., S. 57.
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Andeutung der späteren drei Teile. Die fast gesehwundenen Prim-
ordialnieren scheiden sich bereits in die Harn— und Geschlechtsteile.

‘Dritter Monat. In der zwölften Woche ist das Ei 9—11 cm
und der Fötus 7—9 cm lang. Er wiegt 5—20 g. Die Deziduaplatten
sind miteinander verschmolzen. Die an der Chorionoberfläche befind—
lichen Zotten beginnen zu atrophieren. Die Plazenta. hat einen Durch-
messer von 5—8 cm und ist etwa 1 cm dick. Die Amnionflüssigkeit
hat bedeutend an Menge zugenommen. Der Nabelstrang ist länger
als der Fötus und beginnt sich zu winden. Er inseriert sich tief unten
am Bauche. Der Darm hat sich aus der Nabelöffnung zurückgezogen.
Die 'meisten Knochen zeigen Ossifikationskerne. Der Hals hat sich
mehr entwickelt, so daß der Kopf vom Bunipfe abgegrenzter erscheint.
Man erkennt bereits die Rippen. Der Gaumen ist gebildet und scheidet
den Mund. von der Nesenhöhle. Der Mund ist durch die Lippen ge-
schlossen. Es beginnt die Zahnanlage. Die Finger und Zehen sind
differenziert. Man bemerkt die Anlage der Nägel. Es beginnt die
Bildung des Hodensackes und der Schamh'ppen, doch ist der Penis
äußerlich schwer von der Clitoris zu unterscheiden, da beide Organe
noch die gleiche Länge besitzen.

Vierter Monat. Der Fötus ist 10—17 cm lang und bis 120 g
schwer. Die Dezidua verdünnt sich immer mehr. Die Plazenta hatsich entsprechend vergrößert. Das Ghon'on besitzt an der übrigen
Peripherie keine funktionierenden Zotten mehr, sie sind bereits alle
atrophiert. Die Nabelschnur wird länger. Die Wharton’sche Sulze
beginnt sich in ihr zu bilden. Die Länge des Kopfes beträgt etwaein Viertel der gesamten Körperlänge. Seine Knochen sind verknöchert‚
stehen aber noch weit voneinander ab. Das Gesicht fängt an sich
mehr zu entwickeln. die einzelnen Teile desselben erhalten die ihnen
zukommende Form. Es zeigen Sich Haare. Das Geschlecht ist zuunterscheiden. Ein um diese Zeit geborener Fötue bewegt sich, in km-
warmes Wasser gebracht, einige Zeit hindurch und. macht Inspirations-
bewegungen, ohne daß aber Luft in die noch mangelhaft entwickelten
Lungen treten würde.

Fünfter Monat. Die Fötusliinge beträgt 18—27 cm, das Gewicht
280—385 g. In diesem und dem nächstfolgenden Monat ist die Meng0des Fruchtwassers relativ am bedeutendsten. Die mehr entwickelte
Haut trägt die sogenannten Wollhanre, die Lanugo und die so-genannte Hautschmiere, die Vernix caseosa. Letztere bestehtaus den abgestoßenen Epithelzellen der Haut, feinen Wollhaaren unddem Sekrete der Talgdrüsen. Der Kopf ist im Vergleich zum Rumprnoch sehr groß. Die Brust beginnt sich zu wölben. Das Gesicht
hat ein seniles Aussehen, weil das subkutane Bindegewebe noch kein
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Fett enthält. Die Augenlider trennen sich voneinander. Der Darminhalt

wird dunkel gefärbt, weil die Gallensekretion begonnen hat. Er führt den

Namen Kindspeeh, Meeonium. Um die Mitte dieses Monats

fühlt die Mutter gewöhnlich die ersten Fruchtbewegungen.

Sechster Monat. Die Fötuslänge ist 28—84 cm und das Ge-

wicht im Mittel 670 g. Der Kopf ist im Vergleiche zum Rumpfe noch

sehr groß. Die Brust wölbt sich. Die Muskeln des Gesäßes ent-

wickeln sich mehr. Die Nabelschnur inse'riert sich im mittleren Drittel

zwischen Synphyse und Processus xyphoideus. Die Augenlider heben

sich schon getrennt. Im Unterhautbindegewebe beginnt die. Fett-

ab1agerung, Die Kopfhaa,re werden länger. Die Testikel nähern sich

dem Leistenring. Die Nymphen überregen die Labien. Ein um diese

Zeit geborener Fötus bewegt sich, macht Inspirationebewegungen,

wimmert, geht aber stets binnen wenigen Stunden zugrunde.

Siebenter Monat. Die Länge des, Fötus béträgt 85—88cm und

das Gewicht desselben 1200—1220 g. Die Sylvische Furche des Ge-

hirnes liegt noch frei. Die Haut ist ebenfalls noch rot und. stark

gerunzelt. Der Kopf wird konsistenter, ist aber verhältnismäßig noch

sehr groß. Der Körper ist mit Wollhaaren bedeckt, die namentlich

im Gesicht sowie auf den Schultern dicht stehen. Die Kopfhaare

werden dunkler und sind etwa 0,5 cm lang. Die Hoden steigen bis

Zum äußeren Leistenringe herab. Da eine am Ende dieses Monats

geborene Frucht unter gehöriger Pflege und ganz besonderer Sorgfalt

zuweilen am Leben erhalten werden kann, so pflegt man einen Fötus

aus dieser Zeit als lebensfähig zu betrachten.

Achter Monat. Der Fötus ist 89—42 cm lang und. wiegt 1800

bis 1900 g. Die Oberhaut ist noch stark gerötet, das Aussehen des

Gesichtes, wegen des mangelhaft angesetzten Fettes im Unterhaut-

bindegewebe, greisenhaft„ Die Kopfhaare werden dunkler und sind

1 cm lang. Die Nägel werden wohl etwas härter, überragen aber

noch nieht die Spitzen der Finger und Zehen. Der Nebel ist höher

hinaufgerückt. Ein I-Iode ist meist schon im Skrotum. Die Labien

überragen aber noch nicht die Nymphen. Aus der Vagina entleert

sich reichlieher Schleim. Die Pupillarmembran schwindet. Die untere

Epiphyse des Femur beginnt zu verknöohern.

Bei entsprechender Pflege kann ein Aehtmonatskind am Leben

erhalten bleiben. Ein solches Kind. schläft sehr viel. Seine Körper-

funktionen gehen langsamer und schwächer vor sich. Das Kind be-

wegt sich wenig, atmet schwach, hat eine schwache Stimme, öffnet

sehwer die Augen und. kann kaum saugen. Es dauert längere Zeit,

bevor es den ersten Harn und Kot absetzt und euch späterhin

sind diese Entleerungen seltener als bei einem ausgetragenen .
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Kinde. Der Nabelsclmmrest fällt erst nach 7—8 Tagen oder noch
später ab, während dies beim reifen, ausgetragenen Kinde bereits am
3.—5. Tage geschieht. Die Körpertemperatur ist niedriger als beim
reifen, ausgetragenen Rinde, sie mißt 86—87 °.

Neunter Monat. Der Fötus wiegt zwischen 2000—2400 ;; und
ist 48—46 cm lang. Die Körpe1‘form8n runden sich, das Gesicht
Wird voller. Die Haut ist nur mehr an den Genitalien stark gerötet.
Die Wollhaare fangen an sich abzustoßen. Die Kopfhaare sind über
1 cm lang. Die Nägel der Finger und Zehen sind noch nicht voll—
ständig ausgebildet, die Kopfknochen noch eindrückbar. Die Sylvische
Furché des Gehirnes ist bereits von den Stirn- und Schläfelappen
bedeckt. Bis zum Ende dieses Monats sind nur Hauptfurchen am
Großhirne, erst von da. an bilden sich zahlreiche Nebenfurchen.

Bei gehöriger Pflege können Kinder aus dem neunten Monat am
Leben erhalten bleiben, doch ist ihr Sterbesatz immer noch ein hohen
Ihre Stimme ist schwach, und sie können nicht so kräftig saugen
wie ausgetragene.

Zehnter Monat. In den ersten Wochen dieses Monats ist der
Fötus 45—47 cm lang und besitzt ein Gewicht von 2400—2500 g.
Die Wollhaare stehen noch auf den Schultern und Wangen. Die Nägel

- überragen noch nicht die Fingerspitzen. Die Ohr- und Nasenknorpel
fühlen sich noch häutig und weich an. Allmäihlich nimmt der Fötus
die Eigenschaften des ausgetragenen, reifen Kindes an.

Die angeführten, den einzelnen Monaten zukomnnonden Maße und
Gewichte haben nur die Bedeutung von Durchschnittsvserten, die durch

die "Rasse, die erbliche Anlage, angeborene Krankheiten und dergleichen
mehr im einzelnen Falle nicht unwesentlich beeinflußt werden. Ahl-
feld gibt nach den einzelnen Wochen folgende Durchschnittswerte an:

27. Woche 1142 g Gewicht und 86,8 cm Länge
28. .. 1685 „ „ „ 40,4 „
29. ., 1576 „ 89,6 .. „
80. „ 1868 .. „ 42,0 .,
31. ‚. 1972 .. „ 48,7 „
82. 2107 ,. .. „ 48,4 ., ‚.
88. „ 2084 „ 48,88 ..

_84. 2424 .. 46,07
85. 2758 ‚. 47,5
86. „ 2806 „ 48,8 ..
87. „ 2878 ., „ 48,8 ., .,
88. „ 8016 „ „ „ 49,9 .. „
39. ., 3321 50,6
40. 3168 „ 50,5 .,
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Die Gewichtsverhältnissé der Plazenta sind ungefähr folgende:

Gewicht der Plazenta im 8. Monat 28,5 g

„ „ „ „ 4. „ 80—50 „

„ „ „ „ 5. „ 125—300 „

„ n „ „ 6 „ 225—455 „

n n „ „ 7- „ 210—450 „

„ „ „ 81 „ 400—700 „

„ „ „ „ 91 ., 700—850 „

„ „ „ _ „ „ 10. „ 450__750 „

Die Plazenten Mehrgebärender sind. durchschnittlich um 100 g

schwerer als die Erstgebärender. '

Lebensfähigkeit oder Lebensunfähigkeit der nicht aus—

getragenen Frucht: Eine solche, die weniger als 2800 g, aber mehr

als 1700g wiegt, kann, vorausgesetzt, daß sie nicht von einer kranken

Mutter stammt oder nicht selbst an ‚einer angeborenen schweren

Krankheit (wie z. B. an Syphilis) leidet, bei sorgsamer Pflege, unter

' halbwegs günstigen äußeren Verhältnissen in der Regel am Leben

erhalten werden, während eine noch'leichtere nur ab und zu aus-

nahmsweise am Leben bleibt. '

Zu einer weiteren Sicherung des Alters der Frucht sind einige

Angaben von Toldt über die’ Beschaffenheit der embryonalen Knochen,

besonders des Schädels, anzufügen 1). - .

Ein embryonaler Schädel, der die Kriterien eines solchen trägt

(rauhe poröse Beschaffenheit der Knochen, radiär, faseriges Gefüge,

feine ausgefaserte Ränder der Knochen des Schädeldaches) und dessen

I-Iorizontalurnfang nicht mehr als 18:—19 cm beträgt, und. an dem

nur die Zahnscheiben für die mittleren Schneidezähne vorhanäen

sind —— oder selbst diese fehlen —, hat den 6. Embryonalmonat noch

nicht überschritten. Betrb;gt hingegen der Horizontalumfang mehr als

20 cm und. sind échon die Spitzen des ersten Milphmahlzahnes und

etwa, auch die der" Eckzähne ossifiziert, so ist mit größter Wahr—

scheinlichkeit auszumgen, daß er naindestens in den 7. Monat ein-

getreten ist.

In den späteren Monaten der Fötalperiode erfolgt unter anderem

die Glättung der Knochen am Schädeldaohe, besonders an den Höcl;ern

des Stirn— und Scheitelbeines, und ferner die Bildung des karotischen

Kanals an dem Felsenbein, welcher noch im 7 . Monat nur durch eine

eeichte Furche angedeutet war.

1) Toldt‚ Die Knochen in gerichtsä,rztlicher Beziehung, in Maschkas Hand-

buch (1. ger. Medizin. Bd. 8, S. 483.

Lewin, Fruchtabtreibung' durchGifte usw. 4.Aufl_ 15
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Ein Schädel, an dem die Scheitelbeine in der Pfeilnaht noch durch

einen beträchtlichen Zv'vischenraum getrennt sind, an dem die drei-

eckige und die vordere Schläfenfontanelle noch weit offen sind und

die Kronenfläche des ersten Milchmahlzahnes noch nicht fertig ge-

bildet ist, kann, wenn der Horizontalumfang weniger als 80 cm beträgt,

nicht als der einer ausgetragenen, reifen Frucht angesehen werden.

Iin letzten Fötalmonat verschwindet die radiär-faserige Beschaffen-
heit der Oberfläche an den platten Sehädelknochen mehr und mehr,
namentlich in der Nähe der Bänder und an den Höckern. Die Knochen-
ränder berühren sich in der Mehrzahl der Nähte. Die beiden Keil-
beinkörper sind in der Regel verschmelzen.

Findet man an einem Schädel die Ränder der platten Knochen
von der angegebenen Beschaffenheit und ganz nahe aneinander gerückt
(mit Ausnahme an der großen und an den Schläfenfontanellen), ist
die Intersphenoidalfuge geschlossen, der Paukenring mit der Schläfen-
beinschuppe verschmolzen, und ist die Kronenfläche des zweiten
Milchmahlzahnes mindestens teilweise gebildet, so kann ein Schädel
selbst bei einem Horizontalumfeng von 81—32 cm als der einer reifen,
ausgetragenen Frucht angesehen Werden.

Die Ältersbestimmung am Rumpf- und Extrenfitätenskelett hat
für die hier in Frage kommenden Embryonen folgende Grundlage:

Im Fersenbein fällt die erste Einleitung zur Verknöchemng
d.h. die Entstehung des Verkalkungspunktes, in das Ende des 6. oder
in den Anfang des 7. Monats, und der eigentliche Beginn der Ver-
knöcherung in den Anfang oder in die Mitte des 7. Monats. Der
Knochenkern wächst dann stetig und beträgt in der Mehrzahl der
Fälle im längeren sagittalen Durchmesser:

im 8. Monat . . . . zwischen 4,2 und 7,5 mm .
„ 9. ., . . . . „ 7,5 „ 9,5 „

” 10“ 35 ' ' ' ' " 810 „ 10,5 ."
„ eusgetaragenen Kind „ 9,5 ., 18,0 „

Im Sprungb ein beginnt die Verknöcherung gewöhnlich um die Mitte
des 7. Monats. Der Knochenkern\mißb im sagitta‚len Durchmesser:

im 8. Monat . . . . zwischen 2,0 und 5,0 mm
‚1 9° „ - - — - n 852 n 5,7 !.'
71 10' H ' ' H 6,5 !! 9,0 ”
„ ausgetragenen Kind „ 7,0 „ 10,0 „

Im Würfelbein entwickelt sich ein Verkallmngs- und ein Ver-
knöcherungspunkt in der Mehrzahl der Fälle kurz vor dei Geburts-
reife. Im 9.Monat oder früher sah ihn Toldt nie, doch fehlt er nicht
selten bei entschieden ausgetragenen Früchten.
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Der Knochenkern der proximalen Epiphyse des Schien—

beins scheint sich ausnahmslos erst im 10. Monat zu entwickeln.

Sein Wachstum vor der Geburt scheint erheblichen individuellen

Schwankungen zu unterliegen.

Der Knochenkern der distalen Epiphyse des Oberschenkels ent—

steht in äußerst selténen Fällen im S., öfters aber im 9. Embryonal-

monat, und pflegt während des 10. Monats zwischen 2,5 und 5 mm,

an reifen Neugeborenen zwischen 8 und 7 mm längsten Durchmesser

zu besitzen.

Zusammenfassend sieht Toldt folgende Sätze als berechtigt an:

1. Ein Knochenkern von mehr als 8 mm längstem Durchmesser

im Fersenb ein läßt mit größter Wahrscheinlichkeit darauf schließen,

daß die Frucht den 6. Monat überschritten hat. Der Schluß ist um

so sicherer, wenn sich gleichzeitig im Sprungbein der Beginn der Ver-

kalkung oder Verknöcherung nachweisen läßt.

2. Ein Knochenkern im Würfelbein oder in der proximalen Epi-

physe des I-Iumerus gestattet mit größter_ Wahrscheinlichkeit den

Schluß, daß die Frucht sich mindestens im 10. Embryonalmonat be—

funden hat. Weniger sicher würde sich dies aus dem Vorhandensein

des Knochenkerns in der proximalen Epiphyse der Tibia schließen

lassen. -

Für die Sicherung der Diagnose auf Abort muß auch auf grobe

Verletzungen des Fötus geachtet werden. Eür gewöhnlich werden

solche nicht zu finden sein. Die Untersuchung des Eies in einem mit

‘ Wasser gefüllten Gefäß schlägt schon Hippokrates vor 1).

Ein besonderes Gewicht ist auf die chemische Untersuchung

des Abortiveies zu legen, für den Fall, daß 'em eine Abtreibung

durch Gifte gedacht wird. Dit der Austausch von Giften —— man

kann sagen von allen Giften —— zwischen Mutter und Kind anstandslos

vor sich geht,‘ so ist die Möglichkeit vorhanden, durch Verarbeitung

des ganzen Materials, einschließlich des noch erhältlichen Blutes, das

Gift zu erkennen. Es sind hierbei die Kautelen zu beachten, die ich

Oben bezüglich der Untersuchung mütterlicher Leichenteile hervor-

gehoben habe.

3— Die Untersuchung von Giftresten hat auf chemischem

bzw. botaniscth Wege vor sich zu gehen, und wird meistens ge-

nügende Aufklärung liefern.

1) I—Iippokrates, JIte cragmbv, Ed. Littré, T. VIII, p. 70. „w‘ämv 1:1‘11)

Udgna ég iföcog épßaßäv, anem6‚wevog év z'q? Matt eögfiaetg é’y_‚ew 7rowza

MéÄeoc . . .“
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VIII. Die Abtreibungsmittel historisch und

' ethnographisch betrachtet. ‘

Die zur Hervorrufung von Abort bei den verschiedenen Völkern
in den verflossenen Zeiten benutzten medikamentösen Stoffe sind
sehr verschiedenartig. In der neueren Zeit werden vielfach ganz andere
Mittel zu diesem Zwecke gebraucht als im Altertum. Fast jedes
Land und jedes Volk hat seine besonderen Abortiv-
mitte], wobei, da es sich hier wesentlich um Pflanzen handelt, die
Flora der betreffenden Länder eine Hauptrolle spielt.

Es känn keinem Zweifel unterliegen, daß, wenn auch Aberglaube
und falsche kausale Beobachtungen oft genug früher Veranlassung
dazu gegeben haben, in harmlosen Einflüssen die Erreger von Wehen
zu erblicken, doch den folgenden Angaben in vielen Fällen zuverlässige
praktische Erfahrungen zugrunde lagen, denen in neuester Zeit auch
vielfach eine positive experimentelle Stütze zu Teil geworden ist. Nicht
schwer dürfte es fallen, bei solchen Gifteinflüssen die Art des Zu-
standekommens der_ Fruchtabtreibung auch wissenschaftlich zu be-
gründen.

Bei den nahen Beziehungen zwischen Orient und Okzident, und
den okzidentalen Ländern, vor allem Rom und Griechenland, zu ein-
ander, Wird es leicht vemtändlich, daß viele Arzneimittel der Volks-
medizin und solche der ärztlichen Wissenschaft als genwinmmer B68itß
in den alten Mitteilungen zu finden sind. Trotzdem ergänzen sie
sich in vieler Beziehung und sind deuhalb in ihrer Vollständigkeit
anführungswert.

Es zeugt von einer beträblichén Unkenntnis to:<ikologischer Er—
kenntnis und Erfahrungen, chemischen Abortivmitteln von vornherein
einen Abtreibungserfoig abzusprechen. Seit Jahrtausenden sind um
zählige Leibesfrüchte damit aus dem' Uterus entfernt worden und auch
heute werden, besonders auf dem Lande, noch genug davon durch
solche Stoffe zur Ausstoßung gebracht Ein sehr großer Teil von ihnen
ist Träger hoher Energieen, die, einmal im Körper zur Entfaltung
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gekommen, auch Funktionen von gewissen, in der Dynamik der Ab-

treibung in Frage kommenden Faktoren euszulösen vermögen, sowohl

dann, wenn _in einmaliger jäher, besonders aber in wiederholter Be-

einflussung eine Einwirkung veranlaßt wird. So wie durch andere

chemische Energien können auch hier Nervenapparate sowie Muskeln

direkt oder als Abhängigkeitswirkung zu einer Funktionsäinderung in

irgendeinem Sinne veranlaßt oder eventuell durch ähnliche Leistungs-

änderungen auch der Fötus bis zur Vernichtung getroffen werden, da‚

solche Gifte von der Mutter auf ihn übergehen.“

Die Mutter braucht dadurch in ihrem Allgemeinzustand nicht not—

wendig geschädigt zu werden: Die Möglichkeit hierfür wächst freilich

mit der Höhe der eingenommenen Dosis und der speziellen toxischen

Energie des Stoffes. Die Erfahrungen sind aber auch feichlich darüber

vorhanden, daß der Abort sich unter Umständen vollzogen hat, die

eine nicht größere Gefahr in sich schlossen als die Auskratzung oder

andere instrumentelle Eingriffe in die Gebärmutter.

Die Wahrscheinlichkeit des Erfolges ist bei richtiger

Anstellung der Ausführung mit zweckmäßigen Mitteln

vorhanden, eine Sicherheit nicht.

]. Abtreibungsuüttel im Altertum.

Afrika.

Wie ich schon erwähnte, gibt es im Papyrus Eher“) Vorschriften

für Fruchtabtreibung. Dort heißt es: „Es beginnen die Mittel, zu

bereiten für eine Frau, zu bewirken, daß die Frau das Empfangene

ausleert im 1., 2. oder 8. Zeitabsohnitt: Frucht von Acanthus, Zwie-

beln (‘)) und Datteln, _zermahlen, zerreiben in einem Gefäß mit; Honig,

Charpie damit besprengen und in ihre Scheide bringen.“ '

Besonders beliebt scheinen diese Einbringungen gewesen zu sem,

(ia dafür mehrere Vorschriften gegeben werden:

„Bedec-ken des Unterleibs mit einer Masse aus gleichen Teilen See-

salz, weißeni Weizen und Sohilfrohr oder Einführen ‘in die Scheide

einer Kugel aus gleichen Teilen von Fenchel, Weihrauch, Knoblauch,

„Sert“-Suft, frischem Salz und. Wespenkot und anderes mehr.“

Aber auch Abtreibetränke werden bezeichnet, z. B. aus Pfefferminz,

Cassia—Körnern und Wein.

JL) Joachim, Papyrus Ebers 1890, S. 168 ff.
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Asien.

Die Indier gebrauchten, wie Susrutasl) uns überlieforte, folgende,
für die einzelnen Schwangerschaft8monate geeignete Stoffe:

Für den 1. Monat: Glycyrrhiza. glabra, die Samen von
Tectona grandis, Asclepias rosea, Pinus Dévadäru.

Für den 2. Monat: Oxalis (a.smantasa), Sesamum orientale,
Piper longum, Rubia. manjista, Asparagus racemosus.

Im 3. Monat: Hedysarum gangeticum, Asclepias rosea,
Cardiospermum halioacabum und Echites frutescens.

Imf 4. Monat: Panicum dactylon, Echites frutescens,
Mimosa octandra, Hibiscus muta.bilis und Glycyrrhiza
glabra.

Im 5. Monat: Solanum Jacquini mit Gmelina arborea‚
Kelche und Rinde von Mimusops Kauki und Butter.

Im 6. Monat: Hedysarum lagopodioides, Pavonia odo—
rata, Moringa guilandina, Flacourtia cataphracta und
Lycopodium imbricatum.

Im—7.Monatz Trapa bispinosa, Fasern und Früchte der
Nymphaea odorata, Scirpus Kysoor, G1ycyrrhiza glabm
und. Saocharum candidum.

Im 8. Monat: Crataeva, valanga, _Solanum Jacqüini, Aegle
Marmelos‚ Trichosantes dioica, Saccharum officinarum, die
Wurzeln von Solanum nigd’hakam, mit Milch zubereitet.

Im 9. Monat: Glycyrrhiza glabra, Panioum dactylon‚
Asclepias rosea, Echites frutescens.

Im 10. Monat: Milch mit Zingiber aridum und Asclepiü$
rosea, G1ycyrrhiza. glabra und Pinus Dévadaru.

Europa.

. Was im alten Griechenland an Mitteln verwendet wurde, dieauf den Uterus, entweder zur Beförderung der Menstruation oder zur
vorzeitigen Entfernung des lebenden oder abgestorbenen Fötus oderauch zur schnellen Beseitigung der Nachgeburt wirken, lehren unsdie Hippokratischen Werke. Es ist zweifellos, daß die große Fülle
der in ihnen niedergelegten Stoffe und ihre immer wieder durch
neue Kombinationen, Dosierungen oder Anwendungsformen übel"-

JL) Susrutas, Ayurvedas Ed. Hessler, Erl. 1847, T. II, 13.47.
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raschende Mannigfaltigkeit nicht von einem einzelnen Menue er-

sonnen sein können. Sie stellen vielmehr das zusemmengefaßte end-

1iche Ergebnis einer uralten Volks- und Ärzte- Therapie der, von

der vieles wohl nicht ursprünglich auf griechischem Boden erwachsen,

sondern von fern her, besonders aus Kleinasien, herangebracht

wurde.

Von menstruationstreibenden Stoffen sollen nur einige erwähnt

werden, um zu zeigen, daß die Wirkungsrichtung derselben die gleiche

wie bei denjenigen ist, die als wehenerregénde angeführt werden. So

wird z. B. ein weiniges Getränk aus Peucedanum (Peucedanum

officinale), Pana'kes (Ferula Opoponax) und Päonienwurzel

empfohlen. Lorbeeren, Ochsengelle‚ Safran, Castoreum,

Nesselsamen sollen "dem gleichen Zwecke dienen.

Zur Einbringung in die Vagina werden mit eingehenden Vor-

schriften für die Herstellung u. &. angegeben 1): eine Mischung von

Koloquinten, Silphium, (Ferula—Arten), Nitrum und -Myrrha

oder zerriebene Bauten- und Kohlhlättef in entsprechender Zu—

richtung, ferner Koloquinten, Artemisia, Zypressenfrucht,

Weihrauch, Abrota.num (Artemisia Abrotanum resp. San-

tolina Chameecyparissus), Elaterium, Myrrha, Canthariden,

Ricinus —— wahrscheinlich dessen Seinen — u, a. m.

Für die Abtreibung der toten Frucht wird 11. a. vorgeschrieben

innerlich einzunehmen: Stiergalle in Wein, Bubie (Krapp)

und Wachholder mit Wasser, oder zerriebene Flußkrebse mit

Ampher (Eumex), Raute und Ofenruß in I-Ionigwasser zu neh-

menß)‚ oder Ranunculus und Elaterium in dünnem Weinessig,

Oder gelbe Veilchen und Portulac-Semen mit Weißwein. Zur

Herausbet‘örderung eines 1ividen Kindes soll ein weiniges Getränk von

Veratrum nigrum und Myrrhe dienen.

Abtreibungen sollen auch bewirken: ein mit Essig hergestelltes

Getränk aus Ranunoulus (ßa‘tgcéxnov— Banunculus asiaticus L.

oder eine andere Art) und Ele’oerium, oder ein mit Wein oder

Hundemilch bereitetee Getränk aus Silphium und Kresse_ (Lern—

dium sativum), oder Staphisagria (Delphinium Staplnsagrm)

in Wasser, oder Populus nigra. oreticar in Wein, oder Portdlac-

Samen (Portulacca setiva L. ävögdxm7) in Wein, oder Pimpinelia

1) Hip1mkra‚tes‚ Opera omnia. Ed. van der Linden, Lugd. Bat. 15365.

flag), yvvamelng q;örnog‚ Cap. LXVI, p. 402; Cap. CIV, p. 411; Cap. XXIX,

P 375 u. 377. *

=‘) Ibid. Heel vaamslcw, Cap. CXXVIII, p. 519; Cap. CIX, p. 502;

Cap. CX, p. 4303; Cap. CVIII, p. 498.
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anisum L. (déveaov), oder ein mit Galbanum (xczÄßoim) und Myrrhe
durch Kochen hergestellter ‚weiniger Auszug eines harzigen Kienspans,
oder ein Trank aus Porree-Saft mit Conyza (Erigeron viscosum
oder eine andere Art), oder ein weiniger Auszug von Helxine (Con—
volvulus arvensis), oder ägyptisches Salz mit Koloquinte und Honig,
oder eine Abkochung der Wurzel von Tussilago Farfara L.
(ßéxrov), oder Wurzeln und. Blüten von Matriearia Chamomilla L.
eödvfhypaov), oder ein Getränk aus der Wurzel von Cyperus escu-
lentus (oÄoxovlug), Senebiera ooronopus L. bzw. Trapa natans L.,
oder Aristolochia (&gunoÄdxm), die, verschieden, als: Aristoloehia
Clematitis L. oder A. rotunda, A. longa, A. palh'da, A. boetica usw.
gedeutet wurde.

Den gleichen Zweck wie die innerlichen sollen zahlreiche, äußer-
lich anzuwendende einfache oder zusammengesetzte Mit-
tel erreichen. Sie tragen fast alle den Charakter der Reizung bzw.
Entzündung erregenden, die auch wirklich geeignet sind, bei ent-
sprechender Disposition den gewünschten Erfolg herbeizuführen.

Eingebracht sollten u. 5». werden: Korianderwurzel mit
Netopos (Bittermandelöl?)‚ oder Galbanum in Leinwand gewickelt
und in Wachholderöl getaucht, Eingießungen von Porree- und
Petersiliensaft mit Fett und Harzlösungen, oder von Crocus mit
Gänsefettfi, oder das Innere von Kürbis rnit Wachholdertee ver-
rieben, auf Wolle gestrichen '1md mit Hilfe einer Feder eingeführt, oder
Aufgüsse von Wachholder (629348111909), d.h. Juniperus communis L.,
oder schwarze Nie8wurz in Wolle gewickelt, oder schwarze Nies-
wurz, Ganthariden und Gonyza (Berufskraut, Erigeron) als Zäpf-
chen, deren Spitze mit Wachholderharz bestrichen wurde, oder Chry-
santhemum coronarium L. (ßodvßepaov xÄcogdv, Buphthalmon des
Dioscorides), als Tampon, oder eine in Maza (eine Art; Teig)“ ein-
geknetete Dosis Elaterium als Mutterzäpfchen, oder auch Zäpfchen
aus A1aun, Myrrha, Veratrum nigrum und Wein, oder aus
Kupferfeilspänen (zocßxoö éwai‚mch), die in weiches Leinen gewioke1t
an den Muttermund gelegt werden sollten, oder Nitrum (Soda) mit
Herz gekocht und. mit Hühnerfett gemischt, oder Koloquinten rnit
Mäusedreok, oder Canthariden mit Senebiera. coronopus bzw.
Trapa natans (zgzßößog nagon9ußdao‘wg), oder die Wurzeln von Chen-
drilla juneea (xauozrléowog 11‘7v él5‘ml), oder Sempervivum tec-
torum (xgwaévflepaov 26 €:»; 1431} olnlaw qovd‚uevov) usw.

Zum Austreiben der Nachgeburt werden empfohlen: äthio-
pischer Kümmel in Wein zu trinken und Seseli (Seseli tortuo-

1) Ibid— Edit» Littré, Tom VIII, P-184: „ngöuov tg[1/Jdg 118701! 8001: (5ÄM‘W
&: ozéocu . . .“
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sum), ein weiniger Auszug aus fünf Canthariden, denen Flügel,

Beine und Kopf abgerissen worden sind, mit Tribulus (Trapa.

natans), Kamillen und Tintenfisch-Eiern, Seeigel, verrieben

in Wein, oder Vitex alba (äyvog Äevm7, Vitex agnus gastus),

Conyza oder Galbanum mit Cedernöl äußerlich.

Die angeführten Mittel stellen nur einen kleinen Teil der bei

Hippokmtes verzeichneten dar. Sie lassen auch schon durch die

Sorgfalt der Durcharbeitung der Dosen und der Bereitungsmethoden

erkennen, daß sie nicht ein theoretisches Dasein führten, sondern recht

häufig praktisch verwertet wurden.

Dioskorides, der bedeutendste Pharmakolog des ganzen Alter—

tums, der mit dem naturwissenschaftlichen Wissen auch therapeutische

Erfahrungen verband, führt in reicher Zahl Abortiva. auf, die er

wahrscheinlich nicht nur in Rom, sondern auf seinen mannigfachen

Zügen als römischer Militärarzt kennen gelernt hatte.

Es ist wahrscheinlich, daß er, wie Plinius, sich auch auf andere

frühere Mitteilungen, die uns leider verloren gingen, und nicht allein

auf I-Iippokrates stützt. _

Eine nichii unmsentliche Rolle spielen bei ihm die äußerlichen

Mittel, die entweder an den Genitalapparat befestigt ‚oder in ihn in

Form von Zäpfchen eingebracht , oder zu Räucherungen an ihm benutzt

wurden.
_

In letzterer Anwendungsform begegnet man bei ihm dem Schwe-

fel, der für diesen Zweck verbrannt wurde, also als schweflige

Säure wirkte. „]?artus usti nidore extrahit.“

Von anorganischen Stoffen wurde noch Alaun in die Vagina resp.

an den Muttermund gebracht, sowohl um die Empfängnis zu

Verhüten, als auch um Abort zu veranlassen.

Unter den pflanzlichen Mitteln wird den folgenden eine abortive

oder die Menstruation treibende Wirkung zugeschrieben 1):

Lupinen mit Myrrhe und Honig im Stuhlzäpfchen. Cyclamen

3011, aufgebunden‚ sicher die Geburt beschleunigen. Die Blattstiele

des Efeu, mit Honig bestrichen, und in die Vagina eingeführt,

wirken fruchttreibend, ebenso das geschabte Centaurium majus

(Centaurea Gentaurium L.) oder sein Saft und Centaurium minus,

(Erythraea Centaurium Pers.) ferner die Enzianwurzel als Kol-

lyrium eingelegt, die zarten Wurzeln der Becoharis (Gna-

1) Dioskorides‚ comm. ab Egnatio Veneto, 1516. Cap. 958, 103, 397,

415, 432, 433, 417, 475, 484, 524, 554, 590,_632, 688, 23, 97, 120, 160, 153, 460,

461, 468, 480, 485, 536‚538‚ 564, 568, 577, 597, 729.
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phalium sanguineum oder Echinm), die man in die Scheide
bringt, Pastinaca (Daucus Carote) in derselben Anwendungsart,
Galbanum als solches oder als Räucherung eingeführt, Artemisia,
von welcher Abkochungen zu Bähungen benutzt wurden, um schneller
Kind und Nachgeburt herauszubefördern, Bubia (Rubia 1ucide),
die in irgend einer Form äußerlich an den Genitalien gebraucht,
Monatsfluß, Kind und Plazenta treiben sollte, die ähnlich wirkenden
Anchusa (A. tinctoria) und Heliotropium (H. villosum) und
schließlich die Mandragora, die für sich allein äußerlich angewendet
die Frucht austreibt (per se appositus locis semjobolo menses trahit
atque partus).

Noch zahlreicher sind die innerlichen Mittel, denen abortive
Wirkungen zugeschrieben werden. Soweit Wir auch heute noch durch
sie eine solche Wirkung als erzielbar annehmen, ist sie auf Erzeugung
einer stärkeren Blutfülle im 'Unterleibe, besonders in den Organen des
kleinen Beckens zurückzuführen. Die folgenden stellen die wesentlichen
der von Dioskorides angegebenen dar:

Periclymenum, eine Lonicera-Art‚vielleicht Lonicera Etrusca
L., oder auch, was unwahrscheinlich ist, Convolvuius arvensis‘
Bo), Ammoniaoum, Castoreum (zu 2 Drachmen) mit Pulegium ge-
nommen, Cicer sativum, die Blätter von Sium (Anagallis aqua-
tica oder Sium latifolium), Dracontia (Arum Dracunculus), vonder 30 Körner in saurem Wein getrunken Abort machen sollen (triginta
ejus grana si in posca bibantur abortus inferunt), oder auch äußerlich
anzuwendende Collyrien, Pfeffer, Pulegium (Mentha Pulegium),
Dictamnus (Origanum Dictamnus), der besonders die tote Frucht
in jeder innerlichen oder äußerlichen Anwendungsform ausstoßen Soll‚‘
ebenso die Wurzel von Gentiana1utea als Tampon, ferner Thymus(Satureja capitata), Panaces I—Ieracleurn (Ferula 0popanex),von der die Tötung der Frucht bewirkt werden soll, Ruta, Seseli(Seseli tortuosum), Glinopodium (Cl. vulgare), Chamaedry8(T eucrium Ohameedrys), Conyze (Erigeron-Arten), deren Blüten
und Blätter stockende Menstruation und die Auestoßung befördern, undderen Saft in die Geschlechtsteile gebracht, ähnlich Wirkt, Leucoium
(Cheirantus Gheiri‚ Goldleck), die das gleiche erzeugt, wenn2 Drachmen Samen in Wein innerlich genommen oder mit I-IOnig
äußerlich verwandt werden, Onosma (Lithospermum‘ purpureO-coeruleum oder Anchusa undulata), die ähnlich wirken soll,wenn die Blätter mit Wein eingenommen werden‚Anagyris (Anagyri$foetida L.), von der eine wehentreibende Wirkung in Dosen voneiner Drachme behauptet wird, Myrrhie (Myrrhis odorata) undschließlich der Kot der Bergziegen, der mit Gewürz genommen
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Menstruation und Fötus treiben, und der Geierkot, der als Räuche-

rung das Gleiche tun soll.

Eine besondere Stelle fand die Angabe, daß ein Abortiv-Wein

(vinum phtorion, gm%gzog éußpöwv ofvog)1) dadurch entstehen könne,

daß man neben die Weinstöcke Nieswurz, Scammonium oder die

Purgierwinde pflanze. Die Weinstöcke nähmen dann die Kräfte dieser

Pflanzen auf. Ein aus solchen Trauben bereiteter Wein töte die

Frucht, wenn die Schwangere, die vorher erbrachen haben muß,

nüchtern davon 8 Becher verdünnt tränke.

In einem Korollar zum Dioskorides aus späterer Zeit wird auch

der viel befabelte „Lepus marinus“, der Meerhase, d. h. Aplysia.

depilans L. als Abortivmittel, im Anschluß an eine entsprechende

Angabe des P1ini_us genannt. Eine Schwangere sollte bei dessen An-

blick abortieren 2).

Aus Rom werden uns nicht in vollem Umfange die Mittel und

sonstigen Eingriffe mitgeteilt, die von den berufsmäßigen Abtreibern

benutzt worden sind. Es würde sonst ein interessanter Einblick da-

durch zu erlangen gewesen sein in den Grad der Sicherheit, mit der

die Abtreibung bewerkstelligt wurde.

Eine genügende Anschauung von dem Umfange und den Vor-

stellungen, die man damals mit der Wirkungsart der hierhergehörigen

Mittel verband, liefern jedoch außer denen des Dioskorides die

Mitteilungen des Plinius, der in seinen Darstellungen medizinischen

und andersartigen Wissens, wenn ihm auch manches Falsche mit

unterlaufen ist, dennoch den Anspruch auf Beachtung, besonders auf

' therapeutischem Gebiete, erheben darf.

Drei Gruppen von abtreibenden Mitteln lassen sich auch aus seinen

Berichten konstruieren, die vielfach die gleichen wie bei Diosko-

rides sind:

1. Mittel, die auf Aberglauben beruhen und die er teilweis auch

als solche auffaßt,

2. solche, die äußerlich an und. in den Genitalapparat eingebracht,

wirken sollten, und.

3. Stoffe, die innerlich aufgenommen, die Frucht abtreiben.

———-—

1) „Vinum phtorion diotum quoniam abortus oommittat, partusque

Pel'imat.“

*) Ghermolai Barbari Corollarii ad Diosooridem, libr. II, Cap. CGXX.

„Venenum, id est aliis cibo aliis potu-, a.].iis contuitu. Siquidem gravida‚e si

feminam‚ ex eo genere adspexerint: 00nfestim nausea et redundatmne

stomachi vitium fatentur, ac deinde abortum faoiunt.“
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Er, wie nach ihm viele andere, machte eine Unterscheidung
zwischen der abtreibenden Wirkung auf die lebende und die tote
Frucht, resp. die Plazenta.

1. Um die erste Gruppe zu kennzeichnen, werden die folgenden
Zitate genügen:

„Was die Lais und Elephantisl) Widersprechendes von ab—
treibenden Mitteln berichten, z.B. von der im Menstrualblut ab-
gelöschten Kohle, der Wurzel der Brassica, Myrte, Tamarix
usw. und was sie sonst noch für wunderbare Dinge erzählen, worüber
sie selbst noch im Streite sind, indem die eine das als fruchtbar-
machend bezeichnet, was nach der anderen Unfruchtbarkeit bewirkt ——-
alles dies tut man besser gar nicht zu glauben 2).

Geht eine Schwangere über eine Viper, so Wird sie abortieren ")-

Nicht weniger wunderbar ist das, was über den Meerhasen be-
richtet wird. Wenn Schwangere denselben und namentlich ein Weib-
chen, auch nur erblicken, so fühlen sie bald nachher Übelkeit, müssen
erbrechen und abortieren alsdann 4).

Wenn eine Schwangere über die Wurzel von Cyclamen (Cy-
clamen graecum Lamark.) hinwegschreitet, so soll sie ahor-
tieren“).

Um die Nachgeburt herauszubringen, reicht men Gasto-
reum mit Panax in vier Bechern Wein. Wenn aber eine Schwangere
über Gastoreum oder einen Biber geht, soll sie abortieren “).“

Auch der Geruch ausgelöschter Lampen ist sehr oft die Ursache
unzeitiger, Geburten.

2. Zu der zweiten Gruppe gehören manche recht energische
Mittel, deren Wirkung in der angegebenen Anwendungsmethode ge-
legentlich wohl auch durch Erregung einer auf das Innere des Uterus
sich fortpflanzenden Entzündung zu einer abortiven werden kann.

„Neich griechischen Angaben 5011 das Riechen an den Samen von
Arum (Arum Dracunculus) schon Abort machen. Legt man Arum

1) Wahrscheinlich zwei sohriftstellernde Hebammen. ‘
2) Pfinii Historiae Mundi, Basilae 1554. Lib. XXVIII, C. 011, 19.499.
3) Ibid. Lib. XXX, C. XIV, p. 543: „Viperam mulier pmegnana si trans-

cenderit abortum faciet.“
“) Ibid. Lib. XXXII, C. I, p. 558.

_ “) Ibid. Lib. XXV, 0. IX, 1). 458: „Suum tamen veneum ei est, tradunfique
31 praegnans radicem transgrediatur abortum fieri.“

“) Ivid. Lib. XXXII, C. X, 13.570: Auch wer Onosma echioides L. äß9,
oder über sie wegschritte‚ sollte abortieren (Lib. XXVII, G. XII, 1). 488)-
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um die Geschlechtsteile herum, so schafft es die Früchte aller Tiere

heraus 1).

Die Sabina treibt auch in Zäpfchen und in Räucherungen tote

Leibesfrüchte ab 2).

Die Wurzel der Panax wird eingebracht, um den Abgang der

Nachgeburt und toter Kinder zu befördern 3).

Elelisphacos (Salvia pomifera) in die Geschlechtsteile ein-

gebracht, befördert den Abgang toter Kinder 4).

Durch Räuchern mit der Rinde der Palme Elate wird das Haar

geschwärzt und die Leibesfrubht abgetrieben 5)“.

8. Die dritte Gruppe umfaßt vorzugsweise Pflanzen mit äthe-

rischen Ölen oder scharfstoffigen I-Iarzen.

In Achaja, besonders um Cerynia soll der Wein die Frucht ab-

treiben, auch selbst wenn Schwangere nur eine Traube essen. Die

_ Trauben unterscheiden sich im Geschmack nicht von anderen.

Die Sapa, ein auf 1/3 eingekochter Most, treibt, mit. Zwiebel ein-

genommen, tote Leibesfrüchte und unzeitige Geburten ab.

Die Zichorie (Cichorium Intybus) zeigt sich zur Reinigung

der Frau so wirksam, daß sie sogar im Dekokt tote Früchte

abführt.

Das Kauen des rohen Stengels der Brassica (oleracea) befördert

auch den Abgang toter Föten °). _

Nach der Olympias aus Theben ") treibt die Wurzel der Malva

mit Gänsefett gereicht, die Leibesfrucht ab 8).

E1aterium bewirkt bei schwangeren Frauen Abort °).

1) Ibid. Lib. XXIV, C. XVI, 13.448: „Partus omnium animalium extrahit

imtume circumlitum . ‘ ‘

“) Ibid. Lib. XXIII, C. XI, 1). 439: „Partus emortuos apposita extrahit et

suffitu.“ Ich glaube, daß hier wie an anderer Stelle „adponere“ das Ein-

bringen in die Scheide voraussetzt.

3) Ihid. Lib. XXVI, G. XV, p.477.

‘) Ibid. Lib. XXII, C. XXV, p. 418.

°) Ibid. Lib. XXIII, C. V, 19.424: „Capillum denigrat* suffitu et partus

extrahit.“ ‘ .

“) Ibid. Lib. XX, C. IX, p. 365: „Crudus quidem ca.ulis si mandatur, partus

qlloque emortuos pellit.“

7) Eine literarische Hebamme.

3) Ibid. Lib. XX, C. XXI, p. 377. Die Pflanze scheint als Echolicum, mit

Wein'gekocht, gebraucht worden zu sein.

“) Ibid. Lib. XX, C. II, p. 359.
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Mit schwarzem, süßem Weih getrunken, treibt die Raute nach
Hippokrates Nachgeburt und tote Kinder ab 1).

Pulegium treibt abgestorbene Früchte ab 2).

Thymian eignet sich für tote Leibesfrüchte, wenn man ihn mit
Wasser auf 1/3 eingekocht, eingibt 8).

Anthemis (A. tinctoria, A. rosea u.a. m.) treibt tote Kinder
ab und befördert als Trank auch die Menstruation 4).

Das wilde Sisymbrium (Nastuttium officinale) dürfen
Schwangere nicht essen, denn es tötet die Leibesfrucht. Sogar auf-
gelegt, treibt es dieselbe 5). '

Mentastrum. Es ist dies Mentha'tomentosa d’Urv. Im Getränk
genommen soll es die Frucht töten.

Ganz besonders kräftig wirkt der Dictamnus. Er befördert die
Menstruation und treibt tote oder verkehrt liegende Kinder ab“).

Die Myrrhis treibt die Menstruation und die Frucht, wenn sie
mit Wein genommen Wird 7).

'

Stengel der Nieswurz unter, so befördert es den Abgang unzeitig6r
Geburten 8). '

Ghamaepitys (Ajuga, Iva L.) heißt bei uns „Treibehaut“ Wegenfhfer treibenden Wirkungen. Ein mit Essig bereiteter Trank solldie tote Leibesfrucht sogleich abtreiben 9).
Die beiden Arten der Filix dürfen Frauen nicht gereicht werden,weil sie bei Schwangeren Aborfi, bei den übrigen Unfruchtbarkeit

machen 10).

1) Ibid. Lib. XX, C. XIII, p. 869. Hippokrates, De morbis mulierum I, 128.2) Ibid. Lib. XX, C. XIV, p. 371.
„) Ibid. Lib. XXI, 0. XXL 13.896.
4) Ibid. Lib. XXII, G. XX, 13.404.
5) Ibid Lib. XX, C. XXII, p. 379. _ Vielleicht handelt es Sich hier umMentha aquatioa.
“) Ibid. Lib. XXVL C. XV, p. 477. — Die Bemerkung, daß auch abnormeKindslagen‚ die ein Geburtshindernis darstellen, durch ein solches Mittel be-einflußbar sein könnten, findet sich außerordentlich selten.7) Ibid. Lib. XXIV, C. XVI, p. 444.

8) Ibid. Lib. XXIV, C. V, p. 432.
”) Ibid. Lib. XXIII, 0. VI, p. 433: „Ghamaepitys 1a.tine abiga vocefüurpropter abortus.“ ‘ ‘

'1°) Ibid. Lib. XXVII, 0. IX, p. 485. — Gemeint ist Aspidium Fi1ix malsund Pteris aquilina.
‘
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Von den in etwas späterer Zeit benutzten, meist mit den Mitteln
des I—Iippokrates und Dioskorides sieh deckenden Abortiv-
mitteln, erhalten wir durch Soranus von Ephesus, dem Gynäkologen

Kunde1). Er scheint nur dasjenige wiederzugeben, was er selbst an-

gewendet hat2), warnt vor'zu starken Mitteln und beurteilt sehr richtig

die Wirkungsxichtung aller damals gebrauchten Abortiva. als Ent-

zündung erregender dadurch, daß er den Rat gibt, nach der erfolgten

Abtreibung dasjenige anzuwenden, was als entzündungswidrig in Frage

kommt.

Als ersten Eingriff, um die erfolgte Konzeption zunichte zu

machen, empfiehlt er starke passive Bewegungen, Salbungen und

Reibungen der Unterbauch— 'und Lendengegend, Bäder, scharfe

Klistiere, Genießen saurer Speisen. Es folgen dann arzneiliehe Sitz-

bäder mit Foenum graeeum, Malve, Althee, Artemisia oder

auch Kataplasmen, Einspritzungen -von altem 01 mit und ohne

Rautenseft, Iris- und Wermutöl, Opoponax usw., oder Um-

schläge aus Bohnenmehl gemischt mit Stiergalle und Wermut,

oder Pflaster aus Zyklamen, 'Waldgurke, Absinth je 20 g, Kolo-

quinten 12 g, Samen von Daphne Gnidium (xvéargov &vpeßata)

20 Stück, Lupinen, Chelidonium, Viola alba 24 g und

01. cyprinum. In die Vagina, sollen jedoeh vorher Feigen mit Ni-

trum (Soda) eingeführt werden oder „etwas Ähnliches“.

Verschlügen euch die genannten Mittel nicht, dann müßten im

dritten Monat der Schwangerschaft —— nicht im zweiten und vierten —-

nach einer diätetischen- Vorkur mit Bädern und Blutentziehungen

folgende Mittel gereicht werden: Sicher sei ein Pessar aus lris, Gal-

banum, Graue, Cnidii, Terebintina, % 1 dr., mit Rosen-‚ Zy-

pern—3) oder Susinusöl“). Dasselbe müsse die Nacht hindurch in der

Vagina verweilen und am folgenden Morgen sollten Vaginalbähungen

von Dekokhen aus Foenu greeeum oder Artemisia. folgen und im

Bederfsfalle alle Prozeduren wiederholt werden.

Andere Pessare könnten aus Viola alba, Nitrum (Soda), Alo-

sinth oder aus Folie. Rutae, Baccae Lauri und Myrrha-mit Wem

hergestellt werden 5),

Besonders hervorzuheben ist die Angabe, daß jede Anwendung

eines Abortivums mit Umsicht zu geschehen habe, weil jede ge-

1) Sorani, Hegl yvvamelwv naöoöv, Ed.Ermerina‚ Traj. ad. Rhen.1869.

2) „11'0Ä1ä eé ua). &'ÄÄa mxé äÄZoag ei'gmm“, “, l. o., p. 90.

3) Aus Lawsonia alba, der Hennapflanze, hergestellt.

‘) Das susische-Öl — nach der Stadt Suse. genannt — wurde aus Lilium

Gand1dum hergestellt.

5) l. c., p. 90.
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fährlich sei, und besonders bei gesunden kräftigen Frauen mit „dich-
tem, festem Ut6rus‘“)

Moschion*), der Schüler des Soranus, lieferte keine neuen An-
gaben über die hierher gehörigen Mittel. ‚Gegen die Unterdrückung
der Menstruation führt er die bereits angefgebenen Stoffe an, die inner-
lich oder als Pessare zu gebrauchen seien.

Imaweiten Jahrhundert griff man im Morgen— und Abend-
lande im wesentlichen noch .an die bereits angeführten Abortiva
zurück. Etwas weniger leichtgläubig schien man geworden zu sein.

Galen, der große Geist, der die ganze Medizin umfaßte und dessen
Scharfsinn anderthalb Jahrtausende lang allem medizinischen Forschen
und Tun die Richtung gab oder als Basis diente, hatte wahrschein—
lich reichlich Gelegenheit, in seiner kleinasiatisohen Heimat und noch
mehr in Rom, Abtreibungen üben zu sehen oder gar sie selbst ver-
ordnen zu müssen. Die abergläubischen Angaben, die man noch bei
Plinius und Dioskorides findet, sind hier fast ganz unterdrückt
und angeblich abortive Einwirkungen mancher Pflanzen, z. B. der
Palme Elate und des Panax trotz Besprechung dieser Produkte
nicht mehr erwähnt. I—Iippokratische Mittel Spielen aber auch hier
die Hauptrolle.

Als A_bortiva gibt er an 3):

Conyza (Erigeron viscosum resp. E. graveolens), von der
Blüten und Blätter in Wein den Fötus austreiben sollen, Centau-
rium majus et minus, deren erstere für menstruetionst-reibend und
für ein die tote Frucht ausstoßendes Abortivum gehalten wird, Lupi-
mus, die zusammen mit Myrrha eine solche Wirkung äußern soll,
Thlaspi (Capsella bursi pastoris), deren Samen als fruchttötend
bezeichnet werden 11. a. m.

1) l. c., p. 88: „nwövvußöng 7029 éatl nehmt épaßgüov q>üogä . . .“2) Mas ohionis de mulierum passionibus Liber. ed. Dewez, Vienn. 1793,Cap. CXXVI, p.169. — In einer von Wolphius hergestellten Sammlung:
Gynaeciorum siv. de mulierum affecti'bus commentarii, Basil. 1586, 13-13,findet sich, als angeblich von Moschion stemmend, ala Indikation für die
Einleitung des Aborts folgendem angegeben: „Wenn ‚Condylomata‘ oder andereHindernisse am Muttermund sich finden und die Frau schwanger wurde, iS'°es besser, die Schwangerschaft durch Abortivmittel zu beenden,a._lstzu warten, bis die Gefahr des Todes für Mutter und Kindam ritt.“

“) Galeni Opera, Basileae 1561, Quinta. Classis. De simplic. med. facul-tat1b.‚ 19.105, 102, 97, 108.



Abtreibungsmit‘bel im Altertum. ‚ ' 241

Wie schon bei -Soranus finden sich auch bei Galen _reichlich

Mittel, die äußerlich als Abortiva verwandt werden sollen, 2. B. Cy—

klamen (chlamen graecum), desseh 'Wirkungen als so heftig

bezeichnet werden, daß es, auf den Leib eingerieben, den Föims töte,

und das gleiche auch als Tampon ,veranlasse. Das Zedernöl solle

den Fötus töten und den getöteten zur Ausstoßung bringen.

Von anderweitigen äußerlichen Mitteln seien hervorgehoben: Zy-

pressenblätt'er _mit Wasser verri9ben und auf den Unterleib ge-

bunden. Oft erprobt seien (in multis expertum) ein Kollyrium aus

Opoponax‚ auch Artemisiablät_ter‚ ferner Feigen mit Soda oder

Rautensamen 1). ' '

Oribasius (360 n. Chr.) gibt in seiner auf Befehl des Kaisers

J ulia‚n unternommenen Sammlung nur einige Bemerkungen seiner

Vorgänger über Abort erzeugende Mittel an, nämlich die Angabe des

Dioskorides, daß ein Wein aus I-Ielleborus entsprechend wirke,

und eine weitere des Rufus von Ephesus (100 n. Chr.), daß gewisse

stark reizende Suppositorien die Frucht austraiben 2).

Theodorus Priscianus 8) (890 n. Chr.) führt eine große Zahl von

Stoffen auf, die auch in späteren Jahrhunderten, und selbst noch

in unserer Zeit als Abortiva eine Rolle gespielt haben und spielen,

2— B. Aristolochiasamen, Bautensamen und— Saft der grünen

Raute, oder grüne Raute rnit ranzigen Nüssen und Honig als Pes—

sarium geformt, fernerin verschiedenartiger Mischung, teils innerlich,

teils als Pessarien: Mynha.‚ Artemisia, Veilchensamen zu gleichen

Teilen mit Minzesaft, Diptam4)‚ Radix Panaces, Aloe, Foenu

8raecum, Galle u. a.m. Die Zahl der Pessarienbestandteile ist groß.

Ochsengalle, Ysoppulver, Nitrum (Soda), Zyminum, Feigen,

I—Ielleborus, Myrrha, Galbanum spielen in deren Zusammen-

setzung eine Rolle. Auch Niesemittel, in denen Helleborus (wohl

Veratrum, der im Altertum als weißer Helleborus bezeichnet wurde)

das Wesentliche war, fanden Verwendung.

1) Galeno adsoriptus fiber (19 Medioinis facile para.bilibus‚ Basileae 1561,

Cap. LI, p. 313. _.

2) Oeuvres d’0ribase trad. par Bussema.ker et Daremberg‚ T. I, p. 405:

„zaüzo nal ppégny éxurga'mxen“, und T. II, p. 255: „91198[909_0'6 yäe 150639 dva-

äoiuvouaw taxvga'ig ßaÄo€vms.“

3) Theodorus Priscianus Arohiat. Basil. 1582, 13.146.

‘) „Nam dictamnum cum vino tritum, post ba.lneas potui daba.ntz et con-

tinuo pene jarn matura.s animas ex‘cludebant.“

Lewin, Fruchtabtreibung durch Gifte usw. 4.Aqu. 16
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2. Abtreibungsmittel im Mittelalter.

Aätius von Amida, der am byzantinischen Hofe lebte, berichten

aus der Mitte des 6. Jahrhunderts über eine ganze Reihe abortiver

Mittel, die zum größten Teil mit denen identisch sind, die auf den

vorstehenden Blättern verzeichnet sind1). Den Soranus hat er zum

Teil abgeschrieben. Auch bei ihm kann man, vielleicht noch mehr

betont, unterschieden finden die Fruchttötung in "der Gebärmutter,

die. Abtreibung der toten und der lebenden Frucht. Von den Mitteln
hehe ich die folgenden hervor: '

Thymus, Centaurium majus, die als menstfuationstreibend,
die lebende Frucht tötend und die tote ausstoßend-bezeichnet Wird.

Das gleiche wird von Cedrus angegeben, während Cyklamen den
Fötus nur töten soll.

Von der Farnwurzel gab er an, daß sie in einer Menge von
4 Drachmen Bandwürmer und die lebende Frucht tötet und die ab-
gestorbene herausbringt. Dasselbe soll auch ein Trank aus Viola
alba. erzeugen. Besonders gut scheint er die Wirkungen der innerlich
aufgenommenen Sabina gekannt zu haben, da. er nicht nur die frucht-
tötende und fruchttreibende, sondern auch die Nierenblutungen
erzeugende anführt. 2)

Äußerlich angewandt soll Cucumis agrestis den Fötus
töten, ebenso die Viola alba mit Honig an oder in die Vagina
gebracht. Besonders scheint er ein Epithema. aus Veratrum‚ Ammo-
niacum, Nitrum, Pfeffer, Terpentin, der'0n Mengen er angibt,
und ein Pflaster für den Unterleib aus Coccognidium (Daphl‘le
Gnidium), Veratum, Euphorbium, Ochsengalle, Lupinen‚
Absynth usw. gebraucht zu haben”).

In dem 16. Buch seines Werkes 4) faßte Aötius das Vorgehen zur
Herbeiführung des Abortes zusammen, und zwar nach früheren An-
gaben der Aspasia. Die Begründung zu einer solchen Anweisung
wird in den ersten Worten gegeben: „At si mulier foetui generandO
inutilis ob negligentiam conceperit. . .“. Welche Frau für die Kinds—
erzeugung ungeeignet sei, wurde ebenfalls bezeichnet. Es handelte

1) Aetii Amidensis, Libri medioin. sexdecim. Venetiis 1534, Lib- I,
IL40, 11, 15, 17, 42, 43, 12.

2) Ibid. p. 38: „Savina, menses potenter ducit, perque urinas sanguin6fil
citat, vivos foetus interfioit, mortuos extrudit.“

8) Ibid. Lib. III, 13.4113 u. 117.
4) 1. c., Lil). XVI, C. XVIII, p. 307.
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sich im wesentlichen um Leiden des Uterus. Gelänge es nicht, bei

solchen Frauen die Empfängsnis durch im einzelnen aufgeführte, zum

Teil abergläubische Mittel zu verhindern, dann solle sie außer forcierten

aktiven und passiven Bewegungen, Abkochungen von Pflanzen ein-

nehmen, wodurch die I-Iarnsekretion und Menstruation angeregt würden,

oder Bäder mit Foenum graeeum, Althee, Artemisia gebrauchen,

Sollte hiernach keine Wirkung eintreten‚_ so werden Einreibungen von

Lupinenmehl mit Ochsengalle‚ oder pflasterartige Umschläge aus

Cyklamen (C. greecum), Elaterium, Artemisia, Absynth, _

Coeooghidium- Samen (Daphne Gnidium), Nitrum — (Soda),

Chelidonium, Lupinen, Op0ponax (Ferula. Opoponax, Stecken-

kraut) u. a. m., und die gleichzeitige Einführung von Feigen mit

Nitrum _ in die Scheide empfohlen. —— das letztere wohl als das}

Wichtigste. '

Versagt diese Therapie, dann sollen Zäpfchen mit Stoffen ein—

geführt werden, die stärker entzündungserregend wirken, wie z. B. Iris, ‘

Galbanum, Beeren von Daphne Gnidium, Terpentin oder

aus Rautenblättern, Myrrha, Lorbeerfrüchten, oder auch

mit Samen von Nasturtium, Viola alba (vielleicht Levkoje, wahr-

scheinlich aber 0hei'ranthus, der Jahrhunderte hindurch als wehen-

beförderndes Mittel gebraucht wurde), Myrrha, Absynth. Dieses

letztere Zäpfchen sollte einen dreimonatigen Fötus sicher austreiben,

ohne Beschwerden, wenn man noch hinterdrein eine Abkoehung von

Polei (Mentha Pulegium) trinken ließe. '

In derselben Weise sollte ein Leinwandtampon, mit einem ab-

gedampften Dekokt von Abrotanum (vielleicht Chamaeoyparissus

aquosus oder Artemisia arboresoens oder die oben angeführten

Pflanzen) sich nützlich erweisen.

Es ist selbstverständlich, daß nach dem Vorgang des Hippo-

krates auch reichliche Aderlässe empfohlen wurden. Zwei bis drei

Tage später sollte Blättersaft von Mercurialis, nüchtern genommen

werden. Andere innerliche Mittel seien: Agaricus (Boletus 1ar1e1s),

Viola alba, Artemisia„ Dietamnus (Origanum dictamnus), En-

zian, Castoreum, Rindergalle.

Schon aus diesen Mitteilungen ist ersichtlich, daß Aätius resp.

die Aspasia keine neuen Wege auf diesem Gebiete wandeltem Sogar

die Erkenntnis, daß jeder Abtreibungsversuch eine Geferhr H1 51011

schließe, Wird mit den gleichen Worten, wie sie sich be1 Soranus

finden, zum Ausdruck gebracht. ‘

Neues Material über Abortiva erschien in den nächsten Jahr-

hunderten nicht. Bei einem oder dem anderen Schriftsteller ist das

Bestreben unverkennbar, möglichst wenig sich über Abortiva aus—

16*
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zulassen. Bei abendländischen oder arabischen Ärzten findet man
wohl lange Auseinandersetzungen über Mittel, denen eine Anregung
der Menstruation zuzuschreiben sei, aber keine oder nur wenige BB-
merkungen über abtreibende.

( So gibt z. B. Paulus von Aegina um die Mitte des siebenten
Jahrhunderts ausführliche Vorschriften, um die Unterdrückung der
Menstruation zu beheben —- zweifellos auf Grund eigener Erfah—
rungen. Innerlich und. äußerlich werden Raute, Polei, Myrth,
Absynth, Aristolochie, Verehrum, Galbenum, Centaurium,
Ammi'copticum L. oder Ammi Visnega Lam. u. a. m. em-
pfohlen und nur als Schluß dieser Auseinandereetzung findet sich
die Bemerkung: „Eadem vero et foetus solent educere“1).

Vom 9. Jahrhundert an findet man bei den arabischen Ärzten,
die in diesem und den folgenden Jahrhunderten richtunggebend auf
die Medizin wirkten, in bezug auf. die Abortiva keine oder nur wenig
neue Angaben. Meistens sind es die Mittel des Hippokrates, Dice—
korides oder Galen, die von ihnen als wirksam bezeichnet werden.

Vereinzelt taucht auch eine richtige, allgemeine pharmakologisohe
Sentenz auf. So faßt Serapion der Ältere 2) im 9. Jahrhundert die
Wirkungsart der die Menstruation treibenden Mittel in den Satz zu-
sammen: „Alles was die Hernabsonderung anregt und Verstopfung
behebt, ruft auch, wenn es getrunken wird, die menstruelle Blutung
hervor.“ Die Stoffe, die für diesen Zweck empfohlen werden, wie
Euphorbium, Castoreum, Epithymum, Guscuta, Epithy-
mum L.), Nigella arvensis L. (Meßam9mv)*‘), Sinapie, Serpen-

'taria, Pulegium, Opoponex u. a.'sind bereits auf den vorigen
Blättern erwähnt, oder finden sich, wie-z. B. Epithymum, als Draetic£»
bei Hippokrates. Eine reiche Fülle von Rezeptformuloren läßt 61"-
kennen, daß auch zu damaliger Zeit Bedarf an solchen Mitteln vor-
handen war.

Bei Averroes 4), der gegen Ende des 12. Jahrhunderts über Arznei-
mittel schrieb, finden sich im ganzen wenige als Abortiva‚ bezeichnet.
Selbst von solchen, die bei älteren Schriftstellern als besonders stark
wirkend in dieser Beziehung angegeben werden, erwähnt er} höchstens
menstruetionstreibende Eigenschaften, wie z. B. von ]?ulegiumo
Man erhält den Eindruck, als wenn nicht ohne Absicht relativ häufig

1) Pauli Aegineta‚e Medici Opera, Lugduni 1551, p. 233.
3) Serepionis medici ambici practice, Venet. 1550, 051.13. XXXLp. 62 u. ff.

”) Schon bei Hippokrates, Ed. Littré, Tom. VIII, 1). 184.
‘) Averrois Colliget, Libri VII, Venetiis 1558, Cap. XLII.
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nur die emmenagoge Wirkung hervorgehoben wird, die übrigens_ einer

großen Zahl von Stoffen zukommen soll. Die meisten derselben be-

schrieb schon Dioskorides. Vom Juniperus— wahrscheinlich Juni-

perus eommunis —— wird angegeben: „Provocat menstrua fortius alia.

re. Et facit aborsum et extrehit_foetum mortuum.“ Von der Cen-

taurea. sagt er: „abortire faeit“.

Haly Abbas1) (Ali Ben—e1 Abbas), der wohl gegen Ende des

10. Jahrhunderts sein „Almaleki“ verfaßte, lehrt für die Abtreibung

des toten Fötus oder der Nachgeburt eine Reihe von Mitteln innerlich

oder als Peesarien gebrauchen, die sich aueh bei Dioskorides und

Rhazes finden, z. B._ Diptam, Lupinué, Origanum‚ Aristo—

lochie„ Asarum, Opoponax, Fel tauri, Castoreum u. a. m.

Bei Frauen, denen die Geburt gefährlich werden könnte, „propter

pervas matrices auf; vulvas strichas“, empfiehlt er, die Austragung der

Frucht zu verhindern.

Avicenna, „der Fürst der Ärzte“, der weit über des 11. Jahr—

hundert hinaus, in dessen Beginn er wirkte, einen Einfluß auf das

ärztliche Tun aueübte, läßt auf dem uns hier interessierenden Gebiete

Originalität vermissen. Er war von Dioskorides und Golan durch-

aus beeinflußt.

Außer den bekannten nicht arzneilichen Einflüssen, wie Ader—

lässen (an der Saphena oder Basiliea), Hunger, Durst, Springen,

Erbrechen, Niesen, Tragen schwerer Lasten und Einführen

von festen Gegenständen, polierten Holzstiicken, Zweigen der Beute,

Usne u. a„ m. empfahl er einfache und zusammengesetzte Arznei-

mittel. Das. Leben der Mutter muß sein'er Meinung nach durch An-‘

wendung solcher Mittel erhalten werden, wenn das Kind im Uterus

abgestorben ist: „quare oceupetus sis in vita matris et non occuperis

in vita foetus, immo stude in extrectione illius". Die Stoffe, durch

welche die Menstruation angeregt wird, können auch 'Abort er-

zeugen. }

Die meisten der von ihm auch in Dosierung angegebenen finden

sich schon bei Rhazes (860—922 n. Chr.).

Es wird genügen, die wichtigsten, innerlich oder äußerlich ange-

wendeten hier anzuführen“): .

Scilla, deren diuretische Wirkung betont Wird, und von der ein

Essig oder ein Sirup abortiv Wirken sollen. Canthariden wirken

ebenso“). ‘ Usne persieum zu 8“ Drachmen genommen, ruft noeh

" . »;

1) Holy filius abbas, Liber totius medieinae necessar. 1523, f01.267..

2) Avicennae Liber Canonis, Venetiis 1582, Lib. II, Tract. II, p. 122.

") Lilo. III, Fen. XXI, Traet. II, p. 387, E.
A
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an demselben Tage Abort hervor. Von Folia' Rutae (8 Draehmen)
mit Myrrha (1 Draohme) soll, mit einer Abkochung von Sabina, früh
und abends eine Dose genommen werden. Ebenso aollen wirken:
Raute und Bockshorn init Feigen und Origenum, oder ein
Gemisch aus gleichen Teilen Arsitolochia lange, Gentiana,
Baccae Lauri, Myrrha, Costus marinus (Costus speciosus),
Cassia, Absynthsaft, Piper und Cordumenum, ferner der
Theriac diatesseron, der Absynth und Fumus terrae
(Fumaria officinalis), Seiteragi-Samen, die dem Nasturtium

ähneln, oder Cordumenum (Elettaria Cardamomum) 3 Drach-
men, Ginnamornum rnit Rubea (Rubie Vlucida‘?) oder Arum1.

Von Mitteln, die als solche oder in Auszügen eingespritzt, oder als
Zäpfchen oder in anderen Formen allein oder in Kombination mit
anderen eingelegt werden, werden die folgenden angeführt: Succus
Cucumeris asinini (Elaterium) mit Ochsengalle für den totenund lebenden Fötus, Cyklamen‘), Abkochungen von Pulpa Colo-
cynthidis"), ferner Vitis alba oder Asa foetida, auch Galbanum
oder 01. Balsami. Stark wirkt ein Pessa‚r mit I—Ielleborus niger,
Staphisagrie, Aristoloohia rotunda, Koloquinten, Ammo-niacum und Baohurmariem (Cyclamen europaeu_m). Dieserletzteren “Pflanze wird eine ganz besondere Wirksamkeit zugeschrieben.
Sie solle innerlich und äußerlich, ja schon, wenn eine Schwangere sieüberschreitet, Abort erzeugen. Auch Salmiak (10 Drachmen) mitAmmoniacum (1 Drachme) soll als Pessar sehr stark wirken, wenndie Frau mit erhöhten Beinen die Nacht hindurch liegt, und nachhereine Einspritzung entweder von Absynth— oder Rauten- oder S&-bina-Abkochung oder Anchuse-Zäpfchen erhält. Räucherungen VonEselsmist oder Eselsklauen an den Genitalien, werden ebenfallsfür sehr wirkungsvoll. gehelten"), ebenso wie die Einleitung desLaudanum-Dampfes in die Vagina“). '

Um die Mitte des 18. Jahrhunderts stellte einer der letzten großenarabischen Arzte, Ebn Baithar, in seiner Collectio magnu“) alles das

1) Lib. II, Tract‚ II, 0. 432, p. 142.
2) Lib. II, Cap. 6, p. 99, E.
3) Lib. III, Cop. 12, p. 387, E.
") Lib. III, Cap. 12, p. 387, E.
5) Lib. II, Gap. 422, 13.141.
“) Ebn Beithar, Zusammenstellung einfacher Heil- und Nahrung?mitte], übers. von Sontheimer, 1840.
Die von Pfaff, Deutsche Zeitschr. f. Staatsarzneikunde 1868, Bd. VI,S. 125, angeblich nach arabischen Originalen zummmengestellten Ab-ortive sind im wesentlichen nichts weiter als ein dreistehwörtlicher Auszug aus dieser Übersetzung.
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zusammen,was vor ihm, vor allen Dioskorides und Ga1en unä seine

Landsleute, a'm pharmakologisch und therapeutisch Wissenswertem

gekannt und angewendet hatten. Auch eigene Erfahrungen fehlen

nicht. ‘ ‘

Juniperus Sabine (Abuhul). Dieses Mittel treibt wegen seiner

flüchtigen Bestandteile den Monatsfluß stärker als jedes andere, macht

Bluthernen, tötet den lebenden Fötus und. treibt den toten eb.

Galendula, officinalis (Asdriun). Ishak ben Amrä.n hält sie

für eine Art Parthenium. Nach E1gäfiaki soll sie, wenn schwangere

Frauen sie in den übereinandergeschlungenen Händen halten, dem

Fötus sehr großen Nachteil bereiten, und wenn sie dieses Festhalten

und Beriechen lange fortsetzen, sollen sie abortieren.

Gummi ammoniacum (Oschak). Nach Maserdschawia. be-

fördert es den Monetsfluß‚ und nach‘Ebn Sina treibt es den Fötus

lebendig oder tot ab.

Herba Alkali, Salsola. Kali (‘?) (Uschnän). Eine halbe bis zu einer

ganzen Drachme (2—4 g) treibt den Monetsfluß‚ 5 Drechmen. (20 g)

treiben den Fötus lebend oder tot ab. _ ‘

Epimedium alpinum (Afimedion). Die Blätter und Wurzeln

sollen, wenn man sie genießt, die Schwangerschaft verhin-

dern. ‘

Anagyris foetida (Anaguros) wurde nach dem Vorgang_ von

Dioskoricles zum Wegtreiben der Nachgeburt und des Fötus und

als Emmenagogum gebraucht. _

Iris florentina (Irisa). Wird sie mit Wein getrunken, so treibt

sie 'den Monatsfluß. Wenn man aus der Wurzel mit Honig ein Pessar

bereitet und es trägt, so zieht es den Fötus an und entfernt ihn aus

der Gebärmutter.

Cyclamen europaeum (Bachur Meriam). Wenn der Nebel, die

Unterleibsgegend und die I-Iypochondrien damit eingerieben werden,

SO erweieht es den Leib und treibt den Fötus ab. Auch der Saft

kommt unter Arzneien, die den Fötus töten.

Artemisia arborescens (Barandschasaf). Wenn die Frauen sich

in ein Dekokt der I’f1anze setzen, so treibt es den Monatsfluß. Es

nützt bei verschlossenein Muttermund.

Adianthum Capillus Veneris (Bersiäwuschän). ‚Nach. _Ebn

Sina entfernt die Pflanze die Nachgeburt und befördert che Re1mgung

der Wöchnerinnen. ' - '

Amyris Gileadensis (Belasän). Nach Dioskorides treibt der

Balsam die Nachgeburt und den Fötuß ab. Die Belsamkörner öffnen
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den Gebärmuttermund, wenn die Frauen sich in ein Dekokt derselben

setzen.

Lumbrici. Blattae (Banät elwardän). Nach Ebn Sina treiben

sie den Urin und den Monatsfluß und befördern den Abort, wenn sie

in Olivenöl oder Eigelb und Wachs gereicht werden.

Lupinus Termes (Tarmus) treibt mit Raute und Pfeffer ge-

nommen den Monatsfluß, und mit Honig und Myrrhe als Pessar

getragen, den Fötus. ‘

Panaces Heraclion (Ferula opoponax) (Dschäwschir). Nach

Ebn I—Iozär treibt es einen seit 8—4 Tagen im Uterus toten Fötus

ab, wenn man ein aus dem Gummi bereitetes Zäpfchen in die Scheide

der Frauen bringt.

Daucus darota (Dschazar). Die Samen sollen nach Diosko-
rides den Fötus abtreiben, wenn die Frauen sie in der Vagina
tragen.

Nux abyssinica (?) (Dschawz elschark). Eine an beiden Enden
zngespitzte‚ ingwerartig schmeckende Nuß soll nach Elscherif , mit
Wasser genommen, den Monatsfluß und den Fötus abtreiben.

L epi dium sativum (I-Iurf). Die Samen sollen, innerlich ge-
nommen, oder in der Scheide getragen, nach Elthabari den Fötus
abtöten. ' '

Cycumis Colocynthis (Hantsal). Nach Dioskorides soll das
Mark, in der Scheide getragen, den Fötus töten.

Cheiranthus Cheiri (Chiri). Nach Galen und Dioskorides
erzeugt der Saft als. Pessar, oder ein Dekokt im Sitzbad, oder der
Saft innerlich Abtreibung. ‘ ‘

Aspalathus (Bär schischän) treibt nach Dioskorides den Fötus
ab. Die Deutung von oäcmoulm90g, das schon von I-Iippokrates
erwähnt wird, ist schwer. Man hält es für Cytisus laniger oder Spar-
tium Vi1105um L., oder Spartium horridum LA), oder Genista acan-
thoclada DC., oder Calycotome villosa oder Elaeagnus spinosa L.

Abrota.ni Oleum (Dhun elkaisum) treibt den Monetsfluß und.
entfernt die Nachgeburt.

Iris. Das Öl der blauen Lilie (Dhun elirisä) treibt den Fö'aus ab,
wenn es mit Essig, Raute, Mandeln und Myrrhe_ angewendet wird.

Lytte, vesicatoria, die spanische Fliege, oder eine Meloä-Arfi
(Dsazäridsch) soll die Menstruation treiben, wenn man sie in Pes%ren
braucht. -

1) Moissides, Janus 1922, p.136.
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Crocus sativus (Zafarän). Der Safran, der in alter Zeit in dem

Rufe stand, starken Blutandrang naeh dem Kopie und evtl. auch

Minderung der Sehkraft zu erzeugen, soll nach Honain die Geburt er-

leichtern und nach Rhazes_ den Abgang der Nachgeburt befördern.

Gnaphalium sanguineum (Zahrat). Die Angabe des Diosko—

rides wird wiederholt, daß die Wurzel innerlich abortiv wirkt, ebenso

\ wenn sie in die Scheide gelegt wird.

Aspidium ‚Filix mas (Sarachs). Die Fernwurzel tötet den leben—

digen Fötus und treibt den toten" ab.

Seseli tortuosum- (Sisäli). Wurzeln und Samen treiben den

Monatsfluß und entfernen den Fötus.

Saponaria officinalis (Sthrution). Die Wurzel als Pesser ge-

tragen, tötet offenbar den,]i‘ötus. Naeh Abul Abbas Elnabäti

gebrauchten die Andalusier die Wurzel zum Reinigen der Gebär-

mutter. - ‚

Staehys germaniea (Sthächis) treibt den Urin und den Monats-

fluß und bewirkt Abort sowie Entleerung der Nachgeburt (Diasho—

rides).

Laurus Gassia (Salichat) treibt nach Mohararis kräftig den

Fötus ab. In dem „Buche der Erfahrungen“ wird auch angegeben,

daß auch die Nachgeburt dadurch herausbefördert wird.

Schlangenhaut (Silch elhaijat) soll nach Rhazes, wenn sie

um die Hüften während der Geburtswehen gebunden wird, die Geburt

beschleunigen. Demokrates gab an, daß, wenn man mit dieser Haut

bei Frauen Räucherungen macht, die Nachgeburt abgeht oder das

Kind im Mutterleibe stirbt. Die Bäueherungen treiben, naeh Erfah-

rungen, alles in der Gebärmutter enthaltene schnell aus.

.Sesamum orientale (Simsim). Maserdschavia gibt an, daß

ein AAufguß von Sesem den Monatsfluß treibt und Abort verur-

saeht.

A1umen (Schabb). Die Angabe des Dioskorides von der kon—

zeptionsverhindernden und abortiven Wirkung des A1aun wird hier

wiederholt.

Pinus Cedrus (Scharbin). Das flüssige Pech dieses Baumes, als

Pesaar getragen, ist nach Galen ein Mittel, um den lebendigen Dötus

zu töten und den toten auszutreiben, und, auf die männhche Eichel

Vor dem Beischlaf gestrichen, um die Konzeption zu verhin-

dern. Klistiere sollen ebenfalls den Fötus abtre1ben. ‘ ‘

Anehusa tinctoria (Schandschär). Das Öl dieser Pflanze treibt

als Pessar getragen oder getrunken, stark den Monettsfluß. ‚‘
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Strobili Pini (Sanawbar). Der Bauch der Tannenzapfen in die
Vagina geleitet, soll nach Dioskorides Fötus und Nachgeburt weg-
treiben.

Inu1a (Thubäck) soll den Monatsfluß treiben, und nach Galen
auch den Fötus entfernen. '

Laurus nobi1is (Gär). Wenn man von der Wurzeirinde des Lor—
beerbaums 86 Gran nimmt, wird der Fötus getötet.

Bryonia dioioa L. Griechisch: _Ambelos leuke (Fäschirä). Es ist
dies das Psilothron des Dioskorides. Sie tötet, zu 2 Drachmen genommen,
den Fötus. Eines Dekoktes als abortiven Sitzbades erwähnt auch
Dioskorides.

Marrubium plicatum (Frasifin) soll den Monatsfluß treiben.
Rubia tinctorum (Fuwwat) soll als Pessar getragen den Fötu9,

und in dieser Form und, nach Badigoras, innerlich auch den
Monatsfluß treiben.

Mentha (Fudandsch) treibt, mit Wein genommen, den toten Fötus
ab, ebenso tötet sie den Fötus, wenn sie als Pessar getragen wird oder
man mit ihr räuchert.

Costus arabicus (Kusth). Wenn man den Bauch des Costus ver-
mittelst eines Trichters an die weiblichen Genitalien leitet, so treibt er
den Monatsfluß und tötet den Fötus (Filihatmä).

Hedera Helix (Kissus) wirkt, wie Dioskorides angab, abtreibend,
wenn die Zweige als Pessa‚rien getragen würden.

Centaurium majus und minus (Kanthuxium- Kabir und K.
sagir). Von diesen beiden gaben die Griechen die abortive Fähigkeit
an. Von Centaurium minus sagt Elthabari, daß es im Dekokt den
toten Fötus abtreibt. '

Galbanum (Kiniaah). In den „Büchern der Erfahrung“ Wird
angegeben, daß, wenn man diese Substanz in I-Iohig reicht, sie den
Abgang des Fötus erleichtert. ‘

Apium petroselinum (Karafs) wurde für ein zum Beischlaf
reizendes Mittel gehalten. Die Pflanze sollte nach Ebn Amrän
auch dem in der Gebärmutter befindlichen Fötus nachteilig sein—
Galen meinte, wie Elan Samhun von ihm mitteilte, daß, Wßnn
eine Schwangere zu viel davon nähme, das Kind Blasen und Ge-
schwüre bekäme. Andere meinten, daß es' dadurch geistasschwach
würde.

Bubon macedonicum (‘?) (Kamäschir). Dieses Gummi treibt
‘ den Monatsfluß und den Fötus ab. Nach Elhur solle es kein anderes

Mittel geben, das diese Wirkung so stark entfalte.
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Daphne Gnidium (Mathanän). Elhur sagt, daß die Frauen die

Beeren dieser Pflanze anwenden, um ihre Genitelien zu erhitzen. Tragen

Frauen die Blätter als Pesaar, so wird der Fötus getötet.

Myrrha (Murr) befördert, innerlich genommen, den Abgang der

Naehgeburt und des Fötus. '

Thymus serpyllum (Nammäm) (entfernt nach Ebn Sina den

toten Fötus. .

3. Abtreibungsmittel in der Neuzeit.

Aus dem 16. und 17. Jahrhundert liegen mancherlei Äußerungen

über Abortiva vor.

In der ersten zusammenfassenden Darstellung der Lehren der

Geburtshilfe von Roesslinl) aus dem Anfange des 16. Jahrhunderts

werden zur I-Iereusbeförderung einer lebenden oder toten Frucht aus

der Gebärmutter meist die Mittel vergangener Jahrhunderte emp-

fehlen,

Wenn das Kind, wie dort angegeben wird, tot ist, so kann die Mutter

nicht am Leben bleiben, wenn ihr schwinng oder ohnmächtig Wird,

das Gedächtnis sehwindet, wenn sie wenig oder gar keine Antworten

gibt, sobald man ihr zuruft, wenn sie nicht essen mag, die Glieder ihr

schwer sind und der Adersehlag klein und zitternd wird. Denn ver-

mag man das Kind auf zweierlei Weise vom Mutterleibe zu bringen,

entweder durch Arzneien, oder mittelst Haken und Zeugen.

Die Arzneien teilt er in innerliche und äußerliche.

Innere Mittel sind: Asa feetide, Myrrhe und Raute tig in

weißem Wein, oder ein Infusum Sabinee, oder 4g Dipta.m-

Pulver in weißem Wein, oder 4 g Galbenum in 4 Lot Geiß-

mileh oder Triekes. Auch wenn die Schwangere die Milch einer

anderen Frau trinkt, geht das Kind ab.

Die äußerlichen Mittel zerfallen in solche, die als Räuche-

rungen, Salben und Bäder Verwendung finden.

Zu Räucherungen werden gebraucht: Netterbelg, Myrrhe,

Ceetoreum, Opoponax, Färberröte, I—Iebieht- oder Tauben-

„gesehmeiß“. Man mache daraus nußgroße Kügelchen, „welche auf

glühende Kohlen geworfen werden. Der sich entwickelnde Rauch wird

durch ein Rohr in des Gemäoht der Frauen geleitet.

ll) Roesslin, Der Swangeren Frewen und Hebammen Rosengarten.

Worms 13, S. Elli u. J.
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Statt jener Mischung kann man auch wählen: Thymian, Opo-
ponax, Galbanum und Schwefel, oder auch Zimt, Myrrhe,
Galbanumhnd Gastoreum.

Als Salbentampon dient ein Zäpflein aus Baumwolle mittel-
fingerlang, welches getaucht in eine Mischung von Myrrhe„ Ammo-
niacum, Opoponax, Helleborus, Staphisagria, Osterluzei,
Koloquinten und Rautensaft in das Gemächte der Frauen
gelegt Wird. '

Eine andere Komposition ist: Holwurz, Sabina, Gartenkresse
und Kuhgalle, ferner Scammonium mit_4 Rautensaft oder Opo-
ponax.

Das Bad wird bereitetaus Wasserminz, Gartwurz, Beifuß,
J_udenpech, Räte, Kamillen, Bienénsaug und Foenum
graecum. Nachdem die Schwangere das Bad Verlassen, wird ihr
Haupt mit Dillenöl, I—Iühner- und Entenschmalz gesalbt, außerdem
ein Trunk aus Dattelkernen und Safran g'ereicht. Ein Pflaster aus
Galbanum, Beifußsaft und Wachs legt man auf den Unterleib

von der linken zur rechten Seite vom Nabel bis zu den Genitalien
Matthiolus, der Interpret des Dioskorides, führt außer dessen

Mitteln noch folgende an, die den Fötus heraustreiben sollen:
Balsamum factitium, die Wurzel ‚von Sabina, Dictamnu$

albu's init Pulegium, Calamintha innerlich oder äußerlich
Botrys (Ghenopodium botrys) äußerlich, Ghamaepityß
(Ajuga cha'maepitys) in Essig gekocht, Chrysocolla mine-
ralis (Borax) mit Sabinal).

Nach Hieronymus Bock?) wirkt ein Pessar, das mit dem Wurzel-
saft von Aquilegi'a.‘ getränkt ist, als Emmenagogum und treibt auch“
tote Früchte ab. Auch Clusius 3) erwähnt die emmenagogische Wir-
kung der Aquilegia.

Fernel.4) (T 1588) kannte folgende Abortiva, die sich, wie man
erkennt, mit dem von den Alten angegebenen im wesentlichen decken.

Chamaemelum foetus. evocat.‚ —— Artemisiae duae species
foetus extrahunt. —— Pulegium foetus pellit. Rubiae majoris radiX
et semen foetus subditum trahit, sumptumque pellit. __ Polium
montanum mortuum foetum ejicit. —— Seseli foetum utero exoludit

—_— Dauci samen foetus pellit. — Calamintha ooncephum interimifi

1) Matthiolus‚ Commentarli in VI libros Diosooridis, Venetiis 1570.
Einl.

2) Hieron Tragus, De stirpium historia. Lib. I, C. 42, 8.139.
°) Carol. Clusius, Bar. plantar. historia. Lib. VI, 0. 26, S. 205.
4) Ferne], Methodus medendi. Lib. V, C. 26.
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et ejicit. —-— Sabina foetum viventem enacat et mortuum ejioit. _—

Dicta.mni radix mortuos foetus eduoit. —— Aristoloohia foétus cum

myrrha et pipere pota _pellit. —— Gentianae radix foetus excludit. ——

Iridis radix glandis modo cum melle apposita foetus evocat. —‘

Asari radix subdita conceptus trahit. —— Smyrnii (Smyrnium

perfoliatum) radix herba aut samen abortum faeiia. —— Myrrha paftus

celeriter extrahit, ebenso Styrax und- Bdellium. —— Oastöreum

cum Pulegio potum partus ejicit. —— Sagapenum (Ferula. persica)

ex hydromelite sumptum foetum exanima.t. 5— Galbanum sumptum

et admotum partus evocat. —— Opoponax foetum enecat. ‘

Nach Schröderl) sollen Semen Thlaspi, Coagulum 1eporis,

Cantharides, Lapis’ hystericus Malaocensis (pedra del porco)

den Fötus töten.

Vom Lycopodium Selago L. (Selago= tertisp Thalii) wurde an-

gegeben 2):

„Vis ei ad foetus depellendos efficacissizna, meretrioibus, infanti'

cidium saepius eadem committentibus, plus satis nota inest.“ *

Nach Rolfink 8) soll die Naohgeburt von Menschen, Schafen

und Ziegen, gepulvert in Wein genommen von manchen als Abortiv—

mittel hoch geschätzt werden.

Riverius 4) erwähnt als Mittel, welche den abgestorbenen Fötus

herausbefördern sollen: .

Fol. Sabinae sioc., Bad. Aristolochieae rotund., Troch. de

Myrrha, Oastoreum, Ginnamomum und Grocus, oder Die-

tamnus creticus, Sabina, Borax, Myrrha, Rad. Asari. Zu-

gleich sollen äußerlich Emollientia appliziert werden, mit Bad. Bryc—

niae, Gucumis agrestis, Iris Florenti,na, Aristoloohia ro-

tunda„ Flor. Genistae. Darauf soll eine Einreibung folgen ‚mit einer

Salbe aus Aristolochia. rot., Colocynthis, Agarious, Ammonia—

0um in vino solut., Fe1 tauri, 01. Cherinum. Ferner empfiehlt

er ein Passau: aus Bad. Aristolochiae rot., Iris, ‚Helleborus

niger‚ Colocynthides, Myrrha, Galbanum, Opoponax, Fel

bovis, oder aus Ammoniacum, Opoponax, Castoreum_, Serap.,

Helleborus niger, Staphis, Aristolochia, rot., Pulp. Colo-

c'.Ynthid.is‚ Scammonium, Euphorbium, Succus 'Rutae,

Cyclamen, Cuoumis agr., Fel tauri.

1) Schröder, Pharmaoopoeia. medico-chyrnica. Ulm 1641. _

2) Br6ynius, Miscell. cur. Acad. Leopold. Deo. I, Annus 4, 1676, 8.192.

8) Rolfink, Ordo et Methodus medicina.e specialis oonsu1tat. Jenae

1669, S. 905.

‘) Riverius, Opera. medica ed.. Horstius. 1674, S. 482.
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In einzelnen deutschen Kräuterbüchern, wie z. B. von Taber-
naemontanus, werden manche der mehrfach vorher schon an—
geführten Abortiva so eingehend geschildert, daß man annehmen
muß, sie wären ärztlich nicht selten verwendet worden, wenn auch
nur als stark wehentreibende oder emmenagoge Mittel. Einige seien
zur Charakteristik hier angeführt.

„Beyfuss (Artemisiä) in Wein oder Bier ges.otten / und ge—
trunken / ist sehr dienlich den gebärenden Frawen / dann er fürdert
die Geburt. Dessgleichen auch Beyfuss zu Pulver gestossen / und
1 Loth mit warmem Wein oder Bier getrunken / thut dessgleichen.

Wann ein Weibsperson ihre Zeit oder Monatblum nicht recht hat /
die nehm ein Handvoll Beyfuss / lass den in einer halben Elsasser
Mass Weins den drittentheil einsieden / und trincke davon Abends
und Morgens / jedesmal ein guten Becher voll warm / und beharr daS
zween Tag / es hilfft sehr wo].

Die Wurtzel von Beyfuss zu Pulver gestossen und mit Wein ge-
truncken / treibt so gewaltig / dass es auch beyde die lebendige und.
todte Fracht ausstreibt / derowegen in schwerer Geburt und gleichen
Fällen die Hebammen ihnen solche Artznej sollen lassen befohlen
seyn“1).

„Gesäubert Galbensafft (Galbanum) einer Bonen gross in gutem
weissen Wein zerlassen / und warm getrunoken / hilfft wider die
schwere Geburt / und macht leichtlich gebären.

Der Dampff des angezündeth Galbensaffts in die Scham der Weiber
empfangen / brinth die verhaltene Monatblumen der Weiber / undtreibet fort die Frucht. Dergleichen Wirkung hat auch / wenn manein Mutterzäpfflein daraua machet / und in die Mutter thut.“

„Weinrautensafft (Ruta) / IIII nutzen / darinu 1 Loht der
Lattwergen Trypherae magnae zerrieben ist / getruncken / brinthwider die verstandene Monatsblumen der Weiber / treibet fort die
Nachgeburt und die todte Frucht. Das thut auch der Rautensafft
allein getruncken / oder wie ein Klistir durch den Hindern ein-genommen.

Bergwermuth / Rheynfarn / Pfefferkörner / jedes gleichviol nach deinem
gefallen / mach daraus ein reines Pulver / schlage es durch ein härifiSieblein / davon gieb eines Quintleins schwer mit einem TrünckleiflWeins zerrieben / warm zu trincken.
‚_\'

1) Tabernaemontanus, Neu Vollkommen Kräuter Buch, Basel 1687,S. 33.
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Die Monkinder / Muttergewäehs und todte Frucht ausstreiben:

Nimm Weinrauten / III quintlein / rohten auserlesenen Myrrhen / ein

halb Loht / des stinckenden Lassrsaffts ] sonst mit einem anderen

Namen Teufelskaat genannt / ein halbes quintlein / stosse gemeldte

Stück zu einem subtilen'I’ulver / und gib davon anderthalb quintlein

mit ‘Wein zerrieben / warm zu trincken. Das thut auch die Wein-

rauten von sich selbst / so man die zu Pulver stösset / und deren

anderthalb quintlein mit einem Trunck der gesottenen Brühe von

Fönigreck und Datteln zerriebe1i2u trincken gibt1)“.

4. Abtreibungsmittel in der Gegenwart.

a) Europa.

In Frankreich sind außer Sabina, Thuja, Ruta usw. als Ab—

ortiva. gebräuchlich“): Scilla. maritima, Artemisia Absinfihium,

A. vulgaris, Cheiranthus Gheiri (Goldbach), Krokus, Apiol,

Vanille, Wachholder, Kamillen, Melissen, Jod und Jod-

präparate, Kalium sulfuricum Von andersartigen Mitteln: Heiße

Fußbä.der oder Vollbäder, Senfteige auf Schenkel und Brust, Schröpfen,

Blutegel an die Vulva, Einschnürung des Unterleibes, Gebrauch von

Sonden, Preßschwamm, Laminaria, Injektionen in den Utems.

In England scheinen Mentha-Pulegium (Pennyroyal), Ve-

ratrum album (white I—Iellebore), Dekokte von Aspidium filix

mas und! von Spartium sooparium, ferner I-Ielleborus niger,

Taxusblätter, Tamacetum u. a. zu Abtreibungen benutzt zu

werden 3).

In Deutschland unterscheiden sich die Abortivmittel wieder nach

den einzelnen Gegenden.

Im Frankenwalde kennt und nennt man Schädlichkeiten, die

der Schwangerschaft besönders feindlich sein sollen, z.B. hohes Pnd

.weites I-Iinauslangen mit den Armen, schweres Heben, holpmges

Fahren, Belastung des Leibes, sich treten lassen und besonders das

Auswringen von nasser Wäsche mit einiger Kraft.

Mutterkmut Wird jedes Kraut genannt, von dem man glaubt, daß

es treibende, die Tätigkeit der Gebärmutter anregende Kräfte besitze,

SO zunächst: Melissa, dann Minze, Raute. Fast durchweg kennt

1) Ibid. 8.392. _ .

2) Gallard, De 1’avortement au point de vue méd1oo-légal, Fans 1878.

3) Taylor, Medical Jurisprudence, 8.782 11. 791.
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Brech- und Abführmittel, besonders Aloe, ferner starker Kaffee;
Zimt, Safran, Sennesblätter (Mutterblätter.) Gebraucht werden
auch Schießpulver, Perubalsam („Stern- und Planetenbalsam“),
Essig, Kochsalz, Branntwein und „scharfe, giftige Sachen“ 1).

In Schwaben benutzt man Beifuß und Haselwurz (Asarum)
zu kinderabtreibenden Tränken. Der Sevebaum (Sabina) ist der
Strauch, aus dessen Zweigen die Palmen für den Palmsonntag ge—
macht werden. Der geweihte Seve wird 11. &. zum Hervortreiben der
ausgebh'ebenen „Monatsblume“ benutzt. Wozu man den ungeweihten
gebrauchen kann, wissen nur allzuviel schwangere Mädchen. Auchräuchert man die Frau von unten herauf mit Roßschmalz, umdie tote Geburt fortzutreiben 2).

In Oberbayern finden als Abortiva Verwendung: Safran, Sevel—baum (Sabina), Schafgarbe (Achillea Millefolium), die Wurzelknollender Pfingstrose (Paeonia, officinalis), Sehvündwurz (Chelidoniummajus), ferner die Wurzel von Farnkraut, die auch unfruchtbar
machen soll, die Mondraute (Botrychium Lunaria), ferner daSMutterkorn (Seeale cornutum), im Zillertale auch Vaterkorn ge-nannt. Drei Körner werden jedesmal von den Weibern genommen.
Auch Eisenfeile, ferner das Schmiede—Wasser, in dem Eisen ab-gelöscht Wird, sowie das Schleifwasser") —— der Schliff —‘ finden Ver-wendung.

Auch im übrigen Bayern wird vorzugsweise Sabina gebraucht,die früher unter dem Namen Mägdebaum überall kultiviett wurde,infolge des vielfachen Mißbrauches aber beinahe ganz ausgerottetworden ist. Man mengt sie oft mit Juniperus virginiana, mitdem Lebensbaum Thuja occidentalis, Cupressus Sempervirenßund Taxus baccata. Diesen Teespezies wird noch Mutterkorn undBorax, anderwärts Zimt, Safran, Kreuzbeere, Aloe, Beifußund Baldrianwurzel hinzugesetzt. Hin und wieder machen nichtallein Unverheiratete, sondern auch Eheweiber öfters von solchen— Abortivmitteln Gebrauch, oder suchen durch anstrengende Leibes-bewegungen, Heben schwerer Lasten, Abführmittel, Aderlässe den Ab-gang der Frucht herbeizuführen, um ihre drückende Lage und

1) Flügel, Volksmedizin und Aberglaube im Frankenwalde. München1863, 3.47.

2) Buck, Medizinischer Volksglauben und Volksaberglauben ausSchwaben. Ravensburg 1865, S. 33ff.‚ 40, 48.
_ l”) Höfler, Volksmedizin und Aberglaube in Oberbayern. München1888, S. 115, 175, 197.
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tägliche Nahrungssorgen dureh die Geburt eines Kindes
nicht noch mehr zu steigern 1).

In Schleswig verordnete eine Abtreiberin regelmäßig gewisse
Mittel in folgender Reihenfolge: zuerst Abkochungen von Hopfen—
und Brombeerblättern (Rubus fruticosus), dann Thymian (Thymus

Serpyllum), Rosmarin und Kamillen, ferner Geil (Spartium

scoparium). Darauf stärkere Mittel, nämlich Thuja occid. und

Sabina. Das I—Ia‚uptmittel war Orocus sativus, von dem die

Schwangere ca. 4g mit einer Flasche Wasser unter Zusatz von etwas
Stärke gekocht früh und abends zu sich nehmen mußte. Die Folgen

waren nach einer halben Stunde: Übelkeit mit Würgen, Müdigkeit,

Eingenommensein, Schmerzen im Leibe und Reißen in allen Gliedern.

Wurde hierdurch keine Wirkung erzielt, so wurden mechanischeMittel

angewandt. Andere Mittel, die in jener Gegend gebraucht werden,

sind: Artemisia vulgaris, Breohmittel und Abkochungen der

Blüten von Paeonia 2) (Pfingstrose).

In der Magdeburger Gegend steht das Mirbanöl (Nitro-

benzol) in dem Rufe eines guten Abortivmittels 3).

In der Mark Brandenburg werden außer Sabina, Thuja,

Seife, Borax, Aloe, auch Arnika und Rosmarin ge-

braucht 4) .

In Ostpreußen zwischen Proekuls und Memel gebrauchen, nach

Mitteilungen, die mir zukamen, die Litauerinnen„ Ehefrauen sowohl

als auch Mädchen, ca. 8 g und mehr metallisches, mit Schmalz oder

grüner Seife verriebenes Quecksilber zur Abtreibung 5). Dieser Ge-

brauch findet sich auch noch weiter nördlich.

In Wolfenbüttel fand man in der Wohnung einer Abtreiberin

Menyanthes trifoliata, Origanum vulgare, Achillea phar-

mica, A. Millefolium, Tanacetum vulgare, Hypericum per-

foratum, Matricaria Chamomilla, Juniperus Sabina, Juni-

perus communis, Thymus Serpyllum, Russ, gepulvertes

Glas“). >

1) Lammert, Volksmedizin u. medizin. Aberglaube in Bayern. Würzburg

1869, 8.162.

“) 'I'homsen, Vierteljahresehr. f. gerichtl. Med., N. F.1864‚ I, 8.315.

3) Schild, Bar]. klin. Wochenschr. 1895; S. 187.

“) Wichura, Beibr. zur Lehre vom krimin. Abort. Berlin 1898.

5) L. Lewin, Berl. klin. Wochenschr. 1899, März.

") Schütte, Henkes Zeitschr.. f. d. Staatsmneik. 46. Erg.-H. 1855,

S- 1 1 1 .

Le w i n, Fruchtabtrei'bung durch Gifte usw. 4.Aufl. 17
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Schon in alter Zeit wurden in Braunschweig die roten Beeren
von Daphne Mezereum L., dem Seidelbast, zur Hervorrufung des
Abortus benutzt.

Im Hannöverschen wurden, so Wird aus dem Ende des 18. Jahr-
hunderts berichtet, zu Abtreibungszwecken benutzt: Merkurial-
pillen oder Rosmarin mit Spiritus extrahiert oder ein alkoholischer
Auszug aus Papaver Rhoeas oder Kupférrot.

In Thüringen wurde aktenmäßig festgestellt, daß in 194 Fällen
benutzt worden sind: Tees von Kami11en, Erythraea centaurium
(Tausendgüldenkraut), Achillea Millefolium (Schafgarbe), Many-
anthes trifoliata (Dreiblatt), Epheublätter, Johannesblätter, Feul-
baumrinde, Waohholderspitzen, Heidelbeerkraut, Anthemis nobilis,
die römische Kamille, die von 67 der Abtreibenden auch unter dem
Verkaufsnamen „Japanpulver“, „Japanol“, „Gloriapulver“ einge-
nommen wurden, Frondes Thujae (Lebensbaum), Zypressen,
Summitates Sabinae, Extractum Filicis maris (Famwurzel—
extrakt), Crocus sativus (Safran), Urtica urens (Brennessel),
Asperula odorata (Waldmeister). Ferner: Heißer Kaffee, Aloe-
pillen, Aloetinktur, Sulzberger Tropfen, alkoholische Getränke —-
besonders warmer Rotwein mit Nelken —— Zimt, Kümmel, Muskat-
nuß, Kampfer, Lysol, Petroleum, Schmierseife, Hefe, NitrobenzoL
Als Zusätze zu Einspritzungen: Essig, Seife, Lysol, Eichenrind6n-
abkochung, essigsaure Tonerde. Einmal wurde Jauche getrunken 1)-

In Oldenburg wird 11. a. der Blütenstaub von Pim1s silvestris
als Abtreibungsmittel gebraucht ").

In Westfalen sollen sich Aufgüsse von Kirschenstengeln eines
gewissen Ansehens als Abortivum erfreuen.

Volkstümliche Abortiva in Österreich sind vor allem die Sabina
(die vielfach auch „Segenbaum“ heißt), ferner J uniperus vir-
giniana, Thuja—Arten, Calluna. vulgaris (wohl nur wegen der
an Sabine und Thuja erinnernden Sprossen), Taxus baccata,
Bernsteinöl, Secale cornutum, Lycoperdon Bovista (in G3,-
1izien), Lycopodiuin Selago (im Kolomeaer Kreise), Phallus im-
pudicus, der auch bei Tieren leicht Abort hervorruft 3), Atropfl«
Belladonna in der Bukowina "), Armoraoia rustioana, („Kren“):
man tut eine gehörige Portion geriebenen Krems in %1 Rotwein und
läßt denselben 48 Stunden an einem warmen Orte stehen. Der Kran—

1) Leubuscher, -l. c.
2) Correspondenz-Bl. f. d. Ärzte d. Großh. Oldenburg, 1861, I, 3.12-
4) Kosteletzki, Medizin.-pharmazeut.Flora. 1831, I, S. 9.
"‘) Hoelzl, Verh. d. zoolog.-botan. Ges. Wien 1861, S.149—160.
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wein wird dann abgeteilt und in 2 Dosen getrunken. Man wieder—
holt dies viermal. Bis zum dritten Mohat soll dies untrüglich
helfen.

Ferner benutzt man: Safran (man löst etwa 20 g in warmer
Milch auf oder zerkocht ihn in Rotwein), rote Zwiebeln, die man
in Rotwein an einem warmen Orte 48 Stunden lang digerieren läßt,
Kampfer, die Haselwurz Asarum europaeum (in Tirol), Eisen
(man digeriert es in Form von Feilspä.nen 24 Stunden lang an einem
warmen Orte mit Wasser. Manche sollen auch die Feilspäne hinunter-
schlucken), Kochsalz, Kreide, Magnesia, Soda, wahrscheinlich
auch Phosphor, Salz, Magnesia und Soda. werden, wie auch Senf-
mehl, als Zusatz zu heißen Fußbädern gebraucht, ferner Can-
thariden und vielleicht auch die Mauerraute Asplenium Ruta
muraria, -A. -Trichomanes („Widritat“), Thymus („Kudelkraut“)
und andere Pflanzen 1). '

In Steiermark sind Abtreibungen der Leibesfrucht, insofern sie
zur Beurteilung des Strafrichters gelangen, nicht weniger häufig als
anderswo. Als Abortiva werden vorwiegend Teeaufgüsse der Zweige
und Blätter von Rosmarin und Juniperus Sabina verwendet und

' ferner scharfstoffige Abführmittel und Mutterkorn. Hebammen
mit und. ohne Diplom sollen in jener Gegend für Geld und gute Worte
Hilfe und Verschwiegenheit denen geloben, welche vor der Welt etwas
zu verbergen wünschen 3).-

In Obersteiermark wird der in den Ländern um das Mittel-

länc1ische Meer heimische immergrüne, busehige Halbstrauch Santo—
1ina Chamaecyparissus L., die Gartenzypresse, Heiligenpflanze,

I-Ieiligenkraut, eine Komposite, auch in Töpfen gezogen. Sie hat eine

gewisse Ähnlichkeit mit Rosmarin und wird fälschlich so dort bezeich-
net. Sie wird für die Fruchtabtreibung benutzt. Wie manche andere

Pflanze, die als Abortivum gilt, besitzt auch diese wurmtreibende

Eigenschaften. Sie entfaltet solche durch ein ätherisches Öl, das an

Rainfarnöl im Geruch erinnert. In ihm finden sich zwei Ketone

010H160‚ a- und ß—Santolineon.

Frauen der Ostromanen, Moldauer und Wallachen ver-

wenden Scopolia atropoides Link als Abortivmittel.

In Böhmen wurden wiederholt, doch ohne Erfolg, mit Paeonia,

Asarum europaeum, Dekokten von Ruta und mit Glaubersalz—

__

1) Kronfeld, Wien. med. Wochenschr. 1889, Nr.44 u. 45.

2) Fossel, Volksmedizin und medizinischer Aberglaube in Steiermark,

Graz 1886, s. 48.

17*
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lösung Abtreibungsversuche vorgenomme1fl). Auch Evonymus
europaeus, das Pfaffehkäppchen, scheint Verwendung zu finden.
Bei einer des Verbrechens der Abtreibung Angeklagten fand man fünf
Früchte dieser Pflanze und 15 g Cleanderblätter. Beiden Stoffen
wurde zwar gutachtlich die Wirkungsmöglichkeit zugesprochen, je-
doch verneint, daß denselben „eine spezifische und sichere Frucht—
abtreibungsfähigkeit zukomme“. Viel weniger falsch konnte das Gut—
achten wohl nicht ausfallen!

In Schweden ist der Phosphor das gebräuchlichste Abortivum
In den Jahren 1873—1892 kamen daselbst 1896 Vergiftungen mit
Phosphor vor. In 616 Fällen war er zum Zweck der Fruchtabtreibung
genommen worden 2).

Türkei. Auch in diesem Lande suchen Frauen eine zu zahlreiche
Familie teils aus finanziellen, teils aus kosmetischen Gründen zu ver-
meiden. Die Befruchtung verhindern sie durch Einlegen eines in
Limonade getauchten Schwammes vor der Begattung. Zur Frucht-
abtreibung gebrauchen sie auch nach vollzogenem Beischlafe eine aus
Aloe, Ruta graveolens und Gummi verfertigte Paste, die an den
Muttermund gebracht wird, oder man bestreicht diesen mit Tabak-
saft. Fast sichere Wirkungen werden einem Gemische der Tinctura
Hellebori (24 g) mit Tinctura Opii crocata (8 g), zu 20 Tropfen
täglich einzunehmen, zugeschrieben. Auch das alte Elixir proprie-
tatis Paracelsi (Aloe, Myrrhe, Krokus mit Schwefelsäure und Alko—
hol) genießt in dieser Beziehung Ansehen. In gleicher Weise werden
verwendet: Sabina, Anis, bittere Mandeln, und häufig die Folie
Aurantiorum mit der Jalapen-Wurzel, die mit kochendem
Wasser infundiert und als Tee getrunken werden. Dieses Mittel
soll das sicherste sein, aber häufig lebensgefährliche Blutungen im
Gefolge haben. Ferner gebraucht man Einspritzungen, Waschungen
und Zäpfchen aus Tabak, Aloe, Myrrhe, Zimt, Ambrfb,
Moschus, Bezoar, Ingwer, Sabina im Inqu und zu Ein-
streuungen als Pulver, in letzter Form auch mit Aloe gemischt
und Suppositorien von Dextrin und Tabak. ‘

Als mechanische Mittel finden Verwendung: Epheustenge1
oder Tabak- oder "Olivenstengel, die in den Mutterhals gebracht
werden. Um den 6. bis 7. Monat Wird sogar die Punktion gemacht.

1) Ploss, Zur Geschichte, Verbreitung und Methode der Frucht-
abtreibung. Leipzig 1883, S. 44. ‘

2) Wallis, Nord. med. ark., N. F. VIII, 2.‚ Nr.27, 1897. — Vgl. auchdie Kasuistik. . 1
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Die niedrige Bevölkerung soll weniger an solchen Gebräuohen teil-

haben1). ‘

In Mazedonien sollen viele Frauen der Anwendung der Kolo-

quinten als Abortivum zum Opfer fallen 2).

In Griechenland sind am gebräuchlichsten: Opium oder Bella-

donna, das die Frauen gewaltsam in die Scheide einführen. Ferner

Ruta odorans, Sabina und. Bernstein.

In Rußland verwendet man innerlich: Subiimat, Sabina,

Secale cornutum und den frisch au5gepreßten Saft von Cheli-

donium majus. Zur Verhütung der Schwangerschaft Wird

ein Aufguß von Lycopodium annotinum (sprossender Bärlapp),

oder morgens bei nüchternem Magen ein Glas warmen Wassers ge-

nommen 3). Ledum palustre gilt bei vielen Stämmen als Aborti—

‘vum‚ ebenso wie Schießpulver mit stark gewürztem Glühwein.

Als wehenbeförderndes Mittel wird Artemisia vulgaris mit

Erfolg gegeben, und zur Beförderung der Menstruation ein Tee von

Tanacetum vulgare oder 01. Terebinthinae zu 12—15 Tropfen

morgens und abends mit einem starken Aufguß von Artemisia.

In südlichen Gouvernements gebraucht man den Splint des Kirsch-

baumes, der von oben nach unten abgeschabt wird.

Die Tatarinnen gebrauchen zur Erzielung einer Fehlgeburt

Bernstein, Bernsteinwasser und Bitterklee.

Die Volksärzte im Kaukaisus geben behufs Einleitung} des Abortus

einen weinigen Aufguß nachstehender Pflanzen:

Empatorium cannabinum L., vier genze Pflanzen auf eine

Flasche Wein, Ruscus aculeatus L. oder Pulmonaria offici-

nei1is L., vier Wurzeln auf eine Flasche Wein, früh und abends ein

Weinglas 4).

In Kleinrußland gelten als Abortiva: Bryonia 31139. und Juni-

perus Sdbina. Zur Beförderung der Menstruation wird ein A_ufguß

von Lathraea squamaria mit‚Wasser oder Branntwein zu einigen

Spitzgläsern täglich getr1inken.

1) Ziffo, ]. c. -—- Oppenheim, Zustände der Heilkunde in der Türkei.

Hamburg 1883, S.65. —— Rigler‚ Die Türkei, Bd. I, S. 372.

2) Kraus u. Pichler, Shaatsarzneikunde, S. 877f.

3) Krebel, Volksmedizin verschiedener Stämme Rußlands. Leipzig 1858,

S. 134.

‘) Demic‚ Über Volksmedizin in Rußland.‘ Wiener klin. Wochenschr.

1889, S. 902.
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Die schwarze ‘Seife spielt als Abortivmiütel auch in Rußland
eine Rolle.

Die Esthinnen gebrauchen Quecksilber mit Fett gemischt.l),
wie dies oben auch von den Litauerinnen angegeben wurde. Nach
v. Luce soll nie ein Erfolg eintreten (?).

b) Asien.

In Sibirien benutzt man als Abortiva die Wurzeln von Adonis
vernalis (Frühlings-Teufelsauge) und A. appennina, 2). Zur Ver-
hütung der Schwangerschaft soll man jedesmal, wenn die Men-
struation sich einstellt, ein bestimmtes Gewicht Bleiweiß einnehmen,
wodurch diese unterdrückt und bis zum nächsten Eintritt derselben
die Empfängnis aufgehoben werde. Beim Aussetzen des Mittels kehre
die Empfänglichkeit zurück. Es erinnert dies an die schon aus
römischer Zeit stammende Angabe von der Unfruchtbarkeit erzeugen-
den Eigenschaft des Bleis.

Zur Beförderung der Menstruation ‚wird ein gesättigter Aufguß
von Geranium pratense getrunken.

Auch in Kamtschatka treiben Frauen, „die einen rechten Ab-
scheu vor der Niederkunft haben“, die Frucht mit allerhand. giftigen

- Stoffen ab, jedoch ist es allbekannt, daß dies nie ohne Gefahr ihres
eigenen Lebens geschehen kann 3). Die Frauen der Itälmenen z. B-trinken das Dekokt von Thapsia Kamtschatiea. (Kutächschu), umdie Schwangerschaft zu hintertreiben 4). ' '

In Japan wird von manchen Hebammen auf folgende Weise Abort
erregt: Eine mehr als einen Fuß lange flexible Wurzel von Achyrim-thes aspera Thunb. (A. bidentata Blume var. japonica Miq-)von der Dicke eines Gänsefederkiels wird zwischen Uteruswand undEihäute geschoben und_l dort 1—2 Tage liegen gelassen. Die Wurzelwird vor dem Einführen mit Moschus bestrichen und auch innerlichwird Moschus gegeben. Der Erfolg ist sicher. Auch schiebt manSeidenfäden, die mit Mosehus imprägniert sind, in den Muttermundoder stößt spitze Bambusstäbe oder Zweige von Sträuchern, besonders

1)Krebel‚ 1. c. — Vgl. auch L. Lewin, Berlin. klin. Wochenschrifh1899, März.

2) Pallas, Reise durch versch. Prev. (1. russ. Reiches. Bd. II, S. 56.3) Kras chenninikow‚ Beschreibung des Landes Ka,mtscha.tka. Lemgo1776, 3.262.

‘) Steller, Kamtschatka. 1774, 3.349.
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von einer „Nanten“ (Nandina. domestica Thunb.) genannten

Pflanze in den Uterus 1).

Andere Hebammen schieben die ca. 20 cm langen Blattstiele von

Ligularie Kaempferi Sieb. et Zucc. (Tussilago japonica Thb.‚

japan. 'Tsuwa-fuki oder Tsuwa-buki) in den Muttermund und geben

zugleich innerlich Moschus. Der Erfolg soll auch hier sicher sein,

doch oft entstehen dadurch tödliche Blutungen aus dem Uterus 2).

Ferner wird metallisches Quecksilber mit ein wenig I-Ianföl

gekocht, bis eine zähe Masse entsteht. Davon werden mit oder ohne

Zufügung von Moschus Pillen gemacht und dieselben innerlich ge-

nommen. Der Erfolg ist nicht ganz sicher, deshalb wird dieses Mittel

weniger häufig angewandt. Es soll dabei keine Gefahr für das Leben

der Mutter vorhanden sein. In Japan sollen übrigens auch die Priester

mit Abtreibungsmitteln Handel treiben 8).

In China benutzt man vielfach den Moschus (Sha—heung) als

Abortivum. Aus älterer Zeit wird angegeben 4), daß dann, wenn man

sicher ist, die Frucht sei bereits im Leibe der Mutter &bgestorben, die

Arznei Fo-schu-san eingegeben werden müsse. Durch, diese ginge die

_ Frucht sehr leicht ohne Schmerzen von der Mutter ab. Sollte jedoch

dieses Mittel nicht die gewünschte Wirkung hervorbringen‚ dann mische

man einen Teil der Arznei Pin-wei-san und 8 Teile Pu-s_i-uh-

'jem und lasse diese Mischung die Mutter einnehmen. In Peking

werden besonders Pediculus bovis und getrocknete, pulverisierte

Blutegel, beides an die Cervix uteri appliziert 5).

In Siam findet nach Rob. Schomburgk ein geheimes vegetabi-

lisohes Abortivum Verwendung.

Til Persien, wo alle außerehelichen Sohwangerschaften mit Abertus

endigen, braucht man zur Abtreibung außer mechanischen Mitteln:

Brechmittel aus Ou'pmm sulfuricum, Drastica oder die Sprossen

von Dattelkernen. Die Hebammen sollen dort mit großer Geschick-

lichkeit die Eihäute mittels Haken sprengen, um Abort bei außer-

1) Mitteil. d. deutsch. Ges. f. Natur- u. Völkerkunde Ostasiens, I, 1874,

Heft 4, S. 28.

2) Ibid. I, 1874, Heft 5, 8.89.

3) Golownin‚ Recollections of Japan. London1819, p. 93, 97, 222.

‘) v. Martins, Abhandlung über die Geburtshilfe. Aus dem Chinesischen.

Freiberg 1820, 3.58. —— Aue derselben Abhandlung (8.68) geht auch herv_or,

daß Kindermord in China geübt wurde: „Was aber no'oh weit ruchloser ist,

so bringen viele ihre Neugeborenen bloß deshalb um, weil es kein Knabe, sondern

ein Mädchen ist.“

‘) Martin, Gazette hebdom. 1872, Nr. 14, 8.209.
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' ehelichen Schwangerschaften herbeizuführen, und viele dieser Ab-
treiberinnen sollen deswegen in Teheran sehr bekannt und gesucht
sein. Die Sache wird ziemlich öffentlich getrieben und ihr kein Hinder-
nis in den Weg gelegt. Nur einzelne unglückliche Geschöpfe wollen
sich selbst helfen. Sie setzen massenhaft Blutegel an, machen ’ Ader-
lässe an den Füßen, nehmen Brechmittel und andere Dinge ein, und
fruchtet alles dieses nicht, so lassen sie sich den Unterleib walken
oder treten. Viele gehen an den Folgen dieser rohen Behandlung
zugrunde 1).

In Indien sind gegenwärtig folgende Abortiva. in Gebrauch 2):

Abrus precatorius L. Ein Infus der Wurzel Wird als Abortiv-
mittel im Hoshiarpur Distrikt (Panjäb) gebraucht.

Acaoia, Catechu Willd. Das Extrakt ruft Abort hervor.

Achyranthes aspera L. Der Saft in das Os uteri injiziert, soll
schnell Wehen hervorrufen. I-Iäufiger Wird die Pflanze als mechanisches
Abortivmittel gebraucht.

Ananas sativa L. Die unreife Frucht und der Saft werden, weil
sie Uteruskontraktion auslösen sollen, zum kriminellen Abort benutzt,
ebenso der Saft der Blätter in den Gebieten an der Straße von
Malakka. Er soll besonders wirksam bei schwachen Freuen sein.

Anona squamosa L. Die Samen an das Os uteri gebracht, solleri
Abort bewirken.

Aristolochia bracteata Betz und A. indica L. Die Wurzel
gilt als mäichtiges Abortivum — was pharmakologisch verständ-
lich ist.

Calotropis gigantea B. Br. und C. procera R. Br. Mit dem
Milchsaft der Pflanzen Wird das Os uteri bestrichen, um Abort zu be-
wirken, oder es wird ein Stück Holz mit Watte umgeben, dieses mitdem Milchsaft imprägniert und das Ganze in das 05 uteri eingeführt
und dort belassen, bis Uteruskontrektionen entstehen. Wenn der Ope-
rateur nicht geschickt ist, kommt es hierbei auch zur Durchbohrung
der Uteruswand. Eine andere Methode besteht darin, einen g9g1ätteten
Zweig der Calotropis in das Os uteri einzuführen, oder es werden auch
Pessare mit dem Milchsaft appliziert“).

1) Polak, Persien und seine Bewohner. Leipzig 1865, I, 8.216.
2) _Watt, Dictionary of the economic products of India. Calcutta. 1889.8) Hoopéir, ?harmucographia Indica. Vol. II; S. 436. — Über dieWirkung dieser Calotropis-Arten ist zu vergleichen: L. Lewin,



Abtreibungsmittel in der Gegenwart. 265

Kampfer wird in Indien öft mit der Pisangfrucht zur Hervor-

rufung von Abort gebraucht. Es sollen davon ca. 1,2 g zu diesem

Zweck genügen.

Garica Papaya L. Der Saft bewirkt, innerlich genommen oder

an das Os uteri appliziert, Abort. Er wird viel in Südindien benutzt.

Wie es scheint, auch die Samen.

D a u c us 0 a r o t a L. Die Samen dienen als Abortivum.

Dendrocalamus strich. Nees. Der Saft der Blätter wird in

Dosen von 60 g im nordwestlichen Teile Indiens als Abortivum ge-

braucht.

Derris elliptica.

Dracontium polyphyllum L. Wird als starkes Emmenagogum

hochgesohätzt und bisweilen benutzt, um Abort hervorzurufen.

}Euphorbia, Lathyris L.

Gloriosa‚ superba. L. Die Wurzel hat den Sanskritnamen „gar-

bhaghätini“, der bedeutet „die Droge, die Abort bewirk “.

Momordica Cymbalaria Fenz1. Die Knollen sollen abortiv

Wirken. ‘

Moringa pterygosperma. Gaertn. Das Gummi und die Rinde

werden verwendet. Von der letzteren werden in Bengalen Dosen von

15 g genommen. Auch die Wurzel wird gebraucht. Sie erregt

Schwindel, Übelkeit, Erbrechen und choleraartige Symptome.

Myrica Nagi Thunb., die in Indien, China, Japan kultiviert

wird, benutzt man, und zwar innerlich ‘a1s Rindenabkochung oder

auch als Pessare, als Ersatz von Mutterkorn. Myrica gale L., die in

Europa und Nordamerika vorkommt, scheint auch diesem Zwecke

gelegentlich zu dienen. '

Nerium odorum Soland. (Wurzel).

'Plumbago rosea L. und. P. zeylanica L. (Chitra. moolum.

Chitra-mulam.) Die Wurzelrinde wird innerlich_ benutzt. Sie wird zu

8—16 g ein— bis zweimal täglich in einem Bissen mit Wasser ge-

nommen und gilt als starkes und erfolgreiches Mittel. Auch wird die

Wurzel in das Os uteri eingeführt, wodurch häufig der Tod eintritt.

Indische Ärzte, die direkte Beobachtungen darüber gemacht haben,

geben an, daß es kaum ein Dorf in Indien gebe, in dem die abortive

Wirkung der Plumbago zeylanica nicht bekannt sei. Ihr kommex_1 —_—

wie ich aus eigenen Versuchen auch mit dem wirksamen Pr1nmp

weiß _ starke, auch entzündliche Reizwirkungen am Gewebe zu. Es

Wird ausdrücklich hervorgehoben, daß die Mutter mit dem Leben

.davonkommen kann, nachdem sie abortiert hat.
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Ocimum basilicum LJ).

Plumeria acutifolia Poiret. Abgestumpfte Zweige werden in

den Uterus eingeführt. Auch die Rinde wird innerlich als Dresticum

und Abortivum gebraucht und tötete dabei die Mutter öfter unter

Erbrechen, Verminderung der I-Ierztätigkeit und Pupillenerweiterung').

Polygonum flacciduml).

Prangos pabularia Lindl. Die Frucht soll die Aüstreibung des
Fötus befördern.

Bubus moluccanus L. Die Blätter sind ein starkes Emmena—
gogum.und Abortivum.

Ruta graveolens L. wird von den Hindus als gefährlich für
Schwangere angesehen.

Sapindus trifoliatus L. soll Abort machen.

Semecarpus Anaca.rdium L. Der Saft wird als lokales Irritans
gebraucht, um Abort hervorzurufen.

Sesamüm indicum D. C. Die Samen wirken emmenagogisch
und können Abort veranlassen.

Trianthema pentandra L. soll abortiv wirken.

Lepidium sativum L. wird im Pandjé‚b in der Weise als Ahor-
tivum benutzt, daß man die in Milch gekochten Samen der Pflanze
genießt.

Von sonstigen Abortivmitteln in Indien sind noch zu nennen: der
Saft der frischen Blätter von Bambusa arundinaceaß) (8mal täg*
lich 1 Eßlöffel, wirkt in 2—8 Tagen), der Milchsaft von Euphorbifl'
Tirucalli‚ E. tortilis, E. antiquorum, die, an das 05 uteri
appliziert, manchmal schon nach 12—24 Stunden wirken, und Asa
foetida, vermischt mit wohlriechend'en und gewürzigen Substanzen“).

Nigella sativa L. ist in Kerikal das von den Indierinnen am
häufigsten gebrauchte Emmenagogum und Abortivum. Die Haupt-
wirkung ist eine Stimulation des Zirkulationßapparates, Vermehrung
von Sehweiß-, Urin-,' Milchsekretion, Erregung des Utero—Ovariel-
Apparates. Es werden 15 g der Samen als Emmenagogum gebraucht»
höhere Dosen als Abortivum. Zu diesem Zwecke werden die Samen
zwischen zwei Steinen zerrieben und das so erhaltene Pulver mit
]?almenzucker gemischt (temul.z „caroupoutty“), so daß eine

1) Ridley, Maleyische Mat. medica. 1898.
2) Lewin, Lehrb. der Toxik010gie, 2. Aufl., S. 328.
3) Ridley, Maleyische Mat. med. 1898.
") Shortt, Transacti of the Obstetrical Soc. of London Vol. IX, 1868, p. 6.
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Paste entsteht. Zu hohe Dosen des Mittels bewirken Er-

brecheni).

Auf Ceylon, wo die eingeborenen Frauen nach den dortigen Ge—

setzen verpflichtet sein sollen, bis zu ihrem 87. Lebensjahre sich alle

Früchte abzutreiben‘), soll als Abortivum die Pflanze Adhatoda

V a s i c a. Nees gebraucht werden 8) .

Auf dem Malaiischen Archipel sind u. a. folgende Gewächse

unter den Eingeborenen als Abortiva in Gebrauch“): Blätter und

Blüten von Baeckea, frutescens L., der gepulverte Wurzelbast von

Michele» Champaca L. und Phyllantus Niruri L.

Schon Rumphius‘) gab an, daß malaiische Weiber sich des Saftes

von Ananas bedienen, um Abort hervorzurufen.

Neuere Angaben über malaiische Arzneimittel besagen, daß

als Abortiva gebraucht werden: Bambusschößlinge mit Pfeffer,

Avicennia officinalis L., Polygonum flaccidum, Ocimum

basilicum L., Derris elliptica Beuth. und Plumbago rosea.

Nachprüfenswert ist besonders die Wirkung von Aristo-

lochia. indica, die einen dem Secale ähnlich wirkenden

Stoff enthalten soll. Es werden ferner in Niederländisch-Indien

gebraucht, und zwar meistens in Teeform: die Blätter von Goleus

atropurpureus, die Kerne von Carica Papaya, die Rinde von

Alyxia stella,ta., die Blätter von Nothopanax cochleatum,

die Blätter von Nyctanthes arbor—tristis, Blätter und Saft von

Bragantia tomentosa und. Blüten und Blätter von I-Iibiscus

rosa sinensis mit Essig.

Auf Süd-Celebes wird die Wurzel von Croton Tiglium L. fein-

geraspelt‚ mit Wasser gemengt, je nach dem. Monat der Schwanger—

schaft in kleinerer oder größerer Menge getrunken. .

In den Straits—Settlements ist „Aker Sindarah“ ein sehr be-

liebtes Abtreibungsmittel. Die Droge besteht aus den Wurzelteilen

von Goniothalamus macrophyllus. Diese strauch- bis baum-

artige Anonaceé mit cremefa.rbigen Blüten strömt einen feinen Duft

aus.

1) Canolle‚ Du oumin noir, lou nigella sativa. de Linné, comme sub-

ätance emmémgogue ou abortive en usage pa.rmi les Indiennes. Thése de

Paris. 1881. Bull. gén. de thérap. T. CI, 13.332. 1?81. ‚.

”) Bierbaum, Henkes Zeitschr. f. d. Staatsarzneflc. Bd.]63, 1852, S. ‚.

") Ribeyro, Histoire de 1’fle de Ceylon. Amsterdam 1719.

4) Grevelink, Planten van Nederlandsoh-Indie. 1883, p. 141.

l‘) Rumphius, Herbar. amboinense, Vol. V, 13. 228.
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Auf den Fidschi-Inseln werden unter anderem benutzt der Saft
der Blätter von Pharbitis insularis Choié. mit dem einheimischen
Namen Wairuti, einer blaublühenden Küstenschlingpflanze, sowie die
Grevia prunifolia A. Gray.

0) Afrika.

In Algerien nimmt, wenn das Kind im Uterus abgestorben ist,
die Schwangere zur Abtreibung ein Getränk aus Honig und warmer
Milch zu sich, in dem ein Pulver von Kupfervitriol (Zdadj) aufgelöst
ist. Sollte es aber noch nicht ganz tot sein, so würde es sich auf die
Seite wenden und dann bestimmt ausgetrieben werden. Andere Mittel
bei den Arabern sind: Trinken der sauren Milch einer Hündin,
vermischt mit zerquetschten und geschälten Quitten, oder dreitägige$
Trinken einer Abkochung der Spargelwurzel und der Wurzel der
Färberröte. -

Ein „Taleb“ schreibt auf den Boden einer Tasse zwei Worte aus
dem Koran, und man wäscht dann diese Worte ab mit einer Mischung
von Wasser, Öl, Kümmel, Raute und Rettich; diese Substanzen
muß die Frau selbst auf dem Boden der beschriebenen Tasse zer-
quetschen und hin und her reiben, dann drei Tage lang davon
trinken; hierauf soll das Kind in ihrem Leibe eine solche Lage
bekommen, daß es abgeht. Auch muß die Frau zehn Tage lang fünf-
mal täglich eine Mischung von Milch und Salz trinken; nützt dies
nichts, dann soll ein Schluck süße und saure Milch von zwei Kühen
mit Essig gemischt sie vom Kinde befreien. Ferner mischen sie
Spargel und Tafarfarat (?), setzen Mehl zu und kochen es mit
Wasser ; hiervon essen sie drei Tage lang und trinken gleichzeitig
Wasser aus einer Tasse, auf deren Boden Anrufungen von Gott und
Engeln geschrieben sind1). '

Beachtenswert ist die Erfahrung, daß arabische Frauen die Wurzel
von Atractylis gummifera L., „e11-Iaddad“, die im ganzen Mittel-
meergebiet verbreitet ist, wie Mutterkorn, als Abortivmittel ge“
brauchen und sich wohl auch einmal dadurch ihrer Männer zu ent-
ledigen suchen, indem sie die'se eine Abkochung in Milch nehmen
lassen. Es entstehen durch die Wurzel irritierende und nerkotische
Wirkungen: Gaßtroenteritis, Brechdurchfälle, an die sich Symptome
wie bei der asphyktischen Cholera schließen: tiefes Koma, verfalle-
nes Gesicht, Zyanose, kleiner, seltener Puls, Atemnot, I-Iarnverhal-
tung usw.

1) Bertherand‚ Médecine et hygiéne des Atabes, p.545.



Abtreibungsmittel in der Gegenwart. ‚ 269

Andere in Algerien gebrauchte Abortiva sind Infuse von Daphne

Gnidium, Ruta, Sabina, Scilla maritima, Oleander, ferner

'Kupfersalze. Ein wegen I—Iervorrufung von Abort angeklagter ara—

bischer Arzt pflegte folgende Mittel anzüwenden: Grünspan (zendjoar)

in einem Glase Wasser ‚aufgelöst, rnit Fragmenten von einer ton- und.

eisenhaltigen Erde (Teubtil), sodann Samenkörner‘von Nigella sativa

(Sarroudj) und darauf Räucherungen an der Vulva mit Benzoe (djavu),

vermischt mit einer Kugel von fassoukh (bestehend aus Asa foetida

und Styrax). Die Behandlung, am Morgen angefangen, hatte am

Abend vollständigen Erfolg gehabt. Grünspan, das ebenso wie

Kupfersulfat eine große Rolle als Abortivum spielt, wird meist in

Dosen von 0,5 g gegeben ; es bewirkt schmerzhafte Urinsuppression,

Magenkrämpfe, grünliches Erbrechen, blutige Diarrhöe.

Vielfach Wird auch als Abortivmittel die Inokulation rnit Vau-

riola angewandtl).

In Tunis werden Abtreibungen reichlich geübt. Von pflanzlichen

Mitteln finden z. B. die Sabina, die Raute, Sci11a. maritime, die

Meerzwiebel, oder der Seidelbast in Aufgüssen Verwendung. Von

anorganischen Stoffen: Grünspan zu etwa 0,5 g und von tieri30hen

Präparaten: Aufgüsse von ‘ha1bkalzinierten Hühnerknochen, von

halbka‚lzinierten Fledermausknochen oder von Oberkie£ern von

halbverbrannten Schlangen u. a. m.

In das Cbllum uteri werden Fremdkörper, z. B. ein geeignetes

Stück Holz, oder, um gleichzeitig örtliche Entzündung zu erzeugen,

ein Stückchen Seidelbast eingeführt.

Sogar die Impfung mit Pockenlymphe steht bei arabischen

Frauen in dern Rufe, Abort herbeizuführen. Wenn alle Mittel versagt

haben, dann stellt man wohl auch eine arabische steinerne Mahl-

mühle auf den Bauch der Schwangeren und dreht sie so lange, bis

der Abort erfolgt.

111 Fezzan besorgen alte Weiber den Abort mittels Kügelchen von

Rauchtabak oder von Baumwolle mit dein Seite des Oschar,

(1— h- Galotropis procem R. BN); ihnerlich sollen Ruß irdener

Kochgeschirre und eine I-Ienna-Mazeration dieselbe Wirkung haben 3).

In Alexandrien gelten Pfeffer, auch Lorbeer und andere

Mittel als Abortiva. —

1) Kocher, De la. crimina.lité chez les Ambes. Paris 1884, p. 224.

”) L. Lewin, Arch. f. exper. Path010gie u. Pharmakologie, Bd. 71, 1918.

*“) Nachtiga.l‚ Sahara und Sudan, I, “8.153. '
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In Äthiopien wird Holz und Harz der Zadar und des Sude-banms als Abortivum benutztl).

In Massaua gebraucht man, nach Brehm, ein Abend einer'Thuja-Art. '

rotem Pfeffer an”).

Die Negerinnen in Old-Calabar nehmen im 8. Schwangerschafts-monat Abortiva ein. Zuerst durch den Mund und durch den After.

Guineapfeffer mit Speichel zu einer Masse verrieben. Nach wenigenTagen tritt Abort ein. Oft ist die Wirkung zu stark. Es entstehen dannkonstitutionelle Störungen und organische Leiden, und ev. folgt derTod., Der siebente Monat gilt bei ihnen als ein schlechter, insofernviele Aborte in ihm vorkommen”).
Im südlichsten Französisch-Guinea etwa unterhalb des 10. Breiten-grades, im Mellacoree—Gebiete, benutzen die Negerinuen die Ab-kochungen der Kolanuß (Sterculia acuminata) zu .abtreibendenEinspritzungen.

Bei den Herero gilt Pfeffer als Abortivmittel,
Die H0ttentotten gebrauchen zur Fruchtabtreibung eine kleinerote Beere, ähnlich einer Johannisbeere, gehüllt in ein Blatt, das einemsolchen von der Cap-Stachelbeere gleicht.
In Südwestafrika sollen auch Salpeter oder viel Kochsalz nebenFußtritten vor den oben mit einem Strick geschnürten Bauch zurKindesabtreibung gebraucht werden.

d) Amerika.

In den Vereinigten Staaten von Nordamerika ist neben Seoale‚Sabina u. a. das verbreitetste Abortivmittel Tanacetum vulgaré-Von weniger bekannten Mitteln sind daselbst noch Zedernöl“) (von‚__—___

1) R. Hartmann, ]. c., S. 357. ‘2) Pechuel-Loesche,
Zeitschr.f.Ethuologie‚ X, 1878, S. 28.“) Hewan, Edinb. med. Journ. 1864, Septemb.‚ S. 223; 1865, I, S. 857.“) Med. and surg. Report; of the Boston City Hospital. 2. S., 1877, p. 270.
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Juniperus virginiana), I—Iedeoma pulegioides (Pennyroyal)

und, besonders in den südlichen Staaten, Extr. Gossypii in Ge—

brauch. \

In \Véstindién wird folgendes Mittel viel benutzt: Von den

Blättern von Gajanus indicus SPL, Jatropha. gossypifolia,

Rauwolfia Lamarckii DC, Heliotropium parviflorum und

Persea gratissima. Gaertn. und der Wurzel von Petiveria

alliacea wird ein Dekokt bereitet, das glasweise morgens und

abends genommen wird, bis dann unter dem Bilde einer starken

Menstruation in kurzer Zeit die Wirkung eintritt. Die meisten der

genannten Pflanzen enthalten stark drastisch wirkende Stoffel).

Auf Jamaika wird von den Negern Stachytarpheta jamai-

censis L. als Abtreibungsmittel gebraueht.

Auf Trinidad wird den jungen Trieben und Blüten des Kalebassen-

baumes eine abortive Wirkung nachgerühmt.

Walsura piscidia Roxb. ist auf den Antillen als gefährliches

Brechmittel und Emmenagogum bekannt 3).

Ebenso gilt die Wurzel von Triehilia trifoliata L. in Westindien

als Abortivum. Das Mittel führt indessen meist zum Tode der Frauen

unter den heftigsten Schmerzen iind Uterinblutungen“). Auch die un-

reife Frucht von Ananas sativa wird auf dem Indischen Archipel

als starkes Emmenagogum und. Abortivum benutzt.

In Brasilien werden Guarea purgans St. Hil. und G. Aubletii

Juss. (G. trichilioides L.) in größeren Dosen‘), ferner der ätzende

Saft von Coloca.sia antiquorum Schott. var. acris Engl. sowie

der Saft von Ananas silvestris“), der Brechdurchfall und blutige

Diarrhöen verursacht, als Abortiva angewandt. Gelegentlich soll auch

hierzu Statice brasiliensis Boiss., die Uteruskontraktionen ver-

anlaßt, gebraucht werden.

111 Surinam werden die Samen von Poincinia pulcherrima L.

von den Eingeborenen benutzt.

Die Papuaweiber auf Neu-Kaledonien verschlingen zur Frucht—

abtreibung gekochte grüne Bananen siedend heiß. Da die Bananen

völlig unschädlich sind, so dienen sie wohl nur zur Verschlemrung des

1 Wissing, Hospitals-‘l‘itende, I, Nr.6.

2 Watt, 1. c., VI, 4, 8.299.
)

)
") Grevelink, 1.c., 3.494.

‘) Sp_ix und v. Ma.rtius‚ Reise in Brasilien, II, 8.547.

°) Peokolt, Pharmazeut. Rundschau 1895, 8.237.
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wahren, bis jetzt noch unbekannten Abortivmittels. Sie baldigen
diesem Gebrauche, um der Mühe des Säugens zu entgehen und um die
Körperreize länger zu erhaltenl).

Von sonstigen, in verschiedenen Ländern vereinzelt als Abortiva
gebrauchten Mitteln sind noch anzuführen: Barium- und Stron—
tiumpräparate‘*‘), Kalium permanganicum, Bleiessig als
Bleiwasser“), Ferratinpulver, Daphne Cneorum L.“), Cucumis
trigonus Roxb.5), Amica montana L., Arctostaphylus Uva
ursi Spr. und Sabadilla, Ebereschenmus, Lavendel, ferner
Colchioum‚autumnale L., Rhamnus cathartica L., Trifo-
1ium sowie der Aderlaß u. a. m.

1) Das Ausland, 1862, 3.10%.
2) Henkes Zeitschr. f. d. Staatsarzneik. 1855, 8.59.
3) Puppe, Monatsschr. f. Geburtsh. u. Gynäkol. 1905.
4) Rosenthal, Synopsis planta.rum diaphoricarurn. 1862, 8.241.
5) Lewin, Toxikologie, 2. Aufl., 1897, 3.297.



IX. Mitteilungen über versuchte und voll-

zogene Abtreibungen dureh Gifte.

1. Anorganische Stoffe.

Die folgenden Mitteilungen über versuchten nnd ausgeführten

Abort sollen eine Vorstellung davon geben:

1. in welchem Umfange Fälle von kriminellem Abort bisher in der

Weltliteratur mitgeteilt sind,

2. in welchem Umfange durch die beliebtesten Abortivmittel der

Abtreibungszweck wirklich erreicht worden ist, wobei freilich hervor-

.zuheben ist, daß die Zahl der mitgeteilten Fälle verschwindend klein

gegenüber den wirklich vorkommenden ist. Sie liefern gleichzeitig

einen Beitrag zur Toxikologie, wie er bisher niemals zur Dar-

stellung gebracht worden ist. Von jetzt an‘werden die toxikologischen

Sammeldarstellungen dieses Kapitel nicht mehr aus Mangel an Material

umgehen können. Wie viele Ärzte haben bisher vergeblich nach der-

artigen Angaben gesucht, wenn sie vor Gericht wissenschaftliche Aus-

sagen über Abortivmittel zu machen hatten! Ich kann dies beurteilen,

W9i1 genug derartige Anfragen im Laufe von beinahe 40 Jahren an

mich gerichtet wurden. 'Die kümmerlichen Hinweise in den ‚Büchern

über gerichtliche Medizin, die sich zudem noch fast insgesamt auf ältere,

aber in jeder Beziehung unvollkommene Darstellungen stützen, konnten

\ eine wirkliche Belehrung über diesen Gegenstand nicht liefern.

Das, was ich auf den folgenden Blättern zuerst methodisch dar-

gestellt habe, stammt aus dem praktisch—ärztlichen Erfahrungsleben

in den zivilisierten Ländern der Welt. Der einzelne kann immer nur

einen sehr beschränkten Kreis von erlebten Tatsachen sein eigen nennen.

Die Toxikologie dagegen vereint die Ergebnisse und beurteilt sie in der

Gesamtheit kritisch nach vorhandenen Grundsätzen. Der erste beste

kann ein derartiges toxikologisches Wissen nicht von heute auf morgen

zu beherrschen lernenl).

Der Arzt, der über die abortiven Eigenschaften irgendeines Mittels

ein Gutachten abgeben soll, wird sich, nach den Ausführungen in den

vorangegangenen Kapiteln, selbst dann, wenn ein hier berichteter,

adäquater Fall ebenso ergebnislos verlief wie der seinige, nicht auf den

alten Standpunkt stellen dürfen, das negative Ergebnis als der Wahrheit

1) L. Lewin, Zeitschr. f. angew. Chemie 1910, XXXIII, S. 529, und Revue

scientifique, 14 janvier 1910, p. 34. —

L e w i n, Fruchtabtreibung durch Gifte usw. 4. Aufl. 18
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letzten Schluß anzusehen. Hat das betreffende Mittel die Mutter in
irgendeiner Weise geschädigt, so konnte es auch den Fötus schädigen,
oder hat ihn zeitweilig geschädigt. Damit sind aber die ersten Be-
dingungen erfüllt, die zu seiner Abtreibung erforderlich sind. Die nicht
erfolgte Abtreibung 'gibt kein Recht, die Möglichkeit einer solchen zu
leugnen und am wenigsten ist es angebracht, da, wo die
Mutter dem Mittel erlag, ohne daß zuvor die Ausstoßung
des Fötus erfolgte, von einer Nichtwirkung des Abtrei-
bungsmittels zu sprechen.

Gerade diese Grundansehauung wird wohl am besten durch die
folgenden kasuistischen Belege bewahrheitet, deren Ergebnisse den
Wert des exakten Experimentes für sich in Anspruch nehmen dürfen.
Denn sie lehren nicht nur eine wenig oder gar nicht gekannte Sym—
ptomatologie mancher Gifte, und geben neue Stützen für die Erkenntnis
der Bedeutung individueller Widerstandsfähigkeit, sondern legen dem_
Denkenden nahe, den Nichterfolg der Ausstoßung bei einer schweren
oder irreparablen Erkrankung der Mutter auf die Höhe der eingeführten
Dosis zu schieben, die das Substrat in akutem Ansturme schädigen
mußte, ehe.der Mechanismus der Ausstoßung in Gang gesetzt werden
konnte. Schnelle Regulation der akuten mütterlichen Störungen kann
auch die des Fötus wieder begleichen, während dagegen kleine, häufig
zugeführte Giftmengen krankhafte Veränderungen veranlassen, die den
Fötus dadurch schwerer treffen, daß die Regulation chronischer Er-
krankung sich erst in längerer Zeit vollzieht. Dadurch ist aber auch eine
Gefährdung des fötalen Lebens drohender.

Bei manchen der mitgeteilten Mittel könnte man den Eindruck
haben, daß, weil kein Erfolg eintrat, sie als harmlos zu betrachten
seien. Man wolle demgegenüber bedenken, daß, wenn Tausende von Ab-
treibungen durch Gifte zustande kommen, nur kaum einzelne bekannt
werden, unter den ersteren aber genügende Bestätigungen für die
Wirksamkeit einzelner solcher Stoffe vorhanden sein könnten, und
wahrscheinlich auch vorhanden sind. Mit um so größerer Sicherheit
wird eine solche Annahme gemacht werden können, wenn die Toxi-
kologie den betreffenden Stoffen und den gebrauchten Dosen Gift-
wirkungen zuzuschreiben imstande ist.

Für die Vertiefung in der Erkenntnis mancher hier noch ungelöster
wissenschaftlicher Fragen wird es in Zukunft auch erforderlich sein,
den Einfluß von Giften auf das gewerblich damit arbei-
tende schwangere und nichtschwengere Weib und ent den
sexuellen Gesundheitszustand des in Giftbetrieben —— im
weitesten Sinne — arbeitenden Mannes viel besser kennen
zu lernen, als es bisher geschehen ist. Auch aus sozialen
und I-Iumanitätsgründefi. Was ich von einigen der Gifte, Wie
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Blei und Quecksilber, kritisch beleuchtetel), ist nur ein Bruchteil des zu

Erforschenden. Richtlinien für dieses lassen sich schon heute geben.

Man denke z. B. nur an die Zinkhüttenarbeiterihnen mit ihrer

hochgradigen Anämie, ihren monatelangen Menstruationsstörungen,

ihren Nierenleiden usw. Hier werden vorzeitige Geburten, oder falls

der Mann durch eine solche Arbeit wesentlich gelitten hat, lebens-

schwache Kinder die Folgen einer Giftwirkung darstellen. Durch Gift-

arbeit der Mütter oder Väter gehen jährlich viele Kinder im Keime

oder ausgebildet zugrunde.

Ätzmittel uud Entzündungsstoffe. '

Ein beträchtlicher Teil der so oft erfolgenden Abtreibungen wird

durch die Gruppe der Ätz- und Entzündungsmittel bewerkstelligt, die,

innerlich genommen, wohl befähigt sind, irgendwo im Körper, auch

im Uterus, eine solche Wirkung zu entfalten, und von denen manche}

auch örtlich am Geschlechtsapparat zur Einwirkung gebracht werden.

Ich habe sie nach den ihnen eigentümlichen, von anderen verschie-

denen Eigenschaften einheitlich geordnet und biologisch analysiert:

Ätzmittel und Entzündungs'stoiie.
_________—_dM_———___—__

A. Mit. akuter Wirkungsentwicklung B. Mit langsamer Wirkungsentwick-

und. sichtbarer primärer Störung lung und. nicht erkennbarer primä-

des chemischen Gewebebaues. Sie rer Störung im chemischen Gewebe—

heißem bau. Sie heißen

Ätzmittel. Entzündungsstoffe.

1. Stoffe mit der

Fähigkeit, Ei-

weiß zu fäl-

len (Ko&gula.-

_tionsnekrose)‚
und feste Ätz-

schorfe zu er-

zeugen: Säuren,

2. Stoffe mit der

Fähigkeit, Ei-

weiß zu ver-

flüssigen (Kol-

1iqua.tionsnekro-

se) und. weiche

Ätzs chori'e zu er-

zeugen: Alle A1-

N'ooh nicht klassifixäierb3re Stoffe

pflanzlicher, mineralischer, tierischer

Herkunft, einschließlich der Zerfalls-

produkte von Albuminoiden usw.,

die sich bi010gis eh von einander durch

die ihnen angeborene Reaktions—

energie unterscheiden, mit welcher

sie Entzündung, Blutung, ferner

Metallsalze,I-Ia— kalien von einer ein Heranströmen Von Blut aus

10gene, alka1i— bestimmten Kon- anderen Gewebsregionen und even-

sohe Erden, zentrationsgröße tuell sekundären Gewebsszserfall ver-

viele Byntheti- an, manche Me— anla.ssen. Diese Reihe umfaßt viele

sche Stoffe aus talloxyde, m. B. Tausende von Stoffen, von dem

allen organi- Quecksilberoxyd, Senf an bis zum Rhus toxicodendron,

schen Reihen Chlorzink usw. Eur Aloe, den Koloquinten, zu den

(Rheuole, Kre- spanischen Fliegen, zu dem Di-

BOIe usw.). methylsulfat und der arsenigen Säure.

1) L. Lewin, Berlin. klin. Wochenschr. 1904, Nr.41.

18*
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1. Eiweiß fällende Ätzgifte.

Wirkt ein solches Gift in geeigneter Konzentration auf ein weiches,

feuchtes Gewebe ohne Hornsohicht ein, so betätigt es seine chemische

Beziehung zu dem erreichbaren zellularen und interzellularen Eiweiß

fast augenblicklich, an der Oberhaut etwas langsamer. Es treten Fäl-

lungs- bzw. Gerinnungsvorgänge ein. Das morphologiseh organisierte,

mit seiner Umgebung organisch im Zusammenhang stehende, nach

biochemischen Gesetzen sich wandelnde lebende Eiweiß wird zu einem

unorganisierten, toten. In den Kreis der Desorganisation können auch

Nervengebilde einbezogen werden. Dumh manche solcher Ätzstoffe,

wie z. B. durch Karbolsäure, wird ihre Umwandlung in chemische Ab-
bauprodukte so schnell und so energisch vollbracht, daß alsbald.

Schmerzlosigkeit durch Leitungsunterbrechung eintritt.

Die Koagulationsnekrose am lebenden Gewebe ist, bis auf seltene
Ausnahmen, in der Fläche und der Tiefe begrenzt. Sie reicht nicht
weiter, als das Ätzmittel berührt hat. Schon die erste oberflächlichste
Schicht des ausgefällten Eiweißes mindert das Weitervordringen des

Ätzmittels. Es kann sich die Wirkung des letzteren durch die Bin-
dung an Eiweiß erschöpfen, am schnellsten bei der Bildung von
Metallalbunfinaten, etwas langsamer bei den Säurealbuminaten. I—Iiernach
vollzieht sich die Wirkung des Giftes im schnellen Ansturm. Was
an späteren, tieferen Veränderungen als Abhängigkeitsleiden und Nach-
leiden, von primär geschädigten Geweben aus, an Symptomen auf-
tritt, kann wohl von der Stärke der Verätzung an sich quantitativ
beeinflußt sein, ist' aber, bis auf einzelne Ausnahmen, nicht die F01gé
des weiten Verdringens des Ätzmittels.

2. Eiweiß kolliquierendo Stoffe.

Die ätzenden Alkalien entfalten ihre Wirkung auf einer ganz an-
deren Grundlage als die Säuren und die meistßn Metalle, Metal-
]oide usw. Sie belassen das Eiweiß der Zellen oder des interzellularen
Gewebes scheinbar noch in ihrem normalen Gefüge. Sie durchdrinan

es, je nach ihrer Eigenart, schneller oder langsamer —— die flüchtigen
wie Ammoniak, dringen alsbald jäh und. tief ein, und die 1augig6fl, Wie
Pottasche, Soda, Natronlauge, bringen, abhängig von ihrer Konzen-
tration, ihrer Wärme und. der Berührungsdauer, in stetigem, Schicht-
weisem Vorrücken in den Geweben deren Eiweiß bzw. Hornstoff in
den Zustand der Kolliquation. Das betroffene Gewebe imbibiert sich
unter glasigem Auiquellen. Dieses Stadium stellt die Umwandlung des
Eiweißes in Alkalialbuminat dar. Keine Barriere hindert das Vor-
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dringen des Alkalis in die Tiefe. Jedes, auch das kleinste Alkali-

a1burrfinatteilohen dient als Überträger des Giftes auf das nächste

Eiweißteilchen. Die Wirkung des Ätzalkalis kann sich hier sehr bald

nicht erschöpfen, weil das von ihm gebildete Eiweißprodukt noch einen

Teil seiner örtlichen Giftwirkung besitzt. Daher ist auch das Aus-

wasehen des Alkalis so sehr ”schwierig, wenn nicht sogar unmöglich.

Die Farbe der auf diese Weise verätzten Gewebe verrät dem Unein-

geweihten nicht die Schwere der Veränderung. Gerade die geschilderte

Übertragung des Giftes, nicht auf dem Wege der Resorption, sondern

per eontiguitatem, lassen die Möglichkeit ins Auge fassen, daß das

Ätzkali unter ungünstigen Verhältnissen in entfernter liegende Gewebs-

strecken gelangt. Selbst wenn Gefäßwände angeätzt werden, so bietet

das ergossene Blut durch die rubinrote Färbung des entstandenen

alkalischen I-Iämatins dem Kundigen einen Hinweis auf die inner-

lichen Vorgänge seiner Veränderung. ’

3. Reiz und Entzündung erzeugende Stoffe;

Zu dem eigenartigsten therapeutischen Material gehören die Stoffe,

denen die Fähigkeit innewohnt, mit Gefäßen versehene Körpergewebe

zu reizen und zu entzünden. Und nicht nur in arzneilicher, sondern

vielleicht in noch höherem Grade in pathologischer Beziehung kommt

diesen Substanzen ein hoher erkenntnistheoretischer Wert zu. Denn

GS braucht nicht betont zu werden, daß ein sehr hoher Prozentsatz

aller menschlichen Leiden in ihrer letzten Ausdrucksform eine „Ent—

zündung bzw. deren Folgen darstellt. Wissenschaftlich reihen sich die

Veranlasser solcher Leiden durchaus in die kaum übersehbnr große

Gruppe der ihrer Herkunft nach gekannten, in der Natur vörkommen-

den oder chemisch darstellbaren Entzündungsgifte ein. Erst wenn ein-

mal die Medizin viel weiter als jetzt in dem Forschen und Erkennen

der letzten Krankheitsursachen gekommen sein wird, und wenn weiter

einstens auch nur ein Zipfel des Schleiers zu heben möglich sein wird,

der völlig undurchdringlich die Erkenntnis über das letzte Geschehen

bei Arznei- und Giftwirkungen deckt, dann wird man wissen, was jetzt

nur geahnt werden kann, wie hoch die Bedeutung dieser Gruppe von

Stoffen ist. Gewöhnlich macht man zwischen den einzelnen von ihnen

keine Weserfl1eiteunterschiede, weil die subjektiven und objektiven

Zeichen der Entzündung: Rötung, erhöhte örtliche Wärme, Schmerzen,_

Schwellung und. gestörte Funktion bzw. deren Folgen: Bläsehen- oder

Blasenbildung oder Eiterung nach der Einwirkung vieler, wenn mcht

der meisten von ihnen erscheinen. Und doch übt meiner Überzeugung

nach jeder dieser Stoffe beim bloßen Kontakt mit Geweben einen

eigenartigon, von jedem andern sich unterscheidenden Reiz aus, genau
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so, wie verschiedenartige Reizstoffe dazu gehören müssen,
um die verschiedengestaltigen Geschwulstformen hervor-
z ur \] ie n. Auch hier hat in Zukunft die Forschung einzusetzen, um
die bisherige unzulängliehe, viel zu allgemeine Einteilung der Reiz-
qualitäten in elektrische, thermische, mechanische und chemische
durch auf besserem Erkenntnisboden r1ihende zu ersetzen. Gerade die
biologisch verbreitetsten chemischen, mit Reizeigenschaft versehenen
Stoffe erfordern dringend, soweit dies zu erfüllen möglich sein wird,
eine Sonderung bezüglich ihrer eigenartigen Reizfähigkeit.

Von keinem einzigen Medikament oder Gift verstehen wir den
letzten Grund seiner Energieentfeltung —— aber unter allen sollten keine
mehr als die Entzündungsgifte mit ihren verschiedenen Reizfähigkeiten
die Forschung veranlassen, der Frage nach der Eigenart dervon ihnen
offenbarten Energie nachzugehen. Was ist es? Das Eiweiß der Gewebe
wird, soweit man zu erkennen vermag, primär nieht chemisch ver—
ändert. Während die Ätzwiflmng aus erkennbaren chemischen Gründen
mit Zerstörung einhergeht und für das Zerstörte eine Narbe eintreten
läßt, bewirkt das Entzündungsgift aus einem ganz unbekannten
Energieantriebe nicht nur ein starkes Zuström'en von Blut zu der
betroffenen Stelle, nicht nur Ausscheidung von Flüssigkeit in die
entzündeten Gewebe hinein, sondern auch Antriebe zu erhöhter
funktioneller und formativer Funktion der verschiedenartigsten Gewebe
und evtl. sekundäre Störung des chemischen Baues der letzteren.
Nirgendwo in der Biologie findet sich ein Vorgang, der mit diesem,
nur in Umrissen gezeichneten, verglichen werden könnte.

Die Stärke aller dieser Vorgänge hängt von der Größe der Reiz-
fähigkeit des Entzündungsmittels und der Eigenart des in Entzündung
zu versetzenden Objekts ab. Bei der außerkörperlichen Verbrennung
eines Stoffes ist es die Wärmeenergie, _ die einen kohlenstoffhaltigen
Körper bis zur Entzündungstemperatur und damit zur Verbindung mit
Sauerstoff bringt. Bei den Entzündungegiften, die auch eine erhöhte
Wärme an ihrer Wirkungsstelle und schließlich sogar einen Abbau
komplizierter Gewebstoffe in einfachere, wenn auch indirekt, veran-
lassen, ist die Quelle dieser Energie nicht zu erkennen. Und vollends
ist es in Dunkel gehüllt, warum das eine Gift, wie z. B. der Senf,
nur Hautröte oder höchstens in hoher -Konzentration Bläschen, ein
anderes, wie das, Kardol, akut eine Phlegmone auch schlimmster Form
und ein drittes, wie das Dimethylsulfat akuten Gewebszerfall hervor-
rufen kann. Die Annahme wird nicht von der Hand zu weisen sein,
daß hier eine chemische Energie zur Betätigung kommt. Ein Beweis
hierfür ist aber nicht zu erbringen und als unmöglich erscheint es
selbst unter einer solchen Annahme, dies für die schier unübersehbere
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Zahl aller Entzündungsgifte, die chemisch denkbar weit auseinander-

stehen, einheitlich zu erhärten. Hierbei kann die individuelle Emp—

findlichkeit, die übrigens der Verschiedenartigkeit der Entzündunge-

temperatur und der Verbrennungstemperatur der brennbaren Körper

vergleichbar wäre, völlig außer acht gelassen werden, weil dieser Faktor

bei allen fremden Einwirkungen auf. das tierische Substrat eine Rolle

spielt.

Schwefelsäure.

Innerliche Aufnahme.

An der abtreibenden Wirkung der Schwefelsäure können be-

teiligt sein:

1. eine durch die Magenätzung bedingte reflektorische Wirkung

der Säure auf den Uterus.

2. die infolge der Resorption des Giftes als Salz, wie in der Niere,

im Herzen usw. so auch sehr wahrscheinlich in den Eihäuten bzw.

deren Gefäßen relativ schnell zustande kommenden örtlichen Verände-

rungen (Trübung, fettige Degeneration), die zu Blutergüssen und viel-

leicht auch zu einer direkten Schädigung des Fötus führen können, und

3. die Alkalientziehung aus dem mütterlichen Organi5mus, die jäh

in den ersten Stunden der Vergiftung zustande kommt.

1. Eine 38jährige, im 9. Monat schwangere Frau, die an „Bluthusten und

Faulfieber“ litt und seit 11 Tagen verstopft war, erhielt außer entleerenden

Klistiean von Öl und. Seife mit Wasser innerlich noch Cremer tart'ari

und ein Chinadekokt mit Baldria.n und Kampfer. Außerdem sollte

sie Schwefelsäure, mit Wasser verdünnt, trinken. Nachdem diese

letztere Therapie 3 Tage lang fortgesetzt werden war, wurde in der Nacht

des 4. Tages ein lebendes Kind geboren 1).

2. Eine im 2. Monat Schwangere nahm zwei reichliche Eßlöffel

N0rdhäuser Schwefelsäure. Sie stürzte unter Konvulsionen zu

BOden. Häufiges, auch blutiges Erbrechen folgte. Nach Verabfolgung

V0n Milch usw., Ansetzen von Blutegeln in die Magengegend ließen Er-

brechen und Schmerzen nach. Am Abend ging unter Wehen eine

zweimonatige Frucht ab.. Bis zum 7. Tage kehrten Appetit und Schlaf

zurück. Blutige Stühle bestanden noch fort *).“

3. Eine 26 jährige, im 9. Monat Schwangere nahm abend‘s in selbst-

mörderischer Absicht konzentrierte Schwefelsäure. Sxe erkrankte

1) Schlegel, Material f. d. Staatswissensch. I, 1800, S. 140.

2) Claudi, Österr. Med. Wochenschr. 1841, Nr.18.
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unter Erbrechen und anderen Symptomen, bekam in der Frühe des
folgenden Tages Wehen, um 3510 Uhr vormittags ging das Fruuhtwaßser
ab, und mittags wurde das Kind geboren. Sie selbst starb 2% Tage nach
der Vergiftung.

Die Säure schien sich „selbst dem Liquor Amnii mitgeteilt zu haben“).

4. Eine Frau hatte einem schwangeren Mädchen zur Abtreibung der
Frucht eine braune, sauer schmeckende Flüssigkeit gegeben. Gleich nach
dem Einnehmen derselben trat Erbrechen ein. Die Haut war hieß und
feucht, die Patientin war sehr unruhig, ein nicht sehr starker Druck auf
Magen und Kehlkopf erregte Schmerzen. Dieser Zustand dauerte 2 Tage,
worauf sie von einem toten Knaben im Ei entbumden wurde.
Am folgenden Tage starb sie selbst.

Die chemische Analyse ergab, daß die gemessene Flüssigkeit ein Garmisch
von roher Schwefelsäure mit Brennöl war. Es muß angenommen
werden, daß diese Flüssigkeit als Abtreibungsmittel gewirkt habe 2).

Bei der Angeschuldigten fand man außerdem noch: Tinct. 00mp.‚
Resina Jalapae und Kreosot.

5. Eine 44jährige unverheiratete Frau, die schon sechs lebende Kinder
geboren hatte, nahm, als sie sich wieder schwanger fühlte, im 2. Schwanger-
schaftsmonat ein Getränk von konzentrierter Schwefelsäure und
Wasser zu gleichen Teilen(?). Nach einigen Tagen trat Blutung aus der
Scheide ein und. bald danach folgte eine hühnereigroße Frucht. Besonders

schlecht hat sie sich weder vorher noch nachher gefühlt 3) —— was mich
mehr als bezweifeln läßt, daß die angegebene Säurekonzen—
tration zutreffe. -

(5. Eine Dienstmagd, die nach ärztlicher Anschauung in 3—4 Wochen
njederkommen sollte, versuchte zum „Sslbstmord einen halben Eßlöffel voll
Vitriolöl hinunterzuschlucken, spie aber des dadurch verursachten heftigen
Brennens im’ Munde wegen den größten Teil davon wieder aus. ES

_tmten nur heftige Hals- und Brustschmerzen sowie Erbrechen ein. Der
herbeigerufene Arzt stellte fest, daß die Geburt im Gange sei. Es wurde
ein unreifes Kind geboren, das nach 7 Tagen starb.

Es kann nicht zweifelhaft sein, daß in diesem Falle etwas von dem
Gifte verschluckt worden ist. Die vom Gericht zugezogenen Sach-
verständigen waren der Meinung, daß ein unmittelbarer ursächlithr
Zusammenhang zwischen der Entbindung und dem genommenen
Vitriolöl mit Gewißheit oder Wahrscheinlichkeit nicht anzunehmen

JL) Carus, Gemeins. deutsche Zeitsehr. f. Geburhsk. 1828, II, S. 37.
2) Casper, Klinische Novellen zur gerichtl. Medizin 1863, S. 441.
“) Hedrén, I. c.
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sei. Die psychische Erregung und die sometischen Störungen, die

sich in der letzten Zeit gezeigt hätten, seien mit größerer Berechtigung

als Ursache der Frühgeburt anzusprechen.

Diese Auffassung kann ich nicht teilen, weil die Stärke der Ver"

giftungssymptome nicht in einem direkten Verhältnis zu der Möglich“

keit der Austreibung des Fötus steht. Das Mädchen wurde frei-

gesproohen 1) .

Auch Nichtausstoßung des Fötus unoLder Tod der Mutter

können vorkommen.

7. Ein Mädchen erhielt zur Abtreibung der Leibesfrucht eine braune, ‚

scharf schmeckende Flüssigkeit und. stärb nach einigen Tagen. Die

Sektion ergab Vergiftung durch konzentrierte Schwefelsäure. Aus-

stoßung des Fötus hatte nicht stattgefunden”).

8. Eine 30jährige Dienstmagd kaufte sich Mitte Juli 1881 in einer

Apotheke Schwefelsäure, wohl nur um sich die Frucht abzutreiben.

Nachdem sie einige Tage gekränkelt hatte und. bettlägerig gewesen war,

starb sie am 31. Juli. Bei der Sektion fand sich Gravidität im 3. Monat.

Die Ausstoßung des Fötus war nicht erfolgt 3).

Äußerliche Beibringung.

9. In einem Falle wurde Schwefelsäure, um Abort; herbeizuführen,

in die Vagina eingeführt, wodurch der Tod eintrat. Eine 36jährige,

zum fünften Male schwangere Frau spritzte sich, um Abort herbeizuführen,

1/2 Liter Schwefelsäure in die Vagina. Es enstanden: eine heftige

Entzündung der Geschlechtstéile, ein eitriger und. blutiger Ausfluß und

Abstoßung mehrerer Sohorfe. Nach 'der Heilung war die Vagina. derartig

kontrahiert, daß die Frau später bei der Geburt starb. Durch den Kaiser-

schnitt wurde das Kind. extrahiert, jedoch war dasselbe bereits tot ‘).

Schwefel.

Aus fein verteiltem Schwefel entsteht im Darm, durch das A1kali,

Schwefelalkali. Diesem kommen starke örtliche Reizwirkungen zu, die

zu Hyperämie auch im Uterus und dadurch evtl. zu Plazentarapoplexie

führen können. Wichtiger ist, daß aus dem gebildeten Schwefelalkali

1) Vgl. 3.153.

”) Ricker, Henkes Zeitschr. f. d. Staatsarzneikunde, 32. Erg.-H.‚ 1848,

S. 284.

8) Fagerlund, Vierteljahrsschr. £. 'ger. Media. VIII, 1894, 3.55.

“) Journ. de Ghimie méd.‚ de Pharm. et de Toxieol., T. VII, 1831, Nr. 0

613 10, p. 312.
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durch die Kohlensäure des Darms Schwefelwasserstoff entsteht,
der, falls er in größeren Mengen sich entwickelt, in das Blut übertreten
und. den Fötus vergiften kann. Abtreibungsversuche mit Schwefel
sind wiederholt vorgenommen worden.

Daß die aus ihm durch Verbrennung entstehende schweflige
Säure seit Jahrhunderten Abtreibungszwecken dienstbar gemacht
wurde, habe ich wiederholt in diesem Werke erwähnt.

Salzsäure.

Ein Schwängerer goß, als er die Schwangerschaft seiner Geliebten
merkte, Salzsäure in ihre Scheide. Es entstand dadurch eine hoch-
gradige Atresie der gesamten Scheide und eine Verwachsung der
kleinen Labien, aber kein Abort. Am Ende der Schwangerschaft
mußte wegen der örtlichen, trotz der Dilatation der Scheide für eine
Geburt ungenügenden Verhältnisse die Perforation des Kindes vor-
genommen werden1).

Auch innerlich wurde die Salzsäure zur Abtreibung eingeführt.
In Mengen, wie sie arzneilich benutzt werden, kann die Salzsäure ohne
Schaden gereicht werden. Die Herabsetzung der Alkaleszenz des
mütterlichen Blutes ist in diesem Falle ohne Einfluß auf das fötale
Blut. Dagegen zeigte sich im Tierversuch, daß nach Einführung
tödlicher Dosen von Salzsäure die Jungen unmittelbar nach dem
Tode des Muttertieres, und selbst schon in dessen letzten Stadien
der Agonie, stets abgestorben waren.

Eine im 8. Monat Schwangere nahm in selbstmörderischer Ab—
sicht ein Schnapsglas Voll der konz'entrierten Säure. Vier Tage Wurde
sie zu Hause wegen Blutbrechens ärztlich behandelt und starb nach
zwölf Tagen im Krankenhause. Acht Tage nach der Vergiftung hatte
sie ein Kind geboren, das bald nach der Geburt starb.

Bei der Obduktion der Mutter fand man den größten Teil der
Magenschleimhaut bis auf einige Inselchen nahe dem Pylorus glatt
von der Muscularis losgelöst. Sie lag als ein etwa, 15 cm langes,
9—10 cm breites braunschwarzes Gewebsstück im Magen. Die Gefäße
waren mit braunschwarzem, hämatinhaltigem Blut gefüllt. An Pha-

mynx, Mandeln, Gaumen waren weiße Veränderungen sichtbar“)-
Es scheint, daß auch Eau de Javelle (Nariumhypochlorit)

gelegentlich dem Abtreibungszweck dienstbar gemacht Wird. Die

1) Blank, Ein Fall von erworbener Scheidenatresie. München 1893. —
Jahresber. üb. d. Fortschr. d. Geburtsh. 1893, S. 858.

2) Ziemke, Münch. med. Wochenschr. 1905, Nr.29.
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Möglichkeit des Erfolges ist zuzugeben, aber sicher sind gleichfalls

schlimme Reiz- und Ätzfolgen an allen davon berührten Schleim-

häuten und eventuell Atmungsstörungen, die durch freiwerdendes

Chlor bedingt werden.‘

Salpetersäure.

In manchen Gegenden Deutschlandséteht das Scheidewasser in

dem Rufe, die Regeln zu befördern und die Frucht abzutreibe_n.

Schaumburg teilt mit, daß ihm eine Hebamme erzählt habe,

der Name „Scheidewasser“ rühre daher, daß es das Begelblut resp.

die kindliche Frucht zum „Scheiden von dem weiblichen Körper“

veranlasse. .

1. Ein‘ schwangeres Mädchen vergiftete sich mit Scheidewasser und.

starb 3 MOnate nach der Vergiftung. Die Frucht war nicht ausgestoßen‘).

2. Eine 34jährige Negerin nahm, um das Kind, mit dem sie sich

schwanger glaubte, zu töten, 8 g Salpetersäure ein. Sie starb nach

15 Tagen 2).

3. Eine Schwangere vergiftete sich mit Scheidewasser und starb

30 Stunden nach dem Einnehmen. Fünfzehn Minuten nach dem Tode

wurde mittels Kaiserschnitts ein sechsmonatiges totes Kind extrahiert.

Bei der Obduktion fand man Verdickung und. Gelbfä.rbung der Schleim-

häute vom Mund bis zum Magen, ferner Pseudomembmnen am Rachen,

Kehldeckel, Kehlkopf, seröse Infiltration des Kehldeckels, und auch

gelben Schleim in der Luftröhre”).

4. Ein 27 jähriges Mädchen hatte für den Abortivzweok etwa am

14. September Soheidewasser genommen. Die nächsten Tage danach

klagte sie über Unwohlsein und am 17. September wurde sie bettlä‚ger1g.

Am 22. September trat Abort eines toten Fötus ein. Die Sektion ergab

Salpeters äurevergiftung 4).

V0n acht öffentlichen Mädchen, die, um zu abortieren, chronisch

Salpetersä‚ure in Mengen von mehrmals täglich 15—20 Tropfen

oder einen Teelöffel oder gar ein Schnapsgla3 voll in. einem Glase vo_11

Wasser eingenommen hatten, abortierten vier. Die Verg1ftungsersc1gm—

nungen, die nach 5—6 Wochen auftraten, bestanden in großer Blasse

1) Schauenb urg, Vierteljahrsschr. f. gerichtl. Med., N. F. 16, 1872, S. 52.

2) Warren, Amer. Journ. of the Med. Soc. July 1850, p. 36.

3) Fritz, Österr. med. Wochenschr. 1847, Nr. 32.

“) Hechén, ]. c.
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des Gesichts und der Schleimhäute, Übelkeit, Erbrechen, Meteorismus,
Verstopfung, ikterischer Färbung der Conjunctivae, allgemeiner
Schwäche, Zittern der Glieder, Schlaflosigkeit, Verminderung der
Harnabsonderungl).

Im ersten Falle: Abort im 8. Monat, Genesung. Im zweiten
Falle: Abort im 3. Monat, unvollständige Genesung, schlechte Er-
nährung, bleibender Leibschmerz. Die dritte Kranke wurde im
Spital geisteskrank. Bei der vierten:_ Abort im 4. Monat und. Ge-
nesung. Die fünfte abortierte nicht ; Genesung. Die sechste ver-
giftete sich infolge der starken Schmerzen mit Zündhölzchen:
Abort einen Tag vor dem Tode. Die siebente, syphilitische, brauchte
das Mittel 2 Monate lang ohne zu abortieren, und die achte, syphi-
1itische,’brauchte es 5 Wochen lang im 2. und 8. Monat und aber-
tierte im 6. Monat eine maeerierte Frucht. Sie wurde bald
darauf geisteskrank.

Stickstoffoxydul.

Infolge der Lachgasnarkose wurde neben anderen Symptomen in
einem Falle auch Abort bei einer im 5. Monate Schwangeren beob-
achtet. Der Fötus war tot 2). ‘

Ammoniak und Ammoniaksalze.

Der Ammoniaksalze scheint man sich in früherer Zeit häufiger als
jetzt zur I-Iervorrufung künstlichen Abortes bedient zu haben. Dies
beweist folgende Beschreibung einer Operationsmethode seitens eines
unbekannten Autors:

Tubulus Glauberi, s. instrumentum, instémr pollicis longum et
crassum, in superiori parte capitulum habens, foraminibua pertusum,
quod sale armoniaco volatili repletur, vel mixtura salis
armoniaci, cum calce viva et spiritu vini humectata. vaginae
uteri intruditur“).

Ein 25jähriges, im 7. Monate schwangeres Mädchen trank in Selbst-
mörderischer Absicht 90 g Ammoniak. Sie bekam sofort Mllch und
Essigvvasser als Gegenmittel, worauf Erbrechen, später Prostration, Kollaps

1) Bellin, Jahresber. üb. d. Fortschr. auf d. Geb. (1. Geburtshilfe,
Bd.. 3, 1890, 3.159.

2) Laffont, Compt. rend. de 1’Acad. des Sciences, T. CII, p. 176.
3) Discursxus med. de abortu et medicamentis abortivis ab Anonym°

ed. 1). 35.
‘
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und andere Erscheinungen auftraten. Nachts entstand Blutbrechen,

Diarrhöe mit sohwa.rzrotern Stuhl und Konvulsionen. Seit Mitternacht

fühlte sie keine Kindsbewegungen mehr. Es traten Wehen ein. In

der nächsten Nacht normale Geburt eines toten Fötus, dessen Epider-

mis leicht mazeriert war. Sechs Tage später, also ca. 8 Tage nach der

Vergiftung, erfolgte der Tod. des Mädchens 1).

Nach Röhrig entstanden nach Einspritzung von 5 ccm einer

2proz. Ammoniaklösung in die Vena. jugularis eines trächtigen Ka-

ninchens sofort äußerst lebhafte, rasch aufeinander folgende Bewe—

gungen des Uterus, und nach 20 Minuten war der Fötus in die Va-

gina übergeschoben. Die Uteruskontraktionen werden hier im Gegen-

satz zum Strychnin, Pikrotoxin, Nikotin und zur Karbol-

Säure durch direkte Reizung der glatten Uterusmuskeln hervor-

gerufen. Ebenso Wirken auch kohlensaures Ammoniak und Chlor—

ammonium.

Auch zu intrauteriner Ausspülung zum Zwecke der Frucht-

abtreibung ist Ammoniaklösung benutzt worden. Dies tat eine dreiund-

dreißigjährige, viertgebärende, im vierten Monat Schwangere. Nach

24 Stunden stellten sich Wehen und. starker Durchfall ein, am 2. Tage

Schüttelfrost mit 89,60 Fieber, Blutung und kleiner Puls. Man

räumte die Plazenta aus. Sonst war der Uterus leer. Trotz aller Ein—

griffe: antiseptische Ausspülungen, Kochsalzinfusion, Blutstillung stieg

das Fieber weiter, der Puls wurde kleiner und am 4. Tage erfolgte

der Tod.

Bei der Obduktion wurde das Blut lackfarben befunden. Die

linke Tube und das linke Ovarium waren dunkelschwarzrot, ebenso

die Scheidenschleimhaut. Wahrscheinlich hatte sich der Vorgang so

abgespielt, daß die Frau mit der bekannten langen Spritze in den Uterus

gegangen war, wobei sich die Spitze in der Ui_3eruswand an der langen

Tubenecke verfing. Hier war in der Leiche auch eine tiefgehende

Läsion der Uteruswand. Durch den ausgeübten Druck ist die Flüssig-_

keit durch die Tuben gedrungen und hat das Ovarium doucheartig

übergossen. Ein Teil der Flüssigkeit ist durch den Uterus zurück-

geflossen und hat die hintere Scheidenwand verletzt. Die geätzten

Partien sind weich und gequollen und die Wirkung geht in die Tiefe ——-

churaktristisch für die Ätzalkalien“). Die hämorrhagische Nekrose

der linken Adnexe muß als unmittelbare Folge der chemischen Wir-

kung, und der Tod als Vergiftung aufgefaßt werden. Peritonitis

fehlte*’).

1) Franqais, Annales d’I-Iygiéne pub1. 2. S., T. 47, 1877, p.556.

2) L. Lewin, Klin. Monatsbl. f. Augenheilk. 1911, XLIX. Vgl. auch S. 276.

3) Tosetti, Zeitschr. f. Geburtshilfe u. Gynäkol. Bd.79, 1917, S. 445.
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Phosphor.

Die mißbräuchliche Anwendung des gelben Phosphors als Mittel
zur Abtreibung der Leibesfrucht war in Deutschland bereits zu einer
Zeit bekannt, in welcher die Phosphorzündhölzer noch nicht allgemein
im Gebrauche waren. *

Zur Orientierung sei erwähnt, daß nach exakten Untersuchungen
'ein Zündholzköpfchen 0,2—2 mg Phosphor besitzt, und. daß am

häufigsten ein Gehalt von 0,5—1 mg gefunden wird1).

Der Tierversuch wie die Vorkommnisse bei Menschen beweisen,
daß dem Phosphor abortive Wirkungen zukommen können.

Im wesentlichen wird es sich hierbei, abgesehen von den all-
gemeinen Störungen, die Mütter und Fötus treffen‚ um akut ein-
tretende fettige Gefäßveränderungen handeln, die zu Blu-
tungen in die Eihäute führen.

Hochträchtige Kaninchen und Meerschweinchen, die mit
Phosphoröl gefüttert und dann getötet wurden, zeigten regelmäßig
in der Leber “des Fötu-s „fettige Entartung“ der Zellen, ferner
Hyperämie und zahlreiche kleine Ecchymosen in verschiedenen
Organen, so daß als sicher angenommen werden kann, daß der
Phosphor durch die Plazenta. in den Fötus übergehtz).
Der Tod des Fötus erfogt hierdurch direkt.

Einer schwangeren Hündin wurden 4 Tage lang 8 ccm
Phosphoröl, insgesamt 0,4 eg Phosphor in den Magen injiziert.
Das Tier starb nach der 4. Injektion. Bei der Sektion fanden sich
acht reife Föten im Uterus. Die Eihä.ute waren durch einen großen
Bluterguß losgelösifi).

Die Befunde am schwangeren mit Phosphoröl vergifteten Meer-
schweinchen besagen, daß bereits nach etwa 48 Stunden Fettröpfch6fl
in den fötalen Geweben der Leber, des Herzens und der Nieren vor-
kommen. Gleichzeitig damit treten Blutungen an serösen I—Iä‚uten auf,
zuerst an den Meningen und dann am I-Ierzbeutel. Erst am 4. Tage
fand sich Gelbfärbung am Muttertier und der Frucht. Schrittweis 01“-
folgt mit der Vergiftung des Muttertiers die der Frucht").

1) Smita, Friedreichs Blätter f. ger. Med. 1895. 3.134.
2) Moritzi Miuras, Arch. f. path. Amt. Bd. XCVI.
8) Gorin et Ansiaux, Vierteljahrsschr. f. gerichtl. Med., 3. Folge, Bd. 7, „1894, S. 80. '
4) Wassmuth, Vierteljahrsschr. f. gerichtl. Med., 3. Folge, XXVI, 1903.



Anorganis che Stoffe. ‘ 287

Bei einer durch Phosphorvergiftung getöteten schwangeren jungen

Frau fand man Phosphor, in Organen des Fötus nur in Spuren,

dagegen in größeren Mengen phosphorige und Phosphorsäure—

was genügend für den Übergang des Phosphors spricht.

Abtreibungshandlungen an Schwangeren.

Die Vorliebe, die zeitweilig in einzelnen Ländern für dieses oder

jenes Abtreibungsmittel herrscht, tritt besonders deutlich für den Phos-

phor zutage, der lange Zeit hindurch, zumal in Schweden, für diesen

Zweck benutzt wurde. Von 1851—1908 kamen allein zur öffentlichen

Kenntnis 1408 durch ihn bewerkstelligte Abtreibungshandlungen, d. h.

90,6% aller während dieses Zeitraumes überhaupt beobachteten Fälle.

Aber auch in anderen Ländern, wie Finnland, England, Preußen, Öster-

reich, kamen diese Abtfeibungs—Vergiftungen vor. Sie werden sich jetzt

nicht mehr so häufig ereignen, da die Zündhölzchen mit gelbem Phos-

phor durch staatliche Übereinkommen in zivilisierten Ländern nicht

mehr hergestellt werden. Es ist jedoch darauf hinzuweisen, daß das

zur Streichholzfabrikation jetzt 11. &. verwandte Phosphorsesqui-

sulfid ebenfalls vergiften kann.

Außer den Zündholzköpfchen, die, abgelöst und mit Wasser auf-

geschwemmt, genommen werden, diente auch die als Rattengiit ver-

wendete Phosphorlatwerge diesem Zweck.

" Die Verlaufsarten der Phosphorvergiitung zum Zwecke der Ab-

treibung sind die üblichen. Von den 1408 schwedischen Frauen, die

hierfür den Phosphor einnehmen, kamen nur 10 mit dem Leben da-

von. Dies ist ein Prozentsatz, der auch für andere' Länder anzu-

nehmen ist. Die besmders hohe Mortalität ist auf die großen Dosen-

zu beziehen, die von den unter allen Umständen zum Ziel gelangen

wollendßn Schwangeren genommen wurden.

a) Amlebenbleiben der Mutter. Abort.

Es kommt vor, daß der Phosphor Abort hervorruft, ohne zugleich

Schwere Intoxikation und Tod der Mutter zu verursachen.

In einem dieser Fälle erfolgte der Abort erst 12 Tage nach der Ein-

führung des Phosphors, nachdem vorher nur äußerst leichte Vergiftu1_ags—

erscheinungen beobachtet waren. Es waren hier die Köpfe von einer

halben Schachtel Zündhölzer genommen worden, eine Dosis, welche

die gewöhnlich als leta1 angesehene Phosphormenge von 0,05 g nicht

überschreitet, da die Schachtel in der Regel 75 Stück Zündhölzchen

enthält, von denen jedes ca. 0,5—1 mg gewöhnlichen Phosphors ent-

spricht. In den meisten Fällen war die doppelte Menge, der Inhalt
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einer ganzen Schachtel, manchmal weit mehr, z. B. die Köpfchen von
10 Schachteln genommen worden. Daß solche kolossale Mengen den
Tod nicht zur Folge haben, erklärt sich aus dem fast regelmäßig ein—
getretenen sehr intensiven Erbrechen unmittelbar nach dem Ein-
nehmen des Abortivums, wodurch offenbar die größte Menge des
Phosphors rasch unwirksam gemacht wird. Der Abort trat meist
nach 8—5 Tagen ein, manchmal nach 12 Stunden, zuweilen auch
erst nach 5—6 Wochen. Einzelne Beobachtungen lehren, daß
auch Fälle mit sehr schweren Vergiftungserscheinungen
und Abortus nicht tödlich zu verlaufen brauchen. Auf
die spätere Gesundheit und. auf spätere Graviditäten war
ein schädlicher Einfluß nicht erkennbar.

Die Zeiten für den Eintritt des Aborts nach der Giftaufnehme
sind in solchen Fällen des Gelingens verschieden -—— im allgemeinen
aber lang. Ich stellte fest, daß sie sich zwischen 7 Tagen und
4 Wochen bewegen.

Die Vergiftung_ssymptome tragen das bekannte Gepräge. Die
'gastrischen Symptome können nur angedeutet sein, oder auch stark,
mit Magen- und Unterleibsschmerzen, Übelkeit und Erbrechen her-
vortreten. Der Ikterus, der sonst nach etwa. 24 Stunden kommt, er-
scheint hier auch erst nach drei, vier oder gar erst nach 19 Tagen und
kann bis zu vier Wochen bestehen bleiben. Ich kenne nur einen Fall,
in dem er überhaupt nicht vorhanden war, obsohon die Vergiftete
starb. Ganz vereinzelt stellt sich einmal ein renaler I—Iydrops ein. '

Blutungen, bedingt durch die Veränderungen in den (%efäßwändem
die der Phosphor veranlaßt, kommen an den Lidern und auch sonst
an I-Iautstellen, z. B. in der Kniebeuge oder vom Nabel abwärts
an der ganzen I—Iautdecke, als Flocke oder größere Extmvasate vor
und fehlen nur selten aus dem Uterus bzw. der Vagina.

Es gibt eine Reihe von Varianten der allgemeinen Vergiftunge—
symptome wie Ohnmacht, Kollaps oder Erregungszustiinde auch im
Bereiche der Bewegungssphäre.

Die tödlichen Dosen lassen sich nur sehr selten feststellen. Einmal
starb ein 19jähriges Mädchen, nachdem sich am dritten Tage aus—
gedehnte I-Iauthämorrhagien, Blutbrechen und Uterusblutungen ein-
gestellt hatten, nach 51/2 Tagen durch 8,6 g einer 4prozentigen Phos-
phor1atwerge, also ungefähr durch 0,14 g Phosphor. Für das Gelingen
der Fruchtebtreibung dürften schon 0,008—0,01 g ausreichen.

_ 1. Eine Schwangere hatte abends ein Bund Phosphorzündhölzchen inelner halben Tasse Flüssigkeit (aus Kaffee, einer wahrscheinlich quecksilber-
11alt1gen Salbe und einer Tinktur aus Sassafras, Juniperus, Santalum und
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Guajak mit Tinct. Asae foetida.e bestehend) gelöst und die Mischung ge-
trunken. Am anderen Morgen heftige Schmerzen im Unterleibe, starkes
Erbrechen, später Abort. Der Phosphorgehalt. war genügénd, um Ahorn

herbeizuführen und die Frucht zu töten.

2. Ein Mädchen hatte am 31. Dezember den Phosphor von 16 Phosphor-

zündhölzchen genommen. Am folgenden Tag e;rbrach sie und. am dritten

stellten sich Ikterus und. allgemeines Übelbefinden ein. Am 7. Januar

heftige Schmerzen im Unterleib und Abgang von einer toten sieben-
1nonatigen Frucht 1). '

3. Eine Dienstmagd hatte in drei verschiedenen Portionen die Köpfe

Von zwei Bündeln Phosphorzündhölzern eingenommen. Etwa vier Wochen

später gebar sie einen toten, stark mazerierten, etwa. sechsm'onatigen Fötus. _

4. Eine 24jä.hrigo Dienstmagd nahm die Köpfe von zwei Bündeln

l’hosphorzündhölzern in Milch ein. Am Abend erkrankte sie mit; heftigem

Erbrechen. An den beiden folgenden Tagen hatte sie Ma.genbeschwerden

und. allgemeine Schwäche. Am vierten Tage stellten sich Erbrechen,

Ikterus und Unterleibsblutungen ein. Außerdem sohwoll sie am ganzen

Körper an. Nach 17 Tagen stieß sie einen viermonatigen Fötus aus. Sie

genas vollständig.

5. Ein schwangeres Mädchen hatte die Köpfchen von zwei Pack Zünd-

hölzern mit Wasser verrührt und. davon getrunken, den dicken Phosphor-

bodensa.tz aber in der Tasse belassen. Sie erbracly1 alsbald und erzeugte, aus

Furcht vor der kommenden Vergiftung, bei sich durch Trinken von Seifen-

wasser noch mehi‘mals Erbrechen. Überdies machte ein hinzugerufener Arzt

noch Magenausspühmgen. Sie blieb sechs Tage im Bett, befand sich während

dieser Zeit wohl und ai‘beitete danach wie gewöhnlich. Vier Wochen später

gebar sie einen viermonatigen, ein wenig ma.zerierten Fötus.

6. Eine 22jährige Dienstmagd hatte zwecks Fruchtabtreibung einige

Tage vor Weiima.chten den Phosphor von 16 Zündhölzern in Wasser

genommen. Danach will sie keine Störungen empfunden haben. Erst em

& Januar traten — wahrscheinlich hatte sie kurz zuvor eine neue Phosphor-

dosis genommen — Erbrechen und Magenbeschwerden auf. Am 10. Januar

wurde sie mit schweren Phosphorvergiftungssymptomen in em Krankenhaus

aufgenommen, und am 11. Januar gebar sie einen v1ermonat1gen Fotus.

Wie schon aus einem der vorstehenden Berichte hervorgeht, kann

trotz wiederholter Phosphora.ufnahme die Mutter nut dem Leben

davonkommen. Dies beweisen auch die folgenden Vorkommmsse.

1) Hedrén, ]. c.

Lewin, Fruchtabtreibung dnrchGifte usw, 4.Aufl‚ 19
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‚.
/. Eine Dienstmagd. hatte wiederholt Phosphor von Zündhölzern ein-

genommen, danach Brechzustände bekommen und war so krank geworden,
daß sie für einige Tage bettlägerig wurde. Nach etwa !) Wochen erkrankte
sie Wieder mit Erbrechen. Das Erbrechene rooh nach Phosphor. Danach
wurde sie wieder drei Tage bettlägerig. ‚Am Abend des dritten Tages
gebaz‘ sie zwei tote, sechsmonatige Früchte.

8. Nach vergeblichen Versuchen, sich die Frucht mit; Sabine und Sabina-
präparaten abzuhreiben, fing eine Mage]. am 15. April an 4—5 Köpfchen
von Phosphorzündhölwrn in Wasser zu nehmen. _Nach und nach stieg
sie mit den Dosen, so daß sie am 4. und 6. Mai den Phosphor von je
einem ganzen Bündel verschluckte. Jedesmal war sie nach dem Ein—
nehmen krank geworden, am stärksten am 6. Mai. Am 7. Mai stieß sie
eine Frucht aus“). '

Ebenso hartnäckig wie im letztgeschilderten Fall verfolgte eine
andere Schwangere ihr Ziel. Sie nahm 10—12 Zündholzköpfe mit
5—6 Löffel Wasser je 5—6mal ein. Erst nach einer so hohen Dosis
stellte sich Gelbsucht ein. Nach acht Tagen begann sie von neuem,
nahm drei Tage lang, an jedem zweimal, wieder die genannte Menge
und gebar nach 13 Tagen ein anfangs lebendes Kind, das dann
aber schnell starb2).

Auch das Verschlucken von Phosphor bei der irrtümlichen
Annahme einer Schwangerschaft kann zur Genesung führen.
So nahm eine Magd, bei der die Menstruation ausgeblieben war, auf
Anraten anderer Mägde »so viel Phosphor ein, als sich durch zwei-
stündige Extraktion von 270 Phosphorzündhölzchen in Wasser löste.
Sie wurde typisch vergiftet, kam aber mit dem Leben davon.

Daß eine wiederholte Ph03phoraufnahme, selbst wenn die Mutter
bereits schwere Symptome davongetragen hat, doch nicht notwendig
zum Abort führt, beweisen mehrere Vorkommnisse. So hatte z. B.
eine Frau täglich etwa 4 Zündholzköpfchen acht Tage lang ein—
genommen und zwei Monate später ein reifes, gesund gebliebenes
Kind geboren”). '

Die Mutter kann von der Vergiftung genesen und das lebend
ausgestoßene Kind nur eine Zeitlang am Leben bleiben. Dreizehn
Tage lebte es z. B. noch nach dem Abort, der zwölf Tage nach der
Phosphoreinführung und acht Tage naeh dem Krankwerden der
Schwangeren sich vollzogen hatte“).

1) Hedrén, l. c.
2) Wassmuth, 1.0.
3) Grönwall, Ein). 1891, 8.386.
") Hedrén, ]. c.
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13) Tod der Mutter und Frucht.

Der Tod der Mutter kann, wie die folgenden Berichte lehren,

schon nach einem bzw. zwei Tagen erfolgen. Die Ausstoßung der

Frucht vollzieht sich meist auf der Höhe der Vergiftung. So war

2. B. eine Schwangere mit Blutbrechen, Ikterus usw. erkrankt und

hatte während dieses Krankseins eine lebende Frucht geboren. Als-

dann trat von neuem Erbrechen ein, und äer Tod erfolgte zwei Tage

später1).

1. Eine 81 jährige Dienstmagd. war von ihrer Herrschaft entlassen

worden, weil sie der Schwangerschaft verdächtig war, und zu ihren

Eltern zurückgekehrt. ' Dreizehn Tage darauf erkrankte sie plötzlich unter

äußerst heftigem Erbrechen und intensiven Schmerzen im Leibe und. im

Rücken. Eine hinzugerufene Hebamme kaum sofort auf den Gedanken.

die Patientin habe ein Abortivmittel eingenommen, was letztere auch

eingestand. Die Symptome, besonders das Erbrechen, nehmen so rapide

zu, daß schon um 6 Uhr nachmittags der Tod. eintrat.

Die Sektion ergab, daß der Tod. im Beginn eines Abortus erfolgt

war. Im Magen und in den Eingeweiden wurde Phösphorsän;re nach-

gewiesen, und. ein Topf, in' dem sich nach Aussage der Verstorbenen das

V0n ihr benutzte Abortivmittel befinden sollte, enthielt die als Rattengift;

gebräuchliche, mit Mehl und Wasser bereitete Ph05phorlatwarge ").

2. Ein 25jähriges Frauenzimmer erkrankte am 6. Januar, und am 11.

Wurde sie von einem ausgetragenen toten <Fötus entbunden.

Sie starb bald darauf im Koma. Die Untersuchung ergab, daß sie

Phosphor genommen hatte. Bei der Sektion fand sich freier Phosphor

im Magen 8).

3. Ein. 22jähriges Mädchen erkrankte unter Erbrechen, Ikterus, Blut-

austritten unter die Haut, Metrorrhagie usw. Fünf und einen halben Tag

nach der Erkrankung Tod. Die Sektion ergab Phosphorvergiftung. Im_

Uterus fanden sich noch Reste der zum größten Teile ab-

gestoßenen De oidua “).,

4. Ein 23jä.hriges Mädchen erkrankte unter Schmerz im Magen und

Magenblutung, die zum Tode führte. Im vergrößerten Uterus fanden

sich Reste der Plazanta. und. Decidua, sowie Reste der Blutung.

Die Sektion ergab ebenfalls Phosphorvergiftung ‘).

1) Warfringe u. Wallis, Hygiea. XLVI, 12. —— Svenska Iäkares. forh.

1884, S. 218.

*) Upsa.la lä.ka.reför. forh. Bd.. II, h 2, O. 3, 1896—1897.

3) Lundblad, ibid. 1881—1882, 13.41.

") Wallis, Arsberä‚ttelse frän Sabbatsbergs sjukhus. Stockholm 1883,

S. 187. ,

19*
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5. Ein 30jä.hriges Weib erkrankte am 8. April unter Erbrechen, Ohn-
machth und Kopfschmerzen, welche Symptome aber wieder \nachließen.
Während. der Zeit bis zum 22. April war sie matt und schwach. An diesem
Tage erkrankte sie unter denselben Symptomen Wie das erstemal, jedoch
heftiger. Am 27. April trat Ikterus auf, abends wurde sie bewußtlos
und starb in der Nacht. Am 26. April hatte sich eine Blutung aus
der Vagina eingestellt, die noch am 27. andauerte. Während dieser
beiden Tage hatte man in dem abgegangenen Blute größere zusmnmen-
hängende Klumpen, sogar von der Größe einer Pflaume, wahrgenommen-

Bei der Sektion fand. sich die Schleimhaut der Uterushöhle geschwellt
und. gelockert, und im linken Uterushorn ein Blutkoagulum. Die chemische
Untersuchung des Magen- und Darminhaltes ergab ein negatives Resultat.

6. Ein Dienstmädchen erkrankte plötzlich am 21. März, wurde ins
Krankenhaus geschafft und starb in der Nacht auf den 24. Sie hatte
eingestanden, daß sie, um ihre Schwangerschaft zu unterbrechen, eine-
Latwerge eingenommen habe. Bei der Sektion fand sich im Uterus
ein 30 cm langer Fötus. Phosphor konnte nicht nachgewiesen werden.

7. Ein Dienstmädchen erkrankte am 3. Juli unter heftigem Erbrechen,
litt an großer Mattigkeit und starb in der Nacht auf den 4. Juli. Man fand
bei ihr eine Büchse mit Phosphorlatwerge. Auch sollte sie in letzter Zeit
starke Laxantia, nach Ansicht der Umgebung Abortivmittel, gebraucht
haben. Bei der Sektion fand sich das Bild einer subakuten Phosphor—
vergiftung. Im Uterus war ein fünfmonatiger Fötus. Die chemische
Untersuchung blieb negativ 1). -

8. Eine 25jährige, schwangere Dienstmagd erkrankte vier Tage, bevor
sie auf die Klinik gebracht wurde, mit Kopfschmerzen, Übelkeit, Erbrechen,
Ohnmacht. In den nächsten Tagen war sie noch zeitweilig in der Wirt-
schaft tätig. An Symptomen erschienen noch Gesichtssc'hwellung, Blut im
Munde nach „Aufstoßen“, Luftmangel, Beklemmungen und Herzklopfen.
Kindsbewegungen hatten aufgehört. In der Klinik stellte man auch
Ikterus fest, ebenso wie blutigen Speichelfluß. Das subjektive Allgemein-
befinden war ziemlich gut. Nach 24 Stunden fiel ßie beim Aufstehen
bewußtlos hin. Sie hatte jetzt große Blutextravasate in der Kniebeug“
und kleine an einem Augezflid. Am Nachmittage dieses Tages
wurden zwei tote sechs- bis siebenmonatige Föten mm'gestoßeu
und die Kranke starb.

Bei der Sektion wurden im Magen, Darm, Nieren, Uterus, Liganh
lat. usw. Blutextravasate gefunden und Fett in der Leber, Blutungen

‚fanden sich auch in Organen der Früchte. In der Wohnung der Ver-
storbenen wurde ein Phosphorpräparat gefunden. Die Mutter hatte

1) Fagerl_und‚ 1. c., S. 81 ff.
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der Tochter dasselbe wohl bereitet. In der Leiche fehlte der Phoe-

phor*).

9. Fast dasselbe Bild wurde in einem anderen Falle beobachtet. Man

fand Blutergüsse in das Gewebe der Plazenta, die Uterinmuskulatur und.

auf die Oberfläche verschiedener Schleimhäute. Fünf Tage, bevor die

Kranke aufgenommen wurde, hatte sie den Phosphor von 800—400 Streich-

hölzem verschluckt. Sie geben eine abgestorbene Frucht und bekam

in der Nachgeburtsperiode eine Blutung, welche allen Mitteln _trotzte.

Phosphor konnte nicht mehr in den Leichenteilen nachgewiesen werden 2).

10. Eine Hochschwangere nahm —- ob in selbstrnörderiéoher Absicht

oder um Aboft herbeizuführen, ist unbekannt — Phosphor von Zünd-

hölzchen ein. Sie erkrankte danach unter Erbrechen, Kopf- und Kreuz-

schmerzen usw. Sechs Tage nach der Vergiftung erfolgte die spontane

Geburt zweier abgestorbener Früchte. Bei der Lösung der zweiten

Plazenta starb die Patientin”).

11. Eine Frau erkrankte am Tage nach erfolgtem Abort im 5. Monat

unter Erscheinungen einer Phosphorvergiftung. Ihr Mann erzählte, sie

habe drei Tage zuvor die Köpfe von Phosphorzündhölzchen in Kaffee

genossen. Auch die Frau selbst gestand, sie habe das Gift deshalb ge-

nommen, um sich der Frucht zu entledigen, aber nur eine kleine

Dosis, um ihre eigene Gesundheit nicht zu gefährden. Trotzdem starb

'sie schon am folgenden Tage unter typischen Erscheimmgen 4).

12. Ein 21 jähriges Mädchen, im 3. Monat schwanger, hatte die Köpfe

Von drei Päckchen Zündhölzchen im Kaffe zu sich genommen. Kurze

Zeit danach traten Unterleibsschmerzen, Erbrechen und Diarrhöe auf. Nach

48 Stunden erfolgte Abort. Acht Tage darauf starb sie °).

13. Eine 28jä.hrige Kellnerin war angeblich nach nur siebenstündiger

Krankheit an „Bauohkolik“ gestorben. Es bestand der Verdacht der

Fruchtabtreibuxg, da. sie im 4. Monat schwanger war. Bei der Obduk-

tion, welche an der Leber, dem Herzen und „den übrigen Organen die

Wpi80hen Befunde der Phosphbrvergiftung zeigte, wurde der gravid

Vergrößerte Uterus mit einem eingerissenen und. leeren _Frucht-

SEG]! gefunden. Die Frucht war ausgestpßen worden und 01119 nach-

1) Frie dla.ender‚ Über Phosphorvergiftung bei Ho ohs ohwangeren. Königs-

berg 1892.

‘) Pulewke, Ein Fall von Phosphorvergiftung bei einer Hoch-

schwangeren. Königsberg 1885.

3) Seydel, Vierteljahrsschr. f. ger. Med., 3. F., Bd. 6, 1893, S. 280.

“) Wachholz, Zeitschr.f. Medizinalbeamte VII, 1894, 8.465.

5) Mas chka, Mitteil. d. Ver. Ärzte in Niederösterreich III, 18, 1877.
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folgende heftige Metrorrhagie hatte den raschen Tod unmittelbar ver-
anlaßt. Die Plazenta‚ die Eihäute, die Adnexa der Genitalien und die
Uteruswand. waren blutig durchträ.nkt 1).

14. Eine 24 jährige Kellnerin wurde in die Klinik gebra'cht. wo sie
unter starken Blutungen eine 14 cm lange Frucht abortierte.
Daran schlossen sich Ikterus, Erbrechen, Koliken und nach weiteren
24 Stunden erfolgte der Tod. Bei der Sektion fand sich „fe'otige Degene-
ration“ des Herzens, der Leber und der Nieren. Blutungen fehlten an
der Gebärmutter und. den Genitalien. Dagegen fanden sich Ekchymosen
am Herzen und. retromediastinale Blutungen um die absteigende Brustaorta.

15. Eine 28jährige Frauensperson war unter den Erscheinungen einer
Vergiftung gestorben. Die Sektion ergab neben typischen Verände—
rungen der Organe, die auf Phosphorwirkung deuteten, einen gravid.
veränderten aber leeren Uterus. Reste von Eihä.uten flottierten

beim Abspülen mit Wasser. Blutungen fanden “sich an den Genital—
udnexen, der Gebärmuttmwand und. am Bauchfell.

16. In zwei weiteren Fällen war der Tod der Mütter durch Phosphor
herbeigeführt worden, aber die Eier lagen samt der Frucht in der
Gebärmutter.

17. Hofmann ”) Obduzierte ein 17jähriges, an subakuter Phosphor—
vergiftung gestorbenes schwangeres Mädchen, das eingestandenermaßen
auf Rat ihrer Freundin Phosphorzündhölzchenköpfe genommen hatte, um
sich die Frucht abzu'oreiben. Abort scheint in diesem Falle nicht
eingetreten zu sein.

18. Eine Schwangere, die zum Zwecke des Abortes Phosphor genommen
hatte, erkrankte mit Schüttelfrost, Kopfschmerzen, Leibweh, Genitalblutung,
Ikterus und. I-Iautgangrän an den Füßen und. starb nach zwei Tagen.
Die Sektion ergab die erfolgte Ausstoßung“).

Arsenverbindungen

Arsen in jeder Gestalt: Arsenige ‘Sä11rß, Schwefelarsen‘),
Schweinfurter Grün, Scheele’s Grün (Arsenigsaures Kupfer“),
nrgnnische Arsenverbindungen usw. kann Abort erzeugen. Bei

1) Maschka, Mitteil. (1. Ver. Ärzte in Niederösterreich III, 18, 1877.
2) Hofmann, 1. c., 8.242.
3) Haberda, Friedr.‚ Blätter f. ger. Med., Bd. XLVI, S. I.
‘) Langer, in Hofmann, Gerichtl. Medizin, 1887, 248. —— Kratter„ 1. G.
") Kupferarsenit wurde einmal in Pillenform bei einer Schwangeren

verwendet. Über den Ausgang konnte ich nichts feststellen.
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Tieren kennt man dieses Vorkommen seit lange, da. das sogenannte

Hüttenrauchfutter, d. h. das schweflige Säure- und arsenhaltige Futter

im Rauchgebiete der Freiberger Hütten, häufig neben schweren Er-

nährungsstörungen Verwerfen veranlaßt hat. Im wesentlichen wird als

Grund. der Einwirkung wohl eine subakute oder chronische Ent—

zündung im Uterus anzusprechen sein. Arsen geht auch auf die Frucht

über. Dafür sprechen unter anderem die Erfahrungen, die man bei

der Verwendung des Salvarsans gemacht hat.

In Schweden kamen in den Jahren 1851 bis 1908 62 Fälle von

Abtreibungshandlungen mit Arsenik zur öffentlichen Kenntnis, davon

der überwiegende Teil in den Jahren 1851—1880. In den späteren

Jahren wirkten wohl strenge Bestimmungen über den Handel mit

Giften etwas hemmend. In den 62 Fällen trat 22mal Abort ein.

Selten nur kommt die Vergiftete mit dem Leben davon. Es kann

aber auch Genesung eintreten.

Äußerliche Beibringung.

1. Eine 2öjährige, im 4. Monat schwangere Frau brachte sich, um den

Fötus abzutöten, Arsenik in die Scheide ein. Es trat eine Gebärmutter-

blutung und 14 Tage darauf Abort ein. Neunzehn Tage nach letzterem

starb die Frau an den Folgen der Vergiftung.

2. Ein Mädchen von 25 Jahren_starbl Ein Mann hatte derselben durch

eine Röhre weißen Arsenik in die Scheide eingeblasen. Sie klagte am Abend

dieses Tages über Kopf- und Brustsohmerzen und starb nach acht Tagen bei

Voller Besinnung. Bei der nach 15 Tagen an der exhumierten Leiche ver-

genommenen Sektion fand. sich arsenige Säure im Uterus, nieht 1m

Magen. Der Uterus enthielt ferner blutigen Schleim und. einen wallnuß-

großen Plazentarest. Die Obduzenten erklärten, daß die Denata kurz

vor ihrem Tode vdrzeitig geboren haben müsse. Es war nicht zu

entscheiden, ob der Abort und der Tod durch Arsenik veranlaßt worden,

oder ob der Tod durch einen puerperalen Prozeß eingetreten war“).

3. Eine 22 jährige Bauerstochter wurde, angeblich weil ihr beim .I-Ierunt‘er-

fallen von einer Treppe ein zufällig an dieser stehender Stock in d1e Schade

geistoßen sei, akut krank, hatte Brechreiz, Erbrechen und Leibschmerzen und.

wurde in das Krankenhaus gebracht. Aus der Vagina. waren ihrer Angabe

nach größere Blutklumpen entleert worden. Sie hatte eine Körperwä‚rme von

38,9“ und einen Puls von 130. Die großen und die kleinen Labien waren

geSchwollc-m, die hintere Partie der Scheide und die Partie grauwexß ver-

färbt, und es bestanden auch submuköse Blutextmvasate. Schnell trat

1) Ed]1ng, Hygiea, Febr. 1873, 3.180. — Deutsche Klinik 41 , 1873, S. 381,
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Verschlilumerung ein. Sie verlor die Orienti9rung‚ x(‘hrie furchtbar
und starb.

Bei der Obduktion fand sich in der Gebämmtterhöhle über dem Os
internum ein Stück einer weißen kristallinißohen Substanz, die als
Arsenik erkannt wurde. Außi=r der Schwellung der G9wahe fanden
sich an der Portio grauwaiße Auflagerungen, und fibrinü.—m Exmulntiflneu
auch an den Schleimhäuten‘).

4. Eine Dienstrnagd goß sich eine abtreihende „Liisung“, die nie vun einer
berufsmäßigen Abtreiberin erhalten hatte, auf deren Rat in die Scheide. Am
nächsten Morgen hatte sie Schmerzen im Unterleibe und in den u',ußerén
Geschlechtsteilen. Nach zwei Tagen Waren Gmchwüre an dienen und den
Schenkeln. Nach drei Tagen stellte ein Arzt Geschwüre auch weit hinauf
in der Scheide fest. Zwölf Tage nach der Beibringung des Mittels, das
Arsen enthielt, starb die Vergiftete. Vor dem ’l‘od9 hatte sie nbnrtiert.

Inne_rliche Aufnahme.

1. Eine schwangere Frau aß Kuchen, der aus mit Arsenik versetztem
Mehl gebacken war. Sie wurde übel, brach und hatte Schmerzen im Hals
und im Magen. Am nächsten Tage wurden die Symptome, namentlich das
Erbrechen, schlimmer. Sie gebar später ein achtmonatiges totes
Kind und starb selbst eine hg.lbe Stunde darauf an den Folgen der

Vergiftung 2).

2. Eine Frau nahm mehrere Dosen Arsenik ein, wahrscheinlich umAbortus herbeizuführen. Sie war eine Woche bettlä.gerig und wurde amEnde derselben von einem frühzeitigen toten Kinde entbund6fl-Einige Tage später starb sie selbst. Arsenik konnte in den der Leiche
entnommenen Organteilen nicht nachgexiviesen Werden”).

8. Ein Mann steckte seiner Frau heimlich ein Stiiclrweißen Arsenik indie Scheide. Sie bekam hierauf starke Schmerzen im Unterleib und. Harri-
dmng und als sie infolgedessen aufstand und. im Zimnmr auf- und abging‚fiel ihr das Stück aus der Scheide heraus. Darauf mischte ihr derMann heimlich Arsenlösung dém Ensen bei, worauf die Symp-tome einer akuten Arnenvergifhung eintraten. Im Laufe der nächstenZeit stellten sich wiederholt die gleichen Symptome ein, so daß ange-nommen werden muß, daß der Mann ihr wiederholt kleinere, in einzelrienGaben nicht tödliche Mengen von Arsenik beigebracht habe. SiehzehnTage nach der ernten Arsenvergiftung ahortierte sie, undf———-——

1) Fuchsig, Wiener klin. Wochenschr. 1912, S. 631.
2) London media. Repository N. S. Vol. I, 1824, p. 348.
a) Fagerlund, Vierteljahrsschr. f. ger. Med. 3.‚ F., VIII, Suppl.‚ 1894,S. 68.

‘
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11 Tage später starb sie unter neuaufgetretenen Vergiftungsersoheinungen.

In der Leiche wurde Arsen gefunden‘). '

Der abortive Erfolg braucht nicht, wie in den vorstehenden Fällen,

den Tod der Mutter zu begleiten, sondern die Mutter kann trotz

schwerer Vergiftung noch genesen.

4. Kurze Zeit nach dem Einnehmen einer Dosis Arsenik in Kaffee

bekam eine 24jä.'hrige Freu blutiges Erbrechen, am folgenden Tage auch

blutige Durchfä.lle, Schwindel und Körperschwäche. Diese Symptome

hielten noeh einige Tage an und nach 19 Tagen wurde die” Frau von einem

sechsmanatlichen, sehr mazerierten Fötus entbunden. Sie genas“).

5. Sehr langsam trat bei einer Schwangeren Genesung ein, die dreimal

Arsenik von einer Abtreiberin erhalten hatte. Etwa 3% Monate nach}der

letzten Dosis würde sie von einem sechsmonatlichen Fötus entbunden.

Außer den üblichen Magen-Darrnsymptomen bestanden Lähmungs-

wirkunan des Arseniks, die das Mädchen lange an das Bett fesse1ten

‚und schließlich doch noch eine Parese der Füße zufi'xckließen“).„

Solchen mit Erfolg verlaufenen Fällen stehen andere gegenüber,

in denen das Arsenik ohne den abortiven Erfolg angewandt wurde:

6. Ein Mann hatte seiner Frau, die im 7. Monat schwanger war, eine

Dosis Arsenik im Kaffee morgens nüchtern beigebra.cht, um sie zu

töten. Nach einer Viertelstunde traten Gelbsehen und Erbrechen auf,

das den ganzen Tag anhie1t, Brennen im Magen, heftiger Durst, nachts ca.

zehn D&r1n6ntleerungßn, später große Körpersohwäohe und Arsenlähmung.

Die Kindsbewegungen hörten drei Tage nach der Vergiftung auf und. die

Ausstoßung des schon etwas mazerierten Fötus erfolgte am

16. Tage nach der Vergiftung. In den Organen der Frucht konnte kein

Arsen nachgewiesen werden, und angeblich enthielten in daraufhän

angestellten Tierversuchen mit Arsen die Föten ebenfalls kam

Arsen“).

7. Eine 22jährige, im (‘). Monat schwangere Frau nahm eine große

Dosis Arsenik und starb in weniger als 7 Stunden, während deren

heftiges Erbrechen und Dinrrhöe stattgefunden hatten. Austrmbung der

Frucht trat nicht ein“).

1) Kratter, 1. c.

2) Hedrén, 1. o. , ’ _

3) Filomusi-Guelfi, Annali univ. di media. e chir., Vol, CCLÄÄXT,

fasc. 846, D80. 1888, p. 401.

“) Taylor, Medical Jurisprudence, London 1865, S. 788.
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8. Ein gehäufter Teelöffel voll arsenige Säure tötete eine im 5. Monat
Schwangere unter üblichen gastrointestina.len Symptomen. Beginn des Er—
brechens 2 bis 2% Stunden nach der Vergiftung. Erbrechen und. Durchfälle
hielten bis etwa 2 Stunden vor dem Tode an. Bei der Sektion fand sich
eine Gastritis catarrha]is haemorrhagica. mit; Ödem der Submukosa, und.
der gleiche Befund auch im Duodenum. Die Eihü‚ute und. die
Plazenta. waren nicht gelöst.

_9. Derselbe Befund wurde bei einer anderen schwangeren Selbstmörderin
gemacht. Dieselbe war im 5.Monat schwanger. Planenta und Eihäute
waren nicht abgelöst. Uterus-Mukosa. intakt. Arsenikpa‚rtikel im
Magen mit bloßem Auge sichtbar1).

10. Eine im 5. Monat Schwangere hatte Schweinfurter Grün ge—
nommen und war dadurch Zugrunde gegangen, ohne daß zuvor der
Fötus ausgestoßen worden war. Partiell hämorrhagischer Katarrh

des Magens und des“ Darmes, in denen das Gift makroskopisoh zu er-
kennen war.

11. Ein 20jähriges Mädchen bekam zur Abtreibung von seiner Groß-
mutter ein gelbes Arsenpräparat. Es erfolgte drei Tage später der
Tod unter dem klassischen Bilde der akuten Arsenvergiftung, ohne
daß Fruchtabgang erfolgt wäre”).

12. Einer 26jährigen Frauensperson wurde von ihrem Schwängereß
einem verheirateten Menue, ein Mittel zur Abtreibung gegeben. Sie
erkrankte unter heftigem und oft wiederholtem Erbrechen, Leibschmerzen
Kräfteverfall und starb nach wenigen Stunden. Die Frucht wurde
nicht abgetrieben. In der Leiche fand sich Schwefelarsen in zum
Teil grobkörnigem Zustande.

13. Eine 22jährige Frauensperson war nach kurzer Krankheitsdauer an
heftigem Brechdurehfall gestorben. Typischer, choleraähnlicher Arsen-Darm-
befund. Im Magen neben Schwellung, Rötung und Ecohymosierung der
Schleimhaut einige gelbe, in Schleim eingebettete Körner, welche sich
als sm arseniger Säure reicher gelber Sohwefelarsenik erwiesen.
Uterus gravid, Ei unversehrt. in demselben eine 7 cm lange
Frucht”).

14. In einem weiteren Falle war mit Schwefelarsen ein erfolg103
gebliebener Fruchtabtreibungsversuch unternommen worden.

Wie leicht trotz aller Verordnungen Gifte noch in unberufene Hände
kommen können, ist daraus ersichtlich, daß bei einer Hebamme, die

1) Lesser, Vierteljahrsschr. f. ger. Med., 3. F., Bd. XIV, 2. Fall 8 11.23.
2) Kratter, l. c.
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unter dem Verdachte der Fruchtabtreibung stand, neben mehreren

drastischen Abführmitteln ein Stück weißen } Arseniks im Gewichte

von 1 g gefunden wurde.

Hier ist die Stelle, um darauf hinzuweisen, daß Arsenverbindungen,

die längere Zeit zu arzneilichen Zwecken oder gewohnheitsmäßig

als Reizmittel eingeführt werden, die Frucht schädigen und als Ab-

ortivmittel wirken können. Es sollta dies, zumal bei der in neuerer

Zeit nicht immer gut überlegten Vßrwendung bei hautkranken, chloro—

tischen„ neurasthenischen Personen sehr berücksichtigt werden.

Ich erblicke in den organischen Arsenverbindungen, die

auch als Antisyphilitica verwendet werden, obschon sie die Ursache

der Syphilis in keiner Weise treffen, eine Vergiftungsgefahr, die den

durch anäere Arsenikalien erzeugbaren mindestens nieht nachsteht.

Dies gilt natürlich auch von dem Salvarsan, das so viel Schaden

und so wenig Nutzen gebracht hat. Einspritzung von 0,5 bei der

Söhwangeren ist nicht, ohne Gefahr für das Kind. In de'n Tagen‚nach

der Injektion fand man bei fünf ven zehn Frauen eine merkbare Ab-

nahme in der Stärke der kindlichen Herzhöne, und in zwei Fällen

konnte man befürchten, daß das Kind in den 8_——4 Tagen nach der

Einspritzung absterben Würde. Einmal starb das Kind 37 Tage

nach der Injektion im Verlaufe eines Albuminurieanfalles.

Kombinierte Arsen- und Phosphorvergiftui1g.

Eine 20jährige, im 8. Monat schwangere Magd nahm zuerst Phos-

Dhor und nach zwei Tagen Arsen, wahrscheinlich als Schwefel-

a1°s@n‚ als sicheres Abtreibungerni’otel. Die Erscheinungen der Phosphor—

Vergiftung waren bei ihrer Aufnahme in ein Krankenhaus nach etwa

14 Tagen allein noch zu erkennen. Sie überstand die Vergütung und

gebar zur richtigen Zeit ein reifes Kindl).

Antimonverbindungen.

Den Antimomvrbindungen kommt die Eigenschaft zu, den Blut—

druck infolge von Gefäßerweiterung zu vermindern. Die Muskeln werfien

durch sie im Sinne einer Lähmung beeinflußt. Können schon d1ease

Eigenschaften, besonders bei längerer Geltendmachung, die Mutter

und den Fötus gefährden, so vermag das akut, auf reflektor1schem

W6ge Erbrechen erzeugende Antimon auch durch den Brechakt selbst

die Lösung des Fötus herbeizuführen.

1) Kratter, ]. c.

r
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Eine im 4. Monate schwangere Frau nahm, um sich zu „kräftigen“ und
ein kräftiges, gesundes Kind zutage zu fördern, auf den Rat ihres Mannes
ein „Pulvis Monckii“ (Antimonii regulus cum nitro in calcem ustus).
Danach trat über 20ma1 Erbrechen ein und sie wurde sehr schwach.
Nach 14 Tagen erfolgte AborÜ).

Kohlenoxyd.

Die Frage, ob das im Blute befindliche Kohlenoxyd die Blutbahn
zu verlassen und an andere Körperstellen hinzugelangen vermag, ist
durch den Versuch am trächtigen Tiere bejaht worden. Schon die An-
wesenheit des Gases im Serum läßt dies erkennen. Ja, man meinte
sogar, nicht mit- Unrecht, daß in genügend langer Zeit das Blut des
Fötus und der Mutter gleich viel davon enthalten könne?)

Kohlenoxydgas geht in das Blut des Fötus über. Man ließ Vier
trächtige Kaninchen Leuchtgas bis nahe an oder bis in Asphyxie
einatmen und konnte im Bluté der Föten dreimal sicher Kohlenoxyd
nachweisen, und einmal nur unsicher“). An zwei tragenden Hün-
dinnen, die der langsamen Kohlenoxydvergiftung zum Opfer fielen,
wurde das Gas mich im Fötalblute nachgewiesen, gleich26ifiig aber
festgestellt, daß das Blut der Muttertiere im Augenblicke des Todes
über fünfmal so viel Kohlenoxyd enthielt, als das gesamte fötale.

1_31ut der Mutter: Fötales Blut:
16,5 % 2,9%
10,5% 1,8%

Diese letzteren Zahlen müssen neueren Versuchen nach als zu
niedrig angesehen werden 4).

Ein anderer Versuch an einem trächtigen Kaninchen, das durch
langsame, 85—40 Minuten währende Vergiftung mit Kohlenoxyd ge-
tötet worden war, ergab: ‚

Blut der Mutter: Blut der vier Föten:
31,5% Oxyhämoglobin 56,0% Oxyhäanoglobin

662% „ .
67,8% „

67,3% ‚!

' 1) F. Hoffmann, Media. ration. systemat. Von. 1730, T. IV, 1). 506.
2) Niclo ux, Compt. rend. de 1’Acad. des Sciences, T. GXXXIII, 1901- —Volume jubilaire du Prof. Richet 1912. -
8) Fehling, Arch. f. Gynäkol. Bd. 9.
4) Gréhant et .Quinquaud, Compt. rend. de la Soc. de Biol. 1883,Séance du ‘? juillet.
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Gegenüber solchen sicheren Ergebnissen haben einige negative, an

sehr schnell tödlich Vergifteten schwangeren Kaninchen angestellte

keine Bedeutung und dürfen vor allem nicht auf menschliche Verhält—

nisse übertragen werden, um so weniger, als Kohlenoxydhämoglobin

auch im menschlichen Fötus nach Vergiftung der Mutter gefunden

worden ist.

Es gelang dies z. B. auf spektroskopischena Wege bei einer

Mutter und ihrer 41/2 Monate alten Zwillingsfruehfl).

Belehrend in dieser Beziehung ist auch die folgende Untersuchung.

Eine Frau machte am Ende der Schwangerschaft an einem Abend

um 11 Uhr einen Selbstmordversuch durch Einatmen 'von Leuchtgas.

Um 7 Uhr morgens wird éie bewußtlos gefunden, und. am Nach-

mittag um 6 Uhr gebiert sie ein totes Kind. Sie litt noch 5—6 Tage

an Kopfweh und Übelkeit, war aber nach 10 Tagen gesand. Das

Kind, obschon tot, sah so rosig aus, daß die Hebamme künstliche

Atmung an ihm versuchte. Die innerlichen Gewebe waren auch hell.

rot durch Kohlenoxydhämoglobin. Durch Entgasung des Blutes

stellte man fest, daß 1/5 des I-Iämoglobins in Kohlenoxydhämoglobin

übergegangen war.

Bei einer im achten Monat durch Kohlenoxyd vergifteten Schwan—

geren waren: ' ' '

im mütterlichen Blut 18 ccm Kohlenoxyd: 100 ccm Blut,

im Blute des Fötus 4,07 ccm Kohlenoxyd: 100 ccm Blut.

Demgegenüber ist eebel'anglos, daß in einem Falle der Nachweis

am Blute eines etwa. achtmonatlichen Fötus nicht gelang. Um diese

Verschiedenheit in dem Untersuchungsergebnis zu erklären, nahm man

an, daß vielleicht ein frühes Schwangerschaftsstadium für den Durch-

trit.t des Giftes durch die Plazenta günstiger sei als ein‘ späteres. Trotz

der Dünne der hier in Betracht kommenden plazentaren Gebilde,

könnte man der in den verschiedenen Graviditätsperioden ungleichen

Entwicklung der Scheidewand, der Zartheit. dieses Filters in den

früheren Schwangerschaftsmonaten, vielleicht nicht jede Bedeutung

absprechen. '

Die toxikologische Erfahrung lehrte bisher zur. Genüge, daß der

Fötus absterben kann, wenn die Mutter auch nicht tödlich durch

Kohlenoxyd vergiftet wird.

Bereits 1857 kam im Züricher Gebärhause ein Fall von Into;dka-

tion einer Schwangeren mit Leuchtgas vor, der für Mutter und

Kind 1etal en dete.

1) Lesser, Atlas d.. gerichtl. Medizin 1890, 8.143.
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Zwei andere Schwangere hatten infolge Offenbleibens eines Hahnes
während der Nacht Leuchtgas eingeatmet. Beide wurden um 11 Uhr
morgens wieder ins Leben zurückgerufen. Bei der einen wurden der
Fötalpuls und die Kindsbewegungen wahrgenommen, bei der anderen
nicht. Die durch die erschlafften Bauchdecken leicht fühlbaren
Kindesbeile konnten bei ihr von einer Seite zur anderen wie ein
toter Körper gedrängt werden und abends gegen 12 Uhr trat die
Geburt eines toten Kindes ein. Die Geburt der anderen Vergifteten

verlief normal und zur rechten Zeit1). „

Leuchtgas hat auch schon im Betriebe deu Abortus hervor—
gerufen. ln einer Buchdruckerei erkrankte eine Schwangere, welche
an einer mit Gasmotor betriebenen Presse arbeitete. Das Leiden
endete mit einem Abort. Es stellte sich heraus, daß der Zylinder
der Gasmaschine einseitig ebgenutzt und Leuchtgas in den Arbeits-
raum ausgeströmt wer. '

Kohlendunst auch aus geschlossenen Öfen hat wiederholt das
gleiche Vergiftungsergebnis gezeitigt, wie die folgenden Fälle es
dartun. '

Eine 42 Jahre alte schwangere Frau wurde nebst ihrem 13.’_‚ Jahre alten
Sohn, welcher in ihren Armen ruhte, am Boden ihres' Wohngemaches tot
aufgefunden. Der Tod war erwiesenermaßen durch Kohlendampf aus'
einem Kachelofen veranlaßt worden. In beiden Leichen fanden sich die
gewöhnlichen anatomischen Befunde tödlicher Kohlenoxydvergiftung: die
Rötungder Hautdeeke‚ die helle Färbung der Körpermuskulatur und der
Schnittflä.che parenchymatöser Organe und des Blutes. '

In dem Uterus lag eine wohlgebildet6, etwa. achtmonatliche weibliohe
Frucht, die die gewöhnliche kedaveröse, dunkle Farbe des Blutes wie der
Organe aufwies.

.
Hier gelang der Nächweis des Kohlenoxyds im Blute des Fötus

nicht.

Eine 22jährige Erstgebärende gebar am 15. Januar ein fnultotes Kind.
Im Mai schwanger geworden, fühlte sie vom Oktober bis Dezember Kindes-
bewegungen. Am 10. Dezember wurde ihre Stube mit Kohlendämpfen aus
einem mit Ruß verstopften und mit Steinkohlen geheizten. Ofen, bei offener
Klappe angefüllt. Es stellten sich bei den Zimmerinsassen, zumal der .
Schwangeren, Kopfschmerzen, Übelkeit, Schüttelfrost und mehrmaligeä
Erbrechen ein. Seitdem fühlte sie keine Kindesbewegungen mehr und
auch aus anderen Symptomen ging hervor, daß das Kind abgestorben
war?).

1) Breslau, Monatsschr. f. Geburtsk. XIII, 1859, S. 449.
2) Freund, Monatsschr. f. Geburtsk. XIV, 1850, S. 31.
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Die Mutter kann somit, was auch aus anderen Beobachtungen her-

vorgeht, die Kohlenoxydvergiftung überstehen, während die Frucht

abstirbt und ausgestoßen wird.

In früheren Zeiten glaubte man, daß sogar der Rauch von

ausgelöschten Kerzen . die Schwangeren zur vorzeitigen Geburt

bringen könne.

Der Kohlendunst und die anderen stärker kohlenoxydhaltigefi Gase

vermögen dies leichter zu bewerkstelligen, ohne daß jedoch über den

endlichen Ausgang irgendeine Vorhersage möglich ist. Mutter und

Kind oder —— was häufiger eintritt —— nur das letztere können zu-

grundegehen. Nach etwa 24 Stunden oder früher oder später stellen

sich Wehen ein und das tote Kind Wird geboren. Das Kind kann

aber auch, Wie ich schon oben anführte, im Uterus absterben und

totfaul erst nach Wochen ausgestoßen werden. Wenn die Umstände

dem günstig sind, kann die Mutter sogar mit leichten Vergütungs-

'Symptomen davonkommen. Solche Vergiftungen von Schwangeren

Sind wahrscheinlich viel hänifiger als sie zur Kenntnis kommen, be-

sonders im Gewerbebetriebe, WO Frauen in einer Kohlenoxydatmo-

A
Sphäre arbeiten.

_

Trotz starker Vergiftung mit Bewßtseinsverlust, Konvulsionen

11. ib- m. kann nicht nur die Schwangere wiederhergestellt werden,

sondern sogar zur rechten Zeit ein normales Kind gebären. Ja., es

kam! wie schon erwähnt wurde vor, daß von zwei unter gleichen

Verhältnissen durch Leuchtgas vergifteten Schwangeren die _eine

abortiérte, während bei der anderen die Geburt eines lebenden Kmdes

normal erfolgte.

Die Frage, ob es ängezeigt sei, bei einer am Ende der Schwanger-

schaft durch Kohlenoxyd Gestorbenen den Kaiserschnitt zu machen,

muß mit Rücksicht darauf, daß der Kohlenoxydgehalt des fötalen

Blutes sehr viel geringer ist als der der Mutter, -bejaht werden —-—

wenngleich ich den Erfolg für mindestens zweifelheft halte.

Kohlensäure.

„Fixe Luft“ wurde schon im vorigen Jahrhundert als „treibendes

Mittel“ bezeichnet 1) .

Im Jahre 1856 wurde die Kohlensäurégasdusehe zur Ein—

leitung der künstlichen Frühgeburt empfohlen. Man führte das Gene

in die Vagina ein, um dadurch die Uterustätigkeit anzuregen 2), we11

1) Stifft, Prakt. Heflmitteflehre, Bd. 2, Wien 1792, S. 550.

2) Scanzoni, Wien. med. Wochenschr. 1856, Nr.11.
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das Experiment von Brown—Séquard ergeben hatte, daß glatte Muskel-
fasern dadurch rasch zur Kontraktion gereizt werden sollten. Bei
einer 26jährigen Erstgebärenden, deren Conjugata vera 3%—8%"
betrug und welche sich in der 82.——84. Woche der Schwanger-
schaft befand, wurde das Gas in z_weckentsprechénder Weise
mittels eines Mutterrohres, das durch ein sonst vorn geschlossenes
Glasspekulum géführt war, so eingeleitet, daß es‘ längere Zeit
in der Vagina zurückgehalten wurde. Der ersten, 20 Minuten
dauernden Einführung folgten weder subjektive noch objektiv wahr—
nehmbare Veränderungen. Nach der zweiten und. dritten in
Zwischenräumen von 12 Stunden erfolgten Wiederholung durch
25—30 Minuten empfand die Schwangere, solange die Kohlensäure
einströmte, ein unangenehmes stechendes Gefühl in der Vagina
und öftere Stiche in der Nabelgegend. Die Vaginalportion war
beträchtlich aufgeloekert. Nach der vierten und fünften wieder
in solchen Zwischenräumen gemachtén Anwendung, jedesmal_ durch
eine halbe Stunde, war der Muttermund-für den Finger durchgängig
und fühlbare Kontraktionen des Uterus deutlich vorhanden, welche
jedoch später wieder aufhörten. Nach der sechsten. Einführung traten
heftige Wehen auf, ' die zum Blasensprung und der Ausstoßung des
lebenden Kindes führten. Die Methode wurde jedoch verlassen, Weil
durch Eintritt von Kohlensäure in die Uterusvenen der Tod einer
Schwangeren zustande kam. '

Nichtsdestoweniger ist die Fruchtabtreibung dadurch möglich, wie
die folgenden Angaben beweisen. '

Eine künstliche Frühgeburt wurde nach 8 Tagen durch Einströmen—
lassen von Kohlensäure beendigt 1).

Durch Einführung von Kohlensäure in die Scheide mittels eines
Kautschukrohres leitete Simpson 2) einmal bei einer Schwangeren im
8. Monate die künstliche Frühgeburt ein. Das Zustandekommen der—
selben erklärte er _dadurch, daß die Kohlensäure hier nur indirekt
wehenerregend wirke, indem sie mechanisch eine Erweiterung des
Muttermundes zustande bringe und darauf, ebenso wie eine Injektion
von Wasser, eine Loslösung der Häute veiursache.

Auch anderweitige Fälle erfolgter Frühgeburt durch die Kohlen-
säuredusche wurden mitgeteilt 8).

1) D. Na ceff, Beitr. 2. Statistik (1. künstl. Frühgeburt. \Vürzhurg 1872.2) Simpson, Assoc. Journ. 1856, Sept., S. 193.
“) Braun, Österr. Zeitschr. f. pr. Heilk. 1856, III, 21 u. 32.
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Kreide.

Mehrfach wurden vor Gericht Fälle verhandelt 1), in denen Schwan—

gere wochenlang feingepulverte Kreide, Schlemmkreide usw.

zum Zwecke der Abtreibung ohne Erfolg genommen hatten. Selbst—

verständlieh ist von dem kohlensauren_Kalk keine, irgendwie die

Mutter oder den Fötus schädigende Wirkung zu erwarten.

Aueh Ton gi1tin manchen Gegenden als Abortivmittel.

Kalium- und Natriumsalze.

Durch Applikation von Kalium— oder-Natrium-Salzen direkt

auf den Uterus oder durch Injektion derselben in die Vagina, auch

durch Injektion der Salze in das Blut; konnten bei Kaninchen und

anderen Tierer Kontraktionen des Uterus ausgelöst werden, wobei es

aber nie zum Abort kam, da die Kontraktionen tetanischer Natur

waren. Am wirksamsten waren die I—Ialogenverbindungen von

Kalium und Natrium 2).

Kalilauge. Kalikarbonat. Seife.

Seife wird schon von Galen als ein Abtreibungsmittel erwähnt.

In einem Gutachten der Gießener Fakultät wird erklärt, daß

der Fötus durch eine Seifenlösung abgetrieben werden könne“),

und vor etwa 200 Jahren wurde schon angegeben, daß eine schwarze

Seife in Belgien wegen ihrer u.bortiven Wirkung berühmt sei ‘).

Durch die Jahrhunderte hindurch hat sich beim Volke der Glaube

erhalten, daß dieser Zweck mit Seife erreichbar sei, und meist wird

sie in erster Reihe verwandt. Es unterliegt keinem Zweifel, daß in

dieser Anschauung ein Stück Wahrheit liegt. Die Sei£e wird um so

Eher imstande sein, Erbrechen und Durchfall durch gastrointestinale

Reizung zu erzeugen, je mehr freies Alkali sie enthält. Eine grüne

Seife mit freier Kali1auge oder sehr viel Pottasche kann

‘ Eihautblutungen in derselben Weise wie konzentrierte Säuren

oder stark ä‚tzende Metallsalze veranlassen.

1) Hofmann, 1. c., 8.243, 248.

2) Kossa, Ungar. Arch. f. Med. I, 8.252.

3) Valentinu—s‚ Pandect. med. legal. 1701, Seat. I, p. 77.

‘) Lindestolpe, ]. c., p. 661: „et famosus in Belgio, Sapo niger, ex

Pinguedine ceti et sale alkalino fixo, concOotus".

Lewin, Fruchtabtreibung durch Gifte usw. 4. Aufl. 20
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Dafür sprechen auch Vorkommnisse bei Tieren. So erhielten zwei

trächtige Säue aus Versehen eine ziemlich große Menge gelöster

grüner Seife. Die eine Sau verwarf bereits am folgenden Tage, die

andere am 7. Tage. Beide Tiere waren vorher völlig gesund gewesen.

Unter sieben Fällen von Einnehmen von Schmierseife trat viel-

leicht in einem Falle Erfolg ein. Ein Mädchen nahm einen Eßlöffel

Sehmierseife. Nach acht Tagen zeigte sieh Blutung. Ein Frucht—

abgang wurde angeblich nicht bemerkt, ist aber wahrscheinlich.

Daß bei Menschen gelegentlich der Erfolg nicht eintrat, kann an

individuellen oder äußeren absonderlichen Verhältnissen liegen. Es

ist selbstverständlich kein Abort zu erwarten, wenn eine Schwangere

einen Trunk gelöster grüner Seife nimmt und diesen, weil er

schlecht schmeckt, wieder ausspeit 1), oder schwarze Seife mit

trockenen Pflaumen 'ißt und das Eingeführte sofort wieder aus-

bricht 2).

Eine andere Schwangere —hatte außer Sabina noch schwarze

Seife mitf vielem Pfeffer eingekocht genossen und dadurch nicht

aboxtiert.

Zu den gebrauchtesten aller Abtreibungsprozedmen —— vielleicht

ist sie sogar die am häufigsten benutzte Methode —— gehört die

Spülung mit Seifenngsser. Die verschiedenartig‘sten Seifen, feste

und weiche, von der Sunlight- bis zur grünen Seife werden hierfür

verwendet und als Einbringungsinstrument die berüchtigte Mutter-

spritze mit dem langen metallenen Ansatzmhr, das in die Cervix ein-

geführt wird, oder andere den gleichen Zweck erfüllende Instrumente,
Stempelspritzen usw. benutzt. Gewöhnlich wird das Mittel mehr als
einmal eingespritzt. Manche tun es zwei-, dreimal und noch öfter.
Das Quantum wird nicht gering bemessen und kann 800—«1000 ccm

betragen. Der Erfolg tritt oft ein, aber meistens auch Krankwerden:

Schüttelfrost, Fieber auch bis fast 420 G 3), Übelkeit und Erbrechen,
Schmerzen im Leibe usw. als Folgen anatomischer Veränderungen
durch zustandegekommene Infektion. Parametritis, auch mit Eiw—

rung, kann entstehen, wenn der Muttermund verfehlt und die Ein-
spritzung in das Parametrium erfo\gt ist. Wenn sie in die Uternshöhlß
gelangte, droht das Vordringen von pathogenen Keimen dureh die
Tuben evtl. mit dem Erfolge einer Peritonitis, oder durch das Hinein-

gelangen derselben in die Säftebahnen eine Allgemeininfektion. Nicht
selten ist aueh die Utemsperforation mit den entsprechendem Folgen

1) Dorien‚ Vierteljahrsschr. f. ger. Med. 1858, Bd.. 13, S. 72.
2) Casper, Gerichtl.Med. 1864, I, 3.253.
") Schickele, 1.0.
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Die bösen zur Kolliquationsnekrose führenden Wirkungen starker

Alkalien 1) kamen in geradezu typischer Weise bei einem Weihe zum

Ausdruck, das stark cyanotiseh, kurzatmig, mit einem Puls von 180,

Fieber von 39,2 und aufgetriebenem Leib in klinische Behandlung

gekommen und schnell gestorben war. Sie hatte zugegeben, sich Seife-

einspritzungen gemacht zu haben. Das Fett- und. Bindegewebe der

linken Beckenhälfte bis hinauf zum Nierenlager, war blutig durch-

tränkia und sulzig verändert, die Schleimhaut der Vagina teilweis und

die Portio ‚bis zum Orifieium internum war in eine stark zerfallene,

dabei auffällig sulzig durchfeuchtete, weißfarbene Masse umgewandelt,

auf die die Bezeichnung Kolliquationsnekrose paßte. Die Wand des

Uterus erschien ödematös durchtränkt. An Stelle' der normalen

Schleimhaut bemerkte man nicht abziehbare Pseudomembranen, die

sich über die ganze Uterushöhle erstreckten bis zum Orificium

internum 2).

Kaliumchlorat.

Das chlorsaure Kalium kann für die Mutter und. den Fötus

durch die schweren, von ihm veraniaßten Blutveränderungen, die

sich primär als Methaemoglobinämie darstellen, giftig und evtl. töd—

lich Wirken. Auch die „reine Salzwirkung“ kann das ihrige zu der

Vergiftung beitragen. Das Kalium hat absolut nichts mit ‚der

Wirkung zu tun.

Ein 18jähriges Mädchen war bei einem Pfarrer, mit dem es ein Verhältnis

unterhalten hatte, unter Erbrechen und Diarrhöe gestorben. Am Tage vorher

hatte es Blutegel und 150 g Kaliumohlorieum gekauft. Die nach 11 Tagen

exhumierte Leiche zeigte vier frische Blutegelstiohe an der linken Mamma.

Der Magen enthielt eine geringe Menge öliger Flüssigkeit und zeigte drei

bräunliche Flecke. Der Darm war leer, die Leber geschwollen‚ das im

Herzen befindliche Blut braun, dick und. ohne Gerinmzel. Im Uterus

War ein fünfnionaiaigei‘ Fötus. Die chemische Untersuchung ergab nur in

den Nieren Spuren von _Ka1iumchlo rat, dagegen beträchtliche Mengen

vdea Salzes in den auf der Bettma.tmtze gefundenen Exkrementen. Das

Gutachten lief darauf hinaus, daß das Mädchen an Vergiftung mit:

Kaliumchlorat gestorben sei, und daß letzteres Salz zwar nicht ale-

Bpezifisohes Abortivum ‚anzusehen sei, aber durch das Er-

brechen und die Diarrhöe Abort bewirken könne. Der

Pfarrer wurde zu 3 Jahren Strafarbeit verurteilt“).

1) Vgl. 8.275 und L. Lewin, Lehrb. der Toxik0103ie‚ 2. Aufl., S. 94. —-

Klin. Monatsblä.tter für Augenheilkunde, Jahrg. XLIX, 191].

2) Wemmer, Zentralbl. f. Gynäkologie 1921, Bd. 49, S. 615.

3) Lacassagne, Arch. de l’anthropologie orimin. T. II, 1887, p. 359.

20*
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Eigentünflicherweise ist gerade dieses Salz auch zur „Festigung des

Fötus“ bei Neigung zu Abort verwendet worden, und zwar zu 49; und

mehr täglich. Diese Dosen sind, wenn sie regelmäßig längere Zeit

genommen werden sollen, als absolut unzulässig anzusehen.

Kaliumjodid.

Daß schon mäßige Dosen von J odkalium Abort veranlassen

können, beweist der folgende Fall:

Eine im 4. Monat Schwangere bekam einen Trank von J udkuli in

Wasser (4,0 : 150,0). Gleich nach dem ersten Löffel entstand Wärme im

Epigastrium, nach dem dritten Blutabgang. much dem fünften Löffel am

dritten Tage W&ren'die Erscheinungen des Aborts vollständig. Die gericht-
lichen Sachverständigen erklärten das J odkalium für die direkte Ursache

des Abortsl).

Bei syphilitischen Schwangeren, die mit J odkalium behandelt

wurden, beobachtete man mindestens 86% Aborte £").

Es ist selbstverständlich, daß auch größere Dosen ohne Nachteil

gelegentlich gegeben werden können 3). Deswegen darf jedoch die

Möglichkeit einer abortiven Wirkung des J odlmliums nicht geleugnet

werden.

Versuche an trächtigen Mäusen ergaben, daß, wenn man

ihnen täglich 0,5———1 ccm einer 1prozentigen J odnatriumlösung sub-

kutan injizierte, sie nach 6—8 Tagen abortierten. Den gleichen Erfolg

erzielte man, wenn man sie mit „Jodkuchen“_fütterte, der aus 8—-—10g

eines jodfettsauren Kaliumsalzes mit 250 g Mehl und Milch
hergestellt war. Sie abortierten dann nach 4—6 Tagen.

Eine solche J odfütterung hat auch Sterilität zur Folge. JOd-
gefütterte Weibchen können nicht von unbehundelten Männchen ge-

schwängert werden, und jodgefüttert-e Männchen können nicht neu-

behandelte Weibchen schwängern. Nach etwa vier Wochen weichi1
diese Sterilität, falls J od nicht mehr zugeführt wird.

Es wird unentschieden gelassen, qb es sich um eine direkte J od-

wirkung oder etwa um eine Schilddrüsenwirkung handelt 4). Ich halte

das erstere für sicher.

1) Presse médic. de Marseille 1858, No. 7 et 5), nit. vun 'l‘ardieu, Ebud@
méd.-légale sur 1’avortement, p. 31.

2) Weber, Allg.med. Centralzeit. 1875, Nr.10 u. 11.
3) Gallerd, De 1’avortement au point de vue médieo-Iégal. 1878, p. 20.

. ") Loeb u. Zöppritz, Deutsche med. Wochenschr. 1914, Nr. 25.



Anorganische Stoffe. 309

Kaliumnitrat.

Eine schwangere Frau nahm statt Glaubersalz eine handvoll Sal-

peter, in wannem Wasser aufgelöst. Sie bekam allgemeine Schmerzen,

Schwindel, Ohrensausen und Frost. Gleichzeitig schwoll ihr Körper, be-

sonders der Leib und der Hals, an. Es trat Abort. eines etwa zwei-

n‘1onafiigéän Fötus ein. Auch Darmblutungen bestanden und hielten einige

Tage an, ebenso wie die Schmerzen.

Kaliumsulfat.

In Erankreich stellte das schwefelsaufe Kalium früher ein beim

Volke beliebtes Abortivmittel dar. Auch noch in neuerer Zeit wird

von einem solchen Gebrauche Kunde gegeben. Dem Mittel kommen

in großen Dosen auf Grund einer „reinen Salzwirkung“ Giftwirkungen

zu. Das Kalium ist daran unbeteiligt.

1. Eine Frau, die sich schwanger. glaubte, nahm 60 g Ka.liumsulfa.t‚

um zu abortieren. Sie starb unter Symptomen heftiger Magen—Darmreizung.

2. Eine Frau hatte in der Nacht vor ihrem Tode von einem Amts 60 g

Kal. sulfuric., in Wasser gelöst, zum Einnehmen erhalten, und es wurde

behauptet, daß sie 14 Tage vorher 1/4 Pfund dieses Salzes in geteilten Dosen

genommen habe. Das Weib glaubte sich schwanger, was sich aber bei der

Untersuchung der Leiche als Irrtum erwies. Der Anklage nach soll der

Angeschuldigte ihr das Salz gegeben haben, um Abort zu bewirken.

Nach der letzten Dose wurde sie von Übelkeit befallen und starb in sehr

kurzer Zeit. Das Sulfa„t wer rein. Der Angeklagte wurde schuldig be-

funden. das Sulfat in der Absicht gereicht zu haben, Abort zu be-

Wirken 1 ).

Magnesiumsulfat.

Wiederholt haben Menschen durch Einnehmen größerer Mengen von

Bittersalz Vergiftung, auch mit tödlicth Ausgang erlitten. So starb

auch eine 85 jährige Frau, die wegen Ausbleibens der Menstruation.

in der Absicht Abort herbeizuführen 120 g dieses Salzes in heißem

Wasser gelöst, getrunken hatte, nach etwa. 75 Minuten im Collaps. Es

wareh vorangegangen: Heftige Magen— und Leibschmerzen, Atmungs-

Störungen und Schwäche in Armen und Beinen. Erbrechen und

Durchfall fehlten auffallenderweisaß).

1) MOWbray, Med. Gem., Vol. I, 1843—44, p. 54.

2) Sang, The Lancet 7. Nov. 1891, p. 1057.

\
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‘ Silbernitmt.

Eine eigene Methode der Einleitung von Frühgeburt und desAbortes 1) wurde in zwei Fällen von Nephritis mit drohender bzw.schon vorhandener Uräm.ie (7. und 8. Monat) und. in zwei Fällen von
Hyperemesis gravidarum (21,35. und 8. Monat) in der Weise an-gewandt, daß nach Einführung eines zweiklappigen Spekulums(Tré_lat) und Sublimatspülung der Vagina und Portio ein etwa%——1 em langes, ungefähr 8 mm dickes Stäbchen aus Argentumnitricum mittelst Ätzmitteltriigers bis knapp über den innerenMuttermund geschoben und dort deponiert wurde. Etwa 8—6 Stun-den nach dieser Operation, die nur wenige Minuten in Anspruchnahm und durch innerliche Darreichung von Seeale cornut.unterstützt wurde, setzten kräftige Wehen ein, die in dem erstenFalle zur „tadellosen Entbindung einer abgestorbenen Frucht“, imzweiten Falle zur Geburt eines lebenden Kindes führte, obwohl imletzteren Falle der Eingriff durch starke ödematöse Schwellung derLabien und durch sehr elende Wohnungsverhältnisse bedeutend er-schwert worden war. In allen Fällen blieb das Ei intakt und. zeigtekeine Spuren einer Anätzung, auch die Funktionen der Gebärmutter(Konzeption, Menstruation) zeigten in späterer Zeit keine Störung.Bei der einen „Patientin heilte die Nephritis ab, während sie bei derzweiten unheilbar chronisch wurde.

Eine Quacksalberin, zugleich wohl Abtreiberin, scheint auch schonvon der evtl. abortiven Wirkung des Silbernitrats Kenntnis be-kommen zu haben. Sie brachte zuerst selbst ein 12—14 cm langesund 4,5 cm im Durchmesser haltendes verzinntes ROhr mit scharfenRändern in die Scheide etwa 7 cm tief ein, führte dann in dieses einein ein 3%iges Silbernitrat getauchte Feder ein und beschmierfiedamit die erreichbaren Genitalteile. Die Schwangere wiederholt?>weiterhin dieselbe Prozedur. Nach einiger Zeit wurde ein sieben-monatiger hoher Fötus‚ geboren 2).

Quecksilber.

a) Metallisches Quecksilber und graue Salbe.
Schon in dem Beginn des 17. Jahrhunderts vmrde metellischesQuecksilber gebraucht, um die Frucht eins dem Mutterleibe zuentfernen. So teilt Angelus Sala (T 1687) mit, daß er angeblich«....

1) Perleee, Prager med. Wochenschr. 1898, Nr. 29 u. 45.2) Hedrén, 1. c.
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mit dem besten Erfolge den Mereurius vivus in der winzigen

Dosis von 0,24—«0,8 g angewendet habe, um den abgestorbenen Fötus

auszutreiben, und fügt den Rat hinzu, das Mittel wegen seiner Gift-

vdrkung nur mit größter Vorsicht zu gebrauchen 1). '

In sehr verschiedenen Gegenden der Welt hat sich diese Therapie

beim Volke eingebürgert. Entweder wird metallisches oder durch

irgendein Mittel extinguiertes Que cksilb er eingenommen.

Daß hierbei Quecksilber resorbiert wird, ist zweifellos, und

ebenso zweifellos, daß durch die merkuriellen Stoffwechselstörungen

eine Schädigung von Mutter und Kind evtl. auch eine Ausstoßung

des letzteren zustande 1:0minen kann. .

Auch bei Tieren wurde derartiges beobachtet. Einreibung von

grauer Selbe veranlaßte bei Kühen Abort.

Die zwischen Proekuls und Memel wohnenden Litteuerinnen,

Eheirauen sowohl wie Mädchen, gebrauchen, wie ich mitgeteilt

habe 2), Quecksilber zur Abtreibung. Sie verireiben dasselbe mit

Schmalz oder auch mit grüner Seife und verechlueken diese Masse.

Oft genügt eine Dose von 8 g Quecksilber. Beim Nichteintritt

der gehofften Wirkung werden auch 6 und 9 g genommen. Die

Folgen bestehen zunächst in Erbrechen und Durchfall, weiterhin

evtl. auch in Abdrt. Derselbe erfolgt unter heftigem Krenksein der

Mutter und endet nicht selten mit dem Tode. „Kluge Weiber“.

werden in den Dörfern bezüglich der Höhe der Dosen kon-

sultiert .

Bemerkenswert ist, daß in den angegebenen Gegenden auch

Männer aus Sport oder weil sie irgendeine Vorstellung damit ver-

binden, Quecksilber trinken. Schon Knaben von 14—16 Jahren

beginnen mit 5 g, und Männer steigen bis 80 g. Das durch den

Darm laufende Quecksilber wird nach einiger Zeit in einem

Gefäße wieder aufgefangen.

Die allgemeine Angabe, daß das zu irgendeinem Brei zugemischte

Quecksilber auch den abortiven Erfolg gehabt habe, findet man

öfter: „ham potentiam habere p0rhibetur Mercurius crudus quem

saepe pultibue comnfiscent pellic68‚ ut aliquot exempla vidi“. Für

die Art des Zustandekommens wurde sogar eine Erklärung gegeben.

Das Quecksilber sollte baldigst Durchfälle erregen, den ganzen

1) Riverius, Opera omnia. Ed. Horstius, 1674, p. 482.

2) L. Lewin, vide oben 3.257, 262.
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Körper durchdringen und besonders die zarten Gewebe des Kindesangreifen und dasselbe töten1).

. Demgegenüber erwähnt schon Fallopius (1- 1562), daß ihm Fällebekannt seien, in denen Frauen das Quecksilber pfundweise ver-schluckten, um Abort herbeizuführen, aber nicht den geringstenNachteil davon gehabt hätten 2) und aus neuerer Zeit wird berichtet,daß einem jungen Mädchen von ihrem Verführer ca. 180 g metalli-sches Quecksilber eingegeben wurden, ohne jede Wirkung auf denschwangeren Uterus 3).

Es ist leichter zu verstehen, daß das zu Millionen von Queck-silber-Kügelchen abgetötete Quecksilber durch die leichte Ver—dampfung von sehr großer Oberfläche oder auch durch die Resorp—tion des fettsauren Salzes, das sich in der grauen Salbe findet, einenSchaden im mütterlichen Körper veranlaßt, als daß metallischesQuecksilber, das selbst in großer Menge nur eine relativ kleineVerdampfungs—Oberfläche besitzt, derartiges erzeug ‚_ '
Einige Fälle erfolgter Abtreibung durch metallisches Queck-silber liegen genauer beschrieben vor. Ein Mädchen hatte nachihrer eigenen Aussage in der 12. Woche ihrer Schwangerschafb ihreLeibesfrucht durch metallisches Quecksilber, dessen Menge nichtganz- eine Gänsefederspule ausfüllte, noch nicht 60 g, abgetrieben.Sowohl Schwangerschaft wie Abort waren aber hier zuveifelhaft 4).In Schweden kamen zwischen 1851—1903, soweit dies amtlich'festgestellt werden konnte, 11 Fälle von Aborten durch Queck-silber zur Kenntnis.

1. Anderbhalb Wochen nach dem Einnehmen von etwa. 20 g Que ck-silber abortierte eine Schwangere. Noch zwei Tage vor dem Abort; hattesie Kindsbewegungen géspürt, später aber nicht mehr gemerkt, ob dasKind lebte oder nicht. Es War sieben Monate alt und tot.

2. Eine 25jährige Dienstmagd. hatte, um ihre Frucht ubzutreiben, nm27. Mai metallisches Que cksilber, wahrscheinlich in ziemlich großer Menge,aber in verschiedenen kleinen Dosen eingenommen. Du das Mittel ohne\_ ‚

1) Lindestolpe, ]. c, p. 660. „Mercurius autem, vel stutim purgatvelxememter, vel totum corpus penetmns‚ atterit solide ae resnlvit‚ pi'ne-01pue vero tenellula, qualia infnntis. Infam vera enectus, in utero dinmanere nequit, sed expellitur putrefaetus. Scelus nefnndum, Gtferro flammisque expinndum.“
2) Fallopius, Opera. omnia, p. 729. _“) Gibb, The Lancet, 1873, 8 March, p. 339.4) Pfaffs Mitteilungen aus dem Gebiete der medizin. Chirurgie ".Pharmaz. 1835, 1II, H.1 u. 2, S. 73. '
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Erfolg blieb, nahm sie am 30. und_3l. Mai Wieder Quecksilber in
größerer Menge und in kleinen Einzeldosen. Am 10. Juni bekam sie

Leibschmerzen, am 15. Wehen und am 17. Juni trat ein viermonatlicher

_Föt‘us aus.

3. Eine Salbe aus Fett, metallischem Que cksilber, Asa foetida und

Schwefel nahm Ende April eine Frau zu einem Eßlöffel voll ein, und
rieb sie sich auch auf den Bauch ein. Dies tat sie drei Tage nacheinander.

Nach dem dritten Einnehmen bekam sie heftiges Erbrechen. In der

„Mitte Juni gebar sie ein lebendes Kind, das aber sofort starb1).

Ein sehr langer Gebrauch kleiner Mengen von Quecksilber kann

Vergiftung und Tod herbeiführen. Dies geschah bei einem Mäd-

chen, das 10—14 Tage sich das Metall in dieser Art eingeführt

hatte. Sie mußte wegen der Vergiftung in ein Krankenhaus ge-

bracht werden. Kurz vorher hatte sie abortiert. Nach vier Wochen

starb sie an dem Quecksilbefi).

b) Quecksilberverbindungen.

Die Quecksilbersalze wirken schneller als metallisches

Quecksilber ein, das erst die Umwandlung in sie erfahren

muß. Ihre Beziehung zum lebenden Eiweiß, die Bildung von

Quecksilberalbuminaten, Wird unmittelbarer nnd roher voll-

zogen. Dies gilt z. B. vom Sublimat, das in jeder Art seiner

Anwendung, auch als intrauterine Einspritzung, Mutter und

Frucht töten kann und getötet hat. Die ersten Symptome sind

diejenigen der akuten Gastroenteritis. Die Sehleimhautverletzungen

führen auch zu Blutungen. Nephritis ist dabei, wie nicht anders

zu erwarten, ein gewöhnliches Vorkommnis und Stomatitis auch in

schlimmer Form eine nicht seltene Begleiterin. Dies trat z. B. bei

einer Schwangeren zutage, die sich intrauterine Sublimatinjektionen

von unbekannter Stärke gemacht hatte. Während die Fehlgeburt vor

sich ging, wurden noch einige Scheidenspülungen mit Sublimat-

lösungen von 0,25 :1000 Wasser von einer Hebamme ausgeführt. Die

Erluankte starb unter den typischen Sublimatsymptomen 3).

Es ist demnach ohne weiteres verständlich, daß Einspritzungen in

die Vagina und den Uterus die Resorption von Quecksilbersalzen

in einem besonders großen Umfange zustande kommen lassen. Dem

1) Hedrén, 1.0. _

2) Pfaffs Mitteilungen aus dem }ebiete der medizin. Chirurgie u.

Pharmaz. 1835, III, H. 1 u. 2, S. 73.

3) BOux et Reques, Revue mens. de Gynéo:d.‚ T. XVII. 1912.
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entsprechen denn auch — abgesehen von den meist schweren ört-

lichen Veränderungen, wie angegeben, die allgemeinen Vergiftunge-

symptome. Jede Quecksilberverbindung erzeugt in dieser Be-

ziehung das gleiche und kann unter solchen Bedingungen auch Abort

veranlassen. Die Ausstoßung des Fötus geht gewöhnlich den Ver—

giftungssymptomen voraus, die das übliche Bild darbieten: Storm-

titis, Colitis, Nephritis mit A1buminurie usw. nebst den entsprechen—

den subjektiven Leiden.

Es ist verständlich, daß der Abtreibungserfolg auch ausbleiben

kann.

Einer Schwangeren wurde zum Zweck der Fruéhtabtreibung ein Eßlöffel
voll Quecksilbernitrat in die Vagina injiziert. Sie starb an den
Folgen dieser Injektion, ohne daß Ausetoßung vorher eingetreten wäre.
Die Scheide war ausgedehnt verätztl).

@) Die antisyphilitische Quecksilberbehandlung.

Die abortive Wirkung des Quecksilbers bei der chronischen
Anwendung gegen Syphilis ist _oft beobachtet worden. Mag auch
immer in manchem dieser Fälle für den endlichen Erfolg der Ab-
treibung die vorhandene Syphilis mit in Frage kommen, so bleiben
doch noch genügend Fälle übrig, in denen das Quecksilber als
einzige cause movens des Abortes angesehen werden kann. Denn es
ist nicht abzusehen, weshalb dasselbe, wenn es gegen Krätze ver-
wandt wird und dabei Abort erzeugt, nicht auf derselben Basis,
ohne Konkurrenz der betreffenden Krankheit, diesen Erfolg veran—
lassen sollte.

Bei der Behandlung der Syphilis mit Quecksilber sollen 25%,
bei der Behandlung ohne Quecksilber nur 12% Aborte zustande
kommen*).

Diesen Angaben wird insofern widersprochen, als bei der Behand-
lung der Syphilis durch die Schmierkur keine einzige Schwangere
abortierte, dagegen bei anderen Methoden 15—86% Aborte vor-
kamen.

Die Bestimmtheit dieser Behauptung ist ganz unangebrecht. Schon
vor fast hundert Jahren war in einem Pariser Krankenhaus die Un-
mittelbarkeit in dem Zusammenhange zwischen erkanntem Frucht—

1) Phillips, Transact. of the obstetr. Society London, Vol. 32, 1890,
p. 308.

2) Després, Gaz. des höpit. 1868, No. 81, p. 323.
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ubsterben bzw. Abortus und Quecksilbergebrauch so aufgefallen,

daß man darüber Feststellungen vornehm, die eindeutig ausfielen.

So sehmierte man z. B. auf eine gonorrhoisch erkrankte 24jä.hrige

Schwangere in 15 Tagen 75—80 g graue Salbe. Dann beklagte sich

die so Behandelte, daß sie keine Kindsbewegungen mehr fühle, die

sie bis zum Beginne der Kur gefühlt habe. Es folgten Schmerzen

im Leib, die bald mit der Ausstoßung eines siebenmonatlichen Fötus

endeten.

Die folgenden Vorkommnisse lehren Weiter, daß die Queck-‘

silberverwendung bei Syphilitischen —— in bezug auf das Nicht-

austragen der Frucht —— so verderbliche Folgen haben kann, wie

bei Nichtsyphilitischen.

1. Eine zum ersten Male schwangere Frau wurde Während der Schwanger- .

schaft wegen Syphilis innerlich und. äußerlich mit Quecksilber behandelt

und darauf im 6. Monat von einem abgezehrten Kind entbunden.

2. Zwei Frauen, welche wegen Syphilis, die eine drei, die andere einen

Monat lang Pillen von J odquecksilber genommen hatten, abortierten

im 4. Monat. '

3. Zwei Schwangere, welche 14 Tage lang täglich zwei J odque ck»

silberpillen nahmen, kamen vorzeitig nieder.

4.——U. Unter zehn mit Quecksilberinjektionen behandelten Schwan-

geren starben bei sechs die Früchte im 7. bis 9. Monat ab. Zwei von diesen

hatten, als der Tod. der Frucht eintrat, fünf, eine vier und zwei zwei

InjektiOnen bekommen, bei der sechsten war nach der zweiten Injektion

J 0 (1 q ue eks i 110 e r innerlich weiter gegeben worden.

10. In einem anderen Falle starb der Fötus nach der vierten Kalomel-

ill.iektion (je 0,1 g) und wurde nach vier Tagen 8.118g68t0ß9111).

11. Eine zum fünften Male schwangere Frau hatte sich wegen Krätze

1““Es Zeit und bis zum Eintritt reioh1ioher Salivetion graue Salbe e1r3ge-

rieben. Zu Ende des 5. Sohwengersohaftsmonats abortierte sie m1t emer

bereits fa.ulenden Frucht“).

Daß auch eine mißbräuchliche Anwendung von antieyphilitischen

Mitteln unter Umständen weder der Mutter noch dem K1nde schadet,

beweist der folgende Fall:

12. Eine Schwangere gebrauchte wegen Syphilis außer a31deren Kuren

aueh Sublimat in steigender Dosis, dann neun Tage lang d16 Schmlerkur

1) Jolin, Hygiea L. 9. -—- Svenska. läkar. förh. 1888, S. 405.

”) Salomon, Caspers \Voohenschrift 1845, Nr. 25, p. 407.
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und. endlich Zittmannsches Dekokt. Fünf Monate später brachh1 sie ein
ausgetragenes Kind zur Welt. Sie hatte also trotz übermäßigen Queck-
silbergebrauches konzipiert und. die Frucht auflg%mg@n*).

(1) Gewerbliche Quecksilbereinwirkungen.

Den besten Beweis für die verderblichen Wirkungen, die durch
wiederholte Aufnahme von Quecksilberverbindungen veran-
laßt werden können, liefern Hutmacher und Hutmacherinnen, die
in die Lage kommen, Quecksilbernitrat von damit behandelten
Fellen in ihre Luftwege aufnehmen zu müssen. Die Folgen in bezug
auf die Erzeugung und das Verhalten der Früchte im Uterus ähneln
denjenigen, die bei der beruflichen Arbeit mit Blei auftreten

Drei Gruppen solcher Arbeiter und Arbeiterinnen konnten einer
Untersuchung unterzogen werden:

1. Gruppe. Nur die Männer arbeiteten mit dem queck-
silberabgebenden Material. In vier solcher Familien kamen zehn
Schwangerschaften vor, von denen zwei mit vorzeitiger Geburt endeten.
Zwei Kinder wurden tot geboren. Drei starben, und zwar eines zu 4,
das zweite zu 14, das dritte zu 24 Monaten. Die fünf. am Leben
gebliebenen Kinder waren in schlechter Gesundheit bis auf eines,
das gezeugt worden war, ehe der Vater mit Quecksilber in Be-
rührung gekommen war.

2. Gruppe. Die Männer und die Frauen waren zugleich
dem Quecksilbereinflusse ausgesetzt. Es kamen 14 Schwanger-
-sahaften zustande, von denen fünf vorzeitig endeten. Fünf Kinder
wurden tot geboren, zwei starben vor dem dritten,‘ und vier 'vor
dem fünften Lebensjahre. Drei blieben übrig, versprachen aber keine
Lebenssicherheit.

3; Gruppe. Die Frauen allein arbeiteten mit dem quock-
»silberhalfiigen Material. Hier kam es z1i sieben Schwanger-
schaften, von denen drei mit Aborten endigten. Eine Totguburt. Ein
Kind starb im Alter von 31/2 Jahren. Von den übrig bleibenden war
eines skrophulös, das andere gesund.

Die mit dem Quecksilber beschäftigten Männer und Frauen
zeigten die verschiedenartigsten Queeksi]ber„symptome, Stoma-
titis, Nervenstörungen, Kachexie.

Außer diesen französischen Beobachtungen gibt es analoge, die in
Deutschland in einer großen I*Iavsenhaarschneiderei gemacht worden

1) D3wees, Treatise 011’ the diseases of females, übersetzt wm Muser,
Berlin 1837, p. 207.
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sind. Hier litten die arbeitenden Frauen, abgesehen von anderem,

an Fehlgeburten, die richtig auf die bei der Verarbeitung der “Felle

benutzte Quucksilberverbindung zurückgeführt wurden.

Alam.

Der Mann ist mit der Absicht Abort herbeizuführen oft ge-

nommen worden. So nahm eine Dienstmagd mehrere Tage hindurch

eine wüsserige Lösung deéselben ein und gebar einen siebenmona-tigen

Fötus, der aber nach 21 Stunden starb.

Eine im vierten Monat schwangere Frau trank Kaffee, in den sie aus

Versehen xtatt Zucker ein Stück A1aun getan hatte. Sie bekam danach

Stechen im Epigastrium, Erbrechen und ein Gefühl, als ob der Uterus

sich in einer der Fossaq iliacae befände. Darauf stellten sich Vorzeichen

eines beginnenden Abortes ein, und. nach zwei Tagen wurde ein Fötus

nusgestoßeri, der buchstäblich gegerbt zu sein schien‘).

Essigsa.ure Tonerde ist verschiedentlich zu Einspritzungen ge—

braucht worden, so von einer im dritten Monat Schwangeren, die das

Mittel mit Hilfe eines Gummiballes erfolgreich einbrachte 2).

Bleiverbindungen.

Das Blei gehört in seinen löslichen und unlöslichen Verbindungen

zu denjenigen Abortivis, die am häufigsten und am sichersten, meistens

freilich unter schwerer Gefährdung der Mutter, Abort veranlassen

können. Die durch dasselbe erzeugten Stoffwechselstörungen, an denen

das Ei bzw. der Fötus voll partizipieren, sind in erster Reihe an dem

Resultate beteilith .

‘ Eine besondere Beziehung des Bleis zu dem Genitalapparat ist

Suit dem Altertum behauptet worden. Schon Galen nimmt eine

solche Eigenschaft sm. „]?lumbi 1amina 1umbis admota veneri resi-

stit.“ Man legte Bleiplatten auf den Leib, um die Geschlechts—

urregbarkeit zu mindern, vielleicht auch um unfruchtbar zu machen.

Wahrscheinlich hat der heimliche Gebrauch hierfür in den folgenden

Jahrhunderten nicht abgenommen und. ist auch auf die Frucht—

nbtreibung ausgedehnt worden. Im achtzehnten Jahrhundert sagte

1) Mauzette, J0urnal de Médecine et de Chirurgie pratiques. Tome

XLII, 3. série. Paris 1 871, p. 23.

2) Leubus cher, ]. c.
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de Haén darüber: „Sacchari saturni usus internus laudatur‚ quin
refrigerat et‘ exsiccat, samen extinguit, et venerem flaccescentmn
inducit.“ Das vorige und unser Jahrhundert hat an Stelle des Blei-
azetats andere Bleiverbindungen für diesen Zweck verbreitet
sein lassen.

'

Bemerkenswert ist immerhin, daß man auch bei Vergiftungen mit
Bleiverbindungen Wirkungen der genannten Art hat eintreten
sehen. So hatte z. B. ein Kranker wegen eines Halsübels B1eiazetat'
verordnet bekommen. Nachdem er davon insgesamt 0,18 g verbraucht
hatte, schwollen ihm beide Hoden so stark an, daß er sich zu Bett
legen mußte. Noch mehrere Wochen nach diesem Ereignis klagte er
über völligen Verlust seiner geschlechtlichen Potenz. Es hat lange
gedauert ehe er, sie wieder gewann.

Die Vorbedinlgung für eine Wirkung des Bleis auf den schwan—
geren Uterus Wird erfüllt, denn bei Menschen und Tieren ist sein
'Übergaamg',r von der Mutter auf die Frucht erwiesen worden.

Dieses Abortivmittel scheint jetzt auch in Deutschland sehr beliebt
zq_ werden, wie die Tatsache beweist, daß ein Arzt in Stettin in etwa
6 Jahren unter 300 Aborten 18 durch Bleiverbindungen veran-

laßte festgestellt hat, davon allein vier in 6 Wochen 1). Akute, auch
tödliche Vergiftungen, Bleikolik und andere mehr können danach
eintreten, aber der Erfolg kann auch äusbleiben 2).

&) Akute Vergiftung.

1. Ein im- 7. Monat schwangeres Mädchen nahm „zur Verwhönerungihres Teints“ mehr als 90 g Bleiweiß, in Wasser eingerührt. GegenAbend trat Übelkeit und Erbrechen ein, am folgenden Tage heftiger! Fieber
und Gelbsucht. In der Nacht vom zweiten zum dritten Tage nach Genußdes Bleiweißes wurde sie von einem siebenmonatlichen toten Rinde 9111"bunden und in der nächsten Nacht starb sie selbst“).

2. Eine Frau trank zum Zweck der Abtreibung der Frucht etwa 45,0 gBle1weißpulver und für 10 Pf. Blutreinigungstropfen in einem halbenGlase Wasser. Am nächsten Morgen traten Schmerzen im Hinterkopr‚ha.ufiges Erbrechen, quälender Durst, Kreuzsohmerzm ein, am viertenTage nadh starkem Körperverfall Krämpfe und. am fünften Tage erfolgteder Tod. Vor vier Monaten sollen bereits die gleichen Ersclmimmg®flaußer den Krämpfen vorhanden gewesen sein. Auch sollen damals nach

1) Sohwarzwaeller, Berl.k1in. Wochenschr. 1901, Nr. 7.2) Bell Taylor, The Lancet 1898, p. 742.
3) Casper, Woehenschr. f. d.. gesamte Heilk. 1835fN1'. 29, S. 457.
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Aussage der Hebamme bestimmte Zeichen des vor sich gegangenen

Aborts aufgetreten und auch der Abgang eines größeren Blutklumpens

bemerkt worden sein. Die Sektion ergab, daß überhaupt keine Gra-

vidität Verlag. Das Blei hatte in diesem Falle eine Uterinblutung zur

Folge gehabtl). '

8. Einer 24jährigen, im 6. Monat schwangeren Magd. wurde geraten, zur

Abtreibung der Frucht feinen Sand. von einem Schleifstein mit Wein-

geiSt und. einer Messerspitze voll Bleiweiß zu kochen und das Ge-

misch zu genießen. Sollte dies nicht helfen, so möge sie ein Stück eines

Zimmermannbleistiftes vom I—Iolze entblößen, dasselbe stoßen und. mit

etwas Branntwein gemischt verschluoken. Die Magd wandte diese Mittel

an, jedoch ohne Erfolg. Einige Tage später bekam sie Fieber und

heftige Unterleibsschmerzen. B; wurde eine Peritonitis konstatiert. Es

trat Ahort und. am nächsten Tage der Tod. ein. Abort und. Tod hingen

nach dem Gutachten in keiner Weise mit den. gemessenen Substanzen

zusammen (!), sondern wurden durch die aus unbekannten Ursachen (3)

entstandene Peritonitis verursacht”).

Viel häufiger als Bleikarbonat findet das B1eioxyd, die Blei-

g1ätte, als Abortivum Verwendung. Dies geht nu_n schon eine Reihe

von Jahrzehnten so. Auch die Behörden wurden schon auf die

Überhandnahme des Gebrauches von „Silberglätte“ für diesen

Zweck aufmerksam gemacht und haben, z. B. in neuerer Zeit im

Regierungsbezirk Köslin, Apotheken und Drogenhandlungen darauf

hingewiesen, bei der Abgabe von Bleipräparaten vorsichtig zu

sein. Ein Erfolg ist davon nicht zu erwarten, da Bleipflaster ——

Emplastrum diachylon —— ohne weiteres im I-Iandverkauf abgegeben

wird.

Von den Verlaufsarten geben die folgenden Vorkommnisse ein

Bild.

4. Eine Frau klagte über Uterinblutungen und heftige Schmerzen. _Die

letzte Menstruation war ausgeblieben. Die Untersuchung ergab emen

gänßeeigroßen retmvertierlaen Uterus. Muttermund für den Finger durclr

gängig. Die Eireste wurden entfernt, der Uterus aufgerichtet und em.

Pesaa‚r eingelegt. Trotzdem dauerten die Schmerzen fort. Sie rührten

Von einer Bleikolik her. Die Frau gestand, eine Messerspitze voll

Bleiweiß genommen 2511 haben, um ihre Regel wieder zu bekommen.

Die Vergiftung heilte unter Opium, Jodkali und Schwefelbädern”).

1) Freyer, Zeitschr. £. Medizinalbeamte 1888, S. 281. „

2) Mas chkaL‚ Sammlung gerichtsärztl_icher Gutachten der Prager Faku_ltat,

3. F., 1867, S. 243.

") Sohwarzwaeller, ]. o.
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5. Ein 23jähriges Mädchen nahm, nachdem Safrun, Senfteige usw.
erfolglos geblieben waren, Bleiweiß. Sie verbrauchte nach und nach
10 g in Wasser oder Kaffee. Nach 14 Tagen fühlte sie Schmerzen im
Leibe und Übelsein und bald danach ging ihr an einem Nachmittag ein
Fötus ohne Schmerzen ab. Starker Blutverlust und heftige Kolik-
schmerzen folgten. Sie wurde Mederhergestellt.

6. Eine 40jährige Schwangere nahm zur Hervorrufung des Aborts eine
Messerspitze voll Bleiglätte. Bald folgte Übelbefinden und. nach
13/5 Stunden Erbrechen. In der folgenden Nacht und am folgenden Tage
bestand große Unruhe und Krankheitsgefühl. Abends trat unter Ver-
schlimmerung des Befindens Abgang eines viermonatigen Fötus ein. Am
3. Tage erschienen Ikterus, Brust- und Bauchschmerzen, Sinken der
Körperwärme, kalter Schweiß, Verlangsamung des Pulses, Angstgefühl
und rl‘od.1).

7. Eine 22jährige Frau starb unter Symptomen der Bleivergiftung.
Sie hatte innerlich Bleiglätte genommen, um Abort herbeizuführen.
Zeichen von Schwangerschaft waren nicht vorhanden.

8. Eine 33jä‚hrige schwangere Frau nahm vor 20 Tagen, angeblich
durch Verwechslung mit Bullrichsalz, etwa 15 g Bleiglätte, dem
noch Bariumsulfat beigemischt war. Sechs Stunden später bekam sie
Erbrechen, Schmerzen im Leibe, und weiterhin auch Abnahme der Kräfte
und. Obstipation. Im Harn fand sich Blei bei der Untersuchung im
Krankenhause. Nach 16 tägigem Aufenthalt in demselben wurde sie
beschwerdefrei entlassen. Sieben Tage später traten Blutungen aus den
Genitalien auf, denen nach weiteren 24 Stunden ein Abort folgte.
Es zeigten sich von neuem Bleisymptome‚ die erst allmählich
schwanden2).

9. Eine Frau, die einen Teelöffel voll Bleiglätte eingenommen hatte,abortierte. Vier Wochen später hatte sie kolikartige Schmerzen. Es erfolgte
Heilung“). '

10. Eine 33jährige Frau erkrankte unter heftigen Schmerzen in derrechten Regio iliaca, un Verstopfung und Erbrechen‘. Haut und. Kon-
ju.nkt;iva waren gelblich. Bleisaum am Zahnfleisch und. andere Sym*ptome wiesen auf Bleivergiftung hin. Sie starb nach einigen Tagenim Koma. Sie hatte erklärt, man hätte ihr geraten, Diachylonpflaster
zu gebrauchen, um Konzeption zu verhüten oder Abort herwrzurufen“).

1) Lesser, Vierteljahrsschr. f. gerichtl. Med., 3. F., Bd. XIV, 2, Fa11228.
”) Zinn, Berl. klin. Wochenschr. 1899, Nr.50.
3) Schwarzwaeller, 1. c.
4) Frank M. Pepe, Brit. med. Journ. 1803, 1. July, 1). 9.
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11. Eine 23jährige schwangere Frau nahm mehrfach Diachylon—
pfluster zur Abtreibung ein. Einige Tage vor dem Tode hatte sie über

Lithmungeerscheinungen in einer Hand geklagt. Man fand sie nicht
lange nachher auf dem Boden liegend iin paroxysmenwéis auftretenden
Krä,mpfen‚ bewußtlos, maniakalisch. Der Atem war fötid. Es war ein
Bleiseum vorhanden. Die Kranke schien auch blind zu sein. Beide
Papillen zeigten den Charakter der Staumgspapille. Es erfolgte der
Tod. Bei der Sektion fand sich der Uterus leer. Man erkannte an
ihm die Zeichen des frischen Abortesl).

12. Eine im 8. Monat schwangere Multipara. nahm drei bis vier Wochen
für 10 Pf. „Diachylon“, aus dem sie 60 Pillen geformt hatte, in
48 Stunden. Es trat Abort ein, aber auch Bleikolik mit Bleisaum.

13. In einem dem vorigen ähnlichen Falle erfolgte der Tod der
S ehwange ren 2).

In England sah man auch in der Neuzeit, wie es scheint sehr

häufig, „Diachylon-Pillen“ zu Abortivzwecken benutzen. Die

neuere Gesetzgebung, die dort verlangt, daß jede Fehl- und Früh-

geburt der Behörde gemeldet Wird, führte in Nottingham dazu, den

von Ärzten in wachsender Menge beobachteten Aborten nachzugehen.

Es stellte sich heraus, daß Frauen, vorzugsweise der arbeitenden

Bevölkerung Pillen verwendeten, die unter dem Namen: „Mrs. Sea.-

graves—Pillen“ verkauft wurden. Man stellte fest, daß sie aus

Borsäure, Aloe und zu 50 bis 70% aus Bleioxyd (Bleiglätte)

bestanden. Der Händler verkaufte sie an verheiratete und

unverheiratete Personen, mit der Vorschrift, erst eine Dosis Bitter-

Salz zu nehmen, dann zu festen und danach morgens und abends

je 4 Pillen zu nehmen. Wahrscheinlich ist recht häufig dadurch

die Fruchtebtreibung bewerkstelligt worden, und ebenso wahr—

saheinlich auch Bleivergiftung. Der Verkäufer der Pillen wurde

zu achtzehn Monaten Kerker verurteilt.

Solche Pillen aus Bleioxyd werden auch unter dem Namen

„Frauenpillen“ (Female pille) verkauft. Man sah danach die Ver-

giftung akut unter stürmischen, das Leben bedrohenden Symptomen,

oder mehr chronisch unter minder schweren Störungen verlaufen.

Unter dreißig Fällen war einer mit tödlichem_ Ausgang und. nur

wenige verliefen leicht und günstig. Die Vergiftungssymptome gaben

sich u. a. kund durch den Bleisaüni, durch Koliken, Erbrechen

auch von Blut, den süßlichen „Bleiatem“, nach dem allein

_1) Crooke, The Lancet 1898, 30. July, 1). 255.

2) Branson, Brit. med. Journ. 1899, 2. Dec., p. 1593.

I: e w i n , Fruchtabtreibung durch Gifte usw. 4. Aufl. 21
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schon ich glaube Saturnismus diagnostizieren zu können,
Anämie, auch wohl gelegentlich durch Konvulsionen, Psychosen,
Einschränkung des Gesichtsfoldes, Sehnervenverändorungen und so
weiter1). .

Noch in sechzehn anderen Fällen, in denen Frauen Blei ge—
nommen hatten, traten als Folge der Bleivergiftung Koliken auf,
die anfangs als Nierenkoliken oder Eierstockentzündung gedeutet
wurden.

10) Chronischer Saturnismus.

Die Unterbrechung der Schwangerschaft durch akute Einwirkung
giftiger Bleimengen erfolgt mit derjenigen Sicherheit, mit der wir bei
belebten Wesen rechnen müssen, wenn es sich um Reaktionen auf
körperfremde Einflüsse handelt. Unterliegt hier die Gebärmutter
resp. die Frucht dem plötzlichen, in kurzer Zeit sich vollziehenden
Ansturme des Bleis, der sogar nicht selten die Mutter selbst hin—
rafft, so muß die langsame, in längerer Zeit sich vollziehende
Aufnahme kleiner oder kleinster Bleimengen in einem gegebenen
Augenblicke die Möglichkeit des gleichen Erfolges ohne die Todes-
gefahr liefern 2).

‚Seit dem ersten Drittel des vorigen Jahrhunderts sind dafür sichere
Belege gegeben worden, daß das chronisch aufgenommene Blei die
Generationssphäre bei Tieren und Menschen, bei Mann und Weib
schädigen könne. Aus den Silberhütten des I—Iarzes wurden damals

.Tatsachen mitgeteilt, die diese Erkenntnis besser als die einwand-
freiesten Experimente zu beweisen imstande sind. Man beobachtete,
daß Kühe, Schafe und Ziegen, welche sich von dem in der Nähe
der Silberhütten wachsenden Futter nährten, Blutharnen bekamen und
verwarfen. Kauften die Bewohner der Silberhütten oder der nahen
Umgebung trächtige Ziegen, so warfen dieselben zwar zuweilen noch
das eine MaI zur gehörigen Zeit, wurden dann aber unfruch'°-
bar und blieben es lebenslänglich oder doch während ihres
Aufenthaltes auf oder nahe bei den Silberhütten. In der Nähe solcher
kann man auch kein Geflügel halten und umherlaufen lassen. Enten
und Gänse legen unter dem Bleieinflusse häufig Windeier. Bei
Hirschen in den dortigen Wäldern fand man oft Unterbrechungen
in der Ausbildung ihrer Geweihe und Geschlechtsteile.

Ganz ähnliche Beobachtungen machte man in der Umgebung der
Bleibergwerke Schottlands. Auch hier fielen, neben anderen Sym-

JL) Hall, Brit. med. Journ. 1905, I, p. 584.
2) L. Lewin, Berl. klin. Wochenschr. 1904, Nr. 41.
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ptomen, besonders die Störungen der Empfängnis und des Austragens

auf. In Übereinstimmung damit ergaben Experimente, die an Tieren

mit wiederholter Beibringung von Bleisalzen angestellt wurden,

den häufigen Abort bzw. die Tötung im Leibe; So erhielt man z.B.

von 11 trächtigen derartigen Meerschweinchen, die bis zu 86 Tagen

das Gift erhalten hatten, 16 tote Früchte 1)

Frauen, und sogar solche, welche in glücklichean äußeren Ver-

hältnissen lebten, litten, wenn sie längere Zeit auf oder nahe bei

Silberhütten wohnten, häufig und zuletzt habituell an Abort.

Wie wenig solche Erfahrungen Anlaß gaben, nunmehr auch weiter

unter den Bleiarbeitern und Bleiarbeiterinnen mit Rücksicht

auf diese sozialpolitisch so wichtige Frage Untersuchungen anzu—

stellen, und die einzig mögliche Konsequenz daraus zu ziehen, näm-

lich die Männer in den Bleibetrieben nach Möglichkeit zu schützen

und die Frauen von der Bleiarbeit fernzuhalten, ersieht man daraus,

daß es beinahe drei Jahrzehnte gedauert hat, ehe neue Beobach-

tungen mitgeteilt wurden, und daß trotz alledem inzwischen, in—

folge von schlechten so'zialen Verhältnissen, die Frauen in die Blei-

betriebe, in die Bleiweißfabrikation, in die Schriftgießereien

usw. gedrängt wurden. Und selbst in den fünfziger Jahren waren

das ärztliche Wissen über solche Geschehnisse und das ärztliche

Interesse daran nicht groß genug, um ein Eingreifen zu ermög—

lichen. Während die sogenannte rationelle Medizin sich nicht genug

tun konnte in praktisch nicht sehr bedeutungsvollen Versuchen mit

Giften an Tieren, fielen I—Iekatomben keimender, menschlicher Leben

den Giften, welche die Mütter in Betrieben aufgenommen hatten, zum

Opfer, wurden tausende von Kindern giftsiecher Eltern geboren, um

-ein nur kurzes, meist elendes Dasein zu verleben, bezahlten hunderte

und. tausende von Männern und Frauen die Möglichkeit, sich durch

ihre Arbeit ernähren zu können, mit dem Verluste der Gesundheit und

sehr‚ sehr oft der Elfiernfreuden Die Wissenschaft wü1de dadurch, daß

man den Erkrankungsvorgängen nachgegangen wäre, manche Bereiche-

rung erfahren haben, und. man würde gleichzeitig durch Offenlegen

der Schäden von Generationen von Mwschen Unheil abgewendet

haben. Sehr wenig von alledem geschah!

Zu Anfang der sechziger Jahre des vorigen Jahrhunderts wurde in

Frankreich von Tardieu angegeben, daß auf 1000 Schwangerschaften

Von Frauen, die mit Blei arbeiteten, 609 Aborte kämen. Später wies

Paul 2) in umfangreicherer Weise als es bis dahin geschehen war, die

1) Balland, Influence du Satumisme, p. 43.

”) Paul, Arch. génér. de Médecine, 5 Sér., T. XV, 1860, 13.514.

21*
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Aufmerksamkeit auf diese Folgen der Beschäftigung mit Blei durch
klinische Untersuehungen hin.

Es zeigte sich hierbei einwandsfrei, daß die Sclnvzmgersehait
Störungen erleiden könne, sowohl wenn die Mutter selbst mit
Blei arbeitet, als auch wenn nur der Mann, der den
Zeugungsakt vollzogen hat, bleikrank war. Es ließ sich

feststellen, daß unter sglchen Bedingungen sich zeigen:

1. Gebärmutterblutungen bei Frauen, bei denen die Menstruation
ausgeblieben ist, und die als schwanger angesehen werden
müssen.

2. Fehlgeburten im dritten bis sechsten Monat.

3. Frühgebuxten von toten oder bald sterbenden Kindern.

4. Eine Mortalität der geborenen Kinder in den ersten drei
Lebensjahren, die das gewöhnliche Mittel überregt.

Jede Art des Zustandekommens einer chronischen Bleivergif—
tung kann auch die vorzeitige Ausstoßung der Frucht veranlassen.
So wurde z. B. überzeugend nachgewiesen, daß Frauen, die zu ver-
schiedenen Zeiten und an verschiedenen Orten Blei aus dem
Trinkwasser chronisch aufgenommen hatten und. mit Koliken
und. hartnäckiger Verstopfung erkrankt waren, auch Menstruations-
störungen bekamen und mehrfach in frühen Monaten ebortiertem
Nachdem die Bleileitungen durch 'Eisenleitungen ersetzt worden
waren, schwanden die Vergiftungseymptome und die Kinder wurden
ausgetragen.

Gelangt Blei in Brotmehl z. B. dadurch, daß der Müller die Mühl—
steine mit Blei ausgegossen hat, so können, wie dies beobachtet
wurde, bei Säugenden Aufhören dor Milchseluetion, bei andean Men—
struationsstörungen oder bei Schwangeren Abort eintreten.

Ani häufigsten eind natürlich Arbeiterinnen, die im Bleibetriebe
beschi'ftigi‘. sind, der Möglichkeit einer Vergiftung ausgesetzt. Von
81 Müttern, die untersucht. wurden, war ein Teil entweder selbst in
Schriftgießereien als Poliererinnen oder Ordnerinnen der Lettern, oder
als Koloriebinnen beschäftigt, ein anderer nur an Schriftgießer oder
Maler verheiratet.

Einige dieser Beobachtungen Spiegeln ein trauriges Stück sozialen
Elends wieder. Ich halte es für ergreifend, wenn man liest, daß eine
52jährige Frau seit ihrem siebenten Jahre in einer Bleiatmosphäre
1eben mußte, schwer bleikrank wurde, zwölfmal schwanger
wurde und zwölfmal abortierte.
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Von vier solcher Frauen ließen sich mit Sicherheit fünfzehn

Schwangerschaften feststellen, die so verliefen wie die folgende

Tabelle es lehrt:

Zahl der _ Früh- ‚. Lebende
Frauen Pehlgeburten geburten Totgeburten Todesfalle Kinder

1 5 1 -—— — 1

4 — —— 1 —-

in 24 Stunden

_ 1 _ _ _

1 — 1 — —

insgesamt: 4 l 10 | 2 I 1 ' 1 1

Viele solcher Frauen haben vor ihrer Beschäftigung mit Blei

normale Kind‚er geboren. Eine von diesen, die im Alter von 20 Jahren

einen Maler geheiratet hatte, gebar einen Knaben‚ der im Alter von

vier Jahren starb. Ein Jahr nach ihrer Schwangerschaft trat sie in

eine Gießerei ein. Bis dahin war sie regelmäßig menstruiert. Sie bekam

nun eine Bleilähmung beider Hände, Arthralgien, ein bleifarbenes

Aussehen, aber keinen Bleisaum. Während ihrer achtjährigen Be—

schäftigung in der Schriftgießerei überstand sie acht Fehlgeburten

und eine normale. Das geborene Kind starb nach fünf Wochen.

Solcher Beispiele gibt es viéle, wie die folgende Tabelle zeigt.

Normale Ge- Fehl- Früh- Tot- Todes— LebendeZahl der 1 _ ‘ d ‘

Frauen mr1@nv91 er geburth geburten geburten fälle Kmder
Blewerg1ftung '

1 8 8 — 1 1 ——

1 1 8 —— _ 1 _

1 1 4 1 1 1 1

1 1 L — —— —— ——

1 3 4 —- —— 2 1

insgesamtzö - 9 l 26 ' 1 ' 2 l 5 ’ 2

Von den fünf Todesfällen entfielen vier auf das erste Lebensjahr.
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Verläßt die Bleiarbei’oerin ihren Beruf, so kann sie wieder
normal gebären. Eine solche Frau war fünfmal, während ihrer Be-
schäftigung mit Blei, schwanger und abortierte ebenso oft. Als
nach ihrem Austritt aus der Fabrik der Bleieiniiluß aufgehört hatte,
gebar sie ein Kind, das am Leben blieb. Ebenso kann die krankhafte
Disposition der Frau zum Abort schwinden, wenn der Gatte nicht
mehr mit Blei arbeitet.

Wiederholt sich das Aufhören und die Wiederaufnahme der
Bleiarbeit seitens der Frau, so kann dieser Wechsel auch in den
Schwangerschaften zum Ausdruck kommen.

Ein Mädchen, das von ihrem 18. bis 18. Jahre mit dem Ordnen
von Lettern beschäftigt war, dann aber aus der Fabrik austrat, wurde
vier Jahre später schwanger und gebar ein Kind, das gesund blieb.
Nachdem sie in die Fabrik Wieder als Poliererin von Lettern ein—
getreten war, bekam sie vier bis sechs 'Bleikolikanfälle' und abortierte
viermal.

Eine andere Poliererin wurde zuerst im Alter von 20 Jahren schWan-
ger, nachdem sie dem Bleieinflusse drei Jahre nicht mehr ausgeSetzfi
gewesen war. Das Kind blieb am Leben. Im Alter von 80 Jahren
verließ sie zum zweiten Male die Fabrik für zwei Jahre. Nach
etwa 11/2 Jahren gebar sie ein ebenfalls am Leben gebliebenes
Kind. Die von neuem aufgenommene Arbeit ließ bei ihr zweimal
Abort entstehen.

Ganz ähnliche Erscheinunéen, wie die soeben bei Bleierbeiterinnen
festgestellten ergeben sich, wenn nur der Erzeuger bleikrank
ist. Die Lebensschwäche der geborenen Kinder rafft sie oft sehr
früh hin.

“Eine Frau, die an einen bleikranken Maler verheiratet war, geber
elfmal (darunter eine Zwillingsgeburt) und nur ein Kind blieb
am Leben. Drei Kinder starben im ersten Lebensjahre, zwei im
zweiten und fünf im dritten. Außerdem kam einmal im sechsten
Monat ein Abort zustande. '

Die Ergebnisse der Feststellungen an sieben solcher, mit Blei-
arbeitern verheirateter Frauen, die zusammen 82 Schwanger-
schaften überstanden hatten, liefert die folgende Tabelle
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W

T o d. e s f ä119
„___—l——-——_

Zahl der Ab- Tot- _ _ _ Lebende

Frauen orte geburten 1m lm lm m Kinder
ersten zweiten dritten späteren

Jahre Jahre Jahre Jahren

1 1 — —— — —— — ——

1 1 1 v- —— —— —— —

1 2 ——- 2 —. _ .... 1

1 3 —— 1 — — —— ——

1 1 — — 2 — —— —

1 1 —— 3 2 5 —— 1

1 2 —— 2 — — 1 ——
______________———________

insgesamt: 7 ( 11 ) 1 $ 8 ‘ 4 , 5 ‘ 1 ‘ 2

Bei jeder der Frauen war Abort zustande gekommen, und aus

32 Schwangerschaften blieben nur zwei Kinder am Leben.

Die Vergiftungserscheinungen bei dem Vater oder der Mutter

können nlur leicht sein, ja nur in einem Bleisaum bestehen und. sich

trotzdem der verderbliche Einfluß des Bleis auf die Generationsorgane

bemerkbar machen.

So war eine Letterpoliererin, die einen Bleisaum besaß und sonst

nur noch sehr leichte Bleisymptome aufwies, zwölfmal schwanger.

Vierma.l abortierte sie. Sechs Kinder, die zu rechter Zeit geboren

wurden, starben früh, und nur zwei blieben am Leben. Analoge

Erfahrungen spiegeln die folgenden Zahlen wieder:

M

Zahl der __ _. Lebende

Frauen Aborte thgeburten Todesfalle Kinder

_____________-—————#

1 — — —— — .

1 2 — 1 1

1 — i 2 __

1 4 —— (5 2

1 "1 — — 2

1 1 1 3 8

_________________#.

insgesamt: 6 ’ 8 1 12 \ 8
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Geht schon aus dem Voranstehenden hervor, wie verderblich das
Blei auf das Kind im Mutterleibe einwirkt, so bekommt man doch von
dem Umfange einer solchen Schädigung erst eine richtige Vorstellung,
wenn_ man erfährt, daß unter dem Einflusse dieses Mittels die Folgen
von 123 Schwangerschaften waren:

64 Aborte,

4 Frühgeburten (eine im 7. und eine im 8. Monat),
5 Totgeburten,

20 Todesfälle im ersten Lebensjahre,
8 Todesfälle im zweiten Lebensjahre,
7 Todesfälle im dritten Lebensjahre,
1 Todesfall in späterer Zeit,

14 lebende Kinder.

Solcher Beobachtungen wurden später noch viele veröffentlich .
So waren z. B. vier Frauen neunzehnmal schwanger. Nur fünfmal

kam die Schwangerschaft zu einem normalen Ende. Siebenmal wurden
lebende Kinder geboren, die aber schnell starben. Fünfmal 'erfolgte
früher Abort und zweimal starben die Föten im Uterus ab. Als
Ergebnis der neunzehn Schwangerschaften blieben nach einem Jahre
nur zwei Kinder übrig, die aber schwach und schlecht entwickelt
waren.

Eine 37jährige Frau kolorierte seit ihrem zwölften Jahre und gewöhnte
sich, am Pinsel zu lecken. Schon zwei Jahre später stellten sich KOlikenein. Im 27. Jahre zeigten sich die ersten Spuren von Lähmung derExtensoren. Ab und zu traten eklamptisohe Anfälle auf. Die Kranke
magerte ab, wurde kachektisch‚ vorübergehend auch amaurotisch. DerUrin enthielt stets Eiweiß. Kurz vor dem Tode entstand Aphonie und
fast totale Paraplegie der Beine. Nach drei ‘ rechtzeitigen Geburten in \
früheren Jahren erfolgte wenige Monate vor dem. Tode noch ein Aborl;
im 7. Monat1).

Eine bei der Fabrikation von Lettern beschäftigte Frau, die früher drei
lebende und. kräftige Kinder geboren, dann aber an Bleikolik gelitten hatte;wurde bald. nach dem ersten Auftreten der Bleiintoxikation_ schwangerund' gebar ein totes Kind. Drei Jahre später abermals schwanger,abortierte sie im 5. Monat. Dies wiederholte sich später aohtmal
im 2. oder 3. Monat, jedesmal unter sehr abundanter Metrorrhagie.

Die 34jährige Frau eines Mannes, der nur zwei Jahre lang als Gelegen-heitsmaler tätig war, hatte, bevor der B1eieiufluß in Gestalt von Kolikenden Mann traf, viermal gesunde Kinder geboren. Alsdann trat im 3. bis

1) Lanceraux, Gazette médic. de Paris 1862, p. 709. ' '
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4. Monat einer erneuten Schwangerschaft unter starken Blutungen Aborb

ein. Man stellte bei ihr einen Bleisaum fest. Die Bleiaufnahme soll

dadurch zustande gekom1nen—sein, daß sie die bleihaltigen Arbeitskleider

des Mannes gewaschen hatte.

Die Frau eines Malers erlitt in zwei Jahren vier Aborte und. fünf bis

sechs Anfälle von Bleikolik. Nachdem ihr Mann den Beruf aufgegeben

und Polizist geworden war, gebar sie normall).

Aus einer neueren Aufnahme ergibt sich, daß von 31 Schwanger-

schaften bei 7 Frauen bleikranker Maler 11 mit Totgeburten und

eine mit Abort endete, während eine von diesen Frauen vor der Be-

schäftigung ihres Mannes mit Blei 7 lebende Kinder hatte.

Wie oft so sicher der Seturnismus des Vaters auf die Schwan-

gerschaft und das Konzeptionsproduktfa_ einwirkt, ergibt sich auch aus

den folgenden Vorkommnissen: Eine Frau hatte von einem bleikmnken

Manne zwei tote Kinder vorzeitig zur Welt gebracht. Als sie dann ein

lebendes Kinder zur richtigen Zeit gebar, fragte man sie, ob dieses

Kind auch von demselben Vater herstamme, worauf sie antwortete,

daß sie auch einmal ein 1eben_des Kind hätte haben wollen.

Ein Buchdrucker und Klicheur erkrankte an einer Bleikolik. Von

da an kamen bei seiner Frau sieben Ausstoßungen toter Früchte vor.

Noch schlimmer gestalteten sich die Verhältnisse bei einer 37 jährigen

_Frau, die zuerst im Jahre 1880 schwanger war und dann 1882. Beide

Male kamen normale Kinder zur Zeit zur Welt. Als der Mann, ein

Maler, bleikrank geworden war, hatte die Frau 15 Aborte zwischen

dem vierten und dem siebenten Monat. Im Anfang verliefen die

Schwangerschaften sehr gut, dann setzte mit einem Male Frösteln ein,

sie bekam Angstgefühle, die Kindsbewegungen hörten auf und nach

etwa acht Tagen erfolgte der Abort. Dabei war der Gesundheits-

zustand der Frau ausgezeichnet. Es ist“ in solchen Fällen eben

nur der vergiftete bleihaltige Samen, der die Entwicklung auf halbem

Wege stehen läßt.

Nicht minder groß ist der Einfluß der Blei in sich tragenden

Mutter auf ihre Frucht.

Aus dem Jahre 1897 wurde aus England folgendes mitgeteilt.

1

1) Baker, Transact. of the Obstetr. soo. of London, Ve1. VIH} 1867,

P— 41. — Vide auch Siredey, Journ. de Médec. et de Chirurg1@‚ Pens 1876,

T. LXXIV, p. 63 u. a. m.
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Von 77 verheirateten, dem Bleieinflusse ausgesetzten Fraußn waren:

15 kinderlos, ohne eine Fehlgeburt gehabt zu haben,-
8 hatten 21 totgeborene Kinder,

35 hatten 90 Aborte durchgemacht und. 15 davon nie ein
Kind geboren, sondern nur Aborte erlebt, und

36 hatten 101 lebende Kinder geboren, von denen 40 im
Säuglingsalter wieder starben.

In einer noch späteren Statistik aus dem Jahre 1901, von der ich
glaube, daß sie auf Grund nicht genügender Informationen manche

‘ Verhältnisse zu rosig widerspiegelt, tritt trotzdem der verderbliche
Bleieinfluß auf die Gebärmutter. zutage. Danach hatten 289 Frauen
vor ihrer Beschäftigung mit Blei 487 Schwangerschaften mit
34 Aborten, und während sie mit Blei gearbeitet hatten
566 Schwangerschaften mit 67 A-borten. Mithin:

Vor der Bleiarbeit Während der Bleiarbeit
7% Aborte ‚ 11,8% Aborte.

Es stieg also die Zahl der Aborte um etwa 70%.

Einen besonderen Hinweis erheischt die oben schon erwähnte und
zahlenmäßig belegte hohe Mortalität der Kinder bleikranker

Eltern und die chronischen Erkrankungszustände der Über-
lebenden.

Die Angaben hierüber sind seit Jahren so übereinstimmend. gegeben
worden, daß eine einzige neuere, in ihren Resultaten davon ab-
weichende Statistik dagegen nicht in das Gewicht fällt. Aus den
Töpfereien im Bezirke von Stoke in England wird berichtet, daß
die Erhebungen folgendes ergeben hätten: Von 458 Kindern, die
von Frauen, vor ihrer Bleiarbeit in den Töpfereien, geboren wurden,
starben 188 und nach dem Eintritt in die Bleiarbeit von 499 G6“
borenen 182. Mithin:

Vor der Bleiarbeit Während der Bleiarbeit
40,4% Todesfälle 86,5% Todesfälle.

Hiernach könnte es ja beinahe in bezug auf die Erhaltung der
Kinder wünschenswert erscheinen, daß die Mütter mit Blei arbeiteten!
Wenn die ausgefrag’oen -Töpferinnen dem Nachfrager die Wahrheit
gesagt haben, was ich bezweifle, so müssen in jenen Bleib6trieben
in Stoke geradezu so ideale hygienische Zustände bestehen, Wie sie
zum zweiten Male in der Welt nicht wieder gefunden werden. Diese
Angaben erwecken nicht nur durch die hohe Mortalitätsziffer Vor der
Bleiarbeit der Mütter, sondern auch dadurch Mißbrauen, daß über den
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Gesundheitszustand der Mütter nichts ausgesagt wird —— eines der

ersten Erfordernisse, um sich über die Tragweite solcher Ergebnisse

klar zu werden.

Wenn der Vater oder die Mutter Träger einer Bleikrankheit sind,

so bleibt sehr häufig auch die Nachkommenschaft nicht von Ge-

sundheitsstörungen frei. Die aus solchen Ehen hervorgehenden Kinder

lassen die angeerbte Schwäche meistens erkennen und viele von ihnen

bleiben, wofern sie nicht frühzeitig zugrunde gehen, in ihrer Ent-

wicklung zurück. Wachsen sie vollends in einer. Bleiatmosphäre auf,

z. B. in enger Behausung, wo die Eltern Heimarbeit mit Blei treiben,

oder werden sie gar schon in frühester Jugend zu der Arbeit ihrer

Eltern herangezogen 1), so gehen sie ziemlich sicher einer Vernichtung

des Bestes ihrer Gesundheit entgegen. So betrug z. B. in einem

hessischen Dorfe, dessen Einwohner sich rnit dem G1asieren von Ton-‘

waren abgeben und deswegen meistens bleikrank_ sind, die Sterblich»

keit der Kinder in den ersten 5 bis 6 Lebensjahren 50%. Die Über—

lebenden leiden an I-Iydrocephalus und sehr großen Kröpfen.

Auf 79“ solcher Kinder von Töpfern, die mit Bleiglätte arbeiteten,

kamen 56 Erkrankungen und 44 Mal Krämpfe.

Im Experiment stellte man-auch den schädigenden Einfluß

des Bleis auf das sich entwickelnde_ßi fest. So erzielte

man in einer Versuchsreihe an 10 000 Hühnereiern tausende von

Mißbildungen.

Reques, der Beobachtungen in der Salpétriére und in Bic@tre

anstellte, fand, daß Kinder von bleikranken Vätern sehr häufig von

Geisteskrankheiten, Tdiotie, Schwachsinn, Epilepsie new. befallen sind.

Es wurde schon aus dem Jahre 1886 berichtet, daß in der Haus—

industrie der Schildermalerei, für die Bleiweiß meist in dem Raum

verarbeitet wurde, der auch Wohn— und. Schlafraum war, die Kinder

die auffälligsten Symptome des Bleileidens bekamen. Von 6 Kindern

einer solchen Familie, in der der Vater bleikrank war, blieb keines

gesund. Alle magerten bald nach der Geburt ab und „verfielen in

völlige Atrophie“. Drei derselben starben, ehe sie das erste Lebensjahr

zurückgelegt hatten, in einem höchst elenden Zustande, bis zum Skelett

abgemagert. Sie fingen alle einige Tage oder Wochen nach der

Geburt an zu schreien und schrieen dann bis zu ihrem Tode beinahe

ununterbrochen Tag und Nacht fort, zogen dabei die Füße an den

Leib, welcher verhältnismäßig sehr groß war. Sie hatten Verstopfung,

abwechselnd mit Diarrhöe, wovon die Windeln schwarz gefärbt wurden.

Die Haut fühlte sich stets heiß und trocken an. Drei dieser Kinder

1) Rennert, Arch. f. Gynäkol. Bd. XVIII, 1881.
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erholten sich, als sie ein Jahr alt waren, allmählich. Die zwei älterenlernten erst mit dem 8. bis 4. Jahre gehen.
Es kann keinem Zweifel unterliegen, daß nicht nurder Same, bzw. das Ei, unter dem Einflusse des vonden Eltern aufgenommenen Bleis funktionell krank werdenkönnen, sondern daß, wenn die Mutter bleikrank ist, wiedies auch im Tierexperinient erwiesen wurde, in denFötus Blei übergeht. Trächtige Hündinnen, die Blei erhaltenhatten, ließen Blei in den Früchten und was nach meinen obigenAusführungen 1) gar nicht Wunder nehmen kann, nachdem sie ge-worfen, in der Milch erkennen.

_ Von einer Setzerin, die 12 Jahré bleikrank war, Wird. berichtet,daß sie fünfmal schwanger war, davon viermal abortierteund einmal ein Kind gebar, das nach 7 Monaten an Konvulsionenstarb. Bei der sechsten Sch_wanger'schaft hatte sie eine Früh-geburt. Das‘Kind starb nach. 15 Tagen. Es fand sich bei ihmeine Leberschrumpfung. Die Leber wog nur 45 g und enthielt16 % Blei.
’

Dieses Blei ist von dem Bleivorrat der Mutter in den kindlichenOrganismus hineingespült worden und hat das Hindernis für dieWeiterentwicklung und das Weiterleben abgegeben. Man wird bei jederchemischen Untersuchung solcher, 'vor der Zeit ausgestoßener Früchtebleikranker Mütter Blei finden, dagegen sehr wahrscheinlich Blei dortvermissen, wo die Mutter nur den minderwertigen, in seiner chemischenZusammensetzung gestörten Samen aufgenommen hat.
Bleikranke Mütter können natürlich durch das aufgenommene Bleinoch weitere Schädigungen erfahren, da ja dieses Metall auch dasNervensystem in seine'm edlen Element, der grauen Substanz der N61?-venzentren schädigt und das Blutsystem sowohl in den blutbildendenOrganen, der Leber, der Milz und dem Knochenmark, als auch in denFormelementen des Blutes angreift. Die Möglichkeit, daß dadurchauch die biologische Mineralisierung des Individuums leidet, ist bisherunbewiesen geblieben.

Kupfer.

Es wurde bereits darauf hingewiesen 2), daß in Algerien nebenGrünspan auch Kupfersulfat als Abtreibungsmittel volkstümlichist.. Wenn die gewünschte Wirkung dadurch zustande kommt, SO gé-sch1eht es durch Entzündungserregung im Darm, an der der Uterus

1) Vgl. oben 3.202.
2) Vgl. 3.268.
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mit Adnexen teilnimmt. Dasselbe kann eintreten, wenn Lösungen von

Kupfersulfat lange Zeit von trächtigen Tieren aufgenommen werden.

So sah man, daß Kühe, die kupfersulfathaltiges Abwasser einer Im-

prägnierungsanstalt für Holz aus einem Dorfbache aufnehmen, als

Vergiftungssymptome Dinrrhöe, Milchversiegen, Appetitlosigkeit und

Abmagerung bekamen und abortierten.

Die Annahme, daß Kupfer abortiv wirken könne, führte eine

schwangere Wärterin in einem Krankenhause dazu, sich mittels einer

geeigneten Spritze 1 g Fehlingscher Lösung‚ entsprechend 0,034g'

Kupfersulfat‚ in den Uterus zu spritzen. Nach kurzer Zeit bekam sie

Schmerzen und Angstgefühl, nach einer halben Stunde einen kleinen,

langsamen Puls und. in der folgenden Nacht Erbrechen. Es folgten

bei relativ besserem subjektiven Befinden blutiger Ausfluß aus den

Genitalien, Abnahme der Harnmenge und Auftreten von Zylindern im

Harn. Die Schwan'gerscheftunterbrechung war wahrscheinlich, aber

nicht sicher1). '

Kaliumöhromat.

Unter 1539.13‘ä11en von Abtreibungen bzw. Abtreibungsversmhen‘

durch Gifte, die in den Jahren 1851—1908 in Schweden festgestellt

worden sind, waren 11 mit Kaliumchromat, wohl besser Kalium-

bichromat. Das Mittel erzeugt schon zu Dezigrammen Gastroenteritis

und Glomerulonephritis mit den entsprechenden akuten direkten Sym—

ptomen und. den Abhängigkeitsleiden.

1. Eine 31 jährige Magd. hatte Kaliumbiohromat genommen, erkrankte

mit; Erbrechen und Magenschmerzen, stieß nach zwei Tagen einen viermona-

tigen Fötus aus und. starb am 3. Tage. In den Leichenteilen wurde Chrom

nachgewiesen.

2. Nach Einnahme von einem Teelöffel voll des Giftes abortierte ein

Mädchen und. starb °).

3. Ein 24jähriges Mädchen war am 1. September unter verdächtigen

Umständen gestorben. Unter anderem waren Erbrechen, Durchfälle‚ Krampf-

zufälle in den Beinen und. schließlich Bewußtlosigkeit aufgetreten. Durch

die gerichtliche Untersuchung wurde festgestellt, daß das Mädchen zur Ab-

treibung der Frucht am 81. August ohromsaures Kali genommen hatte. Aus—

stoßung des Fötus fand. nicht statt. Bei der Sektion fand. sich im Uterus,

der sonst normal war, ein 5 " langer Fötus 3).

l——-——-

JL) Tantzscher, Zentrelbl. f. inn. Med.1907‚ 3.5.

2) Hedrén‚ ]. c.

3) Schrader, Vierteljahrsschr. f.geriohtl. Med.‚ N. F., 1866, Bd. V.1‚ S. 113.



334 Mitteilungen über vers1ichte und. vollzogene Abtreibunan durch Gifte.

4. Zwei schwangere Frauen wurden durch Kaliumchromut tödlich ver-giftet, ohne vorherige Ausstoßung des Fötus. Ob die Substanz zum Zweckder Abtreibung genommen war, wurde nicht angegeben 1).
Einer dieser beiden Fälle ist wohl mit dem zuvor erwähnten identisch.

Kaliumpermang-anat.

Mehrfach sind. im Laufe der letzten Jahre Beobachtungen geniacht
worden, die es als sicher erscheinen ließen, daß das übermangansaure
Kalium Abort veranlassen könne.

]. Eine Negerin, die wegen Ausbleibens der Menstruation 0,12 g Kalium
permanganicum dreimal täglich erhalten hatte, abortierte nach einigen Tagen.Sie war im zweiten Monat schwanger ).

2. Eine Frau, die an Kopfschmerzen und Rückefischmerzen litt, erhieltacht Kapseln von je 0,12 g Kalium pennanganicum verordnet. Die ersteKapsel erbrach sie, die nächsten wurden behalten. Am anderen Tage tratBlutung ein und ein einmonatiger Fötus wurde ausgestoßen 8).

Auch weitere Beobachter schreiben dem Permanganat abtr6ib9nd6
Wirkungen zu4).

Eisen und Eisenpräparate.

Der Gebrauch des Eisens als Abortivmittel scheint in verhältni8-mäßig nicht sehr frühe Zeit zurückzureichen. Die sehr zweifelhafte
Wirkung desselben auf das Zustandekommen von Abort charakterisiert
schon Lindestolpe 5) mit folgenden Worten:

„Bidiculam demum eorum judico sententiam, qui martem, mar-tialiaque remedia, pro fortissimis abortivis habentes, putant:eadem, ad uterum deducta, foeturn, licet grandiorem, in plurima etminutissima discindere frustula, frustulatimque embryonem expellere.“
Nichtsdestoweniger kann durch Eisenoxyc'lul- und Oxydverbin—

dungen unter bestimmten Bedingungen Abort erzeugt werden, einmal,wenn dadurch Gastroenteri’ais veranlaßt wird, sodann, wenn einestarke Blutdrucksteigerung dadurch entsteht.

1) Fagerlund, ibid„ 3. F., VIII, Suppl.]894‚ S. 75.2) Mann, The Therap. Gaz. 1887, p. 356.
3) Sperry, The Therap. Gaz. 1887, 19.282.
“) Hovent, Journ. de Méd.‚ Chirurg. et' Pharm. 1889, T. LXXXVII,



Anorganis che Stoffe. 335

1. Eine 20jährige Schwangere gebrauchte zum Zweck der Frucht-

abtreibung zunächst Kräuter und. andere Mittel ohne Erfolg. Darauf

trank sie etwa 3 g‘ „in Wasser aufgelösten Kupferwassers“ (meist mit

Zink und. Kupfer verunreinigtes Eisenvitriol), worauf Schmerzen,

mehrtägiger Durchfall, wiederholtes Erbrechen und schließlich Wehen

eintraten, welche die Geb urt eines über 30' Wochen alten Kindes

herbeiführtenl). Nach dem Gutachten mußte (‘!) das Mittel in der

angewandten Dosis als Abortivmittel wirken. ‘

2. Eine in weit vorgeschrittenem Stadium der Schwangerschaft befind-

liche Frau erkrankte plötzlich unter Erbrechen und Durchfall und. starb nach

etwa. 14 Stunden. Bei der Sektion fand sioh_in den Eingeweiden eine

große Menge Eisen. Sie hatte Wahrscheinlich Eisensulfat genommen.

3. Ein 15 jähriges Mädchen, im 5. Monat schwanger, verschluckte etwa

30g Tinct. ferri sesquiohlorati in vier Dosen an einem Tage, um

Abort zu bewirken. Starke Reizung sämtlicher Harnorgane folgte, wurde

aber bald. beseitigt und die Schwangere wurde wieder gesund 2).

Vielleicht ist hierher auch der Schlamm von Schleifsteinen

Wegen seines Eisengehaltes zu rechnen.?) In“ Betracht käme auch seine

mechanische, reizende Wirkung in den Dämmen. Er Wird sehr häufig

Zur I-Iervorbringung des Aborts benutzt, ohne wohl je einen Erfolg

gezeitigt zu haben. Vereinzelt ist derselbe auch Gegenstand foren-

sischer Begutachtung gewesen 4).

Beliebt als Abortivum ist auch der Rotstift oder „Rotstein“,

ein durch Eisenkalksalze rotgefärbter Ton°). Er ist trotz seines Eisen-

gehaltes wohl als harml'os anzusehen. Es gibt aber auch farbige

Zeichenkreide, die Quepksilber oder Arsen’in reichlicher Menge enthält.

Baryt.

Den als Mäuse— und Rattengift yerwendeten kohlensauren .Bgryt

hat gelegentlich eine Schwangere für die Abtreibung benutzt. Ben emer

solchen stellten sich bald nach dem Einnehmen am Nachmittag Er-

brechen und. Magemchmerzen ein. In der' folgenden Nacht schlief gie,

aber am nächsten Tage wiederholte sich das Erbrechen, dazu gesellten

—‘) Cohen van Baren, Zur gerichtsämtlichen Lehre von verheirnlichter

Schwangerschaft, Geburt und dem Tode neugeboraner Kinder. Berhn 184»,

S. 10. _

") Taylor, Die Gifte, übers. von Seydeler, Bd. II, p.522.

3) Vgl. oben 8.256. .

4) Hofmann, Lehrbuch der gerichtlichen Median 1884, S. 243.

‘) Casper, Handbuch der gerichtlichen Medizin 1864, I, S. 254.
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sich Durchfälle, Gliederkälte, Frostschütteln bei großem Hitzegefühl
und. Erschwerung der Atmung. In der zweiten Nacht nach der Ver-
giftung starb sie. In den stellenweise entzündeten Eingeweiden fanden
sich weiße Körnchen von Bariumkarbonat und das gleiche in
einem Papierkonvolut, das ‚die Schwangere während ihres schweren
Krankseins fortgeworfen hatte. Die 10 cm lange Frucht wurde noch
im Uterus gefunden 1).

2. Kohlenstefl‘verbindungen.

Schwefellmhlenstofl'.

Der Schwefelkohlenstoff kann die Frucht im Mutterleibe töten.
Arbeiterinnen, die in Fabriken den Dampf dieser Substanz euf*
nehmen, bekommen Menstruationsstörungen, nämlich zu frühes und
zu reichliehes Eintreten der Menses.

Solche, im Betriebe stehende Weiber gebären meistens nicht oder.
nicht normal. Abort ist bei ihnen häufig.

Es sind zwei versehiedenarfiige Einwirkungen, die der Schwefel—
kohlenstoff im Genitalapparat veranlaßt: 1. I-Iyperämie resp.
chronische Entzündung 'und Blutung sowie auch an anderen Körper—
stellen, und. 2. eine direkte Giftwirkung auf den schon vorhandenen
Fötus, die schlimmer und nachhaltiger als die anderer flüchtiger '
narkotischer Gifte ist.

Jodoform.

Eine Schwangere trank aus Lebensüberdruß eine Jodoform-
Glyzerin-Emulsion, die ihr zur Tränkung von Seheidentampons
verschrieben war., Nach einigen Tagen erfolgte Abort in ungefähr der
fünften Schwangerschaftsweche 2).

' Essigsäurc.

Je nach ihrer Konzentration kann die Essigsä‚ure leichte oder
sehr schwere örtliche Gewebsveränderung mit Ausgang in Nekrose
erzeugen. Im letzteren Falle geht eine Erweichung der Zerstörung
voran. Sie führt, wie dies auch an totem Eiweiß zu erkennen
ist, Zu Lösung. Die Ätzung geht deswegen ziemlich in die Tiefe.

1) Seydel-Reichard, Vierteljahrsschr. f. ger. Med. 1877, Bd. XXVII'3.213.
'2) Heitzmann, Wiener med. Wochenschr. 1896, Nr. 6, S. 222.
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So erklärt sich der Befund in dem folgenden Vorkommnis:

Eine 18jä.hrige Primipara. gab an, sie habe am Tage vor dem Eintritt

in die Klinik sich selbst ein halbes Wasserglas reinen Essigs in die Gebär-

mutter einlaufen lassen. Sie habe sich auf das; Bett gelegt, das Rohr des

Irrigationsschlauches in die Scheide eingeführt und mit dem Finger nach-

gefühlt. Das Rohr sei eingedrungen und sie habe den Inhalt des Irrigators

ablaufen lassen.. Mit Recht wird. angefiommen 1), daß nicht die eigene,

sondern eine fremde Hemd dem Mädchen das Mittel beigebraoht habe._

Bei der Sektion des Kindes fand man in der rechten Regio hypogastriha,

nach oben soha1f rnit dem Rippenb0gen abschneidend, eine durch das ein-

geführte Rohr bewirkte Verletzung, in deren Tiefe man den tmtereu.Leber-

\1appen erkannte. Die Haut der Frucht und die Plazenta waren mazeriert,

was wohl zum größeren Teil der Essigsäurewirkung zuzuschreiben ist.

Wiederholt wurde zu Einspritzungen in den graviden Uterus dér

Holzessig benutzt. Selbst wenn das Acetum pyrolignosum '

rectificatum rein ist, enthält es noch Brandöle, teerärtig riechende

Kohlenwasserstoffe, Phenole usw. enthaltende Stoffe, die in

ihrer toxischen Wirkung zutage treten.

Ein Mädchen wurde im Kollaps eingeliefert. Es fand sich bei ihr eine

intakte Graviditä's und eine schon nach 11/2 Stunden eingetretene Hämo-

gIObinurie. Nach einigen Stunden erholte sie sich und. gab an, Spülungen

mit Holgessig gemacht zu haben. Am nächsten Tage erfolgte der Abort.

Körperwä.nne 38 °, am 3. Tage 39 ° C. Eine Schwellung der linken Glutäal-

gegend stellte sich ein, die sich auf den Oberschenkel ausbreitete und

Knistern fühlbar séin ließ. Bei der Inzision entwich Gas. Der Allgemein-

zustand versohlimmerte sich, Ikterus kam dazu und der Tod. erfolgte

50 Stunden nach dem kriminellen Eingriff. „ Bei der Sektion fand man

eine Verletzung im Uterus und eine Gasphlegmone des linken Pam-

metrium, welche durch das Foramen iaohiadic. ma.jus hindurch auf die

Glutäalgegend und den Oberschenkel übergegangen war.

Eine Hebamme hatte einer im’ 4. Monat schwangeren Frau mit einer

Ballspritze und. einem 15—20 cm langem neusilbernen Katheter Holzessig

in den Uterus gespritzt. Am nächsten Morgen zeigten sich peritonitisohe

Erscheinungen, am zweiten Tage wurde die Kranke ikterisoh und. starb

unter zunehmendem Kollaps. Der Uterusgrund. war jedßnfa.lls mit dern

Katheter durchbohrt worden. Im Uterusgruncle fand sich ein Defekt

mit sehr mürben, fetßigen Rändern, irn Uterus eine mürbe, schwärzlichrote

Masse, in der kleine Knochen des Fötus zu erkennen waren.

Der Holzessig hat sich also auch hier nicht nur als eixi lokal ‚stark

zerstörendes, sondern auch als ein allgemein wirkendes G1ft ermesen,

1) Sehiokele, Münch. med. Wochemohr. 1906, Nr.21. _

Lewin, Fruchtabtreibung durchGäfte usw. 4‚Aufl. 22
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denn es fand sich eine fettige Degeneration der Leber und. Nieren und,

wie im vorigen Falle, Ikt’erus, der wahrscheinlich auf primäre Blut-

veränderungen zurückzuführen ist 1), vielleicht verursacht durch die

im I-Iolzessig enthaltenen Phenole 2).

Resorptiv erzeugt die Essigsäure unter anderem durch Alkali-

entziehung Stoffwechselstörungen, die sich schon in dem Aussehen der

häufig Essig Trinkenden kundgében. Aus diesem Grunde trinken wohl

Schwangere, um Abort herbeizuführen, lange Zeit hindurch diesen Stoff.

Der Erfolg ist möglich, freilich aber auch schwerer gesundheitlicher

Schaden, der sich nicht leicht wieder ausgleichen läßt.

Zitronensäure. '

-Für die Giftigkeit größerer Mengen von Zitronensäure gibt es Be-

- lege. So beobachtete man bei einem Knaben, der 1—1% Zitronen

und bei einem Mädchen, das 2 Zitronen gegessen hatte, unter an-

derem: Prostration, Collaps, livide Gesichtsverfärbung, Pulslosigkeit.

Hier erfolgte Genesung.

Anders bei einer jungen Frau, die zum Zwecke der Fruchtabtrei-

bung Zitronensäure genommen hatte. Sie wurde sterbend in ein

Krankenhaus gebracht. Als auffallendstes Symptom bestand anhal-

tendes Erbrechen. Der Tod trat eine Stunde später ein. Tags zuvor

war sie noch ganz gesund gewesen. Die chemische Untersuchung des

Mageninhalts ergab noch 9,45 g Zitronensäure. Im Uterus fand sich

eine Frucht 1 : 1,5 groß.

Chloroform.

Das Chloroform gelangt, wie direkt erwiesen wurde, durch die

Plazenta in die Frucht. Schon wenige Einatmungen genügen, um 68

im Nabelstrangblute nachzuweisen.

In dem Plazentarblut wurde es nachgewiesen, nachdem man in der

Exspirationsluft des Kindes, dessen Mutter während. der Geburt nar-

kotisiert worden war, den Chloroformgeruch wahrgenommen hatte.

Versuche an Kaninchen ergaben nur eine hemmende Wirkung

des Chloroforms auf die Uteruskontmktionen infolge von Er-

müdung des nervösen Zentralorganes. Der Uterusmuskel selbst wurde

in keiner Weise von der Chloroformwirkung beeinflußt. Der Blut-

druck sinkt im Muttertier stark durch die Chloroformnerkose.

1) L. Lewin, Arch. f. exper. Pathol. u. Pharmakol. Bd. 89, 1921, S. 340.

2) Seyde1, Yierteljahrsschr. f. gerichtl. Med., 3. F., XII, 2, 1896, S. 352.
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Nichtsdestoweniger kann bei Menschen gelegentlich einmal durch

eine, gerade unvollständige, Chloroformnarkose Abort veranlaßt

werden.

Eine 35jährige Frau inhalierte im 5. Monat ihrer dritten Schwangerschaft

Wegen Zahmchmerzen Chloroform, bis sie halb bewußtlos wurde. Dieser

Zustand dauerte eine halbe Stunde. Bald darauf empfand sie Leibschmerzen,

die sich schnell steigerten und zu Wehen wurden. Nach wenigen Stunden

war die Austreib ung der Frucht vollends“).

Cyankalium.

Blausäure geht von der Mutter auf den Fötus über. Nach Ver-

abfolgung von Cyankaliuizn bei einem Muttertier fand inan Blau—

säure in den Embryonen.

Ein 20jäluriges Mädchen, das sich im 2. Monat schwanger glaubte, nahm

zur Abtreibung ein Stück Cyankalium von Pillengröße (etwa 0,8 g), das

sorgfältig in Papier eingehüllt war, um den Geschmack zu verdecken. Bald

darauf fühlte sie sich krank. Es entstanden Kopfschmerzen, Schwindel,

Dyspnoe, Bewußtlosigkeit, Erbrechen‚ aber keine Krämpfe. Nach 1% Stunden

delirierte sie. Zwei Stunden nach der Magenausspülung kam die Kranke

wieder zum Bewußtsein. Sie Wurde geheilt. Der Abort trat nicht ein.

Wahrscheinlich war viel von dem Cyankalium in Pottasche überge-

gangen 2).

Alkohol.

Der Alkoholismus in allen seinen Formen ist eine häufige Veran—

lassung zum Abort. Das Blut. wird mit Kohlensäure überladen.

Die Uterusmuskeln sind dieser gegenüber sehr empfindlich und werden

zu Kontraktionen angeregt. Aüßerdem kommen noch jene Impulse für

eine eventuelle Uterusbewegung in Frage, die dureh materielle und

funktionelle Veränderungen des Zentralnervensys'oems durch Alkohol

bedingt sind. Es ist ferner zu bedenken, daß die durch Alkoholis-

mus veränderten Gefäße das Zustandekommen von Blutungen

veranlassen können, und daß Endometritis bei Alkoholi3mus häufig

vorkommt. Die Vergiftung und Erkrankung der Fruchtanlage kann

von dem alkoholischen Vater oder der Mutter ausgeben.

Der Alkohol geht auch zweifellos bei akuter und chronischer

Aufnahme seitens der Mutter in den Fötus über. Verständlich

Wird es dadurch, daß besonders bei der akuten Vergiftung

1) Robinson, Amer. Journ. April 1856.

=‘) Thiis, Norsk Magaz. f. Luegevid. 1902, Nr. 7.

22*
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die Ausstoßung des Fötus schnell zustande kommen kann, da. zu

den Störungen im mühterlichen Körper sich die im eigenen hinzu-

gesellen.

Eine 28jährige Frau, die zum sechsten Male schwanger war, trank eines

Abends, ohne an alkoholische Geträrfl;e gewöhnt zu sein, g/m Liter Braunt-

wein. Man fand sie bald. darauf bewußtlos vor der Haustür liegen. Die

Respiration war stertorös. Blutiger Schaum vor den Lippen. Starker

Alkoholgeruoh aus dem Munde. Durch Venäsektion wurden ihr etwa 150g

Blut entzogen, ferner erhielt sie Ätherinjektionen und. innerlich Liq.
ammon. acet. in Kaffee. 'Erst nach 27 Stunden kam sie zu sich. Es
traten heftige Wehen ein und sie wurde von toten Zwillingen, die

etwa. im 6. Monat waren, entb unden. Darauf wurde sie‘ sehr aufgeregt,
zyanotisch und. starb schließlich im Koma 1).

Als man noch gegen Krätze Alkoholdämpfe in Anwendung brachte,

sah man danach außer Hautveränderungen als entferntere Wirkung

angeblich auch Abort entstehen.

Chloralhydrat.

Das Chloralhydrat geht wie das Chloroform in den Fötus

über und kann auf diesen erregend und sekundär lähmend. wirken.

Sowohl einmalige große, die Mutter vergiftende Dosen, als auch

der chronische Chloralisrnus können den Fötus schädigen und seine

Auestoßung herbeiführen. Seine Herzschläge werden nach einer vor-

übergehenden Beschleunigung seltener. Er wird auch ruhiger.

Harnstofl'.

Das Rätsel der ersten Uteruskontraktionen sollte durch die Hypo—
these gelöst werden, daß der vom Fötus produzierte und im mütter-

lichen Blute diffundierte Harnstoff Uteruskontraktionen hervorrufe.

Am normalen Schwangerecha-ftsende würde es danach, da durch die
mütterlichen Nieren nicht mehr aller Harnstoff ausgeschieden werden
kann, zu einer Urinanhäufung (‘?) im mütterlichen Blute kommen,
und der Harnstoff den Uterus durch Einwirkung auf seine motorischen

Zentren zu einer Tätigkeit veranlassen.

Bringt man Kaninchen 2—8 g Harnstoff subkutan oder intra-

venös bei, so erkennt man an dem freigelegten Uterus keinerlei ab-
norme Bewegungen. Dagegen sterben die Früchte ab, wenn man

1) Drapier, Journ. des Sciences méd. de Lille 1896, No.5, p. 103.
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träehtigen Kaninchen große Mengen Harnstoff —— bis 16 g — bei-

bringt. In den Geweben der Föten wurde hierbei bis 0,85% Harnstoff

nachgewiesenl). '

Guano.

Der Guano kann Ursache des Aborts werden.

In einem Stelle von 55 Kühen nehmen die Aborte so überhand,

daß einmal 11 Stück an einem Tage abortierten. Man ermittelte

endlich, daß das Trinkwasser von mit Guam gedüngten Wiesen

kam. Durch Aufsuchen einer anderen Tränke und durch andere Mittel

wurde dem Abortieren sogleich ein, Ende gemachtz).

Wesentlicher an dieser Wirkung als die Harnsäure beteiligt ist

des Guanin, das durch Oxydation "in Guanidin und Paraban-

säure zerfällt.

Oxalsäure.

Über die uterine Wirkung der in scheinbar selbstmörderischer,

meist in kriminell abortiver Absicht genommenen Oxelsäure liegen

sehr wenige Beobachtungen vor. Ich habe nach vier an zwei Tagen

vorgenommenen subkutanen Injektionen einer Oxalsäurelösung zum

Zwecke einer Vorlesungsdemonstration bei einem vorher“ nicht als

trächtig erkannten Kaninchen den Abort eintreten sehen.

Um diese Wirkung erscheinen zu lassen, konkurrieren folgende

Eigenschaften der OXaleäure: ihre ätzende Einwirkung auf den

Magen und Darm, und., nach Analogie mit anderen Körperstellen,

wahrscheinlich auch die Fähigkeit, Eämorrhagien im Uterus zu

erzeugen._ Hierzu kommt, daß die Oxalsäure dem Blute Alkali

entzieht und in großen Mengen I-Ierzarbeit, Blutdruck, Körpemä.rme

und Stoffwechselvorgänge vermindert.

Es wäre wichtig, experimentell nachzuweisen, ob, was wahrschein-

lich ist, naeh der Oxalsäurevergiftung die Zotten Kaikinfarkte

aufweisen.

Seit vielen Jahren gilt die Oxalsäure als ein Emmenagogum.

Für diesen Zweck sollten 2 g in einem (Hase gezuckerten Tees zur

Zeit der zu. erwartenden Menstruation im Laufe eines Tages ver-

braucht werden. Sie sollte in allen Fällen von Amenorrhoe mit oder

ohne Chlorose Verwendung finden. Ja, sie wurde sogar in Dosen

.x) Feis, Arch. f". Gynäkol.‚ Bd.. XLVI, H.1‚ 8.147.

2) Schmidts Jahrbücher, Bd.114‚ 1862, 8.144.
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von 0,015 {; vierstündlich zur Hervnrrufung der künstlichen
Frühgeburt empfohlen.

Es scheint die Oxalsiiure eine direktu Reizwirkung auf die
Uterusschleimhaut auszuüben. In zwei Fällen, in denen die Diagnose
auf Schwangerschaft nicht gestellt, und in denen wegen Amenorrhoe
Oxalsäure gereicht worden war, erfolgte Abort. '

An den zahlreichen Selbstvergiftungen mit Oxalsäure partizi-
pieren hauptsächlich Weiber. Der Vergiftungsgrund. bei diesen ist ge-
wöhnlich die Absicht, Abort herbeizuführen.

Eine im 10. Monat Schwangere starb nach Vergiftung mit Oxalsä.ure
in 1% Stunden. Es entstanden Verätzung der ersten Wege und Blutungen
im Magen. In den 'Harnkanälchen des nicht abgetriebenen Kindes, wie
in denen der Mutter, waren Infarkte von Kalkoxala.tfl.

Glyzerin.

Fälle von verbrecherischer Fruchtabtreibung durch Glyzerin sind
nicht bekannt geworden. Dagegen wurde seit 1891 häufig die künst-
1iche_Frühgeburt durch Glyzerininjektionen eingeleitet2). Die Methode
stellt eine Modifikation der Cohenschen dar, indem statt Teerwasser
Glyzerin benutzt wird. Eine Wundspritze mit gut schließendem
Kolben (150 g Inhalt) Wird mit Glyzerin gefüllt und durch einen
Gummisch1auch mit einem Mercierschen Katheter verbunden. Nach-

dem aus dem letzteren die Luft mittels Glyzeri'n ausgetrieben ist,
wird er unter beständigem Ausfließen von Gly'zerin -an der hinteren
Wand. des Uterus soweit als möglich eingeführt und dann ca. 100 E
G1yzerin, nach einer späteren Bestimmung nur 80—50 g, injiziert.

Der Eintritt der Wehen Wird auf drei Ureachen zurückgeführt:
“1. Mechanische Ablösung der Eihäute in größerer Ausdehnung

von der Uteruswand,

2. Entziehung von Fruchtwasser aus dem Eisacke durch das
Glyzerin,

3. direkte Reizung der Uterußinnenfläche.

Die erste Möglichkeit ist wohl zum geringsten Teil an dem end-
lichen Resultate der Fruchtausstoßung beteiligt. Der Wasserentziehung‘
wird, mit Unrecht, der größte Teil an dem Erfolgt; zugeschrieben,

‘weil mit Wasser zu gleichen Teilen verdün'ntes Glyzerin nicht
}

1) Lesser, 1. c., Fall 194.
2) Pelzer, Centralbl. f. Gynäkol. 1892, S. 3-5. — 1894, S. 348, 355, 634. —-

Areh.f. Gynäkol.‚ Bd. XLII, S. 220. '
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‘ekbolisch wirkt1). Diese Anschauung ist falsch. Es ist der intensive

Gewebsreiz, der wesentlich an der Wirkung beteiligt ist, und der

bei einer gewissen Verdünnung ausbleibt.

Am Ende des Jahres 1894 waren im ganzen 28 Fälle mitgeteilt,‘

bei denen sich die Methode als hilfreich erwiesen hatte. Davon kamen

18 auf die Einleitung der künstlichen Frühgeburt (Beckenenge usw.)

und 10 auf Anregung der Wehen am normalen Ende der Schwanger-

schaft.

Einige solcher Beobachtungen seien hier angereiht:

]. Bei einer 26 jährigen ekla.mptischen Schwangeren wurden durch intra-

uterine Injektion von Glyzerin Wehen herbeigeführt. Durch zwei weitere

Glyzerininjektionen wurde der Muttermund. völlig erweitert und die Geburt

eines schon seit einigen Tagen toten Kindes bewirkt. Auch in fünf anderen

Fällen brachten Glyzerininjektionen die Uterustätigkeit in kurzer Zeit in

Gang ").

2. Zur Einleitung der künstlichen Frühgeburt brachte man in zwei

Fällen nur15g Glyzerin ßur Anwendung und, erzielte nach 21/2 _resp.

nach einer halben Stunde kräftige Wehen. Im zweiten Falle wurde die

]ilinspritzung mit der Einlegung eines Barnesschen Dilatators verbunden 3).

In zwei Fällen gelang es, die künstliche Frühgeburt durch Injektion

von je 5 ccm Glyzerin- in den Zervikalkanal herbeizuführen. ‘Die

Wehen entstanden bald. nach der Einspritzung, und der Muttermund

erweiterte sich schnell, so daß die Wendung vorgenommen werden

konnte. Allerdings War in beiden ”Fällen auch noch ein Kolpeurynter

eingelegt worden, dem ein Teil am der Einleitung der Wehen zuzu-

schreiben ist 4).

3. Berichtet wird. auch ein Fall von Einleitung der künstlichen Früh-

g6buz‘t durch Injektion von 2 mg(fl) sterilisierten G1yzerins. Wehen

traten bald auf, nach zwei Stunden sehr stark, so daß nach weiteren

zwei Stunden" der Muttermund völlig erweitert war und fünf Stunden

nach der Injektion ein lebendes Kind entwickelt wurde 5).

Die Glyzerinmethode für die künstliche Frühgeburt ist fast ganz

verlassen worden, weil sie, obschon in manchen Fällen schnell und er-

gi6big wirkend, in anderen im Stiche ließ, und, was bedeutungsvoller

1) Tarozzi, Archiv. di Farmacol. 1897, Vol. V, fasc.4, p. 161.

") Simpson, Edinb. med. Journ. 1893, Vol. XXXVIII, Part.II‚ p.889.

3) Clifton, Medical Record 1892, Nov.

°) Rossmann, Ther. Monatsh. 1896, 5.312.

‘) Jewett, New York Journ. of Gyn. 1893, March and ApriL
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ist, oft der Mutter und auch dem Kindel) schweren resp. unheilbaren
Schaden zufügte, wie die folgenden Fälle beweisen. Die Vergiftunge-
erscheinungen sind resorptiver Natur, da sie in analoger Weise auch
nach dem Einnehmen von Glyzerin beobachtet wurden.

4. Einer 41jä.hrigen Frau wurde im 7. Monat ihrer Schwangerschaft
100 g sterilisiertes Glyzerin eingespritzt. Nach 18 Stunden erfolgte
Ausstoßung des ersten lebenden, nach 48 Stunden des zweiten toten.
Kindes. Jedoch 10 Minuten nach der Injektion erschienen Erbrechen,
Stuhlgang, Schüttelfro;zt von einer Stunde Dauer und heftige Dyspnoe.
Puls 156, Temperatur 40,5 ”. Nach der Geburt Abfall der Temperatur ‘).

5. Eine im 9. Monat Schwangere litt an schwerer Nephritis. Injektion
Ivon100 g Glyzerin. Vor und nach der Manipulation Kollaps. Wehen.

Tod in derselben Nacht an Nephritis. In der Blase blutiger Urin.

6. Es wurden vier Wochen ante terminum zur künstlichen Frühgeburt
100g Glyzerin injiziert. Sofort erschienen äußerst schmerzhafte Wehen,
die bald wieder nachließen. Eine Stunde nach der Injektion kamen
Benommenheit, Zyanose, Temperatursteigerung, Pulsverlangsamung
Urin, mittels Katheter entnommen, erwies sich als stark blutig ge-
färbt, nach 24 Stunden aber wieder normal. Viel Albumin im blutigen
Harn. Methämoglobin neben Hämog10bin im Urin °).

Daß trotz großer Dosen der Erfolg ausbl<aiben kann, darf nicht
wundernehmen. So erfolgte die Frühgeburt nicht, nachdem in die
Scheide, an die Cervix 100 g Glyzerin injiziert worden waren.

Statt der Injektionen von Glyzerin wurden Fischbeinstäbchen
oder elastische Bougies, mit Glyzeringelatine überzogen, eingeführt.
Auf jedes Bougie kamen z. B. etwa 12 g Glyzerin. Durch Ein-
führung von solchen kam die Geburt nach 6 resp. 11 und 14 Wochen
zustande").

Karb olsäure.

Die Karbolsäure wirkt, wenn Injektionen von 0,2 g in dieVenen von schwangeren Tieren voigenommen werden, ähnlich demN1kot1n, nur sind die peristaltischen Uteruabewegungen vorherr-

1) Ferrari, Lo Sperimentale 1894, 'Nr. 36, S. 705.
2) Müller, Münch. med. Wochenschr. 1894, S. 68.
3) Pfannenstiel, Centralbl. f. Gynäkol. 1894, S. 81 u. 378.
“) Flatau, Münch. med. Wochenschr. 1894, S. 868. — Theilhaber,

Centralbl. f. Gynäkol. 1894, S. 474.
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schend, die in der Regel erst 5—10 Minuten nach Applikation des

Mittels auftreten1).

Bei mehreren Schweinen, die wegen Milzbrand einige Tage lang.

je 0,1 g Karbolsäure erhalten hatten, sowie bei einer Stute, bei

der geschwürige Stellen an Zahnfleisch und Zunge mit einem Ge-

menge von Karbolsäure und Rosenhonig (1 : 10) bepinselt worden

waren, trat Abort ein?).

Ein 19jähriges, im 5. Monat schwangeres Mädchen trank in selbstmörde-

fischer Absicht 120 g rohe Karbolsäure.' Es folgten Erbrechen, Bewußt-

losigkeit und andere Symptome. Nach 26 Stunden traten Wehen ein, die

nach drei Stunden das Kind zutage förderten. Am folgenden Tage

starb das Mädchen ").

Lysol.

Diese als Vergiftungsmittel viel gebrauchte Substanz, die 50%

Rohkres 01 enthält, diente vereinzelt auch zu Abtreibungen. Sie

verätzt alle lebenden Gewebe, mit denen sie in Berührung kommt,

und wirkt resorptiv stärker als Karbolsäure. Im Interesse der öffent-

lichen Gesundheitspflege hätte schon seit Jahren mindestens gegen

die leichte Erlangbarkeit von Lysol eingeschritten werden müssen.

Zu Abtreibungen wurden Lösungenfür Injektionen in die Vagina

und den Uterus verwendet. Vergiftung ist hierbei wegen der verhältnis-

mäßig großen Resorptionsfläche unausbleiblich. Man sah sie auch ein-

treten und u. &. unter dem Bilde einer schweren haemorrhagisehen

Nephritiä verlaufen.

Nach Trinken von etwa, 40 g Lysol erfolgte bei einer Schwangeren

Bewußtlosigkeit und wochenlanges schweres Kranksein. Sie mußte

im Krankenhause behandelt werden. Nach mehreren Wochen wurde

die Frucht ausgestoßen. Sie war schon durch die Lysolvergiftung

abgestorben.

Ein anderes, im dritten Monat schwangeres Mädchen trank eine un-

bekannte Menge Lysol. Nach etwa vier Wochen stellte sich Abort,

angeblich nach schwerem Heben ein“).

\

1) Röhrig, Archiv f. path. Anatomie 1879, Bd. 76, S. 20.

") Subissi, L’Archivio della Veterinariajital., Tom. XI.

8) Stitt-Thomson, Brit. med. Journ. 1196, 25. July, p. 194.

“) Leubus cher, Vierteljahrsschr. £. gerü}htl. Med., 3. F., Bd. L, 1.
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Guajakol.

Eine 2!ljährige, im 3. Monat schwangere Frau erhielt. weg9n eines Infil-
trates der linken Lungenspitze ein Senega—Infus und morgens und mittags
Guaja.col. puriss. 0,05 g. Am 8. Tage nach einem Gesamtverbrauch von
0,8g Guajakol trat ein typischer Abort ein. 'Die Patientin war nervöser
Natuf und. hatte vielleicht eine Idiosynkrasie gegen Guajak0fl).

Nitrobenzol.

Das Mirbanöl steht in der Gegend von Magdeburg und auch
anderwärts bei der Bevölkerung in dem Rufe eines guten Mittels zur
Beförderung des Abortes, und scheint zu diesem Zwecke nicht selten
auch in kleineren Dosen genommen zu werden ?).

Die meisten Frauen, die Nitrobenzol zum Abtreibungszweck nahmen,
mußten auf den Erfolg verzichten, wurden dafür aber selbst giftkrank
oder erlagen auch der üblichen Nitrobenzolwirkung 3). So starb
eine 45 jährige Frau, die wahrscheinlich sehr viel Nitrobenzol ge-
nommen hatte —— man fand bei ihr eine noch halbgefüllte 200 g-
Flasche — vier Stunden nach den ersten Vergiftungssymptomen.
Sie wollte ihre im vierten Monat bestehende Schwangerschaft unter—
brechen. Man fand sie mit blaurotem Gesicht, hochgradig erregt,
stark nach bitteren Mandeln Riechendes erbrechend. Alsdann stellten
sich tetanische Krämpfe und Trismus, Iallende Sprache und tiefes
Koma. mit engen, reaktionslosen Pupillen ein, und die Atmung wurde
oberflächlich und. frequent. Das Blut war braun und die Muskulatur
ebenso gefärbt.

Nur ganz vereinzelt kam es zum Abortus. Ich habe die Über-
zeugung, daß die Selbstvergiftung durch Nitrobenzol von Frauen
fast immer vorgenommen wurde, um sich der Frucht zu entledigen.

‘Das Nitrobenzol erzeugt als Giftwirkung wesentlich eine Blut-
veränderung. Es entstehen im kreisenden Blute aus Oxyhiim0-
globin Methämoglobin, evtl. kleine Mengen von — Hä.fimtin“)
und damit im Zusammenhange zerebmle Störungen in mmmigfaltigür
Ausdrucksform. '

1) l’etrasko, Pesth mediq chir. Presse 1896, Nr.ö‚ 3.105.
2) Schild, Berl. klin. Wochenschr. 1895, S. 187.
3) Vgl. auch: Lührig, Phaimaz. Centralhalle, 1909, S. 830. — Racinm

Zeitschr. f. öffentl. Chemie 1909, 3.205. —— Howe, Zeitschr. f. Medizinal-
Beamte 1906, 3.14. —— Roth, Zentralbl. f. im. Med. Bd, 34.

4) L. Lewin, Arch. f. path. Anat. 1879, Bd. 76, S. 443. —— Arch. f. exper.
Pathol. u. Pharmakol. Bd.. 89,1921, 8.351. —— Es gibt keinen besonderen
„Nitrobenzolstreifen“ _im Blute.
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An der Ausbildung des Abortes ist wesentlich die B1utvergiftung

beteiligt. Die in den Berichten irrigerweise als Zyanose bezeichnete

Hautvérfärbung ist nichts anderes als die Folge der Braunfärbung

des Blutes durch Methämoglobin.

1. Ein 22jähriges Mädchen soll zur Unterbrechung der Schwan—

gerschaft einen Tassenkopf (‘?) voll Mirbanöl getrunken haben. Es

entstanden ähnliche Symptome wie im folgenden dritten Falle. Nach

zwei Tagen fand sich ein etwa 3 Zoll langer Fötus im Stechbecken,

auch die Plazenta wurde später von selbst ausgestoßen. Heilung.

2. Ein 24jähriges Mädchen nahm ßum Zwe ck des Abor'ns einen Eß-

löffel voll Nitrobenzol. Außer 'den gewöhnlichen Symptomen traten

nach drei Tagen Blutungen und damit auch Ausétoßung des 'Fötus ein.

Heilung.

3. Ein 25jähriges Mädchen hatte, um ihre Schwangerschaft zu

unterbrechen, eine kleine Quantität Mirbanöl (etwa, 5 ccm) mit

Zimttinktur getrunken. Es entstand Brennen im Halse, später starke

Zyanose, Bewußtlosigkeit, Erbrechen, röohelnde, sehr frequente und.

0berflächliche Atmung, atarker Trismus, Erweiterung und Reaktions-

losigkeit der Pupilleu. Prominenz dar Bulbi. Pulsfrequenz 120. Tetanische

Krämpfe der Extremitäten. Abort trat nicht ein, wohl aber

Blutung aus den Genitalien. Es erfolgte Wiederherstellung.

4. Eine 28jährige Frau nahm einen Eßlöffel voll Nitrobenzol zur

Herbeiführung von Abort. Es entstand Zyanose, Bewußtlosigkeit.

und. sechs Stunden nach der Vergiftung der Tod. durch Lungenödem.

. 5. Ein Dienstknecht besorgte für seine von ihm gesohwängerte Geliebte

Nitrobenzol. Sie trank davon nur einen Schluck, erbrach danach, wurde

schläfrig und. schließlich bewußtlos. Sie war zyanotisoh, d.h. methämo-

globingrau, die Haut kalt, die Atmung verlangsamt„ erschwert, aus-

setzend‚ rasselnd. Die Augäpfel rotierten, und es bestand Kinnbacken:

kmmpf. In der folgenden N&oht starb sie. Im Uterus Wurde eine etwa

viermonatige Frucht gefunden. Nitrobenzol konnte irn Magen nicht

mehr nachgewiesen werden 1).

Dinitrobenzol.

Fehlgeburten können durch Aufnehmen . des bei _der Fa_brika-tion

von direkt explodierenden Sprengstoffen verwendeten Dm1t1roben-

zols, eines schweren Blutgiftes, seitens der darmt arbefiaenden

Schwangereri entstehen.

1) Leubus cher, Vierteljahrsschr. f. ger. Med., 3. F., Bd.L‚ 1.
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Dinitrokresol.

Als Safran—Surrogat werden die Kalium.- und Ammanium-
salze des Dinitrokresols unter den Namen: Viktoriagelb,
Viktoriaorange, Anilinorange verkauft und verwendet. Eine
Frau, die für die Fruchtabtreibung Safran haben wollte, aber in
der Apotheke Dinitrolkresol erhalten, und davon etwa 81/2—6g
verschluckt hatte, starb nach fünf Stunden unter Krämpfen und
Kurzatmigkeit. Körperleüssigkeiten und Gewebe der Leiche waren gelb
gefärbt.

Anilin.

Wie Nitrob_enzol ist auch Anilin ein Blutgift, das Methämo-
globinämie neben Hämatinämie erzeugen kann. Subkutan in größeren
Mengen injiziert, ruft es bei trächtigen Tieren Abort hervor.

Von Afünf trächtigen Kaninchen und drei trächtigen Hündinnen
abortierten 75% (drei Kaninchen und die drei Hündinnen) innerhalb
vierzehn Stunden. Im Fruchtwasser gelang der Nachweis des Anilins.

Azetanilid,

Eine 30jährige Frau, die bereits drei Kinder geboren hatte, ließ
sich von ihrem Menue zwecks Fruchtabtreibung Pyramidon in
Tablettenform beibringen, nahm auch heiße Senfbäder, und als alles
dies erfolglos geblieben war, machte der Mann eine Einspritzung von
Antifebrin. Am nächsten Tag war die Frau schwer krank. Um
Nase und Lippen herum zeigte sie schwarze „Flecke, als wenn die
Haut mit Teer bestrichen wäre“. In diesem Zustande wurde sie in
das Krankenhaus gebracht. Dort stellte man fest, daß ihr Gesicht

hatte. Sie hatte eine Pulszahl von 140 und eine Körperwärme von
“38,2“. Die Gebärmutter war leer. Die winzige Menge Harn,

die sie ließ, war dunkelbraun. In ihm waren Eiweiß, Zylinder und.
amorphes brainnes Sediment. 'Wenige Stunden nach der Einlieferung
starb die Frau 1).

Der Fall ist ungenügend untersucht Worden. Es handelt sich um
eine schwere Methämoglobinämie mit tödlichem Ausgang. Die Resorp-
tion des Antifebrins, das sehr wahrscheinlich in übergroßer Dosis
eingespritzt worden war, vollzog sich von der Vagina usw. aus schnell,
gelangte akut in die Blutbahn und wandelte das Oxyhämoglobin in

1) Kurpjuweit, Zeitschr.f. Medizinelbeamte 1918, S. 417.
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Methämoglobin, und, wie dies gewöhnlich geschieht, in das noso-

logisch schlimmere I-Iämatin 1). Die beschriebenen Verfärbungen an

der Haut rührten von nichts anderem als von braunem bzw.

schieferfarbigem Methämoglobin her. Dieser Nachweis wäre spek-

troskopisch leicht zu führen gewesen.

Bittermandelöl.

Das Bittermandelöl Wird gelegentlich zu Abtreibungszwecken

gebraucht und kann evtl. den Tod herbeiführen. Von zwei Frauen, die

zu dem angegebenen Zwecke je ein Schnapsglas voll blausäurefreien

Bittermandelöls tranken, erbrach die eine 2—3 mal, die andere? nicht.

Jene wurde nach mehreren Stunden bewußtlos, erholte sich aber im

Laufe der nächsten Tage, diese verlor Besinnung und Bewegungsfähig-

keit, wurde blau und starb in der Nacht. Bei ihr bestand, wie die

Sektion ergab, keine Gravidität. Über den etwaigen Erfolg bei der

anderen ist nichts bekannt geworden 2). _ .

Als Bittermandelöl verkaufen die Drogisten euch Nitro-

benzol.

Salizylsäure. '

An Tieren ist die abortive Wirkung der Salizylsäure erwiesen

worden. Schon bald. nach der Entdeckung dieser Substanz stellte man

fest, daß sämtliche Weibchen, die zum Experiment benutzt worden

waren, abortierten“). Den speziellen Verlauf einer solchen Giftwirkung

der Salizylsäure zeigen die folgenden Fälle‘):

1. Ein weibliches Meerschweinchen erhielt in den Magen injiziert

je 0,5 g Natriumsalizylat an drei aufeinanderfolgenden Tagen._ Am

vierten Tage hat; es ein krankes Aussehen, frißt nicht, sitzt meder-

gmiuckt in einem Winkel und zum fünften Tage stirbt es. In semem

Uterus fand man drei nicht ausgetragene Föten. ‘

2. Ein trächtiges Meerschweinchen erhielt an vier aufeinander-

folgenden Tagen je 0,5 g Natriumsalizylat. Am fünften Tage warf

' es ein lebendes und weiter lebendes Junges.

8. Ein trächtiges Meerschweinchen erhielt 18 Tage lang je 0,5 g

Natriumsalizylat. Am 19. Tage Warf es fünf Junge, von denen

zwei tot waren.

1) L. Lewin, Arch. f. exper. Pathol. u. Pharmakol. Bd.. 89, 1921.

") Lesser, Vierbeljahrsschr. f. ger. Med., 3. F., Bd. XIV, 2, Fall 174.

8) Für_bringer, Zur Wirkung der Salizylsäure, 1875, S. 83. _

") Balette, De l’action du salicyl. de soude sur 1’uterus. Pens 1888.
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Solche Versuche wurden auch bei Tieren angestellt, vun denen man
genau genug den Tag der Empfängnis kannte.

4. Ein Kaninchen, das zwischen dem 9. und 11.vaember belegt
worden war, erhielt am 24. und 25. November je 0,5 g salizylsaures
Natrium in 1 g Wasser subkutan injiziert. Am Morgen des 26. No-
vember, also am 16. Tage der Trächtigkeit erfolgte die Fehlgeburt
einiger toter Früchte. Am Mittag bekam das Tier eine dritte gleiche
Einspritzung, wonach abends zwei weitere unreife Früchte abgingen.

5. Einem zwischen dem 8. und. 10. November belegten Kaninchen
infizierte man am 24.‚ 25. und 26. November je 0,25 g Natrium-
salizylat. In der folgenden Nacht erfolgte Fehlgeburt, also am 17. Tage
der Träehtigkeit.

6. Ein Kaninchen, das zwischen dem 11. und 18. November belegt
worden war, erhielt vom 24. November an 6 Tage hindurch je 0,75 g
Natriumsalizylat eingespritzt. In der Nacht zum 80. November, also
am 18. Tage der Trächtigkeit, wurden fünf Früchte ausgestoßen.

'Es kann nicht wundernehmen, daß auch negative Ergebnisse er-
halten werden. Dies kommt ja nach allen Abtreibungseingriffen vor.
Die geschilderten, so überzeugenden positiven Ausgänge aber auf Kälte
zurückzuführen, der die Tiere in ihren Holzkästen in einem am Tage
geheizten, in der Nacht abgekühlten Raum ausgesetzt gewesen seien,
zeugt von wenig Einsicht.

Auch bei Frauen ist mehrfach der Abort nach Salizylsäure-
gebrauch beobachtet werden unter Umständen, die den kausalen Zu-
sammenhang sicherstellen, trotzdem es sich vielfach um bestehende
fieberhafte Zustände handelte, gegen die das Mittel Anwendung fand.

Daß für das Zustandekommen einer solchen Wirkung, auch ab-
gesehen von der Höhe der Dosis, besondere individuelle Umstände
maßgebend sein müssen, ist nicht zu bezweifeln, zumal angesichts der
Tatsache, daß oft trotz großer S&lizyldosen bei Schwangeren, z- B-
nach Verbrauch von 45; täglich zwei Wochen lang, kein Abort— eintrat.
Immerhin ist in jedem Falle Vorsicht am Platze.

Der Übergang des Mittels von der Mutter in den Fötus erfolgt
sicher. Schon nach 20 Minuten wird es von den plazentaren Resorp-
tionsorganen des Fötus aufgenommen. Bei der Wöchnerin schwindet 08
nach 24—86 Stunden aus dem Körper, während es im Urin des Neu-
geborenen noch nach 8—4 Tagen nachgewiesen werden kann.

1. .
1. Eine an Gelenkrheumatismus erkrankte, im 6.Mom.t Schwangere,

erhielt vier Tage lang je 10g Natriumsalizylat. Die Bewegungen desFötus wurden am ersten Tage heftiger. Einen Tag nach dem Aussetzendes Mittels erfolgte die Fehlgeburt.
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2. Ein an Gelenkrheumatismus leidendes Mädchen, bei dem eine

Schwangerschaft nicht zu konstatieren war, erhielt ein zwei Tagen je 4 g

salizylsaures Natrium. Am dritten Tage Wurde sie von Uterinblutungen

befallen, die für menstruelle gehalten wurden. In den ausgewaschenefi

Blt.1tgerimmdn fand. sich ein Fötus von vier bis sechs Wochen.

‚3. Eine im 8. Monat-] Schwangere, die an Gelenkrheuma‚tismus litt, erhieIt

zweimal je 2 g Salizylsäure in 24 Stunden. Nach der zweiten Dosis

stellten sich Kolikschmerzen ein. Am folgenden Tage stand der Kinds-

kopf bereits im oberen Eingangs und die Geburt eines lebenden Kindes

erfolgte. Die Mutter ging nach einigen Tagen an einer septischen Peri-

tonitis zugrunde.

4. Eine Frau, die 31/2 Monate schwanger war und an Gelenkrheumatismus

litt, erhielt mehrfach einen Trank von 6 g Natriumsalizylat. Sie ver-

ließ das Krankenhaus nach einer vorübergehenden Besserung, kam aber

wieder in dasselbe und wurde weiter rnit dem Salizylat behandelt, worauf

sich Seh- uud Gehörstörungen einstellten. Trotzdem das Mittel ausgesetzt

wurde, 91£olgte die Fehlgeburt. Das Kind war mazerierb und war wahr-

scheinlich schon vor vier Wochen abgestorben.

5. Eine im 2. Monat Schwangere bekam wegen eines Erysipels in vier

Tagen 10 g Natri-umsalizylat. Zwei Tage später stellten sich Gebärmutter-

blutungen mit nachfolgendem Abort ein 1).

6. Eine im 6. Monat Schwangere erhielt wegen einer Bronchitis in zwei

Tagen eine Mixtur mit 105; Natriuméalizylat. Am zweiten Tage trat

unter profusen Blutungen Abort ein. Da Fieber nicht bestand, die innere

Untersuchung kein Leiden, das den Abort hätte veranlassen können,

ergab, und die Frucht gesund und. nicht mazeriert; auSgestoß9n wurde, so

muß die Salizylsäure als Ursache des Aborts angesprochen werden.

7. Eine zum zwölften_Male Schwangere, die um 28. Oktober die letzte

Menstruation gehabt, vom 10. März bis 10. April, später aber nicht mehr

Kindsbewegungen gefühlt hatte, bekam im Mai Leberkoliken, Ikterue usw.

Sie erhielt zur Abtreibung des zweifellos toten Fötus vier Tage lang ge 5 ;;

Natriumsalizyla.t. Nach dem Einnehmen der vierten Dosis erfolgte der

Abort =).

8. Einer zum zweiten Male schwangeren Frau gab man 24 Stunden nach .

ihrem Eintritt in das Krankenhaus 8 g Natriumalizylat. Nach 1% Stunde

trat von selbst der Blasensprung ein. und eine Viertelstunde später wurde

ein Kind von 7 Monaten mittelst Zange extrahiert.

JL) Wacker, Über die Wirkung der Salizylpräparate auf den Uterus.

München 1888, S. 8.

2) Vinay, Lyon médic. 1895, 3. Nov„ 8, 305.
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Es ist wahrscheinlich, daß in einem Teile der Fälle, wenn nicht gar
in allen, die Eigenschaft der Salizylsäure, Blutungen zu erregen, an

dem Zustandekommen der Fruchtabtötung beteiligt ist. Gebärmutter-
blutungen und. länger anhaltende Menstruationsblutungen wurden an
vielen Kranken gesehen. So wird mitgeteilt, daß eine an Gelenk-
rheumati5mus Leidende jedesmal, wenn sie N atrium salicylicum
nahm, Metrorrhagien bekam, die nach dern Aussetzen des Mittels
aufhörten. Bei einer.andern sah man am vierten Tage nach Ver-
abfolgung des Präparates Blutungen erscheinen. In 6 von 14 Fällen
erfolgte nach 3 g Salizylsäure täglich Verstärkung bestehender
oder Wiedereintritt der schon sistierten Blutung. In einem Falle
trat tötliche Blutung am fünften Tage post partum infolge der
Salizylsäure ein.

Eine andere Frau bekam nach der zweiten bis vierten Salizyl-
dosis Kreuzschmerzen, welche ihr Sitzen, Liegen wie Stehen gleich—
mäßig erschwerten. Die Menstruation dauerte bis zur doppelten Zeit,
war ungemein reichlich und ging .mit Schmerzen einher.

Es kommt gelegentlich auch vor, daß der Abort nach arzneilicher
Anwendung von N a t r i 11 ms & 1 i z yl & 13 ohne wesentliche Schädigung der
Gesundheit eintritt 1) . '

Pyregaflussäure.

Eine wässerige Lösung von Pyrogallussäure, die in den Magen
von trächtigen Tieren gebracht wird, tötet die Mutter vor den
Früchten, wenn die Menge etwa 8,5 g beträgt. Kleinere Mengen
bringen die Früchte lange vor der Mutter zum Absterben, und bei
einer Menge von 1,5 g Pyrogallussäure sterben die Früchte,
während die Mutter am Leben bleibt"). Es ist mehr als zweifelhaft,
ob es sich hierbei um eine Absorption von Sauerstoff durch die ]?er-
gallussäure handelt. Wahrscheinlicher sind die angegebenen Erfolge
einer Giftwirkung der Pyrogallussäure an sich zuzuschreiben.

Eine im 7. Monat der Schwangerschaft stehende 37 jährige, an Psoriasis
leidende Frau, bei der Kindsbewegungen gefühlt und die I-Ierztöne wahr-

_genommen worden waren, wurde dreimal an zwei Tagen mit einer zehn-
prozentigen Pyr0gallussä‚ure, wie es scheint ausgedehnt, eingerieben. Alsba1d
stellten sich alarmierende Symptome ein: Hinfä.lligkeit, Brennen in der Haut
und aschfahles Gesicht. Am dritten Tage war sie somnolent, zeigte ein ver-
fallenes Gesicht, schmutziggraue Hautfarbe, hochgradige Dyspnoe und einen

1) Mayer, Zeitschr. f. Medizinalbeamte 1900, H. 23.
2) Gharpentier et Butte, Nouv. Arch. d’obstétrique 1888, Aoüt, S. 339.
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tiefdunkelbraunen Harn. Die kindlichen I-Ierztöne waren nicht mehr
wahrnehmbar. Am vierten Tage wurde die Blase gesprengt und durch spon-
tane Geburt eine mazerierte Frucht entleert. Die Mutter wurde wiederher-

gestelltl).

Es gibt außer den angeführten noch nach hunderten zählende

synthetische Stoffe, die als Folge allgemeiner Vergiftung der Mutter,

oder, weil genug von ihnen in den Fötus gelafigt, auch diesen krank-

machen bzw. töten. Im weiteren Verlaufe der Zeiten wird mancher

von ihnen, auch durch praktische Vorkommnisse, Bedeutung erlangen.

Petroleum.

Das in Ungarn zu Abtreibungszwecken gebräuchliche Petroleum

erzeugte Abort. Die Geburt erfolgte einmal sieben Stunden nach dem

Tode2). Neuerdings wurde“ mitgeteilt, daß in zwei Fällen, die sich in

Thüringen ereigneten, Petroleum eigenommen aber Wieder er-

brochen wurde.

3. Pflanzen und Pflanzenprodukte.

Bacterium coli und andere pathogene Mikroorganismen.

Eine in sehr verschiedenartiger Bem'ehung interessante Erscheinung

ist der sog. „seuchenhafte oder epizootische Abort“ oder das

„epizootische Verkalben“, eine Infektionskrankheit von Kühen,

Stufien, Schafen, Schweinen, die veranlaßt wird durch einen im Uterus

vorhandenen, direkt, oder durch seine Stoffwechselprodukte kontra.k-

tionserregend auf ihn einwirkenden niederen Organismus, der den

besten Untersuchungen nach als Basterium coli anzusprechen ist,

aber auch eine andere Schädlichkeit darstellen _kann.

Man scheint auch schon vor etwa. 200 Jahren die Krankheit

gekannt, aber von unangenehmen, „urinösen“ Stallgerüchen abgeleitet

zu haben, wenigstens Wird darauf der Abort und der Tod von

Schafen zurückgeführt, bei denen sonst eine Ursache für d1e ange-

gebenen Erscheinungen auch bei der Sektion nicht gefunden werden

konnte. .

Die neueren klinischen Beobachtungen ließen den Charakter dieser-

Krankheit als einer infektiösen erkennen, deren _Virus an die Frucht-

Wässer und die nach dene Abort aus, der Scheide abfließenden patho-

1) Busch, Wien. klin. Wochenschr: 1901, s .1295.

2) Feleté.r‚ Pest.med. chir. Presse 1888. S. 57.

Lewin, Fruchtabtreibung durchGifte usw. 4.4qu1 23
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logischen Sekrete des abortierenden Tieres gebunden sein mußte. Sehr

bald wurde die Übertragbarkeit des Virus auch experimentell erwiesen.

Man legte 18 angeblich tragenden Kühen ca. 10 Minuten lang etwas

Watte in die Vagina, welche mit Fruchtwasser und Vaginalsekret

einer Kuh getränkt war, die kurz vorher abortiert hatte. Von diesen

13 Kühen abortierten 11 zwischen dem 9. und 15. Tage. Die übrigen

zwei waren nicht tragend1).

Schweine, welche abortiert hatten, besuchten mit den noch brüch-

tigen die gleiche Weide. Der Ausfluß aus der Scheide der ersteren

hatte wahrscheinlich die Lagerplätze der letzteren und damit diese

selbst infiziert. Nachdem diese Lagerplätze 2 Fuß tief umgestochen

und mit Karbolsäurelösung desinfiziert worden waren, hörte der

Abort an?).

Die Forschungen nach der letzten Ursache dieses seuchenhaften

Abortes weisen konstant auf Bakterien hin.

Man fand bei toten Föten vom Kalbe, die durch seuchenhaften

Abort ausgestoßen waren, im Blute wenig, aber reichlich in der Pulpa

der Milz und in der Leber Bacherium coli. Die Mutter braucht nicht

sichtbarlich krank zu sein. Vielleicht gelangt Bacterium coli vom

Stallboclen oder dem abgehanden Kot der Mutter beim Liegen in die

Scheide und geht dann Weiter bis in den Uterus hinein”). '

Bei Stuten trugen beim seuchenhaften Abort die Eihäute die

Zeichen purulenter Entzündung. Aus solchen Eihäuten wurden

Kulturen eines Bakteriums gewonnen. Injizierte man solche Kulturen

träehtigen Stuten in die Scheide, so erfolgte bald Abort. Die .ge-

‘ borenen Fohlen bekamen Lähme, und zwar sowohl diejenigen, die

bei seuchenhaftem Abort ausgestoßen wurden als auch diejenigen,

die künstlich durch die Bakterien ausgetrieben, aber dadurch auch

krank gemacht worden waren“).

Zwischen der Uterusschleimhaut und den Eihäuten der seuchenhafi

abortierenden Tiere, findet man eine große Menge eines gelben, eiter-

artigen E;;sudates‚ das sehr reich an größeren Epithelzellen ist. Die Ei-

häute sind ödematös geschwollen und. oft etwas hämorrhagisch Allan-

tois und Amnionflüssigkeit sind normal. ‘An dem Abort ist auch ein

spezifisch desquamativer Katarrh der Uterusschleimhaut beteiligt. Im

Exsudate sind eine große Menge von sehr kleinen Bakterien vorhanden,

1) Bräuer, Jahresber. über die Veterinärmedizin 1884, IV, S. 60. — Vid.
auch: Strebel, ibid. 1883, 8.58. —— Zipperlen, 1885, S. 56.

2) Gassner, Jahresber. über die Veterinärmedizin XII, 1892, S. 68.

3) No card, Bull. de la Soc„ ‘eentr. de le. médec. vétérin. Paris 1894, S. 530.

4) Turner, Amer. veterin. rev.‚ V01.XVII‚ 1894.
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die teils frei liegen, teils in großer Anzahl in vergrößerten und ab-

gelösten Zellen eingeschlossen sind. Es sind Bazillen, die nur schwach

gefärbt werden und die einige Körnchen enthalten, die leichter zu

färben sind.

Der Abortbazillus läßt sich in Serum-Gelatineagar gut

züchten und wächst angeblich in so charakteristischer Weise, daß er

sich leicht nachweisen läßt. Wenn man die Bazillen mit flüssigem

Serum-Gelatineager vermischt, die Flüssigkeit im Reagierglas' er-

starren und dies einige Tage im Thermostat stehen läßt, dann bilden

die Bazillen ganz kleine Kolonien, die aber nur in einer bestimmten

Höhe zur Entwicklung kommen, nämlich %—11/2 cm unter der

Oberfläche. Der Bazillus ist also weder aörob noeh anaérob.

Dieser Bazillus war bei einer Kuh, die während des Abortes ge-

schlachtet wurde, in Reinkultur vorhanden und wurde weiter von

21 Fällen reingezüehtet. Zweimal gelang es, den Bazillus im Darm-

inhalte des Fötus auizufinden.

Einspritzung solcher Kulturen in die Scheide veranlaßte Aboit.

Am 14. April wurden bei zwei, drei Monate träehtigen Kühen Solche

Kulturen in die Scheide eingespritzt. Am 28. Mai wurde eine neue In-

jektion gemacht, und, da die Kühe scheinbar gesund blieben, eine dritte

Einspritzung am 4. Juni ausgeführt. Am 24. Juni abortierte die eine

Kuh, die andere war auch krank und wurde geschlaehtet. Die patho-

10gisch-anatomischen Veränderungen Waren die obengenannten. Der

Föims schien einige Zeit tot gewesen zu sein. Der Abortusbazillus war

in Reinkultur vorhanden. 'Aueh von den Eihäuten der ersten Kuh

gelang es leicht Kulturen zu züchten. '

Die Inkubationszeit betrug demnach, da. die Kühe sicherlich schon

nach der ersten Einspritzung infiziert worden waren, etwa zehn Wechen,

ein Zeitraum, der mifi anderweitigen, in England gemachten Erfahrungen

übereinstimmt. ‘

Der Abortusbazillus ließ sich aueh in einer braunen klebrigen

Exsudetmasae nachweisen, die einen mumifizierten Fötus umgab,

der von einer Kuh aus einem infizierten Bestande stammte 1).

Bei Stuten mit infektiösem Abort fand man neben Baeterium coli

noch Streptokokken, Stephylokokken, Baeterium viscosum u. a. m., bei

Schafen auch Bang’sehe Bacillen und Strepto- und Staphylokokken.

Wiederholte subkutane Injektionen einer 2%igen I_iarbolsäure-

lösung sollen ein sicheres Vorbeugungsmittel gegen d1ese Affekinon

1) Bang, Jahresber. über die Fortsehr. in der Lehre von den pathog.

„Organismen. Jahrg. XII, 1896. Braunschweig 1898, S. 521.

28*
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sein. Auch Immunisierung soll dadurch zu erzielen sein1). Zur Be-
kämpfung der Seuche sind die Föten nebst den Eihäuten zu verbrennen
und der Tragsack antiseptisch zu spülen.

Die Forschung muß hier noch einmal und gründlicher
einsetzen. "Es kann nicht schwer halten, das Abort er-
zeugende Stoffwechselprodukt der Bakterien so rein darzu-
stellen, daß seine die chronische Entzündung und die
Uteruskontraktionen erregende Eigenschaft erkannt werden
kann.

Es wäre nicht unmöglich, daß ein solches Produkt für
die Einleitung der künstlichen Frühgeburt verwendbar
gemacht werden könnte. '

Schließlich hat aber auch die menschliche Pathologie
ein Interesse daran, festzustellen, ob nicht gar vielleicht
auch bisweilen bei dem sogenannten habituellen Abort
Bakterienprote'ine oder durch sie veranlaßte, aus dem
zerfallenen tierischen Gewebe stammende Gifte eine Rolle
spielen. '

Pneumobazillus liquefaciens bovis Arloing.

Häufig wurde Abort in Ställen beobachtet, in denen Lungenseuche
herrschte 2).

Schimmelpilze.

Mehrfach ist bis in die neuere Zeit hinein schlechtes, besondere;
von Schimmelpilzen befallenes Futter als Ursache des seuchen-
haften Abortes angesprochen worden‘*).

Ist dies auch gewiß nicht richtig, da es sich hierbei um Spalbpjlze
als Krankheitserreger handelt, so kann es' doch nicht minder wahr sein,
daß Schimmelpilze, die in großen Massen aufgenommen werden, durch
Erzeugung innerer entzündlicher, mykotischer Erkrankungen gelegent-
lich Abort veranlassen.

Ja es wird dem schimmligon Viehfutter sogar die Eigenschaft zu-
geschrieben, Hirnreizung und Harnruhr zu erzeugen, die ihrerseits
das Tier zum gierigen _Saufen kalten Wassers und dadurch zur
Beschleunigung des Verwerfens veranlassen können. Es soll so durch
Übertragung der Magenabkühlung eine Uterus—Anämie entstehen. Als

_ }) Bräuer, Deutsche Zeitschr.f. Tiermediz. Bd. 21, S. 455.
‘ ‘—9)'Ba‚ertz‚ Jahresber. über die Veterinärmedizin VII, 1887, S. 40. » ‘

“) Strebel, 1. e. —'—4 -Stetter‚ "Hofer, Mangold, ibid. XI, 1891, S- 64°
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Analoga werden die Aborte durch Fütterung mit erfrorenen

Rüben, Kohl, Klee, Raps usw. angeführtl)‘.

‘ Diese Anschauung kann, obschon sie in der Tierheilkunde verbreitet

zu sein scheint, nicht ohne weiteres angenommen werden. Denn un-

geachtet der Möglichkeit, daß Saufen kalten Wassers Abort und

anderweitigen Schaden schaffen kann, ist zu bedenken, daß ver-

schimmelte Nahrungsmittel auch bei Menschen giftig wirken können,

durch Resorption metabolischer Gifte, sehr wahrscheinlich eiweiß-

artiger Natur, die sich in den zersetzten Nahrungsmitteln spontan oder

durch pilzliche Lebewesen gebildet haben.

Die Bezugnahme auf: erfrorene Futterstoffe, die den Magen ver-

kühlen und dadurch indirekt Abort veranlassen sollen, ist in jeder

Beziehung irrig. Eiweißartige Nahrungsmittel, wie z. B. Fleisch,

Eier, Kohlrüben, Weißkohl, die erfroren waren und nach dem

Auftauen von Menschen oder Tieren gegessen Wunden, haben nur

deshalb oft Vergiftung erzeugt, weil sich durch den Temperatur—

Wechsel in ihnen giftige Eiweißzersetzungsprodukte gebildet hatten.

Die Möglichkeit der Mitwirkung von Schimmelpilzen besteht, ist aber

nicht für die Deutung des Vorganges des Abortus erforderlich, den

man z. B. bei sechs Kühen, die erfrorenen Weißkohl gefressen

hatten, beobachtete.

. Bei dem Verwerfen durch Rübenmelasse, das beobachtet worden

iSt, mögen Schimmelpilze gewirkt haben. Das in der Melasse vor-

kommende Betain ist fast ungiftig.

Erisyphe Tacker'.

Erisyphe siv. Oidium Tuokeri mit Rebenblä.ttern ‚war

von Kühen verzehrt worden. Danach trat Versiegen der Milch ein

und. eine im 8. Monate trächtige Kuh abortierte*).

Peronospora Viciae.

Dieser Pilz soll Abortieron veranlassen. Von Per0n05pora

viticola de Bary weiß man, daß er Kühe vergüth kann.

Ustilagineae.
.

Von den Brandpilzen ist es bekannt, daß sie Kontraktionen

des träqhtigen Uterus erzeugen"). '-

1) Stockfleth‚ Tidskrift for Veterinär og Landhus höllere 1876, S. 154.

2) Vogel, Deutsche tierärztl. Woohensohr. 1893, 1, S. 3.‚

8) Bissange, Rec. de Médecine vétérin. 1893, Nr. 23.
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Ustilago Maidis.

Dieser auf Mais schmarotzende und an den Heimen, Blättern und
Infloreszenzen desselben große, sackartige, mit dem schwarzen Brand-
sporenpulver erfüllte, Beulen und Blasen erzeugende Brandpilz, ist
mehrfach als eine Schädigung für die normale Entwicklung der Frucht
bei Tieren angesprochen worden. So wurde behauptet, daß bei den
Hühnern in Columbien unzeitiges Eierlegen, d.h. das Legen von Eiern
ohne Schale, dadurch erzeugt würdel).

Auch der Abort von Tieren ist mit guter Begründung auf diese
Ursache bezogen worden. So sah man nach Verfüttern von bran-
digem Mais elf Kühe einer Herde in acht Tagen danach verkalben,
ohne daß sie, außer Schwäche, noch irgendeine sonstige Krankheits—
erscheinung aufwiesen. Aussetzen dieses Futters ließ das Abortieren in
dem Kuhstall aufhören. Trächtige Hündinnen, denen man Brand-
sporenpulver am ersten Tage zu 15 g, am zweiten Tage zu 7,5 g
reichte, abortie_rten schon nach zwei Stunden, obsehon sie
erst in 1% resp. drei Wochen werfen solltenz). Meerschweinchen ver-
warfen oder starben nach mehrtägiger Fütterung mit den Sp0ren—
Sporen von einer mehrere Jahre alten befallenen Maisstaude waren
wirkungslos, selbst wenn Meerschweinchen davon 25 g aufnehmen.
Hier war augenscheinlich die Giftwirkung durch das lange Lagern“
verloren gegangen. Nichttragende Tiere werden durch die Sporen nicht
vergiftet‘*).

Die letztere Angabe ist vorläufig insoweit einzuschränken,
als schon seit lange bekannt ist, daß Frösche auf große Dosen
des Mittels unter anderem mit Aufhebung der Reflexe und Paralyse
reagieren‘).

Bei Menschen wurden die Sporen als wehenbefördßrndes
Mittel in einer Reihe von Fällen mit Erfolg angewandt. sehon
nach 20 bis 80 Minuten, selten länger, wurden die vorhandenen
Wehen stärker und. häufiger und waren nicht tetanisch, Sondern
ließen regelrechte Pausen zwischen sich. Gelegentlich erzeugte das
Mittel Erbrechen°).

1) Boulin, zit. bei Gerlach, Magazin f. d. ges. Tierheilk. 1841, S. 214?
2) Haselbach, Magazin f. (1. ges. Tierheilk. 1860, Bd. XXVI, S. 211.
3) Pusch, Bericht über des Veterinärwesen im Königr. Sachsen. 1894.
4) Mitchell, The Therap. Gaz. 1886, s. 223. '
5) Borland, Med. News 1887, 5. NOV.
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Tilletia caries Tal.

Der Stink— oder Schmierbrand des Weizens, ein schwarz-

braunes, schlecht riechendes Pulver, ist verschiedentlich als Ursache

des Abortes bei Tieren angesehen Worden1).

. Fütterungswr5uche an trächtigen Tieren lieferten das Ergebnis.

daß ein Schaf, eine Ziege und zwei Kaninchen den während der Träeh—

tigkeitsdauer dargereichten Weizen vertragen ohne zu abortieren,

wiihrend fünf Meerschweinchen zu früh und- tote Junge zur Welt

brachten.

In einer Wirtschaft mit 96 Kühen wurde brandige Spreu ver- '

abreicht. Zunächst verkalbten vier Kühe, während siebzehn normal

kalbten. Nachdem die Verfütterung dieser Spreu erst eingestellt, dann

aber wieder aufgenommen worden war, verkalbten abermals zwei Kühe.

Zudem starben noch drei Kälber kurz nach der Geburt, während sich

die anderen Kälber sehr schlecht entwickelten.

In einer Wirtschaft verkalbten drei Kühe, nachdem sie einmal zwei

Tage vorher Kaff von sehr brandigem Weizen gefressen hatten”). Die

gleiche Ursache führte in zwei anderen Fällen zum Abort von vielen

hochtragenden Kühen 3).

In eiziem Bestande von zweiundzwanzig Mutterstuten fand man

bei dreizehn Stuten im Jahre 1890 und bei neun Stuten in 1891 ein

Verwerfen im 6.——7. Monat der Trächtigkeit mit ünbedeutender

IIyperämie und Schwellung der Geschlechtsorgane. Die Stuten

erhielten zum Futter viel Weizen und Haferspreu “und Stroh,

das eine sehr große Menge von Speren von Tilletia caries

enthielt. Als das verdorbene Futter nicht mehr gegeben wurde,

hörte das Verwerfen auf; Somit 'muß der Reichtum des Futters

an Sporen von Tilletia caries als Ursache des Verwerfens

angesehen werden“).

Hieraus ergibt sich, daß man bei tragenden Tieren und nament-

lich bei tragenden Kühen mit der Verfütterung brandigen Mehles

vorsichtig sein muß, obschon auch trotz dieses Einflusses, wie man

dies an einem Pferde sah, das Tragen nicht notwendig unterbrochen

zu werden braucht 5).

1) Pus ch, Deutsche Zeitschr. f. Tiermed. Bd. XIX, S. 381.

“) Gerlach, Magazin 1. d. ges. Tierheilk. 1841, Bd. VII, 8. 214.

3) Berts che, Landwirtschaftl. Tierzucht 1885, Nr. 174.

‘) Krat, Petersburger Journ. f. allgem. Veterinär-Medizin 1892.

5) Vogel, Repertor. d. Tierheilk., Jahrg. XL, 1879, S. 137.
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Uredineae.

Die Rostpilze können bei Menschen und Tieren Vergiftung er-
zeugen.

Vorzugsweise kommt die Gattung Puccinia in Frage.
Puccinia, graminis, die im Uredozustande an Kaninchen ven—

füttert wurde, ließ diese am vierten Tage sichtbar krank sem. Sm
.taumelten, waren wie berauscht, bekamen Krämpfe, Opisthotonus und
Atemstörungen 1) .

Pferde, die mit diesem Pilze versehenen Hafer oder Str0h
fraßen, bekamen erweiterte Pupillen, Harnbeschmrden, subnormale
Körperwärme, motorische Störungen und gingen zugrunde. Bei der
Sektion fanden sich Schwellung, Blutungen und diphtheroide De-
fekte der Schleimhaut des Darms und. diphtheroide Herde in der
Blut enthaltenden Blase.

Aus diesem Befunde kann die Möglichkeit erschlossen werden, daß
trächtige Tiere durch einen solchen Einfluß abortieren.

In der Tat liegen auch Berichte über solche Vorkommnisse .vor.
Kühe, die mit von Rostpilzen stark befallenem I-Iaferstroh ernährt
worden waren, abortierten, und von 18 neugeboreuen oder zu früh
geborenen Kälbern starben 15 in einigen Stunden bis Tagen nach der
Geburt2).

.Wahrscheinlich ist an diesen Ausgängen auch eine direkte Ver-
giftung der Föten durch das in den Kreislauf übergegangene Griftder Pilze beteiligt.

Puccinidpisi, die auf Blättern und Banken der Erbsen vor—kommt, soll ebenfalls Wehen erregen, da man in mehreren Schäfer
reien nach Verfütterung solcher Erbsen häufiges Verlammen und be1
regelmäßigem Lammen Vorfälle der Gebärmutter und. nicht selten Toddurch Gebärmutterentzündung beobachtete*‘)

Wie Puccinia graminis könnten auch Puccinia coronata und
Puccinia arundinacea wirken, die ähnliche Vergiftungssymptome
bei Tieren hervorrufen.

Die Gattung Uromyces enthält ebenfalls giftige Spezies, die
neben örtlichen Symptomen an der Schnauze usw. bei Tieren nachdem Verschlucken der Sporen eine hämorrhagische Enteritis erzeugen.

1) Franck, Wochenschr. f. Tierheilk. 1886, X, Nr. 46, 47.
”) Grischin, Jahfesber. über die Veterinärmed. 1887, VII, S. 40.8) Gerlach, Magazin f. d.<. ges. Tierheilk. 1841, S. 214.
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Polythrincium siv. -Sphaeria Trifolii.

Dieser, das Schwarzwerden des roten, weißen und schwedischen

Klees bedingende Pilz stellt für trächtige Tiere eine Gefahr der, so

daß bei ihnen die Verabfolgung eines solchen Futters absolut unter-

sagt sein muß1).'

Auf einem Gute erkrankten fünf träohtige Kühe, welche den von

Sphaeria befallenen roten Klee erhalten hatten. Schnell entstanden

Kreuzlähme, Fieber und Schmerzen, so daß die ‚Here getötet werden

mußten. Bei der Sektion fand man eine hämorrhagische Gastroen-

teritis und eine Metritisä.

Secale eornutum.

Das Mutterkorn soll in China seit mehr als 1000 Jahren als

wehentreibendes Mittel gekannt sein und gebraucht werden, während

es in Deutschland hierfür zuerst im Jahre 1578 von Lonicerus,

-später auch von Gamererius (gestorben 1751) empfohlen wurde. Oft

genug ist in den zahlreichen Epidenfien von Ergotismus, dem Ignis

-sacer, der die deutschen und fremdländischen Distrikte in ver-

gangenen Zeiten heimsuchte, der Abort von Schwangeren gesehen

worden, die von dieser Vergiftung befallen waren, und das gleiche

Ereignis ist auch bei Tieren konstatiert worden3).

Während einer Epidemie im Jahre 1813 abortierten Schwangere,

-die sich aussahließlich mit durch Mutterkorn verunreinigtem Brote

ernährt hatten, schon am dritten Tage, jene aber, die aüßer dem ver-

gifteten Brote noch eine andere Nahrung genossen, abortierten am

achten bis vierzehnten Tage.

In Carrington kamen im Jahre 1855, wo sich viel Mutter-

korn im Brote fand, fast alle Frauen vor der Zeit nieder oder

ebortierten.

Auf die versehiedenartigsten Ursachen ist die wehenerregende,

Uteruskontraktionen veranlassende Eigenschaft des Mutterkorr1es

zurückge£ührt worden. Es ist sicherlich nicht eine ein_fache Ein-

wirkung, die dieselbe in Tätigkeit setzt, vielmehr meistens eine

‘ Kombination mehrerer, schwer von einander trennbarer Wirkungen,

"die, obschon sie verschiedene Angriffspunkte haben, doch schließ-

lich an der Erreichung des Endzweckes beteiligt sind.

1) Lammann‚ Die Gesundheitspflege usw., S. 729. __ .

2) Weber, Bericht über das Veterinärwesen im Komgr. Sachsen IX,

S. 81.
‘

8) Hoffmann, De morbo spasmodioo. Wittenberg 1723.
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In Frage kommen z. B. eine Reizung des im Lendenmark gelegenen
Uteruszentrums, oder eine Erregung der im Gehirn und Rückenmark
gelegenen Bewegungszentren der: Gebärmutter, da die Knntraktionen

nach Durchschneidung des Rückenmarks in einer gewissen Höhe aus-
bleiben, oder Einwirkungen auf das vasomotorische Zentrum, die—
Uterusmuskulatur, die Gefäße usw.

Die Frage, welchem Prinzipe im Mutterkorn die kontraktions-

anregende Wirkung auf den Uterus zukommt, ist zu verschiedenen

Zeiten, je nach dem Stande der chemischen Forschung nach den

SekaIe—Bestandteilen verschieden beantwortet worden.

Solcher Bestandteile gibt es mehrere im Mutterkorn. Sie befinden
sich meiner Ansicht nach in einem labilen chemischen Zustande. Was

die Opiumalkaloide erkennen lassen, kommt auch ihnen zu: Sie be-
sitzen keine gleichgerichteten, sondern zum Teil sogar entgegengesetzte

Wirkungen.

Das als Sphazelinsäure bezeichnete, in Wasser unlösh'che Harz,
das in reinem Zustande als Sphazelotoxin bezeichnet wird, ruft bei

schwangeren Hunden und Katzen, angeblich sicher, in 24 Stunden

Abort hervor, ohne schwere Allgemeinerscheinungen zu bewirken.

Ebenso läßt sich durch diese Substanz das Eierlegen bei Hühnern

beschleunigen. Die „spezifische“ Einwirkung der Substanz auf den

Uterus soll außer Frage stehen und selbst sehr große Dosen
sollen bei Warmblütern keine Giftwirkung haben1).

Die Sphazelinsäure reizt das vasomotorische Zentrum in der Medulla
oblongata, wodurch Kontraktion aller Arterien, Blutdrucksteigerung
und bei größeren Dosen allgemeine Krämpfe auftreten. Sie wurde als
diejenige Substanz des Sekale angesprochen, welche Tetanus uteri
hervorzurufen imstande ist.

Eine hochschwangere Katze erhielt 1,0 g Sphazelinsäure, brach
einen kleinen Teil davon sehr bald wieder aus, bekam nach 85 Minuten

heftige Wehen, und in der 40. Minute begann der Geburteakt.

Das Cornutin besitzt eine unreine Wirkung von Ergotinin und
Ergotoxin. Es verursacht zwar auch Bewegungen am Uterus, doch
sind diese mehr unregelmäßig wellenartig und führen meist nicht zu
einer Ausstoßung der Föten. Ein hiervon abweichendes Resultat
hatten dagegen klinische Versuche an Frauen mit dem Cor-
nutin. Dieselben führten zu der Annahme, daß das Cornutin eines
der sichersten Mittel sei, um, in den Magen eingeführt, Kontraktionen
sowohl des schwangeren als des nicht schwangeren menschlichen UteruS

1) Jacobj, Deutsche med. Wochenschr., Ver.-Beil. Nr. 28, 1896, S. 187-
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zu erregen. Es vvirke „spezifisch“ auf das im Lendenmark gelegene

Uterusbewegungazentrum und mache von diesem aus Abortl).

Das Chrysotoxin ist ein unwirksamer gelber Farbstoif mit ge-

ringen Mengen wirksamer Substanz. Zu 0,1—0,2 g veranlaßte es bei

schwangeren Tieren Wehen, die schon in der Mitte der Schwangerschaft

zu einem sicheren und für das Muttertier ohne Nachteil verlaufenden

Abort führen sollen. Für die Geburtshilfe wurde irrtümlicher Weise

das Chrysotoxin deshalb als, ein geeignetes Präparat angesehen, weil

es die gewünschte Wirkung auf den Uterus besitzt, ohne angeblich

zugleich die nachteiligen Wirkungen des Mutterkorns zu entfalten.

Das Sekalin ist identisch mit dem Alkaloid. Ergotin'in von

Tamet, einem unwirksamen Produkt. Das Sekalotoxin, ein anderes

Produkt, eine Mischung von Ergotinin und Ergotoxin, wirkt zwar

qualitativ wie das Chrysotoxin, jedoch quantitativ 5—6 mal stärker.

Wegen zu starker Nebenwirkungen ist es als wehenerregendes Mittel

zu verwerfen.

Keiner der genannten und anderer nicht genannter

neuer Stoffe2), erreicht die Zuverlässigkeit und die Wirkungs-

breite des Muttmkorns. Man sollte praktisch nur an dieses denken.

Diese hier zuerst ausgesprochene und jetzt von Vielen geteilte

Meinung gilt im wesentlichen sogar für die neueren, gut durchforsch-

ten Sekale-Bestandteile: _ ‘

Das amorphe Ergot0xin 3), identisch mit I—Iydroergotinin, wirkt

nur wenn es subkutan, intramuskulär oder intrevenös eingeführt

Wird 4). Es erzeugt in geringerem Maße als die galenischen Präparate

aus Mutterkorn Gangräfi dee Hahnenl_mmmes, die mit Recht

als ein Zeichen einer guten Beschaffenheit der Droge angesehen wird.

Das Ergotoxin soll unter 'anderem- atonische Blutungen beheben.

Unter den weiteren, chemisch erkannten Inhaltsstoffen äes Secele

Gornutum ist das p©xyphenyläthylamin 211 nennen, das in der

Wirkung dem Adrenalin ähnelt, und Kontraktion der Arterien—

muskulatur und. des trächtigan Ut6ru3 verenlaßt. Es wird als „völlig

‘ungiftig“ bezeichnet °).

1) Lewitzky, Beiträge zur Ifharmakolo@e des Comutins. Petersburg

1887.
-

") Dehin gehört z.B. auch das lavicepsin von Marino-Zuco und

Pasquero. Gazet’ta ohimioa italiana, 1911, p. 368.

8) Berger und. Dale, Biochemical Journal 1907, Bd. 2. —-— Arch. £. exper.

Pathol. und. Phermakol. Bd.. 61, 1909, 3.113.

°) C'ronyn and‘Henderson, Journ. of Pharmecology‚ 1909.

") Heimann, Münch. Media. Wochenschrift 1912, S. 1870.
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Ein Präparat Tenosin, das ß-Imidoazolyläthylamin und
Paraoxyphenyläthylamin enthält, soll innerlich, intramuskulär
oder subkutan angewandt, die Sekalewirkung betätigen.

Ergotamin soll der auf den Uterus „spezifisch“ wirkende Haupt-
bestandteil des Mutterkorns sein. Es scheint neben Steigerung von
Terms und Rhythmus des Uterus auch echte Wehen, während der
Eröffnungsperiode des normalen Ablaufes der Geburt, veranlassen zu
können, wenn man davon Mengen von 0,5 mg Gymrgen, d.h. des
weinsauren Salzes des Ergotamin, subkutan oder intravenös(!)

injiziert. Es eignet sich indessen nicht zur Erregung von Wehen
vor dem Ende der Gestation oder zur Einleitung der
Geburt.

Als Nebenwirkungen wurden bisher in einem Viertel bis zur Hälfte
der Fälle Erbrechen in der Längstdauer von zwei Stunden beob-
achtet 1). ‘

Das unveränderte Mutterkorn.

Die abortive Wirkung des Mutterkorns läßt sich, Wenn- .
gleich nicht regelmäßig, so doch in genügender Häufigkeit an
Tieren hervorrufen.

Bei Hündinnen sah man als Wirkungen mäßiger Gaben Von
Sekale, Kontraktionen des Uterus und vorzeitige Geburt lebendiger
Jungen ohne Schaden für die Mutter eintreten, während größere

‚Gaben Entzündung des Uterus ohne Eintritt der Geburt und den
Tod. der Mutter und des Fötus herbeiführten.

Dieselben Wirkungen zeigen sich bei Kaninchen. Als man solchen
vom sechsten Tage der Schwangerschaft ab einen Aufguß von 60 g
Sekale bis zum zehnten Tage gegeben hatte, wurden fünf tete
Früchte geboren.

Ein anderes Kaninchen, das vom 15. Tage ab ein 111qu von 120 g
erhielt, brachte am 19. Tage lebende Junge zur Welt. Das Mittel
selbst wirkte viel kräftiger als daß Absud 2).

Eine über acht Wochen trächtige Hündin bekam um 8 Uhr mor-
gens 15 g Mutterkornpulver. Danach erschienen starke Brech—
bewegungen. Nach 24 Stunden wurde ein lebendles Junge geboren.
Das Tier starb nach 80 Stunden. Eine Frucht fand man im linken

1) Spiro, Schweizer. Med. Wochenschr. 1921, Nr. 32. .
2) Diez, Über die Wirkung des Mutterkorns. Tübingen 1831. ——

S. Wright, Edinb. med.. Journ., Vol. LII, H. 2, p. 319 u. Vol. LIII.
HL 1840, 13.1. —— Vid. auch Paten, De l’a‚ct. physiol. et thérap. de
1’ergot de seigle. Paris 1877. ' ‘
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Horn, die mit dem Kopf bis an den Anfang der Scheide herab-

reichte. Drei Früchte im rechten Horn waren tot.

Eine trächtige Dachshündin, die in 2—8 Tagen gebären sollte,

gebar nach Einbringung eines Aufgusses von 24 g Secale cornutum in

6 Stunden sechs lebende Junge.

Eine andere Hündin abortierte nach der gleichen Dosis nicht, wohl

aber als ihr am nächsten Tage ein Abend von 80 g Mutterkorn

auf 360 g Wasser gereicht wurde, naeh etwa 5 Stunden. ‘

Der Abort von Haustieren, die mit dem Futter Secale cor—

nutum aufnehmen, ist sehr oft beobaehte'o worden. In einem Falle

abortierten z. B. ndehr als 50 Kühe, in anderen trat neben dem Ver—

werfen noch Gangrä.n der Gliedmaßen ein?).

Für Kühe wird Secale cornutum geradezu als ein „Spezi—

fikum“ für das Abtreiben der Leibesfrucht bezeichnet.

Als auf einem Gute wegen Futtermangels Roggen mit viel

Mutterkorn an Pferde, Kühe und Schweine verfüttert worden war,

erkrankten mehrere Kühe unter wehen‘elhnlichen Symptomen, so

daß die Geburtsteile herauégepreßf wurden und Gébärmutter-Um-

stülpung erfolgte. Etliche Kühe abortiert‘eh und. bei Schweinen und

Pferden stellte sich Mastdarm—Vorfall ein} ' ‘

In einem anderen Falle warfen infolge eines solchen Futters

sämtliche Zuchtstuten tote Fohlen, die Kühe tote Kälber und

die Schweine verweste unreife, oder ausgewechsene abgestorbene

Ferkelß)

Ein £ünf Monate altes Jungrind. abortierte prompt, nachdem ihm

ein Getränk aus 200 g Weißwein mit 10 g_ Seeale cornutum und

40 g Gehtianaipulver beigebraoht worden war.

Der leichte Abort der Schweine infolge von Mutterkomfütte-

rung ist auch sonst beobachtet worden. Bei den '_l‘ieren wird bei

der Sektion eine Endometritis gefunden“).

“Hühner, denen Mais—Mutterkorn als Futter gegeben Wurde,

legten Eier ohne Schale.

Wie die Droge selbst, “wirken auch galenische Präparate daraus.

Ein Kaninchen, dem z. B. 1,0 g Ergotin Bonjean gegeben worden

war, abortierte am folgenden Tage “und warf vier lebende, aber un-

reife Junge4). "

1) Sweetapple, The veter'mary Joum. 1884, S. 407.

2) Magnus, Mitteil. aus der tierärzt]. Praxis, Jahrg. XVI, S. 177.

“) Kolb, Mitteil. aus der tierämtl.-Praxis‚ N. F., Jahrg. I, S. 116.

‘) Sohroff, Lehrb. cl. Pharmelkol. 1860, 3.574.
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Bei Kaninchen und. Katzen sah man nach Injektion von 0,1—0,15 g
des fertigen wässerigen Extraktes von Mutterkorn Kontrak-
tionen des Uterus auftreten. Fehlerfolge kommen nach jedem Präparat
auch bei Tieren vor.

Wie die Verhältnisse sich bei Mensch en gestalten, lehren die fol-
genden Mitteilungen:

Eine Magd war nach mehrmaligem Erbrechen, über Unterleibsschmerzen
klagend, unter geringem Blutverlust von einer 5 Zoll langen Leibesfrucht ent-
bunden worden. Sehr bald starb sie bewußtlos. Im Magen fand man eine
2 Zoll lange blaubra.umote Stelle, die hintere Seite dess_elben am C&rdiateile
stark injizieirt, und in ihm eine dunkle, weißschwarze Flüssigkeit, in welcher
zahlreiche kleine, weißgefärbte, klumpige Partikelchen schwammen. 'Die
botanische und. chemische Untersuehung sprach sich mit größter Wahr-
scheinlichkeit für Anwesenheit des durch den Verdauungsprozeß im Magen
veränderten Mutterkomp1flvers aus, und das Gutachten lautete auf Tod
durch die scharf narkotische Einwirkung des in reichlioher Menge gG-
nommenen Abortivmittels bzw. des Mutterkoms auf die Zentralorgane des
Nervensystems 1).

Besonders interessant ist der folgende Fall, in welchem bei ein
und defselben Person nicht weniger als sechsmal durch Seka1e Aborfi
bewirkt wurdez).

Ein bei einem Landmann in Dienst befindliches Mädchen wurde
schwanger und erhielt zwei bis drei Monate später von ihm ein Getränk
zum Einnehmen, das bald darauf bei ihr heftige Kolik, Schwindel und
ein Gefühl äußerster Mattiékeit hervofrief. Nach einigen Tagen ent-
stand eine Metrorrhagie und Abort. Im folgenden Jahre wurde sie
wieder schwanger und nahm etwa im zweiten Monat‘der Schwanger-
schaft das gleiche Getränk zweimal. Abermals trat Abort ein.

Nach einiger Zeit folgten wieder Schwangerschaft und Abort nach
demselben Mittel. ‘

Die vierte und fünfte Schwangerschaft verliefen zu ihrem normalen
Ende, da das Mädchen sich weigerte, jenes von ihrem Herrn bereitete
Mittel einzunehmen.

Bald nach der letzten Entbindung wurde sie abermals schwanger
und abortierte nach sechsmaligem Einnehmen des Mittels.

Einige Zeit später abortierte sie im 5. Monat nach viermaliger
Anwendung der Arznei und zum letzten Male, im 4. Monat nach
ebenso häufigem Einnehmen.

1) Otto, Memorabilien 1870, Nr. 2.
2) Pouchet, Annal. d'I-Iyg. publ. 36 Sé1‘.‚ T. XVI, 1886, 13.252.
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Zwei Monate später traten große Mattigkeit, lebhafte Schmerzen

in Händen und Füßen, Vorderarmen und Unterschenkeln auf. Im

Juli erschienen rote Flecken, dann Wasserblasen, zuletzt schwarze

Plaques an den Gliedmaßen. Unter Erscheinungen progressiver Gan-

‚grän derselben trat der Tod ein.

Die Sektion und die chemische Analyse ergab äls Todesursache

eine Secale-Vergiftung.

Aus Rußland sind drei Fälle bekannt geworden; in denen drei

Schwangere zum Zwecke der Fruchtabtreibung Mutterkorn einnehmen.

Beim Hinzukommen des Arztes War die eine bereits tot, die anderen

beiden schwer krank. Auch diese sterben. Die Erscheinungen wäh-

rend des Lebens bestanden in Schwäche des Pulses, heftigem Durst,

Brechen, Uterinblutungen und Benommenheit des Sensoriums. Nur

bei der einen war tatsächlich A'bort erfolgt, aus den Genitalien regte

nämlich ein blutiger Klumpen hervor: die ‘ von Chorionzotten um-

gebenen Eihäute eines Fötus.

Bei den beiden anderen wäre es vielleicht auch zum Abort ge—

kommen. Bei der einen fand sich nämlich zwischen Chorionzotten

und Uterinwand eine dünne Lage lockeren Blutgerinnsels‚ und bei

der anderen blutiger Schleim in der Vagina1).

Es gibt solcher Fälle nicht wenige. Meistens endigen sie, da über-

.große Mengen genommen werden, tödlich. Als weitere Beispiele, auch

für die Verschiedenheit der Verlaufsarten, können die folgenden Vor-

kommnisse dienen.

1. Ein 24jähriges Mädchen, im 4. Monat schwanger, wurde krank und.

starb am folgenden Tage. Bei der Sektion wurde Seka.le im Darm ge-

funden. Der Uterus bot Zeichen einer kürzlich stattgehabten Geburt").

2. Ein 22jähriges Mädchen, im 6.—7.Mone.t schwanger, war seit zwei

Tagen unter heftigem Durst und. Erbrechen schokoladenfarbener Massezi er-

krankt. Folgende Symptome bestanden: Große Unruhe, blasses Gemoi1'o,

rascher Puls, klares BeWußtsein‚ Klagen über unstillbaren Durst, Brennen im

Magen, Schmerzen im Leibe, Harnverhaltung. Die Geburi; haith schon be-

günnen. Kopf im Beokenausgzmg. Nach kurzer Wehentät1gke1t Ausstoßng

der kürzlich abgestorbenen Frucht, der die Nachgeburt bald. folgte.. Zu-

gleich pmfuse Blutung bei fortgesetzten, erkennbaren Uteru_skontmktwnen.

Es trat der Tod. ein. > _ _

Bei der Sektion wurden etwa. 16 g Mutterkorn, im Magen naehgevpesep.

Die Gesamtmenge des genommenen Mittels wurde auf 70—120 g geschätzt“).

1) Petersburger med. Wochenschr., N'. F., I, 1884, Nr.12‚ 8.105—

2) Devergie, Annal. d’I-Iyg. publ.‚-T. XX, 1838, p. 11-

8) Richter, Caspers Vierteljahmschr.‚ Bd. XX, 1861, S. 177.
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3. Ein schwangeres Mädchen erkrankte mit Kopfweh, heftigem Erbrechen
und Magensehmerzen. Nach etwa. 24 Stunden trat Abort eines toten Föt;us
ein. Einige Stunden danach starb das Mädchen nach vorangegangener
heftiger Uterinblutung. Im Magen fand sich eine große Menge zermalmten
Mutterkorns.

4. Ein 25jähriges Mädchen erkrankte mit allgemeinem schlechten Be—
finden, Übelkeit, Erbrechen und Rückenschmerzen. Nach fünf Tagen stieß
sie einen viermonatlichen Fötus aus, und- am sechsten starb sie. Im
Magen fanden sich noch 1% g Mutterkornl).

Anwendung zur Frühgeburt.

Den ziemlich spärlich in der Literatur verzeichneten Fällen von
kriminellem Abort durch Matterhorn, stehen sehr zahlreiche gegen-
über, in denen dasselbe für arzneiliche Zwecke, zur Anregung der _
Wehentäiaigkeit oder zur Herbeiführung der Frühgeburt nach der ersten
Empfehlung hierfür durch Bongiovanni2) mit Erfolg gebraucht
wurde.

Die ersten in Deutschland angestellten Versuches) waren nicht er-
munternd. In England dagegen fand die Methode schnell Anhänger,
da schon die ersten Untersucher‘*), wenn auch nicht stets, so doch,
genügend häufig, eine zum Gebéira.kte hinreichende Wehentätigkeit
hervorrufen konnten.

So erzielte man unter 4666 Fällen von protrahierfier Geburt sech—
zehnmal schnelle Beendigung derselben durch Mutterkorn5).

Man ließ von einem Mutterlaorn-Auiguß von 8,5 : 180 g dreistünd-
lich einen Eßlöffel voll nehmen, und sah schon nach der zweiten
Gabe Wehen eintreten, die in deic folgenden Nacht die Geburt her-

beiführten“)

In sechs Fällen bewährte sich das Mittel sowohl zur Ausstoßung
des Kindes als auch der Nachgebur’o. Eine Frau, die sich seit drei bis
vier Monaten schwanger glaubte und Blutungen bekam, erhielt gegen
diese etündlich einen Eßlöffel eines Infus. Secalis cornuti (8 : 150)..
Nach der sechsten Dosis entstanden Wehen und noch an demselben
Abend wurde eine Mole zutage gefördert’).

1) l-Iedrén, l. 0.
lt) Bongiovanni, Annali univers. di Media. 1827, Maggie.
3) Rittgen, Gemeiris. deutsche Zeitschr. f. Geburtsk.‚ Bd. 6, S. 401. —-

Götz, Med. Jahrb. d. österr. Staates, Bd. 25, S. 536 u. N. F., Bd. 15.
*) Rigby‚ London med. Gaz.‚ Vol.16—21‚ 1834, VOL 17, 24, 1835-
5) Lever; Guys Hospit. Rep., V01.VI‚ 1841, p. 61.
“) Heane, Land. med. Gaz. 1839,-26. January.
7) Guerard, Magazin f. cl. ges. Heilk.‚ Bd.- 29, 1829, H. 1, S. 37.
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5. Eine Frau, welche im 8. Monat der Schwangerschaft 0,6 g Mutterkorn

vierstündlich in sechs Dosen erhalten hatte, bekam sieben Stunden nach

der künstlichen Blasensprengung qohnell wieder aufhörende Wehen. Die

erneute Verebfolgung von 1,2 g alle zehn Minuten schufen so kräftige

Wehen, daß die Ausstoßung eines lebenden Kindes schnell erfolgtel).

0. Bei einer im 7. Monat Schwangeren wurde durch 21 g Seca.le oornutum

in 39% Stunden, und ein zweites Mel bei derselben Frau durch 122 g (!)

am sechsten Tage Frühgeburt; erzielt”).

7. Bei einer 27 jährigen Schwengeren wurde durch etwa. 60 g Mut‘éerléorn

die künstliche Frühgeburt in acht Tagen veranlaßt“).

Diesen übermäßig hohen Dosen stehen andere gegenüber, die, ‘ohne

die Gefahr akuter Vergiftung heraufzubeschwören, den Erfolg der

Ausstoßung des Kindes prompt herbeiführten.

So veranlaßte bei einer 80jährigen Schwangeren im 7. Monat eine

Abkochung von 10,5 g sofort Wehen, welche es ermöglichten, die

Blase zu sprengen.

8. Schon nach 1,8 g Secele trat bei einer Frau im Laufe eines Tages Abort

eines Fötus von 21/3 Monaten ein. '

9. Eine 38 jährige Freu bekam im 4. Monat_ihrer sechsten Schwangerschaft

einen starken Blutfluß des Uterus mit Wehen und anderen Symptomen.

Wegen drohender Vetblutung wurden ihr zur Beförderung des Abortes 8 g

Seca.le gegeben und die Dosis halbstündlich wiederholt. Nach dem dritten

Pulver bekam sie Wehen und nach dem vierten abortierte sie‘).

10. Eine Frau abortierte dreimal im 5. Monat, jedesmal naeh der achten

bis zehnten Dosis von Mutterkorn, durchschnittlich gegen Ende des dritten

Tages. In der vierten Schwangerschaft versagte das Mittel jedoch gänzlich“).

11. Bei einer 86jährigen, im 8. Monat Schwangeren wurde zweimal die

Tamponede zur Einleitung der künstlichen Frühgeburt vergeblieh gemacht.

Darauf bekam sie Mutterkorn und vier Tage später erfolgte die Geburt“).

1) Hodgson, Land. med. Gaz.‚ Vol. XXII, 1841, p. 792.

. ”) Peterson, Lond. med. Gaz., N. SSL, V01.II‚ 1838—39, 1). 332.

") Kirby, The Lancet 1858, II, p. 31.

‘) Weihe, Biblioth. for Lügen XXIV, 1836, p. 425.

") Wald, Lehrb. d. ger.Med. 1858, II, S. 145.

“) Tardieu, Anne]. d’Hygiéne, 2 Sen, T. III, 1855, p. 440. — Schöller,

zit. bei Millet, ]. c., p. 112.

Lewin, Fruchta.btreibung durch Gifte usw. 4.Aufl_ 24
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Die umfangreichsten klinischen Versuche mit Secale cor-

nutum stellte Ramsbothaml) an, der von dem Mittel bis zu 45 g

verabfolgte. Er kam zu dem Schlu_sse: „Egomet ipse permulta vidi

exempla, in quibus partus prematurué inductus init septimo ve1 octavo

gravida.tis mense peraoto, solo secalis cornuti usu, ovuli membranis

integris servatis, ore uteri occ1uso neque digito, neque ullo alio mode

ad patefactionem excitato.“ ’

Ramsboth—am machte 55 Fälle bekannt, in denen die Geburt mit-
telst Sekale eingeleitet wurde. In 25 Fällen war keine weitere Bei-

hilfe nötig, und in 80 kam noch das Sprengen der Eihäute bei mäßig

eröffnetem Munde zu Hilfe. In jenen 25 Fällen waren 14 Kinder tot

geboren, in den anderen 80, wo die Punktion hinzukam, waren nur

acht tot. Von sämtlichen 55 Müttern starb nur eine, bei welcher

das Kind durch Dekapitation entwickelt werden mußte.

Es wurden 12 Kinder innerhalb der ersten Stunden und 24 Kinder

innerhalb der ersten 24 Stunden nach dern Blasensprung geboren.

Der längste Zwischenraum zwischen Wasserabfluß und Vollendung

der Geburt betrug 136 Stunden, in sechs Fällen mehr als 100 Stunden.

Ramsbotham gab zur Herbeiführung der künstlichen Frühgeburt in

der Regel von einem Sekale-Infus (12,0 : 225) vierstündlich zwei Eß-

löffel voll. Mehrmals waren sieben Gaben dieses Aufgusses, zuweilen

'zwöli bis zwanzig, vereinzelt auch dreißig zum Erfolge notwendig.

Bei derselben Frau führten das eine Mal drei Dosen in 13 Stunden,

ein anderes Mal erst achtzehn in 150 Stunden die Frühgeburt herbei.

Andere Kliniker haben noch bessere Erfolge als Ramsbotham

erzielt.

' Interessant ist die Beobachtung, daß bei einer im fünften Monate

schwangeren Frau das wegen Beckendefornfität gereichte Mutterkorn
Erfolg hatte, und dieser auch noch in zwei weiteren, folgenden

Schwangerschaften eintrat. Nach 8—10 Dosen erschienen Wehen und
die Expulsion des Fötus erfolgte am Ende des dritten Tages. Die

Therapie versagte aber vollständig bei der vierten Schwangerschaft“).

In 80 Fällen. die nach dieser Methode bis zum Jahre 1855, soweit
die Literatur darüber Auskunft gibt, behandelt wurden, erregte man
62 mal dadurch Wehen. Sie blieben 18 mal erfolglos. Es blieben
37 Kinder am Leben, während drei Mütter starben. Die Dauer der
Geburt betrug 1—12 Tage“).

1) Ramsbotham, Lond. med. Gaz.‚ Vol. XXIV, p. 420. —- Media. Times
and. Gaz., VIII, p. 8. — Parburition, London 1841, App., p. 639.

2) Whitehead, On the causes and treatment of abortion and. sterility.
Am. ed. 1848.

3) Krause, Die künstliche Frühgeburt, 1855, S. 116.
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Auch in der Neuzeit haben Ärzte in ihrer geburtshilflichen Tätig-

keit bisweilen reichlich von dem Seca.le cornutum erfolgreich Ge-

brauch gemacht, und gaben z. B. vor Beginn der Operation 0,5—1,5

„Ergotin“ per os, nach beendeter Geburt aber immer ein Infus von

Sekale von 85,0 : 180 Wasser, stündlich einen EßlöffeP).

Fehlerfolgé und Giftwirkungen.

Daß individuelle Verhältnisse, z. B. eine größere Widerstands-

fähigkeit, imstande sind, selbst , bei guter Beschaffenheit des Mutter—

korns — meist liegen die Fehlerfolge in seiner natürlichen Minder-

wertigkeit oder ‚in der Wertlosigkeit durch Zersetzung —— den Ein-

fluß auf den Uterus nicht eintreten zu lassen, wurde bei Tieren?) und

Menschen erwiesen. Doch sind solche Vorkommnisse außerordentlich

selten.

So gab man z. B. in einer Schwangerschaft innerhalb dreißig

Tagen 210,0 g Mutterkorn ohrie Erfolg.

Eine andere Schwangere bekam drei Tage lang je 4 g Mutter-

korn3), und eine Dritte in mehrstündigen Pausen fünf Dosen von

je 0,5 g, ohne daß danach Wehen eintraten“).

Fehlerfolge wurden auch da bedauert, wo zum Zwecke der ge-

setzwidrigen Fruchtabtreibung Mutterkorn genommen worden

war. So nahmen z. B. zwei Frauen im 8. resp. 4. Monat der

Schwangerschaft etwa. 12 resp. 20 g Secale cornutum, ohne daß eine

Wirkung eintrat 5).

1. Eine 28jä.hrige‚ im 3. Monat schwangere Frau nahm zur Abtreibung der

Frucht eine bedeutende Menge Mutterkorn. Der Uterus traf. fast'zwischen

den Labien hervor und es stellten sich Wehen ein, die sehr schmerzhaft

waren. Dieser Zustand dauerte drei Tage, Abort erfolgte jedoch nicht,

obgleich der Muttermund dauernd offen blieb. Auch das Kind. war dadurch

nicht abgestorben.

2. Eine Schwangere nahm, angeblich gegen Band.wurm, täglich drei Körner

Secale cornutum, und im ganzen 15—16 Stück. Ein Bandwurm ging danach

ab. Drei Wochen später erkrankte sie an Starrkrärnpfen mit Geistes-

abwesenheit, Delirien und Ohnmachten. Sie nahm später noch Pillen

1) Burger, Münchner Mediz. Wochenschr. 1904, Nr. 35.

”) Millet, l. c., p. 177. — Wright, Edinburgh med. Journ., Vol. LIII,

1840, p. 1.

3) Säxinger, Maschkas Handbuch, 1. c., p. 258.

“) Valenta, Arch. f. Gynäkol. 1895, Bd. 49, S. 171.

5) Millet, Mém. de 1’Acad. de Médec., T. XVIII, 1854, p. 177.

24=*
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aus Seife, Jalapenherz, Aloä‚ sowie Sedebaum-‚ Waehholder-‚
Terpentin- und Muskatblütenöl. Keiner dieser Eingriffe wer imstande

gewesen, die Schwangerschaft zu unterbrechen‘).

8. Ein im 3. Monat sehwa.ngeres Weib nahm, um sich die Frucht abzu—
treiben, elf Wochen lang täglich dreimal einen Teelöffel voll ’Sekele—
tinktur. Sie starb in der elften Woche, ohne daß zuvor die Ausstoßung
zustande gekommen wäre. Bei der Sektion fand sich ein dreimonatiger
Embryo im Uterus”).

4. Eine 28jä.hrige Schwangere hatte seit Monaten große Dosen Mutterkorn
und Mutterkornextrakt eingenommen und. an einem Tage zwei Hände voll
Pulver auf einmal verschluckt. Es traten danach Hämaturie, Hämatemesis,
Ikterus, Dyspnoe auf, der Puls wurde 1mzä.hlber und unter Sopor erfolgte der
Tod. Bei der Sektion zeigten sich Hämorrhagien im Fett der Bauch- und
Brusthöhle, im Peritoneum, in den Bauchorganen und auf den Lungen. Der
Uterus war ebenfalls mit Hämorrhagien durchsetzt und. enthielt einen fünf-
mona.tigen Fötus‚ aber keinen Bluterguß 8).

Es kann nicht wundernehmen, daß ein so energisch einwirkendes
Mittel, wie das Mutterkorn, bei seiner arzneilichen Anwendung auch
schweren Schaden dem Kinde oder der Mutter gelegentlich zufügb-

Schon im Jahre 1842 wurde mitgeteilt, daß Mutterkorn den Tod.
des Kindes veranlassen könne. Man hatte beobachtet, daß das Kind

erst ungewöhnlich lange nach der Geburt Atem schöpfte oder schon
tot geboren wurde4). Es ist dies erklärlich, wenn man bedenkt, daß

das Mutterkorn sehr oft tetenische Kontraktionen erzeugt, bei denen
also die für den Geswechsel der Frucht so notwendigen Pausen fehlen.

Bei einem Kinde entstand durch Secale cornutum eine Schädel—
fissur5).

Nach Verabreichung von Secale cornutum in der Austreibungs—
periode sah man zweimal inkarzerierte Plazenta zustandekommen.

In dem einen Falle bekam eine Siebentgebärende das Mittel von

einer Hebamme wegen schlechter Wehen. Daraufhin wurden die

Wehen stärker und bald war das Kind geboren. Bald danach aber
klagte die Gebärende über Atembeklemmung und bekam Erbrechen

und Gebärmutterblutung. ‘Die Lösung der Nachgeburt gelang nicht-

r———-————

1) Choulant, Vierteljahrssohr. 16. ger. Med. 1859, Bd. 16, S. 74.
2) Taylor, Med. Jurisprudenee‚ p. 784.
") Davidson, The Laneet, 30. Sept. 1882, p. 526.
4) New England Journ. of Medicine and. Surgery, Vol. I, p. 70, Vol. II,

p. 353, V01.V, p. 161, V01.VII, p. 216, V01:VIII‚ p. 121.
‘) Veit, Zeitschr. f. Geburtsh. u. Gynäkol., Bd.. III, S. 253.
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Die starke Blutung ließ allmählich nach. Die Frau begann jedoch zu

delirieren und bot die Erscheinungen einer akuten Anämie. Der zu-

gezogene Amt fand einen steinhart komprimierten Uterus. Die Pla—

zentarlösung mittels des Gredéschen I-Iandgriffes wer unmöglich. Mit

Mühe nur gelang es, zwei Finger in die Gebärmutter einzuführen

und die Nachgeburt zu entfernen. Durch Kampfer, Koffein warme

Wickel und Kochsalzeinläufe gelang es, die Frau wieder zu beleben.

Eine andere Fünftgebäarende erhielt von ihrer Hebamme während

der_ Geburt Sekale. Naeh der Geburt <1es Kindes krampfte sieh die

Gebärmutter so fest um die Plazenta zusammen, daß die Frau in

einen chokartigen Zustand verfiel. Die Hebamme zog so lange an

der Nabelschnur, bis sie abriß. Der Arzt mußte mit größter Mühe

einen Kotyledo der Nachgeburt nach dem andern aus der Uterus-

höhle herausholen.

Der Nachweis des Mutterkorns kann leicht auch in mensch—

lichen Organen geführt weräen. Naeh gehöriger Extraktion der zum

Brei zérkleinerten Untersuehungsobjekte mit schwefelsäurehaltigem

Alkohol oder mit angesäuerhem Äther und naeh sicherer Entfernung

des Blutfarbstoffs, erkennt man spektroskopiseh in dem Filtrat zwei

Absorptionsstreifen im Grün und Blau (links von E und F). In durch

Natriumbikarbonat alkalisierter Lösung rücken die Ateorptionsstreifen

mehr nach Rot hin. Wenn man die saure ätherische Lösung mit

ammoniakalisehem Wasser aassehüttelt, so zeigt das letztere drei

Absorptionsbänder: 1. zwischen D und. E, 2. über und rechts von E,

'3. über und links von F. Man kann auch das Objekt mit 40 proz.

ammoniakhaltigem Spiritus bei 40° 0 ausziehen, filtrieren, mit. Blei-

essig versetzen, den Niederschlag sammeln und mit Boraxlösung auf—

kochen und filtrieren.

Phallus impudieus. ’

Die stinkende Giftmorohel ist ungenießbar. Ihr Geruch erzeugt

bei manchen Menschen Kretzen im I-Ialse, Reuhigkeit auf der Brust,

Übelkeit und. Erbrechen. Sie soll auch Abort hervorrufen können _—

wahrscheinlich durch Erzeugung von Gastroänteritis.

Aspidium Filix mas SW. Asplenium ‘Filix femina Bernh.

Von diesen beiden Farnkräutern kommt eigentlich nur. des erstere,

der Wurmfarn, als Abtreibungsmittel in Betracht. _Phn3usl) Sagt

von diesen beiden Pflanzen; Neutra (Filix mes und Film femme) danda

1) Plinius, I-Iist. nat., 1ib. XXVII, 0. Q..
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feminis, quonia.m gravidis abortum, ceteris vero sterilitatem facit,

Dioscoridesl) von Fin femina: radices faciunt praegnantibus ahor-
tum, si supergrediantur, und nach Galen”) tötet die Wurzel von Filix

femjna den lebenden Fötus und treibt den toten ab. Nach I-Iieron.

Books) verhindert Filix mas die Empfängnis und „anderes, so nit

zu schreiben gebüren Wil“.

1. Einer im 6. Monat schwangeren Frau, deren Frucht abgestorben war,
verabreichte der Arzt, sich stützend. auf die unten zitierte Stelle bei Aätius,
ein starkes Dekokt von Aspidium fi1ix mas. Noch an demselben Tage er-
folgte die Ausstoßung des Fötus, dessen Epidermis abgehoben war‘).

2. In einem Falle, in dem ein Dekokt von Famkmut zur Frucht-
abtreibung angewandt war, erfolgte nur ein Kranksein der Frau“).

Equisetum.

Durch Fressen von Heu, in dem sich viel Schachtelhalm be-
fand, trat bei allen trächtigen Kühen> und Schafen einer Herde

Abort ein“).

Equisetum arvense und. Equisetum palustre schädigen
Kühe, indem sie nicht nur Ernährungsstörungen, sondern auch Diar—
rhoen, Blutharnen, Ausfallen der Zähne und Abort erzeugen. Der
gleiche Einfluß macht sich bei Pferden und Schafen bemerkbar. Die
ersteren bekommen einen taumelnden Gang und stürzen leicht. Bei
der Sektion findet man Wasseransammlungen zwischen den Rücken-
markshäuten.

Lolium temulentum.

Der Taumellolch ist nicht, wie fälschlich angenommen wurde,
durch einen an ihm vorkommenden Pilz, sondern durch sein Alkaloid
Temulin giftig. Versuche, die ich mit größeren Mengen von Lolium,

1) Dioscorides, Mat.med.‚ 1ib. IV, 0. 179.
2) Galenus, De Bimpl. med., 1ib. VIII, 0. 16. — Ebenso Aötius aus

dem Ende des 5. Jahrhunderts in seinem Tetmbiblos (1549, p. (51): „Filiois
radix in usum venit: accidit enim lumbricos latos (Bandwürmer) quatuOl‘
drachmarum pondere in aqua mulsa pota. Foetus quoque vivos quidem
enecat mortuos vera expellit.“

8) Hieron. Book, 1. c., p. 208.
“) Olivier, Journ. de méd.‚ chir., pharmacie etc., T. XII, 1760, p. 129.
6) Taylor, 1. c., p. 782.
°) Schulze, Acta, phys.-med. Acad. Leop. 1727, Vol. I, p. 521.
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"das für mich von Georg Schweinfurth vom Libanon mitgebracht

worden war, anstellte, erwiesen dies von neuem.

Vergiftung von sechs trächtigen Stuten, die ein Futter von etwa

70 Proz. Lolium gefressen hatten, führte bei allen zum Verwerfen.

Taxus baceata L.

Von der Eibe Wird im Altertum, wo sie neben der Zypresse ‚als

Attribut des Acheron geführt wurde, nirgends eine abortive Wirksam-

keit erwähnt. Im vorigen Jahrhundert wurde sie gegen das Aus-

bleiben des Monatsflusses empfohlen. Die Blätter und Beeren scheinen

gelegentlich, besonders in England und Frankreich, als Abortiva ge-

bräuchlich zu sein.

Die Pflanze kann bei Tieren Abort erzeugen. Von zwei Stuten,

welche Täxus gefressen hatten, abortierte eine, die im 7. Monat

trächtig war1). Dagegen verendete eine trächtige Hündin, der des

Versuches wegen Taxus gegeben W0rd6n war, nach 86 Stunden, ohne

abortiert zu haben.

Mehrere schwere, auch tödliche Vergiftungen?) von schwangeren

Mädchen liegen vor, bei denen es aber nicht zu einer Ausstoßung der

Frucht kam.

So ging ein Mädchen zugrunde, dem ein Hirt geraten hatte, zur

Abtreibung 1,5 g Taxusblätter zu essen8).

1. Ein 21 jähriges, im 7. Monat schwangeres Mädchen trank einen

Aufguß der Zweige von Texus. .Nech fünf Stunden entstanden Unbehagen,

Schwindel, Betäubung. Der Zfistand verschlimmerte sich rasch, und eine

Stunde später trat der Tod ein. Die Sektion ergab in dem schwangeren

Uterus nichté, was auf beginnenden '.Ab0rt gedeutet hätte.

2. Auch in einem zweiten Falle erfolgte nach dem Genuß einer starken

Abkochung der Zweige und. Blätter der Tod, ohne daß die Geburt der

etwa, 3%monatigen Frucht zustande gekommen war“).

3. Ein Mädchen hatte eine Abkochung der Blätter von Taxus baccata. ge-

trunken, um die Frucht abzutreiben und. war danach gestorben. Sie befand

sich im Anfang der Schwangerschaft, der Uterus war stark entzündet und

enthielt ein Eichen von der Größe einer Haselnuß.‘)

L) Duchesne, Gheva.llier et Reynal, Anna1. d’I-Iygiéne pub1. 2 Sér.,

T. IV, 1). 122.

3) Taylor, Die Gifte III, S.'399.

") Brandis, bei Gmelin, Geschichte der Pflanzengifte 1803, S. 498.

‘) Duchesne, Chevallier et Reynal, 1. c., p. 337 et 339.

1‘) Hartmann, Journ. f. prakt. Heilk„ Bd. 64, 1827, St. 1, S. 130.
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Thuja occidentalis L. Thuja orientalis L.

Der wirksame Bestandteil des Lebensbaumes ist das Thujaöl,
das in Thujon (0101—1180) und Fenchon (C10H150) zerlegt werden kann.

Das Thujaöl besitzt die Fähigkeit, Gustroänteritis schweren Grades
und konsensuell auch Entzündung anderer Beckenorgnnu, evtl. Blu—
tungen in die Eihäute zu erzeugen. ‘

Obschon es ganz sicher ist, daß die Zweigspitzen des Lebens-
baumes vom Volke in Deutschland, Niederösterreich, Mähren, Ga-
lizien usw. sehr oft als Abortivmittel gebraucht werden, finden sich
in der Literatur doch nur sehr wenige Fälle verzeichnet.

1. Ein 19jähriges Mädchen hatte seit August ihre früher ganz regelmäßige
Menstruation verloren, die jedoch am 17.0ktober sehr stark wieder eingetreten
war. Entlaäftet durch den Blutverlust, genoß sie am 19. Oktober eine Tasse
Kamillentee mit Rum, wurde aber immer elender. Die Hebamme fand den
Uterus schlaf.f‚ wulstig, tiefstehend. und den Muttermund für einen Finger
leicht durchgängig. Der Arzt sah am 19. Oktober das Mädchen empfindung8-
und besinnungslos. Sie lag mit festgeschlossenen Augen komatös auf einem
Bette, Welches durch ihr beständiges Hin- und. Herwerfen in großer Unordnung
war. Nur bei ihrem, alle vier bis fünf Minuten sich wiederholenden Würgen,
dem aber nie Erbrechen folgte, gab sie einen entsprechenden Ton von eich.
Herzschlag und. Puls waren regelmäßig, etwas schwach. Puls 60. Der
durch das Hin- und. Hemerfen beim Aufschlaan auf die Bettka‚nte erzeugte)
Schmerz veranlaßte keine Reaktionsäußerung. Der Körper war kalt. Bei
dem gewaltsamen Öffnen der Augenlider erschien der Blick leer und matt,
die Pupillen erweitert, die Konjunktiva. geröt9t. Nach einigen Stunden
erfolgte der Tod. '

Bei der Sektion fanden sich im Uterus Eihautreste und an den
Lenden trockene Blutflecke. Duodenum und Speiseröhre waren voll von ge-
ronnenem Blute. Am Kolon transversum fanden sich äußerlich sechs blutigfl
Infiltrationen, ebensolche an der rechten Biegung des Kolon und. am aufstei-
genden Aste dieses Darmes, ferner am Magen. Der Grund der Gebärmutter
und. das denselben umgebende Zellgewebe war bis zu den Ovarien gesohwoll$n
und. blutig injiziert, ihre vordere und hintere Wand stark gerötet, d65gleiohC—m
der linke Eierstock und die Tube Fallopii. Der rechte Eierstock erwies sich
noch stärker als der linke geschwollen. Im Gehirn fanden sich gallertartigfl
und. wässerige Ausschwitzungen und ßtark mit Blut gefüllte Gefäße.

Bei den Nachforschungen im Hause fand man noch
eine ziemliche Menge Blätter und. Zweige der Thuja
accidentalis. Folgendes stellte sich über das Tun der Verstorbenen

heraus: Im September hatte sie bereits zum Abtreiben der Frucht
ein Pulver genommen, das aber nicht wirkte. Darauf hatte sie
trockene, grünlich-gelbe Kräuter find später, da auch diese nicht
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wirkten, eine große Menge der Blätter von Thuja occidentalis be—

kommen. Von diesen hatte sie längere Zeit starken Tee getrunken

und war bald darauf kränker geworden. Die letzte Sendung erhielt

sie um 17. Oktober, der Tod erfolgte am 20. Oktober morgens. Sie

war im dritten Monate schwangerl).

2. Ein 18jähriges Mädchen trank, seit dem 6. März schwanger, am 24. Juni

etwa. 1% Tassen einer Abkoohung von zwei Hände voll Thujazweigen, um

die Regel wiederherzustellen, ohne zu wissen, daß sie' schwanger sei. In

derselben Nacht erschienen Lejbschmerzen‚ und. tags darauf Durchfall, am

6. August Ödem der Beine, am 8. August Erbrechen, am 9. August Viele

-eklmnptische Anfälle, Antlrie, Koma, Bronchialkatarrh. Im Urin waren

1% Eiweiß und zahlreiche Zylinder. Man machte warme Vagiamalirrigati0nen.

Am 10. und. 11. August traten erfolglose Wehen auf. Es stellte sich Cystitis

mit; Nekrose der Blasenschleimhaut ein. Am 23. August erschienen von

neuem plötzlich Wehen und. es erfolgte die spontane Geburt einer 550 g

schweren Frucht, die nach 26 Stunden starb”).

Drei weitere Fälle sind erwähnt worden, von denen zwei erfolglos,

der dritte rnit der Abtreibung der Frucht, aber auch dem Tode der

Mutter endeten°).

Juniperus Sabina L.

Das am häufigsten zur Fruchtabtreibung gebrauchte Mittel ist

‘unstreitig die Sabina (Sadebaum, Sevenbaum, Sayling,

Segelesbaum‚ in manchen Gegenden auch Segenba.um genannt).

Uralt ist der Ruf dieser Pflanze als Abortivunci. Schon Dioskorides

fla-gt von ihr, die in Griechenland „ßeoia9'u“ hieß:

Sabina et partus opposi‘ta extrahit, et suffitu idem praestat‚ und

Galen:

Sabina foetum viventem interficit et mortuum educit.

Auch Avicenna, und in späterer Zeit Fernelius und Mat-

thiolus sprechen von der' abortiven Wirkung der Sabina. Die

heilige I—Iildegardis gedenkt des Strauches unter dem Namen S yben-

baum, ohne jedoch seinen Mißbrauch als Abortivum zu erwähnen.

Karl der Große trug im 9. Jahrhundert durch Aufzählung des-

'Stmuehes in seinem „Cupitulare“ zu seiner Kultur im Norden der

‚Alpen bei. ‘ '

1) Sander, Zeitschr. f. prakt. Heilk. Hannover. Bd. III, 1866, S. 339.

") Kalt, Comesp.-Blatt f. schweiz. Ärzte, Bd. XXIV, 1894, S. 242.

3) TS chirch, Zeitschr. d. österr. Apothekervereins 1893, Nr. 6, S. 128

U. 153.
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In England scheint der Strauch schon vor der Eroberung durch
die Normennen kultiviert und benutzt worden zu sein.

Zu Ende des vorigen Jahrhunderts war der Verkauf des Seven-
baumes in den österreichischen Staaten streng untersagt1). Un—
begreiflich ist es, daß A. v. Haller die Sabina für unschuldiger
als die von ihm für wirkungslos erklärte Euphorbia palustris
hielt2). Daß die Sabina noch gegenwärtig als das beliebteste Ab-
ortivmittel bekannt ist, braucht kaum nach dem bereits Mitgeteilten
erwähnt zu werden“).

Am Ende des 18. Jahrhunderts schrieb ein Göttinger Professor:
„Wenn ich in Schwaben aufs Land reisete und an einem Dorf-
garten vorbei kam, in welchem ich einen Sewen-Baum oder -Busch
sehe, so wußte ich aus vielen Fällen, wo meine Vermutung ein-
getroffen war, schon, daß der Garten dern Barbierer oder der Heb-
amme des Dorfes gehöre. Zu welcher guten Absicht mag wohl der
Sewenbaum so sorgfältig gepflanzt werden? — Betrachtet man diese
Bäume oder Stauden, so sind sie gewöhnlich ihrer Krone beraubt
und verkrüppelt, weil sie so oft berupft, aueh mitunter be-
stohlen worden.“

Man darf annehmen; daß bei Frauen mit grazilem Körperbau und
erregbarem Temperament eine konzentrierte Abkochung, oder besser
ein Aufguß von 50—70 g der Sadebeumspitzen Abort veran—
lassen kann. Fette, phlegmatische Personen werden mehr davon
gebrauchen. '

Zuverlässigen Untersuchungen nach enthält das Sadebaumöl
25% eines Terpens 0101-3115 und einen ungesättigten Alkohol, das
Sabinol (CibI—I150H)‚ welches durch Oxydation mit neutraler Ka-
liumpermanganatlösung in die zweibasische Säure CeI-I1604 über-

geführt werden kann. Diese ist identisch mit der a-Tanacetogen-
dikarbonsäure. Auch Essigsä‚ure neben zwei anderen Säuren fan-
den sieh in dem Sabinaöl. Das wirksame Prinzip stellt das S&-
binol, ein farbloses Öl der. ‘

Versuche an Kaninchen zeigten, daß Sabina, eines der wirk-
samsten wehenbefördernden Mittel ist, und. sogar noch Sekale hierin
übertrifft. Die Uterus-Kontraktionen haben häufig einen rein tetani-

1) Ferrt, Sammlung alter Sanitätsverordnungen im Erzherzogtum Öster—
reich. Wien 1807, T.2.

”) A. v. Haller, Vorlesungen über die gerichtl. Arzneiwissensehaft. Bern
1782, Bd. I, 3.146.

3) Vgl. die Angaben in den vorigen Kapiteln naeh dem Register.
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schen Charakter, und erst im späteren Verlaufe wird der peri-

staltische Modus vorherrschend. Injiziert man 1 g Extr. Sabinae

in wässriger Lösung auf einmal in die Drosselvene, so erscheinen

die ersten Kontraktionen am Uterus schon nach 2—8 Minuten.

Eine „spezifische“ Wirkung auf den Uterus kommt dem Mittel nicht

zu. In der entzündlichen Erkrankung der Baucheingeweide sind ge-

nügend Momente gegeben, die einen konsensuellen oder reflektori—

schen Reizungszustand des Uterus, evtl. Blutungen und dadurch

Abort bedingen können.

Versuche mit Sabinol, die ich in der ersten Auflage dieses Werkes

als wünscheriswert bezeichnete, sind nun angestellt worden1).r_

Kaninchen reagieren auf 2—3 ccm Sabinol nicht. Von 5 ccm an

entsteht ein stundenlanger deutlicher Betäubungszustand, der nicht

sofort, sondern frühestens nach einer halben Stunde eintritt. Die

normale Haltung kann nicht beibehalten werden und die Atmung

ist verlangsamt. Trotz der Erholung erfolgt bei den meisten Tieren

nach ein bis zwei Tagen der Tod. Die Sektion ergibt: in der Schleim-

haut Blutungen, Injektion der Schleimhaut des Dünndarms in seiner

ganzen Ausdehnung, einzelne Blutungen und Schwallungen der Peyer-

schen Plaques, auffallend starke Füllung der Gefäße des Unterleibes,

und in den Nieren das Bild der Stauung. Denselben Befund erhob

man bei Tieren, welche fortgesetzt kleine “Dosen (2—8 ccm) Sabinol

erhalten hatten.

Hunde erbrechen stets, wenn ihnen etwa. 5 ccm Sabinol in

Gelatine-Kapseln eingegeben werden. Bei einem Hunde, welcher

zweimal 8 ccm Sabinol täglich erhalten hatte, und nicht erbrach,

fand sich am nächsten Tage ein blutiger Harn. Neben Oxyhämo-

globin enthielt er Methämoglobin. Auch in der Harnblase.

einer durch 6 ccm Sabinol getöteten Katze ließ sich Methämo-

globin und Eiweiß nachweisen. Die Nieren zeigten das Bild der

Reizung.

Die Verfütterung des Sabinols an trächtige Kaninchen

veranlaßte, bis auf ein Tier, trotz verhältnismäßig großer Dosen

keinen Abort.

Das Sabinol teilt mit Kampfer, Zitral und manchen an-

deren seiner Isomeren die Eigenschaft in Zymol überzugehen, das

in Kuminsä.ure übergeführt werden kann. Für den Nachweis einer

Sabinavergiftung ist die Verarbeitung des Harms oder des Magen—

darminha‚ltes auf Kuminsäure wünschenswert.

1) Hildebrandt, Arch. £. exper. Pathol.‚ Bd. XLV, 1900, S- 110.
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Mitteilungen ’ üb er erfolgte Abtreibungen.

Die älteste, jedoch nicht ernst zu nehménde Beobachtung über
einen Fall von Abort durch Sabina datiert aus dem 17. Jahr-
hundert. Meuriceaul) erzählt nämlich, daß eine Frau dadurch zu
früh niedergekommen sein soll, daß sie im Garten möglicherweise auf
Sabina getreten habe.

Glaubwürdiger sind zwei von Zittmannz) beschriebene Fälle:

1. Ein Frauenzimmer will nach eigener Angabe elf Tage vor Abgang
der Leibesfrucht ‘S&bina zum Zweck der Abtreibung genommen haben.
Nach dem Gutachten wer die Quantität —- etwa. 0,06 g Sabina —— zu
gering, um die Frucht zu töten oder abzutreiben.

2. Nach Gebrauch von Sabina. trat bei einer Schwangeren Abort einef
Frucht von zehn bis elf Wochen ein. Nach dem Gutachten der Leipziger
Fakultät war auch hier die Desis zu klein, um Abort zu bewirken, doch
ist es möglich, daß die Frau das Mittel auch öfter und. in größeren Quanti-
täten genommen hat.

3. Eine Frau nahm,} genötigt durch ihren Mann, eine Abkochung von
zwei Quentchen (etwa 3,3 g) gepulverte Sabina. Kurz vor dem Einnehmen
waren noch Kindsbewegungen gespürt worden. Vier Stunden später ging
ein Fötus von sieben Monaten ab. Beide wurden zur Landesverweisung
mit Staupenschlag yerurteilt").

4. Ein Mädchen nahm eine ziemlich große Dosis Sabine. und abortierte
dena ch, bekam aber eine starke Lungenblutung 4).

5. Eine 30jä,hrige Schwangere trank zum Zweck der Fruchta.btreibung
-»einen Sadebaumaui'guß und bekam danach heftiges, unaufhaltsames
Erbrechen. Nach einigen Tagen entstanden starke Leibschmerzen, WOTan
unter kopiösen Uterusblutungen Abort und Tod eintrat. Die Gallenblase
fand sich geborsten‚ die Därme entzündet“).

6. In einem Orte hatte man schon lange ein Mädchen wegen ihres
Lebenswandels in Verdacht, aber es zeigte sich keine Schwangerschaft.
Endlich wurde ein Sabinabaum, der im Garten stand, eusgerottet und
bald darauf wurde das Mädchen schwanger. Bei einer Naohforsohung

1) Mauriceau, 1. c., obs. 673.
a) Zittmann, 1. c., cent. I, c‚ 26; cent. VI, 0. 43.
3) Budaeus, Miscellen. med. chirurg. 1731, S. 36.

‚‘) Vicat, Metiére médicale, T. II, 1776, p. 284.
‘) Mohrenheim, Wienerische Beitr. z. prakt. Arzneyk. II, 1781, S. 245. —

Tardieu, Etude etc., p. 33.
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ergab sich, daß dasselbe regelmäßig alle Monate gegen die Zeit der Men—

struation und. während der Dauer derselben eine Abkochung der Blätter

jenes Baumes getrunken hatte. Nach dem Umhauen des Baumes hatte

sie sieh ninen Vorrat seiner Blätter gesammelt und damit,'so lange er

dauerte, immer noch ihren Zweck erreicht. Weder ihre Gesund—

heit, noch ihr Zeugungsvennögen wurde dadurch geschädigt. Sie wurde

sofort durch denselben Mann, mit dem sie bisher Umgang gehabt hatte,

geschwängert, als sie das Mittel nicht mehr einnehm 1). ‘

7. Ein Angeklagter gestand, einer Köchin zum Zweck der Frucht—

abtreibung einen Aufguß von Sedebaumblättern gegeben zu heben,

und zwar, wie er glaubte, mit Erfolg. Die Köchin leugnete alles 3).

_8. Eine Schwangere trank abends eine Abkochung von etwa. 24 g

Sadebaumkraut. In der Nacht bekam sie Erbrechen, häufige blutige

Stühle, aufgetriebenen, schmerzhaften Leib, Kreuzschmerzen, blutig—

Schleimigeu Ausfluß aus der Scheide, dann einige reichliche schwarzflüssige

_ Blutergüsse, denen die Geburt einer drei- bis viermonatigen

Frucht folgte. In kurzer Zeit war sie wiederhergestellt“).

9. Eine 21jä‚hrige Schwangere bekam am frühen Morgen nach einem

Souper mit ihrem Liebhaber heftige Magenschmerzen und verfiel bald

darauf in Bewußtlosigkeit und. Konvulsionen. Gegen Mittag stellten sich

Wehen ein. Bald nach 8 Uhr nachmittags starb sie plötzlich während der

Geburt. Das bereits tote Kind. wurde durch die Zange extrahiert. Bei der

Sektion fand. dich Sedebaumpulver im Magen“).

10. Eine Frau nahm zweimal ein starkes Infus von Sabina, um den

Abort zu bewirken. Sie litt an heftigen Schmerzen und Strangurie, ab-

ortierte und. starb fünf Tage später. Bei der Obduktion fand sich

ausgedehnte Entzündung des Peritoneum mit einem Erguß fibrinösez‘

Flocken. Die Innenseite des Magens wer getötet mit 'hellroten, extra.—

vesierten Flecken. Der Jnha.1t seh grün aus und Sabina. wurde durch _

das Mikroskop nachgewiesen“).

11. Eine im 7. Monat Schwangere erkrankte naeh dem Eixmeh.men von

Sabine nach etwa 24 Stunden unter den Erscheinungen einer Gaßtroenteritis

mit grünem Erbrechen und. Angstgefühlen. Puls 150. Am vierten Tage nach

Beginn der Erkrankung traten Wehen ein. Das Kind. wurde lebend geboren,

1) Klose, Journ. d. prakt. Heilk. 1820, St. 5, S. 5.

’) Feuerbach, Aktenmäßige Darstellung merkw. Verbrechen, Bd. II, 1829,

S. 97. .

8) Deutsch, Med.; Zeitschr. des Ver. f. Heilk. XX, 1851, S. 180.

‘) Letheby, The Lancet 1845, I, S. 677.

‘) Christisnn‚ mit. bei Taylor, S. 530.
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starb aber bald. Die Mutter starb ebenfalls am nächsten Tage, fünf Tage
nachdem sie das Gift genommen.

Bei der Sektion wurde im Magen fein zerriebenes Sabinapulver
nachgewiesen, und. zwar etwa 1,5—1,8 g. Die Schleimhaut der Speiseröhre
und des Magens zeigte Ecchymosen. In letzterem war eine, etwa drei
Zoll große gerätete Stelle, welche sich über die große Kurvatur bis zum
Pylorus ausdehnte. Auch im Darm fanden sich entzündete Stellen1).

‘
12. Eine Schwangere wurde acht Stunden, nachdem sie Sabina genommen

hatte, vollkommen unempfindlich und. stertorös atmend gefrmden. Sie war
plötzlich von Erbrechen befallen worden.“ Es traten Wehen ein und. sie
starb in ungefähr vier Stunden während eines Anfalles. Sie schien im 7. bis
8. Monat der Schwangerschaft zu sein. Das Kind wurde tot; geboren.

Bei der Sektion fanden sich im Magen ein oder zwei rote Stellen. Sein
Inhalt lieferte bei der Destillation ein gelbes Öl. Ein in einer Flasche auf-
gefundenes Sediment ließ gepulverte Sabina erkennen*).

13. Abort wurde herbeigeführt durch einen Trank aus Sabina, Bain- -
farn, Feldkelle, Johanniskraut und Ruß").

14. Ein Mediziner hatte einer Schwangeren zur Fruchtabtreibung täglich
14 Tropfen Ole um Sabinae, in drei Dosen geteilt, verabfolgt. Nach einiger
Zeit erfolgte Abort 4).

15. Eine Frau nahm, um die Leibesfrucht zu töten, an acht aufeinander
folgenden Tagen je 60 Tropfen einer als Sabinaöl angesprochenen, ö1igen
Flüssigkeit ein. Es erfolgte, nachdem heftige Schmerzen im Leibe eingetreten
waren, Abort, doch starb sie selbst drei Tage naeh der Ausstoßung des
Fötus. Der Ufierus wurde entzündet gefunden |‘).

16. Eine Frau nahm vermutlich 80—60 g Sabinaöl. Es iolgten heftige
Magenentziindung, Perforation dieses Organee ( ?), Peritonitis und. T0d. Der

. Uterus war leer. Allem Anscheine nach war die Frucht vor zwei oder
drei Tagen ausgestoßen worden“).

17. Eine 21jährige Magd, die Anfang Februar geschwängert worden war,
hatte Ende März während vier bis fünf Tagen nacheinander fünf Tropfen
eines Gemisches von Sabina,öl und. Tinct. colocynthidis genommen, ohne
dadurch besondere Beschwerden zu verepüren. Mitte April hatte sie Wieder

1) Taylor, Die Gifte, übers. von Seydeler, 1862—63, II, S. 531.
2) Newth, The Lancet, 14 June 1845, p. 677.
8) B. Günther, Schmidts Jahrbücher, Bd. 93, 1857, S. 95.
‘) Med. Times and. Graz., N. Sen, Vol. IV, 1852, p. 404.
5) Lee, Amer. Journ. of Med. Sciences, V01.XXI, 1837, p. 345.
“) Beck—Salisbury, Amer. Journ. of med. Sciences 1851, April, S-529'
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einmal fünf Tropfen desselben *Gemisches ohne Erfolg genommen. Anfang

Juni hatte sie sehr schwere Arbeit während mehrerer Tage zu verrichten

und stieß am 10. Juni einen viermonatigen Fötus ausl).

Aus dem Beginne des 18. Jahrhunderts stammt eine nicht richtig

gedeutete Beobachtung. Ein Mädchen nahm zur Fruchtabtreibung

erst ein Brechpulver und dann einen alkoholischen Auszug von

„Sagebaum“ und „Siniigrün“ d. i. Vince minor. Nachdem sie

noch acht Tage nach dem Gebrauch Kindsbewegungen gespürt, hatte

sie eines Tages einen langen Marsch in schlechtem Wetter gemacht

und außerdem einen Schreck gehabt und. war dann von einem toten

Rinde frühzeitig entbunden worden. Der Abort ist auf das Einnehmen

und nicht auf die letzteren Umstände zurückzuführen.

In drei weiteren Fällen von Vergiftung durch das ätherische

Sadebeumöl kam ebenfalls die Abtreibung, zweimal mit auch

erfolgendmn Tode der Mutter, zustendez).

Ein besonderes Interesse hat die folgende Beobachtung einer

chronischen Vergiftung mit Sadebaum-Aufgü'ssen").

Eine etwa. im 4. Monat schwangere Freuensperson hatte nach einigen

vergeblichen Abtreibungsversuehen rnit Sa.fra.n einen Absud von Sabina

täglich in kleinen Mengen während 1a‘nger Zeit getrunken. Sie fuhr damit

etwa 50 Tage fort und soll angeblich im ganzen 200 g der Droge ver-

braucht; haben. Durchschnittlich hatte sie also täglich einen Absud von

4 g Droge zu sich genommen. Einige Male fühlte sie sich nach der

Einnahme größerer Mengen übel, sie war aber nie ernsthch krank. Mehr

als einen Monat nach dem letzten Einnehmen abortierte sie.

Während das erste Gericht diese Frauensperson Wegen Abtreibung

verurteilte, sprach, wie es scheint, das höhere sie frei, weil die Sach—

verständigen die Frage, ob das gebrauchte Mittel die so lange Zeit

nachher erfolgte Geburt hat hervorrufen können, verneinten. ‘

Ich kann mich dieser Auffassung nicht anschließen. Für mich ist

der kausa.le Zusammenhang zwischen Giftaufnahme und erfolgter Ab-

treibung in diesem Falle gegeben, trotz des Zwischenraumes von vier

Wochen zwischen der letzten Giftaufnahme und der Fruchtausstoßung.

Das. Kind starb durch die Sabina im Uterus und wurde so lange

noch getragen, daß seine Mazeration erfolgte. Es gibt zweifellos

nicht nur eine größere oder geringere Disposition für Gift-

Wirkungen bei verschiedenen Menschen, sondern bei Frauen

1) Hedrén, ]. c.

2) Günther, Schmidts Jahrbücher, Bd. 29, 1857, S. 95.

8) Santesson‚ Skandinav. Arch. f. Physiol., Bd. XI, 1900, S. 228.
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euch eine wechselnde Toleranz für das Weitertragen dee
abgestorbenen Fötus, derart, daß bei mancher Frau erst grobe
Mengen von Zersetzungsprodukten des Fötus oder der Plezenta eine
Wehentätigkeit erzwingen, die sonst schnell erfolgt.

Es sind hier also im ganzen einundzwanzig Fälle berichtet, in denen
der Abort auf den Genuß von Sabina. zurückzuführen ist. In neun
von diesen einundzwanzig Fällen starb die Mutter selbst an den
Folgen der Vergiftung.

Die Sabine wurde auch in einer Mischung mit Aloe und Ter-
pentin (‘?) genommen.‘ Nach zwei Tagen stellten sich Schmerzen im
Leib ein und. nach einigen Stunden wurde ein siebenmonatiger toter
Fötus geboren1).

Daß aber durchaus nicht immer Sabina Abort herbeiführt, ist
eine bekannte Tatsache. Manche Schwangere trenken sogar wochen—
lang ein Sebina-Dekokt ohne jede Wirkung2).

Fehlerfolge der Sabina.

Wenn die Sabine gar nicht wirkt, d. h. auch die Mutter nicht oder
wenig dadurch leidet, so ist anzunehmen, daß es sich um eine alte‚
des ätherischen Öles verlustig gegängene Droge handelt. In anderen
Fällen, in denen die Ausstoßung trotz schwerer oder tödlicher Er-
krankung der Mutter nicht erfolgte, sind es individuelle Verhältnisse,

die solches verhinderten. Man kannte solche zu allen Zeiten. Im.
‘ Jahre 1681 äußerte ein Arzt seine innere Befriedigung darüber, wie

sicher und langsam die Natur die „Hoffnung der Gebärmutter“ ver-
teidigt, daß Abtreibmittel, wie das von Huren so sehr gerühmto
Sabina-Dekokt nur bisweilen wirke.

1. Bei einem zur rechten Zeit niedergekommenen Mädchen fand man
ein Rezept, auf dem Sabina, Myrrha, Bora.x Venet. und Pu1v. Succini
verschrieben waren. Zweimal hatte sie ee gebraucht. Sabina- war in.
starker Dosis verordnet, hatte aber trotzdem nicht die offenbar beabsichtigte
Wirkung, Abort herbeizuführen”). '

2. Ein im 7. Monat schwengeres Mädchen nahm ohne ihr Wissen eine
starke Dosis Sabine in einem Glaee Wein, den ihr Verführer ihr gereicht
hatte. Es folgten danach Erbrechen, Leibschmerzen und ein 14Jßägig‘38

1) Hedrén, 1. c.
2) Krausold, Dissert. med. de Sabina. Jena 1707, p. 22.
3) P. C. Fabricius, Samml. versch. med. Responsorien u. Sektionebeh

1772, p. 91.
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Kranksein, aber nicht; die Geburt, die erst; acht Wochen später zur- rechten

Zeit stattfand‘). . „ ‚ „ . « .

3. Eine 20jährige Ma.gd trank zum Zwecke der Fruchtabtreibung,

nachdem sie vorher zu dem gleichen Zwecke eine Abkochung von Roll—

taba.k . genommen hatte, an zwei aufeinander folgenden Tagen. je ein

Seidel voll einer Abkoohung VOH’-*SElubil'lüj ohne jedoch irgendwelche‘

auffallende Erscheinungen danach zu bemerken”). Das Dekokt muß

offenbar sehr verdünnt gewesen sein; ‘ '

4. Ein Ehemam1 hatte einem' von ihm. geeohWängerten Mädchen, um

demselben die Frucht abzutreiben, erst mehrere Pulver, nach deren Un-

wirksamkeit aber frisfoho Zweige umd‘ Blätter von Sabina. gegeben, um

davon Tee zu trinken").. Auch hiernach scheint kein Abort eingetreten

zu sein, wenigstens ist über den.Fall im Original nichts weiter mitgeteilt.

5. Eine 21 jährige schwangere Megd hatte angeblich wiederholt behuis

der Fruchtabtreibung Sabina. bekommen. Am 6. oder 7. N0vember war

Wieder ein Dekokt aus einer größeren Menge Sabina.blätter m Bier*durch

ha.]bstündiges Kochen bereitet warden, wovon alle zwei Stunden eine

Kaffeeta.35e voll getrunken werden sollte. Ob letzteres wirklich geschah, „

konnte nicht ermittelt werden. Am 10. November wer die Magd noch

vollkommen gesund den. Tag über, gegen Abend. aber klagte sie über

Kopfschmerz und. „Tollsein", wär‘eehr'i1firi1hig'und wurde nach 7 Uhr

abends tot im Bette gefunden. Auestoßung des Fötus trat nicht

ein. Bei der Sektion fand man im Uterus ein ach‘umonatiges Kind 4).

6. Ein Mädchen erkrankte des Morgens und. starb schon an demselben

Nachmittag. Bei der Sektion fand sich, daß sie im 3. oder 4. Monat

schwanger war. Die Schleimhaut ‚des Mundem des Schlundes und. der

Speiseröhre war grün gefärbt, die dee Magene sehr rot. Von mineralischen

Giften ' wer keine Spur vorhanden. Wahrscheinlioh hatte die Verstorbene

den Saft oder ein Dekokt von frischem Sebinakraut genommen, um <iie

Frucht abzutreiben. Wenigstens waren kürzlich Äste von dem im Garten

der Eltern wachsenden Baume ebgepflüekt °).

7. Ein Mädchen wurde von heftigen, kolika.rtigen Schmerzen, Erbrechen,

Pressen, I-Iarnbeächwerden und. Fieber befallen. Nach einigen Tagen starb

sie. Bei der Sektion fand sich ein grünliches Pulver im Magen, das sich

als Sabina erwies. Der Magen war an der unteren Kurva.tur perfoniert.

1) Fodéré, Traité de médecine légale 1813, T. II, p. 431. _

2) Mas chka„ —Samml( geriehtsärztl. Gutachten, 3. F., 1867, p. 236.

3) Sander, Zeitschr.f. prakt. Med. Hannover. Bd. III, 1866, p. 845.

‘) v. Feld, Deuüsbhe Zeitschrift für Staatserzneikunde, N. F., Bd. XXIV,

2, 1866, 3.420. f ' . _ «

‘) Ortma.nn‚ Zeiißohf.f.d.ges.hlled„ Bd.25‚ 1844, S. 408.

Le'win, chhtabtreibung durchGifte usw. 4.Aufl. 25
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8. Eine Schwangere hatte Sabina. zur Abtreibung eingenommen und
danach Trismus und. Tetanus bekommen, in denen sie schnell zugrunde

ging. Die Frucht wurde bei der Sektion in der Gebärmutter
gefunden 1). ‘

9. In einem Falle, in welchem d_ie Schwangerschaft bekannt war, wurde
Ole um Sabina.e ohne Nachteil lange Zeit hindurch dargereioht °).

10. In einem anderen Falle nahm eine im 3. Monat Schwangere mehrere
Tage hintereinander 10—40 Tropren „ESsence de Sabine“. Es entstanden
Leibschmerzen und. Breclmeigung, die ohne weitere Folgen vorübergingen 3).

11. Eine Frau nahm in zwei Malen etwa. 9 g Sabinaöl und Extr.

Secalis cornuti zur Abtreibung. Es entstanden Magen- und Darm-
schmerzen. Der Leib war aufgetrieben. Dazu kamen Durst, Kollern.

_klammige Haut, Erbrechen. Abort trat nicht ein, aber allmähliche
Besserung des Krankheitszustandes 4).

Den einund_zwanzig Fällen, bei denen Sabina Abort hervorrief,

stehen also elf gegenüber, bei denen diese Wirkung nicht eintrat. In

vier von diesen elf Fällen erlag die Mutter der Vergiftung.

Juniperus communis L.

Eine Schwangere nahm 20 Tage hindurch täglich 100 Tropfen

Wachholderöl, ohne daß dadurch der normale Verlauf der Schwan-

gerschaft gestört wurde“).

Juniperus virginiana L.

Wo in Europa Juniperus Sabina. nicht erhältlich .ist‚ dawird
wohl, wie z. B. in Österreich“), gelegentlich Juniper'us Virgini-
ana zu Abtreibungszwecken gebraucht.

Am häufigsten fand für dieaen Zweck bisher das Öl der Pflanze,
das rote Zedernöl, Verwendung. Die Literatur weist mehrere
solcher Fälle auf, von denen einige tödlich verliefen, andere, ohne

1) 'l‘idy‚ bei Hofmann, 1. c., 8.248. .
. 2) Dewees, Treatise on the diseaaes of females, übers. von Moser, 1837,

p. 208.

3) Tardieu, Anna1. d’hyg. publique, 2. Ber., T.V, 1856, p. 132.
4) Brown Sim, Glasgow Med. Journ. 1875, 19.516.
‘) Sommer, Ephemerid. Dec. 2, Ann. 3, 0103. CVI: „centum gutbü5

olei destillati juniperi per viginti dies omni mans“.
°) Kronfeld, Wiener med. Wochenschr. 1889, S. 1699. .
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daß Genaueres über dieselben mitgeteilt worden ist, wahrscheinlich

von Erfolg begleitet waren1). Die Symptome bestanden bei schweren

Vergiftungen in allgemeinen Krämpfen von toüsehem Charakter, bei

starren Augen, festgeschlossenem Mund, aufgelaufenem, lividem -Ge-

sicht, Erbrechen, Erstickungsbeschwerden und mühsamem Atmen:

Später kamen Koma, Röcheln und ein eigentümliohes Atmen, wobei

die Brust beim Einatmen sich ohne Erfolg hob und beim Ausatmen

wenig zusammensank. „ _

1. Eine Frau, die sich für schwangerhielt.tra.nk, um Abort herbeizu—

führen, 15 g rotes Zedernöl und erln‘a.nkte unter Erbrechen, Konvulsionen

und. Bewußtlosigkeit, wurde aber wiederhergestellt‚ ohne abortiert ‚zu

haben 2).

2. Eine 23jährige, im 3. Monat schwangere Frau nahm 15 g Zedernöl.

Sie bekam danach Schwindel, Sensibilitätsstörungen, Kom*ulsionen und wurde

bewußtloa. Die Atmung war sätartcbrös‚ :uml.galliges Erbrechen shellta sich

ein. »Der Puls war beschleunigt und. sehr schwach. Es tr_a.t ‚zwar ‚ein

dunkelfarbiger Ausfluß aus der Velgina. auf, der bis zum Ende

der Schwangerschaft andauerte, doch erfolgte kein ' Abort, ‘ sie gebar

vielmehr zur normalen Zeit 'ein ausgewachsenas, allerdings nicht gesund

aussehendes Kind 8).

Terpentinöl. . '

Terpentin scheint schon im Altertum a.ls Abortivmittel benutzt

worden zu sein, wenigstens findet sich eine diesbezügliche Bemerkung

bei Soranus von Ephesus.

. Das 01 Wird hier und da. dem gleichen Zwaclge dienstbar gemacht

und angesichts der Tatsache, daß dasselbe aine stark entzündung3a

err6g0nd6‚ die Körpe_rgewebe leicht durchdringende, also auch leicht an

den Fötus gelangende, und. außmdem in größeren Mengen stark nar-

kotisoh wirkende Substanz damstellt, ist die Möglichkeit eines Erfolges

zuzugeben.

In eincam Falle hatte ein Mädchen im 8. Monat abortiert. In ihrem

Besitz fand mu noch 60 g Terpentinöl‘).

1) v. Hasselt, Handbuch der G1ftlehre, übers. von Henkel, I, S. 407.

— Med. and. surg. Rep. of the Boston City Hospital, 2. Sen, 1877, II, p. 270.

— Canada. med. Record 1876‚IV‚11.248. -— Boston med. and ßurg. Journ.

1849, XL, p.469‚ 1851, XLIV, p. 836.

2) Holley, Detroit Review of Med., XI, Vol. 1876, p. 478.

») Brown, Medical News, Vol. LXJTII,1898‚ p. 15.

‘) Beck, Zeiüscfhr f. Staatsarzneilmnde, 20. Erg.-Heft‚ S. 276.

‘ 25*
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In Amerika. ist das 01 als Abortivum beliebt. So Wird mitgeteilt,

daß sich eine Frau, durch zwei Teelöffel ‚voll desselben stets und

wiederholt die Frucht abgetrieben habel).

Da. Terpentinöl auch von der Haut aus in die Säitebahnen

übergeht, so ist es verständlich, daß auf diesem Wege auch einmal

der Abort eingeleitet werden kann. Auf den Rat einer I-Iebamriae

band ein im dritten Monat schwangeres Mädchen ein mit dem Öl

getränktes Tuch auf die Magengegend, nachdem sie starken Kaifee

getrunken hatte. Sie wiederholte dies noch zweimal mit Zwischen-

räumen von einigen Tagen. Es kam zu Bluturigen, die für men—

struelle gehalten wurden. Nach längerer Zeit setzten aber so starke

Unt911e1bsschmerzen ein, daß sie zu Bett gehen mußte, die Blutung

wurde stärker und es ging ein etwa. 12 cm langer Fötus ab2).

Bernsteinöl.

‚Bernsteinö1 17vürd'e schon von_ Riverius”) als Mittel bei schvv1'erigén.

Geburten empfohlen.

Ein Eßlöffel Bernsteinöl (01. succini), in selbstmörderischer Absicht

genommen, veranlaßte Bauchschmerzen, Erbrechen, Kopfschmerzen, Schlaf-

losigkeit‚ hohe Temperatursteigerung, Prostmtion, später Durchfall _ und

typhöse Erscheinungen, und am 13. Tage einen Zwillingsabort. Beide

Früchte waren in ziemlich hochgradigem Fäulniszustande.

Bernsteinöl soll in Ostpreußen in manchen Gegenden so bekannt

sein als sicheres Abortivum, daß jeder Käufer oder Käuferin von OL

succini in größerer .Quantität in den Verdacht kommt, kriminellen-

Abort veranlassen zu wollen4).

Colchicum autumnale L.

Bei einem Abortus im 8. Monat wandte man 1-IerbstzeitloßG- .

Samen zu 0,6 g in zwei Doeen mit Erfolg zur Austreibung des

Mutterkuchens an und empfahl es daher als Surrogat des Secale

cornutum").
\ .

Ä 1) Kendall, New York Med. Record1892, s. 572.__
2) Hedrén, 1. c.

3) Riverius, 1. c., S. 841,
“) Seidel,Vierteljahrsschr.f.ger.Med.,N.F.,13c1.43‚1885‚ S. 265.

5)1\l[et.ta„Neue Zeitschr.,f. Geburtsk.‚ Bd.23‚1847‚ S.154
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Aloe.

Die Aloe, der die Fähigkeit zukommt, sekundär' Ent2ündung der

Beekenorgane zu machen, auch evtl. eine hämorrhagische Nephritis

zu erzeugen, kann in drastischen Mengen (0,5—7—1 g) 14 Tage und

länger gebraucht, in den ersten Monaten der Schwangerschaft durch

Blutungen in die -Eihäute den Fötus schädigen ‚und evtl. Abtreibung

desselben veranlassen. '

Schon frühzeitig ist diese Wirkung der Dmstica erkannt und dieser

Erkenntnis mehrfach Ausdrqu gegeben wor'clem: ‘ '

„Nocent enim gravidis vomit'oria et purganiaia quorum frequens

usus uterum per consensus leges‚illi et ‘r‘eliquis imi ventris visceribus

intercedeutes convellere, foetumque infirmare potest‘“).

Die erste Anwenäung der Aloe ‚geht weit in das Altertum zurück,

denn schon Galen tut ihrer als Abortivum Erwähhung%).

Gegen Ende des 17. Jahrhunderts scheint sie vielfach als ;Abortivum

verordnet worden zu seinv „Remisoui: aloäs Socoi;erinae aliquot graue

pulveri ad partum ex borace, croco, cinnaba.ri sabive, oleo einnemdmi,

succino, cum felicissimo et praesentaneo successu per aliquot annos“8).

Und später wurde von dem Mittel gesagt: „Aperit aloe om Vena;

rum ani et vulvae“. '

Um die Wendedes 19. Jahrhunderts wurden in Hannover von den

sohwange'ren Weibern neben anderem Aloepillen für die Abtreibung

benutzt. Auch ein „saures Aloe-Elixir, das E1ixir proprietatis

Paracelsi“ kam zur Verwendung.

Abort durch aloetischen Branntwein wurde vielfach mit Er-

folg herbeigeführt, so daß die Königsberger medizinische Fakultät,

die einen solchen Fall zu' begutachten hatte, gegen Ende' des vorigen

Jahrhunderts vorschlug, den Verkauf des Aloe-anntweins zu unter-

sagen. .

Bei dem Volke ist die Aloe als Abortivum beliebt und wird oft

allein oder in jener Mischung mit gepulverter Zimtrinde (4 :1) ge-

nommen, die als Hiera piera (Holy bitter) bekannt ist. Daß durch

den übermäßigen Gebrauch dieses Mittels zur'Hervormfung des Aborts

schwere Vergiftung veranlaßt werden kann, geht aus einem Tddesfall

hervor, der im Jahre 1887 den Verabreicher vor die Assisen brachte.

1) Hebenstreit,’ Anthropologie. forenéis. Lips. 1753, p. 15. —- Discursus

med. de abortu et media. a.bortiv. ab Anonyme, p. 36. '

2) Galenuste rémed. parabilib.‚ (3.11, 09.11.26.

8) Wedel, Miscell. oun'os. Dec. II, Ann. 4, 1686, p.225.
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Nicht unwichtig ist es darauf hinzuweisen, daß auch die bei uns
in Töpfen gezogene Aloe einen Saft liefert, der wie deals pharma—
zeutische Präparat wirken kann.

Der Tierversuch "lehrte bei direkter Beobachtung, daß eine wässe—
rige Lösung von 1,0 g Extr. Aloes in die Vena jugularis ext. von
Kaninchen eingesmitzt, nach etwa 10—15 Minuten die Darmperistaltik
mächtig anregte, ‚ und daß 8—5 Minuten später die ersten ringför—
migen, langsam fortkriechenden Einschnürungen an den Hörnern
des Uterus auftraten. Dieselben wiederholten sich in Zwischenräumen
von 1—8 Minuten und. dauerten im ganzen 30—45 Minuten an. Nie«
aber gingen jene Strikturen Vin wirkliche peristaltische Windmgen
oder gar tetanische Kontraktionen über.

1. Ein Mädchen hatte zur Herbeiführung von Abort eine Mischung von
frisch ausgepreßtem Aloesaft (etwa. 50 g) der bei uns in Töpfen.
kultivierth Aloepflanze zu gleichen Teilen mit Bramtwein in drei

Dosen in 24 Stunden genommen. Es trat Abort ein. Ein Fall auf
den Leib vor dem Abort soll zu diesem beigetragen haben 1). Eine—
solche A1ma.hme ist überflüssig.

2. Ein Mann hat einen Arzt, seiner Frau, bei der seit länger als drei
Monaten die Regel ausgebh'eben war, etwas zur Wiederherstellung der
letzteren zu verschreiben. Nachdem der Mann versichert hatte, daß seine
Frau nicht schwanger sei, verordnete der Arzt, ohne die Frau gesehen
zu haben, derselben eine Arznei, deren Hauptbestandteil Aloe war.
Nach 8—10 Tagen erfolgte Abort eines mindestens drei Monate alten
Föhus‘).

3. Einer Frau wurde wegen Obstipation eine Mixtur mit Aloe ver-
schrieben. Am folgenden Morgen erfolgte Abort. Das Ei entsprach
der 5.—-6. Schwangerschaftsiwocheß).

4. Eine Magd hatte zur Abtreibung der Leibesfrucht, nachdem Aderläsfle
an den Füßen erfblglos geblieben waren, wiederholt eine „Esßenz“ genommen,
die wesentlich Aloe enthielt. Nachdem sie dies etwa. drei Wochen £ortgesetfifi
hatte und. dadurch in ihrem Allgemeinbefinden gestört worden war, traten
heftige Unterleibsschmerzen ein. Dies hinderte sie nicht, von neuem daßMittel zu nehmen. Aber schon nach etwa vier weiteren Tagen erfolgte dia
Ausstoßung eines siebenmonatigen toten Fötus 4).

1) Barts ch, Zeitschr. f. Staatsa'rzneik. 1844, Bd.48, S. 203.
2) New York Med. Record, Vol. XI, 1876, p. 276.
8) Heitzmann, Wiener med. Wochenschr. 1896, Nr.6‚ S. 222.
“) Hedrén, 1.\c.
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5. Eine 19jä.hrige Witwe klagte über Übelbefinden. Nach zwei Tagen

bekam sie Blutbreohen sowie Blutungen aus der. Scheide und starb. In

ihrem Bette wurde ein viermonatiger Fötus gefunden. Die“ Todesursache

war Verblutung nach Abort. In den Leichenteilen fanä man Aloe.

Auch trotz wiederholten Einnehmens großer Mengen Aloe, die

schwere ‚Unterleibsschmerzen und Durchfä.lle hervorriefen, blieb in

anderen Fällen der erhoffte Erfolg aus. '

Die Aloe Wird auch mitellerlei anderen Stoffen zusammen

eingenommen, z. B. mit Myrrha und, Kampfen Ein mehitägiger

Gebrauch dieses Gemisches veranlaßte bei einer 28jährigen Dienst-

magd den Abgang eines toten siebenmonatigen Fötusl).

Ein anderes Gemisch von Aloe, Asa foetida_und Castoreum,

in Kognak blieb, obschon‘ Gesundheitsstörungen eihgetreten waren

erfolglosl). ‘ '

Crocus sativus L.

Der Ruf des Safrans als Abortivum stammt schon aus dem

frühen Mittelalter und.‘ hat sich noch bis in 4£1ie Gegenwart in

Europa erhalten. Der arabische Arzt Bha.zes (gestorben 928) erwähnt

einen derartigen Fall: Eine Frau lag mehrere Tage in Geburtsnöten.

Sie bekam 8 g Safran, worauf sie plötzlich gebar, aber bald

darauf starb| '

Auch nach Honain (gestorben 870) soll Safran die Geburt sehr

erleichtern. Riverius sagt vom Krokus: „Menses etiam ratentos,

foetum et secundinas potenter educit ..... in magna, quantitate

sumptus mortem inferre valet“, und Valentin"): „Ein Quart vom

besten Wein, Safran für zwei Kreuzer, Muskatblüte für zwei Kreuzer,

drei Lorbeerblätter, Rosmarin drei Hände voll, bis zu einem Glas voll

eingekocht, des abends beim Schlafengehen einzunehmen und den

Schweiß wohl abzuwarten —— soll schon mancher ehrlichen Jungfcr

geholfen haben“.

Nach Richard ist Kfokus ein energisches Mittel. Wird die Gabe

auf 1,2 oder auf 2 g gesteigert, so treten Übelbefinden in der Regio

epigastrica und Ekel ein, auf welche Erbrechen und Stuhlentleerungen

folgen. “Bald darauf wird die Zirkulation beschleunigt. Manchmal

kommen Blutungen zum Vorschein, und nicht selten veranlaßt diese

Substanz den Eintritt der Meristruation, und in einzelnen Fällen

Blutflüsse der Gebärmutter”).

1) Hedrén, 1. c.

”) Valentin, Nov., p.309, zit. bei Metzger, Gerichtl. Arzneiwissensch.

1793, 5267.

3)-A. Richard, Enoyclop. d. med. Wissenschait III, 8.261.



392 Mitteilungen über versuchte und. vollzogene Abtreibungen durch Gifte.

In drei bekannt gewordenen Fällen wurde Krokus zur Fruchtab-
treibung, wie es scheint ohne Erfolg, benutzt. Große Dosen der guten
Droge sollefi durch Erregung eines Kongestionszustandes im Uterin-
system abortiv wirken, und durch Abkochen mit Bier und. Rum
soll diese Wirkung sicherer werden. ‘

1. Eine Schwangere nahm zur Abtreibung der Leibesfrucht Safran mit
Rum und Bier. Es trat aber keine Wirkung ein, weil die Dosis zu klein war 1).

2. Eine andere Schwangere erzielte trotz großer Dosen —— täglich 4 3
einige Tage lang genommen — ebenfalls keine Wirkung *).

T 3. Eine im {).—6. Monat schwangere Dienstmagd erkrankte unter Be—
nommensein, Nasenbluten und Erbrechen. Sie hatte wahrscheinlich in der
vorherigen Nacht Safran genommen, da. sich eine mit; Spiritus und. Crocus
gefüllte Flasche bei ihr vorfand. Sie starb am folgenden Tage.

So ganz harmlos, wie es oft darzustellen versucht wurde, ist ein
guter Safran also doch nicht, auch trotz der negativen Tierversuche
von Orfila und. ATexander.

Diese meine Anschauung hat in neuerer Zeit eine weite praktische
Bestätigung erfahren. So wurde z. B. ein 26jähriges Mädchen in der
Nacht von heftigen Koliken mit Erbrechen und Diarrhoe befallen,
denen bald Konvulsionen und Delirium und schließlich Koma folgten.
Es war völlig bewußtlos, als es in das Krankenhaué gebracht wurde,
wo es nach einigen Stunden starb. Die Nieren wiesen Zeichen von
Kongestion und frischer Entzündung auf, und in der Blase fand sich
blutiger Harn. Der Uterus war virginal und die Ovarien fanden Sich
in voller menstrueller Tätigkeit. Im Verdauungskanal stellte man
einen fast ausschließlich aus Safran gebildeten Brei fest.

In Schweden, wo Krokus ziemlich häufig angewandt wird., kamen
unter anderen die folgenden Fälle vor“):

1. Eine im 2.Monn.t schwangere Dienstmagd. hatte, um Abort hervor-
zurufen, Safran in Kirschwein genommen. Sie wurde davon unwohl, 50
daß sie am folgenden Tag zeitweilig das Bett hüten mußte. Sie nahm
dann nOch mehrmals von dem Mittel, im ganzen etwa. 2 g. Es trat
danach heftiger Blutabgang aus der Scheide ein. In dem Blute wurden
wie die Magd sich ausdrückte, eine ;‚Andeutung von einem Fötus“ wahr-
genommen.

1) Dorian, Vierteljahrsschr.f.ger.Med., Bd. 13, 1858, SHF2.
2) Thomsen, Vierteljahrsschr. f. ger.Med.‚ N. F., I, 1864, S. 315.
3) Hedré-n, Vierteljahrsschr.f.ger.Med., 3. F., Bd.. XXIX, Suppl.-H.‘
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2. Ein im 8. Monat sahwangwes 22 jähriges Mädchen? nahm einen

starken Kaffeea‚ufguß mit Safmn ohne Erfolg.„ Nach 13Ta;gen bekam

sie Unterleibssohmerzen, die am nächsten Tag wuchsen, sie aber nicht

an einem Tanzvergnügen hinderten. Nach einem weiteren im Bett ver-

brachten Tag trat abends Abort ein.

3. Ein 23jähriges Mädchen nahm 1„5,g‚Safiran„ Tags darauf klagte sie

über Kopfweh und Brustschmerzen, In der nächstfolgenden Nacht wurde

sie von großem Durst geq_uält. Es trat unter heftiger Blutung Abort eines

siebenmonatigen toten Fötué ein. Am, nächsten Morgen starb das Mädchen

selbst. Im Magen befanden sich, wie die Ssktiofi erwies, große Mengen von

schwarzem Pfeffer. ' ‘ ‘ ‘

In zwei andaren Fällen war ein Erfolg ausgeblieben.

Ich nehme an, daß in den berichteten neueren Fällen Wirklich

Safran gebraucht worden ist. Immerhin ist in Betracht zu ziehen,

was ich in bezug auf Dinitrokresol als ‘Safransurrogat angei'ührt

habe. ' ‘ *

Auch Tierversuche bestätigten jetzt die von mir vorausgesetzte

Wirksamkeit des Krokus. Am isolierten Uterus erwies sich ein Fluid-

extrakt daraus als ein gutes Erregungs;nittefl)„ Er wird zu rhyth-

mischer Tätigkeit wiederbelebt. ‘

Fiir die Giftwirkungen des Safrans kommt in erster Reihe das in

ihm enthaltene Öl, ein Terpen, in Frage,fil)ie eVentuelle toxische Rolle

des im Safran enthaltenen Safranbitters oder Pikrokroz.ins

ist noch nicht festgestellt worden. Durch Erwärmen desselben in

Wässeriger Lösung soll Safranterpen un.d Krokose entstehen.

Der Farbstoff, das Karotin, geht in die Körperflüssigkeiten und.

die Gewebe über und färbt sie gelb. Hunde, die Safran gefressen

hatten, warfen gelbgefärbte Junge unc1 nach alten Berichten sollen

auch Frauen nach langem Safrangebrauch gelbgefärbte Kinder geboren

haben. Eine Frau, die täglich davon 1 g längere Zeit genommen

hatte, wurde gelb. Schon Paracelsus, der vom Crocus sagt, daß er

„treibet gewaltig der Frauen Zeit und befördert heftig die Geburt und

Nachgeburt“ gibt auch an, daß „von etlichen observiret worden, daß

wenn man denselben denen Frauen in difficil_i partu gegeben, das

Kind damit gefärbet gewesen“. Solche Gelbfärbungen, von Menschen

durch Pflanzenmaterial kommen auch sonst wohl vor. So steht es

fest, daß'Kinder, welche die Früchte von Gustavia speoiossx essen,

für 24—48 Stundex_1 gelb werden.

1) Redemann, Exper. Untersuchungen über deh "Angriffspunkt der Wir—

kung einiger Volksabortiva 1918, '
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Neuerdinés wird berichtet, daß eine Dienstmagd,> die 1 g Safmm
zur Abtreibung genommen hatte, davon Übelkeit, Blutung aus der
Vagina. und eine gelbe Gesichtsfarbe bekommen, aber nicht ahor—
tiert habe1).

Pfeifer.

Ein Mann hatte zu anderen Fruchtabtreibungsversuchen noch den
hinzugefügt, daß er zwei „Knoblauchzehen“ nahm, an der Stelle, wo
der Keim herauswächst, Pfeffer hineintat und seiner Geliebten tief in
die Scheide bis zum Uterus hineinsteckte, ebenso eine dritte „Zehe“ in
den Mastdarm, mit dem Auftrage, diese Körper einen halben Tag lang
an ihrem Orte zu belassen, was die Betreffende jedoch nicht tat. Viel-
mehr zog sie schon nach etwa einer Stunde den präparierten Knoblauch
sowohl aus den Genitalien als auch aus dem After heraus, da derselbe
ihr starkes Brennen verursachte. '

Dieser Fall erinnert an die aus verschiedenen reizenden Substanzen
hergestellten Pessarien, deren sich bereits die griechischen, römischen
und arabischen Ärzte zur Einleitung des Abortes bedienten. Übrigens
führt schon Dioscorides den Pfeffer als Abortivum an. In dem vor—
stehend angeführten dritten Fall von Krokusvergiftung waren auch
große Mengen von Pfeffer eingeführt worden.

Humulus Lupulus L.

Hopfen ist ein, bes_ohders in Hopfengegenden, zur Abtreibung der:
Frucht viel benutztes Volksmitte].

Ein 17jä.hriges angeklagtes Mädchen erklärte, daß sie sich vor sechs
Wochen ihre drei bis vier Monate alte Leibesfrucht dureh reichliehes
Trinken von starken Hopfenaufgüssen abgetrieben hätte. Da es unwahr-

scheinlich erschien, daß nach eintägigem Gebrauch eines Aufgusses aus
etwa 60 g Hopfen schon in der nächsten Nacht sieh der Abort eingestellt
haben sollte, und auch sonst Zweifel auftauchten, ob die Person überhaupt
schwanger gewesen war, so erfolgte Freisprechung”).

Asarum europaeum L.

Die I—Iaselwurz, eine Aristolochiacee, die in schattigen Laubwäldern
Europas, Sibiriens und des Kaukasus vorkommt, war im Altertum und
Mittelalter ein beliebtes Abortivum. Die Alten schrieben ihr eine emme-
nagogische Wirkung zu. Oribasius (gestorben 408) sagt von ihr:

1) Hedrén, Vierteljafireschr.f. ger.Med., 8. F., Bd.. XXIX., Suppl.-H.
”) Wald, Gerichtl. Med. II, 1858, S. 157.
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„urinem et menstura. provoeat“1), und die Äbtissin Hildegard (ge-

storben 1180): „si praegnens mu]ier ea.m eomederit, aut morietur, auf;

infa.ntem cum perieulo corporis s‘ui ebortire’o“). Auch nach Hiero-

nymus Bock 8) soll sie den Fötus austreiben.

Noch gegenwärtig Wird die Heselwurz stellenweise zur Frucht-

a.btreibung benutzt, namentlich in Tirol 4).

Zwei Fälle von Versuehter Abtreibung durch Heselwuxz sind ge—

nauer bekannt geworden. In dem einen trat zwar der Tod der

Mutter, aber nicht die Ausstoßung des Fötus) ein:

Eine 20jährige, im 4. Monat schwangere Ma.gd erkrankte unter Dyspnoe,

Schwellung des Gesiehteg, Ödem der Unterschenkel, Konvulsionen und

Krämpfeu. Sie starb am folgenden Tage. Sie hatte eirigestenden, zur Ab-

treibung der Frucht eine Abkochung der Heselwurz eingenommen zu

haben. Ausstoßung des Fötua trat nicht ein.

Bei der Sektion wurde an der Gebärmutter, abgesehen von der unver-

änderten viermonetigen Frucht, nichts Abnormes gefunden. Der Tod wer

infolge akuter Nephritis eingetreten. Von Bestandteilen der_flaselwurz

‚fand sich nichts im Magen ver.

- Es wurde hier in Frage gestellt, ob das Mittel Wirklich gebraucht

werden wer, da. dasselbe wohl Brechen und Dierrhoe und desher in

größerer Dosis auch Abort, aber keinen derartigen tödlich verlaufenden

Entzündungsprozeß in den Nieren hervorrufen könne‘*).

Diese letztere Annahme ist eine durchaus i1rige. Die Pflanze enthält

ein schweres dickliehes Öl, von pfefferertig brennendem Geschmack,

aus welchem Aseron, d. i. Propenyltrimethoxybenzol, CH1808‚

gewonnen werden kann. Es wurde durch Will ermittelt, daß das

Asaron ein Oxyhydrochinonderivat ist. Dem Asemon, des z. T. als

Glycuronsäurepaarling, z. T.? unverändert dureh die Niere auSge-

schieden Wird, kommt die Reizwirkung in der Niere zu. Daher die

Nephritis und die Ödeme. Ein zweiter Bestandteil des Aserum=Öles

Methyleugenol, ist an der Ölwirkung sehr wenig beteiligt.

In dem zweiten Felle handelte es sieh um eine 21jährige, genotzüchtigtef

und gesohwängerte Person, die von einer Abtreiberin mehrmals einen Tee,

aus Asa.1um, bekommen hatte, den sie mit 1—2 Liter Wasser eufbrühen

und. bis zu einer dickliohen Extraktkonsistenz eindampfen sollte. Von dieser

1) Oriba.sius‚ De simplioium virtutibus, 1ib. V, o. 30.

2) Hildegardis, Physica, lib.I‚ 0.48.

8) Hieronymus Bock, Kr-äuterbuch 15463 S. 25. s

“) Hofmann, 1. c., S. 247

„) Maschke, Vierteljahrssohr. f. genMed.,N F II‚1865‚S.54.
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Masse, der noch etwas Natriumsulfat hinzugefügt wurde, trank sie in zwei
Tagen mehrere Tassen. Danach fühlte sie sichechwa.ch und. bekam Brech-

durchfall. Dies glich sich wieder aus. Seit dem Einnehmen fühlte sie keine
Kindsbewegungen mehr und nach einem Tag gebar sie ein totes Kind1).

Die Reizwirkungen, die das Asaron in den Eingeweiden hervorruft,
ist fiir die Abortivwirkung wohl das Entscheidende. Es ist aber

nebenher nicht unwahrscheinlich, daß neben den Folgen einer solchen,

evtl. in der Gestalt einer Plazentampoplexie, dem Stoffe auch noch

unangenehme Nebenwirkungen am Fötus zukommen.

Polygonum hydropiperoides Pursh.

Der Wasserpfeifer kann Abort erzeugen 2). Er wurde als das
beste Mittel gegen Amenorrhoe gerühmt. An trächtigen Katzen und
Kaninchen wurde seine schnell .Abort herbeiführende Wirkung fest-
gestellt. Große Dosen veranlassen vom Rückenmark ausgehende,
motorische Lähmung.v

Myristiea fragrans Houtt.

Die erste Nachricht von einem Gebrauch der Mnskatnuß seitens
einer Schwangeren gibt uns Lobelius 3):- „Memini generosam Anglam
gravidam— esu 10 aut 12 nueum myristiearum ebriam delirasse.“ Aller-
dings ist es zweifelhaft, ob hier das Mittel zu abortiven Zwecken ge-
nommen wurde.

Andere Fälle, in denen die Muskatnuß , sicher ihrer angeblich
emmenagogischen und abortiven Wirkung wegen, gegessen Würde,
stammen ausschließlich aus neuerer Zeit.

]. Eine Frau hatte ein halbes Glas heißes Wasser mit etwa. ein und. ein-
halb gepulverten Nüssen getrunken. Nach zwei Stunden bekam sie heftige
Magenschmerzen, sodann einen schweren Kopf, verlor für sechs Stunden das

3Bew11ßtsein, erbrach dann und war zwölf Stunden später wiederhergestellt.

2. Da dieser Versuch zur I-Ierbeiführung des Aborts mißglüekte, nahm
eine andere Freu etwa drei Nüsse. Zwei Stunden später hatte sie heftige
Magenschmerzen und Neusea. und. nach einer weiteren Stunde verlor sie
vollkommen die Besinnung. Noch acht Stunden später war der Zustand

1) V. Sury, Münch.med(Wochenschr.1910, Nr.1, 8. 26.
3) Lewin, Toxikologie 1897, S. 363.
8) Lobelius, Stirpium historia, Observationes 1576, 3.570.
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der folgende: Puls 100, . schwaoh, Atmung langsam, Tsmpemtur 37,8,

Augen hervortretend, Pupillen etwas erweitert, Gliedmaßen kalt, Lippen

und Nägel zyanotisch, Suh1i9ßmuskeln von Blase .und Rektum schlaff‘),

3. Eine 24jährige, im 3. Monat schwangere Frau nahm zur'n Zwe ck der

Fruchtabtreibung fünf gepulverbe Muskatnüsse, jede im' Gewicht von

3,6 g, a.ufeinmal mit Zucker und Wasser. Naeh_drei Stunden zeigten sich

folgende Symptome: Puls 140. Tmnpera.tur normal,-kmzdauemde Delirien,

lautes Aufschreien, dann Stupor, darauf wieder Delirien und Klagen über

Gefühl von gewaltiger Sehv"vere, die auf ihr flasüe„ Auf den Uterus übte die

Muskatnuß keine Wirkung aus, und nach zwei Tagen war die Frau

wiederhergestellt *).

4. Um die Schwmgerschafl; ‘vbrzeifiig ‘zu unterbrechen, nahm eine Frau

fünf Muskatnüsse in warmem Wasser auf einmal. Die Dosis wurde nachher

auf 22 g erhöht. Die Frau schlief bald ein, verspürte aber, in der Nacht durch

ein Geräusch geweckt, Kopfschmerzen und Unvennögen, sich aufiecht zu

erhalten. Sie bekam auch starke Räte im Gesicht,‘war in Schweiß gebad@t

und empfand häufigen‘I-IMridtahg. Fünf -Stunäen fi‘päter Wurde das Geisioht

geschwollen_ und die Pupillen kontmhiert gefunden. Puls 130. Es bestand.

Nausea. Ein Breehmittel brachte Muskatteilc;hen zutage und schaffte leid-

1iehes Verhalten, bis Kollaps sich ‘eihstelltä. ‘ Kopfschmerzen und Gesichts—

schwellung blieben noch einng Taga‘; Abort trat nicht ein 8).

5. Der Nichterfolg wurde auch bei einer drei Monate Schwangeren

beobachtet, die drei Muskatnüsse zum Zwecke der Abtreibung nahm, ob-

schon als Symptome außer Erbrechen noch Delirien mit Halluzina-

tionen usw. eingetreten waren 4).

In zwei weiteren Fällen, in denen die Muskatnuß nur zur

Wiederherstellung der Mefistruation gebraucht wurde, ist", nicht an-

gegeben, ob es sich dabei um Schwangere gehandelt hat, doch ist

letzteres Sehr wahrscheinlich.

6. Eine Frau nahm, um die Menstruation wieder herzustellen, eine ge-

sehn.bte Mus'ka,tnuß‚ gemischt mit heißem Wasser. Nach zwei Stunde'n

stellten sich Durst, Schwindel und Abgesclrflagenheit ein, zugleich eine

unerträgliche Unruhe, so daß sie beständig im Zimmer auf- und. abgeben

mußte, indem sie sich dabei an den Möbeln festhielt. Ferner klagte sie

1) Hammond, Brit. med. Journ. 1891. -—_— Simpson, The Lanoet 19. Jan.

1895.

2) Carvell, Brit. med. Journ. June 11, 1887, p. 1317. (Toronto med. Soc.

Dec. 1886. —— Canadian Practitioner. Jan. 1887.)

3) Gillespie, Philadelphia. Med. Times 18-87; 6.Aug..

.‘) Re.é:d.ing‚fThe* Therap. Gem. 1892; 8.585-
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über ein Gefühl von Enge in der Brust, 30 daß sie ihre Kleidung lockern
mußte. Trotz eines Emetikums, starken Kaffees und. Stil voletile dauerten
die Symptome den ganzen Abend und die ganze Nacht hindurch, Um dem
gänzlich zu verschwinden 1).

7. Eine Frau verschluckte als Emmenag0gum eine geschabte Muskat-
nuß in Branntwein. Es folgten danach Schwindel, Ma.ttigkeit und. Sehstörung.
Der Puls war schwach, die Haut kalt; und klebrig, die Pupillen erweitert,
Durch geeignete Behandlung war sie bis auf ein Gefühl von Schwäche am
nächsten Morgen wiederhergestellt. Muskatnuß soll viel als Emmena-
gogum gebraucht werden”).

8. Zwei Mädchen nahmen ein Getränk aus zwei gerieben9n Muskat-
nüssen, einer Messerepitze Zimt und. einem halben Liter heißen Weines,

die eine angeblich um die ausgebliebem Menstruation vviederzubri11gen bzw.
als Diagnostikum für eine befürchtete Schwangerschaft. Die eine wurde da-
durch für zwei Tage bewußtlos, war am dritten Tage noch benommen und
erst am fünften wieder völlig klar. Die zweite war am dritten Tage
beschwerdefrei. _ Über den Zustand des Uterus erfährt maxi leider nichts.”)

Nur einmal trat nach dem Genusse einer Muskatnuß in Schnaps
ein Abort ein. Unter der Voraussetzung, daß nicht noch ein’anderes
Mittel genommen worden war, kann der Erfolg auf sie bezogen werden.
Es waren die üblichen gastrischen und zerebralen Symptome die Be—
gleiter der Vergütung“).

Die Muskatblüte (Maeis) wirkt wie die Muskatnuß. Nach Ver-
schlucken von zwei Teelöffel voll der gemahlenen Droge, angeblich
gegen Leibschmerzen, erkrankte eine Frau nach zwei Stunden mit
Übelkeit, Kopfschmerzen, Schwindel, Kälte in den G1iedern, Auf-
regung, Mydriasis. Am nächsten Tage trat schon Besserung ein.
Hier fehlen auffälligerweise die depressiven Zerebralsymp’oome.

Das toxisch hervorragendste Prinzip in der Muskatnuß ist das
ätherische Öl. Muskatnußöl und Macisöl sind chemisch bis
jetzt nicht voneinander unterscheidbar. Der wichtigste Anteil des
Öles Scheint das Myristicin zu sein. Es ist chemisch Allyl—
methoxymethylendioxybenzol. Außerdem Sind. im Öle noch
zwanzig weitere Bestandteile, darunter Seirol,’ Borneol, Cam-
phen, Eugenol.

Myristicin, Tieren subkutan beigebracht, erzeugt unter anderen
zerebmle Lähmungssymptome. und Sinken der Körperwärme Der

1) Cummings Air, Brit.med. Journ.May 28, 1887, S. 1201.
") Reeve Tyler, Brit.med. Journ. 1887. .
8) Beck, Münch.med. "Wochenschr. 1914, S. 878.
4\) Duncanson, Proceedings Royal Soe.of.Med. I, 1907/1908, 3, 13-44-
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“Tod. kommt vielleicht durch I-Ierzlä.hmung zustande. Man findet bei

den Zugrundegegengenen Blutungen in die I-Iarnkanälchen und de-

_generetive Veränderungen in der Leber1). '

Paeonia officinalis L.

Die Piingstrose wird nicht selten aleAbortivum gebraucht. In

"China findet die Paeonia. Moutan Sims zur Beiörderung des Monats-

flusses Verwendung. Das wirksame Prinzip in Pa.eonia offioinalis ist

unbekannt, in P. Moutan ist“ es ein ätherisches Öl mit dem Paeonol.

„. . . ‚„ ;H;x
Ein Mädchen, das schwanger zu sein glaubte, nahm eine Abkoohung von

den Blüten der Paeonia, worauf heftige Gas?tritis mit kaum zu stillendem

Erbrechen eintrat 2). ‘ ‘ - '

Ein 23jä.hriges Mädchen gebrauchte nach ihrer eigenen Angabe zum Zweck

‚der Herstellung der Menstruation, ohne jedoch von ihrer Schwangerschaft

eine Ahnung zu haben, mehrere'l‘age hindurch eine Abkochung der Pfingst—

rose mit Rotwein, von der sie früh und. abends ungefähr einen Seidel {roll

-tra.nk. Gleichzeitig zog sie laue Senfmehlbäder in Anwendung, von denen sie

binnen einer Woche sieben gebrauchte. Kurze Zeit danach zeigte sich ein

blutiger Abgang aus den Geschlechtsteilen und Schmerzen im Univerleibe.

Vier Tage später, nachdem der Blutabgang stärker geworden war, stand sie,

um zu Stuhl zu gehen, aus dem Bett auf, ‘worauf ein Kind aus den

Geschlechtsteilen hervors‘oürzte. .

Nach dem eingeforderten Gutachten ist es möglich, daß infolge des Ge-

'bra.uohes der Paeonia und der Fußbä.der Abort; eingetreten ist 3).

Helleborus nigef L;

Die schwarze Nieswurz wurde in früheren Zeiten und wird in

“manchen Gegenden jetzt noch vielfach als Abortivum benutzt. Im

vorigen Jahrhundert Würde versichert, daß der Gebrauch der Tinktux

aus der Wurzel der schwarzen ‘Nieswurz kaum jemals fehlsehla.ge zur

Wiederherstellüng der Menstruation“), während ander?) das Mittel für

Wenig zuverlässig resp. wirkungslos hielten, und'z. B. unter neun oder

zehn Fällen nur einen Erfolg sahen.

1) J ürss, Beiträge zur Kenntnis der Wirkungen einiger als Volksabortiva

benutzten Pflanzen, 1904.

") Thomsen, l. c., 19.325.

8) Masehka, 1. c., 4. Folge, 1873, S. 838. :

‘) Mead, Monita et praecepta. med., Gap. XVIII, seat. 1.

5) Home, Klin. Versuche, S. 438. — Gallen, Materie med. Bd. 2, p. 598.
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Im Jahre 1858 wurde in England eine Frau zu lebenslänglicher‘
Deportation Verurteilt, weil sie wiederholt mit Helleborus Abort zu
erzeügen versucht hatte.

Ein Arzt hatte einer schwangeren Frau Medikamente gegeben,
die u. a. aus Bad. Hellebor. nigri, Folia et Follic. Sennae,
Herb. Rosmarini, Bacca.e Lauri, Galanga usw. bestanden. Es

trat Abort danach ein. Nach dem Gutachten der Leipziger Fakultät

haben diese Mittel als Purgantia. und „Menses moventia“ allerdings

den Abort provoziert 1).

Pikrotoxin.

Intravenöse Injektion von Pikrotoxin (1 ccm einer '0,2 proz. LÖ-
sung) ruft bei Tieren spasmodische Uteruskontraktionen hervor. Diese
Wirkung kommt durch eine zentrale Lendenmarks-Erregung zustande.
Trächtige Tiere können durch Pikrotoxin abortieren.

Die Kokkelskörner, die Samen von Anamir'ta Cocculus‚
einer Menispermacee, sind einmal zu einem Abtreibungsversuch in
der Form eines Aufgusses verwendet worden. Hierbei kam es zu
langem Koma mit Mydriasis und epileptiformen Krämpfen. Es trat
Genesung ein?).

Bei einer anderen Schwangeren, die mit häufigem Erbrechen, Ikterus,
‚ Meteorismus, Foetor ex ore erkrankt und. nach 10 Tagen in Bewußt-

losigkeit gestorben war, fand man Kokkelskörner und bezog des—
wegen die Vergiftung mit Wahrscheinlichkeit auf diese. Irrigerweise.
Solche Symptome erzeugen die Kokkelskörner nicht. Hier lag eine
Vergiftung mit Phosphor vor, trotzdem dieser nicht nachgewiesen
war. Bei dieser Person fand sich übrigens ein fünfmonatlicher Fötus
in der Gebärmutter.

Cinnamomüm Cassia Bl.

Avicenna, und in einem späteren Jahrhundert Riverius, bei
zeichnen den Zimt als Abortivmittel. Rösralin“) sagt darüber: „Item
gestoßen zymetrören in'Wein oder zyser erbssbruge getrunken ist gut.“

4) Zittmann, Medicina forms. 1706, Centur. IV, cas.fi4.
1) Menko, Ther.Monatsh.1896‚ S.111.
2) Eucharius Rösslin, Der Swangeren Frawen und Hebammen Rosen-

garten. Wurms. 1512. Cep.V‚ p.EIV. Dort erwähnt auch Rösslin die
früher als Purgans gebrauchte Röhremmssie, Cassia. Fistula L., eine
Leguminose, als uterines Mittel: „Ité die fra.w sol namen von der rinden genalflt
aussia fistula (W01 tzerstossen) / und in eyner zyser erbsen bruge oder kycherll

bruge 0d' in wein tzértrybe / (und das trinken) so geb_urt sy schnell". . .“
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Das Zimtkassienöl wirkt_ auf Tiere ungefähr so giftig wie

Muskat'nußöl. Längere Berührung mit der menschlichen Haut er—

zeugt Prickeln und. Stechen. ‘

Eine schwangere Frau, die eine größexe Menge Zimt nehm, be-

kam, Wie ich fand, Methämoglobinämie, Hämatinämie, Albuminurie

und Cylindrurie.

Eine Abtreiberin gab einer Schwangeren Zimttropfen und später

Eihspritzungen ohne Erfolgl). Den gleichen negativen Erfolg erzielte

eine Schwangere, die von einer Abtreiberin täglich 100 Tropfen der

Zimttinktur erhalten hatte.

Kampfer.

Die älteste Beobachtung über eine abortive _Wirkung des Kamp-

fers findet sich bei Borellus*). Danach sollte eine Frau, die häufig

auf einer Kampferbüehse gesessen hatte, abortiert haben. „Mulier

quaedam cum saepe Camphoree pyxidi insedisset, abortum passe

est. Camphora enim vim miram habet, ad matricis quasi vomitum

(si ita, lioeat) excitandum.“

In späteren Zeiten sind mehrere Fälle mitgeteilt worden.

.1. Eine 36jährige, im 4. Monat Schwangere nahm, um Abort zu bewirken,

12 g Kampfer in einem Glas Brenntwein auf einmal. Es entstanden darauf

Trunkenheit, Kopfschmerz, Räte des Gesichts, Brennen im Magen, Schmerz

im Epigastrium und dann im ganzen Unterleibe, Strengurie, große Angst,

Erbrechen. Nach drei Tagen heftige Krämpfe der Extremitäten, kleiner,

fadenförmiger Puls, schwacher, langsamer Herzsclflag, kalte, unempfindliche

Haut, Ersuhwerung der Respixation, Koma, lei6hter Blutabgang aus der

Scheide. Der Muttermund. wer halb offen, sehr heiß. '

Die Kranke lebte noch drei Tage und. erlitt am Abend vor ihrem Tode

einen Abort 8).

2. In einem anderen Falle verursachte zur Abtreibung der Frucht ge-

nommener Ka,mpfer innerhalb zehn Stunden den Tod der etwa. im 6. Monat

Schwangeren, ohne Abort herbeizuführen. Im Magen fanden sich 3,3 g

Kam pfer °).

1) Mittenzweig, Allg.med. Centralztg. 1895, 3.446.

5‘) Petr. Borellus , Historia.rum et observat. med.-physicax. Cent. IV, 1676,

Cent. II, Observ. 98, p.192.

8) Journ. de Chimie méd.‚ de pharm.‚ de tpxieol. etc. T. IV, 4. S., 1860.

p. 21. .

‘) Buddeus, Blumenbachs Med. Bibliothek, Bd.. 8, Stück 4, 1705, S. 694.

Lewin,l Fruchta'btreibung durch Gifte usw. 4‚Aufl. 26
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3. Eine Frau nahm 111indestens 15 g Kampfer in Wasser suspendiert
als Abortivum. Nach zwei Stunden traten Kopfschmerzen auf. Hierauf folgten
ein starker Krampfanfall und Erbrechen. Nach 21/2 Stunden bestand tiefes
Koma. mit kräftigem Puls (120), frequenter Atmung, fahler Gesichtsfarbe
und. steolmadelkopfgroßen Pupillen. Es folgten maniakalische Anfälle ——
Umsichschlagen, Schreien‚ Singen, Lachen —- mit Depression wechselnd.
Magenschmerzen und Übelkeit hielten trotz Magenspülung drei Tage an.
Abort scheint nicht eingetreten zu sein1).

4. Eine Schwangere nahm zum Zweck der Fruchtabtreibung zwei Eß-
löffel voll mit etwas Branntwein angefeuchteten und. mit Wasser vermischten
Kampfers‚worauf sie nach kurzer Zeit ohnmächtig wurde. Es traten ferner
ein: Erbrechen, bedeutendes 0hrensausen, Eingenomrnenheit des Kopfes,
Schwindel, Brustbeklemmung, Gefühl von Völle im Magen und. zeitweises
Eingeschlafensein der Unterextremitäten. Abort erfolgte nicht ").

5. Eine 21 jährige Schwangere nahm zur Hervorrufung der Regel einen
Tee und eine Arznei. Sie erbrach den größten Teil der Flüssigkeit und verfiel
alsbald in eine Art tobsüchtigen Zustandes. Nach Wiederherstellung nahm
die Schwangerschaft ihren ungehinderten Fortgang und es wurde ein ge-
sundes Kind geboren. Die Arznei bestand aus Ka.mpfer (9 g) und Wasser
(60 g). Das Mädchen wurde angeklagt und. verurteilt.

Nach dem richtigen Gutachten der Sachverständigen kann der
Kampfer in sehr großen Dosen die schwersten Gesundheitsstörungem
die Tötung und Ausstoßung der Leibesfrucht, sowie den Tod der
Mutter bewirken. Er veranlaßt u. a. heftige Kongestionen nach den
Unterleibsorganen und dem Uterus“).

Den ersten beiden Fällen, in denen durch Kampfer Abort vor-
ursaoht wurde, stehen also vier gegenüber, in denen diese Wirkung
nicht eintrat. '

Sassafras officinale Nees.

Naeh Gebrauch eines Tees von Sassafras—I-Iolz entstand bei
zwei Frauen Abort. Das in der Pflanze enthaltene ätherische Öl bei
sitzt alé wirksames Prinzip das Safrol, das sich auch in dem Öl von
Asarum arifolium, im Sternanisöl, Muskatnußö] usw. findet.

1) Berkholz, Petersb; med. Wochenschr. 1897, S. 491. —— In einem ähn-
lich verlaufemn. Vorkommnis ließen sich auch mehrere Gramm Kampfer
aus den Leichenteilen isolieren (Zucini u. Krats cher, Wien. med. Wochen-
échrift 1905, Nr. 37).

42) P_011a‚k‚ Wiener med. Presse XV, 1874, S. 258. —— Lederer, ibid. S. 21.
3)1'iuby, Friedreichs Blätter f.ger. Med. 82, 1881, S. 310.
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Es ist der Methylenäther des m-Allylbrenzcatechins. Krämpfe rnit

darauffolgender Lähmung und Uteruskontrektionen, oder auch Koma

und Sinken von Puls und Atmung sah man danach entstehenl).

Opium und Morphin.

Die Möglichkeit, mit Opia.ten oder Morphin Schädigung oder

den Abgang des Kindes zu erzielen, ist vorhanden.

Beibringung von Morphin en trächtigen Katzen und Kaninchen

ließ diese hohe Junge werfen. .

Bei Schwangeren, die Morphin erhalten haben, wurden wieder-

holt eine Abnahme der fötalen Herzschläge, z. B. von 141 auf 119,

bezw. Arhythmie festgestellt. Es kam ferner wiederholt vor, daß die

Kinder von Frauen, die kurz vor der Niederkunft Opium bezw.

wiederholt Morphin subkutan erhalten hatten, betäubt waren oder

in Konvulsionen verfielen oder asphyktisch aussehen. Auch der töd-

liche Ausgang der Vergiftung kann erfolgen.

Der Mechanismus derselben setzt hierbei sowohl bei der Mutter

als auch bei dem Kinde ein, bei der ersteren durch starke Blutdruck-

‚senkung und Verminderung der Herz- und Atemtätigkeit, bei dem

letzteren durch direkte zerebrale Morphinwirkung und mangelhaften

Gaseustauseh.

Die folgenden Fälle stellen nur einen verschwindenden Bruchteil

der durch diese Stoffe, besonders in außereuropäischen Ländern ver-

anlaßten und bekannt gewordenen Fruchtabtreibungen dar.

1. Eine Primipera war mit einem toten Rinde niedergekommen. Sie

gab an, daß die Kindsbewegungen zu einer Zeit aufgehört hätten, in der

sie gegen eine Facialismurelgie zweimal 0,06g Morphin in je zwei Tagen

genommen hatte.

2. Eine 32jährige, im 8. Monat schwangere Frau nahm in selbstmörde-

rischer Absicht ca.. 200—240 g Opium. Es folgten die gewöhnlichen Syrn1?tome

der Opiumvergiftung: B1ässe, Hembhängen der Lider, Reaktionslosigke1t der

Pupillen, Kälte und. Unempfindlichkeit des Körpers, beengte Atmung, Perese

aller Glieder, Dysphagie, anhaltendes Erbrechen, später Kopfschmerzen, sehr

heftige und. schmerzhafte Kindesbewegungen, die sich paroxysmenweise in

Pausen von zwei Stunden wiederholten, später aber wieder nachheßen.

1) Bartlett, Miller,‘ Hill, Ther. Gez, 1886, S. 129. — A1bright, ibid.

1889, p. 66.

26*
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Am dritten Tage setzten Wehen ein, die nach zwei Stunden das Kind
zu Tage förderten. Dasselbe sah ganz sohwe.mbla‚u aus, bekam sofort heftige
Konvulsionen und starb nach zehn Minuten. Die Mutter erholte sich erst
nach einem halben Jahre vollständig 1).

3. Ein?) Frau nahm wegen Zahnsohmerzen 60 Tropfen Opiumtinktur.
Sie wurde danach wie betäubt und. gebar nach einigen Tagen ein Sieben-

monatskind, das nach etlichen Stunden an Konvulsionen starb.

4. Eine sehr empfindliche Frau, welche dia Kindsbewegungen nicht
ertragen konnte, nahm auf Rat der Hebamme einige Dosen Opium.
Die Frucht wurde danach ruhig, wurde aber nach einigen Tagen, in
der zweiten Hälfte des 9. Monats geboren und starb nach wenigen
Stunden an Konvulsionen.

5. Eine hochschwangere, an Ruhr leidende Frau bekam mehrere Klistiere
mit starken Dosen Opium. "Am folgenden ATage traten Wehen auf. Die
Frucht, die ganz schwarzbla.u war, starb bald unter Konvulsionen.

6. Eine Schwangere erhielt von einer Abtreiberin nach zwei erfolglosen
Versuchen 30g 0piumtizflctur, die sie in Glühwein in der Nacht einnahm-
Am Morgen fand man sie zyanotisch, röchelnd, bewußtlos, mit kalter Haut
und. verengteu Pupillen. Der Tod trat nach zwei Tagen ein. Der Abtreibungfl-
zweek wurde nicht erreicht. Das befruchtete Ei aus dem Beginn des
zweiten Monats_ fand sich noch in der Gebärmutterhöhle 2).

Die chronische Zufuhr von Morphin bei trächtigen Tieren
soll Abort veranlassen.

1. Ein trächtiges Kaninchen erhielt zehn Tage lang täglich zweimal je
0,05g Morphium. Es wurden danach drei tote und. noch ein sohwaoh
atmendes Kaninchen geworfen.

2. Ein trächtiges Kaninchen bekam zwölf Tage lang täglich 0,05 g M01“
phium und warf darauf fünf tote frühreife Junge. '

8. Ein trächtiges Kaninchen erhielt vom 18. März bis 24. März {751311010
0,12 g Morphium. Am 25. März wurden drei tote Kaninchen im Käfig gefunden-

4. Einer trächtigen Hündin wurden elf Tage lang täglich dreimal 0,088
Morphium injiziert. Nach vier Tagen Schrumpfung der bis dahin vollen
prominenten Brustdrüsen. Am zwölften Tage entlie£ das Tier, kehrte

aber nach drei Tagen zurück, nachdem es inzwischen mit; größth Wahr-
scheinlichkeit an einem anderen Orte geworfen hatte.

JL) Biehlef, Deutsch.Arch. f. klin.Medizin 1899,- S. 66.
3) d’0utrepont, Gemeine. deutsche Zeitschr. f. Geburtsk. I, 1827, S- 99ff-
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5. Eine träohtige Hündin erhielt 20 Tage lang täglich 0,12 g Morphium

£ubkutan. Am 21. Tage warf das Tier drei Junge. ‘

Hierdurch könnte die Vorstellung erweckt werden, als wenn der

abortive Erfolg bei längerer Morphinfütterung von Tieren ein

sicherer wäre. Dem ist nicht so, wie ich als sicher angeben kann, da

ich nur ganz vereinzelt einmal bei Kaninchen auf diese Weise Abort

erzielte.

Bei morphiumsüchtigen Frauen kann gelegentlich einmal Früh-

gebu:ct eintreten. Es ist dies jedoch nicht die Regel. Selbst bei hoch-

gradigem Morphinismus kann es zu ‚einer normalen Beendigung der

Schwangerschaft kommenl). An Neugeborenen, deren Mütter Mor-

phinistinnen waren, beobachtete' man mehrfach Symptome, die sich als

solche der Abstinenz deuten ließen, z. B. Schlaflosigkeit und Unruhe. .

Brassica. Napus L.

Der Raps-Preßkuchen kann, wenn er lange vom Vieh gefressen

wurde, vielleicht wegen eines Gehaltes an Senföl, wahrscheinlicher

weil ein Zersetzungseiweiß sich in ihm befindet, Vergiftung erzeugen.

Es entstehen Koliken, blutige Durchfälle und eventuell Abort.

Abrus precatorius L.

Die Einspritzung einiger Kubikzentimeter einer 2—8proz. Maze-

ration von J equirity in den Uterus kann durch Erregung einer

diphtheroiden Entzündung Abort veranlassen.

Physostigma. venenosm_n Balf.

Kaum ein anderer Stoff trägt seinen biologischen Eigenschaften

nach so die Bedingungen für das Erzeugen von Abort in sich wie

das Physostigmin, das eine Erregung der quergestreiften und

glatten Muskeln stärksten Grades zu veranlassen, also auch den

Uterus in Bewegung zu setzen vermag. Kämen dem Alkaloid nicht

noch anderweitige Git‘twirkungen zu, und Wäre es nicht auch oft mit

dem krampferzeugenden Kalabai‘in verunreinigt, so würden Ver-

suche mit, demselben zur Einleitung der künstlichen Frühgeburt wohl

günstige Resultate liefern. Tierversuche geben meistens solche.

1) Fürst, Wien. klin. Wochenschr. 1889, 11, 5.191, 220.
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1. Injektion von 0,025 g Calaba.rextrakt in die Drosselvene ruft bei
Kaninchen Utertiskontraktionen hervor, jedoch viel langsamer (selbst in '
stärkeren Gaben) als die meisten Uterusgifte. Die Wirkung beruht auf
Beeinflussung des Zentrums im Lendenmark.

2. Nach Injektion von 0,1 g Eserin bei einer tragenden Stute stellten
sich sofort heftiges Pressen und. Symptome von Blasenreizung ein, worauf
nach etwa, einer Stunde ein Fötus mit Eihäuten abging1).

3. Zwei trächtigen, an Kolik erkrankten Stuten waren je 0,1 g Physo- .
sbigmin injiziert worden. Bei beiden trat Abort ein, bei der ersten am
zweiten, bei der zweiten am dritten Tage.

4. Bei einer gesunden trächtigen Hündin, der versuchsweise 0,005 g
Physostigmin eingespritzt worden waren, erfolgte nach fünf Stunden
Abort 2).

Daß auch Fehlerfolge vorkommen können, beweist, daß man
.bei trächtigen Stuten Dosen von’0,1 g Physostigmin verabfolgte,

ohne daß danach Abort eintrat 3).

Linum usitatissimum L.

Eine Frau kostete ihrem Menue zu Gefallen einige Tropfen Leinöl:
„& quo, Suborto fragore in abdomine, excretoque per muliebria cruore
coagulato, se infelicissime abortum passam, experta est“). Es Wurde
der Ekel als Ursache des Abortes angenommen$). Es ist indessen nicht
unmöglich, daß in diesem Falle jenes Prinzip in dem Öle vorhanden
war, das sich im Leinsamenmehl findet und. bei Tieren häufig
schwere Vergiftung erzeugte.

Das Wasser, worin Flachs längere Zeit mazeriert hat, ist giftig,
Nach Aufnahme von Wasser aus Flachsrösten abortierten Tiere.
Vielleicht ist hieran eine" der Bacheriosis des Hanfstengels ähnliche
Ursache beteiligt“). '

1) Möbius, Bericht über das Veterinärwesen im Königr. Sachsen 1890;
S. 82.

2) Hörner, Wochenschr. f. Tierheilk. u. Viehzucht 1891, Nr. 31.
3) Schwarzmaier, Wechenschr. f._Tierheilk. u. Viehzucht 1896, 5.209»
4) Hagedorn, Act. N. Our. Acad. Leop. A. III, 0105. 216.
5) Plouequet, Abhandl. über d. gewalts. Todesartem Tüb., s. &. S.19L
") Zu den bereits bekannten zwei Krankheiten des Hanfes, welche durch

Sclerotinia Kaufmannii Tich. und Dendrophoma Marconii am
Hanfstengel verursacht werden, gesellte sich neuerdings der aerobe Hanf—
bazillus.
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Ruta grmfeolens L.

Zu denjenigen Pflanzen, welche seit den ältesten Zeiten als Abortiva.

im Gebrauch sind, gehört, -wie schon aus der historischen Besprechung

hervorgeht, auch die Raute (miyowov). Plinius sagt von ihr:

„Praecavendum est gravidis abstineant hoc cibo, necari em'm

parfius invenio“,

sowie an einer anderen Stelle:

„Secundas, etiam emoaätuos partus, ut I—Iippoerati videtur, ex Vino

dulci nigro pota“1) _

und Dioskorides: „Partus in utero extinguit“z). Von späteren

Schriftstellern erwähnen u. a. Soranus, Paulus von Aegina,

Avicenna und Riverius die abortive Wirkung der Raute. Der

alte Ausspruch hat beim Volke immer noch Geltung behalten:

„Fertur quod si _praegnans mulier ex rutae . succo bibat,

abortiat._ Et si indies quindecim folia assumat, idem facit“.

Gegenwärtig werden von dieser Pflanze vorzüglich die frischen

Blätter oder der Saft resp. ein Dekokt der frischen Pflanze, namentlich

in Frankreich, noch viel als Abortivmittel benutzt.

Der Saft von 60—120 g Rautenblättern oder ein Dekokt von

90—120 g der Blätter wirken stets als Gift und meist bei Wieder-

holung der Dosen auch abortiv.

Das wirksame Prinzip der Pflanze ist das ätherische Rautenöl

mit dem Methylnonylketon. In den Blättern findet Sich außer-

dem noch das Glycosid Rubin.

In größeren Dosen erzeugt das Rautenöl heftige Gastroé'nteritis,

Kongestionen und Blutungen des Uterus. Uteruskontmktionen er-

scheinen meist vor dem Ende des zweiten Tages nach dem Einnehmen,

Die Vermutung wurde ausgesprochen, aber nicht gestützt, daß die

abortive Kraft der Raute in einem umgekehrten Verhältnis zu der

Entzündung des Magen—Darmkanals stehe.

Der Tod tritt ein durch Gastroänteritis, Metritis, Gebärmutter-

b1utung und Hemmung der Herztätigkeit.

JL) Plinius, Hist. nat. I, XX, c. 13. —- Schon bei Hippokrates (Edit.

Littré, Tom. VIII, p. 184 und 220) wird ein aus der Wurzel bereitetes

Getränk als Abortivmittel bezeichnet. ‚

’)Dioscorides, 00mm. ab Egnatio Veneto, Venetiis 1516, Caput

CCCGLXXVII.
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1. Ein im 4.—-5. Monat sohwangeres Mädchenhahm mehrere Tage hinter-
einander eine starke Dosis des Saftes der frisehen Blätter. Danach entstanden
Schlafsucht‚ Ohnmachten‚ Verlangsamung und Kleinheit des Pulses, Kälte

der Haut, enorme Schwellung der Zunge und. profuse Salivetion. Allmä.hlich
entwickelten sich die Erscheinungen des Aborts, der erst am sechsten Tage
beendet war. Entzündung des Uterus folgte nicht.

2. Eine im 4. Monat Schwangere trank drei Tassen einer Abkochung von
drei Rautenwurzeln. Alabald stellten‘sich ein: lebhafter Schmerz in der
Magengegehd, Angst, Schwindel, Betäubung, dann heftige Brechversuche. Am
folgenden Tage ließen diese Erscheinungen nach, dagegen erschienen perio-
dische Leibschmerzen‚ gegen Abend B1ubabgang und schließlich schneller
und leichter Abort, worauf die Vergiftungserscheinungen rasch schwanden.

3. Ein dritter Fall verlief wie der erste. Wehen treten am Abend des
zweiten Tages, die Geburt am folgenden Morgen einl).

Außer diesen drei Fällen scheinen nur noch zwei veröffentlicht
worden zu sein, welche aber, da hier gleichzeitig noch andere
Substanzen als Ruta zur' Verwendung kamen, erst weiter unten
angeführt werden.

Piloearpin.

Wie von allen Ecbolicis, kann man auch von dem Pilokarpin,
wie es geschehen ist, behaupten, daß es kein einigermaßen sicher

'wirkendes Mittel sei, und schafft doch damit nicht die Tatsache aus
der Welt, daß dadurch oft Frühgeburt nach sieben, dreizehn, acht»
zehn Stunden oder auch erst nach drei bis vier Tagen erzielt wurde.

Die eventuellen Nebenwirkungen sind nicht sehr zu fürchten. Es
kämen vorzugsweise die Herz— und Lungenstörungen in Frage, die bei
einer sorgfältigen Dosierung nicht eniistehen und bei gehöriger Über—
wachung nicht gefährlich werden können.

Neuerdings schlägt man vor, am ersten Tage bis zu drei Spritzen
einer 2proz. Lösung einzuspritzen, am zweiten Tage, wenn bis dahin
keine Wirkung eingetreten ist, bis zu zwei Injektionen einer Sproz-
und am dritten Tage 1—2 Einspritzungen einer 4proz. Lösung von
Pilocerpinum hydrochloricum, zu machen. Die letzgenannten
Dosen überschreiten die maximalen Dosen des deutschen Arzneibuches!

Die folgenden Fälle zeigen die Wirkungsbreite dieses Alkaloides be-
züglich der Erregung vorzeitiger Uterusbewegungen, die auch an Tieren
sichtbar gemacht werden können 2).

1) Hélie, Ann. d’I-Iygiéne pub1. T. XX, 1838, p. 180.
2) v. d. Mey, Journ. de Médecine de Bruxelles 1881, S. 118.
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1. Eine 30jährige Frau bekam wegen Anschwellung der unteren Extremi-

täten eirie Pravazsche Spritze voll einer 2proz. Pilokarpinlösung injiziert. Sie

war zum vierten Male schwanger. Nach einigen Stunden floß Fruchtwasser ab,

bald darauf traten Wehen ein und es wurde ein noch nicht ganz ausgetra-

genes Kind geboren.

2. Einer 30jährigen schwangeren Frau wurde wegen Hydrops Pilo karpin

injiziert. Nach kurzer Zeit ging das Fruchtwasser ab. Gleich darauf stellten

sich regelmäßige und häufige Wehen ein, der vorher geschlossene Muttermund.

öffnete sich und. es wurde ein nicht völlig ausgetragenes Kind geboren. Die

ganze Geburt war sieben Stunden nach der Pilo ka.rpininjektion beendetl).

3. Wegen Beckenenge wurden einem 22 jährigen, im 9. Monat schwangeren

Mädchen zwei Pilokarpininjektionen gemacht, um Frühgeburt einzuleiten.

Die erste Injektion (eine Spritze einer 2proz. Lösung) wurde um 3 Uhr 23 Min.

gemacht. Schon um 5 Uhr wer der früher geschlossene äußere Muttermund für

den Finger durchgängig. Um 10 Uhr 3 Min. wurde die Injektion wiederholb,

um 5 Uhr morgens, nach etwa 13% Stunden, traten deutliche Wehen auf,

um 8 Uhr 25 Min. war ein lebendes, 2275 g schweres Mädchen geboren.

Außeräem zeigte sich Pilokarpin in 15 Fällen von Wehen-

schwäche vvirksam2).

4. Einer 31jährigen, in der 33. Schwangerschaftswoch<ä befindlichen Frau

wurde zur Einleitung künstlicher Frühgeburt wegen Beckenenge etwa. 20 mg

Pilokarpin in den rechten Oberschenkel eingespritzt. Es traten nach etwa

5 Min. Schweiß 50Wie Erbrechen" ein, nach 21/2 Stu'nden spürte die Frau

Wehen, die aber nach einer Stunde wieder aufhörten. Nachmittags vmrde

die Injektion wiederholt, worauf nach einer Stunde wieder Wehen auftreten

und zwei Stunden später die Fruchtblase sprang. Nachts ließen die Wehen

wieder nach. Am folgenden Tage um 6 Uhr abends wurden 14—15 mg

Piloka‚rpin injiziert. Es traten wieder Wehen auf, die immer intensiver

'Wlll‘f16n, den Muttem1und schließlich völlig erweiterten, so daß am nächsten

“Tage um 10 Uhr abends Wendung und Extraktion der Frucht

m ög1ich war“).

5. Bei einer mit Psoriasis behafteten, im 4. Monat Schwangeren sah man

nach der neunten Injektion von Pilo carpin. hydro thoricum Abort; ein-

treten‘).

6. Einer am Ende des 7. Monats schwangeren Frau wurde zur Herbei-

“führung von Frühgeburt wegen Beckenenge eine Pravazsche Spritze voll

1) Massmann, Centralbl. f. Gynäkol. 9, 1878, S. 193.

2) Schauta, Wiener med. Wochenschr. XXVIII, Nr. 19 11. 47—50, 1878.

3) Kleinwächter, Archiv £. Gynäkol., Bd. 13, 1878, S. 280.

‘) Chadzymski, Przeglad 1ekarski 1878, Nr. 25.
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einer 2proz. Pilokarpinlösung in den linken Oberschenkel injiziert und.
nach etwa. 5% Stunden ebenso in den linken Oberann. Nach etwa 20 Minuten
traten Schmerzen im Uterus auf. Die Nacht verging ohne Wehen. Am
anderen Morgen erfolgte Abgang von etwas Schleim und. Blut. Es wurden
wieder 11/2 Spritzen der Lösung injiziert. Nach einer Stunde war die
Cervix für zwei Finger durchgängig. Um 7 Uhr abends, zehn Stunden
nach der dritten Injektion, traten plötzlich Wehen ein, nach weiteren
31/2 Stunden konnte gewendet werden. Vor der ersten Injektion waren
schon Andeutungen vorhanden, daß sich das Ei vom Uterus ablösen
wollte‘).

7. In einem zweiten Falle wurde ebenfalls bei einer im 7. Monat
Schwangeren wegen Uterusbluhung die künstliche Frühgeburt durch zwei
Pilokarpininjektionen eingeleitet 2).

8. Einmal ieitete man die künstliche Frühgeburt durch fünf Injektionen
einer 2proz. Pilokarpinlösung ein. Es traten sehr bald Wehen auf, welche
in 35 Stunden die Geburt eines lebenden Kindes herbeiführten”).

Auch sonst sah man den entsprechenden Erfolg von dem Mittel"),
Ja, wiederholt wurde auch bei einer und derselben Frau die künstliche
Frühgeburt dadurch herbeigeführt, wozu drei Injektionen, in Zwischen—
räumen von vier Stunden gemacht, ausreichten‘*). ‘

Es kann nicht Wunder nehmen, daß das Pilokarpin in man—
chen Fällen auch völlig versagte“), oder nur unvollkommen wirkte.

Einer 26jährigen Frau wurden zur Einleitung der künstlichen Früh—
geburt wegen engen Beckens in der 86. Schwangerschaftswoche in.
48 Stunden 7 g einer 2proz. Pilokarpinlösung ohne Erfolg ein“
gespritzt.

Von neun Fällen, bei denen Pilokarpin bei Atonie des Uterus
im Wochenbett angewandt wurde, war nur in drei Fällen ein posi—
tives Resultat bezüglich der Uteruskontraktionen zu sehen").

Keinen Erfolg sah man, obschon in einem Falle innerhalb 61/2
Tagen 15 Spritzen einer 2proz. Lösung injiziert worden waren“).

1) Lerch, Mitteil. des Wien. Doctoren—Colleg. V, 1879, Nr.10 u. 20.
2) Lerch, 1. c.
") Säxinger, in Maschka, Hendb. d. gerichtl. Med. 1882, III, S. 259.
4) I—Ieylexi, Presse méd. belge 1879. Nr. 33.
5) Gigeollet, Journ. de méd. de Bruxelles 1881, S. 117.
6) Köster, Ber1. klin. Wochenschr. 1879, S. 686.
") Felsenreich, Wien.med. Wochenschr. 1878, Nr. 22 u. 29.
8) Welponer, Wien. med. Wochenschr. 1878, Nr. 44.
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In einer anderen Versuchsreihe fielen zwei Fälle vollständig, vier

weitere bedingt negativ und nur ein Fall positiv aus. Stets wird nach

dem betreffenden Beobachterl) durch Pilokarpin ein stärkerer Blut-

zufluß zum Uterus hervorgerufen, ekbolisch Wirkt es aber erst dann,

wenn das Ei sich anschickt, die Uterushöhle zu verlassen.

Mehrfach ist die Meinung ausgesprochen worden, daß das Pilo-

kerpin keine Wehen erregt, sondern nur die vorhandenen verstärkt.

Dies widerspricht den Tatsachen.

Gossypium herbaceum L.

Die Wurzel des Baumwollstrauches oder ein daraus bereitetes

Extrakt soll gleich Secale cornutum sehr schnell Kontraktionen

des Uterus hervorrufen, weshalb es auch von den Negerinnen in den

südlichen Vereinigten Staaten als Abo_rtivmittel und. auch gegen Dys-

menorrhöe und Amenorrhöe häufig angewandt wird. Schon aus dem

ersten Drittel des vorigen Jahrhunderts wurde dies berichtet. Nur

Schläfrigkeit Wird als Nebenwirkung angegeben. Die amerikanischen

Ärzte halten dies Mittel für ein vorzügliches Emmenagogum, das

übrigens auch in Deutschland benutzt wurde. Gewöhnlich gibt man

'davon ein Dekokt 'von 60 g der Wurzel auf zwei Liter Wasser, das

auf 1/:;Liter reduziert Wird. Davon Wird stündlich ein Glas getrunken“).

Daß der abortive Erfolg durch Aufnahme eines Tees aus Bad.

Gossypii eintreten kann, wird noch aus neuerer Zeit auf Grund der

Aussage von Frauen bestätigt)*fl

Gutti.

‘ Das Gutti gehört unter die Zahl derjenigen Stoffe, die Darment-

Zündung und auch Blutungen in die Eihäute und damit Abort veran—

lassen können.

. Eine Frau nahm zum Zwecke der Abtreibung 8 g Gutti, worauf nach

heftigem Erbrechen und Durchfall Abort eintrat.

1) Saenger, Arch.f. Gynäkol. 1879, S. 43.

2) Bouchelle und Show, Atlanta. med. and. surg. Journ. Aug. 1861. ——

Soubeiran, Gaz. hebdom. de méd. et de chir. T. VIII, 1861, p 635.

Warker, Journ. of the Boston Gynaecol. Soc. May am}. Oct. 1871. ——- Lond.

med. Times, 1871, II, p 534.

8) Kendall, New York med. Record 1892, p. 572.
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Ga1fltheria_ procumbens L.

Das Wintergrünöl, das Salizylsäuremethyläther enthält,
wirkt durch diesen giftig. '

Nach 30 g Wintergrünöl, die zur Abtreibun‘g eingenommen wurden, er-
schienen Erbrechen, Durchfall, Magensohmerzen, Dyspnöe, Harndrang und.
Schweiße. Nach sechs Stunden stellten sich Krämpfe, Bewußtlosigkeit, un-

vvillkürliche Hamentleerung und. nach 15 Stunden de_r Tod ein. Die Sektion
ergab Nierenkongestion und Gastritisl). Ausstoßung des Fötus trat
nicht ein.

Manna.

Als Beweis dafür, wie von der Individualität zum nicht geringen
Teil das Entstehen oder Ausbleiben des Abortes abhängt, mag der
folgendq Fall dienen, in dem eines der schwächsten Abführmittel zu
dem ersteren geführt hat.

Eine im 7. Monat schwangere gelbsüchtige Frau nahm wegen hartnäckiger
Obstipation 30 g Mama. in Fleischbrühe. Es folgten am selben Tage und. in

der Nacht häufige Stulflentleei‘ungen unter heftigen Schmerzen. Gegen Tages-
anbruch traten Wehen auf und. bald darauf wurde ein'zwar lebender, aber
schwacher Knabe geboren.

Strychnin.

Strychnin mit bei Tieren, in geeigneter Dosis angewandt,
kramp£hafte Zusammenziehungen des Uterus hervor. Schon Serres
hatte sie nach Injektion des Alkaloids in die Vene £estgestellt, und
nach ihm ist sie öfters bestätigt worden. Diese Wirkung kommt zu-
stande durch eine Reizung der zentralen Herde der im unteren
Rückenmark einmündenden Uterusnervenzüge. Die Form der Uterus-
kontraktionen ist fast immer die tetanische.

Ein im 2. Monat schwangeres Mädchen hatte mit Strychnin Selbstmord_
versucht. Es kam zu Krämpfen. Am 5. Tage nach der Vergiftung wurde unter
heftigen Wehen und. mäßiger-Blutung eine „Blutmole“ 9.11ng5 toßen. Das
Mädchen wurde am Leben erhalten. Abort ist hier wohl dadurch zustande
gekommen, daß während der Krampfanfälle eine starke Blutung in das Ei
stattgefunden hat”).

1) Pinkham, Boston med. Journ. 1887, 8. Dec.
") Cohn, Zeitschr. f. Geburtshil£e und. Gynäkologie Bd. XIV, 2, S. 539.
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Auch der Nichterfolg kann nach selbst tödlicher Dosis vorhanden

sein. So bekam eine im siebenten Monat schwangere Magd von ihrem

Liebhaber eine Strychninlösung. Sie erkrankte mit schweren

Krämpfen und starb etwa eine halbe Stunde m'rh dem ersten Anfall.

Im Uterus fand sich eine siebenmonatliche Frucht.

Es sollen auch zwei Schwangere von ihren Liebhabern, denen die

verderblichen Wirkungen dieses A1kaloids bekannt waren, Strych-

nin in der Absicht erhalten haben, um ihrer und. der Frucht ledig

zu werden1), ein Gesichtspunkt, der wahrscheinlich häufiger ver-

wirklicht wird.

Selbst ein Arzt wurde literarisch beschuldigt"), gegen hohe Bezah-

lung die Abtreibung mittels eines Gemisches von Solutio Fowleri

und einer Strychninlösung ' vorgenommen und dadurch die Frau

getötet zu haben. Die ordentlichen Gerichte haben aber den Mann

freigesprochen.

Nerium Oleander L.

In Bulgarien werden Oleanderblätter von Frauen als Emme-

nagogum eingenommen. Sie kochen 40 Blätter mit 200g Wasser. Die

Hälfte hiervon rief bei einem Mädchen, das Gravidität in Abrede

stellte, hervor: Magenschmerzen, Erbrechen, Kopfschmerzen, Oppressions-

gefühl, Blausein der Hände, Kälte der Haut und eine starke Ver-

ringerung der Pulszahl, die etwa drei Wochen anhielt.

Drei Frauen, die eine solche Abkochung um die Frucht abzutreiben

getrunken hatten, bekamen ähnliche Symptome. Die Menstruation

stellte sich ein. Man meinte, daß Schwengersahaft gar nicht vor-

gelegen habe, und daß die 01eanderblä.tter nur die Menstruation ver—

anlaßt hätten8).

Eine Schwangere hatte zum Zweck der Fruchta.btreibung eine starke Dosis

des 01eanders (arabisch: defla) eingenommen, war aber bald. darauf gestorben,

ohne daß Abort eingetreteri wäre!)

Es sind hier die I-Ierzstörungen gewesen, die, den durch Digitalis

erzeugten ähnlich, den Tod. der Mutter und. sicherlich auch den der

Frucht veranlaßt haben.

1) Fagerlund, Vierteljahrsschr. £.ger. Med. 1894, Supp1. —— Lancet 1898,

I, p. 1628. ‘ '

2) Mangold, Deutsche med. Wochenschr. 1899, S. 495.

8) Wateff, Deutsche med. Wochenschr. 1901, S. 801. _

‘) Ko cher, De la. criminalité chez les Arabes. Paris 1884, p. 146.
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Ipomoea Purga Hayne.

Die drastischen Eigenschaften der J alape sind an sich imstande,
die Unterbrechung der Schwangerschaft herbeizuführen.

1. Eine Schwangere hatte zum Purgieren eine Pille eingenommen, die aus
0,9 g Resina. Jalapa.e rnit Hollundersaft; bestand. Zwei bis drei Wochen
darauf trat Abort ein. Nach dem Gutachten hat die Pille wegen der langen
Zeit, nach welcher der Abort erschien, letzterem nichä. direkt verursachi;, doch
„wäre es möglich, daß die Pille eine Schwäche im Unterleib, besonders im
Uterus bewirkt hat, wodurch der Abort nach Hinzutreten anderer Ursachen
begünstigt sein könnte“ ‘('1)1).

Die Tatsache ist jedoch in früheren Jahrzehnten öfter festgestellt
worden, daß die therapeutische Verabfolgung von Kalomel und
J a1ape an Schwangere, z. B. in Gelbfieber-Epidemien, die Schwanger—

schaft nicht unterbrach.

2. Einer am 6. bis 7. Monat Schwangeren wurde zur Beseitigung von
Obstipation zweimal Ja.1ape und wiederholt K_alomel und sodann eine
unbekannte .önliche, bitter schmeckende, nach Kräutern riechende Arznei
werabfolgt, nach welcher sie an demselben Tage 15ma.i abführte. Es trat
kein Abort ein5).

3. Eine Schwangere hatte von ihrem Veriührer eine schwarze‘Substanz
zum Einnehmen bekommen, die aus 0,18 g Jalapenwurzelpulver und.
0,5 g Jalapenseife bestem . In dem Gumchten wurde erklärt, daß
dies nicht einmal ein starkes Puroans, geschweige ein Mittel sei, das eine0
Fruchtabtreibung hätte bewirken können*). Dieses Gutachten ist sehr
anfechtbar.

Newbouldia laevis Seem.

Diese westafrikanische, von den Eingeborenen gegen Blutungen
nach der Geburt gebrauchte Bignoniacee besitzt, wie es scheint,
in ihrer Stamm- und. Wurzelrinde ein Prinzip, das Muskeln zur Kon-
traktion bringt. Die Menstruation Wird dadurch angeregt und evtl.
Abort veranlaßt4).

1) Fr. Daniel, Samml. med. Gutachten. Leipzig 1776, Gas. 60, n. 197.
2) Schumacher, Wien.med.Wochenschr. 1853, s. 695. '
3) Cas_pers Handb. d. ger. Med. 1864, 8.253.
") Farrell Easmon, Centralbl. f. Gynäkol. 1890, Bd. XIV, S. 632.
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Mentha Pulegium L. Hedeoma pulegioides Pers.

Sowohl die Poleiminze, Menta Pulegium als. auch I-Iede-

oma pulegioides enthalten als wirksame Bestandteile ätherische‘

Öle, das amerikanische mit etwa. 16% Pulegon und zwei Ketonen.

Als Pennyroyal—Öl, das in England und Amerika. vielfach zu Abortiv-

zwecken gebraucht Wird, Wird das Öl von I-Iedeoma pulegioides

bezeichnet, aber auch irrtümlich das Öl. der Poleiminze so genannt.

Wesentliche Unterschiede in der toxischen Einwirkung werden wohl

nicht zu konstatieren sein, so daß durch diese Verwechslung die Be-

urteilung der stattgehabten Intoxikationen die gleiche bleibt. Plinius

gab von Pulegium an: „Defunctos partus ejicit“1).

Die ekbolische Wirkung des Pennyroyal—Öls ist mehrfach er-

wiesen worden?), doch kommen Fehlerfolge natürlich auch hier vor.

1. Nach Einnehmen eines Teelöffels voll des echten Pennyroyalöls, zu-
sammen mit Ergotin seitens einer Schwangeren, beobachtete man: Bewußt-
1osigkeit, Kälte der Glieder, Zittern, Opisthotonüs und tetaniscbe Kontrak-

tionen der Glieder mit Remissionen“).

2. Eine 40jä‚hrige Frau nahm zur Wiederherstellung der Menstruation 30 g
Pennyroyalessenz. Nach einer Stunde zeigte sich Kollaps, das Gesicht war

blaß, kalt, mit Schweiß bedeckt, die Hände und. Füße waren ebenfalls kalt.
Es folgte weiter Bewußtlosigkeit, Koma, Herzschwä.che mit kaum fühlba1em

Pulse. Nach 24 Stunden war sie wiederhergestellt“).

3. Eine im 2. Monat Schwangere hatte 12 g Pennyroyalessenz

genommen, um Abort hervorzurufen. Es trat starke Aufregung und Angst;

danach ein. Die Pupillen waren bedeutend erweitert, der Puls sehr

schwach und. zeitweise ganz unfühlbar. Es folgte durch geeignete Therapie

(Exzitantien und. Emetika) bald Wiederherstellung. Abort trat nicht

ein“).

4. Ein 16jähriges, im 8. oder 4. Monat schwangeres Mädchen hatte

36 Pennyroyalpillen zur Unterbrechung der Schwangerschaft genommen.

Nach 24 Stunden war 'ein unvollkommener Abort eingetreten. Es folgten

Magen-, Darmstärungeu, Kopfschmerzen, Delirien und Krämpfe und Kollaps

vor dem Tode.

Bei der Obduktion fanden sich: Hyperämie des Ileum‚'I—Iirnödem‚ fettige

Entnrtung (‘?) von Leber und Nieren.

1) Plinius, Histor. Lib. XX, C. XIV, S. 371.

2) Marshall, Brit. med. Journ. 1890, I, S. 542. — Napier, ibid., S. 661.

a) Wingate, Gaillard med. Journ. 1889, S. 162.

‘) Girling, Brit.med. Journ. 1887, I, S. 1214.

5) Flynn, Brit.med. J0urn. 1893, II, S. 1270.
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Da die Disposition für den Eintritt einer abtreibenden Wirkung
auch bei Tieren vorhanden sein muß, so kann es nicht Wunder
nehmen, daß ein trächtiges Kaninchen wohl durch 1 g Pulegon starb,
aber nicht abortiertel). Die Früchte waren auch nicht vom Uterus
gelöst. Stellte man viele Versuche an, so wiirde man zweifellos auch
erfolgreiche zu beobachten Gelegenheit haben, die dann als eine Folge
der Allgemeinvergiftung anzusehen wären.

Mentha piperita. Menthol.

Es wurde schon erwähnt, daß neben vielem anderen Pflanzenmate-
rial auch die Minze zur Fruchtabtreibung benutzt wurde und wird.
Von Menthol, dem Stearopten des Pfeffermirizöls, das gegen das
übermäßige Erbrechen der Schwangeren verwendet worden ist, sah
man ohne wesentliche Gesundheitsschädigung Abort herbeiführen.

Atropa Belladonna L.

Versuche an Kaninchen, denen Atropin injiziert wurde, er-
gaben, daß letzteres die Erregbarkeit des Uterus stark herabsetzt, na-
mentlich in größeren Dosen. Injiziert man einem trächtigen Kaninchen
mit lebhaften, spontanen Gebäfmutterkontraktionen 0,008 g Atro-
pinum sulf. in die Vene, so ist die sofortige Lähmung der Peri-

staltik die gewöhnliche Folge,. während die direkte Muskelerregbarkeit
des Uterus unbeeinflußt bleibt. Läßt man aber jener Gabe eine er—
neute, zehnmal stärkere Injektion, also von 0,08 g folgen, 80 sinkt
die Irritabilität des Organs binnen kurzem ganz gewaltig.

Eine erfolgreiche abortive Wirkung der Belladonna ist
bisher bei Menschen nicht erwiesen worden.

Im April 1856 wurde in Sidney ein Mediziner durch den Gerichtshof über-
führt, Extr. Belladonnae in Form eines Suppositoriums appliziert zu haben
in der Absicht, Abort dadurch hervorzurufen”). Der letztere scheint aber nicht
eingetreten zu sein.

Es muß erwähnt werden, daß Atropin auf den Fötus übergeht
Nach Injektionen von 0,01 g von Atropinsulfat unter die Haut
eines hoehträchtigen Meerschweinchens, wiesen die 15—85 Min. nach
der Einspritzung exzidierten Früchte stark erweiterte und auf Licht

1) Lindemann, Arch. £. exper. Path. u. Pharmak. Bd. 42, S. 364.
2) Taylor, l. c., S. 782.
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nicht reagierende Pupillen auf. An einer Schwangeren wurde ähn—
liches festgestellt. Es wurden ihr 0,002 g Atropinsulfat injiziert
und nach drei Stunden extrehierte man mit der Zange ein nicht
asphyktisohes Kind., dessen Pupillen bis auf einen schmalen Rand
erweitert waren und auf Licht nicht reagierten.

Nicotiana Tabacum L.

Nach Injektionen von 0,052. g Nikotin in die Drosselvene treten
bei Tieren Uteruskontmktiqnen auf, doch weniger energisch und

träger als nach Stryehnin und„]?ikrotoxin.. Auch hier ist die
Ursache eine direkte toxische Erregung des im Lendenmark befind—
lichen Zemtralappamtes für den Uterus. Die Kontraktionen sind an—
fangs tetanischer, später vorwiegend peristaltischer Art und treten
schon wenige Sekunden nach der Applikation des Mittels ein.

Vergifth man trächtige Meereuhweinehen durch subkutane Beibrin-
gung von Tabakauigüssen akut oder langsam, so tritt eine Schädi—
gung der Früchte ein. Besonders die wiederholte Vergiftung läßt‘die
letztere vpr den Muttertieren sterben.

Eine 20jä.hrige Megd trank zur Abtreibung der Frucht eine Abkochung
von Rolltabak Sie brachte aber höchstens einen Löffel voll hinunte1,
welchen sie sofort wieder von sich geb. Abort tmt nicht ein, ebensowenig
nach einer später genommenen Abkqohung von. Sabina.

Keinemia.lls können die Mengen der genommenen Stoffe groß ge—

wesen sein, weil sonst andere Ersaheinungen aufgetreten wären.

Die Wirkung des Tabaks auf den Uterus wird am besten durch

die Erfahrungen an Arbeiterinnen in„ Tabakfabriken erwiesen.

Dieselben neigen zu profuser Menstrtia.tion. Die“ Meinung herrscht, daß

durch die Beschäftigung mit Tabak Abort entstehen kann. Es Wird

dies dadurch bewiesen, daß sich einer Angabe nach ledige Schwangere

zur Arbeit in Tabakéfabriken drängen, in der Hoffnung, durch die Be-

schäftigung zu abortierenl). Aber über die Möglichkeit lassen sich

auch direkte Erfahrungen aniühren. Im Jahre 1888 teilte de Pradel*)

mit, daß Arbeiterinnen in Tabakfabriken zu Abort neigen und

belegte dies durch zwei Fälle, und in neuester Zeit wurde festge-

stellt, daß von 84 Tabakarbeiterinnen, von denen keine syphilitisch

oder sonstwie leidend Wer, bei 87% eine vorzeitige Unterbrechung der

1) Deleuna.y et Goyard hei Ro ehe, Vierteljahrsschr. f. gerichtl. Med.

1589, Bd. L, Suppl., S. 115.

2) de Pradel, Bullet. et Mém. de la Soc. de Médec. 1888, S 592.

I ew in, Fruchta'btreibung dulchGifte usw. 4. Aüfl 27
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Schwangerschaft stattfand. In verschiedenen, auch deutschen Zentren
für Zigarrenfabrikation machten Ärzte die gleichen Erfahrungen, die
auch die Aufmerksamkeit der'Behörden erregt haben. Zu wiederholten
Malen ist mitgeteilt worden, daß Zigarrenarbeiterinnen häufiger als
andere Frauen zu Fehlgeburten neigen, auch kinderlos bleiben, und
daß bei ihnen auffällig häufig schwere Entbindungen und nicht
normale Wochenbetten vorkommen.

Sicher ist jedenfalls, daß die von Tabakarbeiterinnen geborenen
Kinder eine viel größere Mortalität in dien ersten Lebensjahren auf-
weisen, als dem üblichen Durchschnitbentspricht. Die Aussicht auf
die Erhaltung des Lebens bei Säuglingen, deren Mütter wieder in die
Fabrik eintreten, ist nur sehr gering. Von acht solchen Kindern, die
von den weiter arbeitenden Müttern gestillt wurdexi, blieb keines am
Leben.

Solanum tuberosum L.

Es ist lange bekannt, daß gekeimte Kartoffeln ein Gift für
Menschen und Tiere darstellen können. Es ist nicht absolut sicher,
ob ein hoher Gehalt an Solanin allein diese Wirkung bedingt.

Bei Tieren sah man nach dem Fressen solcher Kartoffeln neben

Durchfall und Koliken auch Verwerfen auftreten.

Gratiola officinalis L.

Das Gratiosolin, ein Glykosid aus dem Gottesgnadenkraut,
kann bei Kaninchen Abort erzeugenl).

Anhalonium Lewinii.

Diese Kaktee2)‚ die in so eigentümlicher Weise das Gehirn beein-
flußt, indem sie Sinnestä.uschungen als I-Ialluzinationen, Illusionen und
Visionen erzeugt, und, auch ohne daß das Bewußtsein gescthnden
ist, das Seelenleben des Individuums, z. B. als Entfiicktsein aus der

1) Lewin, Lehrb. d. Toxikol. 1897, S. 356.
a) L. Lewin, Erste Abhandlung: Über Anhalonium Lewinii, Archiv

für experim. Pathologie und Phanna‚k010gie, Bd.. 24, 1888, S. 401. — Zweite
Abhandlung: Über Anhalonium Lewinii und andere Cacteen, Archiv
für experim. Pathologie, Bd.. 34, 1894. — The Therapeutic Gazette 1888.
Berichte der Deutschen Botanischen Gesellschaft, 1894, Bd. XII, Heft 9. ——
Pharmazeut. Zeitung 1895, Nr. 41. — Zusammengefaßt dargestellt in
L. Lewin, Phantastica. Betäubende und erregende Genußmittel. Berlin
1924, bei G. Stilke. ,
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Umwelt ändert und ein Verwunderung erregencles Innenleben mit
einem mächtigen Drang zur Selbstbeobachtung schafft, soll in\ Nord-
Mexiko nicht nur als Genußmittel (Mescal) sondern auch als Abortiv-
mittel gebraucht werden.

Digitalis purpurea L. '

Digitalis wirkt günstig bei Uterus-Blutungen, z. T. durch Er—
regung von Muskelkonhraktionen im Uterus. Etwa 10 Minuten

' nach Darreichung einer stärkeren Gabe des Mittels klagen die Kranken
über heftigen, webanartigen Schmerz in der Kreuzgegend, wobei
eine größere Menge Blut entleert wird. Hierauf pflegt die Blutung
stundenlang zu cessieren. In einem Falle wurden durch 20 Tropfen
Digitalistinktur bei einer Hochschwangeren in 15 Minuten Wehen
erregt und die Geburt in Gang gebracht, welche nach neun Stunden
beendet war1).

Auch in Frankreich ist man der Ansicht gewesen, daß die Digi-
talis vorzeitige Uteruskontraktionen anregen kann2).

Erin 27jähriges Mädchen nahm am 19. Mai gegen Schwellung der Beine eine
‚große Menge frischen Digitalissäftes und bekam alsbald. heftiges Erbrechen
und starke Metrorrhagie, die bis zum 22. Mai anhielten. Später traten Sin-
gultus, Diarrhöe, Ödem der unteren Extremitäten, Koma. und. am 31. Mai der
Tod ein. Am 20. Mai 5011 der Abort stattgefunden haben. Bei der Sektion
fand sich u. a.. Schwellung der Brüste und. der äußeren Genitalien, milohartige
Absonderung aus. ersteren, lochienartige aus letzteren. Die Innenflä.ehe des
Uterua war mit blutiger Flüssigkeit bedeckt, der Uterusha.ls erweitert, halb
geöffnet“). ‘ '

‘ ’Chim'n.

Eine hervorragend praktische Bedeutung kommt der Einwirkung
des Chinins auf den Uterus“) zu. Es handelt sich hierbei weniger
um das gelegentliche Vorkommen von Blutungen, wie sie bei Arbeite-
rinnen in Ohininfabriken gesehen Wurden, oäer um eine Steigerung
oder Hervorrufung nichtmenstrueller oder menstrueller, auch wohl
übermäßiger Blutung, sondern wesentlich um die Frage, ob Chinin
wehenerregend wirkt und somit auch _vorzeitige Bewegungen des
Uterus anzuregen vermag. Seit nahezu 60 Jahren sind Angaben, die

1) Dickinson, Med.-chir. Transact. Vol. XXXIX, 1856, S. 1.
2) Legroux‚'Gaz. hebdomad. 1867, S. 115.

8) Caussé, Anna1. d’Hygiéne pub1., 2. Sér., XI, 1859, S. 464.
“) L. Lewin, Die Nebenwirkungen der Arzneimittel, 3. Aufl., 1899, S. 427.

27*
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dafür oder dagegen sprechenl); mitgeteilt worden. In den letzten
Jahrzehnten hat dieser Gegenstand auch mehrfach zu einer Aus-
sprache Veranlassung gegeben, ohne daß ein bestimmtes Ergebnis
dadurch erzielt worden ist. Wie sollte auch ein solches erlangt
werden, angesichts der kaum zu übersehenden Vielfältigkeit
der individuellen und äußeren Verhältnisse, die hierbei in
Frage kommen können? Ein entscheidendes Resultat läßt sich auch
nicht erwarten, wenn man versucht, auf stotistischem Wege zugunsten
der einen oder anderen Meinung etwas beizutragen, da ja nur ein
kleiner Bruchteil der hierher gehörigen Erfahrungen mitgeteilt Wird. '
Eine Durchforschung der vorliegenden Mitteilungen ergibt aber die
notwendige Folgerung, daß, wenn auch vielleicht einige der berich—
teten Fälle, in denen Abort und Chininverabfolgung in einen
Ka.usalzusammenhang gebracht wurden, einer strengen Kritik nicht
standhalten, dennoch an der wehenerregenden Wirkung des Chiuins '
nicht nur bei Malaria- und andersartigen Kranken, sondern auch bei
Gesunden nicht zu zweifeln ist.

Dafür sprechen auch Tierversuohé).

Eine seit 80 Tagen trächtige Hündin zeigte Zeichen, die auf Ab—
gestorbensein der Jungen hindeuteten. Nach wirkungsloser Verab—
reichung von je 4 g Sakale früh und Abends verordnete man 0,05 g
Ghinin sulf. halbstündlich. Schon nach der achten Gabe traten

heftige Wehen ein, welche drei tote Junge zutage förderten. Bei einer
anderen' 49 Tage träch’oigen Hündin erfolgte die Geburt von sechs

Jungen, nachdem das Tier sechs Gaben Von 0,1 g Ghinin halb-
stündlich erhalten hatteß). '

Brachte man trächtigen Kaninchen 0,01—0,02 g Chininsulfat
pro Kilo Körpergewicht subkutan oder intravenös bei, so entstand

Verstärkung der Uteruskontraktionen oder ein Eintreten derselben bei

vorheriger völliger Ruhe4). Zu gegenteiligen Ergebnissen kamen andere
Versuche.

Man brauchte indessen selbst die vielfachen Tierversuche nicht
als beweiskräftig anzusehen und muß dennoch in der Breite, innerhalb

welcher solche Wirkungen auch sonst vorkommen, diese hier zugeben.

1) Americ. Journ. of Med. Sciences, N. Sen, Vol. LXIV, 1872, S. 287, 290,
487, 438, V01.LXVI, 3.128. —-— Bro chin, Graz. des höpit., 1875, S. 187. —
Chiarleoni, Anna1. univ. 1874, Vol. CCXXVIIT, S. 230 und Gaz.—med. Ita-L
Lombard. 1876, No. 3 u, 4; -— Smith,_London med. Rec. 1875, S._496.

2) Laborde et Dupuis, Journ.‘ de Thérap. 1878, 8.478.
8) L’Union médic.‚ 3. S., Tom. XV, 1873, S. 801:
4)7K_urclinowski, Zentralbl. f. Physiol. Bd. 18, S. 3.

'_'VT
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Es ist eine unrichtige Auffassungsweise, wenn man angibt1), daß von

vielen Seitendem Ghinin ein weh%nerregender Einfluß zugeschrieben,

ven vielen Ärzten, die in Malariagegenden tätig sind, ein" solcher aber

bestritten wird, und auf die letzteren Angaben mehr Gewicht als auf

die ersteren zu legen sei.

Tatsächlich wird diese Nebenwirkung des Chinins gerade aus

Malariagegenden sehr oft berichtet und wurde auch sonst als be-

weiskräftig häufig genug gesehen. Wollte man nun, um das Chinin

als harmlos in dieser Beziehung darzustellen, den Ausweg finden, die

Malaria oder irgendeine andere fieberhafte 'Afiektion, derentwegen

man Ghinin verabfolgt hat, für das Zustandekommen des Aborts

verantwortlich zu machen, so entzöge man sich den Boden für die

Beurteilung jeglicher Arzneiwirkung. Denn mit einer ähnlichen

Berechtigung kann man auch angeben, daß die vis medicatrix

natürae und nicht des Chinin Malaria heile, weil reichlich viel

Fälle vorkommen, in denen das Ghinin seine Wirküng versagt.

Dabei verkenne ich keinen Augenblick die Möglichkeit, daß durch

fieberhafte Krankheiten Abort entstehen kann.

Arbeiterinnen, welche mit dem Einfüllen des Chinins in Flaschen

beschäftigt sind und dabei Chininstaub einetmen, abortieren— nicht

selten und verlieren die Fähigkeit, Früchte auszutragen.

Chinin in heißem Tee gelöst wird in China, um Abort einzuleiten,

häufig genommen.

Nach medizinalem Gebrauohe des Chinins ist Wehénerregung und

Abort Sehr oft beschrieben worden. Es ist wahrscheinlich, daß

für das Zustandekommen derselben eine zeitliche, dureh

gewisse Krankheiten, wie Fieber, Neuralgien, Ernährungs-

‚ störungen usw. bedingte, oder eine individuelle, dauernde

Prädisposition erforderlich ist. Zarte nervöse Frauen werden

besonders zu einer solchen Chininwirkung neigen. Die Dosen waren

in einzelnen Fällen klein. So wurde aus Ostindien berichtet, daß Abort

nach 0,8 g Ohininsalz und mehr so häufig bei Malariakranken er-

folgte, daß von einer therapeutischen Anwendung des Ghinins Ab—

stand genommen werden mußte-2). Naeh Gaben von 0,15—0,5 g

wurden Uterinbewegtmgen auch bei Ghinesinnen beobachtet. Ähnliche

Erfahrungen machte man auf Trinidad, wo alle Typen von Malaria

zu den gewöhnlichen Krankheiten, und Ghinin deswegen zu den

gebrauchtesten Mitteln gehört. Hier wurde bei intermittierendem

1) Schroeder, Lehrbuch der. Geburtshilfe 1882‚.S. 484.

2) Benson, The Practitioner 1879, V01.XXIII‚ S. 428.
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Fieber nach. mäßigem Ghiningebraueh häufig vorzeitige Aus—
stoßung der Frucht beobachtet. “Auch die Erfahrung ist an—
zuführen, daß, während. bei Melaria.kranken lin Fieber—
distrikten immer nach Chininverabfolgung Abort erfolgte,
die Darreichung von Arsen gegen Fieber ihn nicht hervor-

rief.

Die Zeit, innerher welcher die Wirkung auf den Uterus erscheint,
läßt sich nicht genau bestimmen. Schon fünf Minuten nach Verab-
folgung von 0,5 g Chininsulfat trat in einem Falle eine 15 Minuten
anhaltende Unruhe der Frucht ein. Bei einer Mehrgebärenden, die
gegen eine Neuralgie Chinin erhalten hatte, stellten sich bald nach
der Einnahme von 0,86g und andere Male schon nach 0,18 g Chinin
wehenartige Schmerzen und Uteruskontraktionen ein. Nach etwe 0,6 g.
erfolgte bei einer Primipara im achten Monat die Geburt in weniger
als einer Stunde. Es wurde angegeben, daß das Mittel diese Wir-
kungen nur in frühen Schwangerschaftsmonaten äußere1). Dies trifft
für viele Fälle zu, aber wahrscheinlich ebenso oft für die spätere
Zeit der Fruchttragung.

Der Unterschied, der hier und da zwischen einem Mittel gemacht
wird, das die Schwangerschaft unterbricht und Abort verursacht, und
solchen, die bei bereits vorhandenen Wehen eine Verstärkung derselben
hervorrufen, mag an sich richtig sein, beweist aber nicht, daß, wenn
das Chinin zu den letzteren gerechnet wird, es nicht, besonders in
großen Dosen, euch Abort veranlassen kann. So wurde bei einer an
Plazenta praevia. _leidenden Drittgebärenden schnelle Ausstoßung des
Uterusinheltes durch Ghinin gesehen, und doch leugnete der Be—
obachter, daß Chinin ein Abortivum sei! _So selten auch ein Abor’r»
durch Ghinin veranlaßt werden mg —— nie ist es aus dem
Auge zu lassen, daß die Möglichkeit hierfür jedesmal
vorliegt.

Aus einem größeren Beobachtungsmeteriel wurden bezüglich der
wehenerregenden Chininwirkung folgende Schlüsse gezogen:

Das Chinin hatte immer Erfolg, wo es zur Ausbreibung der
Plezentgn angewendet wurde. Es war in allen Fällen von geachwiichi;er
oder eufgehobener Wehentätigkeit wirksam, außer in einem Falle, WO
euch Sekale erfiolglos war. Bei einer Schwangeren, bei der Sakale
nicht wehentreibend wirkte, hatte Chinin Erfolg. Das Kind kam
stets lebend zur Welt, wenn es nicht schon vorher ebgestorben Wer.
Die Mutter verspürte außer leichtem Ohreneausen niemals Unbequem—

1) JOs eh, Wien. med. Presse 1872, S. 817. —— Merz, Brit.med. Journ. 1890,
4. Okt., Suppl., 5. 3.

'
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lichkeiten von dem Mittel. Die Dosis betrug gewöhnlich 1 g.0hinin—

sa.lz in Lösung oder Pulveriorm, welche Menge in der Regel in drei

bis vier geteilten Dosen fn Pausen 'von 1—-——2 Stunden gegeben wurde»

Das Chininsulfat konnte zu jeder Zeit der Geburt in Verbindung

mit oder ohne mechanische Mittel angewendet werden.

Bei” einfacher, langsamer Wehentätigkeit war eine Mixtur aus;

Extr. Chinae 8,0, Aq. Cinnam., Aq. flor. Naphae, Sir.

Aurant. cort. mm 80,0, eß1öffelweise halbstündlich von gutem

Erfolge. Die durch Chininsulfat hervorgerufenen Kontraktionen

zeigten sich im Verlaufe einer halben Stunde nach Anwendung des

Mittels und dauerten mindestens zwei Stunden} nahmen allmählich

an Stärke zu. und. Waren durch Wehenpausen wie bei normaler Ge—

burt voneinander geschiedenl).

Bei einer größeren Zahl von maleriösen Schwangeren trat auf

erheblichem Mengen von Chinin Abort ein2). .

Die folgenden Mitteilungen sollen weitere Belege für die wehen-

erregenclen resp. abortiven Eigenschaften des Chinins darstellen.

1. Bei einer an Malaria. ieidenden Schwangeren traten jedesmal nach dem

Gebreuoh von 0,6—0,75 g Chininsalz für 15—30 Minuten Schmerzen und

Kontraktionen des Uterue ein, ohne jedoch eine Frühgeburt ou veranlassen“).

2. Bei einer an Fieber leidenden Primipara. wurden zu Beginn des 9. Monats ,

24 Stunden nach dem Einnehmen von 0,9 g .Ghininsulfat Wehen erregt,

Während eine 61/2 Monate tragende Frau nach der gleichen Dosis rhybhmische

Schmerzen im Leibe bekam °).

In 80 Versuchen an Gebärenden, denen 0,6 g Ohinin innerlich

oder 0,45 g subkutan beigebracht worden waren, stellte man fest, daß

dadurch die Wehen in mäßigem Grade verstärkt wurden°).

3. Eine zu Aborten neigende Person bekam zwei Stunden nach dem Ein-

nehmen von sohwefelaa.urem Chinin gegen Malaria, fast gleichzeitig mit dem

Beginn des Ohrenseusens wehenartige Leibsohmerzen. Die Gebärmutter-

zusammenziehungen dauerten zwei Stunden, führten am 1. Tage zu einer

1) Monteverdi, Anneli tmiver'sa.li di Medicine. T.221‚ 1872, S. 149. —

Bullet. génér. de Théra.p. 1872, T. LXXXII, S. 380.-

”) Walreven, Bull. de.la. Soc. de -Chir. de Gand, 1872, mars.

“) Duboué, L’Union méd.‚ 3. Sér.‚*’l‘. XII, S. 544.

‘) Neil Maoleod, Brit. med. Journ. 1883, I, S. 352. —— Bouqué, Bullet.

de la. Soc. de Ghir. de Gand,-1872‚ mars.

. 5) Smolsky, Petersb.med. Zeitung, N. F., Bd. V, 1876. — Hiram Plumb ,

Anzeric. Journ. of Med. Sciences, N; Star., Vol. LXIV, 1872, S. 128.
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schwachen Genitalblutung, verschwanden aber beim Liegen von aelbst. An
den folgenden Ta.an begannen die Wehen vier bis seuhs Stunden nach dem
Einnehmen des Chinins, dauerten weniger lan'ge und waren auch weniger
heftig als in den ersten Tagen. Als später 1,5 g Chininsulfa.t bei leerem
Magen eingenommen wurden, begannen die Wehen fast unmittelbar nach dern

_Einnehmen und währten mit Pausen bis zum Abend. Dagegen traten weder
an den Tagen, an welchen kein Ghinin verordnet war, noch nach seinem
Aussetzen Wehen ein1).

4. Einer im 5. Monat Schwangeren wurden 0,36 g Chinin vembfolgt. Eine
halbe Stunde später wurden die vorher unregelmäßigen Wehen regelmäßig,
kräftig, und. nach etwa. 11/2 Stunden war die Geburt beendigt”).

5. Bei einer 51/2 Monate Schwangeren, die vorher an einer Retroversio uteri
gelitten hatte, traten nach Gebrauch von 0,6—0,9 g Chininsalz Blutungen
sowie rhythmische Schmerzen im Leibe auf. Die Sehwengemcheft wurde nicht
unterbrochen“).

‘

6. Bei einer im 8. Monate schwangeren Erstgebärenden, die wegen Inter-
mittens Dosen von 0,3 g Chinins a1z vierstündlich einnehm, erfolgte, nach-
dem am 3. Tage Rückenschmerzen aufgetreten waren, die Geburt“).

7. Eine im 4. bis 5. Monat schwangere Frau mit einer Plenropneumonie
bekam wegen Prostreti n vierstündlioh 0,12 g Chininsalz. Am nächsten
Tage entstanden nach Einnahme _von im ganzen 0,6 g Ghiniusalz plötzlich
Wehen und bald darauf wurde ein Fötus ausgestoßen. Am folgenden Tage
wurde zur Entfernung der zurückgebliebenen P]a„zente‚ wieder Ohinin gegeben.
Nach der zweiten Dose traten Uteruskontraktionen auf und es wurde ein
zweiter Fötus geboren, dern die Plazenta bald folgte 5)

8.‘ Bei einer im 8. Monat Schwangeren, der wegen Intermittens 0,6 g
Chinin gereicht worden waren, entstanden in weniger als einer Stunde
heftige Wehen und bald. danach trat die Geburt ein“).

9. Eine 24jährige Frau bekam wegen Fieber nicht lange vor dem
normalen Ende der Schwangerschaft zwei Dosen Chinin zu je 0,18 g-
Abends begannen plötzlich Wehen aufzutreten, und. nach drei Stunden
erfolgte die Geburt. Die Eingeborenen in Indien sollen mit dieser
Wirkung des Chinine auf den Uterus allgemein vertraut sein 7).

1) Hausmann, Ber1. klin. Wochenschr. 1882, Nr. 37, S. 562.
2) Lincoln, America; Journ. of Med. Scienees, V01.LXVI, 1873, S. 284.
3) Park, Brit.med. Journ. 1889, 25 May. .
4) Atkinson, Americ. Journ. of Med. Sciences, Vol. XGIX, 1890, 8.139.
‘) Hancooke Wathen, The Practititöner, Vol. XVII, 1876, S. 38.
“) Peterson, The Practitioner, Vol. XIX, 1877, S. 37. —- Nolan Stewart,

Med.. and. surgic. Report, 24. Dez. 1887. ‘ - '") Roberts, The Practitioner, Vol. XVIII, 1877, S. 256.
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10. Bei einer Erstgebä.renden von Zwillingen mit; vollständiger Wehen-
sohwä.ohe verweilte das zweite Kind so'11mgé, daß man eh1greifen mußte.

Maxi gab $Weima.l je 0,5 g Chininsa.lz innerhalb zehn .Minuten._ Darauf

setzten Wehen ein, und nachdem naeh einer Stunde noch dreimal je 0,5 g
verabfolgt worden waren, folgten die Wehen alle fünf bis zehn Minuten
aufeinander und führten zur Geburt des Kindes„

Weitere neuere Beobachtungen über die weheherregende Chinin-

Wirkung an einem größeren Krankenhausmatefial ergeben, daß bei

61 der Schwangeren, entsprechend 78, 2 %, deutliche Wehene.nreg1mg

zustande kam, wenn man das leicht lösliehe Chininum bisulfuri-

(zum zu 0,4g einer Lösung von 2. 30 Wasser subkuta.n injizierte,

oder, da. diese Injektionen schmerzhaft sind, _besser, wenn man 1 g

Chininsalz auf einmal, evtl. in 12 Stunden 8 g verschlucken ließ.

11. Eine am fieberha.ften Neuralgie_n leidende Fräu‘ erhielt einige Dosen

Chininsalz von je 0, 12 g v‘ierstündlich. Danach ‘tratén starke Unterleihs-

schmerzen auf und nach einem Tage wurde eine fibroidähnliche Masse

aus dem Uterns ausgestoßenl).

Nicht wenige Beobachter sprechen die großen Chinindosen gerade-

zu 3.111 das zuverlässigste von allen Abortivmitteln an 2) und emp—

fehlen es zur Einleitung der künstlichen Frühgeburt, ebenso

wie das Mittel auch noch in neuerer Zeit wieder als ein Emmena-

gogum gerühmt wurde 3).

Zur Entleerung des Uterus bei schwächenden B1utver1usten wurden

0,72 @ 0‘hi11in sulfur. in vier Gaben alle zwei Stunden verabfolgt.

Dena‘eh “tmtén wehena.rhige Schmerzen ein und nach zwei Tagen er-

«folgte der A’bga.ng e111-e‘r Hydetiden—Mole.

Bei Wöehnerinnen kamen danach kräftige Wehen mit blutigen

Ausscheidungen und bei zarten Fre.an in den ersten Monaten der

Schwangerschaft schon nach Verbrauch von 0,86 g Chininsa.lz so

heftige Uterus-Kontraktionian zustande, dä.ß Abort zu befürchten war.

Meist genügten zur Einleitung der Frühgeburt 0,72 g Die Maximal-

dose soll 1,2 g des Chininsülfa.iss beitragen“) (!) Wenn, wie es ge-

-schehen ist, als Wehenmittel usw. Ohini_nssclz ”bis zu 8g in Zwischen-

rä.umen von einer halben Stunde gegeben Wuräe, so dürfte dies_ unter

den Begriff des ärztliohen Kunstfehlers fallen. —

1) Hanooeke Wathen, 1. c.

*) Brit. med. Journ. 1861, 5. Okt., S 359 .

“) Coromilas, Edinb. med. Journ. V01.XLI‚ 8.139.

‘) Hehle, Wien med. Presse Bd. XII, 1871, S 911. -—- Bd.XIII,1872

S. 657.
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In einem Falle wurde duxoh sieben Pulver von Chininsalz zu je

0,18 g nach 24 Stunden die Plenenta „wie mit Dampfkraft" eus—

gestoßen. Wo die Wirkung einmal voll einsetzt, werden die Wehen

stärker, länger und folgen schneller aufeinander.

Zahlreiche Beisfp-iele liegen auch vor, in denen durch Chinin

weder Abort noch Wehen, selbst wenn größere Dosen längere

Zeit vembfolgt worden waren1), erregt werden konnten. Nach

den früheren Auseinand—ersetzungen ist dies verständlich. So nahm

eine im 5. Monate schwangere Mulattin zur Wiederherstellung der

Menstruation etwa 5 g Chinin und erkrankte dadurch schwer. Sie-

Wurde wiederhergestellt und gebar nach 4—5 Monaten ein gesundes

Kind?).

In mehreren Fällen traten bei Schwangeren nach Gebrauch selbét_

hoher Chinindosen keine ungünstigen Zufälle ein. Ja, die betreffen-

den Beobachter halten sogar das Chinin für das sicherste Vor—

beugungsmittel gegen den Abort (?) 3) —— in dieser Form ausgedrückt

ist diese Meinung töricht.

Ein so energischer Stoff wie Chinin kann selbstverständlich euch.

Nebenwirkungen erzeugen, wenn die persönlichen Bedingungen

der das Mittel häufiger Einnehmenden dafür günstig sind. Bezüglich

des Kindes wurde in dieser Beziehung angegeben, daß während der-

Geburt häufig Mekoniumabgeng erfolgt sei. Auch Ernährungsstörungen

in der Gestalt stärkerer Gewichtsabnahme und. langsamer Gewichts?

zunahme, sowie häufigerer Icterus neonatorum konnten festgestellt

werden —— der letztere von einem Beobachter bei 7 von. 86 Neu-

geborenen —-— also in 44 %, obwohl die Kinder sämtlich in

Schädellage geboren wurden und nur ein einziges Mal leichte Asphyxie
bestand. Bezüglich der Gewichtsabnahme der Chininkinder fand man;-
daß während bei anderen Neugeborenen bei einem durchschnittlichen

Anfangsgewicht von 8222 g em zehnten Tage ein Verlust von 96 g

festgestellt wurde, dieser unter dem Einfluß des Ghinins bei einem

Anfangsgewicht von 8247 g am gleichen Tage 211 g betrug. Ich führe

dies auf die euch bei Erwachsenen zu beobachtende starke Störung

im Stickstoffstoffwechsel zurück. Die Mutter klagte bisweilen über

Ohrensausen und Kopfschmerzen. Die übrigen bekannten Störungen ")
würden, falls man viele Gebärende mit Ohininsalzen behandelte‚.

bald Zutegetreten. '

1) Bordley, Lincoln, Americ. Journ. of Med. Sciences, N. Sen, V01.LXIV,
1872, S. 73, Vol. LXVI, 1873, 8.284.

2) Seeds , Americ. Journ. of Med. Sciences, N. Sen, Vol. LXIV, 1872, S. 437-
3) Rutland, Americ. Journ. of Med. Sciences, N. Ser.‚ V01.LXIV, 1872,

S. 438. —- Chiara, A1mali univers. di Medicine 873, T. CCXXIV, S. 550.
“) L. Lewin, Die Nebenwirkungen der Arzneimittel, 3. Aufl.
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'

Golfen arabica L.

Coffein ruft in großen Dosen niemals an dem sonst bewegungs-

losen, jungfräulichen Uterus ven Kaninchen eine Muskeltätigkeit her-

vor, wohl aber feuchte es bei älteren Kaninchen, ohne daß dieselben

träehtig gewesen Wären, seit längerer Zeit ins Stocken geratene peri—

staltische Bewegungen regelmäßig wieder zu der früheren Stärke an.

Von einer tetanisierenden_Wirkung war nie die Rede. ‘

Kaffee' und. Kaffeebohnen sind ein beliebtes Volksmittel zur

Fruchtabtreibung und zur Hervorrufung der Menstruation. Daß der

Droge, resp. deren Coffein eine Einwirkung auf die letztere zu-

kommt, ist zu begreifen, Wenn man an die Wirkung des Alkaloids

als I-Iernexzitens denkt.
. /

1. Ein 25jähriges Mädchen hatte, im 6. Monat schwanger, „zur Herbei-

führung der Regel“ drei Tage lang sehr strenge Diät beobachtet, täglich

einen starken Keffeeaufg‘uß von 125 g Kaffeebohnen‚ also in drei Tagen

das Wirksa‚me von 375 g getrunken, ferner täglich drei heiße, mit ASehe

versetäte Fußbäder genommen und während dieser Zeit Schwere Ernte—

arbeiten verrichtet. Schon am 1. Tage stellten sich Zeichen von Abort

ein. Derae1be erfolgte nach fünf Tagen, und zwar nach dem Gutachten

infolge der angewandten indirekten Manöver*).

2. Ein Mädchen gebrauchte zum Zweck der Abtreibung auf den Rat

_ einer Frau ein Damp!bed‚ zu dessen Herstellung Spiritus in einen Eimer

gegossen und angezündet wurde. Sie mußte sich mit gespreizten Beinen

über den Eimer stellen und gleichzeitig heißen Kaffee trinken. Dabei

überkem das Mädchen Schwäche, sie legte sich zu Bett, nach zwei

Stunden begann Drängenim Unterleibe, es ging ihr Blut ab, worunter

große Klumpen.

Daß die geschilderten Mittel wirklich einen Abort herbeifiihren

können, ist nur durch wenige andere Vorkommnisse zu stützen. In

dem letztberichteten Falle ist anzunehmen, daß das Dampfbad einen

Reiz auf die äußeren Genitalien ausübte und. daß dadurch reflek-

torisch ein vermehrter Blutxaufluß \m1dem. Uterus erzeugt wurde 2),

wozu meiner Ansicht nach am meisten der Genuß des heißen

Kaffees beitrug.

8. Um Abort herbeizuführen, nahm eine sich für schwanger haltende

Frau ein Dekokt von 250 g gebrannten Kaffees auf 500 g Wasser. Sie

wurde dadurch bla.ß‚ unruhig, voll Angstgefühl und zittrig. Das Sensorium

1) Cauehois, Annel. d’Hygiéne publ., 3. Sér., II, 1879, S. 258.

”) Schoder, Beitr. z. Mhre vorn provozierten Abort, Berlin 1893.
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war nicht ganz frei. Es bestanden: Dyspnöe rnit Erstickungsgefühl, ein auf-
fallend starker Herzstoß, naeh einer Stunde heftige Diarrhöe mit Tenesmus,
Harndremg und eine Zunahme der Harmenge. Am folgenden Tage wurde
nur noch über Schwindel und Kopfschmerzen geklagt. Die Menstruation
trat am 2. Tag nach der Intoxikation ein.

4. und 5. In zwei Fällen nahmen junge Mädchen große Mengen aller—
stärksten4Kaffees als Abortivum, beide Male aber ohne Nachteil für die
Frucht. In dem einen Falle wäre jedoch beinahe der Tod des Mädchens:

eingetreten!) '

Hydrastis canadensis L.

Die Pflanze wirkt wie Seqale cornutum, wenn sie inizravenös
oder subkutan angewandt wird. Sie erregt Uteruskontraktionen direkt

und nicht durch Beeinflussung der Gefäße. Im Gegensatz zu den

Uteruskontraktionen mit tetanischem Charakter wie sie Sekale erzeugt,
sind die durch Hydrastis hervorgerufenen durch Erschlaffungspausen,

die stetig bis zur Parese der Uterusmuskulatur zunehmen, von ein-
ander getrennt *).

Das A1kaloid- Hydrastin wirkt nicht auf die quergestreiften
Muskeln. Es setzt die Körperwä.rme herab und reizt das vasomo—
toxische Zentrum, so daß sich die Gefäße kontrahieren. Ein direkter
Einfluß auf den Uterus konnte weder bei n'r'cht trächtigen, noch
sicher bei trächtigen Tieren erwiesen werden.

Eine Katze abortierte, freilich zwölf Tage nach der Injektion von
1 g salzsaurem Hydrastin*‘).

Ein Oxydationsprodukt des I-Iydrastin, das I—Iydrastinin, ver—
engt die Gefäße, nicht nur durch Reizung des vasomotorischen Zen—
trums, sondern auch durch Reizung der peripherischen Vasomotoren.
Die dadurch erzeugte Anämie des Uterus kann diesen zu Kontrak-
tionen anregen.

. Koloquinten.

Eine wäßrige Lösung von 0,1 g Extr. Colocynthidi's, in die
Jugularvene von Kaninchen eingespritzt, bewirkte genau dieselbe
Kontraktionsform in den I-Iörnern des Uterus wie Aloe, nur folgten
die einzelnen lokalen Kontraktionen der Ringmuskulatur "noch etwas

1) Clemens, Deutsche Klinik XVII, 1865, S. 4.
2) Fellner, Wien. med. Presse 1897, S. 453 u. 491.
") Phillips u. Pembrey, Journ. of Physiol. 1897 App. p.v.
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rascher aufeinander und. konnten noch nach einer Stunde deui3h'ch

wahrgenommen werden.

Trotz der so stark drastischen Wirkung, die den Koloquinten

zukommt, sind bisher Aborte dadurch nicht erzeugt werden.

]. Eine Schwangere nahm etwa 7 g gepu1veite Koloquinten in

heißem Gin um 10 Uhr abends zum Zwecke der Abtreibung ein. Nach

zwei Stunden wurde sie schwer vergiftet gefunden: Erbrechen, blutige

Stühle, Hem- mnd Aüemstörungeam.‘ Die Glieder waren k5‚1t und der Puls

fehlte. Erbrechen und blutige Stühle hielten auch nach Eller Wiederkehr

des Bewußtseins an. Es trat kein Abort einl). '

2. Ein Mädchen trank zum Zweck der Abtreibung ein Absud von zwei

K010quintenäpfeln in -Wein auf einmal. Es entstanden furchtbare

Schmerzen im Unhefléibe.‘ Sie hatte innerhalb ‘etwa. 16 Stunden über

100ma1 gebr00hmumi abgefiihrt„ Durch den Stuhlgamg ging meist Blut

ab. Abort trat jede eh. nicht ein, vielmehr zwei Monate später

die Geburt eines lebenden, reifen Kindes ”).

8.——7. Beifiier änderen Schwangeren, die Tinc'o. Colocynthidis

nahmen, blieb ebenfalls der Erfolg auf die Schwengerschaft

aus. Eine von diesen_ hatte zwei Wochen lang an jedem zweii;en Tag

einen Teelöffel erfolglos eingenommen.

“Montanoa tomentosa Cerv.

Ein Dekokt der Blätter dieser Pflanze, deren aztekischer Name

„Zihuapa’nli“, &. h. „Weiber—Medizin“, ist, verursacht vorzeitige Uterus-

bewegunéen._ Die Menta_noätaSäure Wirkt wie die aktiven Prinzipe

des Secele corn'1itüm 8). " ‘ ‘

Matricaria Chamoxi1illa L.

Ein gewerbsmäßiger Fruchtabtreiber spritzte einer im 8. Monate

Schwangeren Kamillentee‚ mit einer grünen Flüssigkeit vermengt,

in den Uterus ein. Begleich darauf entstanden ]?iebersohauer, Frösteln,

große Mattigkeit und nach 8 Stunden Abort. ' '

Nach dem Gutachten der ]?mgerv Fakultät ist der Abort nur auf

die Einspritzungen zurückzuführen, und zwar auf die durch die Kraft

des Strahles bewirkte Ablösung der Eihä.ute. Die Beschaffenheit der

1) Rolfe, Bost.med. Journ. 1892, 19 May, 8.494.

2) Stifft, Prakh. Heilmitteillehxe. .Wien 1792, Bd.. 2, S. 322.

°)‘Lewin„ Lehrbüoh-d.‘ Toxilcel. 18971, S„ 314.
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Flüssigkeit sei dabei gleicfigültig, und im gegenwärtigen Falle reichte

der Kamillentee allein für den gedachten Zweck hin. Da während

und nach dem Abort keine bedrohlichen Erscheinungen aufgetreten

waren, so läßt sich nicht behaupten, daß im gegenwärtigen Falle mit

der Einspritzung eine Gefahr für das Leben der Schwangeren ver-

bunden gewesen war1).

Artemisief vulgaris L. und Artemisia Absinthium L.

Beide Pflanzen, der gemeine Beifuß bzw. der Wermut, wurden

im Altertum sehr häufig, jetzt wie es scheint, nur noch selten als

Abtreibungsmittel angewandt. In lothringischen und. französischen

Kreisen gilt Artemisia Absinthium, oder besser der Absinth-

schnaps, als ein wirksames Abortivum. Das Wermutöl, aus dem

er mittels Alkohol und Wasser hergestellt wird, enthält als wirk-

sames Prinzip das rechtsdrehende ß-Thujon neben Phellandren

und. Cadinen.

Die folgenden Fälle sprechen nicht einwandsfrei für eine wesent-.

liche Beteiligung der Artemisia am Abort.

„Mulier' meo consi]io drachmam Euphorbii cum syrupo de Ar-
temisia in pilulas redaetam quater' spatio duodecim dierum tribus

horis post coenam devoravit, quarum ope, magno labore et dolore,

partuxientium instar, excrevit octo molas, Vin0ulis,-et membranis con-

stantes, ovi gallinacei magnitudinem superantes“ 2).

Eine Frau erhielt wegen Megemchmerzen usw. zehn Tropfen Spirit-
Absinthii volatilis. Es trat danach an den beiden folgenden Tagen
reichliche Menstruation auf. Der Arzt wurde beschuldigt, Abort dadurch
hervorgerufen zu haben, die Leipziger Fakultät erklärte aber in ihrem
Gutachten, daß kein Grund. vorliege, die profuse Menstruation als einen
Abort anzusehen”).

Ein 19jähriges Mädchen abortierte. Ein Mann hatte bei demselben
etwa einen Monat vorher folgende Behandlung vorgeschlagen: 1. Drei
Tage lang hintereinander je dreimal ein Breehmi'o'ael (Tartarus
stibiatus), nach welchem wiederholtes, heftigeg Erbrechen eintrat.

2. Wiederholt; ein Infus von Rubin tinctorum und 3. einen starken
Aufguß von Wermut, worauf nach drei Tagen der Abort erfolgte‘).

1) Mas chka, I. c., 2. Folge, 1858, S. 324.
2) Zacutus Luéitanus, Opera 1657, Praxis medica admirabilia

Lib. II, obs. 154.

3) Zittmann, Medicina forensis 1706, cent. II, cas. 10.
_ ‘) F0 chier et Coutagne, Arch. de l’anthropol. criminelle II, 1887, S. 148.
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Erfolglos blieb das Trinken von einigen kleinen Schnapsgl‘als’ern des

Absinthlikörs bei einer 23jährigen, im 3. bis 4. Monat Schwangeren.

Sie erbrach danach einmal. Die Sohwangersaha.ft nahm ein normales

Ende.1) . ‘

Senecio Jacobaea. L.

Der J acobs-Baldgreis scheint . Uterusbewegungen veranlassen

zu können”). '

—Tanacetum vulgare _L.

Der Rainfarn ist diejenige Pflanze, welche in den Vereinigten

Staaten bei weitem am häufigsten zu Abortivzwecken benutzt wird,

während sie trotz ihrer leichten Erhältlichkeit in anderen Ländern

nur vereinzelt hierfür gebraucht 2511 werden scheint. Sehr viele Fälle

von Abtreibungsversuohen, -besondars mit dem 'ätherisahen‘ Rainfarnöl

sind veröffentlicht worden, doch nur wenige, in denen wirklich Abort

-eintrat.

Das Rainfarnöl enthält außer Links-Kampfer und Borneol

-das ß-Thujon (Tanaceton', Tanacetylhydrjir), ein Methylketon.

Die Zahl der damit versuchten Abtreibungen ist sehr groß 3).

Anwendung des Rainfarnöls‚

1. Eine Schwangere nahm 16 g Rainfarnöl. Es entstanden danach Kon-

vulsionen‚ Dyspnöe und Herzschwä.che, die zum Tode führten‘).

2. Eine erst seit wenigen Wachen Schwangere nahm 15 g Rainfarnöl,

um Abort zu bewirken und starb in Weniger als zwei Stunden, ohne daß

Ausstoßung des Fötus eintrat‘).

3. Ein junges Mädchen trank, um die Menstruation hervorzurufen, einen

“Teelöffel voll Rainfarnöl. Sie wurde schwindlig, in zehn Minuten bewußtlos,

J.) Reitz, Ärztl. Sachverständigen-Zeitung 1906, S. 214.

") Lewin, Toxik010gie, 2. Auflage, 1897, S. 320.

8) Boston med. and Burg. Journ. 1851, XLIV, S. 806. — New York med.

Record 1889, XXXVI, S. 346. -— Buffalo med. and surg. Journ. 1864—65,

“S. 526. —— St. Louis Courier med. 1885, XIII, S..316. —— Amer. Journ. of Med.

Sciences 1852, N. Sen, XXIII, 8.186, XXIV, S. 279. — Transactions med.

Soeiety. N. Jersey 1876, S. 179,

4) Pereira, Med. Magazine. Boston, Nov.24, 1834.

5) Hildreth, Medical Magazine, May 1834—35, III, S. 213.
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bekam Konvulsionen, Dyspniie, 1u1regelmä.ßigen Puls und. starb nach ein und.
einer viertel Stunde“.

4. Ein 21jähriges, etwa. im 4. Monat schwangeres Mädchen hatte, um.
Abort zu bewirken, etwa 40 g Oleum Taneceti genommen. Sie wurde
schnell bewußtlos, die Pupillen waren erweitert, die Respiration beschleunigt,
angestrengt, Puls voll, stark, 128. In Pausen von fünf bis zehn Minuten er-
folgten heftige Krampfanfälle. Tod dreiundeinha.lb Stunden nach der Ver—
giftung. Ausstoßung wer nicht erfolgt. Im Uterus fand sich eine vier-
monatige £"rucht*).

5. Eine 2öjährige Schwangere trank, um Abort herbeizuführen, einen
Teelöffel voll Oleum Tanaceti. Sie spürte danach Brennen im Magen
und bekam Konvulsionen. Es trat kein Abort ein“).

6. Ein 29jä.hriges Mädchen trank erst 15 Tropfen Rainfernöl und drei
Stunden später noch etwa. einen Teelöffel voll davon. Sie erkrankte gleich
darauf unter Konvulsionen, Respiratiomstoekung, allgemeiner Zyanose. Am
folgenden Tage trat die Menstruation ein (vier bis fünf Tage zu früh). Es er—
folgte Wiederherstellung 4).

7. Eine Schwangere nahm zum Zweck der Fruchtabtreibung Oleum
Tanaceti 1u1d erkrankte unter heftigen Konvulsionen, Dyspnöe und
Bewußtlosigkeit. Abort erfolgte nicht. Sie wurde wiederhergestellt")

\
8. Eine Schwangere nahm eine große Dosis Ole urn Tana. cet1 und er-

krankte unter Bewußtlosigkeit, Konvulsionen, Dyspnöe usw. Kein Abort.
Wiederherstellung °).

9. Eine Schwangere nahm mindestens 8 g Oleu1n Tanaceti. Symptome-
genau dieselben wie im ersten Falle. Kein Abort. Wiederherstellung“)—

10. Ein Mädchen nahm, in dem Glauben, sie sei schwanger, etwa. 10 g
Oleum Tanaceti, um Abort zu bewirken. Sie wurde bewußtlos, die
Atmung wurde stertorös, angestrengt und. speemodiech. Es trat blutiger
Schaum vor den Mund und es entstanden Konvulsionen. Es erfolgte
WiederhereteHung7 ).

1) Ely‚‘Amer. Journ. of the med. Sciences, N. S., XXIV, 1852, S. 279.
1!) Dalton, Amer. Journ. of the med. Sciences, XXIII, 1852, 8.186.
3) Flood, New York med. Record XI‚1876‚ 8.359.
“) Jewett, 1. c.
5) Tidd, The Detroit Lancet V, 1881, S. 100.
“) Smith, The Detroit Lancet' S.147. '
7) Link, NewYork med. Journ. V01.XLI, 1884, S. 365
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11. Eina Schwangere nahm, um Abort hervorzurufen, einen .Tee-
löffel voll Rainfarnöl. Es entstanden Koma. und Dilatation der Pupillen,
jedoch erfolgte schließlich Wiederherstellung, ohne Wirkung auf den

Uterus‘).

Gebrauch von Aufgüséen und Abkochungen der Pflanze.

12. Eine im 3. Monat Schwangeré hatte, um Abor.ii herbeizufühi‘en,

eine Woche hindurch täglich ein starkes Inqu von Tanaceturn getrunken,

doch ohne Erfolg. Darauf gebrauchté sie ein sehr starkes Dekokt des

Kmutes (225 g auf 0,51) als vaginale Injektion. Nach wenigen Stunden ent—

stand. ein erst wässeriger, dann blutiger Auéfluß aus der Scheide, mit Lenden-
schmerzen und Uteruskontmktionen. Am folgenden Tage kam die Ge—

burt zustande. Es folgte abßr eine Metritis und. allgemeine Entzündung

aller Nachbarteile, mit Erbrechen, Diarrhöe, Ischurie, Fieber und Peritonitis.

Erst nach drei Monaten war die Patientin wiederhergestellfl).

13. Ein Negermädchen von 21 Jahren hatte, um Abort hervorzurufen, eine

starke Abko chung von Tanaoetum}eipgenommen. Zwei Stunden später

war der Puls voller, aber seltener alé normal. ' Haut feucht, kühl; 'Respira-

tion 14, erschwert, Pupillen verängt{ Züge stamr, Inkohä.renz der Gedanken.

Vier Stunden später Koma, Puls 60‚_ Atmung 12, kalter Schweiß, allgemeine

Paralyse der willkürlichen Muskeln inkl. der Deglutitionsmuskeln. Konvul-

sione‘n fehlten. Tod 26 Stunden naéh der Vergiftung. Von einer Wirkung

auf den schwangeren Uterus war nichts zu merken“).

14- Eine im 2. Monat der Schwangerschaft befindliche Frau trank eine

reichliche Menge von Rainfarn-Dekokt und erkrankte Unter denselben

Symptomen Wie im vorigen Falle. Es erfolgte ebenfalls Wiedßrherstelhmg,

ohne daß Abort eingetreten wäre“).

Amica montana.

Ich erwähnte schon, daß die Arnika. in verschiedenen Gebieten,

z. B. 'in der Mark Brandenburg, als Abtreibungsmittel gebraucht Wird.

Daß dies mit Erfolg geschehen kann, beweist der folgende Bericht.

Ein etwa. im‘ 2. Monat schwangeres Dienstmädohen trank um 10 Uhr

morgens einen Aufguß von 20 g Arnika.blüten, die ihr als Abtreibungs-

mittel &ngeraten worden waren. Danach erschien heftiges Brennen im

1) Aldright‚ Canada med. Joprn. 1869—70, VI, 3.212.

2) Rice, bei Jewett, Bostofimed. and. surgic. Journ.‘1880‚ Vol. CH,

8.237. -

3) ‚Pendleton, Amer. med. Times and Graz., New Sen, II, 16 march, 1861.

") Flood, New York med. Record XI, 1876, S. 859.

I.cwin‚ Fruchtabtrcibung durch Gifte usw. 4.Aufl‚ 28



434 Mitteilungen über versuohte und vollzogene Abtreibungen durch Gifte.

Magen und für eine kurze Zeit; ein allgemeines Krankheitsgefühl, das zum
Einlegen nötigte. Um 5 Uhr nachmittags begann starkes Erbrechen
blutig gefärbter Massen. Das Bewußtsein war nicht gestört. Es
bestanden sehr heftige brennende Schmerzen, beschleunigter Puls,
gerötetes Gesicht.

Nach reichlicher Megenausspülung und. Morphiurn ließen die Schmerzen
flach. Die Erholung vollzog sich schnell. Wenige Tage nach dem
Genusse des'Tee's erfolgte der Abort.

Die schwere Einwirkung der Arnikaaufgüsse auf den Magen und
wohl auch auf den Darm, mit begleitenden Herz- und Atmungs-

störungen sowie zerebralen Symptomen kennt man seit langer Zeit.

Sie sind wohl geeignet, eine Plazentarapoplexie besonders dann zu ver—

anlassen, wenn die Magenstörungen nachlassen und die Hyperämie

weicht.

4. Anwendung zusammengesetzter pflanzlicher

und. anderer Abortivmittel.

Seit alter Zeit ist der Glaube verbreitet, daß man die Wirksam-
keit eines Mittels dadurch erhöhen kann, daß man ihm verschiedene

ähnlich wirkende Stoffe hinzufügt. Auf Grund dieser Annahme wurden

namentlich von älteren Ärzten als Abortiva Mittel angegeben, welche

aus vielen Substanzen bestanden, die alle auch einzeln zur Fruchtab—

treibung Verwendung fanden. Die I-Iauptbestandteile solcher Mittel

bilden in der Regel die bekanntesten Abortiva, wie Sabina, Ruta,

Krokus oder Secale. Besonders die Sabina findet sich in den

meisten derartigen Präparaten, aber auch seltener gebrauchte Pflanzen,

z. B. Wachhold6rbeeren, Sassafras, Schlagkräutlein und
weißer Andorn1).

Da es schwierig oder unmöglich ist zu entscheiden, welche Substanz

in solchen zusammengesebzten Mitteln in den betreffenden Fällen

die Ursache des Abortes gewesen ist, so mögen derartige Fälle hier im

Zuflumm9nhé»ng@ dargestellt werden.

1. Eine Schwangere nahm, zur Wiederherstellung der Regel, eines abends
Rosmarin und. Poley, ferner Sadebaum, Lorbeeren und. Safmn ein-
Am folgenden Morgen gebar sie ein unreifes Kind, das nach einer
Viertelstunde starb. Nach dem Gutachten.waren diese Mittel, besonders die

1) Buchholtz, Beitr. II, S. 68, zitiert bei Metzger, Gerichtl. Arzneiwissen-
schaft, 1793, 5267.



Anwendung zusammengesetzter pflanzlicher und anclererAkfox-üvmittel. 435

Lorbeeren, in der gebrauchten Menge stark genug, um Abort zu erregen,
jedoch sei es, möglich, daß der Abort auch durch körperlicheAnstrengung
befördert sein könnte“). '

2. Zur Abtreibung der Leibesfrucht wurden einer 26 _] ährigen Schwangeren
eine Mischung von Sabina, Aloe und Terpentinöl eingegeben, nachdem
sie kurz zuvor etwas zerstoßenen Pfeffer genommen hatte. In“ der Nacht
des übernächsten Tages erschienen Schmerzen im Leib, und nach einigen
Stunden wurde ein toter siebenmonatiger Fötus ausgestoßen”).

3. Ein im '6. Monat sohwangeres Mädchen wurde von einem Fö1;us ent-
bunden. E: stellte sich heraus, daß- sie in den letzten 14 Tagen vor dem
Abort auf den Rat eines Weibes jedem Abend einen starken heißen Tee von
Kamille'n uhd spanisohem Hopfen’(0riga.nutn creticurn) getrunken}
hatte. Drei Tage vor dem Abort erhielt sie von dem Weihe eine Medizin,
die aus Tinct. carminativa, alexipharma.ca‚ Pini composita. und
stomachelis bestand. Davon nahm. sie morgens und. abends je 8 g
und trank «am folgenäen Tage etwa 480 g eines heißen Aufgusees von
Safran und 30—415 g Fliederbeermus, ‘miü starkem koohendem Biel"
bereitet. Nach zwei Tagen treten Wehen ein, die nach einigen Stunden
zur Ausstoßung der Frucht führten‘*).

4. Bei einer 17jähfigen Magd„ die mit ihrem Dienstherrn ein Verhältnis
hatte, blieb im Dezember die Menstruation aus. Die Person versuchte gleich
durch verschiedene Abkoohungen und. Aufgüsse, u. a.. durch Rute. und
Mutterkorn, außerdem durch heiße Fußbäder mit Asche die Regel
hervoräuri1fen. Im Januar litt sie viel an Bauchschmerzen. Im März
trat eine Blutung auf. Im Mai bekam sie plötzlich kolikä.hnliche

Schmerzen, doch ohne Blutung aus den Genitalien. Die Schmerzen dauerten
die ganze Nacht fort. Am folgenden Morgen wurde die Schwangere von
ihrem Herrn auf‘ den Abort geführt, woselbst derselbe sie durch
Drohungen so lange auf „dem Sitz zu bleiben zwang bis ein
schwerer Körper aus deriG-enitelien herausgefallen war. Sodann

schnitt der Herr die 'a.us der Vulva heraushängende Nabelsohnur durch

und führte die Magd zu Bett.

Es dürfte anzunehmen sein, daß im letzteren Falle die D&i‘reichung

von Ruta. und Sekale und die Anwendung der Fußbäder in dem

eraten Monate der Schwangerschaft" einen störenden Einfluß auf die

Entwicklung des Eies gehabt und einen Zustand von I-Iyperämie und_

Kontraktionen des Uterus hervorgerufen habe. Die im März erschienene

Blutung wäre dann eine unmittelbare Folge einer partiellen Ablösung

J—)r Zittmenn, 1. e., cent. V, cas. 28.

3) Hedrén, 1. e. >

3) Wald, Gerichtl. Medioin 1838, II,fi.-147.

28*
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der Decidua und eine entferntere Folge der im Beginn der Schwangere

schaft angewendeth Mittel gewesen. Der Uterus war vielleichtvem.

Anfang an zum Abortus prädisponiert. Die starke Bedrohung und. die

daraus resultierende GemütsbewegunQ muß dann als die unmittelbare

Ursache der Ausstoßung der Frucht betrachtet werden 1).

In manchen Fällen erfolgte dagegen trotz Anwendung aller erderik—l

lichen, und selbst der kompliziertesten Mittel, kein Abort, wie die

folgenden Fälle beweisen. -

5. Eine im 5. Monat schwangere Frau, deren Zustand verkannt war, be-
kam, um die Menstruation wieder hervorzurufen, Decoct. herb. Sabina“
mit Natr. biboracicum, und da. dies nichts half, Tinctura. Jodi‚ späte?
‚warme Fußbäder, einen Fußaderlaß und Aloépillen. Die Menstrua—
tion kehrte nicht Wieder, aber es erfolgte auch kein Abort. Die Geburt fma.ii
vielmehr zur rechten Zeit ein”).

(3. Ein Arzt verordnete einer anämisohen, en Bluthusten leidenden Sohwm—
geren, die von ihm geschwängert war, folgende Medikamente:

I. II.
Secale corn. Extr. Taxi gran. I.
Frond. Sabinee ana dr. III. Pulv. herb. Sabinae.
Fiat. dee. ad une. III adde. Gummi Myrrhae ana gran. V.
Inf. 1axat. V uncias III. Pulv. gummos. gran. VI.
Sal. Glaub. unciam aemis. M. f. p. D. tal. dos. No. VI.
Syr. cart. Aur. unciam I. D. S. Früh u. abends 1 Pulver.

M. D. S. 2stündl. 2 Eßlöffel zu (11. Februar 1847.)
nehmen.

(19. Oktober 1846.)

III. IV.
Limat. ferri dr. I ei; semis. 01. Sabinae dr. 1/2.
Extr. amaric. dr. II. Ung. roeat. dr. III.
Rad. Absynth. dr. semis. M. £. ungt.
Extr. Taxi gr. XII. . (1. März 1847.)
I’ulv. Subinae r. 1/2.

Massae pi]. Rufi dr. II.
Extr. Tarax. q. e. ut f. massa pil.
Form. pil. gran. III. Consp.

pulv. £ol. Sennae.

D. S. Früh u. abends 5 Pillen.

(1. März 1847.)

1) d’Urso, Gutachten über einen Fall von Abortus. Rom 1887- —'
Centralbl. f. Gyn. 1888, 0.628.

2) 'l‘Ott, Neue Zeitschr. f.. Geburtsk. II, 1835, S: (55.
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Im Oktober 1846 ließ er die Schwangere außerdem zur Ader, ließ kalte

Umschläge auf Brust und. Unterleib machen und Fußböder mit Senfmehl

nehmen. Die Geburt erfolg'te zur rechten 356111.

Nach dem Gutachten der einen Fakultät waren die Arzneien

und Aderiässe wohl geeignet, unter gewissen Umständen bisweilen

eine Fruchtabtreibung zu beudrken, aber im gegenwärtigen Falle seien

Gabe und Art der Verabreichung so gewesen, daß hierauf, weder

überhaupt, noch insbesondere bei dieser Kranken eine Fruchtabtreibung

erfolgen konnte.

Nach dem Gutachten der Prager Fakultät waren die Gaben

der betreffenden Mittel zwar ungewöhnlich groß, doch nicht übermäßig.

Die Mittel können wohl Abort unter Umständen bewirken, aber doch

bei weitem nicht immer, sondern sogar höchst selten. Sie werden auch

sonst bei nicht schwangeren Individuen gegen Bleichsucht, Menstrua-

tionsstockung und Blutilüss'e angewendet (‘?)1)

7 Ein 28jä.hmigesv Mädchen nahm zur Abtreibung der Frucht1m 3 Monat

der Schwangerschaft jeden Abend (acht Tage lang) folgenden T1a.nk:

Beifußwasser (armoise) . . ._ ‚ . . . 100,0

01ehgenblütehwasser ...... . . . 16,0

Sirup ................. 217,0

Sabinaöl '
Rautenöl 51.118. 10 Tropfen.

Sie bekam danach jedesmal Leibsohmerzen, Erbrechen, Kopfschmerzen,

SchWif1del,döoh trat Abort nicht ein ).

8; Die oben erwähnte Mischung aus Sabine, Juniperusbeefien, 'Lign.

Sauefms, Oham’aedrys unéi Marrubium wurde zum Abort, wahrschein—

lich mit Erfolg eingenommen°). -

Von der im vorigen Jahrhundert gebrauchten Mischung aus Oleum

succini mit Oleum eornu cervi wurde in einem Gutachten an-

genommen, daß sie imstande sei, die Frucht abzutreiben. Das Bern-

steinöl kann dies in der Tat, wie oben berichtet“ wurde, schon allein

bewirken.

Auch mit ariorganischen Stoffen zusammen wurden pflanzliche, an—

geblich zu einem erfolgreichen Ganzen gemischt. Dies wurde z. B. be—

hauptet von Pillen aus Rosinen Guajaci, Senega, Sapo hispan ,

Sulfur aurat., Kampfer und Kalomel.

1)Mas chka, Sammlung gerichtsärztl. Gutachten der Prager med. Fu-

1<111tät.1853‚3.256-

3) Tardieu, Etude médico- légale sur 1’evortemen'c 3.109.

“) Bernt, Visa. 19perta. Wien 1829, S. 340.
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5. Tiergifte. Metabolische Gifte.

l. Tiergifte.

Kanthariden.

Schon in den ältesten Zeiten kannte man die entzündungerregende
Wirkung der spanischen Fliegen auf den Urogenitalepperat unä wußte,
daß infolge dieser Wirkung gelegentlich auch Abort eintreten kann,
wenigstens werden die Kanthariden schon von Hippokra.t6rs als
Abortiirmittel erwähnt.: Indessen sind doch nicht viele Fälle be-
schrieben Werden, in denen nach Gebrauch dieser Käfer Ab0fii
eintrat. '

Bei Tieren kam gelegentlich Verwerfen vor, nachdem Futter von
einem Felde gefressen werden war, auf dem sich ein Schwarm von
spanischen Fliegen niedergelassen hatte1)‚ und auch nach Einreing
von Ung. cantharidum. ‘ ’

Pereira beobachtete einen Fall, in dein Abort bei einer Schwen-
geren erfolgte, „wahrscheinlich infolge der Erregung des Uterus durch
die heftige Blasenaffektion“, welche durch Kentha‚riden verursacht
war 2). ' ’ ‘ ‚ '

41. In einem endeten Felle wo, Kenthariden Zum Zweck der Frucht'
abtreibtmg genommen waren, trat nach zweimaligem Verschlucken einer
Messerspitze voll -——‚ etwa 1,2 g —— an zwei aufeinanderfokenden Tagen
dieser Erfolg ein, doch starb auch die Mutter nach vier $agen. Am
3. Tage bestand Anurie. Blut floß aus den Geburtsteilen ab, und d$l.‘
Abort erfolgte mit geringem Blutverluste. Darauf folgten: Erbrechem
Pupillenerweiterung, Krämpfe, kalter Schweiß und. der Tod”). '

Bei der Sektion fand man das Gehirn mit Blut überfüllt, das Netz, daß
Bauchfell,‘ die Gedärrna, den Magen, die Harfileiter, 'die Nieren und 42%
inneren Geschlechtsteile entzündet. « ' '

2. Eine Köchin nahm in der Absicht, eine Fehlgeburt zu bewirken„:15 %
gepulverte Kentheriden mit‚ 80 g Bitterselz gemischt. Einige Stund9n
später bekam sie heftige Koliksohmerzen und. gebar unter den sehreek'
lichsten Schmerzen ein Kind. Inder folgenden Nacht starb sie selbe“)—

1)aRömrnele‚ Fuchs, Tierärztl. Mitteil. 1866, S. 89. ‘
2) Taylor, Med. Jurisptudence, S. 271.
3) Journal de ‚Santé 1819; Mai. ‘
‘) Fodéré, 1. e., IV, 8. 436;
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Kenthariden können also Abort bewirken. Es geschieht dies

sowohl durch Vermittlung eines in den ersten Wegen und dem ero-

poetisehen Apparat entstandenen Kranflsheitsprozesses, als auch durch

direkte Entzündungserregung im Uterus -resp. in den Eihä.uten, aber

immer unter ernstlioher Gefährdung der Mutter. Sie verhalten sich

also ähnlich der Sabina.

Daß dieee Käfer keinen Abort zu bewirken brauchen,

zeigen folgende Fälle:

3. Ein Drogist gab einer Frau zur ‚Heibeiführüng von Abort Liq. ferri

ses quichlorati, wovon sie dreimal täglich einen Teelöffel voll und. zugleich

Pillen, jede zu 0,03 g Kentherideh, von denen sie täglich acht Stück

nehmen sollte. Sie bekam schon nach zwei Dosen der Tinktur heftige

Schmerzen im ganzen Leibe, besonders in der Magen- und Blasengegend,

beständiges Erbrechen grün]icher Massen und. starke Schmerzen beim

Urinle.ssen. Der Urin wer spärlich _und enthielt viel Blut. Diese Sym-

ptome sind wesentlich a.u1°.i die Wirkung der Kanthariden zu be‘ziehen’).

Ab01ft 1119.13 nicht ein.

4-. Eine Frau hatte 4 g Kenthariden genommen: Sie bekam heftige

Leibschmerzen, etarkes Erbrechen, Stuhlzwang, Hernre1'z, genas aber, und

gebar fünf Monate später ein gesundes Kind”).

5. In einem Falle tödlicher Vergiftung durch Kanthariden mit weit

mehr als 0,05 g, die wahrscheinlich in ebortiver Absicht genommen wurden,

waren Zeichen einer begonnenen expulsiven Tätigkeit am Uterus nicht vor-

handen, äelgeg9n bestand Entzündung und Brand eines Teiles des Magens,

sowie Erftz—ünciung der dünnen Geäärme und der Harnleiter. An dem regel-

mäßig beseheu'ifehün Nebelsizmng be£a.nti sieh ein a.usgebildetes Kind männ—

lichen Geschlechts van 8 Zoll Ijä‚ngeia). ‘

In Alpenlä.ndern soll Gyrinus nata.fior L., der ähnlich den spani-

schen Fliegen wirkt, eu Abtreibungen ver'Wendet werden. ‘

Sehlangengifß.

Es steht durchaus in Übereinstimmung mit den anc‘terweitigen, vom

Sehlangengift gekannten Wirkungen, wenn von Aborten berichtet Wird,

die dasselbe erzeugt hat. Schon die Atemstörungen‚ die als Folge der

Vergiftung eintreten und meist hochgradig sind, würden einen solchen

1) Taylor, 1 c., S. 259.

2) Mas chka„ Handb. der geriehtl Med., III, S. 268 ‚

8) Goeden, Vierteljahrsschr. f. geriehtl. Med., IX, 8. 108.
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Erfolg begreifen lassen. Aber selbst wenn diese nicht vorhanden wären,
könnten die eigentümlichen Blutungen aus Körperhöhlen, die vielleicht
auf einer akuten Gefäßwandveränderung beruhen und nicht selten nach
Schlangenbissen vorkommen, einen Abort verständlich machen, sobald
der Uterus in Mitleidenschaft gezogen ist.

]. Eine 35jährige Frau, die im 5. Monat schwanger war, Wurde von
einer Kreuzotter am Fuß, und zwar gerade in einen Varixknoten
hineingebissen. Nicht lange darauf schwand. das Bewußtsein, um erst
nach etwa vier Stunden wiederzukehren. Die Kranke fühlte sich eiskalt
en und. war zyanotisch. Die Berührung der Kornea, löste kaum merk-
lich den Kornealreflex aus. Der Puls war kaum fühlbar, Während der
Gang des Herzens ziemlich ruhig und kräftig war. Bei fortwährendem
Brechreiz gingen per anum blutige Massen ab. Nach sechs Stunden
erfolgte der Abort‘).

: 2. In einem anderen Falle soll bei einer im 8. Monat schwangeren
Frau nach Kreuzotterbiß Frühgeburt eingetreten sein. Das Kind‚soll
gesund und kräftig, der Zeit entsprechend gewesen sein, schwarzbreun
ausgesehen und nur einen halben Tag gelebt haben*).

2. Metabolische Gifte.

Es versteht sich von _selbst, daß alle Gifte, die der kranke mühter-
Hohe Organismus erzeugt, akut oder chronisch den Fötus vergiften
können. Die Schwere der Vergiftung der Mutter braucht aus begreif-
1ichen Gründen nicht proportional derjenigen der Frucht zu sein. Nicht
selten steht sogar die Lebensgefahr der Frucht in einem umgekehrten
Verhältnis zu der der Mutter. Die _Gründe hierfür werden teils von der
Wirkungsenergie der einzelnen Gifte, teils von der spezifischen Emp-
findlichkeit der Früchte für dieselben und. teils auch von dem Umstende
abhängen, ob die Giftzufuhr längere Zeit hindurch geschieht. Gerade
durch den letzteren Vorgang kann sich eine chemische und funktionelle
Kumulation im Kindeskörper vollziehen, Wie sie bei der das Gift produ-
zierenden Mutter wegen der viel größeren Leichtigkeit der Giftaus-
scheidung nicht oder doch nur unter ganz besonderen Umständen zu-
stande kommen kann. Ja, es ist die Vorstellung nicht schwer, und sogar
gut auf toxikologische Tatsachen gegründet, daß die Mutter scheinbar
ganz gesund sein, und doch ein für den Fötus schädliches Gift produ-

1) Eisner, Ther. Mon. 1892, Nr. 6.
2) Müller, Statistik der Vérletzungen durch Schlangenbiß in Pommern-

Greifswald 1895, 3.33 11.69. * ‘ ‘ <
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zieren kann. Diese Möglichkeit läßt eine Reihe von Fällen von „spon-

tanern“ Abort verständlich sein. ‘

Wesentlich kann es sichin allen solchen Fällen nur um metabolische

Gifte, also jene Gruppe von eiweißartigeflGiftstoffen handeln, die einem

abnormen Eiweißzerfall innerhalb des mütterficihen Körpers entweder

infolge von genuiner Erkrankung desselbeh, oder eines in ihn gelangten

fixen infektiösen Giftes, oder infolge der ‘Lebenétätigkeit von patho-

genen Pilzen, die irgendwo im Körper‘ vegetieren, oder durch andere

Einflüsse, die lebendes Eiweiß abnorm abbauen, ihr Entstehen v.er-

danken.

3. 0rgafigifte.

Hyl)ophyseneXtiiäkte.

Die I-Iypophysen-Inhaltsstoffe, die unter den Namen: Pitui-

trin, Pituglandol, I-Iypophysin, Coluitrin usw. verwendet

werden, beeitzen wehenerregei1de -Wii‘flküh€éfi in einem verhältnismäßig

hohen Prozentsatz der damit behandelten Fälle.. Als inkonstant wird

ihr Einfluß in der Eröffnungsperiode, bei der ‚Einleitung der Früh-

geburt, bei vorzeitigem Blasensprung usw. bezeichnet.

Als Begleiter des Erfolges zeigen sich in nicht wenigen Fällen unan-

genehm'e Nebenwirkungen für Mutter und Kind. Bei der ersteren kann

es zur Erhöhung der Körperwärme bis auf 40° 0 kommen, ferner zur

Atonie mit starken Blutungen und‘:mzt‘ 1-Kräimpfwehen, eventuell mit

langen Dauerkontmktionen vonß—‚—lfä Minuten und deren bedrohlichen

Folgen.

I-Iäufiger und in höherem Grade als die Mutter kann das Kind da-

durch geschädigt werden. Bei den zu häufigen und zu 1angdauerndén

Wehen stellt sich eine Kohlensäureüberladung seines Blutes ein. Es

kommt häufig zur Verlangsang der Herztöne und zu bedrohliche1

Asphyxie, die eine operative Entbindung nötig macht, durch die das

Kind mariohma] inichfi mehr zu-retten ist. Der Tod ist unter solchen

Umständen wiederholt beobachtet worden?) Außerdem geht das Hypo-

physenextrakt durch die Plazenta in das Kind über und kann

seinerseits direkt gefährdend oder tötend wirken “). Ich halte diesen

letzteren Umstand für den bedeutsameten. " ‘ ' ’

1) Samuel, Klin. Wochenschr. 1922, Nr. 37.

”) Wagner,» Naturforscher—Vtefsammlung Wien«1913.
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Adrenailin_.

Dieses basische Gift der Nebenniere, dem u. a. eine Reizwirkung
für den Sympathikus zukommt, bewirkt schon in den schivächsten
Konzentrationen eine sehr energische Re&ktion auf den isolierten und
nicht isolierten Uterus. Die Kontraktionen dieses Organe können einen
ausgeprägten tetanischen Charakter annehmenl). An der Kontraktions—
erregung können auch andere kontrahierbare Muskeln des Geschlechts—
apparate_s usw. teilnehmen.

Schilddrüsenextrakt.‘

Ein Schilddrüsenextrakt kann, wie„ Experimente von Bleibtreu
und Mosbacher ergaben, bei Kaninchen Abort erzeugen. Es ist dies-
W0hl die Folge der eingreifenden_ Stoffwechselstömngen, die durch
dieses Produkt veranlaßt werden, falls iiie Dosen hoch sind.

Plazentarextrakt.

Extrakte der Plazenta bewirken, nach Beobachtungen an Katzen.
und Kaninchen Steigerung des Blutdruckes, die länger als nach Adre—
nalin anhält. Auf den trächtigen Uterus wirken sie deutlich kon-
traktionserregend. 2).

4. Krankheitsgifte.

Pockengift.

Eine Methode Abort zu bewirken'besteht in Algier in der Ein—
impfung von Pocken. Ein Arzt wurde zur gerichtlichen Feststellung
der Todesursache eines Kindes requiriert. Die Mutter war der Kinds-
tötung verdächtig. Sie gab an, sich selbst mit Variola-Gift, daß sie-
den Pusteln eines an Variol& erkrankten Nachbarn entnommen
hatte, geimpft zu haben; Man erkannte zwischen Daumen und Zeige»
finger eine chamkteristische, hoch frisiche eitrige Impfsfielle und am
Körper im Eintrocknungsstadium befindliche Variola—Pusteln.y An
dem achtmonatigen Kind fanden sich ebensolche. Die Mutter Wurde—
durch das ärztliche Gutachten außer Verfolgupg gesetzt.

|

1) Kurdinowski, Arch. f. Gynäkol. Bd. 78, 1906, S. 539. -—- Centralbl. f-
Physiol. Bd. XVIII.

3) Dixon and Taylor, Royal Soc. of Med.1907‚ 10. Oct.
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‚ Die Syphilis. ‘ _

Die Anschauung, daß die Syphilis von der Mutter durch die Pia-

zentarseheidewend nicht auf den Fötus übergeht, kann trotz aller
klinischen Beweisführungen in dieser Allgemeinheit nicht richtig sein,

und es ist sehr wahrscheinlich, daß, ‚wo die diesbezügiiehen klinischen

Beobachtungen einwendsirei „sind, . „entweder. individuelle Verhältnisse '

der betreffenden Kranken die ;Resultete geliefert heben,_ oder _ was
unwahrscheinlich ist —-— der zimkulationsfälhige. Krankheitserreger mit

seinem Gifte bzw. dieses für sich in dem Träger seinen Cherakter
oder seine bisherigen Eigenschaften verloren hat. Es ist nicht abzu-

‚ sehen, weswegen das syphiiiipiseh‚ebütiifiäin einem Kinde zu finden ist,

das von einem. sekundär syphilitisohen Vater und einer gesunden Mutter

odervon einer sjrphiliisischeh Mutter 11nd'eixiefia ge3unden Vater erzeugt

wurde, und sieh nicht finden sollte in einénii Fötus, dem die Gelegen-

heit zur Aufnahme des Krankheitserregers bzw. des Giftes dureh eine

postkonzeptionelle Infektion der Mutter gegeben ist. Für die Erklärung

etwaiger Fälle von Nichtinfektion der Föüen bleiben nur individuelle

Verhältnisse der bétreiienden Mutter übrig. ‘

Die Syphilis zeichnet ihre Spuren 511 schWer genug, auch typisch,

in die Föiaen ein. Die Folge einer echten Vererbung der Syphilis oder

einer intreuterinen' Infektion des Fötus, ja} schon der Syphilis der

Mufiter ohne Infektion des Fötus‚ sind unheilvolle. Es kommt entweder

zu Aborten oder Früh- oder Totgeburten.

Die syphih'tischen Veränderungen an den Früchten können sich in

mannigfa.eher Form derstellen. Hervorzuheben ist die epiphysäre

Osteochondritis, die sehon'un vierten Monate des Fötellebens nach-

gewiesen Wurde, ihren E1112 ander Epiphjrs'engrenze der Röhrenknoehen

resp. Knorpel—Khoohengrenze der Rippen hat und drei Stadien auf—

weist: 1. Verbreitung der Verkeillruhgszc>ne‘. An der Knorpel—

Knoehengrenze ersöheint eine mehr gerade oder hügelige Schicht von

glänzend weißrötlicher Farbe, welche sich bei mikroskopischer Unter-

suchung als eine‘ leichte Vermehrung von’ Knorpeliaellen mit Kalk-

inkrustetion zu erkennen gibt. 2. Sklerosierung des Epiphysen—

111101113915; Die Gremälinie wird unregelmäßig,es bilden sich warzige

Voreprünge_ gegen die Gelenkoberfläohe des-Knorpels hin, welche aus

dichiigerähten Knorpelzellen und einer dem Verlaufe der Gefäße fol-

genden Verkalkung der 'vermiriderten 1nterz'ellularsubstanz und Zellen

bestehen. “8. Nekrotiseh’er'Zerfeli der ergriffenen Teile bis zur

Epiphysenlösurig. Die Geienkenden sind, ähnlich wie bei Rhaehitis,

eui‘getrieben. Nach außen findet eine entzündliche Verdiekung des

Perichondriums und“ Periostes statt, während an der bezeichneten
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Grenzlinie die Kalkinkrustatiou ihr Maximum erreicht hat. Die weiße
Schicht ist mörtelartig. Gefäßwäncle 'und Knochenmark sind fettig
degeneriert 1) .

Es ist besonders hervorzuheben, daß diese Veränderungen bei
kongenitaler Syphilis auch fehlen können.

‚ Von anderweitigen syphilitischen Erkrankungen der
Frucht sind zu erwähnen: I-Iautaussehläge in etwa 25%, Syphi-
lome der Lungen und Lebervergrößerung in etwa. 60% und Ver—
größerung des Prankreas in etwa 25% der Fälle.

Karzinom.

Die Möglichkeit liegt vor, daß das Krebsgift auf den Fötus übergehen
kann. I-Iäufiger scheint Krebs als eine idiopathische Erkrankung des
Fötus vorzukommen.

Fieberhafte Infektionskranklwiten.

Typhus abdominalis. Die Frucht stirbt meist in den ersten
Monaten ab (in etwa. 60% der Fälle), ebénso kann sie bei Typhus
exanthematicus, Typhus recurrens, Pneumonie, Tuberkulose,

Malariafieber, epidemischer Influenza, Scharlach, Masern,
Erysipelas, Variola, Cholera, Eklampsie, Septicaemie zu-
grunde gehen.

Unter 42 Rekurrenskranken war eine Schwangere. Diese abortierte
im zweiten Monat.

Die individuelle Disposition der Mütter spielt bei allen diesen Pro-
zessen für den endlichen Ausgang ' der Schwangerschaft eine wesent—
liche Rolle, so daß prognostisch weder bei den genannten noch bei
anderen Erkrankungen der Mutter, selbst nicht bei der Purpura
haemorrhagica und der Purpura 'variolosa, bei denen angeblich
stets Abort eintreten 5011, etwas anderes als Mutmaßung angegeben
werden kann.

Wo nicht direkt ein Übergang pathogéner Pilze oder von Protozoe_n
in den Fötus sich erweieen läßt, ist die Annahme des Übergangéß von
metabolischen Giften aus der erkrankten Mutter in den .Fötus wahr—
scheinlich. Dadurch wird auch da, wo endometrische Veränderungen
vorhanden sind, die den Abort allein schon erklärlich erscheinen lassen,
die Brücke zu den toxikologischen Erfahrungen geschlagen„

1) Wegner, Arch. f. path. Anatomie Bd. L, 1870, Heft 3.



X. Mechanische, meel1aniSeh-ehemische und

physikalische Wege z11111 E1111e1t1111g des Abertus.

A. Die künstliche Unterbrechung der

Schwangerseheft.

1. Allgemeine Betrachtungen.

Schon in alter Zeit erkannte man die Berechiligung des Arztes an,

bei eine: Gefährdung des Lebens der Mutter, für den Fall des Austragen«

könnens der Frucht den künstlichen Abort vorzunehmen. An früheren

Stellen, dieses Werkes hebe ich in genügender Breite die entsprechenden

Äußerungen von Priscian, Aétius u_s_w mitgeteilt.1m jüdischen

Altertum war es gestattet, das Kind für einen solchen Zweck zu opfern

Die Mittel wurden freigestellifl). Die gleiche Auffassung findet sich

bei den arabischen Ärzten, die Wissenschaft und Praxis so gut zu

vereinigen verstanden. Avicenna g1115 sog'ar dafür präzis als spezielle

Indikation die Beckenenge an': „cum' puell$ parve est, Supra. quam

dimetur morsex par'tu.“ Die Ansohauungen über Erlaubtsein oder

Unerlau'btsein eines Solchen' Eingriffias erlitten, zumal dureh den Ein-

fluß der kalth'olischer'1 Kirche, ‘mennigfeohe Wandlungen. Die Frage

der Empsychose und der Taufe des Kindes haben hier, bis in unsere

Zeit hinein, keine Nebenrolle gespielt. Moraltheologen wie Alphons

von Liguori sprachen sich dahin aus, daß eine Mutter, die in Todes-

gefahr sei, ihre Frucht austreiben könne:

„Lieet foetus non sit aggressor voluntarius, non tenetu1 tamen

negligere suam vitam preesentem ad servsmdam vitam_ futuram prolis.“

Ähnlich spricht sich Pennachi aus”).

Dsigegen wurde noch im 311119 1896 von kirchlicher Seite betont,

daß der künstliche „d1mkte“ Abort sündhait sei, und daß der Priester,

der ihn verhindere und verbiete nur seine Pflicht tue, und von unbe-

rechtigtem Eingriffe in ärztliche Befugpisse hierbei keine Rede sein

1) Traktat Nidda.h 40 Beraohot 28.

2) Pennacchi, De abortu et embryotomia, Romae 1884



446 Mechanische. mechanisch-chemische und physikalische Wege usw.

könne. Nur eine gottentfremdete Wissenschaft könne den Satz auf-

stellen: Der Mord eines Kindes zum Zwecke der Rettung der Mutter

sei erlaubt1);

Im Jahre 1895 legte der Erzbischof von Gambray die Frage der

Erlaubtheit des künstlichen Abortes dem römischen Stuhl zur endgül-

' tigen Entscheidung vor. Er stellte einen fingierten, schematischen Fall
auf: Der Arzt Titius Wird zu einer schwer erkrankten I‘ra11 gerufen.

Die einzige Ursache der Krankheit ist der Fötus. Die Frau ist in

Todesgefahr und. das einzige Retfluflgsmifitel ist der künstlicheAiobfh.
Ist dieser erlaubt? Die Kongregation antwortete mit „Nein“, und

' diese Entscheidung wurde Vom Papst bestätigt.

In unserer Zeit wurde der Standpunkt aueh ärztlich vertreten, daß
der künstliche Abort als ein Mord zu betrachten sei, den die göttliche

und menschliche Gesetzgebung verbieten. Er sei zu verwerfen bei:

1. Beckenenge, 2. Verengerung der Geburtswege durch Geschwülste

des Uterus und seiner Umgebung, der Vagina, der'Eierstöcke usw.,
8. bei Verengerung der Vagina, 4. Entzündung des Uterus, 5. gefähr-
iichen Uterusblutungen, 6.. Extrauterin-Schwangerschaft, 7. lebensge-

fährlicher Behinderung der Reepiration, 8. unstillbarém Eibrechen,
‘9. Morbus Brightii und Eklampsie und 10. bei eingeklemmtem Bruch.

Bei Einklemmung des Uterus Wird der Eihautstich für erlaubt ge-
halten, aber nur, weil er durch Fortgang des Fruchtwassers den Uterus
verkleinert. Der Abort, der. danach folge, sei nicht gewünscht worden,
mithin auch nicht als eine Kindstötung anzusehen*°*).

Dagegen wird in der bekannten Theologie moralis von Lehmk-uhl
die künstliche Frühgeburt ebenso wie der „indirekte Abort‘.‘ zur
Rettung der Mutter, aber nicht der „direkte Abort“ oder4 die
Kraniotomie gestattet.

Die katholisch-ldrchliohen Gegner der Berechtigung das Kind zu-
gunsten der Mutter zu opfern, stützten sich von jeher —— abgesehen von
dem Gebote: „Du sollst nicht töten“, auf das viel diskutierte Wort

des Apostels Paulus: Man dürfe nichts Schlechtes tun, um Gutes zu
erzielen.

Endlos und leidenschaftlich waren auch die Meinungsäußerungen

über die aus sichersten Indikationen, zum I-Ieile der Mutter, sich er—

gebende Vernichtung des kindlichen Lebens während der

Geburt. Perforation des Kindes, also eine absolut sichere Tötung

1) Bergevoort, Direkter Abort und. Kraniotomie und. deren Eileubtheit.
München 1896.

2) Capellmann, De occisione foetus, Aachen 1875, und Pastoralmedizin
Aachen 1881.



A11gerneiilé'ßetrachtufigen. Die Indikatione‘n. » 447

oder Kaiserschnitt! Es gab französische und deutsche Ärzte; die die

Kraniotomie hart verurteilten und so Weit gingen, ”den Kaiserschnitt,

den jeder Arzt auezufühxen in der Lage sein müßte, als den einzig

richtigen Weg zu bezeichnen. - ‘ 4 — ‘

Heute sind bis 111115 Ausnahmen nur ‘noch ärztliche Gesichtspunkte

für die Vornahme des einen oder des anderen “Eingriffe maßgebend.

Ein religiöses Moment kommt dabei nicht mehr in Frage. So werden

ZWéckmäßigkeit3gründe die Klinik veranlassen, den Kaiserschnitt, und

den praktischen Arzt, die Kraniotomi9 zu vollziehen. ' '

21 Die 111111111111011en.

Die Schwengersehaätsuniserbrechüng durch den Arzt hat heute die

Sanktion erhalten, 1111 sie ei1csh in alter Zeit bei Unbefangenen, nicht

von kirchlichen Ode? &bsondwlioh juristischen Anschauungen beein-

flußtén Menschen gehäbt heit. Es handelt sich als Indikation fiir sie

immer nur 11m die Lébenserhelfinng bzw die Wiedergésundung der

Mutter.

Die notW{andiée Voraussetzung für die Vornahme des Eingriffs ist

die Z1istimmimg der Schwangeren. Für sie kann meiner Ani-

fasäüing nach kein anderer eintreten. Auch nicht der Ehe-

mann, der unter Umständen ein Interesse daran haben könnte, die

Schwangerschaft unterbrochen zu sehen und etwa durch ein Nerkoti-

kam, wie Morphin, bei seiner Frau einen Züst‘and erzeugt hat, der

z. B. der „Eklampsie ohne Krämpfe“ ähneln kenn. ‘

Von den beiden genannten Indikationen für das ärztliche Hanäeli1

ist die erste‘re selten”, 3.th wenn man die sog Sehwangerschaftstoxi-

kosen rnit einbezieh‘b I1n1n61hin kann sie in I‘räge kommen und Hilfe

heischen. Diese Hilfe, die der Sehwehgeren zuteil Wird; ist nieht

rechtswidrig, sondern erfolgt seitens des in befugter Berüfisauäübung

handelnden Arztes. E11 ist ———- voransge‘setßt, &eß seine E'ilfs- oder

Rettungshandlung durch die Genehmigtmg der Schwangeren gedeckt

ist, und die Art der Handlung nicht dem unter solchen Umständen

üblichen ärztlichen Vorgehen bis 211111 offensichtlich fehlefha.ften

zuwiderläuft -- durch den Paragraphen des zukünftigen %trefgesetz-

buehes, der von Notstand und“ Nothiife handelt, rechtlich

geschützt. In ihm Wird ausge3proehen, daß nicht 111151“ der eigene

und des Angehörigen Notstand, sondern aueh der Notstend jedes

dritten als Entschuldigung für die Notstandshandlung zu gelten hat,

wenn durch dieselbe die Rettung aus einer gegenwärtigen Gefahr

beabsichtigt wird. Und eine Reichsgerichtsenbscheidnng besagt weiter:

„Eine Gefahr iet dann bereits gegenwärtig, wenn durch Zögern das

das Übel verwirklichende Ereignis unabwendbar wird, ocier die Gefahr
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unverhältnismäßig wächst, sobald die Verhältnisse darauf drängen‚

ungesäumt‚mit Abwehrhandlungen vorzugehen.“

Die Berechtigung des Arztes auch gegen Zukunftsgefzmhren, also auch

die Gefahren, die durch das Austragen des Kindes bei bestimmten

krankhaften körperlichen Anlagen oder Leiden ' nach medizinischen

Erfahrungen entstehen können, erhält dadurch auch eine juristische

Stütze.

Die höhere Wertigkeit hat das Leben der Mutter. Das-

Kind besitzt in dem Notstandsfalle höchstens, und auch nicht immer,.

ein keimhaftes pretium affectionis seiner Erzeuger.

In jener Stunde, als Napoleon ein Nachfolger geboren werden

sollte, eilte ihr Arzt Dubois zusammen mit Oorvisart zur Kaiserin.

Er stellte eine Steißlage fest und ließ wohl einige Unruhe über die-

Situation erkennen, auch über die auf ihm lastende Verantwortung.

Napoleon erkannte dies und fragte, ob —er eine solche Entbindung

noch nie vollzogen habe. Auf die zögernd hervorgebrachte Bejahung

antwortete der Kaiser: Nun so denken Sie, daß sie eine I—Iökerin aus.

der Straße St. Denis zu entbinden hätten! Wenn aber, erwiderte

Dubois, etwas Schlimmes‚ eintreten sollte, wen soll ich retten, die

Mutter oder das Kind? Darauf der Kaiser: Unter allen Umständen

retten Sie die Mutter?).

Während vor einigen Jahrzehnten noch die Indikationen für die-

ärztliche Schwangerschaftsünterbrechung selten waren, mehren sie sich

jetzt wie keine anderen auf praktisch-ärztlichem Gebiete. Es ist be—

greiflieh, daß damit in den beteiligten Kreisen, denen ja. diese neue

Ära und auch nicht die jetzt erhöhte Vollziehungsleichtigkeit des Ein—

griffs verborgen bleiben konnte, lebhafte Erfüllungswünsche wachge-

rufen werden. Welche Stellung nimmt der Arzt zu diesen veränderten

Verhältnissen ein?

Jedem Arzte steht das Recht zu, über medizinische Fragen, oder

über arzneiliche oder mechanische Eingriffe, die er im gesundheitlichen

Interesse seiner Klienten für erforderlich hält, seine eigenen Meinungen

zu haben, auch solche, die mit den zur Zeit von Vielen angenomme—

nen in Widerspruch stehen. Er kann z. B. der Überzeugung sein, daß

Salvarsan ein untaugliches Mittel für die Heilung der Syphilis sei und
daß die angeblichen Erfolge nur leicht erklärbares Blendwerk darstellem
oder, daß der Diphtheriebazillus morphologiseh nicht als Krankheits—

1) Antommarchi, Les derniers moments de Napoléon. Paris 1898, T- 11,
p. 17 : „Traitez-la. comme une boutiquiére de la, rue Saint-Denis: c’est tout ce
que je vous demande . . . Si de nouveaux accidents arrivent, lequel dois-je
sauver? La mére ou l’enfant? —— La mére, c’est son droit.
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erreger zu identifizieren ist, oder daß die „Heilsera“ keine „Spezifika“

darstellen, sondern nur als körperfrernde Eiweißstoifé) wirken, .oder

daß unter bestimmten Bedingungen eine Amputation oder die 0vario-

tomie erforderlich oder nicht erforderlich ist usw. Denn wenn irgendwo, .

als Abstraktionder— Vorgänge in der Welt das alte philosophische Wort:

„mir éée»“ eine Stätte hat, so ist es in der Medizin. Hier sind die An—

-schauungen über Wehr und Falsch, über zweckmäßiges oder unzweck-_

mäßiges Handeln in dauerndem Fluß begriffen, so daß, wer heute in

irgendeiner schwerwiegenden biologieohen Frage ein arger Häretiker ist,

'-die Möglichkeit verwirklicht sehen kann, bald als ]?rophet der Wahr-

heit anerkannt zu werden und umgekehrt.

Darf der Arzt nun auch die Konsequenzen seiner medizinischen

Auffassung im praktischen Handeln ziehen? Jedenfalls .in einer Breite,

wie sie sonst keinem Verantwortung tragenden Ausüber einer beruf-

lichen Tätigkeit zugebilligt wird.

Denn„die Handelsfreiheit des Arztes gegenüber dem

Kranken kann'rechtlich nicht so umgrenzt werden wie

die Freiheit des Baumeisters in der Errichtung oder

Ausbesserung eines Hauses. Hier herrscht nicht der

Bubjektivismüs wie in der Medizin„wo z. B. für den gleichen

Fall der eine die Kälte, der andere die Wärme verwendet, oder der .

eine abführen, der andere stopfen läßt, oder der eine chirurgisch konser—

vativ der andere radikal vorgeht, sondern das Arbeiten nach den Ge-

setzen der Statik. Das völlig sichere Arbeiten nach den Ge-

:setzen der Lebensstatik, vor allem der Individualstatik,

die man erkenntnismäßig .leider kaum ahnt, ist in der

praktischen Medizin nicht möglich, und, da es nicht

möglich ist, kann die arbiträ.re Auffassung weite Gren-

zen umfassen und zu ärztlichen Handlungen führen, die

nicht allgemein gebilligt, ja vielleicht sogar als Kunst-

fehler und noch Sohlimmeres angesehen werden. '

So kommt es,. daß, obschon dem Arzte kein Berufsrecht

zu steht oder zustehen kann — selbst von einem Jahrtausende alten,

mit dem privilegierten Stande verknüpften Gewohnheitsrecht kann

hierbei nicht die Rede sein -——, er bei einer, seiner Hilfshandlung sich

envertrauenden Schwangeren Eingriffe vornehmen darf, die d e im

Interesse des Staates, Kinder geboren werden zu lassen ,

zuwiderlaufen. Dies ist weder Theorie noch Hypothese. Angesichts

1) L. Lewin, Über die Behandlung der Lepra durch das Gift der Klapper—

schlange, Deutsche Med. Wochenschr. 1900, Nr.48. — Gifte und Gegengifte,

XVI. Internat. Mediz. Kongreß, Budapest 1909.

Lewin, Fruchtabtreibung durchGifte usw. 4.Aufl. 29
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des sehnenden Verlangens so vieler, schon vor dem Beginne der

Schwangerschaft nicht ganz gesunder Frauen und Mädchen, auf nicht

anfechtbarem, legalem Wege von der Frucht befreit zu werden, kann

°ein sehr weites Dehnen der Indikationen zu einer ufer—

losen Bewegungsfreiheit und auch zu einem zu weiten

Herzen von Ärzten führen und dadurch eine Durchbrechung

des durch die Bestrafung der Abtreibung Bezweckten ver-

anlaßt werden.

Tatsächlich ist schon die ärztliche Anschauung über die Zulässig—

keit der Schwangerschaftsunterbrechung eine sehr viel freiem gegen

früher geworden. Aber schon erheben sich auch Stimmen, die von

Mißbrauch der ärztlichen Bewegungsfreiheit auf diesem

Gebiete künden.

Wenn öffentlich mitgeteilt werden’ konnte, daß ein Arzt in Berlin

116—120 Aborte jährlich bewerkstelligt, und daran die richtige Be-

nierkung geknüpft wurde, daß dies keine normalen Aborte seien1),

und von einem anderen Arzte gesagt wurde, daß er im ersten Jahre

seiner gynäkologischen Tätigkeit sechzigrc_nal die Schwangerschaft

gegen hohe Honorare unterbrochen habe, und weiter ausgesprochen

wurde, daß es Ärzte gegeben habe, in deren Privatklinik nur

Schwangerschaften unterbrochen wurden 1), so geben solche Tatsachen

Anlaß, an Ordnungswidriges zu denken. Auch wenn man hört, daß

von 202 Fällen, die in fünf Jahren, von 1910—1915 der geburts—

hilflichen Klinik in Berlin zur Einleitung des Aborts überwiesen

worden sind, nur 59 % als geeignet für diesen Eingriff angesehen

wurden, also in dem vierten Teil die Anschauung der überweisenden

Ärzte nicht geteilt wurde, und in, jedem der fünf Jahre nur 11 künst-

liche Aborte vorgenommen worden sind, so spricht dies nicht gerade

für eine halbwegs feste Umgrenzung der Indikationen. Sind diese

aber nicht genügend umgrenzbar, kann es hier keine einwandsfreie

„lex artis“ geben und kein är2tlicher Areopag unwandelbare Vorschriften

emanieren, so Wird derjenige, der —— nach der Meinung anderer -——

tadelnswerte ärztliche Handlungen vollzieht, sie gerade durch die

Nichtbegrenzbarkeit und die ihm als Arzt gegebene Freiheit, „nach

bestem Ermessen“ gehandelt zu haben, begründen.

Es drängt sich nach alledem die Aussicht aiuf, daß, angesichts

der Divergenzen in den Anschauungen über die zuläs-

sigen Indikationen für den künstlichen Abort dieser

an Zahl zunehmen, der kriminelle aber abnehmen wird.

Hierbei können die Handlungen von solchen Ärzten sogar unberück-

1) Ruge, Zeitschr. f. Gynäkol. Bd. 79, 1917. — P. Straßmann, ibid-u
3.404.
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sichtigt bleiben, denen der Erwerb höher steht als die ärztliche

Pflicht, die in einem Geschäftsverhältnis zu Hebammen stehen, der-

art, daß diese bei Frauen eine Blutung aus den Gesehlechtsteilen

veranlassen und der betreffende Arzt dann die „Ausräumung“ vor»

nimmt, weil ein Abort vorläge, Solche Ärzte werden sich nur wenig

an die Kundgebung des Pariser ärztlichen Kongresses vom Jahre 1911

kehren, die so lautet: . '

„Que tout médecin, 'par son titre, & defau'o méme de serment

est défenseur juré de la vie humaine ;

Que ce titre 1’engage sous peine de forfaire ä l’honneur ä faire

tous ses efforts pour assurer la conservation de l’individu et celle

de I’espéce ; '

. Le Gongrés ; déclare que tout avortement provoqué, qui n’est

pas condamr1é‘par des_ indications médioales est un Vérit&b16 crime.

3. Die Meinungen über die Anzeigen für den

therapeutischen Abortus.

Es liegt nicht in dem Rahmen dieses Werkes in eine allgemein-

medizinis'che Kritik der vorhandenen Meinungen über die Z1flässigkeit

der einen oder der anderen Indikation einzutreten. Es sollen hier

nur Belege für das im vorigen Kapitel Ausgeführte geliefert werden.

Es sollgezeigt werden, daB es so viel des Kontroversen gibt,

daß von allgemein restlos Ge'billigtem kaum Nennens-

wertes übrig bleibt. Das Mißlichste in dem größeren Teil aller

angeblich sicheren Feststellimgen finde ich iI_l der oft so kleinen

Zahl von Individuelbeobachtungen g‘egenüber Tausenden

von Fällen, die das Wirklichkeitele'ben liefert, die aber

nicht in ärztliche Spezialbeobachtung kommen. Dadurch entsteht die

große Gefahr für falsche Induktionsschlüsse Wegen zu geringer Schluß—

glieder. Man wolle auch bedenken, daß der menschliche Organismus

über sehr viele autogene Reg1flationsrfiöglichkeiten von in ihm ent—

standenen Störungen verfügt, die wir an den Erfolgen, aber nicht in

ihrem Wesen erkennen können, und die jede ärztliche Voraussage zu-

schauden macht.

Die Hyperemesis der Schwangeren wird als eine Vergütungs-

vvirkung durch Fötalprodukte— oder aus dem Schwangerschaftszustande

resultierende mütterliche Gifte angesprochen. Sie kann mit Leber-

veränderungen, Ikterus usw. verbunden sein. ‚Es gibt Gynäkologen,

die niemals hierbei den Abortus oder die Frühgeburt eingeleitet haben,

sondern mit anderen Maßnahmen auska-men. Andere leiteten den

29*



452 Mechanische, meehaniseh-ohemische und. physikalische Wege usw.

Abort ein, wenn überdies ein starker Körperverlust sich einstellte.

In einem Falle betrug er 6,8 kg in 18 Tagen 1). Dabei kam es vor,

daß eine Frau, die von- der Frucht befreit sein wollte, durch frei-

willige Herbeiführung aueh der Gewichtsabnahme den Arzfi mit Erfolg

täuschte. Ja, es wird auch vor. allzuleichtfertiger Einleitung des Aber—

tus bei dem unstillbaren Erbrechen gewarnt. Bei einer Schwangeren

hatte sich damit Nystagmus und zeitweiliges Benommensein verbunden.

Nach der Fruchtentfernung hörte das Erbrechen auf, aber zu den

Begleitzustänclen gesellten sich bald Symptome, die in ihrer Gesamt-

heit als Korsakow’sche Psychose angesprochen werden mußten 2).

Die Leukämie soll durch die Schwangerschaft eine Verschlimme-

rung erfahren. Die einen raten abzuwarten bis die Mutter durch

Stauungssymptome usw. gefährdet Wird 3), andere verlangen die baldige

Schwangersehaftsunterbrechung. Bei manchen von dem Kinde ' be-

freiten Frauen trat Besserung, bei anderen baldiger Tod ein. Das

eventuell lebend geborene Kind geht meistens bald zugrunde.

Die perniziöse Anämie. Ablehnung. und Empfehlung der

Schwangerschaftsunterbrechung bei diesem Leiden, dessen ätioiogischer

Zusammenhang mit der Schwangerschaft angenommen und geleugnet

Wird, stehen sich unvermittelt gegenüber. Die Genesungsziffer nach

dern Abort ist bestenfalls sehr klein 4). Die Unterbrechung der Schwan-

gerscha.ft verschlimmert das Leiden im allgemeinen 5).

Die Otosklerose‚ die sich in der Schwangerschaft verschlimmern

soll, Wird, da. keine Lebensgefahr für Mutter oder Kind besteht, von

Gynäkologen nicht als Indikation für Schwangerscheftsunterbrechung

anerkannt. Die betreffenden Schwangeren müssen Sehwerhörigkeit

bzw. die Ohrgeräusehe ertragen, zumal der erwartete Erfolg durch

den mehrmals eingeleiteten Abort weniger als sicher ist.

Der Diabetes. Eine Diabetikerin kann konzipieren und. eine

Gravide diabefiiseh werden. Bei etwa 60% 61er Diebetischen verlaufen

die Schwangerschaften ohne Störung. Trofizdem unterbrach man sie,

ohne Rücksicht auf die Kinder, von denen bis zu 50% entweder sehon

intreuterin oder gleich nach der Geburt sterben, und obschon Fälle

bekannt gegeben worden sind, in denen der Tod trotz der Frühgeburt

im Koma. erfolgte —— angeblich weil die Hilfe zu spät einsetzte. Eine

besondere Gefahr soll die zunehmende Albuminurie und. Zylindrurie

darstellen.

L) Goener, Korrespondenzbl. 1. schweiz. Äfzte 1914, Nr. 11.

”) Hahn, Arch. f. Psychiatrie Bd. 50, 1.

") Seitz in Döderlein, Handb. d. Geburtshilfe Bd. 2.

1 ) Goener, 1. c.
Js) L.a.bendzinski (Döderlein), München 1912.
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Ob man bei l-Ierzfehlern die Schwangerschaft unterbrechen soll

oder nicht, ist seit langer Zeit kontrovers. Für Nichteingreifen oder

unbedingtes Eingreifen, fiir äie Vornahme der Frühgeburt oder des

Abortus gibt es Verteidiger. Deus Hauptgewieht wird auf den Indi-

vidualzustend zu legen sein, d.h. die Art und die Schwere des Leidens

und den Umfang der Kompensation. Ist die letztere vorhanden,

' so liegt kein Grund für eine Unterbrechung -vor. Aber selbst bei

nicht voller Kompensation wurde so lange wie möglich mit dem

Eingriff zu warten empfohlen. Die Tatsache, daß selbst wenn er

vollzogen wurde, nicht alsbald die günstige Wirkung zu erwarten ist,

daß er überdies mit schädlichen psychischen Erregungen verbunden

ist, daß des Leiden der Mutter kaum nennenswert dadurch gebegsert

wird, daß die Inkompensation wenn überhaupt so auch hier, auf

bekannte » Weise beeinflußbs.r ist, und schließlich die so überaus oft

gemachte Exiahmng,deß herzkrankel*‘rauen Geburt und Wochenbett

glücklich überstehen können, haben Vielen Anlaß gegeben, die

Schwangexeoheitsunterbreehung abzulehnen.

Erkmnkung’en der Nieren Werden, insoweit sie akut Während

der Schngerschaft auftreten,nicht als Grund für deren Unter—

brechung eingesehen; Dahin gehört auch des Bestehen der, sich meist

111 den letzten Monaten der Greviditäfl; entwickelnden, sogenannten

Sdhwangerschaftsniere, die in manchen Fällen recht schwer, ja. unmög-

lich von einer Nephritis zu unterscheiden ist1). Diskutebe1 ist nur die

chronische Nephritis mit Rücksicht auf die durch sie bedingten Ab-

hämgigkeitsleiden. Auch hier gibt es jedoch genug Fälle, in denen ein

ärß‘ikiiehes. Eingreifen nicht gefordert Wird, in denen die Schwanger-

schaft normal endet \ - -

1ndikaßion. fiir die Unterbrecihufig derselben} ohne Rücksicht auf

die Lebensfühigkéit des Kindee, Wird erbliekt in: Aszites, deutiieher

I-Iypertrophie des; 111111111111- Ventrikelé, Veränderungen an der Retine,

Dyspnoe, Unregelmäßigkeiis des Pulseä u.a. 111.

Weiter wird die Gefahr der 1311191111psie‚ -— und Urämie ——

.Entstehung mit oder ohne Augenbeteiligung (Amanrose, Retinitis

elbuniinun'ca, Netzhauteblösung) als Anzeige für die Uterusentleerung

bezeichnet, obsohon die Prognose für die Mutter sehr schlecht ist.

Während manche Gynäkologen in einem sehr hohen Prozentsatz,

z. B. von 81 Fällen von Nierenerkmnkung 27 mal die Schwangerschaft

unterbrechen, haben andere davor gewarnt, weil der Eingriff das

Leiden kompliziere und durch die Drucksteigerung im großen Kreis-

lauf ein plötz1ieher ungünstiger Einfluß auf die Niere statthabe.

1) Veit, Berl. klin. Wochenschr. 1905, Nr. 27.
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Bei Pyelitis lehnen einige die Unterbrechung unbedingt ab, andere
empfehlen sie bei schwerer Schädigung des Allgemeinzustandes.

Bei Morbus Basedowii verweigern einige Gynäkologen die Schwan—
gerschaftsunterbrechung, andere wollen sie bei drohender Lebensgefahr
vornehmen lassen. Eine solche wird schwer zu konstruieren sein. Tachy-
kardie, Beängstigungen, Dyspnoä zeigen sie noch nicht an.

Von besonderer Bedeutung ist die Frage des Verhaltens bei
Lungentuberk‘ulose. Es ist sicher, daß in nicht wenigen Fällen
die Schwangerschaft auf das Leiden keinen verschlimmernden Einfluß
ausübt, zumal in Fällen, in denen Frauen jahrelang stationär lungen-
krank sind, oder als „relativ geheil “ gelten, bei günstigem, objek-
tivem Lungenbefund mit und ohne Tuberkelbazillen im Auswurf,
Fehlen von Blutung und Fieberfreiheit über ein Jahr. Der Verlauf
kann auch gut sein bei frischeren,‘ lokalisierten Spitzenprozessen mit
Fieberfreiheit 1). Schon hieraus geht hervor, daß von einer allgemein
bejahenden Indikation für die Unterbrechung der Schwangerschaft
nicht die Rede sein kann. Trotzdem wollen einige Gynäkologen den
Eingriff unterschiedslos bei jeder Tuberkulösen vornehmen, wenn das
allgemeine körperliche Verhalten noch gut ist. Den Bazillenbefund
sehen manche als entscheidend an. Andere belassen den Zustand auf
Grund der Erfahrung, daß nur selten das Leiden durch die Schwanger-
schaft verschlimmert wird, auch mit Rücksicht auf das Kind, das
gesund bleiben, und auch darauf, daß durch den künstlichen Abort
die Tuberkulose verschlimmert werden kann, mindestens aber die
Schwangere durch ihn mehr leiden kann als durch das Weitergehen
der Schwangerschaft. Noch andere Gynäkologen wollen eingreifen,
wenn unangenehme Komplikationen eintreten.

Die latente Tuberkulose erheischt keine Unterbrechung der Schwan—
gerschaft, und aueh bei der manifesten wird eine individuelle Auswahl
immer mit dern weitgehendsten Konservatismus stattzufinden haben.
Also auch bei diesem Leiden bestehen sehr weite Diffe-
renzen in der Beurteilung, die dem Praktiker keine
Fessel für sein Tun anlegen.

Ebenso liegen die Verhältnisse bei nervösen und geistigen
Erkrankungen. Da die Vorgänge der Schwangerschaft, des Wochen—
betts und des Säugegeeehäftes für die Entwicklung und den Verlauf
von psychischen Erkrankungen bedeutungsvoll werden können, so
sollte die Unterbrechung derselben, da ihr keine rechtlichen und. Bitt-
1ichen Bedenken entgegenstünden, vollzogen werden, wenn der Arzt
glaubt, die Gefahr für die Psyche der Mutter dadurch aufheben -zu

1) Rosthorn, Monatsschr. f. Geburtshilfe Bd. XXIII, H. 5.
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können 1).‘ Dem ist vielfach widersprochen 2) und zum Ausdruck ge—

bracht werden 8), daß im allgemeinen die Indikationen für ein solches

Tun recht selten zu stellen sein dürften. Die allermeisten Geistes-

krankheiten, namentlich die periodischen oder katatonischen Depres-

sionszustände werden durch die Schwangerschaft nicht beeinflußt. Bei

manisch-depressivem Irresein übt die Unterbrechung der Schwanger-

schaft nur einen geringen Einfluß aus. Deswegen kann diese psychische

Störung und ebensowenig die Dementia praecox und die Hysterie

eine Indikation dafür abgeben 4). Man solle ferner den künstlichen

Abort niemals bei Selbstmordgefahr oder Furcht vor Vererbung

geistiger Gebrechen vornehmen. Demgegenüber will ein Gynäko-

loge gerade bei drohender Selbstmordgefahr eingreifen. Angeraten wurde

die Operation bei Erschöpfungspsychosen.

Als sehr heike1 ist wohl die Indikation wegen „p sychopathischei*

Reaktion“ anzusehen bei psychisch widerstandsloser Konstitution

mit krankhafter Steigerung der Gebürtsangst. Die Anerkennung

dieser Indikation würde, angesichts des so weit verbrei—

teten Abtreibungswunsches, sehr üble Konsequenzen

haben. Auch ‚die stärkste Angst-Simulation ist leicht in

Szenezu setzen.

Es gibt andere krankhefte psychische Zustände, wie z. B. der

Eifersuchtswahn, die so simuliert werden könnten, daß eine Schwan-

gere dadurch leicht zu einer legalen Befreiung von der Frucht gelangen

könnte, falls man ernstlich daran denken würde, daraufhin einzu-

greifen.

Nicht viel anders kontrovers sind die Meinungen über den thera—

peutischen Abort bei Nervenleiden. Gynäkologen lehnen ihn bei

Epileptisehen ' ab, während Psychiater meinen, daß jene seltenen

Fälle dieses Leidens, bei denen in der Schwangerschaft die Anfälle

besonders gehäuft auftreten und eine rasche Verblödung befürchten

lassen, durch ihn gebessert werden "). ' _

Als dringlichst wird die Uterusentleerung bei der Chorea gra-

vidarum bezeichnet, weil dadurch die Zuckungen alsbald aufhören

und das Leiden schwinde. Auch in diesen Enthusiasmus-Wein haben

andere Wasser bis zum' Nichterkennen gegossen. Selbst einen angeblich

häufiger eintretenden großen Nutzen, auch inbezug auf. die Kompli-

1) Lienau, Arch. f. Psychiatrie Bd.53.

2) Meyer, Arch. f. Psychiatrie Bd.. 55.

3) Ho che, Monatsschr. f. Kriminalpsychol. Bd. 2.

‘) Alzheimer, Münch. med. Wochenschr. 1907, Nr. 33.

‘) Hochs, 1. c.
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kationen, widerlegen andere Erfahrungen, nach denen sogar der Tod
bald nach der Operation eintrat, gelegentlich sogar dann, wenn es sich
um leichtere Fälle gehandelt hat.

Das gleiche, weite Auseinandergehen der Meinungen über den Nutzen
bzw. Nichtnutzen oder Schädigungen des künstlichen Abortus finden
sich bei manchen anderen Leiden, mit denen Schwangere behaftet sein
können, z. B. die Graviditäts-Neuritis, Leberaffektionen u. a.. m. Es
wäre dringend zu wünschen, daß, ehe nicht die Anschauungen über
die Breite der Zulässigkeit für die Einleitung des „therapeutischen
Abortus“ eine größere Sicherung bekommen haben, man bei der
einzigen sicheren Indikation, nämlich die Gefahr für
das Leben der Mutter, verbleibt.

4. Die Sterilisierung der Frau.

Gleichwie für die Sehwangerschaftsunterbrechung hat man den.
Versuch gemacht, auch für den viel schwerer wieQenden Eingriff,
nämlich die Sterilisierung der Frau durch „Entfernung _ der
Eierstöcke, oder die uterine Kastration, oder die Unterbindung oder
Exzision der Tuben aus dem Uterushorn oder die Strahlenbehandlung
Grundlagen zu geben.1).

Was jetzt auf diesen Wegen vollzogen Wird, versuchte man schon
in römischer Zeit durch innerlich oder äußerlich angewendete Mittel
zu bewerkstelligen 2). Zumal dem Blei bzw. seiner essigsauren Ver-
bindung schrieb man, auch viel später noch, eine solche Wirkung zu..
Um sie zu betätigen wurde unter anderem eine Bleipla‚tte „in die
Gegend der Lenden und Nieren“ des Mannes aufgelegt und getragen.
Als Beispiel wurde der Redner _Ca1vus angeführt, der dies mit Erfolg
getan habe. Mann und Weib sollten dadurch zeugungsuniähig werden.
Ja, noch aus dem Beginn des 18. Jahrhunderts Wird von einer hinter-

listigen Beibringung von essigseurem Blei in Wein berichtet, wodurch
ein junger Mann in diesen, von anderen Bleivergiftungssymptomen
begleiteten Zustand gekommen sei. Die Erfahrungen über Bleiarbeiter
und Bleiarbeiterinnen geben Stützen fiir die Möglichkeit des Erfolges,
der freilich gewöhnlich nur zeitlich begrenzt ist, und nur
Bedeutung gewinnt, wenn bei dem Manne die Potentia coeundi auf—
gehoben wird. Ähnlich wirken viele andere, auch synthetische Gifte,
wie z. B. der Schwefelkohlenstoff, die gleichzeitig in mehr oder minder
großem Umfange auch andere Funktionen des Körpers schädigen.

1) Winter, Die Indikationen zur künstlichen Sterifigierung der Fred, 1920.
2) Vgl. S. 80 u. 89, 101 (Carolina), 103. ‘
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Jetzt wird die Sterilieierung oft ausgeführt um bei bestehenden,

sonst nicht nbwendbadren unheiilberen Leiden, die sich bei jeder erneuten

Schwangerschaft in ihrer Stärke auch zu lebensbedrohender‚ oder das

Leiden stark verschlimmernder Höhe entwickeln könnten, zu helfen,

und um die eventuellen Gefahren, die dureh eine künstliche Schwan-

gerschaftsunterbrechung verwirklichbar sind, zu vermeiden.

Auch hier herrscht in den Ansichten über die Zweckmäßigkeit der

Vornahme dieses Eingriffe bei einzelnen, bestimmten, bestehenden oder

zu erwartenden Krankheiten, selbst für die Tuberkulose von Kehlkopf

und Lungen, keine Überäüstimmung. Dem subjektiven Ermessen des

Arztes bleibt hier, in Ermangelung von umfassenden objektiven Grund-

legen ein so großer Spielraum, daß man von einer völligen Sicherung

gegen Zuvieltun oder Falschtun nicht sprechen kann. Schon die

Umgrenzimg, die Winter 1) für die allgemeinen Grundlagen der Indi—

kationsstellung, z. B. für die Frage: ob wiederholter Ahort oder Dauer-

sterilisierung, gibt, lassen dies erkennen. Er hält sie prinzipiell für

nicht enteohei;dbeir sondern abhängig von der Möglichkeit, ob die

köniplifiidreiadé ‘ififidrii‘cheé Krankheit der Heilühg‘; odei Beäeäüng zu-

gänglich ist. ‘ „Eine Sterilisation nach einem künstlichen

Abort sei nur dann erlaubt, wenn jede neue Schwanger-

schaft schweren Schaden bringen muß; sei es, daß dauernde

irreperable Schäden an den Genitalien bestehen oder die

komplizierende sometische oder psychische Krankheit

keine Besserung erwarten läßt.“ Also' nur um den Preis der

Beseitigung von Lebensgefahr oder schwerster Gesundheitsschädigung

in späterer Schwangerschaft dürfe die Empfängnisfähigkeit der Frau

für immer beseitigt werden. Selbst für die Tuberkulose soll die Steri—

lisation „nicht prinzipiell erisäeführt Werden, sondern nur dann, wenn-

des Leiden fortschreiteh wenn immer wieder neue Schwengerschaften

zu erwarten seien und die für eine Ausheflung notwendigen Bedin—

gungen nicht gewährt werden können.“

Auch einer eo]ohen umsohriebenen Indikationsstellung widersprechen

andere Praktiker, Wie ersichtlich, auf Grund der Erfahrungen, daß

äußerliche und innerliche Einflüsse gar nicht so selten Regulationen

in Krankheitszuständen auch dann noeh hervorrufen können, wenn

scheinbar die 'Aussiehtslosigkeit für eine Änderung zum Guten besteht.

Die Individualstetietik des einen oder anderen Operatenrs kann im

allgemeinen kaum einen Näherungswert für die Wahrheit liefern und.

_ keinenfalls den Anspruch erheben, für das Handeln in einer Frage

von so tiefgreifender Bedeutung als sichere Richtsohnur gelten zu sollen.

1)«’-1.'c. s. 17.
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Wollte man Beispiele für diese Auffassung des allgemeinen Wertes

individueller Erfahrungen in der Medizin, so ließen sie sich reichlich

genug auf dem Gebiete neuerer therapeutischer Bestrebungen geben.

Welche betrüblichen Ergebnisse sind hier mit solchen Statistiken ge-

macht worden, die Ärzte in den vergangenen neunziger Jahren über

Tuberkulinerfolge und Tuberkulinunschädlichkeit auch in offizieller

Sammelschrift — wie ich aus mancher persönlichen Mitteilung weiß

zu ihrem späteren tiefen Bedauern — niedergelegt haben! Und was

erlebten Wir in dem letzten Jahrzehnt in bezug auf Salvarsan! Hier

handelt es sich um Schwereres: Die Sterilisierung läßt —— falls durch

irgendwelche Umstände der Umfang eines Leidens, das sie veranlaßt

hat, schwindet — jede Hoffnung auf ein Kind, das vielleicht später

sehnlichst erwünscht Wird, draußen. Trotz alledem kann jedoch die

Präzisierung der Indikationen für sie, die Winter gibt, als die bisher

beste angesehen werden. '

5. Andere als rein ärztliche Gesichtspimkte für die

Schwangerschaftsunterbrechung.

&) Soziale Indikationen.

Man kann über die vielgestaltigen Notzustände, auch die wirt-
schaftlichen, in die manche Schwangere geraten sind, so tief menschlich

empfinden wie irgendeiner —— und ich habe ja diesen Empfindungen
schon in der ersten Gestaltung dieses Werkes genügend Ausdruck ge—

geben und andere dadurch zum gleichartigen Nachempfinden veran-
laßi; — und man wird es doch ablehnen müssen‚' dem Arzte die
Berechtigung zu erteilen, hier mit der I—Ierbeifiihrung des Abortus ein—

zugreifen, so lange es ein begründetes Gesetz gegen die Frucht-

abtreibung geben Wird. Abgesehen davon, daß er und auch nicht

einmal irgendeine untere oder höhere Behörde gar nicht imstande sein
kann, fallweis den angeblichen Notumständen so tief prüfenänachzu-
gehen, daß er Wahr von Falsch, Schein von Wirklichkeit sicher zu
scheiden vermöchte —— dies auch gar nicht seines Amtes ist
—— kommt in Frage, daß die stillschweigende Berechtigung zu'r
straffreien Uterinen’uleerung unter bestimmten Bedingungen der
I-Iilfesuchenden ihm nicht in seiner Eigenschaft als Mensch
und Menschenfreund, sondern nur als Arzt zuge'billigt
wird. Selbst'der Strafgesetzparagraph von der I—Iilfsbringung im Not- ,
stande könnte niemals in seiner Bedeutung so gedehnt werden, daß
z. B. die Verzweiflung, die eine, in schwere soziale Not - gelangte
Schwangere zum ernstlichen, dem Arzte mitgeteilten Selbstmord-
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entschl_usse triebe, als eine gegenwärtige Gefahr, für Leib und Leben

angesehen werden könnte. Auch unter solchen Umständen müßte der

Arzt die Hilfe versagen, er, der nur als Helfer körperlicher Not

sonst so handeln darf wie kein anderer. Er ist Depositär eines

Stückes der ge‘setzschaffenden und —gesetzhütenden Staats-

gewalt, die über den Gesetzen steht, und _die nicht will, daß die

Mutter als ein wichtiges Glied im Staatsleben unter bestimmten,

körperlichen Leidensbedingungen auf Kosten ihrer Frucht zu—

grunde geht. Deshalb gestattet sievdem Arzte, aber nur

unter solcher Voraussetzung, dieSohwengerscheftsunter-

breohung.

Sie darf ihm erst recht nicht gestatten, die Sterili—

sierung der Frau aus sozialen Rückeichten, “ohne begrün-

dete medizinische Stütze vorzunehmen. Es ist nicht Recht

und Pflicht des Arztes, aus solcher Veranlassung die Frau zu sterili—_

sieren, sondern ein Verkennen und. Überschreiten seiner —— wenn auch

-bisher durch Gesetz noch nicht beschränkten -—— Mechtbefugnis. Dies

bleibt wahr, selbst wenn noch viel häufiger als es bereits geschieht,

dieser Eingriff vorgenommen wird. Und es geschieht, wie es scheint,

leider sehr häufig, denn sonst würde Winter nicht haben sagen können,

„daß in allen Kreisen, vom akademischen Kliniker bis zum praktischen

Spezialarzt heute aus sozialen Gründen sterilisiert wird, und daß

Frauen sich in bestimmte Kliniken begeben, weil ihnen bekannt ge-

worden sei, daß in ihnen oft diese Operation ausgeführt wird.“

Es liegt nahe, daß bei solchen Frauen auch einmal schwere Reue

eintreten kann, wenn sie die Kinder, die sie bereits besitzen, verlieren

und denn vor der Unmöglichkeit stehen, weitere zu erzeugen, oder

wenn die vorher kargen Erwerbsverhältnisse, die sie zu dem Schritt

bewegen haben, sich derart bessern, daß sie ohne weiteres Kinder groß

ziehen könnten. Schwer schneidet dann das vergebliche Mutterschafts-

sehnen in die Seele ein. Die Reue kann noch größer werden, wenn im

Alter durch Erwerbsunfähigkeit die Ehegatten schwere Enttäuschung er-

faßt, die, statt gesetzliche Hilfe b(-i ihren Kindern zu finden, nunmehr

als Arme aus öffentlichen Mitteln sich unterstützen lassen müssen.

Main könnte die Frage eufwerfen, ob das Weib ein Recht auf

ihren Körper hat und sie für gewisse Grenzen bejahen. Ein solches

Recht steht ihr allein keinesfalls in bezug auf ihre Gebärmutter zu.

Ein Mädchen, das in die Ehe geht, nachdem es sich hat sterilisieren

lassen, um nur sexuelle Wollust zu genießen, aber keine

Kinder zu bekommen, dem Mann dies aber verschweigt, besitzt

ein Gebrechen, das die Erfüllung des Zwecks der Ehe gänzlich ver-

hindert. Schon nach dem Allgem. Landrecht Th. II Tit. 1 5697 ist,
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in einem solchen Falle die Ehesoheidung zulässig und meiner. Ansicht

nach trifft dafür auch der % 1388 des Bürgerl. (iesetzbuchs zu, der

ausspricht, daß

„eine Ehe von dem Ehegatten &ngefochten werden kann, der

sich bei der Eheschließung in der Person des anderen Ehegatten

oder über solche ‚persönlichen Eigenschaften des anderen Ehe—

gatten geirrt hat, die ihn bei der Kenntnis der Sachlage und

bei verständiger Würdigung des Wesens der Ehe von der Ein—

gehung der Ehe abgehalten haben würde“.

Dieser Paragraph schließt einen wesentlichen Mangel der Frau in sich—

den wesentlichsten der, soweit die Ehe in Frage kommt, bestehen kann;

Der gleiche Erfolg würde Platz greifen, falls eine Frau, die schon

Kinder hat und keine weiteren gebären will, ohne Wissen des Mannes

z. B. durch Bestrahlung, sich sterilisieren läßt —- auch dies soll vor

kommen.

Es besteht_ mithin kein uneingeschränktes Recht des Weibes auf

ihren Körper. Der Ehegatte ist Mitbesitze_r. Hat sie sich ihren

Gebärappamt verstümmeln lassen, so kann sie dafür durch die Ehe-

scheidung bestraft werden, genau so wie der Mann von diesem Er-

folg getroffen wird, der sich hat zeugungsunfähig machen lassen.

Auch das objektivste Eingehen in diese Frage, sowie jedes ethische

Empfinden, läßt‘ die Berechtigung zur Vornahme der Sterilisierung

aus anderen als den zwingendsten medizinischen Gründen ablehnen.

Es ist so gekommen wie es vorauszusehen war: an die Stelle der nur

körperlichen Not, die der Arzt durch die Operation beseitigen soll,.

treten nun auch Individualwünsohe des Weibea oder von Mann und

Weib, denen von Ärzten, wie man meint, auch aus dem Streben

nach Gelderwerb, Erfüllung wird. So viele solcher Wünsche es auch

gibt _ sie klingen sämtlich in die Absicht aus, den Geschlechtsakt—

ohne Erfüllungsfolgen ausüben zu können.

Dadurch wird auch die äußerste Konsequenz der Malthusschen

Lehre verwirklicht _ nicht etwa“ durch die' „tugendhafte Bezähmung“
des geschlechtlichen Triebes, sondern durch die Schaffung der anato-

mischen Unmöglichkeit der Empfängnis. Mag man diesen ‘Wunsch,

der in der Sphäre von Reichen und. Nichtreichen erstrebt wirci, mit

dem leider so oft und so arg mißbrauchten Wort „sozi-al“
belegen —— dadurch gewinnt er bei Denkenden keinen Grad von An-
nehmbarkeit mehr. Auch nicht für den Staat! Es ist ein großes

Stück von Bedrohung seiner Existenzmöglichkeit für die Zukunft, der
er durch eine solche, immer Weiter um sich greifende Vernichtung
der Zeugungsfähigkeit ausgesetzt wird. Dem wollte er durch ein,
auch die Schwangerschaftsunterbrechung mit Sicherungen umgebendes
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Gesetz vorbeugen, dessen Entwurf 1), wie es scheint, vorläufig noch

als sehätzenswertes Material zurückgelegt werden ist. Ich halte

ihn an sich für sehr beachtenswert, vor allem deswegen, weil er

sich in seinen Begründungen auf zustimmungswerten Urteilen ärzt-

licher Kreise stützt.

' . 5 1.

Eingriffe oder Verfahren zum Zwecke der Beseitigung der Zeugungs- oder

Gebärfä.higkeih eines anderen oder der Tötung der Frucht einer Schwängeren

:sind nur zur Abwendung einer schweren, anders nicht zu beseitigenden

Gefahr für Leib und Leben der behandelten Person zulässig und nur

einem staatlich anerkannten (approbierten) Amts erlaubt.

5 2.

Der Arzt hat die im 5 1 bezeichneten Eingriffe und Verfahren unver2üglich

'naoh ihrer Vornahma dem zuständigen beamteten Arzte schriftlich anzu-

zeigen. Die Anzeige muß Vor- und Zuname, Wohnort und Wohnung der

behandelten Person sowie Tag uncl Grund des Eingriffs oder Verfahrens

enthalten. Bei Erkrankungen ist Grad_ und Verlauf der Krankheit anzu-

geben. .

Wer als zuständiger beamteter Arzt anzusehen ist, bestimmt die oberste

Landesbehörde.

% 3.

Wer vorsätzlich die Zeugungs- oder Gebärfä.higkeit eines anderen mit;

dessen Einwilligung beseitigt, ohne naeh 5 1 hierzu befugt zu sein, wird

mit“ Zuchthaus bis zu drei Jahren, bei mildernden Umständen mit

Gefängnis nicht unter einem Monat bestraft.

'Wer 'vereätzlioh _seine Zeugungs— oder Gebärfä.higkeit durch einen

anderen beseitigen läßt, ohne nach 5 1 hierzu befugt zu sein, wird mit;

Gefängnis bestraft.

Der Versuch iét strafbar.

Ich bin davon überzeugt, daß ebenso wie bei den Fruchtabtrei-

bungsgesetzen auch einem solchen Gesetze gegen den Mißbrauch der

Sterilisierung und der Schwangereoha.ftsunterbreohung ein großer Erfolg

versagt sein wird. —- weil_ die Auswirkung desselben allein bei Ärzten

. liegt. Denjenigen von ihnen, die in ihrer Sterilisierungs'tätigkeit fort-

fahren wollen, wird, fast so wie bei der Schwangerechaitsunterbrechung,

die' Möglichkeit einer Begründung für ihr Tun ——- nach ihrer Auf-

fassrmg —— noch immer möglich sein, auch gegenüber. der Ärzte-

vertretung, der die Pflicht obliegt, auf die Wahrung der Standes-

ehre zu achten.

1) Reichstag, 13.Legislatur-Periode‚ 1918.
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Vielleicht würde eine größere Hilfe durch eine Erweiterung des
zuvor angegebenen Gesetzentwurfes zu erzielen sein, in welcher aus-
gesprochen wird, daß die Sterilisierung der Frau nicht ohne Zu—
stimmung des Gatten und nur dann vorgenommen werden darf.
wenn, nach vorhergegangener Anzeige des behandelnden Arztes eine
Kommission aus einem Gynäkologen und zwei Mchtgynäkologen sich
in Übereinstimmung für die Notwendigkeitdes Eingriffs ausgesprochen
hat. Auch sollte den die Sterilisierung Verlangenden eine ihrem Ein-
kommen und Vermögen entsprechende Sondersteuer auferlegt werden.

Für die sogenannte „eugenische Indikation“ der Schwangerschafts-
beendigung läßt sich keine medizinische Begründung geben. Käme
nicht noch anderes hinzu, so würde sie außerhalb jeder Fragestellung-
bleiben müssen, schon weil ihre Verwirklichung gegen das Gesetz
verstieße. Aber selbst wenn sie erlaubt wäre, so würde sie in ihrer,
in manchen Köpfen sich immer umfänglieher dehnenden Gestaltung
eine allgemein menschliche Anmaßlichkeit und Überheblichkeit dar-
stellen, der -vor allem der sichere wissenschaftliche Beurteilungsboden
fehlt. Dies trifft meines Erachtens hierfür so zu wie für jene andere
eugenische Idee, durch irgend einen der benutzbaren Eingriffe absolute
Zeugungsimpotente zu schaffen. Selbst wenn man von den Ver-
erbungsvorgängen millionenfach mehr wüßte als kümmer—
1iches Ahnen einiger Wahrheitsbröckchen, so würde alles

- was darüber in eugenischer Beziehung geschrieben oder
gesagt worden ist, immer noch in allgemein praktischer
Beziehung eine Absurdität\ bleiben.

Wie viele Menschen blieben wohl für die reinste ‚Zuchtwahl noch
übrig, wenn, wie in konsequenter Weise ja notwendig, auch die mit
seelischen und moralischen Defekten Versehenen, die Spieler, die
Liebeswütigen, die I-Ierrschsüchtigen, die B1utgierigem, die Gemüts-
rohen usw. von der Welt verschwinden müßten? Oder glaubt man
etwa, daß nicht auch solche Qualitäten —— einschließlich der hoff.—
nungslosen Dummheit —— vererbber sein können? Man denke daran,
wie manche I—Ierrscherfamilien durch viele Generationen hindurch,
Jahrhunderte lang Unglück über Unglück über die Welt, Verzweif-
lung über Hunderttausende von Menschen gebracht haben! Auch die

seelisch Abwegigen können in engeren oder weiteren Kreisen minde-
stens ebenso Schlimmes tun wie Verbrecher, und.tragen doch- nicht
das Stigma dieser oder von Geisteskmnken. Sie alle gehören aber zur'
Welt, wie die nie aus ihr schwinden werdenden leiblichen Krüppel, Wie
die Guten, die Armen und— die die Welt verbessern wollenden Eugeniker-
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Die Eugenik verlangt unter anderem den Ausschluß der an chro—

nischem Alkoholismus Leidenden Von der Fortpflanzung. Wer

auf der Welt wollte als untrüglioher Diagnost dafür auftreten, wer

ein „Alkoholist“ ist? Auch der Morphinist soll ka,striert werden.

Aber ich kenne ja selbst Söhne von als Morphim'sten gestorbenen

Medizinprofessoren, die leidlioh vernünftige Medizinprofessoren ge-

worden sind, und sich wahrscheinlich darüber freuen, daß ihre

Väter nicht eugenisch kastriert worden sind. _Und die

Opiophagen? Wie viele Tausende von Ostasiaten würden zu Kastraten

zu machen sein, oder wie viele Hunderttausende von Früchten müßten

erst ärztlich abgetxieben werden, um dort ein winziges Stückchen

eugenischen Zieles, das ja natürlich ein weltumfassendes sein müßte, zu

erreichen? Und die Kokeinisten‘? Und die I-Iaschischraucher?

Eugenisch wird noch sehr viel mehr verlangt. Auch die kon-

stitutionelle Syphilis; Chorea, Neurastheni-e, Hysterie usw. soll

zu den genannten ärztlichen’ Eingriffen Anlaß und Berechtigung

geben dürfen. Man würde, falls in 'irgendeiner Zeit dies Wirklichkeit

werdefi eollte, bald erkennen, daß 'man damit nichts erreichte, weil

solche und andere, minderwertige Menschen schaffende Zustände nicht

angeboren zu sein brauchen, sondern, wie z. B. der Saturnismus

oderder Merkurialismus, oder die'Schwefelkohlenstoff-Er-

krankung, oder der A1koholismus, oder gewisse Nervenstörungen

neu erworben werden und sich vererben. können, während andererseits

nicht nur ein völliges Verschwinden solcher ererbter Anlagen und Leiden

in“ einer beliebig fernen Deszendenz durchaus im Bereiche der Möglich-

keit liegt, sondern auch, daß solche Eltern, die ein- oder mehrmals

manifest belastete Kinder in die Welt gesetzt haben, später, wenn

der Gifteinfluß bei ihnen aufgehört hat,wieder normale Kinder zeugen

können. Ich weiß 25 B., von genug Bleikranken, oder Schwefel—

kohlenstoff-Vergifteten, die dies erhärten.

Ich weiß sehr wohl, daß die Meinungen über die Unterbindung

der Fortpflanzungsmögliehkeit, z. B. von Verbrechern und Geistes-

kranken, von manchem Denkenden in den geistig führenden Na-

tionen verlangt worden" ist, und daß tatsächlich im Staate Indiana

im Jahre 1907 ein Gesetz geschaffen wurde,‘nach dem in Staats-

anstalten untergebrachte Gei'steskranke, Idioten und Verbrecher von

dem Anstaltsarzt und zwei Chirurgen —-— eine sehr dürftige Fakultät ——

untersucht, und, falls funheilbar befunden, kastriert werden dürfen.

Im Gefängnis Jeffersohville sollen bis 1909 bereits 800 Individuen

der Sterilisation unterzogen worden sein1). Ähnliche Gesetze bestehen

1) Belfield, Chicago med. Record 1909, March.
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in Oregon, Connecticut, Pennsylvanien, Michigan, Nebmska. In an-

deren nordamerikanischen Staaten, wie Minnesota, Wisconsin, Colo-

rado dürfen Epileptiker, Idioten, nicht ausgeheilte (‘?) Syphilitiker

nicht ohne weiteres heiraten. Und in Dakota werden die Heirats-

1ustigen zuvörderst von einer Jury —— gewiß auch eine zünftige

medizinische Fakultät —- geprüft. Über die Prüfungsordnung ist

nichts zu erfahren gewesen. Welches glänzende Zukunftsbild hinsichtlich

der Vollkommenheit der amerikanischen Menschen! Neue Menschen in

der neuen Welt!

Es sind dies in Wahrheit insgesamt Versuche: mit

untauglichen Mitteln ein unüber‘sehbar kompliziertes, dern

Menschenverstand kaum in einem infinitesimalen Umfange

begrifflich und tatsächlich zugängliches Weltgeschehen ver—

bessern zu wollen. Sie sind von vornherein mindestens zur

Unfruchtbarkeit verurteilt.

Die ärztliche Fruchtbeseitigung auf der Grundlage der Eugenik
Wird, meiner Überzeugung nach“, nie einen Duldungsboden finden.

Sie sollte da, wo sie gewünscht “wird, von Ärzten abgelehnt werden,
wenn diese "sich, trotz der Berufung auf ihre Ansichten über" Fort-

pflanzungshygiene, nicht Vorwürfen aussetzen wollen. Abgesehen von

allem dem, was ich schon dagegen angeführt habe, Würde die “Aner—
kennung der Berechtigung des Arztes zu Eingriffen in die Frucht—
tragung auf Grund der eugenetischen Indikation einer völligen Frei—

gabe der Fruchtabtreibung gleichkommen. Eine solche Anerken—

nung wäre ein I-Iinterpförtchen, das die strafrechtliche

I—Iauptpforte überflüssig machen würde. Der Mensch in
der Gebärmutter unterliegt weder den Wünschen der Mutter
auf Tötung, noch der auch nicht durch die Mendelschen
Gesetze gestützten Ansicht des Eugenikers über verfehlte

Vollkommenheit in der Zukunft. Diese Anschauung sollte nicht

nur Gemeingut der Ärzte, sondern auch der Juristen und aller derer
werden, die auf festem Wissens- und. Vernunftboden stehen und nicht

billigen wollen, daß Utopien eine gesetzliche Lizenz für die Vornahme
von Verstümmelungen oder Tötungen erhalten. Kautelen gegen den

Mißbrauch solcher Gegtattungen können auch durch den schärfsten
-Juristenverstand nicht geschaffen werden.

c) Die Schwangerschaft durch Notzucht.

Dieser Zustand, auf dessen Bedeutung ich zuerst in diesem Werke
hinwies, ist der einzige, der, außerhalb des Krankheitskreises stehend,
bezüglich der Schwangerschaftsunterbrechung eine besondere Be-
achtung verdient. In. der Strafabmessnng fiir die Abtreibung hat
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dieser Fall hier und da in der Gesetzgebung eine mildere Beurteilung

gefunden. Wäre es möglich, die Täuschung über eine durch Notzucht

erfolgte Schwängerung auszuschließen, so würde ich nicht enstehen,

diesen Zustand als eine, dem humanen Empfinden Rechnung tragende-

Indikation‘ für den künstlichen Abort anzuerkennen, mindestens es-

aber gerecht finden, wenn die Strafe für die Mutter so gering a.le

möglich ausfiele. Es bedarf nicht der Begründung, wie eine solche

unglückliche Person doppelt leidet, einmal unter “der Schande des an

ihr begengenen Verbrechens, und noch mehr durch des Austragen und

evtl. durch das Aufziehen einer solchen, einem gemeinen Verbrechen

entstammenden Frucht.

Die Vulgarisierung manchen Wissens über Gifte, besonders solche,

die, wie Morphin, den freien Willen bzw. das Bewußtsein mindern

oder ausschalten, hat recht oft dazu “geführt, daß Lüstlinge solche '

Mittel sich zu verschaffen gewußtund sie unauffällig in einem Ge—

tränk verebfolgt haben mit dem Erfolge der Schwäi1gerung der Be-

wußtlosen. Es ist auch vorgekommen, daß Geschworene einen solchen

Menschen, der dann in üblicher Weise die bewußte, freiwillige Hin-

gabe des betreffenden Mädchens behauptete, freigesprochen haben,

trotzdemÄrzte die Glaubwürdigkeit der Geschädigten, und an der Hand.

des Ereignisses ihre Narkotisierung mit Bestimmtheit darlegten. In

einem solchen Falle sollte es ohne weiteres erlaubt sein, die Schwanger-

schaft zu unterbrechen.

B. Die Eingrifl’e zur Entleerung des Uterus.

1. Allgemeines. SchlimmeFolgen.

Die mechanischen Angriffe auf den Uterus, oft mit chemischen

Einwirkungen vergesellseheftet, oder die Herbeiführung von gröberen

Zirkulationsstörungen en der Mutter gehören, wie die inneren Ab-

treibungsmittel, der ältesten Medizin an, da, man 231 allen Zeiten das

natürliche Bestreben hatte, Methoden zu' finden, die die Sicherheit

des Erfolges ' mit dem geringsten Maß von Schaden für die Mutter

und evtl. für das Kind verbanden.

Forensieeh-mediziniseh wichtig ist es, daß der Muttermund, des

Collum uteri und die Innenfläche des Uterus nur wenig empfindlich

sind, und daß, wenn man Instrumente vorsichtig einführt, weder

Schmerzen noch andere Empfindungen wahrgenommen werden, es wohl

aber unangenehm empfuxiden wird, wenn _der Uterus einer Zerrung

ausgesetzt ist

Lewin, Fruchtabt1eibung durchGifte usw. 4. Auf] 30
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Die Vagina ist empfindlicher. Instrümente, die an ihr ansetzen,
werden als Stich empfunden. ‘

Der kriminelle Abort tritt nach sehr verschieden langen Zeiten ein,
von etwa. 10 Stunden bis nach 4 oder 10—12 Tagen. Die individuelle
Resistenz ist bisweilen hier wie sonst auch unverständlich groß. Bei
einer Lungentuberkulösen, bei der der therapeutische Abort vor—
genommen werden sollte, wurden nacheinander in 12 Tagen ausge-
führt: Funktion der Eihä.ute rnit Abfluß des Fruchtwassers, Zervix-
dilatation und B1asenstich, Laminariaeinlage, heiße intrauterine Injek-
tionen usw. Erst am zWölften Tage wurde die Frucht ausgestoßen.

Die nicht seltenen tödlichen Ausgänge können entstehen 11. a.
durch:

Luftembolie.

Bei unter beträchtlichem Druck erfolgenden Einspritzungen von
Flüssigkeiten in den Uterué kann die im Ansatzrohr und dem Ballon

befindliche Luft in die Gefäße dringen, die durch streckenweise Lö-
sung der Eihäute oder der Plazenta zerrissen worden sind. Sie ge-

langt durch die in den Mutterbändern verlaufenden größeren Gefäße

in das rechte, dann in das linke Herz und in die Arterien, das Ge-

hirn usw: Der Tod erfolgt alsbald oder nach Stunden. Bei der Sek-
tion fand man Luft in beiden Herzhälften, den Gehirngefäßen und

in der Muskulatur der Gebärmutterl).

Auf eine noch andere Weise kann ein solcher Erfolg auch zu-
stande kommen, wenn nämlich durch Verletzung eine Blasen-Zervix-

fisfiel verursacht worden ist.“ Dann kann das eintreten, was ich auf
experimentellem Wege erwiesen habe”): Ein Hineindringen von Luft

in den Ureter bzw. das Nierenbecken und die Nierenge—fäße mit der
Injektionsflüssigkeit. So machte eine im dritten Monet Schwangere ‘

eine Woche lang Einspritzungen mit Seifenwasser mittelst eines 150 ccm
*fassenden Gummiballons mit starrem geraden Ansatzrohr von etwa
12 cm Länge. Da der Erfolg ausblieb, wiederholte sie diese Ver-

suche in energiecherer Weise in hockender Stellung. Alabald traten

Schmerzen, Blutung, Lufthunger, Bewußtlosigkeit und. am ganzen
Körper Zyanose ein. In überdies verfallenem Zustande kam sie nach

fünf Stunden in die Klinik. Aus der Blase flossen hier durch den

-eingelegten Katheter nur wenige Kubikzentirneter blutigen Herne und

reichlich Luft ab. Auf der Beugeseite der Arme fanden sich Haut-

1) Feldmann, Ärzt1. Sachverst.—Ztg. 1910, 1.
’) L. Lewin, Über das Eindringen von Luft aus der Blase in das Herz

Arch. f. experim. Pathologie und Pharmakologie Bd.. XL, 1897.
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blutungen. Die Blutung hörte, nachdem ein Dauerkatheter eingelegt
worden war, am fünften Tage auf. Am zehnten Tage war die Fistel
geschlossen. Die Kranke wurde_ mit erhaltener Schwangerschaft nach
19 Tagen entlasse‘h. Vierzehn Tage nach der Entlassung, sechs
Wochen nach der letzten Einspritzung wurde die Frucht ausgestoßenl).

Ich nehme an, daß mit dem Seifenwasser Luft mif dem oben
bezeichneten Wege in den Körper gedrungen ist und nicht nur durch
verletzte Venen im paravesikalen Gewebe bzw. durch Venensinus des
Uterus und. der Blase.

Infektion.

Mit unsauberen Instrumenten und von Fingern können Infektions-
keime in] die “ Genit&lien gelangen. Man fand von solchen bei krimi—
nellem Abort': Staphyl_ococcus lpyogenes‘ aureus, St. pyo-
genes haemolybicus,ß St. ;pyogenes albüs, ferner: Strepto-
coccus anhaemolyticus und Bacillus aärogenes capsu-
1atusfi). Einmal führte ein Abtreiber einer Schwangeren frische, mit
Erde beschmutzte Wurzele —— wahrscheinlich Malvenwurzeln —4 ein.
Es stéllte sich Tetanus ein, der am 12.‘Tage zum Tode führte“).

Ve1*wuhdungen am Genitalapparat. Penftom'tis.

Es kommen durch die Einführung von Instrumenten Rißwundeh
an der Portio vaginalis und Läsionen der Zervixhöhle vor. Gelegent—
lich kommt es zur Dmohbohmng des„Soheidengewölbes und Ein-
dringen des Instruments in dia Bauehhöh:la. Die Geliebte von Racine,
Frau du Parc, starb an @inar sov erzeugten Peritonitis.

Einer Frau wurölé ein 18 cm langer Metallka„theter in den Uterus
‘;gesohoben und verblieb dort vierzehn Tage. Dann fiel er heraus, wurde
ausgekocht und wieder mit solcher Gewalt eingeseheben, daß er den

Utewusfundus perforierte. Nach drei Tagen erschienen Schmerzen, Blu-
tungen, hohes Fieber. Der unter der Bauchdeoke gefühlte Katheter

wurde entfernt und die Ausrä.unqung vorgenommen4).

Dei Fötus kann. durch die eingeführten Fremdkörper verletzt

werden. Man fand. Quetschwunden am Kopf und Hals, Stichwunden

1) I-fornung, Zentralbl. f. Gynäkol. Bd.45‚ 192, 8.535.

’) Lindemann, Brauers Beiträge 1913, Bd. 1.

") Metall, Allg. VVien.med. Ztg. 1910, Nr. 26.

‘) Valenta, Gynäkol. Rundschau 1909, H. 14.

80*
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in die große Pontanelle, welehe durch den Sinus sagittalis superior
bis in das Gehirn gingen. In einem solchen Falle sah man aus der
Fontanelle blutunterlauiene Gewebste_ile heraush'singenl).

2. Methoden der Weheherregung, die direkt auf den

Uterus gerichtet sind.

&) Eins'pritzu11gen in die Gebärmutterhöhle.

Avicenne. lehrte bereits, daß man zur Erzielung des Abortes In—
jektionen in die Uterushöhle selbst machen könne, und später ist
dieses Verfahren wahrscheinlich sehr häufig ausgeführt worden. Das
hierzu dienende Instrument, welches dreikantig und mit einem dem
Mutterhals entsprechend langen Heise versehen war, wurde durch den
Muttermund bindurchgeiührt und dann mit Stoffen, welehe die Frucht
töten und die Austréibung fördern sollten, eingespritzt.

Injektionen von warmem Wasser zwisehen Uteruswand und Ei—
häuten wurden 1824 empfohlen. 1846 wurde aber zuerst die Früh--
geburt durch zweimalige Einspritzung von je 80 g Teerwasser
mittels eines Röhrehens, das zwei Zoll zwischen Eihä.ute und vordere

Uterinwand hinaufgeschoben und rnit einer Klistierspritze in Ver-
bindung gebracht war, bewerkstelligt. Später bekam das Röhrehen
eine k'e1lförmige Gestalt und. 1n'an Spritzte bis etwa 750 g Teerwesser

ein 2), während. Andere Katheter oder sonstige Intrumente, und statt
des Teerwessers Wasser verwandten.

Die Wirkung der Einspritzungen, die häufig auch mit irgend-
welchen anderen Flüssigkeiten oder auch mit Luft zum kriminellen
Abort vorgenommen worden sind, kann schnell vor sich gehen.

Die Gefahren bestehen in der Möglichkeit des Eindringenß
von Luft oder Injektionsflüssigkeit in die Venen und.

dadurch bedingtem Tod der Mutter.

Eine Methode, von der man niemals einen Mißeriolg oder gar üble

Folgen oder Nachteile gesehen haben Will, besteht in folgendem:
Man führt einen metallenen gekrümmten Katheter von etwa 2 mm

«Lumen in die Uterushöhle bis zum Fundus hinauf, —— letzteres ist

durchaus nötig, damit man in die unmittelbare Nähe des Eies kommt
—, und spritzt mit einer genau in des Katheterlumeu passenden
Spritze 8—4 g J odt1nktur hinein. Die Bramsche Intrauterinspritze

1) Schiekele, Münch. med. Wochenschr. 1906, S. 10Ö4.
*) Cohen, Neue Zeitschr. f. Geburtshilfe 1846, S. 116.
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eignet sich nicht dazu, da sie nur 1 g Jodtinktur faßt. Naeh Ent—

fernung des Katheters echi—ebt man sofort einen 4Ta.mpen von ge—

wöhnlicher Verbandwatte bis zum Muttermunde hinauf, um ein un-

. nötiges Anätzen der'Vaginsilschleimhaut mit der aus der Uta:rushöhle

teilweise abfließenden Jodtinktur zu vermeiden. _

Gewöhnlich am dritten Tage naeh der Einspritzung ‚tritt Ab-

gang ‘ von. Blut ein, und ohne jede besondere Beschwerde soll der

regelmäßige Verlauf einer Menstruation vor sich gehen. Tritt die

Blutung nicht ein, was im ganzen nur selten und gewöhnlich nur

dann vorkommt, wenn der Katheter nicht tief genug bis ans Ende _

der Uterinhöhle eingeführt wer, dann wiederholt man die E111st1'11zu11g.

Das ganze Verfahren ist angeblich ein so wenig eingreifendes, daß

man die Frauen nach gesehehener Einspritzung sofort nach Hause

gehen lassen kann und nicht einmal Bettruhe anzuordnen braucht.

Voraussetzung ist dabei freilich, daß die Einspritzung in den ersten

Tagen oder wenigstens Wochen nach dem Ausbleiben der Regel vor-

genommen wird.

Die Jodtinktur soll besonders geeignet sein zur Erreichung des in

Rede stehenden Zweckes, da. sie folgende Eigenschaften zu gleicher

Zeit entfältet: 1. sie vernichtet, da.. sie die Gewebe rasch durchtränkt,

sofort äas fötale Leben, 2. sie wehrt dureh ihre hohen ‘a.ntiseptischen

Eigenschaften jede nachteilige Einwirkung des Eingriffes ab, 8. sie

regfi durch ihren Reiz die Wehentätigkeit des Uterus an1).

“Zu bedenken wäre freilich daß die angewandte Jodmenge das

ungefähr 141ache der maximalen“ Dosis darstellt. Ich möchte nicht

die Verantwortung für die eventuellen resorptiven W11-

kungen solche'n Dosen tna.gen

Glyzerininjektiofien zwischen Gebärmutter und Fruchtblase

wirken wesentlich durch die p11h:rfiaaizölbgisehen Eigenschaften des

Glyzerinfi). ‘

Irriga.tion in das untere Uterinseginent mit 1—2 Liter

.—sterilem Wasser oder Borwaseer kam. zur Einleitung der künstlichen

I‘rühgeburt zur Verwendung“). S.Olche Injeki1ionen können tödlich

verlaufen. - _

Einer im siebenten Monat Schwangeren wurde eine intrauterine

Injektion einer mit Kochsalz und. Seife bereiteten Lösung ge-

_ma.cht. Der Tod trat ein, 515 noch nicht ein Viertel Liter der Flüssig-

keit eingelaufeh war. Bei 11er. Sektion fand man, daß im unteren

Uterinsegniént dieEihäute abgehdben wären. Die Todesursache sollte

1) Oehlschlaeger, Zentralb1. f. Gynäkol 1900, 7. Juli

"'‚*) Vgl. oben. Glyzerin.

8) Kufferath, Zentralbl. f. Gynäko1. 1895, S 1346. . .
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eine durch die Uterusreizung bedingte I-Ierzlähmung sein1). Wahr—
scheinlich war aber Luft in die Venen eingetreten.

Statt des viel benutzten, auch noch bei der Sektion zwischen
Eihäuten und Uterus gefundenen Seifenwassers wurden auch wohl
Sodalösungen oder Lösungen eines der vielen auf den vorstehen-
den Blättern erwähnten Stoffe: Lysol, Karbolsäure, Petroleum‚.
Sub1imat, Essig, Holzessig, Tabakaufguß, Silbernitrat,
Urin usw. benutzt. Eine Einspritzung von Leinöl mit Kamillentee
machte sich eine junge Frau neunmal mit Erfolg. Dann trat kein
Abort, aber der Tod unter den Symptomen schwerer Sepsis ein, weil
die Einspritzung in die Gewebe der Decidua vera hinein erfolgt war“).

Zu erzwingen ist der Erfolg nicht in jedem Falle. Selbst nach Ein—
spritzung einer Lösung von Liquor Ferri sesquichlorati blieb er am.

Als Instrumente für die Flüssigkeitseinbringung zum
Zwecke _der Fruchtabtreibung werden zinnerne Spritzen mit langem
Ansatzrohr, Mutterspritzen (Laetitiaspritze, Ledy’s friend), Irrigatoren,
Alphaspritzen, Ballons, Olysopompes usw. gebraucht. Abtreiberinnen
in Paris benutzen auch kleine Spritzen von 10—15 ccm Inhalt?).
Selbst durch eingeschobene Katheter Wird. Flüssigkeit eingespritzt.

Die Schwangere steht oder sitzt, die abtreibende Person k.niet vor . '
ihr und führt das Instrument unter Fingerführung in_ den Uterus.

Es steht absolut fest, daß die Schwangere an eich
selbst den Eingriff vornehmen kann. Gar manche hat dies„
sogar mehrfach, mit Erfolg an sich bewerkstelligt‘*).

b) Rein mechanische Eingrifl'e.

Der Eihautstich.

Schon um das Jahr 200 berichtet Tertullian‘) von jenem, Oben
schon erwähnten Instrument, einem ' "

„tortile temperamentum quo prius patescere secreta. coguntur
°cum anulo cultrato, quo intus, membm caeduntur anxio erbi—

trio: cum hebete unco quo totum peeus extrahitur violento puer—
perio. Erst etiam aeneum spioulum, quo jugula‚tio ipea dirigitur
caeco Iatrocinio: épaßgvoaqaoémq7v eppellant. . .“

1) Perrin de la Touche, Gaza. hebd. de Médec. 1896, No.5.
12) Lesser‚ Vierteljahreohr. f. ger. Med., 3. F., Bd.. 49, 1915, S. 5.
”) Brouardel, 1. c. ' '
‘) Laguerre, Zentrelbl. f. Gynäkol. 1902.
1‘) Tertullian, Ed. Rigaltii 1641. De enima Gap. XXV, S. 328. -— “Vgl-

auch: Ovid‚ Elegien XIV.
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Es handelt sich hier also um eine Art Diletaterium für den Mutter—

mund, wahrscheinlich um die Perfora.tion des Kindes vornehmen zu

können und nicht zur Einleitung der Friihgeburt.

Justine Siegemundin leitete die Frühgeburt bei Placenta

preevie mit nicht zu stillender Blutung dadurch ein, daß sie „mit

einem subtilen I-Iäklein oder Draht oder Hamnadel“ _ den Mutter-

kuehen durchbohrte, worauf das Fruchtwasser abfloß und der Uterus

sich verkleinerte, die Geburt begann und die Blutung stand1).

In Frankreich riet Guillemeeu (1- 1613), bei einer gefahrdrohen-

den Metrorrhegie, die Schwangerschaft durch künstliche Erweiterung

und Entleerung der Gebärmutter von i„bxemlnhalte zu unterbrechen.

Puzos (1- 1758) erweiterte wegen der mit dem Accouchement forcé

verbundenen Gefahren den Muttermund nieht gewaltsam, sondern

eröffnete ihn durch vomiahtiges peusenweisesy Reihen und kräftigte

die beginnenden Wehen durch Sprengung der Eihäute.

Im Jahre 1756 wurde die künstliche Frühgeburt dureh Funktion

der Eihäute von „Macauley prophylektisch\ bei Beckenenge aus—

geführt. ‘

Die ‚Methode der künstlichen Frühgeburt durch Eihautstich wurde,

wie aus forensisch-medizinischen Mitteilungen aus dem Ende jenes

Jahrhunderts ersichtlich ist, viel von Ärzten und Laien zum gesetz-

vridrigen Abort benutzt, nachdem sie ärztlich zur Einleitung der Früh-

geburt angewandt werden war. Sie Wird auch heute noch für alle

Fälle als der einfachste, schonendste Eingriff bezeichnet, der in* der

Mehrzahl der Fälle auch von sicherem Erfolg begleitet ist?).

In _Rüokenlege wird der Schwangeren, nachdem man durch den

Muttermund und den Zervikelkenal gedrungen ist, mit einem irgend-

wie geformten Instrument (Naäeln, Troikert, "Katheter usw., selbst

einer zugespitzten Gänsiafeder) der untere Eipol engestochen. Das

Fruchtwasser läuft ab,"der Üterus legt Sich ‘sm die Kindsteile an und.

die Wehen treten ein. Reihen des Unterleibes und Soheideninjek—

tionen ver'stärken die Wehen. Die Geburt kann sofort, oder nach

Stunden, oder.erst nach drei bis acht Tagen oder noch viel später

erfolgen. ‘

Die Frucht büßt bei dieser Methode leicht das Leben ein.

Der hohe B1esenstich, der verhüten sollte, daß das Frucht-

wasser schnell, vollständig und frühzeitig ablaufe, verlangt eine Ve;-

1) J . Siegemundin‚ Die Chur-Brandenburgische Hofwehmutter . .. Coeln

&. d. Spree 1600, S.110.„ ‘

2) Polano, ]. c.
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letzung der Fruchtblase durch einen besonders geformten Troikart,
hoch oben etwa acht Zoll vom Muttermunde entfernt.

Das Verfahren ist unsicher und gefährlich.

Im achtzehn’oen Jahrhundert trieben drei Weiber im Hannover—
sehen ein förmliches Gewerbe damit, mit einem spitzen Griffe]
die Eihäute anzustechen und den Fötus zu verwunden. ‘

In Italien hatten ebenfalls schon zu derselben Zeit die feilen
Dirnen die Gewohnheit, wenn sie an sich die Zeichen der Schwanger-
schaft wahrnehmen, mit einer Haarnadel, die sie durch den Mutter-
mund in den Uterus zu bringen wußten, die Frucht zu töten1).

Diese Praxis ist auch anderwärts, z. B. in Paris und auch in
Berlin?) im vorigen Jahrhundert in gleicher Weise gehandhabt wor-
den, und im achtzehnten Jahrhundert scheint auch das Abfließen-
lassen des Fruchtwassers zur Einleitung des Abortes gut gekannt ge—
wesen zu sein‘*). '

Von Orientalinnen werden Tabakblattstengel, Efeu- oder Oliven-
stengel, oder auch andere Pflanzen als Uterussonden gebraucht, die
das Wasser zum Ablaufen bringen.

Die forensisch wichtige Frage, ob eine Schwangere an sich selbst
den Eihautstich ohne Verletzung bewérkstelligen kann, ist für den
Fall.des Tiefstandes der Zervix und bei dem Gebrauche der Finger
einer Hand als Führung des Instrumentes auch für diese Methode
zu bejahen4).

Verletzungen finden sich gewöhnlich an der hinteren Seite, dicht
am Muttermund, oder auch an der hinteren Seite des Uteruskörpers.

Es ist für die Begutachtung wichtig, darauf hinzuweisen, daß der
Zeitraum zwischen Eihautstich und Abgang der Frucht ein bis drei,
vielleicht noch mehr Wochen betragen kann, so daß der ursächliche
Zusammenhang angenommen werden kann. Die ‚Zeit des erfolgenden
Abganges der Frucht nach mechanischen Eingriffen schwankt über-
haupt sehr — von einigen Stunden bis zu mehreren Wochen. ES .
kommt hierbei nicht die Stärke der Reizung, sondern der individuelle
Widerstand, den Ei und Uterus ihrer Trennung entgegensetzen, als
Grund in Frage.

Das verschiedenartigste verletzende Material für den Eihaut-
stich wurde gebraucht: I-Iolzstückchen, Zahnstocher, Drähte, Strick-

1) A.v. Haller, Vorlesungen 1742, Bd. I, S. 148.
' 2) Behrénd, Zeitschr. f. Staatsarzneik. Bd. 42, S. 53.’

3) Scheel, De liquor. Amnii natur. Hafn. 1799, S. 74.
“) Leblond, Annales d’hygiéne pub1. 1884, S. 520.
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nadeln, Packnadeln‚ eine Schere, Gänsefederkiele, Pinsel mit I-Iolzl

griff, Federhalter, Fischbeinstäbchen, Glässtäbe, eine Korsettsta.nge 1),
elastische oder feste Katheter, Gummisonden, I-Iarnröhrenbougies usw.

Ablösung der Eihäute vom unteren Uterinsegment

> mit dem Finger._

Diese von Hamilton oder von Jones schon 1804 angewandte.
Methode besteht darin, daß man mit dem Finger in den Uterus

eindringt und möglichst hoch die _Eihäute von der Uteruswand ab—

trennt. Hierzu bedarf man eines langen Fingers, genügender Weite

des Muttermundes und ausreichenden Tiefstandes des Uterus.

Der Erfolg ist 'unsicher, die Ausführung nur selten möglich. Mit-

unter kann eine Woche darüber hingehen, ehe sich Wehen einstellen.

Belassen von Fremdkörpern im Utérus.

Einlegen und Liegenlassen eines tief in die Uterushöhle

geführten elastiéchen Bougies.

Dein Vorschlage, ein Wachsbougie in die Gebärmutterhöhle ein-

zuführen, das die Eihäute abtrennen und die Uterinnerven reizen

sollte, folgte die Einführung des flexiblen Katheters, der

sieben bis acht Zoll tief in die Höhle eingeschoben, und dort für

längere Zeit, 2. B. eine Nacht, belassen wurde 2), und später die Ein-

bringung'und das Liegenlassen eines elastischen englischen, gut des—

‚ infizierten Bougies (Nr. 8, 11 und 16 engl. Maßstab mit 5, 6% oder

9mm Durchmesser und 88—35 cm Länge) 8). Die Gefahr der Infektion

ist vorhanden, aber gering. Die Fruchtblase kann leicht gesprengt

werden. Das Verfahren ist einfach, leicht und schmerzlos.

Mit mannigfachen anderen der aufgeführten Methoden ist die

Krausesche verbunden worden. Wie Gerichtsverhandlungen lehrten‚

wurde diese Methode viel von berufsmäßigen Abtreiberinnen oder

Laien, die von ihr Kenntnis erhielten, angewandt, um die Frucht

abzutreiben.

Das Einlegen elastischer Bougies zwischen Eiblase und Uteruswand

ist, obschon technisch leicht ausführbar, in den meisten Kliniken

wieder verlassen worden. Die Methode ist unsicher, so daß man

1) Puppe, Monatsschr. f. Geburtshilfe Bd. XXI.

2) Krause, Die künstliche Frühgeburt. Breslau 1855, S. 75.

8) Sarwey, 1. c., S.109£f. —— Vgl. vorstehende Fälle.
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gelegentlich auch nach vierzehntägiger Beugieeinlegung noch keine
Frühgeburt eintreten sah. Es besteht dabei die Gefahr der Infektion
und. der Plazentarverletzung 1).

Intranterine Kolpeuryse. Ablösung der Eihäute und gleich-
zeitige Dehnung der Zervix soll den Terniersche Instrument ver-
anlassen. Dasselbe gestattet, dans dehnbere Ende eines über den
inneren Muttermu.nd mittels einer Sondie hineufgeschobenen Kautschuk-
rohres durch Injektion mit Wasser oder Luft so aufzublasen, daß es

'als kugelförmige Blase über dem inneren Muttermund zu liegen
kommt.

Diese Methode ist ziemlich unsicher und der Apparat zu wenig
stabil.

Die Metreuryse‚ d. h. das Einlegen elastischer Ballons zwischen
Eiblase und Uteruswand wurde vielfach empfohlen. Nach Ausstoßung
des Ballons soll die Geburt sofort beendet werden. Die Methode
ist für Frühgeburt und künstlichen Abort verwendbar:

Vorbereitung der Frau durch möglichst heiße Seheidenspülungen
mit Lysollösung 2) und Vollbä.der am Vorabend und Morgen des
0perätionstages. Hierdurch werden fast regelmäßig leichte Wehen

hervorgerufen, die das Einführen des Metreurynters gestatten. Bei
zu engem Zervikalkanal gelingt die Dilatation bis Fingerdick'e mit
Metalldilatatoren leicht. Der ausgekochte oder mit Seife, Alkohol
und Sublimat gründlich ausgebürstete oder in einer Lösung von
1°]()() Sublima.t 1/3, Glycerin 2/8, auibewahrte Metreurynter, der 600 ccm
Flüssigkeit fassen und. dessen Umfang in gefülltem Zustande etwa
85 ccm betragen muß, Wird zigarrenförmig zusammengedreht find. dann,
wenn möglich manuell, sonst mit einer gebogenen Kornzsmge vorsichtig
über den inneren Muttermund geschoben und sofort ed maximum
ausgefüllt. Die Wehentätigkeit wird; beinahe regelmäßig durch den
auf das Uterusinnere wirkenden Reiz in Gang gebracht und. durch
Reizvariationen, z. B. wechselnden Zug am Bellonsohleuoh und
später durch Ablassen von 100 ccm Flüssigkeit, leicht aufrecht erhalten.
Da auch nach hinreichender Erweiterung des Muttermundes nicht
immer der Ballon von selbst ausgestoßen wird, muß man häufige?
untersuchen und. nach Entfernung des Metreuryntere sofort in
Narkose die Blase sprengen und. die Frucht, falls nötig, wenden und
extrahieren 8).

1) Polano, Münch. med. Wochenschr. 1906, Nr. 38.
2) Dieses Kresolprä„pa.ret ist besser nicht, und dafür eventuell der

Liquor Kresoli saponatus des Deutschen Axeneibuehes zu verwenden.
8) Polano, Münch. med. Wochenschr. 1906, Nr. 38.

-iii
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8. Anreg1ing der Wehentätigkeit durch Erweiterung

des Zervikalkanals.

Neben inneren Mitteln, die zur Frühgeburt bei kleinen schwachen
Schwangeren, oder beim Vorhandensein eines toten Fötus, oder einer
Gebärmuttergeschwulsj: angewandt werden sollten, führt Avicenna
euch eine Reihe mechanischer Eingriffe für diesen Zweck an:

Aderlaß an der Sephene, körperliche Anstrengungen, das Ein- \
legen von Charpie in den Muttermund oder einer Feder,
oder eines glatten, zugespitzten Stückchen Holzes von der
Raute oder Artenita, oder Sirakost.

In Indien werden vielfach hölzerne Stäbchen in den Mutter—
mund eingeführt, die mit gepulverter Muskatnuß oder mit Ar-
senik bestrichen werden. Der Tod erfolgt hierbei oft durch Sepsis.

Um das Fruchtwasser zu erhalten und den Mutter—
mund allmählich zu erweitern, führte man Preßsohwamm
oder, da dieser schvver aseptisoh zu machen ist, Lamineria oder
Tupelo oder die Wurzel*von Gentiana lutee in den Zervikalkanal
ein. Die Methode ist viel gebraucht worden; Mitunter erfolgt die
Geburtstätigkeit erst nach 8—4—6 Tagen. Ist die Zervix nicht ge-
nügend durchgängig, um das diletierende Agens einzuführen, so muß
sie erst durch ein Dilatatorium erweitert werden. Nach Anwendung
dieser Methode kommen auch Todesfälle vor.

Für die schnelle Aborteinleitung wird die Dilatation mit Heger—
stii‘ben und. unmittelbar deren anschließend die Au'sräumung mit dem
Finger oder breiter Kurette benutzt. Das Kurettement soll bei
Früchten bis zu zwei Monaten verwendet werden. Ist der Uterus
über 12 cm lang, so nahm man die Tamponade mit Jodoformglyzerin
für 24 Stunden vor.

Die instrumentelle Erweiterung der Zervix durch irgend—
wie konstruierte federnde, oder durch Schrauben oder Gummiringe in

Bewegung zu setzende und festzuhaltende Dilatatorien ist unbrauchbar.

Häufiger benutzt wurde für den gleichen„Zweck das Einlegen
von Gummiblesen, z. B. des geigenförmigen Tampons von Bernes,

der zwei, etwa eigroße, durch ein hohles Mittelstüok verbundene Kaut-

schulrblasen darstellt," welehe, nachdem sie in den Zervikalkanal derart

eingeschoben wurden, daß das obere Ende über dem inneren Mutter—

mund zu liegen gekommen ist, und des Mittelstück den Zervikalkanal

durchzieht, durch Wasser auigeblasen werden können.

Die Methode ist unsicher und birgt Gefahren in sich.
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Auch Tampons aus Jodoformgaze, oder solche mit Karbolsäure
oder Glyzerin getränkt, wurden verwandt.

Statt der Gummiballons wurden auch wegen der größeren Wider-
standsfähigkeit Ballons aus Seide, die außen und innen gummiert
sind und bei stärkster Füllung den Umfang eines reifen Kindschädels
haben, verwendet. Die Dauer der Geburt von der Einlegung des
Apparates an schwankte zwischen 10—12 Stunden1).

An Stelle der gewöhnlichen Tamponade zur Einleitung der Früh“
geburt wurde die zweizeitige Jodoformgazetamponade emp"
fohlen2). Es ist unwahrscheinlich, daß das Jodoform an dem Zu-
standekommen der Wehen beteiligt ist.

Die Geschlechtsteile _ werden desinfiziert, ein Jodoformgazestreifen
Wird mit Pleyfairscher Sonde in den Zervikalkanal bis zum Ori-
ficium internum gebracht und. die Scheide tamponiert. Nach vier-
undzwanzig Stunden wird der Tampon entfernt. Das Orificium in-
ternum ist dann für den ‚Finger durchgängig geworden und. das Ei
am unteren Pol gelockert. Alsdann Wird ein Jodoformgazestreifen in
den untersten Abschnitt des Uterus eingeführt und. Zervix und. Scheide
tamponiert. Die zweite Tamponade ruft bald kräftige Wehen hervor.

Wegen der Gefahr der Intoxikation, die nicht gering ist, muß der
Harn von Zeit zu Zeit auf anorganisches und organisches Jod
untersucht werden. Besteht Nephritis, so muß man Jodoform durch
ein anderes aseptisches Material ersetzen. '

Noch besseres soll die Uterustampona'de mittels glyzerin-
getränkter Jodoformgaze leisten.

Die durch Vollbäder "und Scheidenirrigation vorbereitete Schwan-
gere Wird in Steißrückenlege gebracht und die Portio angehakt. Ein
Jodoformgazestreifen in mehrfacher Lage, von etwa 1 cm Breite und
75 cm Länge wird an seinem oberen Ende auf eine Ausdehnung Von
etwa 15 cm in steriles Glyzerin getaucht, so daß etwa 15 ccm dieses
Mittels von dem Jodoformgazedocht aufgesaugh werden. Das vordere,
in Glyzerin getauchte Ende Wird. mit der geraden Schröderschen
Polypenzange'gefaßt, in die Zervix eingeführt und. von dem Streifen
soviel nachgestopft‚_als bequem in die Zervix und den unteren Korpus-
abschnitt hineingeht, und die Zervix mit einem Jodoformgazebausch
bedeckt. Die Wehen treten nach ‚wenigen Stunden auf.”)

Statt der instrumentellen Dilatation des Zervikelkanals kommt für
die'Abtreibung auch wohl die manuelle zur Verwendung. Dieses rohe

JL) Gampetier‚ Arch. de Tocqlogie 1889, No. 1.
2) Frank, Wien. med. Wochensehr‚ 1896, Nr._3_. .
8) Wienskowitz, Zeitschr. f. p. Ärzte 1898, 15. März;



Einwirkungen auf Vaginalportion und. Vagina. ‘_ . 477

Eindringen in den Hals der Gebärmutter kann aus verschiedenen

Gründen zum Erfolge .führen, in erster Stelle durch Reizung des

nervöeen Ut'erinapparates.

4. Einwirkungen auf Vaginalportion und Vaginä.

Die Anwendung von Zäpfchen, die bis an den Muttermund

gebracht wurden, aus mehr oder minäer stark örtlich oder allgemein

wirkenden Medikamenten bestehend, ist seit der I-Iippokratischen Zeit

bekannt und später durch die Araber noch weiter ausgebildet vv'orden.

Ich habe verschiedene derartige Vorschriften bereits angegeben.

-Avicenna ordnet an, daß, wenn ein solches Zäpfchen appliziert

ist, die Frau ihre Schenkel auf ein hohes Kissen legen und diese

Lage des Nachts} beibehalten müsse.

Reizende Dämpfe, z. B. von brennendem Eselshuf oder Esels—

mist wurden, wie Avicenna angibt, von arabischen Ärzten durch ein

Röhrchen in die Geschlechtsteile geleitet, um Abtreibung zu veran—

lassen. Noch Roesslin1) erwähnt diese Therapie: „vncl hilfft solichs

nit So soll man der frauwen zuhülff komme? / mit rauch zu de ge-

mecht6 / mit myrra und. galbanü vnd' mit bibergeill / die alle so] man

zusamen machen mit kugallen. Des dings alles vor zvsamé gemacht /

nym ef quintlin schwer vnd lege es vff & glutlyn / vfi lass de' rauch

vnd5tzu der frauwen gen. Ite' ein anders / mä soll neme' ge1e schwe-

bel / myrra roty da mä mit rhot ferwet / galbami / oppoponacü / ge-

mengt virdereynander mit kugallen / vnd mit solichen rauch soll die

fraw zu den gémeohten gereucht werden / furdert die geburt“. „Ité '

meer berauch yr gemacht mit tauben misst / ist yr auch vast gut.

Item berauch yr gemecht mit opponacfi / vn mit habich geschmeiss.“

An einer anderen Stelle, wo er von der Herausbeförderung eines

toten Kindes_ha.ndelt, sind die.Vorachriften abgeändert und der Bauch

der vérbranntein Massen wird hierbei durch 'ein Rohr in die Vagina,

wahrscheinlich sehr tief eingeleitet. Die sich aus der einen

Mischung entwickelnde schweflige Säure ist wohl im-

stande, durch ihre gewaltige Reizwirkung Wehen aus-

zulösen.

„Wil tu das tth Kindt bringen von muter 1eib on tzerschnidüg

vun tzerryssung des todten Kindes / vnd auch on haken vn tzangen /

So mach‘ ein rauch von huffen oder vö esels miist vnden zu der

frä.wen.

1) Roesslin, 1. c., p.EIII und JII.
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Item ein anders mach der frawen e3? rauch vnden zu / von eine"
naterbalg vö myrra. / von bybergeyl. VÖ gelem schwebell. von gal-
banü, von oppoponacfi, vfi von röte damit ma rot ferwet,‘ von tauben
miist, oder {habich miist. Die alle „od’ ir yeglichs sol mä tzerstossen
vfi mit kugallen zu eine? teig machen / und. darvss kugelin machen in

d’ grosse als heselnuss / der selben kugelin leg eins nach dä andern
vff ei glut und lasse dä rauch vnde zu d’ frauwen durch ei rer in
ir gemacht gen.“

Die Wurzel von Plumbago zeylanica Wird teils frisch, teils zu
Pillen. verarbeitet zu Abortivzwecken genossen, oder auch in die Va—
gina resp. den Uterus eingeführfl). Es ist bekannt, daß 'die Droge
örtlich stark entzündungserregende Eigenschaften besitzt.

In Alexandrien und Cairo wurde auch früher das Abtreiben hend-
werksmäßig betrieben. Die Schwangeren wurden in ein warmes Bad.
geführt, ihnen in demselben ein Stück Schwefel in die Scheide
gesteckt und durch fortwährendes Reihen die Vaginalportion so lange
gereizt, bis Wehen entstanden. '

_ Hervorgehoben werden muß, daß bei Schwangeren Ätzungen am
Muttermund mit Höllenstein wegen Syphilis sehr häufig ohne jeden
Nachteil vorgenommen wurden.

Der Verätzungen dureh arsenige Säure ist bereits Erwähnung
geschehen. Vielleicht lag eine solche in einem Falle vor, wg im fünften
Schwangerschaftsmonat Stenose durch Ätzung mit unbekannten Ätz-
mitteln zwecks kriminellen Aborts entstanden war, nachdem die Ab-
stoßung fast der ganzen Portio und. des Laquear vaginae sich voll-
zogen hatte. Erst in der 34. Woche erfolgte die Frühgeburt. Die
Entwicklung geschah in Fußlage nach Inzisionen der narbig ver-
engten Zervix und Perforation des nachfolgenden Kopfesz).

Die Seheidendouche (aufsteigende Uterusdouche) von Kiwisch.

Nach einer Modifikation dieses Verfahrens“) wird nach vorher-
gegangener Desinfektion der Genitalien aus einem 20 Liter haltenden
Blech-Irrigator gekochtes oder Leitungswasser von 80° R aus 1 m
Höhe durch einen Schlauch in das Scheidenrohr rnit knieförmiger
Biegung geleitet. Die Douche dauert mindestens eine halbe bis eine

1) Hotchkiss_‚ Jahresber. über &. Fortschr. d. Geburtsh. 1893, S. 848. Vida
auch Shorth, Transact. of the Obstetrio.‚ Soc. of London, Vol. IX, 1868, S. 6,
und oben in: Abtreibungsmittel historisch und ethnogra.phisch betrachtet.

*) Schenk, Zentralbl. f. Gynäkol. 1900, Nr. 6.
8) Sarwey, 1. e., S.49 u. 101.
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Stunde, so daß 60—120 Liter Wasser in einer Sitzung durch die Va-

gina fließen und Wird alle zwei bis drei Stunden wiederholt. So wer-

den durchschnittlich täglich 4—5 Douchen appliziert. Gute neben

Fehlerfolgen, die eine individuelle Grundlage haben, kommen hierbei

vor. Das untere Uterinsegment kann leicht zu stark gereizt werden.-

Auch heiße Douchen von 4003 und „Wechseldouohen“,

-d. h. bald mit kaltem, bald mit warmem Wasser wurden angewandt.

Solcher Douchen wurden bis über 20 verabfolgt.

Der Erfolg von Einspritzungen nunin die Scheide, der früher nicht

recht geglaubt wurde, kann eintreten. Die Wirkung auf den Uterus

wird durch Nervenzentren vermittelt, welche in der vorderen Scheide—

wend liegen. Dieser Wirkungsmechanismus_ trifft auch für die Tam—

ponade zu.

Die Kohlensäuredouche des Vaginalteiles wurde bereits er-

wähnt. .Sie ist wegen ihrer Gefahr schnell vergessen worden.

Die Tamponade.

Einführung von Watte‚ die mit Pulpe Colocynthidis, also einem

örtlich ziemlich starke Entzündung erregenden Stoffe, getränkt ist, in

-die Vagina, Wird von Avicenna als wirkungsvoll gerühmt.

Roesslin empfiehlt: „Man sol wolle" netzen in rauhen safft / vfi

—die also nass d’ frawé in yr gemacht schieben. Oder man sol in die

wollen legen die sifi well holwurtz / oder ein wurtz genät bothor ma-

rien' / oo'l’ der some? Wstaphisagria / zu teutsch lussome /'vnd die wollen

d’ frau‘wen in yr gemacht schieben. Item man soll niesswurtz vnd

das gumi oppoponaoü in wollen verborgen legen in der frawen ge—

meoht / de-fi dies s‘buek treibt "vnd zeueht von der frauwen das kyndt

todt oder lebendig."

Die Tamponade der Scheide Zur Erregung von Wehen, &. h.

eine möglichst enge Ausfüllung oder Auftreibu.ng derselben durch

Gherpie, Tierblase oder Kautschukblase i.St unsicher, gefährlich und

lästig.

5. Mittel, deren Angrifi'sbunkte außerhalb der

Genitalergane liegen.

0
Die Reizung der Brüste.

Die Beziehung der Brüste zum Uterus war schon im Altertum ge—

kannt und führte zu dem Rate des Hippokrates, bei Menstruations-

enomalicm einen großen Schröpfkopf auf die Brüste zu applizieren.
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Zur Erregungevon Wehen wugden Sinapismen für die Brust—
drüse und später mit einigem Erfolge Gummisohröpfköpfe, die mehr—
mals täglich aufgesetzt wurden, empfohlen.

Durch Applikation eines Schröpfkopfes auf die Brust—
7drüse oder Reizung derselben durch den konstanten
Strom sollen Zusammenziehungen des Uterus ausgelöst werden.

Beide Verfahren wurden derartig kombiniert, daß man in einem
oben durchbohrten gläsernen Schröpfkopf eine messingne Schwamm-
hülse einließ, die mit dem einen Leitungsdraht einer galvanischen
Batterie in Verbindung stand. Die Anode kam als breite Platte auf
den Bauch, die Schröpfkopfelektrode stellte die Kathode dar. Bei
Stromesschluß (6—7 M.A. Stromtärke) kontrahierte sich jedesmal die
Gebärmutter. Einschleichen des. Stromes wurde absichtlich vermieden.
Das Verfahren leitete die Wehentätigkeit ein. Die Geburt erfolgte.

Die Resultate wurden aber nicht für zuverlässig befunden.

Das verlängerte Säugen soll in den Fällen, wo trotz des-
selben Schwengersehaf’ri erfolgt ist, Abtreibung bewirken können ——
was wohl nur selten einmal eintrifft.

6. Einwirkung des elektrischen Stromes.

Schon im achtzehnten Jahrhundert schrieb man den „elektrischen
Stößen“ eine schädigende Einwirkung auf den Fötus zu. Zu Anfang
des neunzehnten wurde bereits der gelvanische Strom zur Ver-
stärkung schon vorhandener Wehen und 1848 zur Erregung der Früh—
geburt empfohlen. Im ganzen erwiesen sich beide Arten von Elek—
trizität als unsicher für diesen Zweck. Gelegentlich wurden zwar
einige Erfolge auch mit dem induzierten Strom (Elektroden in den
Mastclarm oder plattenförmig zu beiden Seiten des Fundus uteri) er-
zielt, die indes die Methoden nicht als befriedigende bezeichnen ließen.

Ähnlich scheint es mit der Anwendung des konstanten Stromes
sich zu verhalten, der mit Sicherheit Kontraktionen des schwangeren
Uterus erzeugen und daher meist ein sicheres und absolut ungefähr-
liches Mittel zur Einleitung der künstlichen Frühgeburt darstellen
sollte. ' -

Hierzu muß man die negative Elektrode in die Zervix, die posi-
tive als große Plattenelektrocle auf den Bauchdecken anbringen, mit
schwachem Strom von wenigen Milliampéres beginnen, diesen stabil
10—15 Minuten lang fließen lassen, ihn ein-. und ausschleichen lassen
und diese Prozedur fortsetzen, bis die Zervix durchgängig ist. Als—
dann söllen durch Stromwendungen oder intermittierendes GalVeni-
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sieren Kontraktionen ausgelöst werden. Die Stromstärke Wird nur
gesteigert, wenn die Wirkung ausbleibtl).

Ein Mädchen, das sich im 2. Monat schwanger glaubte, suchte mit ihrem
Liebhaber einen Abtreiber auf, der ihr eine Elektrode von der Dicke eines
Rektalbougies in die Vagina einführte, die andere, einen befeuchteten
Schwamm, auf den Bauch setzte. Nach einer schnell vorübergehenden
Ohnmacht begab sie sieh nach Haus und bekam für 48 Stunden Blutungen.
Einen Fötus konnte sie in den Blutgerinnseln nicht erkennen. Nach
vier Tagen ging sie wieder aus, litt aber am fünften so stark, daß sie
zu Hause bleiben mußte. Für drei weitere Tage ging es ihr besser. Am
9. Tage hatte sie starke Schmerzen im Leibe und. Frösteln. Es setzten
die Symptome einer akuten Peritonitis ein, der sie am 11. Tage erlag.

Bei der Obduktion fand man, daß die Brustdrüsen auf Druck eine
milchige Flüssigkeit lieferten. Fötider Ausfluß aus der Vagina. Erosionen
an den Läbien. Muttermund für den kleinen Finger durchgängig. Uterus
vergrößert. Zervikalkanal ekchymotisch. Am Orificium internum tiefe

U1zerationen, deren Bänder und Grund schwarz waren. Es
waren wahrscheinlich Brandschorfe, die der Strom verursacht

hatte. Die Uterusschleimhaut eitrig. Die Plazentarstelle rot, erheben.

Doppelte eitrige Salpingitis. * ‘ '

Es ist sehr wohl möglich, daß, zur kriminellen Frucht-

abtreibung angewandt, das Verfahren die Ausstoßung der

Frucht veranlassen kann, besonders-wenn unerlaubt hohe

Stromstärken zur Verwendung kommen. Der Nachweis der

Ursache des Aborts Wird selbstverständlich hierbei nicht zu führen

sein. Aus Amerika. ist ein solcher Fall mitgeteilt worden. Eine Dame,

in San Franzisko setzte sich, um den Abort zu provozieren, in ein

elektrisches Bad, ein dort nicht ganz ungebräuchliches Mittel. Es

wurde ihr nun der Strom von sechzig großen Daniell’sehen Elementen

5—10 Minuten lang vom Kreuzbein nach dem Introitus vaginae durch-7

geleitet. Sie bekam eine große Hämatozele. Am anderen Tage ab—

ortierte sie. Die Blutgeschwulst sehwend durch Massage”).

Starke, häufige, in Sekundenabständen erfolgende rhythmische Kon—

traktionen großer Muskelpartien werden jetzt nach einem Verfahren

von Bergonié mittels allenthalben am Körper angebrachter großer

Elektroden beim Weihe faradisch ausgelöst. Die Ersohütterung wird.

1) Herder, Beiträge zur Erweit. d. Geburtshilfe. Dresden 1803. —-

Schreiber, Neue Zeitschr. f. Geburtshilfe Bd. XIV, S. 57, XIX, S. 395. -—

Gruenewald, Arch. f. Gynäkol. Bd. VIII, S. 478. —- Dorrington‚ London.

med. Gaz. 1846, II, S. 1081. —- Bayer, Zeitschr. f. Geburtsh. u. Gynäkol.

Bd. XI, S. 89. — Volkmanns klin. Vortr. 1890, Nr. 358.

2) Rosenstirn, Jahresber. d. ges. Med. 1881, II, 3.562.

Lewin, Fruchtabtreibung durch Gifte usw. 4.Aufl‚ 31
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dadurch noch verstärkt, daß Sandsäcke auf die in Kontraktion zu
versetzenden Körperteile gelegt sind. Dieses für Entfettung bestimmte
Verfahren bringt auch den Darm zu einer verstärkten Bewegung
und könnte das gleiche evtl. auch an der Uterusmuskulatur bewirken.

Für die Einleitung c_1er vorzeitigen und rechtzeitigen Geburt wurde
auch die schmerzlose Galvanisation in Verbindung mit subkutanen
Injektionen von Pituitrin (Hypophysenextrakt) verwendet. Sie
sollte sich für die letzten drei Monate der Schwangerschaft, nicht
aber zur Einleitung des Abortus eignenl).

7. Die Einwirkung von Strahlen.

Röntgenstrahlen. — -

Die Röntgenstrahlen üben auf Spermatozoen eine vernichtende
Wirkung ausz).

Es ist weiter erwiesen worden, daß die Bestrahlung von Kaninchen
deren Ovarien schwer schädigen, ja, evtl. sogar zur Atrophie bringen
kanns). Sterilitä‚t wurde dadurch herbeigeführt.

Daß die .Schwangerschaftsprodukte gleichfalls dadurch leiden, bzw.
Zugrunde gehen können, lehrte das Experiment. Eine dreimalige Be-
Strahlung von 'je einviertel Stunde Dauer tötete Kaninchenföten.
Auch hier trat zutage, was ich auf vielen Seiten dieses Werkes dar-
gelegt habe: Die Individualität, mit der man bei hoch oder niedrig
organisierten Lebewesen rechnen muß, läßt auch bei dieser schädi-
genden Energie Widerstände zutage treten, die sich in weiten Grenzen
bewegen4). Der Rückgang der Trächtigkeit war in 60% der Versuche
feststellbafi). Indessen erzielte man einen prozentisch viel höheren
Erfolg, sogar bis zur Konstanz, als man durch geeignete Abdeckung
(ler linken Hälfte des Tieres und des untersten Teilee des Bauches
die Eierstöcke isoliert bestrahlte. Es reagierten 100% der so behan-
delten schwangeren Kaninchen mit Rückgang der Trächtigkeit“). Da
nur die 0varien getroffen wurden, nahm man an, daß die Ursache
für den Erfolg durch Veränderungen in ihnen veranlaßt worden seien.

1) Vogelsberger, Arch. £. Gynäkol. Bd. 39.
2) A1bers-Schönberg, Münch.med. Wochensohr. 1903, S. 1859.
3) Halberstaedter, Bari. klin. Wochenschr. 1905, 8.64.
") v. Hippel, Berichte der Ophthalm, Gesellaph. Heidelberg 1905.
5) v. I-Iippel u. Pagenstecher, Münch. med. Wochenschr. 1907, 8.452.
") Neumann u. Fellner, Zentralbl. f. Gynäkol. 1906, Nr. 22. —— Münch.

med. Wochenschr. 1907, 4. Juni.
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l
Die Wirkung erfolgt nach einmaliger oder mehrmaliger Bestrah-

lung. So ließ man z. B. auf ein trächtiges Tier am Tage naeh der

Befruchtung 80 Min. die Strahlen einwirken und erzielte dadurch die

Unterbrechung der Schwangerschaft und den Eintritt des Abortus am

12. Tage. Eine Bestrahlung von 82 Min. bei einem in der dritten

Woche trächtigen Tiere verursachte den Tod von zwei Jungen am

Tage nach der Geburt. Aber auch schon eine nur 10 Min. dauernde

Strahleneinwirkung acht Tage vor der Befruchtung ließ die denn ge-

borenen Jungen zwei Monate nach der Geburt sterbenl).

Akut eintretender Abort wurde nicht beobachtet, euch nicht nach

wiederholten kurzdauernden Bestrahlungen. Sie bewirkten immer nur

Rückgang der Träehtigkeit, Hemmung der Fruchtentwicklung und

Lebenssohwäohe der geborenen Tiere. '

Der Versuch an einer im dritten Monat Schwangeren, bei der die

Vornahme der ‚Frühgeburt durch zusehends sich verschlechternde

Lungentuberkulose angezeigt war, fiel ähnlich aus. Nach 25 Sitzungen,

die steigend 5—10 Min. dauerten, erfolgte ein spontaner Abort unter

wehenartigen Krämpfen und einer stärkeren, nach der Ausstoßung

aufhörenden Blutung. Es wurde eine abwechselnde Bestrahlung der

Eierstöcke und der Schilddrüse vorgenommen —— bei ersteren unter

Stanniolbedeckung des ganzen Abdomens und Bleiglasblende von 60 cm

Umfang. Die 25 Sitzungen waren so verteilt, daß jeden fünften Tag

eine Pause von einem Tag eintrat und zur Schonung der Bauehheut,

jede fünfte Bestrahlung allein die Schilddrüse für fünf-Minuten traf“).

Meiner Ansicht nach sind die am Sexualapparat durch Röntgen-

strahlen in irgendeiner Form auslösberen Veränderungen, ob sie nun

die Samenvernichtung oder die degenera’ßiven Vorgänge im 0varium,

oder die Entleerungswirkungen auf die schwangere Gebärmutter be-

treffen, als Wirkungsfolgen von Zersetzungsgiften anzu-

sprechen, die dureh die Strahlen —— Radiumemanationen

machen ähnliches —- aus Eiweiß entstehen.’ Ob uian diese

Röntgenleukotoxin oder anders nichtssagend benennt, ist gleich-

gültig. Es sind metabolische Gifte, die sich unter dem. eigenartigen

energischen Einfluß, dem das Körpereiweiß ausgesetzt ist, bilden.

Das Eiweiß wird genötigt‚ eine andereZersetzungsrich-

tung als die normale einzuschlagen. Viele andere inner-

liche oder von außen an und in den Körper gedrun-

gene, chemische, kraftentwiekelnde Faktoren machen das

gleiche, wie z. B. die Verbrennung, unter Bildung gif—

tiger Produkte.

1) Sebil-eau, Compt rend. de la. Soc. de Biologie T. LXI,1906, S. 637.

2) Fraenkel, ‚Zentrelbl. f. Gynäkol. 1907, Nr. 31, S. 953.

81*
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Die Zersetzungsprodukte fallen qualitativ und, je nach der Eigen—
art des beeinflußten Organeiweißes, auch quantitativ verschieden aus.
So ist es vielleicht zu erklären, daß die Bestrahlung der Schilddrüse
Zerfallsprodukte aus ihr schafft, die eine besondere Giftwirkung be-
sitzen. Daß auch der Fötus durch solche Gifte in seiner Entwicklung
untl Konstitution leidlen kann, bedarf nach dem, was ich über den
Übergang von Giften von c'[er Mutter auf das Kind ausgeführt habe,
keiner weiteren Begründung.

Es ist wahrscheinlich, daß auch Bestrahlungen mit künst—
licher Eöhensonne gelegentlich Abort hervorrufen können.

Außer Eiweiß können noch andere Körperbestandteile, z. B. das
Lezithin, unter Röntgenstrahlen oder Radium zerfallen. Dabei
entsteht Chefin, des Trimethyloxaethylammoniumhydroxyd. Ihm
kommen Beizwirkungen an dem von ihm. berührten Gewebe zu, die
bis zur Blasenbildung oder Nekrotisierung gehen können.

Versuche mit subkutaner Cholinbeibringung an 14 Tieren ergaben,
äaß zehn von ihnen steril blieben und bei zweien ein Teil der Früchte
starb. Nur zwei lieferten normale Würfe. Es scheint, als ob eine
Dosis von 10 ccm einer einprozentigen Lösung, acht Tage hinterein—
ander vom sechsten oder siebenten Tag nach der Belegung an inji—
ziert, nahezu regelmäßig eine Unterbrechung der Gravidität beim Ka—
ninchen herbeiführt. Trotzdem sind. die Befunde nicht konstant. Auch
die Lebensfähigkeit der Jungen scheint durch Cholineinspritzungen
schwer beeinträchtigt zu werden, da sie in den acht ersten Tagen
starben1). , ‚ ‘

8. Mechanische Insulte.

Jeder Eingriff, der den Zusammenhang zwischen Frucht und Mutter
unterbrechen oder lockern, der die Plazenta und. die Eihäute lösen
kann, ist geeignet, Blutungen und Abort zu veranlassen. Hierher
gehört die Erschütterung des ganzen Körpers und zumal des Unter
1eibes, jene seit den ältesten Zeiten geübten, und schon in den vor-
angegangenen Abschnitten mehrfach geschilderten, brutalen mecha—
nischen Eingriffe, deren gewollter Erfolg meistens ausbleibt:
Scfilagen und Drücken auf den Unterleib, gewaltsames Schnüren des-
selben, Kompression und Erschütterung des Uterus mit einem Stein
oder einem. Stück Holz, Tragen eines festgebundenen Stückes Holz auf
der Brust und an den Gesehlechtsteilen, öfteres Sichhinwerfen auf
die Erde, mehrfaches Kopfüberstürzen, übermäßiges Tanzen, Reiten,

1) v. Hippel u. Pagenstecher‚ 1.\c.
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Springen, Tragen und. Heben schwerer Lasten. Vielleicht sind die

zeitweiligen individuellen Zustandsänderungen, die eine Seereise ver-

anlassen kann, gelegentlich die Ursachen yon Abort.

Bemerkenswert sind die Erfahrungen, die bei Tie?3n in Bezie-

hung des Abortus zu starker mechanischer Inanspruchnahme gemacht

woräen sind. So gehen, zumal in vorgerüekteren Stadien der Träch-

tigkeit, z. B. von Stuten, rasche Bewegungen, Sprünge, Stürze, aueh

Stöße leichfi zum Verwerfen Anlaß. Das gleiche gilt von anstrengen—

den Arbeiten, wie im Göpel bei Dreschmaschinen usw., oder von

großen Märschen bei Kühen.

Die Massage der Gebärmutter, das „Bauchdrücken“ Wird

von diesen Eingriffen wohl noch am häufigsten geübt. In einem vor-

hergehenden Kapitel habe ich .die hierüber bei Naturvölkern ge-

machten Erfahrungen, auch die des argen Schnürens dargelegt.

Vereinzelt kommen auch dadurch Erfolge zustande, gewöhnlich

wenn es vor der baldigen Entbindung vorgenommen Wird. In der

Regel kommt es da<1urch zu Blutergüssen zwischen der Bauchwand.

und. dem Bauchfellüberzuge‚ am Netz, in dem Gekröse der Därme,

zwischen den Lamellen der Mutterbänder, unter äer Bauehfellbeklei-

dung des Uterus, und selbst unter der Schleimhaut der Scheide.

Durch die Massage des Uterus können Kontraktionen von ihm ver—

anlaßt werden, was sich ja bei der normalen Geburt und zumal in '

der Nachgeburtsperiode so oft als hilfreich erweist.

Gelegentlich Wird durch Drücken und Kneten des schwangeren

Unterleibes_ Abort herbeigeführt, aber auch der Tod. In einem solchen

Falle fanden sich Entzündungszeichen im Unterleib mit ausgedehnten

Blutergüssen. Wie spät die Gebärmutter bisweilen auf einen solchen

InSult reagiert, beweist auch das Folgende: Eine Schwangere wurde

am 25. März und 25. April und dann gleich hinterher nochmals, und

ferner dreimal am 7. Mai ohne sofortigen Erfolg „gedrückt“. Am

letzten Tage wurde sie wegen der erzeugten Schmerzen und der Er-

schöpfung bettlägerig. Am. 8. Mai, als man das Kneten wiederholen

wollte, mußte man wegen der Schmerzen damit aufhören. Am. Abend

gebar das Mädchen einen siebenmonatigen Fötus‚ der bald starb1).

Nur ganz ausnahmsweise können auch die Erschütterungen Erfolg

haben, die durch zwangsweise erzeugtes anhaltendes Erbrechen und.

krampfhaftes Niesen verursacht werden. '

Oft genug glaubte man durch häufigen Beischla.f die vor-

zeitige Ausstoßung des Fötus herbeiführen zu können. Erschüttenmg

und Innervationsstörung clurch Überreizung sowie Konges'tion können

1) Hedrén, ]. e.
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den Uterus aus seinem Ruhestande reißen. Die Annahme von der
eventuellen Schädlichkeit des Beisehla‚fes während der Schwangersphaft
geht weit in die Zeiten zurück. Schon bei I-Iippokrates findet sie sich
neben anderen als Ursache des Aborts (aßrhy qn909179) angegeben.
„Wenn eine Schwangere eine schwere Last hebt, oder einen Schlag
bekommt, oder wenn sie springt , oder erschrickt, oder schreit, oder
den Beischlaf ausübt, kann sie vorzeitig gebären“ 1). Die späteren
medizinischen Schriftsteller haben dies mehr oder minder modifiziert
übernommen und. kommentiert. Einige wollen das Verbot des Bei-
schlafes während der Schwangerschaft nicht ohne weiteres gelten lassen
und machen Unterschiede je nach der Zeit derselben. Sie halten die
letzten Monate in dieser Beziehung für besonders gefährlich. Nur
Aristoteles glaubt, daß die Frau, die noch vor der Geburt den Bei—
schlaf ausübt, leichter gebiert.

In der neueren Zeit hat man, besonders in Frankreich, begonnen»
dieser Frage mehr Aufmerksamkeit zuzuwenden. Pinard hält den
Beischlaf geradezu für eine der häufigsten Urssrchen des Aborts. Jede

‚Schwangere sollte ihn abweisen. Aus der Klinik Baudelocque wurden
einige Feststellungen über dadurch veranlaßte Frühgeburten gemacht.
Mehrgebärende scheinen weniger leicht dadurch beeinflußt zu werden.
Von 29 Schwangeren, die den Eintritt vorzeitiger Wehen auf den
Beischlaf direkt, bestimmt zurückführten, waren 18 im 9. Monat,
8 im 8.‚ "{ im 2., 5 im 8. und je eine im 4., 8. und. 2. Monat
schwanger. Die Häufigkeit des Ereignisses Wird als sehr viel größer
bezeichnet, als die Klinik sie zu bezeichnen vermag. Die Zeit, die
zwischen der Kohabitation und. dem Eintritt. der Wehen verfloß,
schwankte von einigen Minuten bis; zu 72 Stunden. Der schließliche

Erfolg scheint nach den entsprechenden klinischen Erhebungen um
so leichter einzutreten, je tiefer die Plazenta. sitzt. Frauen, die früher
schon Aborte durchgemacht haben, sollen disponierter als andere
sein. '
_ Bei den sibirischen Nomadenvölkern spielt eine andere Methode,

das sog. „Topfsetzen“, als Abortivmittel eine große Rolle. Hierzu
wird die Nabelgegend mit warmem Seifenvvasser gewaschen, auf der
erhitzten feuehten Stelle zu wiederholten Malen Büschel leicht
geflockten Hanfs angezündet und. sodann ein im Backofen mäßig er-
wärmter Topf schnell herübergestülpt, worauf sich das Gefäß rasch
festsaugt und die Flamme erlischt. Gewöhnlich Wird die Prozedur
einige Male schnell hintereinander wiederholt.

1) Hipp6krates‚ Edit. Littré, T. VIII, 1). 66: ‚. . . . 470 @ ymfi; éa: yaazel
éxovo’oz _ . _ . ä£x190g (My; äelgy, ö?“ 7zÄnyfi. 5? 7möaäagy . . . . 3? örö[tro'amn nal
m9°159171:m‚ 37 nenqoiy„ ?? &wgarfio‘n . . . .
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Diese sehr umfangreiche Schröpfkopfwirkung, die wohl noch durch
Reizung des Muttermundes unterstützt wird, soll sich als nützlich und1

unschädlich erwiesen haben.,

0. Maßregeln gegen die zunehmende Frucht-

abtreibung. '

Seit Jahrhunderten haben Menschen darüber nachgedacht, die

Abtreibung aus dem Dunkel, in dem sie so _oft trotz aller Gesetze

vollzogen wird, aus Licht zu bringen oder, was für erfolgreicher ge-

halten wurde, sie zu verhüten. Auch hier richteten sich, wie für

so vieles, die Blicke auf die mit Vollmachten versehenefl Beamten.

Was vor fast vierhu.ndert Jahren in dieser Beziehung in Frankreich

verwirklicht worden ist, wurde in unseren Tagen in anderer Gestalt

wieder als Allheilmittel dringlichst empfohlen.

Ein Edikt Heinrichs II. vom Jahre 15561.) setzte die An'zeige-

pflicht der Schwangerschaft fest und strafte deren Verheimlicherinnen

schwer. Die Überwachung der Schwangeren wurde durch spätere

Ordoxmanzen bestätigt. Sie bestand bis in die Mitte des achtzehnten

Jahrhunderts. Die entsprechenden Edikte mußten in dreimonatlichen

Zwischenräumen von der Kanzel herab verkündet werden. Ja, es -

Wurden im. Verdacht der Schwangerschaft Stehende sogar durch

Beamte im Hause besucht und inquiriert. Dieses abstoßende Verfahren

nahm erst 1761 durch das Vorgehen des Parlaments von Paris ein Ende.

In den neuerdings gemachten Vorschlägen soll dem Arzte die

Pflicht der Meldung, (1. h. praktisch der Denunziation einer jeden

deutlichen oder verdächtigen Abtreibung auferlegt werden. Derartiges

ordnet in Österreich der 5 859 des Strafgesetzbuches an. Dort sind

Ärzte, Wundärzte, Apotheker, Hebammen, Totenbeschauer in jedem

Falle, wo ihnen eine Krankheit, eine Verwandung, Geburt oder Todes-

fall vorkommen, bei welchem der Verdacht eines Verbrechens oder

Vergehens besteht, verpflichtet, Anzeige zu erstatten. Eine solche

Verpflichtung verstößt gegen die ärztliche S ch weige -

pf licht. Diese steht über jedem Gesetze, weil sie in ihrer

Ethik in dem Empfinden eines jeden Arztes tief wurzeln

soll und wurzelt. „ Il ne p ent exister une obligation

‘ légale au dessus de 1’obligation morale.“ So hat sich kürz—

lich die französische Akademie der Medizin ausgesprochen und. ist

hierin des Beifalles aller wahrhaft Gesitteten sicher. D e r A r z 13

Wird als solcher und nicht als Polizeivigilant zu dem.

1) Vgl. s. 155.
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‘Aborte gerufen. Selbst ein Bündel Sadebaumspitzen oder eine
Spritze, die er auf dem Tische der Seine Hilfe Heisehenden liegen sieht,
können ihn wohl diagnostisch oder an sich interessieren, aber Schlüsse,
die er aus ihrer Anwesenheit zieht, hat er für sich zu behalten.

Es wurde weiter empfohlen, und jetzt wieder als neue Weisheit
„zur Diskussion gestellt“, den Frauen eine gewisse Straflosigkeit zu-
zusiehern, damit sie die Abtreiberin nenne, oder eine strengere Über-
wachung der Hebammen und der Privatentbindungsaushalten durch-
zuführen, oder jeden Abort amtlich zu melden und anderes mehr.

Der therapeutische Abortus sollte nur von zwei oder drei Ärzten
‚vollzogen werden dürfen, oder von einer Art oberster Jury beschlossen
werden usw.

Der mens chliche Spürsinn na ch einem Abhilfe ver-
tspre chenden Weg hat sich beinahe ers ch öp ft. Ich glaube
nicht, daß ein solcher gefunden wird, und habe andererseits die

Überzeugung, daß die völlig straflose Freigabe der Frucht-
abtreibung, _wie 'sie immer wieder, bis in unsere Tage
hinein, in Wort und Schrift, auch in Anträgen an ge-
setzgebende Körperschaften betrieben wird, erfolglos
bleiben wird und aus den von mir entwickelten Grün-
den bleiben muß , weil Abtreibung gewöhnlich Tötung
i s t. Mag immerhin die Sowjetregierung in Rußland dies ignorieren

rund ihr, trotz Einspruches von Ärzten, Jmieten u. a. in. durch-
geführtes Dekret vom November 1920 weiter verwirklichen, wonach
die künstliche Unterbrechung der Schwangerschaft durch den Arzt
in staatlichen Heilanstalten unentgeltlich vorgenommen werden darf,
'mag sie, wie dies später geschehen ist, die Erlaubnis zur Vornahme
dieses Eingriffes auch auf l’riv3theilanstalten ausdehnen, und mag sie
sogar, wie in letzter Zeit, Kommissionen von Frauenvertreterinnen

des sogenannten „Mutterschaf’os— und Kinheitss chutzes“ das alleinige
Recht zugestehen, die Genehmigung zur Ausführung des Aborbes zu

erteilen —— dieses Vorgehen kann keine Nachahmung finden. Die
Tötung der Frucht dureh die Abtreibung und nicht die

Verhinderung der Abtreibungsfolgen em Gebärapparat s t eh 13 für
die Tatbeurteilu_ng obenan.

In den Freigabewein, den Rußland so bereitwillig den Seinigen
austeilt, ist schon viel Wasser geschüttet worden und die Zeit wird
kommen, wo die unausbleiblichen schlimmen Folgen auch für das
Staatsganze dort noch weitere Hemmungen schafien, und bei anderen
Völkern die Erkenntnis weiter vertiefen wird, daß eine solche Frei-
heit des Tuns nicht bestehen darf.
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Schumacher 414.

Schütte 257 .

Schwarzmaier 406.

Schwarzwäller 318.
Sebileau 483.
Seeds 426.

Seidel 388.

Seitz 452.

Seneca. 12.

Sempion 244.

Seydel 293, 388.

Shortt 48, 266 478.

Show 411.

Sidi Khalil 47.

Siegemundin 471.

Sim 386.

Simpson 304, 343, 397.

Sirede 829.

Sixtus V. 22, 93, 182.

Smita. 286.

Smith 60, 482.

Smolsky 428.

Snouck-Hurgronj6 54.

Socquet 37.

Sokrates 15 .

Sommer 886.

Sopater 80.

Soranus 15, 194, 239, 387, 407.

Soubeiran 411.

Spangenberg 17.

Sperry 834.

Spiro 364.

Spix u. Martius 59, 271.

Steller 262.

Stephan 162.

Stifft 303, 429.

Stitt-Thomson 845.

Stobaeus 80.

Stockfléß 357.

Straßmann 450.

Strauß 204.

Strebel 354.

Subissi 345.

Sury 396.

Susrutas 230.

Sweetapple 365.

Swinderen von 167.

T.

Tabernaemontanus 254.

Tacitue l], 18, 21.

Tantzscher 383.

Tardieu 823, 369, 886, 437.

Tarozzi 343.
Taylor 255, 297, 372, 375, 382, 438.

Teichmeier 187.

Tertullian 84, 86, 188, 470.

Theilhaber 344.

Theon 80.

Thomas 204.
Thomas-Floury 85.

Thomsen 257, 392, 399.

Thomson 190.
Tidd 432.

Titus 11.

Toldt 225.

Törngreen 197.

Tosetti 285.

Tott 486.

Tragus 252.

Tryphonius 82.

Turenne 58.

Turner 854.

U.
U]pian 82, 84, 92.

d'Urso 436.

V.

Valens 84.

V&lenta 871, 467.

Valentin 891.

Valentinian 84.

Valentinus 805.

Valesiua 9.

Veit 872, 45 8.

Verdier 155.

Vicat 380.

Vinay 351.

Vogel 357.

Vogelsberger 482.
Voisin 33.‘

Voltaire 155 .



W.

Wa.ohholz 298.

Wacker 351.

Wagner 441.

Wald 369, 894, 435.

Wallis 260, 291.

Walmven 423.

Warfringe 291.

Wa.rker 411.

Warker v. d. 58.
Warren 283.

Waßmuth 286.

Wateff 413.

Wathen 424.

Weber 308, 361.

Wedel 389.

Wegne.v 444.

Weihe 369.

Welponer 410.

Wemmer 307.

Whitehead. 370.

Namenverzeiohnis.

Wiohura. 257.

Wienskowitz 476.

—Wilkea 5 3. '
Williams 53.

Wingate 415.

Winkel 210.

Winter 45 6, 459.
Wissing 271.

Woloff 57 .

Wright 364.

Z.

Zachias 88, 92, 217.
Zaoutus 430.
Ziemke 282.

Ziffo 261.

Zinn 320.

Zittma.nn 880, 400, 430, 435.

Zöp_pritz 30 8.

Zuocini- 402.

Lewin, Fruchtnbtrelbung dureh Gifte usw. 4. Aufl. 82
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Die Hauptartikel sind fett gedruckt.

A.

Aargau, Strafgesetz von 162.

Abendland, Abtreibung im 22.

Abort, Diagnose 217.

—‚ direkter 446, indirekter 446. '

—— durch BM 322 &.

—— durch Schreck 208.

——„Eintrittszeiten 216; s. auch Ab-

treibung.

—‚ Indilca.ti0nen für 450.

—‚ seuchenhafter 353. '

—‚ spontaner 195.

—‚ therapeutischer 451.

—-‚ Vorzugsmona.te für 195.

Abrota.num 281, 248, 248.

Abrua preea.toriua 405, 221, 264.

Absynth 239, 242, 244, 246.

-— s. auch Artemisin. Absynthfurn und

Wermut.

Absynthsohnaps 480.

Abtrcaiber 4.

—‚ Alter der, in Frankreich 89.

—- in Deutschland 21.

— in New York 58. '

Abtreibung, Anstiftung 184.

—‚ bei Germanen 21.

— Begleitsymptome 1951.

Beweggründe für 72.

Definition der 192._

Diagnose der 217.

-—_- eines réifen Kindes 182. '

— Erfolglosigkeit des Versuches 18.

—— Freigabe 171; s. auch Abort.

— im Abendland 22.

1

|

1

)

Abtreibung in Rußland 488.
—‚ ist Tötung 63.

—‚ spezielle Ursachen der 206.

-—‚ strafrechtliche Beurteilung 71.
—‚ 11. Religion 8. Religion.

—‚ Verbot bei Juden 19.

—‚ Verurteilungen wegen 28.

Abtreibungsmittel, Angriffspunkte der

200.

Abtreibungsmittel des Aätius 21.

—, Dynamik 187.

— in Afrika. 229.

—— in Asien 230.

‚— in der Gegenwart 255.

—— in der Neuzeit 251.

—- in Europa. 230.

—‚ innere 272. 188.

—-‚ mechanische 445.

—‚ Mund Nehmen der'in den 183.

—‚ pharmakologisoh 198.

-—‚ Schädigung der Mutter durch 194,

195.

—— unta.ugli0he 127, 129.

—, zusammengesetzte 484.

Abtreibungstra.nk in Rom 83.

Abuhul 247.

Ace.oia. Catechu 264.

Aostum pyrolignosum 387 .

thillea. Millei’olium 256, 257, 258.

—, pts.rmioa. 257.

Achyra.nthes aspera. 262, 264.

Aderla.ß 209, 243, 245, 272, am Fuß

436.

Adha.toda V9.sica 267.

82*
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Adianthum Capillus Veneris 247.

Admiralitä.tsinseln 52.

Adonis appennina. 262 .

—— vernalis 262.

Adrenalin 442. ‘

Affekte, psychische 209; s.

Schreck, Furcht usw.

Afimedion 247.

Afrika 54.

—, Abortiva. in 268.

Agaricus 243.

Aegle Marmelos 230.

Ägypten 54.

—‚ Abtreibung im alten 18.

—‚ Strafgesetz in 173.

Ainu Buschleute 55.

Ajuga. chamaepitys 252.

— IVS. 238.

Alcer Sindarah 267 .

Alaun 317. 181, 182, 232, 233, 249,

zur Verhütung der Konzeption 180.

Albuminate 202, 203, Aufnahme der

202.

Alemannische Gesetze 96.

Älfred’s Gesetze 99.

Algerien 268.

Alkalientziehung, chronische 212.

. Alkohol 389. 211, 213.

—, Resorption 204.

—, Übergang zum Fötus 199.

Alkoholismus 339. '

—— u. Kastration 463.

Alkoholvergiftung 209.

Allylmethoxymethylendioxybenzol

398.

Aloé 389, 241, 255, 257, 258, 260,

372, 384, 428, 436.

Aloésaft 390.

Alphab'alle für Abort 470.

Alumen s. A1aun.

Aluminiumacetat 317.

Alter der Abtreiber in Frankreich 39.
Altersbestimmung der Föten 226.
Alyxia. stellata 267.

Ambelos 250.

Ambra. 260.

Ameisen 60.

auch

Sachregist€r.

Amerika. 57.

—, Abortiva. in 270.

—, Naturvölker in 59.

Ammi copticum 244.

Ammoniacum 234, 242, 246, 247, 252.

Ammoniak 284, 276.

-—-‚ kohlensaures 285.

Ammoniakflüssigkeit 1 96.

Ammoniaksalze 284.

Ampher 231. .

Amsterdam, Abtreibung in 41, 42.

Amyris Gileadensis 247.

Anaemie, perniziöse 452.

—, Utergs Wirkung auf 209.

Anagallis aquatica. 234.

Anaguros 247.

Anagyris foetida 234, 247.

Anamirta Cocculus 400; s. auch Pi—

krotoxin u. Kokkelskörner.

Ananas 267 .

-—- sativa 264, 271.

—— silvestris 271.

Anat 55.

Anchusa. tinctoria. 234, 249.

— undulata 234.

Ancyra, Konzil von 88.

Andorn, weißer 434.

Angelsächsisches Recht 99.

Anhalonium Lewinii 418.

Anhalt, Abtreibung in 25, 27.

Anilin 348, 212.

'Anilinorange 348.

Anis 260.

Annam, Abtreibung in 49.

Anona. squamosa. 264.

Anstifter für Abtreibung 71.

Anstiftung 118, 119, 134.

Anthemis nobilis 258.
— tinctoria. 238.

Antifebrin 212, 348.

Antillen 2711

Antimon21].

—, Übergang ins P‘ru011twasser 199.

Antimonverbindunan 299.

Antitoxine 202.

Anzeige der Schwangerschaft 155,

487.
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Aphrodisiacum 250.

Aphrodite als Kindesfeindin 18.

Apiol 255.

Apium petroselinum 250.

Ap1ysia. depilams 235, 236.

Apoplexie‚ plazenta.re 208.

Apotheker, Eid der 34.

Appenzell, Strafgesetz_ 162.

Aquilegia. 252.

Arabische' Ärzte über Abtreibung 21.

Arbeit, erhöhte, Einfluß a.qubort485 .

Arctostaphylos Uva Ursi 272.

Argentum nitrioum 310; s.

Silbernitrat.

Aristolochia. 241, 244, 245, 253.

— boetioa. 232.

——- bracteata. 264.

—— Clematitis 232.

—- indicaf 264, 267.

— lange. 232, 246.

— pallida. 232.

_ rötunda 232, 246, 253.

Arizona 60.

Armoracia rusticana. 258.

Arnika. 257.

—- montana 433, 277. .

Arsen-Phosphorvergiftung 299.

Arsenige Säure 29411".

-—, Übergang auf Fötus 198.

Arsenik 475. ‘ ‘

-—, in die Vagina. gebracht 478.

Arsehverbindungen 294, 475.

Artanita. 475.

Artemisia. 231, 234, 239, 241, 252, 254.

— Abfotanum 231.

Artemisiä. Absinthium 480, 255.

-— arboresoens 243, 247.

Artemisia. vulga.ris 430, 255, 257, 261.

Arum Draounculus 234, 236.

Arzt und Schwangerschaftsunter-

breoliung 45 9, Schweigepflight 488,

Am foetida. 246, 251, 255, 266, 269.

289, 313, 391.

Asaron 395.

Asarum 245, 253, 256.

— arifolium 402. _

—- europaeum 394, 259.

auch

501.

- Asclepias roséa 230.

Asdriun 247.

Asien, Abtreibung in 48.

—, Abortiva in 262.

Aspara.gus racemosus 230.

Asperula. odorata 258.

Asphaltdämpfe und. Fruchtvergiftung

199.

Aspidium Filix mas 373; 238, 249, 255.

Asplenium Filix femina 373.

-— Ruta muraria. 259.

—— Trichomanes 259.

Astoria. 60.

Äther 213.

—‚ Resorptiop von 204.

—, Übergang zum Fötus 199.

Äthiopien 270.‘

Äthylbromid, Übergangzum Fötus 199.

Äthylchlorid 199.

Atractylis gummifera. 268.

Atropa. Belladonna. 416, 258.

Atropin 416.

—, Übergang zum Eötus 200.

' Ätzmitt61 221, 275, 276.

Aufforderung zum Einnehmen 135,

140.

Aura.ntium 260.

Auskunfterteilen über Abtreibung 175 .

Aussetzung 4, 31, 32, 122,

— in Rom 18.

Ausstoßung des Fötus 215, 216.

Australien 53. ‚

Autointoxilcation 203.

Avicennia. officinalis 267.

Azetanilid 348.

B.

Baaden-Durlaoh 'Landrecht 102.

Babylon 78.

Baccha.ris 233.

Bachurmariem 246, 247.

Baoillus aärogenes-Int-‘ektion 467.

Basteüum coli 211, 353, 355.

Baden, Abtreibung in 25.

-‚ Strafgesetzbuch von 111.

Bäder 252.

—, arzneiliche 243.
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Bäder, elektrische 481 .

Bajuvarische Gesetze 97.
Baeokea. frutescens 267.
Balasän 247.

Baldrian 256; s. auch Valeriana.
Bali, Abtreibung auf 51.-
Ballons aus Seide 476.

Bamberg, Synode 89.

Bambergische Gerichtsordnung 101.
Bambus 267.

Bambuse. arundinacea. 266.

Banane 51, 53, 271. ‘
Barandschasaf 247.

Barium 272.

B&riumka.ibonat 385, 336.

Bariumsulfat 320; s. a.üch Baryt.
Bärlapp s. Lycopodium 261.
Barnes, 'l'ampon von 475.
Barsiä wuschän 247.
Baryb 335.

Basedow 3. Morbus B. ‘

Bauchdrücken 485.

Bauchklopfen 52.

Baumwollstrauéh 411.

Bavaria, Codex juris 104.
Bayern, Abortiva in 256.
-—, Abtreibung in 23, 24, 25, 26.
—‚ Strafgesetzbuch107‚ 113.
Bazillen d_.es seuchenhaften Aborts 355.
—, Übergang zum Fötus 204.
Bdellium 253.

Bedrohung 208.
Beifuß 430, 2523 254, 437; s. auch

Artemisia.

Beihilfe zum Verbrechen 101, 106,
107, 109, 118, 119, 135.

Beisahlaf, häufiger 485, 480.
Belebung des I*‘ötus 89.
Belgien, Abtreibung in 41.
—, Code péna1 von 158.
Belladonna. 261 ; s.

Belladonna.

Bengalen, Abtreibung in 49.
Benzin und. Fruchtvergiftung 199.
Benzoe, Räucherungen 269.
Benzol und.- Fruchtvergiftung 199.
—, Resorption 204.

auch Atropa.

Sach_register.

Bergonié‚ Verfahren von 481.
Bergziegen 234.
Berlin 472.

—-, Abtreib1mg in 32, 33.
—‚ künstlicher Abort in 450.
Bern, Strafgesetz 162.
Bernstein 261 .

Bernsteinöl 388, 258, 437.
Berufsgehaimni's, ärztliches 6, 23,166.
Berufskmut 232; s. auch Erigeron. _
Berufsrecht des Arztes 449.
Beseelung des Fötus 89,

— in den Gesetzen. 87.
Bestrafung der Abtreibung 63.
Bewegung des Fötus 65, 94.
Bezoar 260.

Bibel 91. _
—‚ Frühgeburt in der 74.
—‚ Stellung zum Fötus 84.
Bismarck-Archipel, Abtreibung 52.

Bitterklee 261.
. Bitterma.ndelöl 349 .

Bittersalz 309.
Blasenstich, hoher 471.
Blattae 248.

Blausäure 339. .

—,‘Übergang zum Fötus 200.
Blei 317, 212.
—-‚ Übergang auf Fötus 199.
—, zur Sterilisierung 456.
Bleialbuminat 202.
Bleiarbeiter 322ff.‚ 456.

-Bleiarbeiterin 324 ff.
Bleia.tem 321.

Bleiazetat 318.
—‚ zur Stsrilisierung 456.
Bleibergwerke 322.

Bleiglätt6 31,9, 320.
Bleikarbona.t 138, 819; s. auch Blei—

weiß.

Bleikolik 318, 321.

Bleikränkheit 463.
Bleioxyd 319 ; s. auch Bleiglä,tte‚ Li-

thargyrum, Emplastrum diachylon.
Bleipflaster 319.
Bleiplatten 317.
Bleisa.lz 49.‘
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Bleistift 319.

Bleisymptome 322 ff.

Bleiverbindungen 317.

Bleiwa.sser 272.

Bleiweiß 181, 262, 318 ;- s. auch Blei-

ka.rbonat.

Bleiweißfabriken 323.

Blitz, Wirkung von 214.

Blitzschlag 190.

Blut zur Abtreibung 236.

—, Veränderungen von 211; s. auch

Menstrualblut und Blutgifte.

Blutdruck 215.

-——‚ Sinken 209.

——-, Steigerung 211. ’

Blutegel 209, 255, 263.

Blutgifte 211, 212.

Blut1augensalz, Übergang zum Fötus ‘

. 200.

Blutunan 209.

—- in die Plazenta. 211.

Bockshorn 246; s. auch Foenum

. graecum. ’

Boletus laricis 243.

Bombay, Abtreibung _in 49.

Borax 252, 253, 256, 257, 436.

Borneo] 398, 431.

Borsä.ure 321.

Borwa.sser zur Injektion 469.

Bosnien, Strafges®tz 169.

Botrychium Luna.ria. 256.

Bougies 9, 123. . ;

-— für Eihautstich 473.

Bovist 258. .

Bragantia. tomentoss. 267.

Brandenburg, Abtreibungsmittel in

257.

—‚ Gerichtsordnung von 103.-

Brandpilze 211, 357, 358.

Branntwein 340; s. auch Alkohol.

Brasilien 271.

Brassioa. 236, 237.

—— Napus 405.

Braunschweig, Abortiva. in 25 8.

—-, Abtreibung in 25, 27.

-—, Gesetzbuch von 110.

Breohmittel 211, 214, 257, 430.

503

Breohmittel, weheneraseugend 214.

Bremen, Abtreibung in 25, 27.

Brennessel 25 8.

Breslau 302.

Bromäthyl, s. Äthylbromid.

Brombeer, Blätter 257. ‘

Bromkalium, ”Übergang auf Fötus 198.

Brüste, Reizung der 479,

Bryonia. 253.

—-— alba. 261.

»— dioica. 250.

. Buben macedonicum 250.

Buchdrucker 329.

Bugawa, Abtreibung bei den 51.

Bukana, Abtreibung bei den 51.

Bukoba. 55.

Bulgarien, Strafgesetz von 170.

Buphthalmon 232.

Burma, Abtreibung in 491

Buschleute 55.

C.

Cadinen 430.

Cadowba-Indianer 60.

Cajanus indicus 271.

Calabar 56, 270, 405, 406.

Calendula. officina.lis 247.

Calluna. vulgaris 258.

Galotropis gigantea. 264.
... Procera. 264, 269.

Galycotome villosa. 248.

Campher 398.

Canthe.riden 231, 232, 233, 245, 248,

253, 259.

Capsella. bursa. pastoris 240.

Capuron 209

Gardiospermum halioe.cabum 230.

Ca.rios. Papaya. 265.

Carolina. 101, 102.

Casaia. 246.

Gastoreum 231, 234, 236, 243, 244,

245, 251, 252, 391.

—— für Zäpfchen 477.

Cedemöl 233; s. auch Zedernöl.

Cedrus 242.

Gelebes 267.

Centaurea. 245.
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Centaureurrl 244.

Centuun'um majus 233, 240, 242, 250.
— minus 233, 240, 250.
Ceylon 267.

—‚ Abtreibung auf 49.
Chamaecyparissus aquosus 243.
Chamaedrys 234, 437.

Chamaepitys 238, 252.

Cheirantus cheiri 234, 248, 255 ;s. auch
Goldla.ck.

Chelidonium majus 239, 243, 256,
261.

Chenopodium botrys 252.
Chicago 58.

Chile, Strafgesetzbuch 176.
China, Abortiva. in 263.
—-‚ Abtreibung in 50.

China-Abkochung 279.

Chinin 419.

—, Übergang zum Fötus 200.
Chiri 248.

Chitra moolum 265.

Chlor 283.

Ghloralhydrat 340, 209, 213.
—-, "Übergang zum Fötus 200.
Chlorammon 285.

Chloroform 338, 213.

-—‚ Übergang zum Fötus 199.

Chlorsa.ures Kalium 307.
—-, Übergang auf Fötus 197 ; s. auch

Kaliumchlorat. '
Cholera. 444.

Cholin, Entstehung von 484.

Ghondrilla juncea 232.
Chorea. 208, 463.

Chorea gravidarum, therap. Abort bei
455.

Ghorionzotten, Erkrankung 211.
Christentum u. Abtreibung 19, 20,

21, 184.

Chrom 212.

-——‚ Übergang zum Fötus 199.
Chromverbindungen 333.’
Chrysanthemum coronarium 232.
Ghrysocolla mineralis 252.
Chrysophansäure, Übergang auf I“ötus

201.

Saohregister.

Chrysotoxin 363.
Cicar sativum 234.
Ciohorium Intybus 237.

Cinnamomum 246.
- Öassia. 400.

Citronensaft 60.

Citronensäure s. Zitronensäure.
Clavioepsin 363.
Cleopa.tra. 925

Clin0podium vulgare 234.
Clysopompes für Abort 470.
Coccognidium 242.

Coohinchina, Abtreibung in 49
Code péna.l 113,155.
Coffea. arabica. 427.

Coffein 427.
Goitus, stürmischer 207, 211.

Colchicum autumnale 388, 272.

Coleus atropurpureus 267.

Colooasia. antiquorum 271.

Colocynthis 246.

Colorado 464.
Coluitrin 441.

Connecticut 464.

Convolvulus a‚rvensis 232, 234.

Conyza 232, 233, 234, 240.
Cordumenum 246.

Corhutin 362.

Cosfius ambicus 250.
—— speoiosus246.

Cra.taeva. valanga 230.
Cremor tartari 279.

Groous sativus 391, ‘], 82, 232, 249, 253,
255, 257, 258.

-—, Übergang zum Foetus 200.
Groton Tiglium 267.

Crow-Indianer 60.
Cuba. 61.

Cuoumis agrestis 242, 253.
— a.sininus 246.
—- Colocynthis 248, s.

quinten.

— Wigonus _272.

Cupr€ssus sempervirens 256.
Cuscuta 244.

Outch, Abtreib1mg in 49.
Cyankalium 339, s. auch Blausäure.

auch Kolo-
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Cyclamen 233, 242, 246.

—— europaeum 246, 247.

— gmecum 236, 241, 243.

.-Gymol 379.

0yperus esculentus 232.‘ ‘

Cytisus laniger 248.

D.

Dakota.— 61, 464.

' Dampfbad 427.

Dänemark, Strafgesetz 164.

Daphne Cneorum 272.

—— Gnidium 239, 242, 243, 250, 269.

—- Mezereum 258.

De.'rbieten von Abortivmitteln 140.

Darmentzündung u. Abort 207.

Dauous Carota. 234, 248, 265.

Defla. 413. '

Dekreta.len 92.

Delphinium Staphisagria 231.

Dementia. praecox 455. ‘

Dendrooalamus st1‘ictüs 265.

Dendrophoma. Marconi 406.

Denunziation der Abtreiber 488.

Derris elliptica 265, 267.

Deutsches Recht 95.

Deutsches Reich, Strafgesetzbuoh 114.

—— Strafgesetz-Entwuri' von 1 91 9,1 17 ff.

Deutschland, Abtreiberinnen in 21.

—, Abtreibung in 24.

,Abortiva in 255.

-—-, Anklagen wegen Abtreibung 37.

Diabetes 452.

Diachylonpflaster 319, 320, 321, siehe

auch B1eiglätte.‘

Dictn.mnus 284, 238, 243, 252, 253.'

—— 5113115 252.

—— oreticus 253.

Digitalis purpurea 419, 209.

Dimethylsulfat 278.

Dinitrobenzol 347.

Dinitrokresol 348, 393. _

Diphtheritisgift, Übergang zur Frucht

202.

Diptam 241, 251, s. auch Dictamnus.

Disposition 189, 191.

Dolus 129, 135.
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Doreh 51.

Douchen siehe Duschen.

15raoontia. 234.

. Dracontium polyphyllum 265.

Drähte für Eiha.utstich 472.

Drastica. 190, 191, 211.

Dreibla.tt siehe Menyanthes.

Drücken des Leibes 484, 485

Dschagga. 54

Dsohä.waschir 248.

Dschamaz elsch‘a.rk 248. .

Dschazar 248.

Durst‚245.

Duschen, heiße 207, 479.

Dusche von Kohlensäure 303.

‘ Dynamik der Abtreibungsmittel 187.

E.

Eau de Javelle 282.1

Ebereschenmus 272.

Eehites frutesee'ns 230.

Echium 234.

Efeu 233, 258. ‚

Efeustengel 260.

— für Eihautstich 472.

Ehe, Nichterfüllung des Zwecks der

459.

—, Zweck der 70.

Ehrenrettung bei Abtreibung 163.

Ei, Abgang 217ff.

—-, Beschaffenheit in der Entwicklung

221.

—‚ Bleiwirkung auf das 331 ff.

—, Lockerung 214.

Eibe 375.

Eichenrinde 258.

Eier, erfrorene 357.

Eierstöoke, Entfernung der 456.

Eifersucht 208.

Eifersuchtswa.hn und therapeutischer

Abort 455.

Eihäute, Ablösung 215, 473.

—‚ Veränderung der 220.

—, Zerreißung 190.

Eiha.utstich 470, 53, 61, 207.

Einbildufigskraft 191.
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Einreibungen 253.

Einspritzungen 188, 239.
— in die'Gebärmutterhöhle 215, 468.
Eisen 334, 259.

Eisenfeile 256.

Eisensulfat 335.

1isenvitriol 335.

Eiterungen, chronische 212.

Eiweiß, Resorption 201.

—-‚ Strahlenwirkung auf 483.

—‚ Übergang vom Fötus zur Mutter

202.

Eklampsie 208, 444, 453.

E1 Haddad 268.

Elaes.gnus spinosus 248.

Elat6 237, 240.

Elaterium 231, 232, 237, 243, 246.
Elektrischer Strom 480.

Elektrizität 123, 207, 214.

Elelisphacos 237.

Elettaria. Cardamomum 246.

Elixir proprietatis 260, 389.

EHenborough-Acte 166.

Elsalä-Lothringen, Abtreibung in 27.
Elvira, Konzil 88.

Embolie durch Luft 466.
Empfängnis, Verhütung 18 0, s. auch

Konzeption.

Emplastrum diachylon 319, s. auch-
Bleipflaster.

Endometriti_s decidualis 209.

Engano, Abtreibung auf 50.

Engelmacherei 4.
England, Abortiva. in 255.

—, Abtreibung in 42, 23.
—, Strafgesetz 165.

Enteritis 211.
Entgelt, Abtreibung gegen 141.

Enthaltsamkeit, tugendhafte 184.
.Entzünclungsgifte 207, 275.
Enzian 233, 243, siehe auch Gentiana.
Epilepsie und. therapeutischer Abort

455.

Epimedium alpinum 247.
Epithymum 244.
Equisetum 374.
Erbrechen, anhaltendes 485.

Saohregister.

Erbrechen der Schwangeren 245, 451.
‘ Erbsen, infizierte 360.

; Ergotamin 864.

' Ergotin-Bonjean 365.

Ergotinin 363.

Erg0t0xin 363.

Erigeron 232. \
— grave019ns 240.

—— viscosum 232, 240.

Erisyphe Tuckeri 357.

ErnährungsstörungSn 212.

Erschreoken s. Schreck.

Erysipelas 213, 444.
Erythrg‚ea Centa.urium 233, 258.

Eselskla.uen 246.

Eselsmist 246.

—‚ Rauch von 477.

Eskimo 61.

Essence de Sabine 386, siehe auch.

Sabinaöl.

Essig 212, 258, 337.

— zur Einspritzung 470.

Essigsäure 336.

Essigsaure Tonerde 258, 317.

Ethik und Abtreibung 69.

'Eugenik 462.

Eugenol 398.

Eupa.torium cannabinum 261.

Euphorbia. 270.

—- antiquorum 266.

— Lathyria 265.

—- palustris 378.

—— Tirucalli 266.

——torti]is 266.

Euphorbium 207, 242, 244.
Europa., Abortiva. in 255.

Evangelische, Verurteilung wegen Ab—

treibung 81.

Evonymus europa.eus 260.
Extraotum Aloes 390.

—— Colocynthidis 428.
— Filicis s. Filix mas.

-— Tazki 436.

F.

Familienstand der Abtreiber 401.
Farbstoffe, Übergang zum Fötus (0



Sachxegister.

Famkre.ut 256 ; s. mich Famwurzel.

Faxnwumel 242. 249; s. auch Aspi-

_ ‘diumFilix mas, und Extractum

Filiois.

Fäschirä 250.

Fassoukh 269.

Faulbaum 258.

Febris reour‘rens 213.

Federhalter für Eiha.utstioh 473.

Fehlingsohe Lösung 333.

Feigen 241, 243.

Feldkelle 382.

Female pills 321.

Ferratin 272.

Ferrocyankalium‚ Übergang zum Fö-

tus 200. 4 ,

Fersenbein, Knochenkem 227. .

Ferula0poponax2 31, 234, 24 3, 248, 25 3.

Fette, Resorption 201.

Fezzan 269.

Fidschi—Inseln 53. -

Fieber der Mutter 210.

Fiebergifte 207, 210.

Filix mas 238, 258.

Findelhäuser 7. '

Fingerhut 419; s. auch Digita.lis.

Finnland 171.

Flachsrösten 406.

Flacourtio. eataphraota. 230.

Fledermauslmo char. 269.

Fleta-Sammlung 100.

Fliederbeermus 435. _

Foenum graecum 239, 241, 243, 252,

255.

Formosa., Abtreibung auf 50.

Fötus, Abhängigkeitserkrankung des

1 94.

—‚ Aufnahme von Giften durch den

197.

—‚ Biologie des 64ff.

--‚ ein Individuum 631f., 205.

—‚ ein zeitliches Schaltstüok 196.

-—‚ Gewichte des 205, 223, 224.

—, Giftbeeinflussung nach dem Alter

des 205.

—-‚ Größe in den Monaten—224.

—, Rechte 64ff.
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Fötus, sein Menschtqm 84.

», Übergang von Stoffen aus ihm

z'ur Mutter 202, 205.

—’ und Mutter 194.

—‚ Verletzung durch Abtreibung 467-

—, vorzeitige Atmung des 213.

—-, Zustände in den Monaten 221 ff.

Frankenwald, Abortiva. ini 255.

Fränkisches Reqht 99.

Frankreich, Abortiva in 255.

—‚ Abtreibung in 33ff.‚ 23.

—-—‚ Gesetze gegen Abtreibung.154.

Fra‚siun 250. '

Frauenpillen 321.

Fremdkörper, Wirkung von_ Vagina

aus 207, 245.

1 Fremdstoffe, Übergang auf den Fötus

1 96.

Friesenheim 33.

' Friesisches Recht 98.

' Frucht, Abgang der 216.

—, Begriff der 150ff.

—‚ Lebensfähigkeit der 225 ._

—‚ Lebensunfähigkeit 225.

—, Lockerung der 214.

—‚ Menschtum' der 4, 17.

—, Schädigungsart durch Abortiva.

206; s. auch Fötus.

Fruchtabtreibung und

Kirche 19.

—‚ Gründe für 2, 3.

—— und Personalsta.nd 2, 3.

— und. Strafen 5.

—‚ Verbreitung 8, Mi.

— s. auch Abtreibung, Abort.

Fruchttod, Ursachen 206.

Fruchtwasser 196, 197.

Frühgeburt 15, 245.

—-‚ Anzeigen für 20, 21.

—- durch Beisohlaf 486.

—‚ erlaubte 445 ff. .

—‚ Indikationen für Vornahme 447_

—‚ künstliche 470ff.

—‚ Selza.le für 368 ; s. auch Schwanger-

schaftsunterbrechung.

—, Verbote der ärztlichen 446.

Fudandsch 250.

christliche
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' Fumaria. officinalis 246.
Furcht 208; s. auch Affekte, Schreck

usw. “

Fußbäder 436.
— mit Senf 209, 255.

_, heiße 435.

Fuwwa.t 250.

G.

Galanga 400.

Galbanum 181, 232, 234, 238, 239,
241, 243, 246, 250, 251, 253, 254.

—‚ für Zäpfchen 477.

Galle 231, 239, 241, 242, 243, 245,
246, 252, 253.

— für Zäpfchen 477.

Gallenfarbstoff, Übergang zum Fötus
200. -

Galvanischer Strom 480; s. auch Elek-
trizität.

Gänsefeder für Eiha.utstich 471.

Gänsefederkiel für Eihautstich 473.
Grär 250.

Garbhaghé.tini 265. -
Gase, Übergang zum Fötus 203.
Gasphlegmone 337.

Gaultheria. procumbens 412.

_Gazpllen-Halbinsel 52.
Gebärasyle 6, 7.

Gebärmutter s. Uterus.

Geburtenrückgang 185.

Geelvinkbai, Abtreibung in der 51.
Gefäße der Ghorionzotten, Erkrankung

211.

Gehilfe für Abtreibung 72, 139.
Gehirn, Beeinflussung durch Abortiva.

207. .
Geierkot 235; s. auch Kot, Mist.
Geil 257; s. auch Spartium scope.-

' rium.

Geistesla‘anke, Abtreibung bei 144.
Geisteslaankheit durch Gifte 100.
_— und. Kastration 463.
— und therapeutischer Abort 454.
Geistliche und Abtreibung 22.
Gemara. 92.

Saohregister.

Gemütsbewegungen, Einfluß auf Ute-
rue 208 ; s. auch Psychische Affekte,
Furcht usw.

Genf, Abtreibung in 45.
—‚ Strafgesetz von 162.

Genista. 253.

— acanthoolada. 248. ,

Genitalapparat, Verwundung durch

Abtreibung 467.

Gentia.na 246, 253.

-—- lutea. 234, 475 ; s. auch Enzian.

Geranium pratense 262.

Gerichtsordnung Carls V. 101.

—— der Maria. Theresia. 105.

Germanisches Recht 95.

Geschlechtsgenuß, übermäßiger 207.

Gesetze gegen Abtreibung 74, 63.
—‚ von Franz II. 107.

Gewerbegifte und Abort‘ 199.

'Gifte 191, 192.

— als Abortiva. 98, 188ff.

—-—, in der Bibel 77.

-—-, Übergang auf den Fötus 196.

—‚ Untersuchung auf 227.

Giftmenge und Abort 205.
Giftspinne, konzeptionsverhindernd

180.

Gilbert-Inseln 53.

Glarus, Strafgesetz 162.

Glas, gepulvertes 257.
Glasstäbe für Eihautstioh 473.

Gloriapulver 258.

Gloriosa. superba 265.
G1yzérin 342.

—-, Einspritzung in den Uterus 469.

— für Uterustamponade 476.

Glycirrhiza. gla'bra. 230.
Gmeliria. arboren. 230.
Gnaphalium canguineum 234, 249.

Goldla.ck 234, 255.

GoldschWefel 437.
Goniothalamus macrophyllus 267.

Goesypium herbaceum 411, 271.
Gratian, Decret 182.

Gratiola. offieina.lis 418.
Graubümien, Strafgesetz von 162.

Graue Salbe 310, 314ff.
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Grenzsaum, synzytialer 201.

Grevia. prunifolia. 268.

Griechenland 261.

—:, Abortiva. in 230.

—-‚ Abbreibung in 8.

Griechisches Recht 78.

Griffel für Eihautstich 472.

Gronmgen‚ Abtreibung in 41,

Grünspan 269, 332.

Gua.ja.oum 437.

Guaj ak 289.

Guajakol 346.

Guanin 341.

Guano 341,

Guarea. Aubletii 271.‘

—- purga.ns 271.

Guaycurfis 59.

Guinea. .

Gummiblasevn, Einlegen in die Zervix

475.

Gummisonden für Eiha.utstisch 473,

Gustavia. speciosa 393.

Gutti 411.

Gyrinus natator 439.

H.

Habicht 251. '

Habichtmist, Rauch von 477.

Halle, Abtreibung in 32.

Haema.tin 211, 346, 349.

Haematoporphwin 211.

Hamburg, Abtreibung in 25, 27.

Hammurabi, Gesetze 78.

Haemolysinß 202.

Ha.nfbazillus 406.

Hannover, Abortiva. in 258.

-—-, Abtreibung in 23.

Hantsa.l 248.

Harnblase, Resorption aus 204.

Harnstoff 340. ‘

Ha.selwurz 259, 394; s. auch Asarum.

Ha.ssestra.nk 84.

Haussa. 56.

Haut, Resorption von der 204.

Hebammen 15, 47, 49, 55.

—- a.ls Abtreiberinn.en 45.

—, Ordnung für 103.
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Hebammen, Üb<fl‘w&chung der 488.

Heben von Lasten 215, 255, 485, 486.

Hedeoma. pulegioides 271, 415; s.

auch Poley.

Hedéra. Helix 250; s. auch Efeu.

Hedysa.rum gangetioum 230.

—— lagopodioides 230.

Hefe 258.

Heidelbeere 258.

Heiligenkraut 259.

Heiligenpflanze 25 9.

Heilserum 449.

Heiratsverbot 464.

Heliotropium, parviflorum 271.

-— villosum 234.

. Helleborus 241, 252, 260.

—- niger 399, 246, 253, 255.

Helxine 232.

Henna 239, 269.

' Herba. Alkali 247.

\ Herbstzeitlose 388; s. auch Colchicum.

Herero 55, 270.

Herz, Hypertrophie 211.

Herzegowina, Strafgesetz 169.

Herzfehler der Schwangeren 453.

Herzstörungan als Uterusbeweger 209.

—- und Abort 209.

Hessen, Abtreibung 25, 26.

—‚ Strafgesetzbuch 110.

Hetä‚rentum 17.

Heyderabad 49. .

Hibisous muta.bilis 230.

——- rosa. sinensis 267.

Hiera. piora. 389.

Hindu 48.

Höhensorme, Abort durch 484.

Höllenstéin s. Silbernitrat.

Holwurz 252.

Holy bitter 389.

I-Iolzessig 337.

—— zur Einspritzung 470.

Holzstäbohen, Einlegen von 475.

Hopfen 257, 394.

—-‚ spanischer 435; s. auch Humulus.

Hottentotten 55, 270. '

Hudsonbay 60.

Huf, Rauch von 477.
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Hühnercholera 204.

Hühnerlmochen‚ calciniecrt 269. '
Humerus, Knochenkern 227.
Humulus Lupulus 394.
Hunger 212, 245.

Hustenerregung 214.

Hustenmittel 211.

Hutmacher 316.

Hüttenrauch 295 ; s. auch Arsenik.
Hydrastin 428.

Hydrastinin 428.

Hydrastis canadensis 428.

Hydroergotinin 363.

Hydroxyla.min 212. .

Hyperemesis 451; s. auch Erbrechen.
Hypericum perforatum 257.

Hypophysenextmkt6 441, 482.

Hypothysin 441.
Hysterie und. therap. Abort 455.

I.

Idioten, Heiratsverbot der 464.
—- und Kastration 463.
Igni3 sacer 361.
Ikrin 182.

Ikterus des Fötus 201.
Imidoazoliläthylamin 364.
Indiana. 463. ,

Indien, Abortiva. in 264.
—‚ Abtreibung in 48.
—-‚ Strafgesetzbuch für 178.
Indier, Abtreibungsmittel der 230.
Individualität 189.

Individualrecht 185.
Infektion durch Abtreibung 467.
Infektionskrankheiten 444.
—-— und Abort 193.
Influenza. 444.
Ingwer 260. „
Innervationsstörungen durch Ahor-

tiva. 207.
Insulte, mechanische 484.
Intervillöse Räume 196, 201.
Inuit 6’1.

Inula. 250.
‘ Ipomoea. Purga. 414.‘

Saohregister.

Iris 239, 243, 248.
—- florentina. 247, 253.
Irisa. 247.

Irriga.toren 123.

Irriga.toren für den Abort 470.
Ismael, Rabbi 76.

Italien, Abtreibung in 45.
—‚ Strafgesetz von 162.

J.

Jacobs-Baldgreis 431.
Jalape 414, 260, 280.
Jalapenharz 372.

Jala.penseife 414.

Jamaika. 271.

Japan, Abortiva. in 262.
—-‚ Abtreibung in 50.
—‚ Strafgesetzbuch 179.
Japanol 258.

Japanpulver 258.
Jatropha. gossypifolia. 271.
Jauche 258.

Jequirity 221, 405.
Jod 255. '

Jodkali1_1m 205, 308. ‚
—‚ Übergang auf Fötus 198.
Jodna.trium 308.

Jodoform 336.

Jodoformgaze, Tampons von 476.

Jodquecksilber 315 . '
Jodtinktur zur Wehenerregung 468.
Johannesblä.tter 258.

Johanniskraut 382.

Josephiana. 106.

Juden, Abtreibung bei 18.
-—‚ Konzeptionsverhinderung 181.
—, Verurteilung wegen Abtreibung

31.

Judenpeoli 252.

Jüdisches Recht 74.
Jugendliche, Verurteilungen 28, 29.
Juniperus 437.
—‚ communis 386, 232, 245.
—— Sabina. 377, 247.
— virginia.na. 386, 256, 258, 271; s.

auch Zedernöl.
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. K.

Kaffee 258, 427.

Kai—Leute 51.

Kaiserschnitt 447.

Kalaba.rin 405.

Kaleba.ssenbaum 271.

Kalifornien -61 .

Kalila.uge 305.

Kaliumchlora.t 307, 212 .

—, Übergang auf Fötus 197.

Kaliumchromat 333.

Kaliumjodid. 308.

Kaliumkarbonat 305.

Kaliumnitra.t 300.

—, Übergang auf Fötus 198.

Ka.liumpermanganat 334, 272.

Kaliumsa.lze 305. .

_ Kaliumsulfat 309. 255.

Kalk, kohlensa.urer 305.

Kalkutta.‚ Abtreibung in 49.

Kalomel 315, 414, 437.

Ka.mächir 250.

Kamerun 56.

Kamille 429, 435.

—‚ römische 258.

Kampfer 401, 258, 259, 265, 279, 391,

431.

Kampfer-links 431 .

Ka.mtschatka 262.

Kanarische inseln 57.

Kanonisohes Recht 86.

_. und Konz_eptionsverhütung 182.

Ka.ntha.riden 438, 211, 250.

Kammer 75.

Kara.fa 250.

Karbolsä.ure 344, 213, 285, 355.

— 'zur Einspritzüng 470.

—‚ Resorption von 204.

—‚ Tampons mit 476.

Kardol 278.

Karika.l‚ Abtreibung in 49.

Karotin 393.

Kartoffel 418.

Karzinom 444, 212.

Kastration 456.

— körperlich Minderwertiger 463.

Kasuar-Kot 51; s. auch Mist, Koth. ‘
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Katheter 123, 131, 188.

—-‚ Einlegen in den Utei‘üs 473.

— für Einspritzunan 215, 470.

Kathoden-Strahlen 207.

Katholiken, Verurteilung wegen Ab-

treibimg 31. ' '

Kaukasus 261.

Kerzenmgch 303.

Ketone 259.

Kienspan 232.

Kindesaussetzung bei Germanen 21.

Kindsmord in Rom 4, 18, 31, 32, 52,

53, 263.

Kinna.h 250.

Kirché und Abtreibung 17, 19.

Kirphenvä.ter 75.

Kirschbaum'2öi;

Kirschenstengel 258.

Kissus 250. -

Kiwisch’sche Dusche 190, 478.

Kiziba. 55.

Klee, befallener 361.

—‚ erfrorener 357.

Kleinasien, Abtreibung in 47.

Kleriker find Abtreibung 22.

Klioheur 329.

Kloakengas 212.

Kneth des Leibes 52, 485.

Knoblauch 394.

Knochenkerne bei Föten 226.

. Koagulationsnekrose 275, 276.

Kohl, erfrorener 357.

Kohlendunst 302; s. auch‚ Kohlen—

oxyd. ' ’

Kohlehoxyd 300, 212.

-‚ Übergang auf Fötus 197.

Kohlenoxydhaem0globin 211. '

Kohlensäure 308.

—— -Duaohe 207, 479.

—-, Überladung mit 212.

—, Vergiftung durch 209.

Kohlenstoffverbindungen 336. '

Kohlrüben, erfrorene 357.

, Kokkelskörner 400; s. auch Anamirta.

und Piluotoxin.

Koh. 270.

Kolliquationsnekrose 275, 276.
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Koloquintentinktur 382.
Kolorieren mit Bleifarben 328.

'Kolpeuryse, intmuterine 474.
Kongostaat, Strafgesetz_ 174.
Kong0gebiet 56. . >
Konstantinopel, Abtreibung in 47.
—-, Konzil 89.

Kontraktionsreize 207. _
Konzeption, Verhütung 180, 2, 51,

93, 175, 233, 247, 249, 261, 262.
Konzilien 88.

Kopfüberstürzen 484.
Koran, Abtreibung im 47.
Koriander 232.

Korsettsta.nge für Eihautstich 473.
Kot 234, 235,’ 251; s. auch Mist,

Geier, Mäuse, Esel, Kasua‚r usw.
Krämpr als Abortivreize 208.
Kraniotomie 447.

Kranld16itsgifte 442.
— und Abort 193.
Krupp 231, 251, 268; s. auch Rubia.
Krebse 231.

Kreide 305, 259.

Kreislaufsstörungen und. Abort 208.
Kren 258.

K190sot 280.

Kresole 275.

Kresse 231, 252.

Kreuzbeere 256. —
Kreuzotter 440.
Krokose 393.

Krokus 391, 434; s. auch Croous und
Safrari.

Kudelkraut 259.

Kuki, Abtreibung der 49.
Kuminsäure 379.
Kümmel 232, 258.
Kummer 208; s. auch Affekte‚ Sorge,

Angst usw.

Kupfer 332.

—‚ Übergang auf Fötus 198.
Kupferarsenit 294.

Kupferfeilspäne 232.

Kupferrot 258.
Kupfersalze 269.
Kupfersulfat 268, 269, 332.

Sachregister.

Koloquinten 428, 231, 232, 239, 246,
252, 253, 260.

—— für Tampons 479.
— s. auch Cucumis colocynthis.
Kupferwasser 335.

Kurpfälzische Malefitz-Ordnung 102.
Kusth 250.

L.
Lachga.s 284.

Lady’s friend 470.
Laminaria. 255, 475.
Lampen, Dampf von 236.
Lapis hystericus 253.
Lasten, Heben von 191, 485, 486.
Lathraßa. squama.ria 261.
Lätitiaspritze 470.
Laudanum 246; s. auch Opium.
Laurus 239, 246, 400.
—— Cassia. 249, >
— nobilis 250.3

Lavendel 272.

Lawsonia. alba. 239.
Lebensbaum 376, 123, s. auch Thuja.
Lebensfähigkeit der Frucht 225.
Leber, Blei in der, Fötusleber 199.
Lebemffektionen 456.
Ledum palustre 261.
Leinöl 406.
—‚ Einsptitzung von 470.
Leinsamenmehl 406.

Lenguas 59. _ _
Leibdrücken54; s. auch Bauchdrücken.
Leibwächter für Geschiedene 83.
Leiden, Abtreibung in 41.
Lepidiu:n sativum 231, 248, 266.
Lepus marinus 235, 236. -
Lerida, Konzil 88.
Letterpoliererin 327.
Leuchtga.s 301 ff.; 8. auch Kohlenoxyd.
Leucoium 234. _
Leukämie der Schwangeren 452.
Lezithin, Einfluß der Röntgenstrahlen

auf 484.

—‚ Einwirkung von Radium auf 484.
Liebestrank 83, 84, 100, 187.
Ligularie. _Kaempferi 263.
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Lilie 248.

Linum usita.tiseimum 406.

Lippe, Abtreibung in 25, 27.
Liquor Ferri sesquichlorati 439.

Liquor Kresoli saponatus 4741

Liquor zur Einspritzung 470.

Lithium, Übergang auf Foetus 198.

Lithospermum purpureo - coeruleum

234.

Littauerinnen 311.

Loango 56, 270.

Lockerung von Ei und Frucht 206,

208, 134, 214.

Lohna.btreiberei 123.

Lolium temulentum 374.

Longobardische Gesetze 96.

Lonicera. Etrusca 234.

Lonicerus 361.

-Lorbeer 243,
. Laurus.

Loyalty-Inseln, Abtreibung 53.

Lübeck, Abtreibung in 25, 27.

Ludwigshafen 33.

Luftembolie 466, 468.

Lumbrioi 248. _

Lungentuberkulose 466.

—— und therapeutischer Abort 454.
Lupinen 233, 239, 240, 242, 245.

Lycoperdon Bovista. 25 8.

Lycopodium annotinum 261.

— imbrioa.tum 230.
— Selago 253, 258.

Lysol 345, 258, 474.
— zur Einspritzung 470.

—, Resorption von 204.

Lytta. vesioatoria. 248; s.

Kanthariden.

269, 4.34,- s. auch

auch

M.

Maohiouys 59.

Macis 398.

Macusis 60.

Madras, Abtreibung in 49.

Mägdeba.um 256.

Magenentzündung und. Abort-207.
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Mainates 48.

Mainz, Konzil 89.

Mais 358.

Mais-Mutterkorn 365.

Mala.kka 49.

Malaria. 204, 213, 444. . „
Malayischer Arohipel 267.

Maler 329.

Malva. 237.

Malvenwurzel 467.

Mamma, Reizung 208. -
Me.na.swari 51.

Mandeln, bittere 260.
. Mandragora. 234.

Manganverbindungen 334.

anipur, Abtreibung in 49.
Mama 412, 189.

Maori 53.

Marokko 57.

, Marrubiüm 487.

_ plice.tum 250. '

3Marseille, Abtreibung in 36."

Masern_444.

Massachusetts 5 8.

Massage 207.
— des Uterus 485.\

Massa.i 54.

Massaua. 54.

Mathanän 251.

Mat1ioaria. aha.momilla 429, 232, 2571.
5, auch Kamille. ,

Mauerra.ute 259.

Mäusedreok 232, s. auch Mist, Kot
usw. , . .

Mazedonien 261.
Mba.ya.s 59.

Mechanische Insult6 484,190, 465ff.“
Mechilta. 76. .

Mecklenburg—Schwerin, Abtreibung'nr
25, -

Megldenburg-Strelitz, Abtreibung in
25,26. .-‘..

Meerhase 235, 236, s. auch Lep115._
Mehl mit; Blei 324.
—‚ brandiges 359.

Ma.g'nesia. 259. Mekka. 54. . . - 4
Magnesiumsulfat 309. Melasse 357. _' ; _‘ ‚_»;;'

Lewln, Fruchtnbtreibung durch Gifte usw. 4. Aufl. ' 33

/'\
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Meldung; s.Anzeigepfliul1t.-
Melissa 255. $ '
Menstrualblut 236.
Mentastrum 23815"
Mentha. 250
—- piperita. 416.

-— Pulegium- 415, 234, 243, 255.
—tomentosa. 238. ‘
Menthol 416.

Menya.nthes trifoliata. 257, 258.
Mercufialis, Saft von 243.
Mercurius vivus 3101'f.; s_.‘

Quecksilber. ‘ «
Metabolische Gifte 438, 440, 357.
Metallalbuminate 202, 203 '
Metalle 203.

—, Übergang auf Fötus 198, 202.

é.uoh

Metallicath$ü6ß Verwund ung durc11'
467- ' '

Methaemoglo bin 211 ' 6, 349,
379.

Methylenblau 205.
Methylketon 431.

Methylnonylketon 407.
Metreuryse 474. '
Mexiko, Strafgesetzbuch” 176 .
Mibra 53.
Michele. Champaca. 267.
Michigan 464. ' "
Mikroorganismen 353.
Milch 251.
—- einer _I-Iündin 268.

1141191112[ ‘ “"
Mi]zbrandbazillen, Übergang zt1m Fö-_

tuts 204.
Mimosa. octandm 230.
Mimuaops Kauki 230.
Minnesota 464. _ '
Minm 416; 5 auch Mentha.
Mirbanöl 257, 346; s. auch Nitro_

139111101. '

Mist von Ese1n 477, s. auch- Geier,
Mähäa’b5e.”' " _ “"" _
‚Rauch von 477 ‘ "

Misy 180. ‘
Mithelfer für Abtreibung 71, 72

&: -' “*

Salehregister.

3 Mittä.ter für Abtreibung 7], 118, 119,
135.

‘ Mittel, un”tauglich® 129.
Mittelalter, Abtreibungsmittel im

242. ‘

Moänu—Weiber 52:
; äMolde.u 259.

3 Momordica. Cymba.laria 265.
Monck’ sches Pulver 300.
’ Mondraute 256. ' ‘ ‘

‘Mongolei, Abtreibungm dex’ 50.
1Mo‘ntanoä. tomentosa. 429.-" .

; Moodie 55.
Morbus Basedowii 454.

Moringa. guilandina. 230.
f —— pterygosperma. 265.
iM01phin 403, 209, 213, 465.

‚Übergang zum Foetüs 200.
Mol‘phinismus und Kastration 463.
{Moschus 260, 262 263.

'_ ,Mossi 56.

Mühlhausen, Statuta 104.
' |Mum-Zw1'ebel 51.

MundaK-ohls, Abtreibung bei 48.
' ‘ 1Murr 251.

1Muska.tblüte 398.
[Muskatblütenö1‘ 372.
Muskatnuß 258, 396, 475.
Muskatnußöl 401, 402.
Mutter, Erhaltung der 446, 448.
—, Schädigung dutch Abtreibungs—'

' mittel 206 68.
. Schutz der 245.
fMutterkom 256, 259; 361; s.
1 860919 cornutum. ‘
!Mutterliebe u.‘Abort 4.
%utterspritzen 470.

auch

yrica. Nagi 265.
3711513109. fragran5 396, siehe auch

! Muskat.

Myristicin 398.
Myr1ha. 231, 232, 241, 243, 244, 246,
1 251, 260, 391.
1—’ Ra.u_o]r1_yon 477.
i—— für Zäpfchen 477 .

- Myrrhis 238
Mitsohuld 106. '5' - Myrte 236.

*:;‚1 1 |. .‘ m)..



Sachregister.

N .

Nabelschnur, Vorfall 132.

Nachgeburt als Abortivum 253.

Nadeln für Eihautstich 471.
Namaland 55.

Nammäm 251 .

Nandina. domestica. 263.

Nanten 268.

Narkose 209.

Nassau - Catzeneh1b0gische

Ordnung 102.

Nasturtium officinale 238, 246.

Natriumhypochlorit 282. '

Natriumsa.lizylat 349.

Natriumsalze 305.

Natronlauge 276.

Natterbalg 251 .

Nebraska. 464
Nephritis 211 .

Nerium odorum 265.

— Cleander 418. ,

Nervenkrankheiten uud. therapeu-

_ tischex Abort 454.

Nessel 231 .

Net0p05 282.

Neuchä. tel, Strafgesetz 162.

Neuguinea, Abtreibung auf 51.

Neu-Hannover 52.

Neu-Kaledonien 53, 271 .

Neu-Mecklenburg 52.

Neupommern 52.

Neuralgien 208.

Ne111asthenie und Kastration 463.

Newbouldia. laevis 414.

New York 57, 58, 185.

_, Strafgesetz 174.

Niuhtsohwangere, Abtmibungsversunh

126, 151.

Nicotiana. Tabacum 417;

Tabakhnd Nikotin.

Nied'erland, Strafgesetz 167.

—, Abtreibung in 41.

Niederländis ch-Ostindien, 5 O.

Niere, Erkrankung bei Schwamgerer

453.

Niesemittel 211, 214.

Nissen, krampfha.ftes 485.

Police y-

s. auch

!
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Nieswurz 207, 232, 235, 238, 399.
Nigella arvensis 244.

—— sativa. 48, 266, 269.

Nigeria 56.

Nikotin 209, 285, 417.

Nitrobenzol 346, 154, 204, 212, 257,

258, 349.

Nitrum 231, 232, 242, 243;

Soda.

Nordamerika. 57.

Nothilfe 124, 145, 447.

Nothopanax cochleatum 267.

Notlage der Schwangeren 169.

Notstand 124, 145 ff., 447.

Notstandshandlung 447.

Notzucht 464.

Nux abyssinica. 248.

Nveforezen‚ Abtreibung bei 51.

N&otanthes axbor-tristis 267.

Nymphaea odorate. 230.

s. auch

0.

Oberschenkel, Knochenkern 227.

Obwalden, Strafgesetz 162.

Ocimum basilicum 266, 267.

Oidium Tuckeri 357.

Ökonomische Verhältnisse u. Abtrei-

bung 2 .

Oldenburg, Abtreibung in 25, 27.

Olea.nder 413, 260, 269.

Öle, ätherische 211-.

-‚ Übergang zum Fötus 199.

Oleum Abrota.ni 248.

— Balsami 246.

—— Cherinum 253.

-— cornu cervi 437.

cyprinum 239.

Rutae 437.

Sabinae 436.

succini 388; s. auch Bernstein.

Tanaoeti 431 ff.

Terebintinae 261.

Olivenstengel für Eiha.ubstich 472.

Onosma. 234.

Opium 403, 213, 261.

—‚ Übergang zum Fötus 200.

Opiumtinktur 260, 404.

38*
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Opoponax 230, 241, 251, 253.

—, Rauch von 477 .

Orang Laut 40.

Oregon 464. '

Organgifte 441.

Orient, Abtreibtmg im 47.

Origanum 245, 246.

' — creticum 435. .

—— Dictamnus 234, 243.

— vu1gare 257.

Orinoko 60.

Oschak 247.

Ostafrika. 54.

Osterluzei 252.

Österreich 487.

—-‚ Abtreibung in 23, 45.

—-, Abortiva. 258. ‘

—, Strafgestätzß 168, 16%).

Ostpreußen 257.

Otosklerose 452.

Ovambo, Abtreibung bei 55.

Ovarien‚ Beeinflussung durch Strahlen

482.

Oxalis (asmantasa) 230.

Oxalsä.ure 341.

Oxyphenyläthylamin 363.

. P.

Paoknadeln für Eiha.utstich 473.
Panace 241 .

Panaces I—Ieraclemn 234, 248.
Panakes 231.

Panax 237, 240.

Panicum dactylon 230.

Paeonia offioinalis 399, 231, 256,257,
259.

Paeonol 399.

Papm'rer 3110953 258.
Papua. 271.

—-, Abtreibung bei 51.

Papyrus Ebers 229.

Paraguay 59. '

Pamoxyphenylaethylamifl 364.
Paris, Abtreibungin34, 35, 36, 37, 472
.Parthenium 247.
Pastina.ca 234.

Pavonia. odorata. 230.

Sachregister.

Payaguas 50.

Pennsylvanien 464.

Pennyroyal 255, 27], Öl 415.

Periclymenum 234.

Peritonitis durch Abtreib ung 467.

Percnospora. Viciae 357.
Persea. gratissima. 241 .

Persien 263.

—‚ Abtreibung in 48.

Perubalsam 255 .

Pessarien 9, 239, 241, 246, 250, 251.
252, 253.

Pet phela. 40.

Petersilie 232.

Petiveria. alliacea 271 .

Petroleum 353, 258.

—— zur Einspritzung 470.

Peucedanum officinale 231 .

Pfaffenkä.ppchen 260.

Pfalz, Abtreibung in der 24.

Pfeffer 394, 242, 260, 393, 'r0ter

270.
’ Pfingstrose 256, 257, 399.

Pflanzen zur Abtreibung 353. ‘

Phalangium 180.
Phallus impudicus 373, 258.

. Pharbitis insularis 268. _

Phellandren 430.

Phenole 275, 337, 338.

' Phosphor 286, 211, 212, 259, 260, 400.
—, Übergané auf Fötus 198.

Phosphorla.twerge 291 ff.

Phosphoröl 286.

Phosphorsesquisulficl 287.

Phosp horzündhölz chen 2 88.

Phyllanthus Niuri 267.
Physostigma. venenosum 405.

Pikrotoxin 400, 285, 303.

Pilokarpin 207, 408. '
Pilze, Übergang in Fötllfl 204.

Pima—India.ner 60.
Pimpinella. anisum 231 .

Pinus Cedrua 240.
—- Devada.ru 230.
— silvestris, Blütenstaub 253.
Pin-wei-san 263. —
Piper longum 230; s. auch Pfeffer.



S&ohxegister.

l’isung 265.

Pituglandol 441.

Pituitrin 441, 482.

Planetenbalsa.m 255.

Playfa.irsohe _Sonde 476.

Plazantß, Blutung in die 210, 211.
—‚ Gewichte der 225.

—, Giftaustausch in 196.

—- und Jodkalium 198.

Plazenta.rextralct 442.

Plumbago rosea. 265, 267.
— zeylanioa. 49, 265, 478.

Plumeria. aoutifolia. 266.

Pneumobazillus 356.

Pneumonie 213, 444.

Pockengift; 442.

Pockenlymphe 269.

Poincinia pulcherrima. 271 .

Polei 244, 434; s. auch Mentha Pu-

legium untl Pennyroyal.

Poleiminze 415.

Poliurn montanum 252.

Polygonum flaccidum 2.66, 267:

—— hydr0piperoides’ 396.

Polythrincium 361.

Populus nigra. 231 .

Porree-Saft; 232.

Portugal, Strafgesetzbuch 150.

Portulacca. sativa. 231. '
.Potentia. coeundi 456.

Pottasche 276.

,Prä.servative 155.

Prangos pabula.ria 266.

Preßschwamm 255, 475 .

Preußen, Abtreibung in 23, 24, 25, 26.

—, Landrecht 107. '

_, Strafgesetzbuch 112.

Propenyltrimethoxybenzol 395.

Protozoen, Übergang zum Fötus 204.

Psilothron 250.

Psychische Beeinflussung 129, 17 3,

177, 188, 209; s. auch Schreck,

Furcht, Kummer usw.

Psychopathische Reaktion und. thera-

peutischer Abort 455.

Pteris aquih'na. 238.

Puccinia. g1aminis und ande1e 360.

Pulagium 234, 238, 244, 252, 253-
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’
s. auch Polei, Pennyroyal, . und
Mentha. Pulegium.

Pulegon 415.

Pulrnonaria. officinalis 261.

Punktion 260.

Purpura. haemorrhagica. 211, 444.

— variolosa. 211, 444.

Pyelitis 454.

Pyramidon 348.

Pyrodin 212 . ‚

Pyrogallussänre 352.

. Q _

Quecksilbm 310, 49, 212, 257, 258,
262, 263.

—, Übergang zum Fötus 190.

Quecksilberalbuminat 202. '
Quecksilbernitrat 314, 316.
Quitten 268.

R.

Radium 207.

Radiumemanationen 483.
Rainfa.rn 431, 254, 382; s auch Tana—

cetum.

Rainfarnöl 431 .

Ranunculus 231.

-- asiaticus 231.

Raps, erfrorener 357.

Raps-Preßkuchen 405.

Rattengift 335.

Rauch für die Vagina 25 O, 477.

—— von Kerzen 303.

Räucherungen 251 .

Raute 407, 231, 241, 243, 244, 246.
251, 252, 254, 255, 268, 474; s. auch

Ruta.

—, Saft der 479. °
Rautenöl 407.

Rauwolfia. Lama.rckii 271 .
Recht, römischen, Kindstötüng im 16.
Reourrens 213, 444.

Reflexkontraktionen des Uterus 207,
208.

Reichsgericht, Entscheidungen 125.
Reife des abg9triebenen Kindes 132.
Reiten 484.
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Reizstoffe 275 ff.

Religion und. Abtreibung 17, 31, 42,

69, 184.

Resins. Guajaci 437.

— Jalapae 414.

Resorption, Erfahnmgen über 204.

—, in der Plazenta. 196.

——-‚ Mechanismus der 196.

Reuß, Abtreiburg in 25, 27.

Rhabarber 201.

Rhachitis 212.

Rhamnus cathartica. 272.

Ricinus 231.

Ripuarische Gesetze 00.

Rollta'bak 417 .

Rom, Abtreibung in S.

Römisches Recht 7 8.

Röntgenétmhlen 482.

Rosenöl 289.

Rosmarin 257, 253, 400, 434.

Rostpilze 21-1, 360.

Rotstein 335.

Rotatift 335.

Rotwein mit Nelken 253.

Rüben, erfrorene 357.

Rübenmelasse 357.

Rubia. 231.
—- lucida. 234.
—— manjista. 230.

— tinctorum 250, 430.

—, Übergang zum Fötus 200; s. auch

Krupp usw. ’

Rubiana, Abtreibung auf 52.

Rubus fruticosus 257 .

— moluccanus 266.

Rückenmark, Beeinflussung durch

Abortivo. 207.

Ruk-Insel 53.

Ruscus aculeatus 261 .

Russ 257, 269, 382.

Rußland 171, 261, 488. '

—, Abtreibung in 46.
Ruta. 200, 208, 211, 210, 234, 230,’

246, 25 9, 269, 434, 435 ; s. auch Ra ute.
— graveolens 407, 260, 266.
—— odorans 261.
Rubin 407.

Sachregister.

S.

Saalische Gesetze 05.

Sabadilla 272.

Sabina 377, 108, 200, 211, 219, 23“,

242, 246, 251, 252, 253, 255, 250,

257, 258, 259, 260, 261, 269, 270,

434, 435, 436; s. auch Sadebmuu.

Sabinaöl 378, 437.

Sabinol 378.

Saccharum candidum 230.

Sachsen, Abtreibung in 23, 25, 26.

——, CriminaI—Gesetzbuch 109.

Sachsen—Altequg, Abtreib1mg in 25,

27. '

Saalmen-Kohurg, Abtreibung in 25,

26.

Sachsen-Meiningen,

25, 27.

Sachsenspiegel 100.

Sachsen-YVeimar, Abtreibung 11125, 26.

Sächsische vierte Konstitution 103.

Sadebaum 377, 123, 372, 434; s. auch
Sabina.

Sadeba.umöl 378.

Safra.n 391, 181, 231, 249, 255, 256,

258, 259, 434, 435.

-—‚ falscher 348.

Safra.nbitter 393.

Abtre ib ung in

'Safmnterpen 393.

Safrol 398, 402.

Sagae 15.

Sagapenum 25 3.

Sagebaum 383.

Saitamgi 246.

Salbentarnpon 252.

Salichat 240.’

Salicylatture 349, 205, 209.

—-‚ Übergang zum Fötus 200.

Salicylsäuremethyläther 41 2.
Salmiak 246.

Salomon-Inseln 52.

Halpeter 309. 1
—, Übergang auf Fötus 108.

Salpetersä.ure 283, 212.
82115019. Kali 247.
Schleifstein, Sand vom 250, 319, 335.
Schlemmkreide 305.
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Schleswig 257.

Schliff 256; s. auch Schleifstein.

Schmierbra.nd 359.

Salvarsan 295, 299, 448, 458.

Salvia. pomifera. 237. '

Salzsäure 282.

Samen, Charakteristik des 133.

Samoa 53.

‚ Sandwichinseln 53.

Santa-Cruz-Inseln 52.

Santalum 288.

Santolina. Chamaecyparissus 231, 259.

Santolineon 259.

Santonin 213.

—‚ Übergang zum Fötus 290.’

Sapa. 237.

Sapindus trifolia.tus 266.’

Saponaris. officinalis 249.

Saiachs 249.

Sarroudj 269. .

Sassafms 288, 434, 437.

_ officinale 402.

Satureja. capitata 234.

Saturnismus 322. '

Sauerstoff, Entzielnmg 212 .

Säugen, verlängerteg 480.

Säuren, Trinken von 212.

Scammonium 235, 252.

Soarlatina. 213.

Schabb 249.

Schachtelha.lm 374.

Schädel, der Füßen 225ff.

Sohafgarbe 256, 258; s. auch thillea.

Schaffhausen, Strafgesetz von 162.

Sclmndsohiir 249.

Scharbin 249.

Scharla.ch 213, 444.

Scheeles Grün 294.

Soheidendusohe 188, 190, 478; s. auch

Dusche.

ScheideW9.sser 283.

Scheidung und Abtreibung 77.

Sohienbein, Knochenkem 227.

Schießpulver 255.

Schilddrüsenextmkt 443.

Schimmelpilze 356.

Schlägen des Leibes 484.

519

Sohlagkrä.utlein 434.

Schlangengift 439.

Schlangenhaut 249.

Schnierseife 306.

Schnüren des Leibes 52, 215, 255, 484.

Schottland, Strafgesetz 167.

Schreck, Wirkung —von 208, 486; s.

auch Psychische Affekte, Kummer

usw.

Schreien 215 .

_Schrifbgieß ereien 323.

Schröpfen 255.

Schröpfköpfe, 209, Wirkung 486.

— für die Brüste 479.

Sohulchan Aruch 181.

Schwaben, Abortiva. in 256.

SchWabenspiegel 100.

Schwangere, begrifflich 193.

-— in Giftbetrieben 199.

—- Selbstvornahme des Eihautstiches

472. ‘

Schwangerschaft, Anzeigen (165 unehe-

lichen 5.

_, erlaubte Unterbrechm1g 445; s.

auch Frühgeburt.

—‚ Überwachung 487.

—, Verhütung s. Konzeption.

Schwarzburg-Rudolstadt, Abtreiblmg

in 25, 27. ‘

Schwarzbmg-Sondershausen, Abtrei-

bung in 25, 27 .

Schweden 260.

-—, Abtreibung in 43.

—, Strafgesetzbuch 1134.

Schwefel 233, 251, 281 .

—, in die Scheide gebracht 478.

Sohwefelalkali 281 .

Schwefela.rsen 294, 298. .

Sohwefelkohlenstoff 336, 45 (S,

-- und Fruchtvergiftung 199.

Schwefelsäure 279.

Sohwefelwasser 53.

Schwefelwasserstoff 282 . 4

—‚ Übergang auf Fötus 197.

Schweflige Säure 233, 282,

für Vagina 477.

Schweigepflicht, ärztliche 487.
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Schweine, seuchenhat'ter Abort der Sesamum indicum 260.
354. —— orientale 280, 249.

Schweinfurter Grün 294, 298.
Schweiz, Abtreibung in 45.

Strafgesetz der 160, 161.
Schwermetalle s. Metalle.

Schwindwurz 256.
Schwur des Hippokrates 9 .
Schwyz, Strafgesetz 162.

. Scills. 245.
— nmritima. 269.

Scirpus Kysoor 230.

Sclerotinia. Kaufrnannii 406.
Scopolia. atropoides 259.
Scopoline 200.

Seagraves-Pillen 321 .
Secale cornutum 361, 207, 208, 209.

212, 256, 258, 261, 270, 310, 880
420, 428, 429, 434, 435; s. auch
Mutterkorn.

-—-, Nachweis 219.

Seeigel„233.

Seele des Fötus 87.
Seereise, Abort auf 485.
Segelesbaum 377.

Segenbaum 25 8.
Seidelbast 269; s. duch Daphne.
Seife 305, 211, 257, 258, 262, 372, 437.
—— zur Einspritzung 469.
Seifenwasser 289, 306.

Seka.lotoxin 363.

Selbstmordentschluß und. therapeu-
tischer Abort 455, 458.

Selbstmordversuch der Schwangeren
153.

Semecarpus Anacardium 266.
Sempervivum tectorum 232.
Senebiem coronopus 232.
Senecio Jacobaea. 431.

. Senega. 437.
Senf 209, 278, 437.
Senfteige 255.
—— für die Brüste 480.
Septicaemie 444.
Serbien 47.
—‚ Strafgesetz 170.
Serpentaria 244.

893611 252.

—— tortuosum 232, 234, 249.
Sev<mbaum 377; s. auch Sabina.

Shortlands—Inseln 52.
Siam 263.

Sibirien 262.

Sicherheitspessarien 1 86.

Sichhinwerfen 484.
Silbernitrs.t 310.

», Ätzung der Vagina 478.
_‚.Injektion von 470.

Silphium 231.
Simsim' 249.

Sinapis 244.

Singapur, ABtreibung in 49.

Sinngrün 383.

Sisymbrium 238.

Sitzbäder 23.9;- s. auch Bäder.

Sium latifolium 234.

Smyrnium perfoliatum 253.
Soda. 232, 239, 241, 243, 259.
—-‚ zur Einspritzung 470.

Solanin 418.

Solanum' J acquinii 230.
—— nigd’hakam 230.

— tuberosum 418.

Solutio Fowleri 413; s. auch Arsen.

Sowjet-Erlasse 171, 488 ; s. auch Ruß-
land.

Soziale Indikationen für therapeu-

tischen Abort 458.

Soziale Verhältnisse und Abtreiblmg

1, 5.

Spaltpilze 211.

Spanien, Abtreibung in 28.
—, Strafgesetzbuch 159.

Spanische Fliege 248, 438.

Spargel 268.

Spartium horridum 248.
—- scopa.rium 255, 257.

— villosum 248.

8perrnatozoen, Einfluß von Röntgen

strahlen auf 482.
Sphaeria. Trifolii 361.

Sphazelinsäure 362.
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Sphazelotoxin 362.

Spiritus Absynthii 430.

Spreu‚ brandige 859.

Springen 52, 190, 215, 245, 485. 486.

Spritzen für uizerine Einspritzungen-

470.

Sprungbein, Knochenkern 226.

Staat, Interesse am Gebären 449.

—-, Sohädigungd.urohßb treib ung 68 ff.

..., sein Recht auf den Fötus 69.

Stachys germanica. 249.

Stachytarpheta. jamaicensis 271.

Städte _und Land, Abtreibung 37.

Staphisagria 231, 246, 252

Shaphylococgus pyogenes—Infektion

467.

Staphylokoldcen, Übergang zum Fö-

tus‘204.

Statice brasiliensis 271.

Steckenkra.ut 243; s.

Op0ponax.

Steiermark 259.

Sterculia. acuminata. 270.

Sterilisierung der Frau 457 ; s. auch

Unfruchtbarmachung.

Sterilitä.t durch Jod 308.

— durch Medikamente 80.

—, künstliche 52.

Stema.nisöl 402.

Sternba.lsa.m 255. _

Sthi‘ution 249.

Stickstoffoxydul 28 4.

Stinkbrand 35 9.

St. Louis 56.

Stoffe, Übergang zum Fötus 203.

Stoffwechselgifte 212.

Stoßen gegen Unterleib 215.

Strafauss ohließ ungsgründe 145 .

Strafen tu1d. Fruohtabtreibung 5.

Strafrecht und Abtreibung 71 .'

Strahlen, Wirkung der 482, 123, 207.

fltrahlenbehandlung für .Sterilisierung

456.

Streptokoldcen, Übergang zum Fötus

204.

Streptokoldcen—Infektion 467 .

Stricknadeln für Eihautstich 472.

auch Fer ula.
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Strobili Pini 250.

Strontium 272.

Stryohnin 412, 285.

—, Verhalten im Fötus 202.

Sturz 190, 215, 485.

Stuten, seuchenhafter Abort 354, 355.

Styrax 253, 269.

Suaheli 54.

Hublimat 261, 310, 313, 3152

—‚ zur Einspritzung 470.

Sudan, französischer 56. -

‘ Sulfhaemoglobin 21 1 .

Sulfur auratmn 437.

Sulzberger Tropfen 258.

Surinam 271 . ‘

Susinusöl 239.

Hybenbaum 377.

Sylhet, Abtreibung in 49.

Syphilis 443, 212.

——‚ Gift der 211 .

—« und Kastration 463.

' —-, Übergang ihres Giftes zum Fötus

202.

T.

Tabak 269, 417.

Tabakaufguß zur Einspritßung 470.

’l‘abakblattstenge] für Eihautstioh 260,

472.

Tabaksaft 260.

'1‘almud. 75, 76, 77, 92.

_ und Konzeptionsverhütung 181.

'1‘a.ma.rix 236.

Tami, Abtreibung bei 51.

Ta.mpon 252.

—- für die Vagina 207, 479.

'l‘a.n_acetum vulg&re 431, 255, 257,

261, 270; s. auch Rainfam.

'Pamaoetogendioarbonsäum 37 S. '

Ta.naceton 431.

Tl‘anacetylhydrür 481 .

Tannenzapfen. 250.

Tanzen, übermäßiges 191, 484.

Tapuyas 59.

Tamier’sches Instrument 474.

Tasmanien 54.

Tatarinnen 261 .

Täter 119.
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Taubehkot 251, s. auch Kot, 1\[ist usw. ‘
——-‚ Rauch von 477.

Tauglichkeit von Objekt und Mittel \

161.

Taulipäng 60.

Taumellolch 374; s. auch Lolium.
. Tausendgüldenkraut 258.

Taxus baccata 375, 255, 25 6, 258,

436; 's. auch Eibe.

Tectona. grandis 230.
Teer und Fruchtvergiftung 199.
'1‘eerwasser, Einspritzung von 46 8.

Teilnehmer 119.

’I‘elugu, Abtreiber 49.
Temulin 374.

Tenosin 364.

'].‘erebintina. 239.

Terpentinöl 387‚'242‚ 372, 435.
—‚ Übergang zum Fötus 199.

Tetanus nach Abtreibung 467.
Teubtil 269. '
'l‘eucrium Chamaedrys 234. '

Teufelskaat 255.

Thado, Abtreibung bei 49.
'l‘hapsia. Kamtschatica. 262.

Theriac dia.tesseron 246.
Thlaspi 240, 253.

'.l‘hubä k 250.

Thuja 200, 211, 219, 255, 258, 270.
.. mmidentalis 376, 256, 257. ,
-— orientalis 376.

’I‘hujon 430. _

Thurgau, Strafgesetz 162.

'l‘ln'iringen, Abortiva 258.
Thymian 238, 252, 257.
'I‘hymus 234, 242, 259.
_— serpyllum 251, 257.
'Dieré, psychische Einflüsse auf trä.ch-

tige 208.

'l‘iergifte 438.
'l‘illetia. caries 359.

Tinctura alexipha.rmaca 435.
—— cannina.tiva 435.
-—— Ferri sesquichlorati 335.
—— Jedi 436.
— Pini composita 435.
Tintenfisch 233.

Sachregister.

To candira —Ameisen 60.

'l‘ollkirsche 416 ; s. auch Atropa. Bella-

donna.

Ton 305 . ‘
. Topüetzen 486.

Toskana, Criminalordnung 105.
Tötung, Abtreibung ist 66ff.‚ 120.

— der Frucht 192. .

Toureoing, Abtr_eibung in 36.

Träehtigkeit‚ Strahlenwirkung auf 482 .

Tragen von Lasten 245.
Trapa. bispinosa. 230.
—- natans 232, 233.

Treten 255.

Triakes 251.

Trianthema. pentemdra. 266.
Tribulus 233.

Tributärstaat, Abtreibung im 49.
Trichilia. trifolia.ta. 271.

Trichosantes dioica. 230.
.Trifolium 272.

Trinidad 271.

Tripolis 57.

Troikart für Eihautstioh 471.

Tropei’ne, Übergang mum Fötus 200.

Tuben, Unterbindung der456.
Tuberkulin 458.

Tuberkulose 212, 444;

s. auch Lungentuberkulose.

Tunis 269. ‘
—‚ Strafgeéetz 172.

Tupelo 475.
Türkei 260.

—-‚ Abtreibung 47.

—‚ Strafgesetz 173-

Tusche 203.

Tussilago Farfara. 232.

— japanica. 268.

'l‘yphus abdomina.lis 213, 444.
—- exanthema.ticus 444.
—- recurrens 444.

Typhusbazillen, Übergang zum Fötus

204.

U. .

Übergang von Stoffen auf die Fruoht

197, 196, 202, 205 .
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U-lt1*amarin‚ Übergang zum Fötus 203.
Unfruchtbarmachung 93, 256; s. auch

Sterilisierung.

Ungarn, Abtreibung in 46.

Untauglichkeit des Mittels 129,162
166,167.

—— des Objekts 160.

Urä‚mie 453.

Uredineae 360.
Urin, Injektion von 470.

Urtica. ur_ens 258.

Uruguay 58.

Us chnän 247

Usne persiourri 245.

Ustilagineae 357.

UStilago Maidis 358.

Uterus, Erregu'ng von Zentren1m 207.
‚Kontraktione‘n 340; s. auch Gebär- '

_mutter.

Ute1usdouche, aufsteigende 47-8.
Ute1ustamponade 47 6. “
Utrecht, Abtreibung in 41.

. v.

Vagina,

e1regung 477 -
—, Entzündung und Abort 207

,Fremdkörperw'irlumg du1oh 207.
Vaginalportion, Beeinflussungd'er 477.
Vancouver 61.
Vanille 255.

Variola. 213, 442, 444.
— inooulirt 269.

Vasomotoris che Lähmung 212.
—— Störungen, Wirkung auf Uterus

209.

Vaterkorn 256.
Veilohen 231, 241.

Venen, Eindringen vo_n Injektione-
ma.sse in 468-

Vera.trum 241, 242, 244.
— album 255.
—— nigrum 231, 282.

Verbrecher und Kastration 463
Vererbung von qusiieslaankheit,

Furcht vor 455.

Vergehen, Abtreib1mg als 113, 120.

:

Beeinflussung für Wehen-_
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Vergewaltigtmg, moralische 177.
Verkalben 35 3.

Versuch de1 Abtreibung 99, 101,109,

111,118,119,125ff.,157,162, 174.
— der Schwangeren 157._ ‚

,Anstiftung zum 154-
Verurteilunan wegen Abtreibung

28 ff.

‘Verwerfen 350; s. auch Veika.lberi.
Verwundung durch Abtreibung 467.
Victoria. Nyanza. 55

1Viktoriagelb 348.

Viktoriaorange 348.
Vince. minor 383. "
Viola. alba. 239, 242.

1Viper 236.

Vitex agnus castus 233.
Vitis 1111011. 246.

Vitriol 280. ‘ '
;Volksgefühl und. Abtreibung 70.
Volkswohl und. Abtreibung 120-
Vuite, Abtreibung bei 49.

Vulkanisierung 199.

. W.

'Waboni 55 .

Waohholder 231, 255, 258, 372, 434;
. s. auch Juniperusu

;Waohhqlderöl 232, 386.

3Waldgurke 239.

‘Waldmeister 258.

Wallachei 259.

1Walsura. pisoidia 271.
Wärmesta.uung 210, 213.-
Wa1sohau 46.

Wasser, kaltes 357.
—, warmes, zur Einspritzung in den

Uterus 468.

Wasserpfeffer 396.
We chaeldusohen 470 ; s. auch Duschen.
Wehenerregung, Methoden der 468.
—, dureh Erweiterung des Zervikal—

kanals 475.

Wehenmittel 261.
Weib, ethische Stellung im Altertum

17.
—'—‚ Recht 6111 ihren Körper 450.
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' Weiber-Medizin 429.

Weihrauch 231.

Weißkohl 357.

Weizen, infizietter 359.

Wermut 430; s. auch Artemisia. und

- Absynth.

Westfalen 258.

Westgothische Gesetze 98.

Westindien 271.

Widrita.t 259.

„ Wintergrünöl 412.

Wisconsin 464.

Witwen, Abtreibung bei 49.

Worms, Konzil 89.

‘ Würfelbein, Knochenkern 226, 227.

Württemberg, Abtreibung in 23, 25,

26.

—‚ Strafgesetzbuch 109.

Würzburg, Konzil 89.

Y.

Ysop 241.

Z.

Zafarän 248.

Zahnstocher für Eihautstich 472.

Zahra.t 249.

Zameng—Gras 51. ,

Zäpfchen, Einlegen von 477.

Zauberinnen 15, 33.

Zedernharz 181.

Zedernöl 386, 241, 270.

" Zeichenkreide 335.

Zendjoar 269.

Zervikalkanal, Erweiterung 475.

Sachregister .

Zervix, Erweiterung der 475, 207; s.
auch Cervix.

Zeugung und Blei 323ff.

29ugungsxferhütung s. Konzep tion.

Zeugurigszwang 69, 183.

Ziegenmilch 251.

Zimt 400, 252, 258.

Zimtka.ssi€möl 401.

Zingiber aridum 230.

Zinnhüttenarbeiterinnen 275. .

Zinnober 203. '
'Zirkula.tionsstörungen und Abort 208.
Zitronensäure 338.

Zorn 208; s.. auch Psychischer Affekt,

Schreck, Furcht usw. ‚
Zottenepithel, Rolle bei Giftübertra-

gung 197.

Zuchthaus und Gefängnis für Abtrei-

bung 29. '
Zulu 55 .

Zündhöl‘zer 287 .

Zurechnungsfähigkeit, verminderte,

150.

Zürich, Abtreibung im Kanton 45.
—‚ Strafgesetz von 161, 162. ‘

Zurechaustellung von Mitteln 175.

Zweikindersystem 2 ; s. auch Malthusi-

anismus.

Zwiebeln 259. -
Zyklamen 239.

Zyrninum 241.
Zymol 37 9.

Zypernöl 239.

Zypresse 231, 258, 250.
Zypresäenblä.tter 241 .

Pal) &. Garleb A.—G.‚ BerlinW57.


